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Vormori
Die im Auftrage der kgl. Negierung von mir im Jahre 1874 ver

anstaltete Sammlung der Polizei-Verordnungen für den Regierungsbezirk 

Marienwerder ist im Buchhandel vergriffen, auch sind viele darin aufge

nommenen Verordnungen inzwischen veraltet. Später sind viele wichtige 

Bestimmungen ergangen, deren Sammlung noch nicht unternommen ist.

Um den vielen Beamten, welche täglich die verschiedensten Polizei- 

Verordnungen brauchen, die große Mühe des Aufsuchens in vielen Jahr

gängen der Amtsblätter pp. zu ersparen, habe ich die Sammlung der 

Polizeiverordnungen der kgl. Regierung zu Marienwerder, durch Einfü

gung der Verordnungen des kgl. Ober-Präsidiums und der wichtigen Be

stimmungen wegen der Rinderpest und der Viehseuchen erweitert und bis 

auf die neuste Zeit fortgeführt.

Dadurch hoffe ich allen belheiligten Behörden und Beamten ein 

nothwendiges Nachschlage-Buch geliefert zu haben.

Per Kerausgever.





Form i(er Mizei-Aeroràngen.

(Amtsblatt pro 1873 Seite 179.)

Unter Aufhebung unserer Amtsblatts - Bekanntmachung vom 24. 
Januar 1852 (9t. 9). pro 1852 S. 14, 15) wird hierdurch in Betreff 
der Bestimmungen, welche beim Erlaß von ortspolizeilichen Vorschriften 
von den mit der örtlichen Polizei-Verwaltung beauftragten Behörden zu 
beobachten sind, auf Grund des § 11 des Gesetzes über die Polizei-Ver
waltung vom 11. März 1850 Folgendes angeordnet:

1) Zur Gültigkeit einer ortspolizeilichen Straf-Verordnung ist erfor
derlich :
a. daß darin ausdrücklich auf den § 5 des Gesetzes über die Po- 

lizei'Verwaltung vom 11. März 1850 Bezug genommen und 
die Verordnung als polizeiliche Vorschrift, Polizei - Verordnung 
oder Polizei-Reglement bezeichnet ist;

b. daß die Strafe innerhalb des zulässigen Betrages von 3, resp. 
10 Thlr. dergestalt angedrohet ist, daß entweder eine bestimmte 
Summe oder ein Minimum und Maximum, oder nur ein 
Maximum angegeben wird. Soll das Strafmaß die Summe 
von 3 Thlr. übersteigen, so ist die dazu erforderliche Genehmi
gung der Bezirks-Regierung vorher nachzusuchen und in dem 
Erlasse ausdrücklich zu bemerken, daß diese Genehmigung ertheilt 
worden;

o. daß die Verkündigung entweder durch Aufnahme der ganzen 
Verordnung in das Kreisblatt oder durch öffentlichen Ausruf 
erfolgt; in welchem letzteren Falle aber die Verordnung nur 
4 Wochen in Kraft bleibt, wenn sie nicht innerhalb dieser Frist 
nachträglich in das Kreisblatt ausgenommen worden ist;

d. bezieht sich die zu erlassende Verordnung auf eine einzelne be
stimmte Oertlichkeit, wie z. B. das Verbot, einen Weg zu be- 



treten, die Bezeichnung einer Badestelle und dergleichen, so tritt 
an die Stelle der Berkündigung durch das Kreisblatl oder des 
öffentlichen Ausrufes die Aufstellung einer Tafel an dem be
treffenden Orte, deren Inschrift das zu Beobachtende oder zu 
Unterlassende, sowie die Strafe bestimmt und deutlich enthal
ten muß.

2) Außerdem ist jede auf Grund des § 5 a. a. O. erlassene orts
polizeiliche Berordnung in dem Geschäftslokale der dieselbe erlas
senden Behörde zur Einsicht ausznlegen und durch einen vier 
Wochen lang auszuhängenden Anschlag an den Eingängen zu den 
betreffenden Geschäftslokalcn und an den sonst zur Anheftung 
öffentlicher Kundmachungen etwa vorhandenen Orten der Erlaß 
der Berordnung und wo dieselbe eingesehen werden kaun, bekannt 
zu machen.

Die Gültigkeit der ortspolizeilichen Verordnung soll indessen 
hiervon nicht abhängen, sondern wird allein durch die Beachtung der 
Vorschriften unter 1 bedingt. Von jeder polizeilichen Bekanntmachung, 
sowie von deren Abänderung oder Aufhebung ist von Seiten der dieselbe 
erlassenden Behörde in Gemäßheit des § 8 a. a. O. sofort, spätestens 
aber 8 Tage nach dem Erlasse, sowohl dem Kreis-Landrathe, als der 
unterzeichneten Negierung Anzeige zu machen.

Der hierher zu richtenden Anzeige sind die Nachweise über die 
erfolgte Verkündigung beizufügen, und in dem unter d. bezeichneten 
Falle Abschrift der erlassenen Verordnung mit Angabe des Ortes und 
des Tages der Aufstellung.

Marienwerder, den 19ten September 1873.
Königliche Legierung, Abtheilung des Innern.

(Amtsblatt pro 1874, Seite 240.)

Polizei Verordnung,
betreffend die Art der Verkündigung der kreispolizeilichen Vorschriften, 
sowie die Form, von deren Beobachtung die Gültigkeit derselben abhängt.

Auf Grund der Bestimmung im § 78 der Kreisordnung vom 13. 
Dezember 1872 in Verbindung mit derjenigen des § 11 des Gesetzes 
über die Polizei Verwaltung vom 11. März 1850 wird hierdurch in 
Betreff der Art der Verkündigung der kreispolizeilichen Vorschriften und 
der Formen, von deren Beobachtung ihre Gültigkeit abhängt. Folgendes 
angeordnet.

I. Zur Gültigkeit einer kreispolizeilichen Straf-Verordnung ist er
forderlich:
1) daß darin auf den § 78 der Kreisordnung vom 13. Dezember 

1872 in Verbindung mit § 5 des Gesetzes über die Polizei- 
Verwaltung vom 11. März 1850 Bezug genommen und die 
Verordnung als polizeiliche Vorschrift, Polizei-Verordnung oder 
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Polizei-Reglement bezeichnet, auch der Umfang ihres Geltungs
bereiches (Amtsbezirk, Amtsbezirke, Kreis) angegeben und die 
Zustimmung des Kreisausschusses ersichtlich gemacht;

2) daß die Strafe innerhalb des Betrages bis zu 10 Thalern be
stimmt angedroht;

3) daß die Verkündigung durch Aufnahme der ganzen Verordnung 
in das Kreisblatt erfolgt ist.

II. Außerdem ist jede auf Grund des § 78 der Kreisordnung erlassene 
kreispolizeiliche Verordnung im Geschäftslokale des Kreis-Ausschusses 
zur Einsicht auszulegen und durch einen 4 Wochen lang auszu
hängenden Anschlag an den Eingängen zu den betreffenden Ge- 
schäftslokalcn, und an den sonst zur Anheftung öffentlicher Kund» 
machungen vorhandenen Orten der Erlaß der Verordnung und, 
wo Dieselbe eingesehen werden kann, bekannt zu machen.

Von der Befolgung der unter II gegebenen Vorschrift ist 
jedoch die Gültigkeit der kreispolizeilichen Verordnungen nicht ab
hängig.

Marienwerder, den 31. Oktober 1874.
Königs. Legierung. Abtheilung des Innern.

vorläufige Straffestsetzungen.
Anmerkung. ES ist unzulässig, solche Handlungen, welche, wie z. B. Schank- 

rc. Kontraventionen vom Gesetze unter Strafe gestellt sind, deren Festsetzung dein Ge
richte zusteht, «och besouders mit polizeilichen Exekutiv-Maßregel» zu bedrohen.

Rescr. d. Ministers d. I. v. 15. März 1869 (Minist. Bl. f. innere Verwal
tung 1869 S. 150.

Entscheid, d. Ober-Bcrwalt.-GcrichtS-Senat 1 v. 9. April 1879. — Entsch. 
Bd. 5 S. 278.

Bekanntmachung, 
betreffend das Verfahren bei der vorläufigen Straffestsetzung wegen 

Uebertretungen.

Außerordentliche Beilage zum Amtsblatt Nro. 41 pro 1879.

Zur Ausführung der in den §§ 453 ff. der Strafprozeßordnung 
für das Deutsche Reich vom 1. Februar 1877 (Reichsgesetzblatt S. 253) 
enthaltenen Vorschriften über das Verfahren nach vorgegangener polizei
licher Strafverfügung bestimmen wir im Anschlüsse an das von den 
Ministern der Justiz und des Innern zur Ausführung des Gesetzes 
vom 14. Mai 1852, betreffend die vorläufige Straffestsetzung wegen 
Uebertretungen (Gesetz-Sammlung S. 245) erlassene Reglement vom 30. 
September 1852 für den Geltungsbereich des gedachten Gesetzes vom 
14. Mai 1852 (Einleitung dieses Gesetzes und Verordnung vom 25. Juni 
1867 Art. 11. Lit. J. Ges.-Samml. S. 921) was folgt:
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I. Der § 453 Absatz 1 der Strafprozeß-Ordnung verweist in Betreff 
der Befugniß der Pollzei-Bebörden zur vorläufigen Festsetzung 
einer in den Strafgesetzen angedrohten Strafe auf die Bestimmun
gen der Landesgesetze. Hiernach ist in der Competenz der Polizei
behörden zur vorläufigen Festsetzung von Geldstrafen bis zu fünf
zehn Mark oder von Haft bis zu drei Tage« gemäß § 1 des 
Gesetzes vom 14. Mai 1852 für jetzt nichts geändert und bleibt 
späterer Erwägung die etwaige Ausdehnung dieser Competenz im 
Wege der Landesgesetzgebung innerhalb der im Abs. 2 des § 453 
cit. gestatteten Grenzen (§ 2 10 des Reglements vom 30. Sep
tember 1852) Vorbehalten.

II. Die Strafverfügung muß nach § 453 Absatz 3 der Strafprozeß
ordnung außer der Festsetzung der Strafe die strafbare Handlung, 
das angewendete Strafgesetz und die Beweismittel bezeichnen, auch 
die Eröffnung enthalten, daß der Beschuldigte, sofern er nicht eine 
nach den Gesetzen zugelassene Beschwerde an die höhere Polizeibe
hörde ergreife, gegen die Strafverfügung binnen einer Woche nach 
der Bekanntmachung bei der Polizeibehörde, welche diese Verfü
gung erlassen hat, oder bei dem zuständigen Amtsgericht auf ge
richtliche Entscheidung antragen könne. Hiernach müssen
1. was bisher nicht vorgeschrieben war, in der Ausfertigung der 

dem Beschuldigten zugehenden Strafverfügung die Beweismittel 
der begangenen Uebertretung bezeichnet sein.
(§§ 7—9 des Reglements vom 30. September 1852),

2. Bei der Vorschrift im § 5 des Gesetzes vom 14. Mai 1852, 
nach welcher eine Beschwerde über die Strafverfügung bei der 
vorgesetzten Behörde nicht stattfindet, behält es auch ferner sein 
Bewenden.

3. Durch die gedachten Bestimmungen des § 453 sind die Vor
schriften im § 5 des Gesetzes vom 14. Mai 1852 dahin abge
ändert, daß der Antrag auf gerichtliche Entscheidung nicht mehr 
binnen zehn Tagen, sondern binnen einer Woche nach Zustel
lung der Strafverfügung, sowie nicht mehr bei dem Polizeian
walt bezw. dem an dessen Stelle tretenden Amtsanwalt, sondern 
bei der Polizeibehörde, welche die Strafverfügung erlassen hat, 
oder bei dem zuständigen Amtsgerichte anzubringen ist. (§13 
des Reglements vom 30. September 1852).

III. Der § 454 a. a. O. enthält die Bestimmung, daß, wenn der An
trag auf gerichtliche Entscheidung angebracht ist, die Polizeibehörde 
falls sie nicht die Strafverfügung zurücknimmt, die Akten an die 
zuständige Staatsanwaltschaft zu übersenden hat, von welcher letz
teren dieselben dem Amtsrichter vorzulegen sind. Hiernach ist 
1. den Polizeibehörden die Befugniß eingeräumt, zu dem gedachten 

Zeitpunkte, wo auf gerichtliche Entscheidung angetragen wird, 
die Strafverfügung zurlickzunehmen. Von dieser Befugniß hat 



die Polizeibehörde Gebrauch zu machen, wenn sie sich überzeugt, 
daß die Strafverfügung auf einem Irrthum beruht.

2, Als zuständige Staatsanwaltschaft im Sinne des § 454 ist der 
betreffende Amtsanwalt anzusehen. (§ 13 des Reglements vom 
30. September 1852).

IV. Gegen die Versäumung der Antragsrist gestattet der § 454 a. a. 
O. unter den in den §§ 44, 45 bezeichneten Voraussetzungen Wie
dereinsetzung in den vorigen Stand. Hiernach kann
1. die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand beansprucht werden, 

wenn der Antragsteller durch Naturereignisse oder andere unab
wendbare Zufälle an der Einhaltung der Frist verhindert wor
den ist. Als unabwendbarer Zufall ist es anzusehen, wenn der 
Antragsteller von der Zustellung der Strafverfügung ohne sein 
Verschulden keine Kenntniß erlangt hat (§ 44).

2. Das Gesuch um Wiedereinsetzung in den vorigen Stand muß 
binnen einer Woche nach Beseitigung des Hindernisses unter 
Angabe und Glaubhaftmachung der Versäumnißgründe (§ 45^ 
bei der Polizeibehörde oder bei dem Amtsgerichte angebracht 
werden (§ 455).

3. Ueber das Gesuch entscheidet der Amtsrichter. Die dem Ge
suche stattgegebene Entschciduug unterliegt keiner Anfechtung; 
gegen die das Gesuch verwerfende Entscheidung findet sofortige 
Beschwerde bei dem Landgerichte statt. (§ 455 Absatz 2 und 3 
und § 72 des Gerichtsverfassungsgesetzes vom 27. Januar 1877, 
Reichs Ges.-Bl. S. 41.)

V. An Stelle der dem Reglement vom 30. September 1852 beige
fügten Formulare 11., 111. und IV. treten die anliegenden.

Berlin den 15. September 1879.

Der Justizminister. Der Minister des Innern.
Leonhardt. Grf. Eulenburg.

Formular II. 1 2 3
1. Nr. der Strafliste des Jahres . .
2. Die Uebertretuug wird bewiesen durch

(Namen, Stand und Wohnort der Zeugen) 
die anliegende

amtliche Anzeige des
vom

amtliche VerhandlunD vom
3. D

hat am 1 zu
Es wird deshalb hiermit gegen d
aus Grund d
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eine bei zu erlegende Geldstrafe,
von , an deren Stelle, wenn sie
nicht beizntreiben ist, eine Haft von tritt, festgesetzt.

Findet d sich durch diese Straffestsetzung beschwert, 
so kaun innerhalb einer Woche von Zustellung dieser Verfügung 
an bei der unterzeichneten Behörde schriftlich oder zu Protokoll 
oder bei dem zuständigen Amtsgerichte schriftlich oder zum Pro
tokoll des Gerichtsschreibers, aus gerichtliche Entscheidung ange
tragen werden. Erfolgt binnen dieser Frist ein solcher Antrag 
nicht, so wird die festgesetzte Strafe vollstreckt.

Gegen die Versänmung dec Antragsfrist kann Wiederein« 
setzung in den vorigen Stand beantragt werden, wenn der Be
schuldigte durch Naturereignisse oder durch anbei« unabwendbare 
Zufälle au der Einhaltung der Frist verhindert worden ist. 
Der Antrag muß binnen einer Woche nach Beseitigung des 
Hindernisses unter Angabe nnd Glaubhaftmachung der' Ver- 
säumnißgründe bei der Polizeibehörde oder bei dem Amtsgerichte 
angebracht werden.

d 18
4. Die Ausfertigung der vorstehenden

Verfügung ist heute
dem iu Person
in dessen Anwesenheit 
ausgehändigt.
Da in der Wohnung d Angehörige, Dienstboten, 
nnd der Hanswirth nicht angetroffen worden. 
Da de
die Annahme von den verweigert
worden, an die Stubenthür, Hausthür d 
befestigt.

5. D wird angewiesen, d
Behufs Vollstreckuttg der durch die Verfügung vom
(Nr. der Strafliste) festgesetzten
Strafe auf die Dauer vou zur gefänglichen Haft
zu bringen.

d 18
Die O.rtspolizei zu

6. Verhandelt d
Der berichtet heute,
d ist uach vorstehender Verfügung vom
am
in das Gefängniß zu
gebracht und 
am
daraus wieder entlassen worden.



7

Die Gefängnißkosten sind mit 
gezahlt.
nicht gezahlt.

v. g. u.
g. w. o.

7. Auslagen sind entstanden:
t. bis zur Strafverfügung:

an Porto
für

.............................Botenlohn 
für

............................. Zeugengebühr 
für

2. Nach Erlaß der Strafverfügung 
an Botenlohn

für
an Porto

für
an Gefängnißkosten 

für
Hiervon ist gezahlt an 

von d

Formular III.

D
hat am zu

Die Uebertretung wird bewiesen durch
Es wird deshalb hiermit gegen d

auf Grund d
eine Haft von 
festgesetzt.

Findet d sich durch die'e Straffestsetzung beschwert,
so kann innerhalb einer Woche von Zustellung dieser Verfügung 
an bei der unterzeichneten Behörde schriftlich oder zu Protokoll, 
oder bei dem zuständigen Amtsgerichte schriftlich oder zum Pro
tokoll des Gerichtsschreibers, auf gerichtliche Entscheidung ange
tragen werden. Erfolgt binnen dieser Frist ein solcher Antrag 
nicht, so wird die festgesetzte Strafe vollstreckt.

Gegen die Versäumung der Antragsfrist kann Wiederein
setzung in den vorigen Stand beansprucht werden, wenn der 
Beschuldigte durch Naturereignisse oder durch andere unabwend
bare Zufälle an der Einhaltung der Frist verhindert worden 
ist. Der Antrag muß binnen einer Woche nach Beseitigung 
des Hindernisses unter Angabe und Glaubhaftmachung der 
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Versäumnißgründe bei der Polizeibehörde oder bei dem Amts
gerichte angebracht werden.

d 18
Formular IV.

Sie haben am
Die Uebertretung wird bewiesen durch
Es wird deshalb hiermit gegen Sie auf Grund 

eine bei
zu erlegende Geldstrafe von , an deren
Stelle, wenn sie nicht beizutreiben ist, eine Haft von tritt, 
hierdurch festgesetzt.

Sollten Sie sich durch diese Straffestsetzuug beschwert halte«, 
so können Sie innerhalb einer Woche, von Zustellung dieser 
Verfügung an, bei der unterzeichneten Behörde schriftlich oder 
zu Protokoll, oder bei dem zuständigen Amtsgerichte schriftlich 
oder zum Protokoll des Gerichtsschreibers, auf gerichtliche Ent- 
scheiduug antragen. Erfolgt binnen dieser Frist ein solcher 
Antrag nicht, so wird die festgesetzte Strafe vollstreckt.

Gegen die Versäumung der Antragsfrist kann Wiederein
setzung in den vorigen Stand beansprucht werden, wenn der 
Beschuldigte durch Naturereignisse oder durch audere unabwend
bare Zufälle an der Einhaltung der Frist verhindert worden 
ist. Der Antrag muß binnen einer Woche nach Beseitigung 
des Hindernisses unter Angabe und Glaubhaftmachung der Ver
säumnißgründe bei der Polizeibehörde oder bei dem Amtsge
richte angebracht werden.

d 18

Hesindewesen.
Anmerkung 1. Vgl. § 68 des OrgauisationSgesetzes vom 26. Juli 1880.

Ressortverhältnisse.

Die Polizeibehörde hat die vorläufigen Bestimmungen zu erlassen 
und zu exekutiren,

1) wenn
a. von der verweigerten Annahme des Gesindes in den Dienst von 

Seiten der Herrschaft (§ 47 der Ges.-Ordn.) ;
b. von dem verweigerten Antreten in Dienst von Seiten des Gesin

des (§ 51) ;
c. von dem verweigerten Behalten des Gesindes im Dienste von 

Seiten der Herrschaft (§ 160) ;
d. von dem verweigerten Bleiben des Gesindes im Dienste von Seiten 

de« Gesindes (S. 167);
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e. bon dem verweigerten Abziehen und Entlassen die Rede ist.
Diejenigen Parteien, die sich bei dieser Bestimmung nicht beruhigen 

wollen, können zwar ans Urtel und Recht provoziren, sie sind aber ver
pflichtet, inzwischen und bis zur Entscheidung des Richters der Bestim
mung der Polizei Folge zu leisten.

Bor die Polizeibehörde gehört
2) stets die Festsetzung der Strafen in den Fällen der §§ 12, 17, 

20 und 31 der Ges.-Ordn., selbst wenn solche über 5 Tblr. betragen, so 
daß dagegen keine Provokation auf den Weg Rechtens, sondern nur der 
Rekurs an die Regierung stattfindet.

Bon den Polizeibehörden sind
3) die in den §§ 51 und 168 der Ges.-Ordn. festgesetzten Strafen 

gleichmäßig, ohne daß" eine Provokation auf den Rechtsweg stattfindet, 
festzusetzen und zu exekutiven.

Dieselben müssen sich
4) der vorläufigen Entscheidung unterziehen und solche exekutiren, 

bis int Wege Rechtens eine andere Entschcidnng eptrahirt Wörden, wenn 
von Erfüllung kontraktmäßiger Verbindlichkeiten der Herrschaft oder dkS 
Gesindes während der Dienstzeit die Rede ist rc.

Denselben gebühren
5) die in den §§ 37 und 38 der Ges.-Ordn. gedachten Entschei

dungen wegen der Livree und der Kost, ohne daß darüber auf recht
liches Gehör angetragen werden sann.

Ebenmäßig stehen denselben
6) in allen Fällen der §§ 10, 13, 173 und 176 der Ges.-Ordn. 

die Kognition ausschließlich zu.
(Zirk.-Reskr. der Ministerien des Innern und der Justiz vom 17. April 1812 ; 

— Rabe, Bd. 10, S. 558 ; Hoffmann- Revert. Bd. 3, S. 118.)
Diese Bestimmungen sind, so weit sie die Festsetzung der Strafen 

durch die Polizeibehörden betreffen (zu Punkt 2, 3, 5 und 6, bezüglich 
des § 176 der Gesinde-Ordn.), insofern verändert, als nach dem Gesetz 
vom 14. Mai 1852 (Ges.-S. S. 245) den Polizeibehörden nur die be
schränkte Befugniß zufteht, wegen der in ihrem Bezirke verübten, ihr 
Ressort betreffenden Uebertretungen, Geldstrafe bis zur Höhe von 5 Thlr. 
und Gefängnißstrafe bis zu 3 Tagen vorläufig durch eine Verfügung 
festzusetzen, gegen welche der Angeschuldigte aber innerhalb 1 Woche, 
vom Tage der Insinuation der Verfügung an, auf gerichtliche Entschei
dung antragen kann. Auch die Straf-Festsetzungen in Gemäßheit des 
Gesetzes vom 24. April 1854 sind nach dem Gesetze vom 14. Mai 
1852 zu behandeln.

(Amtsblatt pro 1852, Seite 82.)

Es ist zu unserer Kenntniß gelangt, daß verschiedene Polizeibehör
den über das Verfahren ungewiß sind, welches auf Anrufen der Brod- 
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z Herrschaften gegen ungehorsames und widersetzliches Gesinde einzuschlagen 
ist und daß namentlich ein exekutives Einschreiten, um ungehorsames 
Gesinde zur Leistung der übernommenen Dienste zu nöthigen, mehrfach 
abgelehnt worden ist. ^Ein solches Verfahren entspricht jedoch den ge
setzlichen Vorschriften nicht, da eben so wie hinsichtlich des Antretens und 
Fortsetzeus des Dienstes so auch wenn von Erfüllung der coutractmäßi- 
gen oder gesetzlichen Vsmundlichkeit der Herrschaft oder des Gesindes die 
Rede ist, die PolizeibeErden sich der vorläufigen Entscheidung zu unter
ziehen und solche zi^oollstreckeu haben.

Wenn also^Gesinde die auf die Leistung der ihm obliegenden 
Dienste geeichtem Befehle seiner Herschaft nicht befolgt, so ist auf den 
Antrag cer letzter« die Polizeibehörde nach vorgängiger Prüfung eben so 
befugt wie verpflichtet, das Gesinde durch executivische Maßregeln zur 
Erfülluug seiner Pflichten anzuweisen und nöthigenfalls durch Geldbußen 
oder Gefängnißhaft anzuhalten, und letztere während der Dauer der 
Dienstzeit so oft und so lange auf Kosten des widerspenstigen Gesindes 
fortzusetzen, bis die Befehle befolgt werden.

Marienwerder, den 27. März 1852.

Königk. Legierung, Avtheikrrng des Innern.

(Amtsblatt pro 1861, Nro. 51 Seite 221.)

Nach § 167 der Gesindeordnung vom 8. November 1810 soll 
Gesinde, welches vor Ablauf der Dienstzeit ohne gesetzmäßige Ursache den 
Dienst verläßt, durch Zwangsmittel zu dessen Fortsetzung angehalten 
werden. — Will eine Herrschaft diese Bestimmung gegen einen Dienst
boten angewendet wissen, so hat sie sich dieserhalb an die Polizeibehörde 
des Dienstortes, oder falls sie selbst die Polizeibehörde ist, an den Land
rath zu wenden. Die in Anspruch genommene Behörde hat, wenn der 

' Antrag nicht von vorn herein als unzulässig erkannt wird, den Dienst
boten mit seiner Gegenerklärung zu hören, und darnach eine sofort 
vollstreckbare Entscheidung zu treffen, die beiden Theilen mit dem Be
merken bekannt zu machen ist, daß dagegen nur der Rechtsweg zulässig 
sei, daß dieselbe aber befolgt werden müßte, bis im Wege Rechtens etwa 
anders darüber entschieden worden. — Die Vollstreckung der polizeilichen 
Entscheidung ist Sache derselben Behörde, welche die Entscheidung ge
troffen hat, und andere Polizeibehörden, beispielsweise die Polizeivcrwal. 
tung des Ortes, wo sich der entlaufene Dienstbote aufhält, dürfen fortan 
mit Zwangsmaßregeln zur Zurückbringung solcher Dienstboten nur auf 
Requisition der Polizeibehörde des Dienstortcs oder des betreffenden 
Landraths vorgehen. Die Amtsblattsverordnung vom 9. Februar 1852 
(Amtsblatt Seile 44) wird hierdurch aufgehoben.

Marienwerder, den 7. Dezember 1861.
Königl. Legierung, Zbtheitirng des Innern.
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(Auszug aus dcm Amtsblatt pro 1852, Seite 203.)

Polizei-Verordnung.
Das Vorkommen falscher Eintragungen von dienstherrschaftlichen 

Führungsattesten in Gesindebücher und die Verfälschung derartiger Ein
tragung veranlaßt uns. auf Grund des § 11 der Verordnung vom 11. 
März 1850 — Gesetzsammlung Seite 265 — hierdurch festzusetzen, daß 
derjenige, welcher sich solcher falscher Eintragungen von dienstherrschaft
lichen Führungsattestcn in Gesindedienstdüchern oder der Fälschung der« 
artiger Eintragungen schuldig macht, mit einer Geldstrafe bis zum Be
trage von 5 Thlrn. belegt wird.

Marienwerder, den 20. August 1852.
Königs. H»reuß. Kegierung, Abtheilung des Innern.

Anmerk. Bergt. Verordnung vom 10. Februar 1854.

(Auszug aus dem Amtsblatt pro 1852, Seite 274.)

Polizei-Verordnung.
Die immer häufiger vorkommenden Klagen über die unbefugte 

Ausstellung oder die Fälschung ausgestellter Führungs- und ähnlicher 
Atteste veranlassen uns, auf Grund des § 11 des Gesetzes vom 11. 
März 1850 über die Polizeiverwaltung (G.-S. S. 265) folgende Be
stimmung zu treffen:

Wer, ohne dazu befugt zu sein, irgend Jemanden, namentlich 
einem Dienstboten, ein Führungsattest, einen Abzugs- odcr Dienstent
lassungsschein ausstellt, imgleichen wer eine derartige, von einem anderen 
ausgestellte Bescheinigung verfälscht oder auch nur irgendwie ver
ändert, wird mit einer Geldbuße bis zum Betrage von 10 Thlrn. 
bestraft.

Marienwerder, den 4. November 1852.
Königs. Negierung, Abtheilung des Innern.

(Amtsblatt pro 1854, Seite 55.)

Polizei-Verordnung
Das Bedürfniß stellt sich heraus, unserer Polizeiverordnung vom 

20. August 1852 eine größere Ausdehnung zu geben und wir setzen 
demnach auf Grund des § 11 -des Gesetzes vom 11. März 1850 über 
die Polizeiverwaltung hiermit für den ganzen Umfang unseres Verwal
tungsbezirks fest, daß nicht nur diejenigen, welche sich falscher Eintra
gungen von dienstherrschaftlichen Führungsattestcn in Gesindebüchern, odcr 
der Fälschung derartiger Eintragungen schuldig machen, in eine Geld
strafe bis zum Betrage von 5 Thlrn., in deren Stelle im Unvermö
gensfalle verhältnißmüßige Gefängnißstrafe tritt, verfallen, sondern daß 
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auch diejenigen von einer gleichen Strafe getroffen werden, welche falsche 
Dienstentlassungsscheine ausstellen, oder mit solchen Fälschungen vor
nehmen.

Marienwerder, den 10. Februar 1864.

Königs. Areuß. Legierung, Abtheilung des Annern.

Anmcrk. Bergt. Verordnung vom 21. Dezember 1854.

(Amtsblatt pro 1855, Seite 2.)

Polizei-Verordnung.
Nach den Polizeiverordnungen vom 20. August 1852 — Amts

blatt Seite 203 — und 10. Februar d. I. Amtsblatt S. 55 — ver
fallen diejenigen, welche sich falscher Eintragungen von dienstherrschaft
lichen Führungsattesten in Gesindedienstbücher oder der Fälschung derartiger 
Eintragungen schuldig machen, in eine Geldstrafe bis zum Betrage von 
ö Ttzlbn., an deren Stelle im Unvermogensfall verhältnißmäßige Gefäng
nißstrafe tritt, so wie auch Diejenigen, welche falsche Dicnstentlassungs- 
scheine ausstellen oder mit solchen Fälschungen vornehmen.

Das Bedürfniß macht annoch eine Erweiterung jener Verordnun
gen nothwendig, und wir setzen daher auf Grund des § 11 des Gesetzes 
über die Polizeiverwaltung vom 11. März 1850 hiemit für den Umfang 
unseres Bezirls fest:

daß auch diejenigen, welche sich falsche Atteste der oben bemerkten Art 
ausstellen lassen oder von solchen falsch ausgestellten Attesten Gebrauch 
machen, in eine Geldstrafe bis zu fünf Thlrn., beim Unvermögen in 
eine verhältnißmäßige Gefängnißstrafe verfallen.

Marienwerder, den 21. Dezember 1854.

König!. Areuß. Wegierung, Abtheilung des Annern.

(Amtsblatt pro 1857 Seile 49).

Nachstehende

Verordnung
wegen Einführung von Dienstbüchern für die Schiffslcute im Regie
rungs-Bezirke Marienwerder:

Auf Grund des § 6 lit. b. des Gesetzes über die Polizeiverwal- 
tung vom 11. März 1850, wird zur besseren Beaufsichtigung der 
SchifsSleute auf Preußischen Flußschiffen und zur Hebung der Disciplin 
Nachstehendes angeordnet:

§ 1. Feder Dienstmann auf einem preußischen Flußschiffe oder 
Floße — Lehrling, Junge, Schiffsknecht, Zugknecht, Heizer, Geselle, Ma
trose, Bootsmann, Steuermann — muß mit einem Dienstbuche versehen 
jein und dasselbe auf jeder Reise bei sich führen.
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§ 2. Die Dienstbücher werden nach dem anliegenden Muster ge
druckt. Sie gewähren Raum zur Eintragung von Dienst-Attesten und 
sind bei denjenigen Königl. Zoll- und Steuer-Aemtern käuflich zu haben, 
welche demnächst werden bezeichnet werden.

§ 3. Wer nach den Bestimmungen dieser Verordnung mit einem 
Dienstbuche versehen sein mnß, hat solches der Polizei-Behörde seines 
Wohnorts, Behufs der Ausfertigung und Eintragung des Signalements, 
vorzuleaen. Die Eintragung erfolgt kostenfrei.

§ 4. Schiffseigner, Schiffs- oder Floßführer haben bei jeder An
nahme eines Dienstmanns sich dessen Dienstbuch vorlegen zu lassen, und 
darin über das einzugehende Dienst-Verhältniß das Erforderliche einzu
tragen. In Beziehung auf die schon vor Publikation der gegenwärtigen 
Verordnung eingegangenen Dienstverhältnisse ist die Befolgung dieser 
Vorschriften binnen drei Monaten nachzuholen.

§ 5. Der Dienstmann darf in seinem Dienstbuche keine Aende
rungen oder Zusätze machen, oder durch Unberechtigte machen lassen.

§ 6. Das Dienstbuch muß sowohl dem Dienstherr«, als einer 
jeden Polizeibehörde aus Verlangen jederzeit vorgelegt werden.

Die nach dem Muster zu § 2 vorschriftsmäßig ausgefüllten Dienst
bücher gelten für ihre Inhaber, sofern sie Preußische Unterthanen sind, 
in den diesseitigen Staaten als genügender persönlicher Ausweis und 
vertreten die Stelle der paßpolizeilichen Legitimationen.

§ 7. Den Polizeibehörden liegt es ob, Beschwerden des Dienst
mannes über ein, demselben ertheiltes oder verweigertes Zeugniß zu er
ledigen und die dadurch etwa herbeigeführten Aenderungen und Zusätze 
im Dienstbuche nachzutragen.

§ 8. Auf jedem preußischen Flußschiffe ist ein Verzeichniß der 
Personen, welche auf demselben in Dienst getreten sind, zu führen und 
aufzubewahren. Dem Namen jedes entlassenen Dienstmanns ist eine 
Bemerkung über Anfang und Ende seiner Dienstzeit und eine wörtliche 
Abschrift des ihm bei seinem Abgänge ertheilten Zeugnisses beizusetzen. — 
Dieses Verzeichniß ist jeder Schifffahrt« und Polizeibehörde auf Verlangen 
zur Einsicht vorzulegen.

§ 9. Uebertretungen der obigen Vorschriften werden mit Geldstra
fen bis zu dem Betrage von 10 Thalern und in Unvermögensfällen 
mit verhältnißmäßiger Gefängnißstrafe geahndet.

§ 10. Die gegenwärtige Verordnung trat mit dem 1. Februar 
1857 in Karst.

Berlin, den 8. Juli 1856.
Der Minister des Innern: v. Westph alen. Der Finanz- 

Minister: v. Bodelschwingh. Der Minister für 
Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten. In Ver

tretung : v. Pommer-Esche.
wird hierdurch bekannt gemacht und hierbei bemerkt:

1) daß die Formulare der Dienstbücher für Elbschisfer mit dem hier 
mitgetheilten Schema im Wesentlichen übereinstimmen, daß die
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Elbschiffer mit den für sie vorqeschnebenen Dienstbüchern anch auf 
allen Wasserstraßen in den östlichen Provinzen zugelassen werden, 
und ebenso die Dienstbücher, welche nach dem gegenwärtigen For
mulare ausgefertigt werden, auch für die Befahrung der Elbe be
nutzt werden können;

2) daß die Berpflichtung zur Führung von Dienstbüchern nur den 
Mannschaften solcher Wasserfahrzeuge obliegt, deren Eigenthümer 
mit Rücksicht auf ihren Besitz in Klasse K. zur Gewerbesteuer ver
anlagt sind, oder in dieser Klasse zur Gewerbesteuer zu veranlagen 
sein würden, wenn sie Frachlschisffahrt für Lohn betreiben;

3) daß die Dienstbücher für Schisfsleute bei den Steuerstellen, wie die 
Gesinde»Dienstbücher, für den Preis von 10 Sgr. kaust lich sein werden. 

Marienwerder, den 14. Februar 1X57.
Königs. Wreuß. Legierung, AVIV- des Innern.

S ch e m a.
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(Amtsblatt pro 1858 S. 286).

Polizei Verordnung.
Auf Grund des t 1 des Gesetzes vom 11. März 1850 über die 

Polizeiverwaltung und unter Hinweisung auf das Gesetz vom 29. 
September 1846 wegen Einführung von Gesindebüchern, verordnen wir 
für den Umfang unseres Verwaltungsbezirks:

1) Jeder Dienstbote, welcher es unterläßt, sich mit einem Gesinde
buche zu versehen, verfällt in eine Polizeistrafe bis zu 1 Thlr.

2) Jede Dienstherrschaft, welche cs unterläßt, sich bei der Annahme 
eines Dienstboten das Gesindebuch vorlegen zu lassen, verfällt in 
eine Polizeistrafe von 1 Thlr.

3) Für das zur Zeit der Publikation dieser Verordnung im Dienste 
stehende Gesinde, wird der Termin zur Beschaffung des Gesinde
buchs auf den 1. Januar künftigen Jahres bestimmt. Neuanzie
hendes aber, oder den Dienst wechselndes Gesinde ist gehalten, 
vor seinem Dienstantritt sich in den Besitz eines Gesindebuches 
zu setzen.

Marienwerder, den 27. November 1858.

Königs. H»rcuß. Legierung, Abtheilung des Innern.

(Amtsblatt pro 1863, Seite 123.)

Polizei-Verordnung.

Die §§ 9, 10 und 11 der Gesinde-Ordnung vom 8. November 
1810 bestimmen, daß keine Dienstherrschaft ein Gesinde ohne die dort 
vorgeschriebene Legitimation in den Gesindedienst annehmen darf und 
der 8 12 der Gesindeordnung bedroht die Übertretung dieser Vorschrift 
mit einer gegen die Herschaft festzusetzenden Strafe von 1 bis 10 Thlrn. 
Auf Gruud des § 11 des Gesetzes vom 11. März 1850 setzen wir für 
den Umfang unseres Bezirks hiermit fest:

daß Arbeitgeber, welche Gesinde oder die demselben durch das Gesetz 
vom 24. April 1854 (Gesetzsammlung pro 1854 S. 214) gleichge« 
stellten Personen ohne die im § 9 der Gesindeordnung vom 8. No
vember 1810 vorgeschriebene Legitimation in Arbeit nehmen, in eine 
Geldstrafe von 1 bis 10 Thlr., beim Unvermögen in verhältnißmäßige 
Gefängnißstrafe verfallen.

Marienwerder, den 10. Juli 1863.

Königs. Kegierung, Abtheilung des Innern.
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und Hrts-Ueràdenmgen.
(Amtsblatt pro 1874, freite 169.)

Pölizei-Berordnttng
Unter Aufhebung unserer Polizei-Verordnung vom 2. Mai 1866, 

Amtsblatt Seite 133, verordnen wir auf Grund des § 11 des Gesetzes 
über die Polizei-Verwaltung vom 11. März 1850 in Betreff des poli
zeilichen Meldewesens für den ganzen Umfang unseres Verwaltungsbe
zirks was folgt:

§ 1.

Wer zum Zweck des Umzuges seinen bisherigen Wohnsitz oder 
Aufenthaltsort aufgeben will, hat sich vor seinem Abzüge unter Vorlegung 
seiner Staats- und Kommunalsteuer-Zettel, persönlich oder schriftlich ab
zumelden und anzuzeigen, wohin er verzieht.

Ueber die erfolgte Abmeldung wird eine Abmeldebescheiniguug 
(Abzugsattest) nach dem beiliegenden Muster I. ertheilt.

§ 2.

Wer an einem Orte des Bezirks seinen Wohnsitz oder dauernden. 
Aufenthalt nehmen will, hat sich innerhalb 3 Tagen nach dem Abzüge, 
unter Vorlegung der ihm an seinem früheren Wohnorte ertheilten Ab
meldebescheinigung (Abzugsattest), persönlich oder schriftlich anzumelden, 
auch auf Erfordern über seine Angehörigen, seine persönlichen, Steuer- 
und Militärverhältnisse Auskunft zu geben. Ueber die erfolgte Anmel
dung wird eine Bescheinigung (Anmeldeschein) nach Muster II. ertheilt.

Die in den § 1 und 2 vorgeschriebenen Ab- und Anmeldungen 
erfolgen in den Städten bei der Polizei-Verwaltung« auf dem Lande bei 
dem Gemeinde- oder Gutsvorsteher.

§ 3.

Wer in den Städten seine Wohnung wechselt, ist verpflichtet, davon 
innerhalb 3 Tagen der Polizei-Verwaltung persönlich oder schriftlich An
zeige zu machen. Darüber, daß diese Anzeige erfolgt ist, wird eine Be
scheinigung nach dem beigefügten Muster 111. ertheilt.

§ 4.

Zu den in den § 1, 2 und 3 vorgeschriebenen Meldungen sind 
auch Diejenigen, welche die betreffenden Personen als Miether, Dienst
boten oder in sonstiger Weise ausgenommen haben, innerhalb 8 Tagen 
nach dem Ab-, An- oder Umzuge verpflichtet, sofern sie sich nicht durch 
Einsicht der bezüglichen polizeilichen Bescheinigungen von der bereits er
folgten Meldung Ueberzeugung verschafft haben.

Zuwiderhandlungen unterliegen einer Geldstrafe bis zu 10 Thlrn.
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Belag

zur Begründung des Klassensteuer-Zugangs unter 

No. für-18

in der Stadt, dem Gemeinde-, dem Gutsbezirke, Kreises. 

Der

in der Klassensteuerrolle unter No. 

bis Ende des Monats 18
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Bescheinigung über erfolgte Anmeldung.

Es wird hierdurch bescheinigt, daß der (Name und Stand) nch (mit Familie) zum Aufenthalt in 

derS 1 adt

Gemeinde

dem Gutsbezirk „ angemeldet hat.

Diese Bescheinigung hat nur den Zweck, die Thatsache der erfolgten Meldung zu konstatiren.

den ten 18

Die Polizei-Verwaltung, der Gemeinde-, der Gutsvorsteher.

Muster III.

Bescheinigung über erfolgten Wohnungswechsel innerhalb der Stadt

Der hat der unterzeichneten Polizei-Verwaltung angezeigt, daß er seine Woh

nung gewechselt habe.

den ten 18

Die Polizei-Verwaltung.

Marienwerder, den 13. Juli 1874.

Königliche Regierung. Abtheilung des Anner«
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Weisende.

(Amtsblatt pro 1847, S. 40.)

Zur Ergänzung der Borschrift im § 439 und 440 Tit. 8 Th. I. 
des Allgemeinen Landrechts bestimmen wir hierdurch, Kraft der uns nach 
§ 11 der Regierungs-Instruktion vom 23. Oktober 1817 znstehenden 
Befugniß, für denjenigen Theil unseres Departements, in welchem die 
Verordnung vom 20. November pr. wegen Fremdenmeldung nicht An» 
Wendung findet, Folgendes:

Jeder Gastwirth ist schuldig, die bei ihm zur Nachtherberge ein
kehrenden Fremden binnen längstens 24 Stunden, in den Städten dem 
Magistrat, auf dem platten Lande aber den Dominien, Schulzen oder 
sonstigen polizeilichen Ortsvorständen zu melden, bei Vermeidung einer 
Geldbuße bis zum Betrage von 5 Thlr. oder verhältnißmäßiger Ge- 
sängnißstrafe.

Die Polizeibehörden werden gleichzeitig angewiesen, die Befolgung 
dieser Vorschrift sorgfältig zu controlireu.

Marienwerder, den 25. Februar 1847.

Königs, H'reuß. Negierung, Avth. des Innern.

(Amtsblatt pvo 1854, S. 54.)

Polizei Verordnung.

Mit Bezug auf die §§ 6 und 11 des Gesetzes über die Polizei
verwaltung vom 11. März 1850 und unter Hinweisung auf die In
struktion über die Aufnahme und polizeiliche Beaufsichtigung der polni- 
schen Flüchtige vom 11. v. M. sub 1 Litt c, Amtsblatt Pro 1854 
No. 4, S. 23 bestimmen wir hiermit:

daß Einwohner, welche polnische Flüchtlinge unangemeldet bei sich 
ausnehmen, mit Geldstrafe bis zu 10 Thlr., im Unvermögensfalle mit 
Gefängnißhaft bis zu 14 Tagen zu bestrafen sind.

'Haben sich Personen, welche Kleinhandel mit Getränken, Schank 
oder Gastwirthschaft betreiben, eines Vergehens dieser Art nach erfolgter 
Verurtheilung zum zweiten Mal schuldig gemacht, so wird ihnen die 
Verlängerung der polizeilichen Erlaubniß zum Betriebe dieses Gewerbes 
versagt werden.

In den Kreisen Thorn, Strasburg, Löbau, Culm und Graudenz, 
mit Ausschluß derjenigen Ortschaften des letzteren Kreises, in welchen das
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Ostpr. Provinzialrecht gilt, hat es bei den Strafbestimmungen der Ver
ordnung vom 20. November 1846, Amtsblatt pro 1951, S. 265, sein 
Bewenden. x

Marienwerder, den 20. Februar 1854.

Königliche Legierung, Avlheitung des Znnern.

Königsberg, den 29. November 1871. No. 15, 465 O. P.

Der Herr Minister des Innern hat unter dem 11. d. Mts. 
No. "■ l|p wegen der Behandlung der Russisch-Polnischen Ueber- 

läufer die nachstehende Bestimmung getroffen:
1. Jeder ohne Legitimation übergetreteue Russisch-Polnische Unterthan 

bedarf für den Aufenthalt in Preußen der ausdrücklichen Geneh
migung. Da diese selbstverständlich nur für so lange ertheilt 
werden kann, als der Aufenthalt der Betreffenden den diesseitigen 
Interessen nicht zuwiderläuft, ist dieselbe unter dem Vorbehalt 
jederzeitigen Widerrufs auszusprechen.

2. Der Aufenthaltsgestattung soll — vorbehaltlich der Entscheidung 
aus etwaige an den Herrn Minister des Innern gerichtete Be
schwerden — von dem Oberpräsidenten derjenigen Provinz ertheilt 
werden, in welcher der Uebergetretene seinen Aufenthalt genommen 
hat oder zu nehmen beabsichtigt.

3. Die Landräthe und Ortspolizeibehörden der Grenzkreise haben 
dafür Sorge zu tragen und die erforderlichen Vorkehrungen zu 
treffen, daß der liebertritt von Russisch Polnischen Unterthanen 
sofort zu ihrer Kenntniß gebracht wird. In gleicher Weise haben 
auch die übrigen Landräthe und Ortspolizeibehörden streng darüber 
zu wachen, daß ohne die erforderliche Gestattung kein Ueberläufer 
seinen Aufenthalt in ihrem Bezirke nimmt.

4. Bezüglich aller in die diesseitigen Kreises übertretenden, beziehungs
weise dort ihren Aufenthalt nehmenden Russisch Polnischen Unter
thanen haben die Landräthe die Entscheidung deö Oberpräsidenten 
darüber nachzusuchen, ob der Aufenthalt — sei es innerhalb einer 
bestimmten Gemeinde, eines Kreises oder innerhalb der ganzen 
Provinz zu gestatten und an welche Einschränkungen etwa diese 
Erlaubniß zu knüpfen ist.

Die deshalbigen Berichte sollen der Regel nach für jeden ein
zelnen Fall, unter Beifügung der über die persönlichen Verhält
nisse der übergetretenen, so wie über die Umstände und Gründe deS 
Uebertritts aufzunehmenden Verhandlungen und aller sonstigen 
Ausweise, besonders erstattet werden. Nur hinsichtlich solcher Ueber; 
getretenen, welche zweifellos unverdächtig sind und dem ländlichen 
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Arbeiterslande angehören, soll die Zusammenfassung der einzelnen 
Fälle in periodisch zu erstaltende Collektivberichte zuläßch sein.

5. Dem Uebertritte solcher Russisch-Polnischen Ueberläufer e. c. t. nach 
Preußen, welche sich als Bettler, Landstreicher oder sonst als lästige, 
beziehungsweise gefährliche Ptrsonen darstellen, ist von vornherein 
mit allen zulässigen Mitteln entgegenzutreten. Falls der Ueber- 
tritt selbst jedoch nicht verhindert werden kann, sollen die Orts 
Polizeibehörden und die Gensdarmen ermächtigt sein, derartige 
Personen auch nach ihrem Uebertritte alsbald über die Grenze zn- 
rückzuweisen, beziehungsweise zurückschaffen zu lassen. Bon einer 
solchen Zurückweisung über die Grenze dürfen jedoch solche Per
sonen nicht betroffen werden, welche einer der vorbezeichneten Kate
gorien nicht angehören, beziehungsweise schon einen Wohnort im 
Inland besitzen. Für alle Fälle, in welchen die Zurückweisung des 
betreffenden Ueberläufers über die Grenze nach Lage der obwal
tenden Umständen nicht unbedenklich geboten beziehungsweise zuläs
sig erscheint, sott zunächst die Entscheidung des Landraths eingeholl 
werden, welcher erforderlichen Falls selbst nähere Anweisung über 
das einzuschlagende Berfahren vom Oberpräsidenten zu erbitten hat.

Indem ich Euer von den vorste
henden Bestimmungen in Kenntniß setze, veranlasse ich Sie, hiernach für 
die Folge zu verfahren, auch die Ortspolizeibehörden und das Aufsichts
personal mit der erforderlichen Anweisung zu versehen.

Die an mich zu richtenden Anträge wegen Ertheilung der Aufent
haltsgestattung an Russisch-Polnische Ueberläufer sind in tabellarischer 
Form und in doppelter Ausfertigung nach dein anliegenden Formulare,

Lau
fende 
Nr.

Nr. des 
Kreis» 

verzeich- 
nlsses.

Zu- und 
Vornamen

Stand u. 
Gewerbe

a. Ge
burtsort 

und Kreis 
b.letzterer 
Wohnort 
u. Kreis

Jahr u.
Tag der 

Geburt

Zeitpunkt 
und Ort 

des 
lieber; 
tritts

Gewähl
ter Auf
enthalts

ort

Angabe 
der Be
richtsan

lagen

Antrag des Kreisland
raths ins besondere auch 
ob Einschränkungen der 
Aufenthaltsgestattung ». 

welche für erforderlich 
gehalten werden

Entscheidung 
des Ober- 
Präsidenten

unter Beifügung der Verhandlungen einzureichen. Die eine Ausfertigung 
wird dann mit der von mir getroffenen Entscheidung versehen und zu
rückgesandtwerden. Begleitberichte sind der Regel nach nicht erforderlich.
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Die Anträge bezüglich der unverdächtigen, dein ländlichen Arbeiterslande 
angehörigen Ueberläufer, deren Zusammenfassung zuläßig ist (f. oben 
No. 4, Absatz 2), sind zu Anfang eines jeden Bierteljahres mittelst ge
meinschaftlichen tabellarischen Berichts worin dieselben unter fortlaufen
den Nummern aufzuführen, zu stellen. In dem zu Anfänge des Jahres 
1872 hiernach zu erstattenden Berichte haben alle diejenigen Ueberläufer 
Aufnahme zu finden, welche sich zur Zeit in dem Kreise aufhalten, ohne 
bis jetzt Aufenthaltsgestattung erlangt zu haben.

Ueber die im Jnlande auf Grund der schon früher ertheilten oder 
demnächst bewilligt werdenden Aufenthaltsgestattungen sich aufhaltenden 
Russisch.Polnischen Ueberläufer ist in jedem Kreise ein Verzeichniß auf- 
zustellen, welches nachdem bisher in Gemäßheit des § 2, c. der Instruk
tion vom 11. Januar 1854 benutzten Formulare, nöthigenfallS unter 
angemessener Abänderung derselben, zu führen und in welchem stets 
Datum und Nummer meiner Genehmigung einzutragen ist.

Der Wirkliche geheime Kalk und OSerprälldent.
w. Horn.

y) ewerb e.

a, bezüglich der /leischrr.
(Amtsblatt pro 1829, S. 52).

Das Verbot wegen des Aufblasens des Fleisches bei 
Schlächtern betreffend.

Es ist mehreren gemachten Anzeigen zufolge seit kurzem bei den 
Schlächtern die üble Gewohnheit eingerissen, das Fleisch, um ihm ein 
besseres Ansehen zu geben, aufzublasen. Da dies ekelhaft und auch 
polizeiwidrig ist, so wird solches hiermit vou neuem und bei einer Polb 
zeistrafe von 2 bis 5 Thalern untersagt.

Die Köuigl. Landraths-Aemter und die Magisträte werden daher 
angewiesen, darauf^zu halten, daß diesem Verbot pünktlich nachgelebt 
werde.

Marienwerder, den 2. Februar 1829.

König!. Proust- Regierung, Abtheilung des Innern.

b. Transport des Schlachtviehes.
(Amtsblatt pro 1874, S. 271.)

Zur Erreichung einer größeren Schonung des Schlachtviehes bei
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Transporten verordnen wir hierdurch auf Grund des § 11 des Gesetzes 
vom 11. März 1850 über die Polizei-Verwaltung für den Umfang un
seres Verwaltungsbezirks was folgt:

§ 1.

Bei Beförderung des Schlachtviehes, welche nach wie vor mittelst 
Leitens, Treibens, Tragens und Fahrens erfolgen kann, ist jede rohe 
Behandlung der Thiere, insbesondere das unnöthige Hetzen mit Hunden, 
Zerren an Leitseilen, Prügeln mit Knitteln, Stoßen mit Füßen und 
Fäusten zu unterlassen.

§ 2.
Fleischer und Viehhändler dürfen beim Transporte mittelst Fuhr

werks nur solche Thiere knebeln (durch Zusammenbiuden der Beine fes
seln), welche bei freier Bewegung wegen ihrer notorischen Bösartigkeit 
die öffentliche Sicherheit gefährden könnten.

Die von ihnen zu diesem Zwecke benutzten Fuhrwerke müssen so 
geräumig sein, daß die Thiere ohne gepreßt zu werden, neben einander 
stehen oder liegen können. Für geknebeltes Vieh ist eine starke Unter
lage von Stroh oder anderem weichen Material zu beschaffen; auch siud 
die Thiere beim Ein- und Ausladen zu heben, nicht zu werfen.

Der Transport mittelst Schubkarren ist untersagt.
An Raum ist zu rechnen:

1 Quadratmeter auf 2 Kälber,
1 Quadratmeter auf 3 Schafe,
2 Quadratmeter auf 3 Schweine gewöhnlicher Art.

§ 3.

Den Producenten, welche ein oder einige Stücke Schlachtvieh zum Ver
kauf bringen, soll beim Wagentransporte die Knebelung zwar allgemein 
nachgelassen sein, sie haben hierbei, wie überhaupt, jede rohe Behandlung 
den Thiere zu unterlassen, insbesondere dieselben in der Weise auf dem 
Wagen unterzubringen, daß sie auf Stroh nicht auf, sondern neben ein
ander so liegen, daß die Köpfe nicht aus dem Wagen hinaus frei in der 
Luft hängen. Gleiches gilt beim Transport auf Schubkarren.

§ 4.

Butten müssen bei allen Transporten mit einer Blende (Klappe) 
vor den Augen versehen und an den Füßen in üblicher Weise gefesselt 
werden, um das Durchgehen zu verhindern. Für jedes Thier müssen 
mindestens 2 kräftige Begleiter gestellt werden.

§ 5.

Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Anordnungen werden, 
soweit sie nicht auf Grund des Strafgesetzbuches eine höhere Strafe nach 
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sich ziehen, mit Geldbuße bis zu 30 Mark oder verhältuißmäßiger Haft 
geahndet.

Dl'arienwerder, den 21. Dezember 1874.

Königliche Regierung, Abtheilung deS Innern.
! 
I c. Bezüglich der ^uswan-erungs-Untrrnehmer.

(Amtsblatt pro 1858, S. 24.)

Auf Grund der §§11 und 12 des Gesetzes über die Polizei-Ver
waltung vom 11. März 1850 wird der Verkauf von Billets zur Weiter
beförderung der Auswanderer von dem überseeischen Landungsplätze nach 
dem Bestimmungsorte im Innern auf Eisenbahnen, Dampfschiffen, Ka
nalböten rc., sowie das Anbieten solcher Billets und das Ausgeben von 
Empfehlungen gewisser, in dem Einwanderungslande zu benutzender Be
förderungsmittel, allgemein bei 1 bis 10 Thlr. Strafe hierdurch untersagt.

Die Auswanderungs-Unternehmer und Agenten haben bei Ueber» 
tretung dieser Bestimmung auf Erneuerung ihrer Conzessionen keine 
Aussicht.

Marienwerder, den 1. Februar 1858.
Königl. Prensi. Regierung, 'Abtheilung des Innern.

Anmcrk. Bergt. § 6 der Gew.-Ord. für den Nord. Bund.

d. Bezüglich der Gast- und Zchanluvithschasten und der 
Lanzbelustigungen.

(Amtsblatt pro 1838, S. 15.)

Die häufigen Unglücksfälle, welche trunkenen Personen auf den 
öffentlichen Straßen roiderfahren und die polizeilichen Excesse, welche durch 
sie häufig herbeigeführt werdeu, veranlassen uns, die Polizeibehörden des 
Departements darauf aufmerksam zu machen, daß es ihre Pflicht ist, 
keinen Betrunkenen, dessen Zustand von der Art ist, daß er seiner Sinne 
nicht mehr mächtig erscheint, weder in den Städten noch auf dem platten 
Lande auf den Straßen und Wegen zu duldeu. Solche Personen müssen 
vielmehr, da wo sie angetroffen werden, sofort arretirt und bis zu ihrer 
erfolgten Ausnüchterung in polizeilichem Gewahrsam behalten, zugleich 
müssen aber sogleich bei ihrer Einlieferung der Ort, wo sie aufgefunden, 
als die Umstände, aus denen ihre bis zur Bewußtlosigkeit gesteigerte 
Trunkenheit hervorging, kurz registrirt werden, um jeden Schein eines 
willkührlichen Verfahrens zu vermeiden. Um jedoch die Gelegenheit und
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Veranlassung zu den durch trunkene Personen angerichteten Unglücksfällen 
und der Verletzung und Abstumpfung des sittlichen Gefühls durch ihr 
öffentliches Erscheinen, soweit dies durch polizeiliche Anordnungen zulässig 
ist, zu beseitigen, bestimmen wir ferner:

„daß kein Verkäufer von Branntwein und anderen hitzigen Getränken 
einem schon Angetrunkenen noch mehr geistige Getränke verabreichen 
darf, so wie, daß jeder Verkäufer solcher Getränke verpflichtet ist, Per
sonen, denen er gestattet hat, sich an geistigen Getränken zu überueh- 
men, bis zur Rückkehr der Besinnung in seinem Hause zu behalten 
und auf diese Weise das Publikum gegen das öffentliche Umhert reiben 
eines Betrunkenen, so wie gegen die damit nur zu oft verbundenen 
Excesse sicher zu stellen, mit dem ausdrücklichen Beifügen, daß jede 
Uebertretung dieser Anordnungen mit einer zur Orts-Armcn-Kasse 
fließenden Geldstrafe von 15 Sgr. bis 10 Thlr. und im Wi»ederho- 
lungsfalle mit der sofortigen Entziehung der polizeilichen Erlaubniß 
zum Betriebe ihres Gewerbes UN nachsichtlich bestraft werden wird."

Indem wir die Polizeibehörden des Departements zu einer wirk
samen Kontrolle und H^idhabung dieser Anordnung verpflichten, weisen 
wir dieselben namentlich an, die Gensdarmen und executive» Beamten 
mit vollständiger Anweisung über die Ausführung zu versehen, ferner 
dafür zu sorgen, daß der Inhalt dieser Verordnung durch jeden Orts« 
Vorstand sowohl zur Kenntniß der Gemeinde, als insbesondere auch des 
Gesindes und der einzelnen Schank- und Gastwirthe, sowie der übrigen 
mit Getränke handelnden Personen gebracht wird, so wie endlich auch 
daß, wenn eine betrunkene Person verhaftet worden, vor ihrer Entlassung 
durch ihre Vernehmung der Ort, wo sie sich in diesen Zustand versetzt*  
hat, festzustellen und demgemäß gegen diejenigen nach aller Strenge ver
fahren werden wird, welche obigen Anordnungen zuwider gehandelt haben.

Marienwerder, den 18. Januar 1838.

König!. Prcnst. Regierung, Abtheilung des Innern.

(Auszug aus dem Amtsblatt pro 1843, S. 56.)

Zur Steuerung des übermäßigen Brauntweintrinkens wird mit 
höherer Genehmigung hierdurch angeordnet:

1) daß diejenigen Schankwirthe, welche einem von der Ortspolizeibe- 
hörde ihnen als Trunkenbold bezeichneten Individuo Branntwein 
zu verabreichen fortfahren, oder demselben auch nur den Aufenthalt 
in der Gaststube verstatten, in eine Polizeistrase von 2—5 Thalern 
genommen, und bei wiederholt bewiesener Nachlässigkeit gegen die 
in dieser Beziehung auferlegten Pflichten mit Entziehung der Gc« 
werbs-Concession bestraft werden sollen,

2) daß da, wo ein Bedürfniß guten Biers bemerkbar wird, und ein 
solches im Bereiche ist, den Schankwirthen von der Polizeibehörde 
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schank bereit zu halten, widrigenfalls sie, wenn darüber, daß dies 
von ihnen nicht geschehen, wiederholentlich Beschwerde geführt 
würde, die Bersagung der Concessionsverlängernng zn gewärtigen 
haben.

Marienwerder, den 24. Februar 1843.

König!. Prcutz. Regierung, Abtheilung des Innern.
Anmerk. Oefjentlichc Bekanntmachung der Trunkenbolde darf nicht Siattfinden; 

auch uicht durch AuShang der Namen in den Schänken.

(Amtsblatt Nro. 13 pro 1832.)

Verordnung der Königl. Regierung: die Schließung 
der Schankhäuser.

Bon den Lokalpolizeibehördeu des hiesigen Departements ist bei 
Bestimmung der Tageszeit zur Schließung der Schankhäuser, sowohl auf 
dem Lande als in den Städten bisher keineswegs gleichmäßig verfahren 
worden. Der Erlaß allgemeiner Vorschriften stellt sich daher als nöthig 
dar, und es werden letztere mithin wie folgt hierdurch ertheilt und zur 
öffentlichen Kenntniß gebracht.

1) die Schankhäuser in den Städten und auf dem Laude sollen von 
jetzt ab ohne Unterschied der Jahreszeit stets um 10 Uhr Abends 
geschlossen und nach dieser Zeit keine Gäste geduldet werde», und 
wird der hinsichtlich der letztern bisher an einigen Orten stattge
habte Unterschied zwischen selbstständigen Personen, und denjenigen, 
welche dem Stande der Dienstboten, Gesellen und Lehrlinge ange
hören, hierdurch ausdrücklich ausgehoben.

Eine Abweichung von dieser Regel darf nur ausnahmsweise 
und auf besonderes Ansuchen, mit ausdrücklicher Genehmigung der 
Lokal-Polizeibehörden staltfinden.

2) Ohne eine gleiche Genehmigung darf niemals in Schankhäusern 
Tanzmusik gehalten werden. Für die Erlaubniß hiezu soll zur 
Ortsarmenkasse jedesmal ein von der Ortspolizeibehörde ein für 
allemal zu bestimmender Beitrag entrichtet werden.

3) Wegen Nichtbeachtung dieser Vorschriften ad 1 und 2 wird der 
Gastwirth zum ersten Male mit 1 Thlr., zum zweiten Male mit 
5 Thlr., beim dritten Kontraventionsfalle aber mit Untersagung 
des ferneren Gewerbebetriebes bestraft werden.

4) Die Polizeibehörden haben auf die Aufrechterhaltuug dieser Vor
schriften zu wachen und sowohl die Wirthshäuser oft zu revidiren, 
als auch, wenn die Gäste sich nicht zu rechter Z«sit entfernen wol
len, auf Anzeige der Wirthe, thätige Hülfe zu leisten.
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Im Unterlassungsfälle wird die resp. Behörde zur 
Bestrafung gezogen werden.

Marienwerder, den 17. März 1832.

Königl. P reust. Regierung, Abtheilung des Innern.
Anmerk. 1. Die von den Ortsbchörden zu ertheilenden Erlaübnißscheine zum 

Halten von Tanz-Lustbarkeiten unterliegen der Stempelpflichtigkeit. In der Regel ist 
dazu ein Stempel von 15 Sgr. zu verwenden; es kann aber auch der niedrigere Stem- 
pet von 5 Sgr. verwendet werden, wenn die Verhältnisse des Empfängers, oder die 
Geringfügigkeit des Gegenstandes die Ausnahme begründen.

(Resc. Les Gcner. Direktors der Steuern v. 17. Mai 1862).

An merk 2 ES werden überdies alle gesetzlichen Bestimmungen ansgehobcn, 
welche die Erhebung einer Abgabe von öffentlichen Lustbarkeiten zn Armenzwecken vor- 
schre»ben. Die Befugniß der Gemeindebehörden, die Einführung oder ^ortcrhebnng 
solcher Abgaben nach Maaßgabe der Gemeinde Berfassungsgesetze zu beschließen, wird 
durch diese Bestimmung nicht berührt.

(Schluß-Satz des § 74 des Armenpflege-Ges. v. 8. März 1871.)

(Amtsblatt pro 1850, S. 265.)

Polizei-Verordnung
Durch die Amtsblattsverordnung vom 17. März 1832 ist bestimmt 

worden, daß ohne polizeiliche Genehmigung in Schankhäusern niemals 
Tanzmusik gehalten werden soll, bei einer Strafe von 1 bis 5 Thlrn.

Da jedoch diese Borschrift häufig dadurch umgangen wird, daß der
gleichen öffentliche Tanzvergnügungen in Privathäusern veranstaltet wer
den, so bestimmen wir hierdurch auf Grund des § 11 des Gesetzes über 
die Polizeiverwaltung vom 11. März 1850 Folgendes:

„Zu allen im Departement stattsindenden Tanzvergnügungen, 
welche in Privatlokalen für gemeinschaftliche Rechnung der Theilnehmer 
veranstaltet oder zu welchen außer den von dem Gastgeber cingelade- 
nen Personen andere Personen gegen Bezahlung zugelassen werden, hat 
Jeder, welcher ein solches Tanzvergnügen veranstaltet, vorher die poli
zeiliche Erlaubniß einzuholen, im Unterlassungsfälle aber eine Geld
buße bis zu 5 Thalern oder verhältnißmäßige Gefängnißstrafe zu 
gewärtigen?'

Marienwerder, den 4. August 1850.

Königl. Proust Regierung, Abtheilung des Innern.

(Amtsblatt pro 1859, S. 278.)

In Folge höherer Anordnung finden wir uns veranlaßt, unsere
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Amtsblatts-Bekanntmachungen vom 4. August 1850 und vom 9. Dezember 
1851, das Halten von öffentlichen Tanzlustbarkeiten betreffend, dahin zu 
modifiziren, daß Tanzlustbarkeiten, welche von Privat- oder sogenannten 
geschlossenen Gesellschaften gegen Erhebung eines Eintrittsgeldes veran
staltet werden, als öffentliche nur dann betrachtet werden sollen, wenn 
die Gesellschaft eben zu dem Zweck, die Tanzlustbarkeit zu veranstalten, 
Zusammentritt, nicht aber wenn sie bereits anderweitig besteht und die 
Tanzlnstbarkeit für ihre Mitglieder und etwaigen Gäste derselben nur 
gelegentlich neben den Zwecken, welche sie sonst verfolgt, wenn auch 
gegen besonderes Eintritts- und Tanzgeld veranstaltet.

Dies wird den Polizeibehörden unseres Berwaltungsbezirks zur 
Nachachtung eröffnet, mit dem Bemerken, daß die übrigen Bestimmungen 
der vorgenannten Polizei-Verordnungen nach wie vor in Kraft bleiben.

Marienwerder, den 21. Dezember 1859.
Königl. Regierung, Abtheilung des Innern.

(Amtsblatt pro 1878, S. 172.)

Polizei Verordnung
über das Verhalten der Gast- und Schankwirthe und ähnlicher Gewerbe
treibenden gegen die ihre Lokale besuchenden Schüler der öffentlichen 

Lehranstalten.

Auf Grund der 76—78 der Provinzial-Ordnung für die Pro
vinzen Preußen, Brandenburg, Pommern, Schlesien und Sachsen vom 
29. Juni 1875 (Ges. S. S. 335) in Verbindung mit den §§ 6, 12 
und 15 des Gesetzes über die Polizei-Verwaltung vom 11. März 1850 
(Ges. S. S. 265) verordne ich unter Zustimmung des Provinzialraths 
der Provinz Westprenßen für den Umfang des Regierungsbezirks M a- 
rienwerder, was folgt:

Mit Geldstrafe bis zu 30 Mark werden bestraft:
Inhaber von Gast- ünd Schankwirthschaften, von Kondito

reien, Restaurants und öffentlichen Vergnügungs-Lokalen, welche 
Schüler öffentlicher Lehranstalten jeder Art, sofern sich dieselben 
nicht in Begleitung ihrer Eltern, Vormünder oder Lehrer be
finden oder die Genehmigung des Vorstehers der Lehranstalt, 
welcher sie angehören, zum Besuche des bezüglichen Lokals nach
gewiesen haben, in ihren, dem Publikum geöffneten Räumen 
verweilen lassen oder ihnen Speisen und Getränke verabreichen.

Danzig, den 24. Juni 1878.
Der Ober Präsident der Provinz Westprenßen.

(gez.) Staatsminlster Achenbach.
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(Amtsblatt pro 1879, S. 258.) 

Polizei-Verordnung, 
betreffend die Veranstaltung musikalischer und deklamatorischer Vorträge 

in öffentlichen Lokalen.

Auf Grund der §§ 76—78 der Provinzialordnung für die Pro
vinzen Preußen rc. vom 29. Juni 1875 (Ges. S. S. 335) in Verbin
dung mit §§ 6, 12 und 15 des Gesetzes über die Polizei-Verwaltung 
vom 11. März 1850 (Ges. S. S. 265) verordne ich unter Zustimmung 
des Provinzialraths der Provinz Westprenßen für den Umfang dieser 
ganzen Provinz, was folgt:

§ 1. Gast- und Schankwirthe, welche in den zu ihrem Wirth
schaftsbetriebe dienenden Räumen dramatische, deklamatorische, musikalische, 
pautomimische, plastische oder akrobatische Vorstellungen selbst veranstalten 
oder deren Veranstaltung zulassen, bedürfen hierzu einer ortspolizeilichen 
Erlaubniß, ohne Rücksicht auf die etwa bereits erwirkte Konzession für 
Schauspiel-Unternehmungen.

§ 2. Diese Erlaubniß ist mindestens 24 Stunden vor der beab
sichtigten Vorstellung nachzusuchen. Dem Anträge müssen Abdrücke oder 
Abschriften der zur Ausführung oder zum Vorlrage bestiinmten Stücke, 
Lieder, Gedichte bezw. die Textbücher und bei mimischen und plastischen 
Vorstellungen Beschreibungen des Gegenstandes derselben beigefügt werden.

Abweichungen von diesen Programmen, insoweit sie nicht von der 
Polizeibehörde ausdrücklich genehmigt oder angeordnet werden, sind 
verboten.

Bei der Aufführung ist allen besonderen Vorschriften, von deren 
Erfüllung die Ortspolizeibehörde im einzelnen Falle die Ertheilung der 
Erlaubniß abhängig gemacht hat, genau zu entsprechen.

Die darstellenden Personen haben sich, soweit sie nicht ortsange
hörig sind, bezüglich ihrer Unbescholtenheit und Führung der Ortspoli
zeibehörde gegenüber in genügender Weise zu legitimiren.

§ 3. Die Vorstellungen dürfen nicht vor 7 Uhr Abends beginnen 
und müssen spätestens um 11 Uhr Abends beendigt sein, sofern die 
Ortspolizeibehörde nicht eine frühere Stunde für den Schluß festge
setzt hat.

§ 4. Diejenigen Personen, welche bei den Ausführungen mitwir
ken, müssen sich in einem vom Publikum getrennten Raum, welcher als 
solcher durch eine Erhöhung, Barriere oder in einer sonstigen, von der 
Polizei als genügend anerkannten Weise kenntlich gemacht ist, aufhalten.

Das Betreten dieses Raumes ist dem Publikum untersagt.
Weibliche Mitglieder des die Aufführung veranstaltenden Personals 

dürfen sich aus demselbeu 511 dem Zwecke, um mit dem Publikum zu 
verkehren, insbesondere auch, um Geldbeträge einzusammeln, nicht entfernen.

§ 5. Der Besuch der in den § Î bezeichneten Vorstellungen ist 
Kindern unter 15 Jahren, auch wenn sie sich in Begleitung erwachsener 
Personen befinden, verboten, anderen jugendlichen Personen, so lange 
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sie noch eine Schule besuchen, nur in Begleitung ihrer Angehörigen rei
feren Alters gestattet. Verantwortlich für Uebertretungen sind die ein« 
führenden Personen, sowie die Gast- und Schankwirthe.

§ 6. Ocffentliche Vorlesungen, Konzerte und Darstellungen, bei 
welchen ein höheres Interesse der Wissenschaft oder Kunst obwaltet, fallen 
nicht unter die Bestimmungen dieser Polizeiverordnung.

§ 7. Unbeschadet der Befugniß der Ortspolizeibehörde, bei Ver
stößen gegen die Bestimmungen dieser Polizeiverordnung eine jede Vor
stellung zu inhibireu oder aufzubeben, wird jedes Zuwiderhandeln gegen 
die Vorschriften der §§ 1—6 mit einer Geldstrafe bis zu 30 Mark be
straft. Dieselbe Strafe trifft die Darsteller, welche bei einer ohne poli
zeiliche Erlaubniß veranstalteten Vorstellung mitgewirkt haben.

Danzig, den 9. August 1879.
Der Ober Präsident der Provinz Westpreusten.

v. E r n st h a ii s e u.

e. Bezüglich der Trödler, Pfandleiher, Manderlager re.

(Amtsblatt pro 1870, S. 113).

Unter Bezugnahme auf die von dem Herrn Minister für Handel, 
Gewerbe und öffentliche Arbeiten nach Maßgabe des § 38 der Gewerbe
ordnung für den Norddeutschen Bund vom 21. Juni 1869 erlassenen 
Vorschriften und ans Grund des Gesetzes über die Polizeiverwaltung 
vom 11. März 1850 wird für den Umfang des Negiernngsbezirks hier
durch Nachstehendes verordnet.

§ 1.

Wer mit gebrauchten Kleidern, gebrauchten Betten, oder gebrauch
ter Wäsche Handel, oder mit altem Metallgeräth oder Metallbruch Klein
handel treibt, ist verpflichtet, ein nach dem beigefügten Schema angeleg
tes, durchweg mit Seitenzahlen versehenes und von der Ortspolizeibe
hörde gestempeltes Buch über feinen Ein- und Verkauf zu führen und 
die nach den einzelnen Rubriken erforderlichen Eintragungen in dasselbe 
deutlich zu bewirken, auch jeden einzelnen Gegenstand mit einer der lau
fenden Nummer entsprechenden Bezeichnung zu versehe«.

Das Geschäftsbuch muß sich stets in ordnungsmäßigem Zustande 
befinden, namentlich dürfen darin keine Rasuren vorgenommeu oder Ein
tragungen unleserlich gemacht werden.

§'2.

Vor Abschluß eines jeden Einkaufs hat der Gewerbetreibende



(Trödler) sich darüber zu vergewissern, ob der Verkäufer zur Verfügung 
über den Gegenstand berechtigt ist. Stellt sich dabei der Verdacht her
aus, daß letzterer auf unredlichem Wege erworben sein möchte, so ist der 
Trödler verpflichtet, denselben anzuhalten und an die Polizeibehörde ab
zuliefern. Letzteres gilt insbesondere auch von denjenigen Gegenständen, 
von welchen der Trödler durch polizeiliche Bekanntmachung oder sonstige 
amtliche Mittheilung Kenntniß erhält, daß sie dem Eigenthümer durch 
ein Vergehen oder Verbrechen, oder durch Verliere» abhanden gekom
men sind.

§ 3.

Gegenstände, von denen der Trödler erfahren hat, daß sie mit 
Menschen oder Thieren in Berührung gekommen sind, welche an an
steckenden Krankheiten litten, dürfen nur angekauft werden, nachdem sich 
der Trödler überzeugt hat, daß dieselben vorschriftsmäßig desinfizirt wor
den sind.

§ 4.

Uebertretnngen dieser Vorschriften werden mit einer Geldstrafe bis 
zu 10 Tlr., an deren Stelle im Unvermögensfalle verhältnißmäßige Ge
fängnißstrafe tritt, bestraft.

Marienwerder, den 1. Inni 1870.

Königs. Wegierung, Abtheilung des Innern.

S ch e m a
für das von den Trödlern zu führende Geschäftsbuch.
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(Amtsblatt pro 1878, S. 70.)

Polizei Verordnung
betreffend den Geschäftsbetrieb der Pfandleiher.

Auf Grund §§ 76—78 der Provinzial-Ordnung vom 24. Juni 
1875 (Ges. S. S. 335) in Verbindung mit den §§ 6, 12 und 15 des 
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Gesetzes über die Polizeiverwaltung vom 11. März 1850 (Ges. S. S. 
265) verordne ich mit Zustimmung des Provinzialraths für den Umfang 
der Provinz Preußen was folgt:

§ 1.

Jeder Pfandleiher ist zur ordnungsmäßigen Führung eines Pfand - 
leihbuches verpflichtet.

Das Pfandleihbuch muß dauerhaft gebunden, am Rücken mit einem 
starken Faden durchzogen, durchweg mit Seitenzahlen und mit den im 
§ 2 bezeichneten Rubriken versehen sein, und bevor es in Gebrauch ge
nommen wird, der Polizeibehörde zur Prüfung und Beglaubigung vor
gelegt werden. —

In dem Pfandleihbuch dürfen weder Rasuren vorgenommen, noch 
dürfen Eintragungen in demselben unleserlich gemacht werden. Das 
Pfandleihbuch selbst darf ohne polizeiliche Erlaubniß weder ganz noch 
theilweise vernichtet werden.

§ 2.

Jedes abgeschlossene Geschäft ist in das Pfandleihbuch deutlich, voll
ständig und wahrheitsgetreu einzutragen.

Der Eintragsvermerk muß nach Rubriken enthalten:
1) die lausende Nummer des Pfandstücks,
2) Namen, Stand und Wohnung des Verpfänders,
3) die Art und Weise, wie sich derselbe legitimirt hat,
4) die Beschreibung des Pfandstücks,
5) den Betrag des Darlehns,
6) die Werthtaxe des Pfandstücks,
7) Jahr und Tag des vollzogenen Geschäfts,
8) den verabredeten Tag der Wiedereinlösung des Psandstücks,
9) den bedungenen Betrag der monatlichen Zinsen.

Das Psandleihbuch muß, außer den vorstehend bezeichneten 
neun Rubriken, noch solche enthalten für.

10) den Hinweis aus die laufende Nummer, unter welcher eine 
Verlängerung des Pfandverlrages eingegangen ist,

11) den Tag der geschehenen Einlösnng des Pfandstücks,
12) Bemerkungen.
Jedes Pfandstück ist vom Pfandleiher mit einer der laufenden 

Nummer (Eintragung der Rubrik) entsprechenden Bezeichnung zu ver» 
sehen.

• Anmerk. Bergt. § 6 de§ Ges. v. 17. März 1881. G. S. S. 255.

§ 3.
Der Pfandleiher ist schuldig dem Verpfänder über das vollzogene 

Geschäft eine mit seiner Namensunterschrist versehene Bescheinigung
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(Pfandschein) auszustellen, welche mit dem betreffenden Eintragungsver
merke im Pfandbuche wörtlich übereinftimmen muß, anderweite Zusätze 
und Bemerkungen aber nicht enthalten darf.

§ 4.

In dem Geschäftslokale des Pfandleihers muß an einer in die 
Augen fallenden Stelle ein gedrucktes Exemplar dieser Verordnung und 
eine von der Polizeibehörde beglaubigte Zinstabelle aushängen.

Auch müssen die in dem Pfandleihbuch verzeichneten Gegenstände 
in einem besonderen Raum oder Behältnisse, getrennt von allen anderen, 
Gegenständen aufbewahrt werden.

§ 5.

Alle ihm zugehenden amtlichen Benachrichtigungen über verlorene 
oder durch ein Berbrechen oder Vergehen dem Eigenthümer entfremdete 
Gegenstände hat der Pfandleiher, nach der Zeitfolge geordnet, aufzube
wahren und den kontrolirenden Polizeibeamten auf Erfordern vorzulegen.

§ 6.

Wird der Pfandvertrag verlängert, so ist zu verfahren, wie wenn 
es sich um ein neues Geschäft handelt. Es ist daher unter Aufnahme 
eines entsprechenden Hinweises aus die alte Eintragung (Rubrik 10) eine 
neue Eintragung in das Pfandbuch und die Ausfertigung eines neuen 
Pfandscheines nach den Vorschriften der §§ 2 und 3 vorzunehmen.

§ 7.

Bei Einlösung des Pfandes muß der Pfandleiher dem Vorzeiger 
des Pfandscheines (§ 3), sobald dieser es verlangt, eine mit seiner Un
terschrift versehene und den Betrag der erhobenen Zinsen, sowie den 
Zeitraum für welchen dieselben berechnet worden sind, enthaltende Quit
tung übergeben. Der Tag der geschehenen Einlösung ist bei der Ein
tragung (Rubrik 11) zu vermerken.

§ 8-

Die Polizeibehörde ist befugt und verpflichtet, den Geschäftsbetrieb 
der Pfandleiher, so oft sie es für nothwendig erachtet, einer Revision 
zu unterwerfen.

§ 9.

Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Bestimmungen werden 



sofern sie nicht den Thatbestand eines Verbrechens oder Vergehens bilden, 
in Gemäßheit des § 360 Nr. 12 des Strafgesetzbuchs für das Deutsche 
Reich vom 26. Februar 1876 mit Geldstrafe bis zu 150 Mark oder 
Haft bis zu sechs Wochen bestraft.

§ 10..

Hinsichtlich der öffentlichen städtischen Leihanstalten bewendet es bei 
den darüber bestehenden besonderen Bestimmungen.

Königsberg, den 7. März 1878.

J)er Hver-H*rästdent,  Wirkliche Hekeime-Hîaty.
v. H o r n.

(Amtsblatt pro 1878, S. 71.)

Polizei Verordnung,
betreffend den Geschäftsbetrieb der Rückkaufshändler.

Auf Grund der §§ 76 bis 78 der Provinzial-Ordnung vom 29. 
Juni 1875 (Ges. S. S. 235) in Verbindung mit den §§ 6, 12 und 
15 des Gesetzes über die Polizei-Verwaltung vom 11. März 1850 (Ges. 
S. S. 256) verordne ich mit Zustimmung des Provinzialraths für den 
Umfang der Provinz Preußen was folgt:

§ 1.

Jeder Inhaber eines Rückkaufsgeschäfts, sowie derjenige, welcher 
sonst gewerbmäßig Rückkaufsgeschäfte macht, ist zur ordnungsmäßigen 
Führung eines Geschäftsbuchs verpflichtet.

Das Geschäftsbuch muß dauerhaft gebunden, am Rücken mit einem 
starken Faden durchzogen, durchweg mit Seitenzahlen und mit dem in 
§ 2 bezeichneten Rubriken versehen sein und bevor es in Gebrauch ge
nommen wird, der Polizeibehörde zu Prüfung und Beglaubigung Dor« 
gelegt werden.

In dem Geschäftsbuch müssen weder Rasuren vorgenommen noch 
dürfen die Eintragungen in demselben unleserlich gemacht werden. Das 
Geschäftsbuch selbst darf ohne polizeiliche Erlaubniß weder ganz noch 
theilweise vernichtet werden.

' § 2.

Jedes abgeschlossene Geschäft ist in das Geschäftsbuch deutlich voll
ständig und wahrheisgetreu einzutragen.
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Der Eintragungsvermerk muß nach Rubriken enthalten:
1) die laufende Nummer des unter der Bedingung des Rückkaufs 

angekauften Gegenstandes,
2) Namen, Stand und Wohnung des Verkäufers,
3) die Art und Weise, wie sich derselbe legitimirt hat,
4) die Beschreibung des angekauften Gegenstandes,
5) den Betrag des Ankaufspreises,
6) die Werthtaxe des Gegenstandes,
7) Jahr und Tag des vollzogenen Geschäfts,
8) Angabe des Tages, bis zu welchem das Rückkaufsrecht eiuge- 

räumt ist,
9) Den bedungenenen Betrag des Rücktaufspreises.
Das Geschäftsbuch muß außer den vorstehend bezeichneten neun 

Rubriken noch solche enthalten für
10) den Hinweis auf die taufende Nummer, unter welcher eine 

Verlängerung des Rückkaufsrechtes eingetragen ist,
11) den Tag des vollzogenen Rückkaufs oder anderweiten Verkaufs 

durch den Rückkaufshändler,
12) den Erlös aus dem Rückkauf oder Verkauf,
13) Bemerkungen.
Jeder unter der Bedingung des Rückkaufs angekaufte Gegenstand 

ist vom Geschäftsinhaber mit einer der laufenden Nummer (Eintragung 
in Rubrik 1) entsprechende Bezeichnung zu versehen.

§ 3.

Der Inhaber eines Rückkaussgeschäftes, oder wer sonst gewerbe- 
mäßig RückkaufSgeschäste macht ist verpflichtet, dem Verkäufer über das 
vollzogene Geschäft eine mit seiner Namensunterschrift versehene Be
scheinigung (RückkaufSschein) auszustellen, welche mit dem betreffenden 
Eintragungsvermerk im Geschäftsbuche wörtlich übereinstimmen muß, an
derweite Zusätze und Bemerkungen aber nicht enthalten darf.

§ 4.

In dem Lokal, in welchem das Rückkaufsgeschäft betrieben wird, 
muß an einer in die Augen fallenden Stelle ein gedrucktes Exemplar 
dieser Verordnung aushängen. Auch müssen die Gegenstände, welche in 
dem Geschäftsbuche als angekauft verzeichnet sind, in einem besonderen 
Raume oder Behältnisse, getrennt von allen anderen Gegenständen, auf
bewahrt werden.

§ 5.

Der Inhaber eines Rückkaufsgeschäftes, oder wer sonst gewerbe
mäßig Rückkaufsgeschäfte macht, hat alle ihm zugehenden amtlichen Be
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nachrichtigungen über verlorene .ober durch ein Verbrechen ober Verge
hen dem Eigenthümer entfremdete Gegenstände nach der Zeitfolge geord
net, aufzubewahreu, und den contrvllirenden Polizeibeamten auf Erfor
dern vorzulegen.

§ 6-

Wird der Rückkaufvertrag verlängert, so ist zu verfahren, wie wenn 
es sich um ein neues Geschäft handelte. Es ist daher unter Aufnahme 
eines entsprechenden Hinweises auf die alte Eintragung (Rubrik 10) 
eine neue Eintragung in das Geschäftsbuch und die Ausfertigung eines 
neuen Rückkaufsscheines nach den Vorschriften der §§ 2- und 3 vorzu
nehmen.

§ 7.

Beim Rückkäufe des unter der Bedingung eines solchen angekauf
ten Gegenstandes muß der Geschäftsinhaber dem Vorzeiger des Rück
kaufscheines, (§ 3) sobald dieser es verlangt, eine mit seiner Unterschrift 
versehene und den Betrag des Unterschiedes zwischen dem An- und 
Rückkaufspreise, sowie den Zeitraum, für welchen das Aufgeld berechnet 
worden ist, enthaltende Quittung übergeben. Der Tag des stattgehabteu 
Rückkaufs ist bei der Eintragung (Rubrik 11) zu vermerken.

§ 8-

Die Polizeibehörde ist befugt und verpflichtet, den Geschäftsbetrieb 
der Rückkaufshändler, sowie derjenigen, welche sonst gewerbemäßig Rück
kaufsgeschäfte machen, so oft sie es für nothwendig erachtet, einer Re
vision zu unterwerfen.

§ 9.

Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Bestimmungen werden, 
sofern sie nicht den Thatbestand eines Verbrechens oder eines Vergehens bil
den, in Gemäßheit des § 360 Nr. 12 des Strafgesetzbuches für das 
deutsche Reich vom 26. Februar 1876 mit Geldbuße bis zu 150 Mark 
oder Haft bis zu 6 Wochen bestraft.

Königsberg, den 7. März 1878.

Per chverpräfident, Wirkliche geheime Uath.

w. Horn.
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(Amtsblatt 1879, S. 270.)

Polizei Verordnung,
betreffend die Wanderlager.

Auf Grund der §§ 76 bis 78 der Provinzialordnung für die 
Provinzen Preußen rc. vom 29. Juni 1875 (Gesetzs. S. S. 335) in 
Verbindung mit §§ 6, 12 und 15 des Gesetzes über die Polizeiverwal
tung vom 11. März 1850 (Gesetzs. S. S. 265) verordne ich unter Zu
stimmung des Provinzialraths der Provinz Westprenßen für den Umfang 
der ganzen Provinz was folgt:

§ 1-

Die Inhaber von Wanderlagern dürfen öffentliche Ankündigungen 
ihrer Waaren nur unter dem in ihrem 9egitimationsscheine aufgesührten 
Namen mit Hinzufügung der Angabe des Wohnortes erlassen. >

Sie sind verpflichtet, einen ihren Namen und Wohnort in deutli
cher Schrift enthaltenen Aushang vor ihrem Geschäftslokale an einer für 
Jedermann sichtbaren Stelle anzubringen.

Als Wanderlager werden diejenigen Unternehmungen angesehen, 
bei welchen außerhalb des Wohnorts des Unternehmers und außer dem 
Meß- und Marktverkehr vor einer festen Verkaufsstätte (tfaben, Magazin, 
Zimmer, Schiff und bergt) aus Waaren vorübergehenb feilgehalten 
werben.

§ 2.

Zuwiderhandlungen gegen bie Vorschriften bes § 1 werben mit 
einer Gelbstrafe von zehn bis breißig Mark bestraft.

Danzig, ben 15. August 1879.

Der Ober Präsident der Provinz Westprenßen.
In Vertretung:

(gez.) von Saltz wedel,
Anmerk. Dazu Vergl. Ges. v. 27. Febr. 1880 bet. die Besteuerung der Wan

derlager. Anweisung z. Ausführung d. Ges. Extr.-Beil. z. Amtsblatt Nr. 15 p. 1880.

f. Bezüglich des Verkehrs mit Arzneimaaren, Giften re.

(Amtsblatt Pro 1870 S. 123.)

Auf ben Grunb bes H 11- bes Gesetzes über die Polizeiverwaltung 
vom 11. März 1850 wird für den Umfang des Regierungsbezirks der- 
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ordnet, daß Diejenigen, welche das (bewerbe als Kammerjäger betreiben, 
bei dem Gewerbebetrieb folgende Vorschriften zu beobachten haben.

1) Die Giftstoffe müssen in verschlossenen Räumen, und unter Beob
achtung der den Apothekern für diesen Zweck gegebenen Vorschrif
ten aufbewahrt werden, und die Büchsen, deren die Kammerjäger 
sich zum Aufbewahren und zum Transporte der Gifte bedienen, von 
fester, zücht leicht zerbrechlicher Masse, wohl verschlossen und mit 
der Aufschrift: „Gift," sowie mit drei Kreuzen (fff) bezeichnet 
sein.

2) Alle Giftstoffe dürfen nur in augenfällig als ungenießbar sich dar
stellenden Mischungen und Formen, welche keine Verwechselung mit 
Nahrungsmitteln für Menschen und Hausthiere zulassen, geführt 
und angewandt werden, sie müssen vielmehr ein vom Genusse ab
schreckendes Ansehen, Geruch und Geschmack haben. Andere Mi
schungen als ein mil Kienruß und Saftgrün gemischtes Arsenik- 
Präparat dürfen nur mit Genehmigung der KreisMedizinalbe- 
hörde angewendet werden.

3) Beim AuSltgen deS Giftes zur Vertilgung des Ungeziefers muß 
stets mit der gehörigen Vorsicht verfahren werden, damit Menschen 
oder Hausthiere keinen Schaden nehmen können.

4) Die Kammerjäger dürfen das Gift nur selbst auslegen und unter 
keiner Bedingung dem Käufer zum Selbstgebrauch überlassen.

5) Wer den vorstehenden Vorschriften zuwiderhandelt, wird mit 
Geldstrafe bis zu 10 Thlrn., an deren Stelle im Unvermogens- 
falle verhältnißmäßige Gesängnißstrase tritt, bestraft.

Marienwerder, den 4. Juni 1870.

Königs. Negierung, Abtheilung des Inner«.

(Amtsblatt 1879, S. 267.)

Polizei-Verordnung,
betreffend den Verkehr mit Giftwaaren.

Auf Grund der §§ 76—78 der Provinzialordnung für die Pro
vinzen Preußen rc. vom 29. Juni 1875 (Ges. S. S. 335) in Verbin
dung mit §§ 6, 12 und 15 des Gesetzes über die Polizeiverwaltung 
vom 11. März 1850 (Ges. S. S. 265) verordne ich unter Zustimmung 
des Provinzialraths der Provinz Westpreußen für den Umfang der gan
zen Provinz was folgt:

1. Berechtigung zum Handel mit Giften.

§ 1.

Wer Gifte, giftige Farben und giftige Stoffe jeder Art außer in
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Ausübung des Apothekergewerbes, sei es im Großhandel, sei es im 
Kleinverkauf feilhalten will, bedarf dazu besonderer Genehmigung (§ 128 
des Zuständigkeitsgesetzes vom 26. Juli 1876 § 34 der Reichsgewerbe- 
ordnung vom 21. Juni 1869 bezw. Artikel 4 des Neichsgesetzes, be
treffend die Abänderung einiger Bestimmungen der Gewerbeordnung 
vom 23. Juli 1879 § 49 des Gesetzes vom 22. Juni 1861.)

§ 2-

Im Kleinhandel sind nur die von der Industrie zu gewerblichen 
Zwecken verwendeten Giftwaaren zuzulasseu. Der Vertrieb der aus
schließlich oder vorzugsweise zu Heilzwecken dienenden, in dem Verzeich
nisse B. zur Reichsverordnung vom 4. Januar 1875 betreffend den 
Verkehr mit Arzneimitteln, aufgeführten Gifte bleibt lediglich auf die 
Apotheken beschränkt.

8 3.

Der Handel mit Giften oder giftigen Stoffen im Umherziehen ist 
untersagt. (§ 56 der Reichsgewerbeordnung vom 21. Juni 1869.)

2. Aufbewahrung der Giftwaaren.

8 4.

Die in der Anlage A. unter 1—4 namhaft gemachten Gifte und 
alle anderen, denselben gleichwirkenden Stoffe dürfen von den zum Han
del mit Giften befugten Personen nur in einem ledig zu diesem Zwecke 
bestimmten, durch Tageslicht erleuchteten, verschlossenen Vorrathsraum 
(Giftkammer) abgesondert von allen anderen Verkaufsgegenständen, in 
festen Gefäßen aufbewahrt werden.

Die Gefäße, welche die Gifte enthalten, sind in verschlossenen Be
hältnissen und zwar so aufzustellen, daß jede der vier Arten der Gifte, 
welche in der Anlage A. unter Nr. 1—4 aufgeführt sind, in einem 
besonderen verschlossenen Behältnisse aufbewahrt wird, die Thür eines 
jeden dieser 4 Behältnisse muß an ihrer äußere», Fläche die Siguatur 
„Gift" tragen.

Der Phosphor (Abth. 5 der Anlage A) ist in Gefäßen von starkem 
Glase mit Glasstöpsel unter Wasser auszubewahren. Die Gläser müsse»» 
mit Sand umschüttet, in Kapseln aus Eisenblech stehend, in einem feuer- 
sichern, verschlossene»» Behältnisse in» Keller ausbewahrt werden.

8 5.

Für jede in der Anlage A. unter Nr. 1—4 bezeichneten Arte»» 
von Giften, müssen eigene signirte Waageschaalen, Gewichte, Mörser,
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Löffel und sonst etwa erforderliche Geräthe gehalten und bei den betref
fenden Giften aufbewahrt werden.

§ 6.

Die in der Anlage B. namhaft gemachten, sogenannten indirekten 
Gifte und alle übrigen Stoffe von gleich heftiger Wirkung müssen sowohl 
in den Lager- als in den Verkaufsräumen wohl geordnet, und von den 
übrigen Waarenbeständen durchaus getrennt, in besonderen Schranken, 
Verschlagen oder auch besonderen Repositorien zusammengeftellt, in festen 
Gesäßen aufbewahrt werden.

. § 7.

Als Aufbewahrungsgefäß für alle in den Anlagen A. und B. ge
nannten Stoffe dürfen je nach der Art derselben nur solche aus Holz. 
Porzellan, Steingut, Glas oder Blech mit gut schließenden Deckeln oder 
Stöpseln benutzt werden. Diese Gefäße müssen mit einer dem Inhalte 
entsprechenden, in Oelfarbe ausgeführten oder eingebrannten Signatur 
versehen sein. Die Farbe der Signatur für die directen und indirecte« 
Gifte muß sowohl von der aller anderen Signaturen, wie auch unter 
sich verschieden sein.

3. Verabfolgung der Gifte.

§ 8.

Die Verabfolgung der in der Anlage A. bezeichneten Gifte ist 
nur gegen Einlieferung eines Giftscheines ^Anlage C.) gestattet. Diese 
Vorschrift ist auch von Großhändlern und Fabrikanten giftiger Waaren 
zu befolgen, jedoch mit der Maßgabe, daß bei schriftlich eingehenden Be
stellungen auf die erwähnten Handelsartikel die Einlieferung eines Gift« 
scheines nicht erforderlich ist, sofern die Bestellbriefe als Belege des zu 
führenden Gistbuchs ordnungsgemäß aufbewahrt werden.

s ».
Die eingehenden Gutscheine sind von den Verkäufern zu numme- 

riren, in ein Giftbuch einzutragen und sorgfältig aufzubewahren, fie dür« 
sen niemals früher als nach Verlauf von zehn Jahren cassirt werden.

8 10.

Das Giftbuch muß die Nummer und das Datum jedes Giftscheins, 
den Namen, Stand und Wohnort des Empfängers, die Art und das 
Quantum des verabfolgten Gifts und den nach der Angabe des Em
pfängers beabsichtigten Gebrauch desselben enthalten.
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§ H-

Die Gifte dürfen nur von dem Inhaber oder Vorsteher des Ge
schäfts oder bei dessen Verhinderung von dem stellvertretenden Hand
lungsgehilfen, nicht aber von Lehrlingen verabfolgt werden, und es darf 
der Verkauf an Niemanden anders, als an Apotheker, Händler, und 
Droguisten, ferner an Fabrikanten, Künstler und Gewerbetreibende, welche 
solche Waaren zu ihren gewerblichen Zwecken bedürfen nnd dem Ver
käufer als zuverlässig bekannt sind, erfolgen. Die zur Vertilgung von 
Ungeziefer dienenden Zubereitungen dürfen auch an andere ortsansässige, 
dem Verkäufer als zuverlässig bekannte oder durch ein Zeugniß der Orts
behörde légitimiste Personen gegen Gutschein abgegeben werden.

§ 12.

Der sogenannte weiße Arsenik darf nur zum Vertilgen der Ratten 
und Mäuse oder anderer schädlicher Thiere und zwar nieinals rein, son
dern nur in Vermischung mit einem Theile frisch geglühten Kienruß und 
einem Saftgrün auf 24 Theile Arsenik abgegeben werden.

Das sogenannte Fliegenpapier muß durch aufgedruckte Stempel 
auf jedem Blatte als solches uud mit dem Worte „®ift" bezeichnet sein.

Vergiftetes Getreide darf nur, wenn es mit einer in die Augen 
fallenden, von der natürlichen stark abweichenden und dauernden Farbe 
gefärbt ist, abgegeben werden.

§ 13.

Von den Stoffen der Anlage B. dürfen konzentrirte Schwefel
säure (Vitriolöl), konzentrirte Salpetersäure (Scheidewasser), konzentrirte 
Salzsäure uud konzentrirte Aetzlauge (Flaschenlauge, Pfundlauge) in 
kleinen Quantitäten, d. h. in Mengen von weniger als einem Pfunde 
nur gegen Giftschein in starken, fest verstöpselten, verbundenen und sig- 
nirten Gesäßen " verabfolgt werden. In verdünntem, mit mindestens 
drei Theilen Wasser auf ein Theil Säure oder Lauge gemischten Zu
stande können Schwefel- und Salpetersäure, sowie Aetzlauge in jeder be
liebigen Menge ohne Legitimation des Käufers verkauft werden.

Alle übrigen Stoffe der Anlage B. dürfen zwar ohne Giftschein, 
aber nur unter Beobachtung der in § 12 gegebenen Vorschriften verab
folgt werden.

§ 14.

Die Verpackung und angemessene Bezeichnung der Stoffe der An
lage A. behufs des Verkaufs muß in den Giftkammern geschehen. Diese 
Gifte dürfen, mit Ausnahme der arsenikhaltigen Farben nicht in bloßen 
Papierhülsen, sondern nur in dichten und festen Behältnissen von Holz 
oder Steingut verabreicht werden. Die Behältnisse sind außerdem sorg
fältig zu verbinden, zu versiegeln, mit dem Namen des Empfängers, 



der Bezeichnung des Inhalts und außerdem mit der Aufschrift „Gift" 
zu versehen.

Die arseuikhaltigeu Farben können beim Debit am Orte auch in 
doppelten Hüllen von gut geleimtem starkem Papier verabfolgt, müssen 
aber ebenfalls umschnürt, versiegelt und wie vorstehend angegeben signirt 
werden.

4. Beaufsichtigung und Strafbestimmug.

§ 15.
Der Gifthandel ist der Beaufsichtigung durch die Polizeibehörden 

und durch die Medizinalbearnten unterworfen.

§ 16-

Zu diesem Zwecke werden von Zeit zu Zeit Visitationen der be
treffenden Lager- und Verkaussstälten angeordnet, zu welcher ein Medi- 
cinalrath und ein nicht am Orte ausäßiger Apotheker deputirt werden 
kann.

Die Geschäftsinhaber sind gehalten, den Mitgliedern der Visita
tionskommission bei dieser Gelegenheit den Zutritt in die Verkaufslokale 
und Lagerräume zu gestatten, sich gegeuüber denselben über ihre Be- 
fugniß zum Haudel mit Giften auszuweisen, das Giftbuch nebst den 
dazu gehörigen Belägen zur Prüfung vorzulegen und über alle auf die 
Sache bezüglichen Fragen Austlinft zu geben.

§ 17.
Wer den vorstehenden Bestimmungen zuwiderhandelt, oder den 

durch diese Verordnung ihm auferlegten Verpflichtungen uachzukommmen 
unterläßt, wird, soweit nicht nach dem Gesetze eine höhere Strafe ein
tritt, mit einer Geldstrafe bis zu dreißig Mark bestraft. Diese Polizei- 
verordnung tritt mit dem 1. Oktober d. I. in Kraft.

Danzig, den 8. August 1879.

Per Höer-Präsident der Hftovinz-ZAestpreußerr.
(gez.) v. E r n st h a us e n.

Anlage A.
Verzeichniß

der direkten Gifte, welche nur in besonderen abgeschlossenen Räumen 
(Giftkalumkru) aufbewahrt werden dürfen.

1. Alcaloïde und deren Salze: A conitin, Atropin, Cantharidin, Co- 
niin, Digitalin, Strychnin, Vcratrin und ähnliche.

2. Arsenicalia (Arsen und dessen Verbindungen.) — Scherbenkobalt, 
Fliegenstein, Acidum arsenicosum (arsenige Saure), Acidum ar- 
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senicicum (Arsensäure), Pulvis arsenicosus Cosmii (Cosmesches 
Pulver.)

Arsenhaltige Farben, Auripigmentum (Operment), Realgar 
(Rauschgelb), Schweinfurter-, Schwedisches-, Schnelsches-, Wiener-, 
Kaiser-, Mitis-od. Papagei-Grün, Arsenikhaltige Anilinfarben u.s. w.

Zum Vertilgen von Ungeziefer mit Arsen bereitete Mittel wie 
Fliegenpagier, Fliegenwasser u. dgl.

3. Mercurialia (Quecksilber-Verbindungen), Hydrargyrum bichlora- 
tum corrosivum (Aezendes Quecksilberchlorid oder Suplimat), Hy
drargyrum bijodatuni rubrum (Rothes Quecksilber Jodis) Hy
drargyrum jodatum flavum (Gelbes Jodquecksilber), Hydrargyrum 
precipitatum album (Weißer Quecksilber - Präcipitat), Hydrai- 
gyrum nitricimi oxydulatum (Salpetersaures Quecksilber-Oxidul^, 
Hydrargyrum oxydatum rubrum (Rothes Quecksilberoxyd oder 
rother Präcipitat), Hydrargyrum oxydatum via humida paratum 
Präcipitirtes Quecksilberoryd), Turpetbum minerale (Basisch-schwe
felsaures Quecksilberoxyd).

4. Cyan ata (Blausäure und deren Salze, blausäurehaltige Stoffe), 
Hydrargyrum cyauutum (Cyau-Quecksilder), Kalium cyanatum 
(Cyankali), Zincum cyanatum (Cyauzink), Oleum amygdalarum 
uetbereum (Bittermandelöl), Oleum laurocerasi aethereum (Kirsch
lorbeeröl).

5. Phosphor und die zum Vertilgen von Ungeziefer damit zuberei« 
teten Gifte. Anlage B.

Verzeichniß

der heftig wirkenden Stoffe, welche von den übrigen abzusouderw und 
vorsichtig aufzubewahren sind.

1. Alcalien und Laugen: Kalium, Kalium causticum fusum (Aetz- 
kali), Liquor kali caustici (Aetzkalilauge), Natrium, Natrum 
causticum (Aetznatron), Liquor Natri caustici (Aetznatron Lauge).

2. Alcaloïde und deren Salze: Codein, Morphin, Narcotin re.
3. Antimonialia (Sp i eßgla uz - Präparate) : Liquor stibii chlorati 

(Spießglanzbutter), Tartarus stibiatus (Brechweinstein).
4. Bleipräparate und bleihaltige Farben: Liquor plumbi subacetici 

(Bleiessig), Plumbum aceti cum (Bleizucker), Plumbum jodatum 
(Jodblei).

Cerussa (Bleiweiß), Lythargyrum lBleiglätte, Silberglätte oder 
Massicot), Minium (Mennige), Plumbum chromicum (Chromsau
res Bleioxyd, Bleigelb, Chromgelb, Chromorange oder Chromroth).

5. Brom und dessen Verbindungen, wie Kalium bromatuin (Brom
kali) u. A.

6. Cadmium-Verbindungen:
Cadmium oxydatum (Cadmiumoxyd). Cadmium carbonicum, hy- 
drochloratum, sulfuricum (kohlensaures, salzsaures, schwefelsaures 
Cadmiumoxyd.)
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7. Droguen und die aus denselben bereiteten Essige, Extrakte, Pulver, 
Säfte, Tincturen, Weine:
Anacardia (Elephantenläuse), Aqua amygdalarum amararum 
(Bittermandelwasser), Aqua lauroceasi (Kirschlorbeerwasser,) Can
tharides (Spanische Fliegen), Cardol, Chloroformium (Chloro- 
form), Chloratum hydratum crystallisatum (Chlorathydrat), Eu
phorbium, Faba calabarica (Calabarbohnè), Faba St. Ignatii 
(Ignatius-Bohne), Folia Belladonnae (Tollkirschenblätter), Folia 
Digitalis (Fingerhutblätter), Folia Hyoscyami (Bilsenkraut), Folia 
Strammonii (Stechapfelblätter), Folia Toxicodendri (Giftsumach- 
blätter). Fructus Colocynthidis (Coloquinten), Fructus Sabadillae 
(Sabadillsamen), Gutti (Gummigutt), Herba Aconiti (Eisenhut- 
kraut). Herba cicutae virosae (Wasserschierling), Herba Conii 
(Schierlingskraut), Herba gratiolae (Gottesgnadenkraut) Kreoso- 
tum (Kreosot), Natrum santonicum (Santonin, Natron), Nitro= 
benzolom (Mirbomöl), Oleum Sabinae (Sadebaumöl), Oleum 
sinapis (Senföl), Opium, Oxalium (Kleesalz), Radix belladonnae 
(Belladonnawurzel), Radix Hellebori viridis (Grüne Nieswurzel), 
Radix Ipecacuanha© (Brechwurzel), Rhizoina Veratri (weiße 
Nieswurzel), Santoninum (Santonin), Semen Cocculi Indici 
(Kockelskörner), Semen Colchici (Zeitlosensamen), Semen Hyos- 

‘ cyami (Bilsensamen), Semen Strammonii (Stechapfelsamen), Se
men Strychmi (Krähenaugen), Sumitatis Sabinae (Sadebauspitzen), 
Tubera Aconiti (Eisenhutknollen), Tubeya Jalaphae (Jalayen- 
knollen.

8. Goldsalze:
Aurum chloratum (Chlorgold), Auro Natrium chloratum (Chlor
gold Natrium).

9. Jod und seine Präparate:
Jodinu (Jod), Ferrum jodatum sacharatum (Zuckerhaltiges Jod
eisen), Jodoformium (Jodoform), Kałom jodatum (Jodkalium), 
Sulfur jodatum (Jodschwefel).

10. Kupfersalze und kupferhaltige Farben:
Aerugo (Grünspan), Cuprum aceticum (Krystallisirter Grünspan), 
Cuprum aluminatum (Kupferalaun), Cuprum oxydatum (Kupfer- 
oxyd), Cuprum sulfuricum (Kupfervitriol), Cuprum sulfuricum 
ammoniatum.

11. Quecksilbersalze:
Hydrargyrum chloratum mite (Kalomel), Hydrargyrum chlora
tum mite vapore paratum (durch Dampf bereitetes Quecksilber- 
chlorür), Hydrargyrum phosphoricum (Phosphorsaures Quecksil
beroxyd), Hydrargyrum bisulfuricum (doppel-schwefelsaures Queck
silberoxyd.

12. Säuren:
Acidum carboni cum (Karbolsäure), Acidum chromicum (Chrom
säure), Acidum hydrochloricum (Salzsäure), Acidum nitricum 
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(Salpetersäure, Scheidewasser), Acidum oxalicum (Kleesäure), 
Acidum picricum (Pikrinsäuse), Acidum sulfuricum (Schwefel
säure, Vitriolöl)

13. Silbersalze:
Argentum aceticum (Essigsaures Silberoxyd), Argentum nitricum 
(Höllenstein), Argentrum nitricum cum Kali ni trico (Salpeter- 
haltiger Höllenstein), Argentum chloratum (Chlorsilber), Argen
tum sulfuricum (Schwefelsaures Silberoxyd.)

14. Zinksalze:
Zincum aceticum (Essigsaures Zinkoxyd), Zincum chloratum 
(Chlorzink), Zincum laeticum (Milchsaures Zinkoxyd), Zincum 
sulfocarbolicum (Carbolschwefelsaures Zinkoxyd), Zincum valeria - 
nicum (Baldriansaures Zinkoxyd), Zincum sulfuricum (Zinkvitriol).

15. Zinnsalze:
Stannum chloratum fumans (Zinuchlorid, Zinngeist), Stannum 

chloratum crystallisatum (Chlorzinn, Zinnsalz), Stannum am- 
moniucatnm chloratum (Pinksalz).

Anlage C.
G iftschein.

Ich (N. N.) bezeuge hiermit, von dem Apotheker (Kaufmann, Dro- 
guisten) N. N. am heutigen Tage . . (Namen " und Gewicht des 
Giftes) . ., welches ich zu . . (Bezeichnung des Gebrauchs) . 
anwenden will, wohlverwahrt in Empfang genommen zu haben.

Ort und Datum.
N. N.

(Titel, Gewerbe, 
Nummer des Hauses.) 

(Amtsblatt pro 1845, S. 51.)

Um möglichen Unglücksfällen durch Mißbrauch und unvorsichtige 
Aufbewahrung des Phosphors und des aus demselben bereiteten Rat
tengiftes vorzubeugen, verordnen wir hiermit, daß die Apotheker den 
Phosphor und Phosphor-Kleister nur gegen die, im Anhänge zu der 
Apothekerordnung vom 11. Oktober 1802 bestimmten Giftscheine verab
folgen dürfen.

Die darin wegen sorgfältiger Aufbewahrung und vorsichtiger Ver
abfolgung der direkten Gifte enthaltenen Bestimmungen finden auch auf 
den Phosphor und Phosphorkleister Anwendung und es haben daher die 
Apotheker, bei Vermeidung der bestimmten Strafen diese Verordnung ge
nau und pünktlich zu beobachten.

Marienwerder, den 7. Februar 1845.

Königs. Arcuß. Kegierung, Abtheilung des Innern.
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(Amtsblatt pro 1848, S. 323.)

In Nr. 38 des Amtsblatts pro 1847 haben wir bekannt gemacht, 
daß öffentliche Ankündigungen und Empfehlungen von Arznei oder so
genannten Geheimmittel nur danu zum Druck verstattet werde» dürfen, 
wenn entweder die Genehmigung des Kreisphysikus zu solchen Ankün
digungen oder das Attest eines inländischen Physikus beigebracht wird, 
daß das betreffende Haus- oder Geheimmittel der menschlichen Gesundheit 
nicht schädlich ist. Da nach Aufhebung der Censur diese Präventiv» 
Maßregel nicht mehr eintritt, so wird den gesetzlichen Bestimmungen 

693 und 694, Tit. 20, Theil 2., A.-B.-R.) zur Folge und in Ge
mäßheit des Rescripts der König!. Ministerien des Innern und der 
Medizinal-Angelegenheiten vom 7. d. M., jeder Verkauf und jede An
kündigung von Geheimmitteln und ähnlichen Arzneimitteln, die nicht 
durch ein amtliches Attest des Kreisphysikus des Ortes oder des Kreises 
ausdrücklich nachgelassen sind, als strafbar verfolgt werden, welches wir 
hiermit zur ösfeutlichen Kenntniß bringen.

Marienwerder, den 29. November 1848.
Königs îreuh. Legierung, Kvtheikung des Innern.

(Amtsblatt pro 1848, S. 19.)
Durch das im Amtsblatt pro 1839, S. 188 bekannt gemachte 

Rescript des König!. Ministerii des Innern vom 10. Juni 1839 ist 
das Verbot der Anwendung giftiger Substanzen zum Färben deS Papiers, 
welches unterm 18. Juni 1838 erlassen wurde, aufgehobeu worden. In 
neuerer Zeit sind aber durch Tapeten, welche mit Arsenikpräparaten ge
füllt waren, mehrfache Vergiftungen herbeigeführt und hieraus hat sich 
die Nothwendigkeit ergeben, die Anwendung desArseniks zu derartigen gewerb
lichen Zwecken zu verbieten. Im Auftrage Ihrer Excellenzen der Herrn Mi
nister des Innern und der Finanzen verbieten wir deshalb hierdurch die 
fernere Anwendung der mittelst Arsenik dargestellten grünen Kupferfarben 
zum Färben oder Bedrucken von Papier, namentlich zum Anstreichen von 
Tapeten und Zimmern, sowie den Handel mit den obigen mittelst solcher 
Farben gefärbten Gegenständen, mit der Androhung, daß jeder Contra
venient mit einer Geldbuße bis zu fünfzig Thalern belegt und im Falle 
eines durch Uebertretung dieses Verbots entstandenen Schadens, außer
dem von der nach den allgemeinen gesetzlichen Vorschriften verwirkten 
Strafe betroffen werden wird. Den Gewerbetreibenden bleibt es überlassen, 
sich gegen die Lieferung derartiger verbotener Fabrikate dadurch sicher zu 
stellen, daß sie ihre Waaren nur aus solchen Fabriken beziehen, denen 
sie vertrauen dürfen, daß von denselben arsenikhaltige Farben zu ihren 
Fabrikaten nicht verwendet werden.

Marienwerder, den 22. Januar 1848.
Königs. Kreutz. Wegierung, Köth. des Innern.



48

(Amtsblatt pro 1850, S. 259.)

Polizei-Verordnung
Die Verordnung vom 22. Januar 1848 (Amtsbt. S. 19), wo

durch die fernere Anwendung der mittelst Arsenik dargestellten grünen 
Kupferfarben zum Färben oder Bedrucken von Papier, namentlich zum 
Anftreichen von Tapeten und Zimmern, sowie der Handel mit den obi
gen, mittelst solcher Farben gefärbten Gegenständen, unter Androhung 
einer Geldbuße bis zu 50 Thlrn. verboten ist, bringen wir, in Verfolg 
unserer Verordnung vom 18. September 1848 lAmtsbl. S. 245.) hier
mit in Erinnerung, dehnen auch in Gemäßheit der Erlasse der Königl. 
Ministerien der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten, 
so wie für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten vom 8. Mai und 
20. Juni d. I. jenes Verbot auf das Bedrucken von Fenster Rouleaux, 
Gardinen zum Ziehen oder Nollen, imgleichen auch auf Handel mit 
diesen so gefärbten Fenster-Vorhängen aus und bedrohen dasselbe dem 
§ 11 des Gesetzes über die Polizeiverwaltung vom 11. März d. I. 
(Gesetzs. S. 265) gemäß, für den Bereich unseres Verwaltungsbezirks 
mit einer Geldbuße bis zu 10 Thlrn.

Marienwerder, den 19. Juli 1850.

Königs. Arerch. Legierung, Kötheilung des Innern.

(Auszug aus dem Amtsblatt pro 1851, S. 84.)

Bekanntmachung.

Seit einiger Zeit ist ein Fliegen-Vertilgungsmittel unter dem 
Namen „Fliegenkohle", erfunden von Dubois, in den Handel gekommen, 
welches in der Gebrauchsanweisung als den Menschen durchaus unschäd
lich bezeichnet ist. Es enthält diese sogenannte Fliegenkohle jedoch zur 
Hälfte weißen Arsenik und kann daher dem Leben und der Gesundheit 
der Menschen leicht gefährlich werden. Es wird deshalb der Verkauf 
dieser Fliegenkohle hiermit verboten und werden Uebertretungen dieses 
Verbots, wie dies wegen des Verkaufes des Fliegenpapiers und der 
Kobaldt- oder Fliegenstein-Auflösung unterm 16. Januar und 10. April 
1838 (Amtsbl. pro 1838 S. 17 und S. 136), bestimmt ist, nach der 
im allgemeinen Landrecht Theil 2, Tit. 20, § 494)*)  hierüber enthaltenen 
Strafbestimmungen geahndet werden. Die Ortspolizeibehörden haben

') § 367 zu 5 de? Deutschen Strafgesetzbuches. 
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auf die Befolgung dieses Verbots zu halten und die Uebertreter desselben 
zur Untersuchung nnd Bestrafung ziehen zu lassen.

Marienwerder, den 13. März 1851.

Königs. H»reuß. Legierung, Aöty. des Anner«.

(Amtsblatt pro 1851, S- 284.)

Der Herr Minister der geistlichen, Unterrichts, und Medizinal-An» 
gelegenheiten hat mittelst Erlaß voin 27. v. M. genehmigt, daß der Ver
kauf des sogenannten Fliegenpapiers, so wie einer Kobaldt- oder Flie- 
geustein-Auflösung, als Fliegenvertilgungsmittel, den Apothekern unter 
den beim Giftverkauf geltenden Bestimmungen gestattet werde, dabei 
jedoch bestimmt, daß das in Rede stehende Fliegenpapier mittels eines 
aufgedruckten Stempels als „giftig" bezeichnet werden muß. Die Apo
thekenbesitzer haben dies zu beachten und bleibt der Verkauf des Fliegen- 
Papiers und der genannten arsenikhaltigen Fliegenvertilgungsmittel den 
Kaufleuten und allen anderen Gewerbetreibenden, mit Ausnahme der 
Apothenbesitzer, untersagt. Übertretungen dieses Verbots werden nach 
den, im Strafgesetzbuch für die Preußischen Staaten, Titel 3, § 345 
zu 2 enthaltenen Strafbestimmungen geahndet werden.

Marienwerder, den 19. November 1851.

Königliche Negierung, Kvtheikung des Annern.

(AnSztlg aus dem Amtsblatt pro 1852, S. 279.)

Polizei-Verordnung.
Das Feilhalten des Fliegenpapiers und der arsenikhaltigen Flie- 

genvertilgnngsmittel ist, gleich dem Feil halten der im Reglement vom 
16. September 1836 (Gesetz. S. pro 1837, S. 211—56) zum Detail- 
Handel bezeichneten Gift- nnd Arzneiwaaren, nur den Apothekenbesitzern 
gestattet, allen andern Gewerbetreibenden aber nicht gestattet.

Auf Grund des Gesetzes vom 11. März 1850 wird daher allen 
andern Gewerbetreibenden als den Apothekenbesitzern das Feilhalten der 
angegebenen Gift- nnd Arzneiwaaren, nach § 11 des Gesetzes vom 11. 
März 1850, bei einer Geldstrafe bis zu Zehn Thalern hierdurch un» 
tersagt.

Marienwerder, den 11. November 1852.

Königk. Wreuß. Negierung, Kßtßeiknng des Annern.
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(Amtsblatt pro 1861 Nr. 35 S. 149.)

Die aus Kautschuck (Gummi elasticum) gefertigten Mundstücke 
für Saugflaschen kleiner Kinder, welche, da sie dem Zwecke vorzüglich 
entsprechen, häufig benutzt werden, kommen seit einiger Zeit mit Blei- 
und Zinkoxyd verfälscht in den Handel. Aeußerlich unterscheiden sich 
die verfälschten Mundstücke von den aus reinem Kautschuck gefertigten 
dadurch, daß die letzteren mit einer oder zwei Nähten versehen sind und 
durchschnitten eine glatte, braune, glänzende Oberfläche zeigen; ein aus 
reinem Kautschuck gefertigtes Mundstück wiegt ein viertel, höchstens ’/# 
Loth und schwimmt auf dem Wasser. Die verfälschten zeigen keine Naht, 
der Durchschnitt eine matte, graue oder grauweiße Oberfläche, auf wel
cher kleine, weiße Pünktchen sich unterscheiden lassen. Sie sind dicker, 
weniger dehnbar, kaum elastisch, vollkommen undurchsichtig und wiegen 
nie unter einem halben öfters s/4 Loth.

Da sich die in den verfälschten Mundstücken enthaltenen metalli
schen Bestandtheile beim Saugen allmälig ablösen, so kann durch ihren 
Gebrauch die Gesundheit und das Leben der Säuglinge gefährdet werden. 
Indem wir das Publikum hierauf aufmerksam machen, warnen wir die
jenigen, welche Mundstücke für Saugflaschen feil bieten, vor dem Ber
kaus der verfälschten, unter Hinweisung auf § 304 des Strafgesetzbuches.

Marienwerder, den 19. August 1861.

Königs. Legierung, Abtheilung des Innern.

(Amtsblatt pro 1862 Nr. 26 S. 97.)

Der Fabrikant Hülsberg zu Berlin hat in verschiedenen Städten 
Depots zum Verkauf einer von ihm gefertigten und als Heilmittel bei 
verschiedenen Hauptkrankheiten angepriesenen Tanninseise errichtet. Die 
Anfertigung und der Debit der gemischten Seifen ist, nach der Anlage 
A. der Bekanntmachung vom 29. Juli 1857 (Gesetz-S. 1857 S. 657) 
ausschließlich den Apothekern vorbehalten. Auf Grund des § IX des 
Gesetzes über die Polizeiverwaltung to om 11. März 1850 wird daher 
die Ankündigung der genannten Seife bei einer Strafe von 5 Thalern 
untersagt. Der unbefugte Verkauf dieser Seife wird nach § 345 des 
Strafgesetzbuches vom 14. April 1851 bestraft werden.

Marienwerder, den 11. Juni 1862.

Königs. Wegiernng, Abtheitung des Innern.

(Auszug aus dem Amtsblatt pro 1865, S. 80.)

Polizei Verordnung,
betreffend den Verkauf von Schnupftaback.

In Ausführung des § 11 des Gesetzes vom 11. März 1850 über 
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die Polizei-Verwaltung (Gesetzs. S. 265) verordnen wir hiermit für den 
ganzen Umfang unseres Verwaltungsbezirks:

„Wer Schnupftaback, welcher in bleihaltigen Hullen verpackt oder 
verwahrt ist, verkauft oder zum Verkauf feilhält, wird mit Geldbuße bis 
zu zebu Thalern oder im Falle des Unvermögens mit verhältnißmäßigem 
Gefängniß bestraft.

Marienwerder, den 17. März 1865.

Königliche Regierung, Abtheilung des Innern.

(Auszug aus dem Amtsblatt pro 1867, S. 309).

Polizei-Verordnung,
betreffend den unbefugten Handel mit Heilmitteln.

Unter Bezugnahme auf § 345 des Strafgesetzbuchs, wonach der
jenige straffällig ist, der ohne polizeiliche Erlaubniß Gift oder Arzeneien, 
soweit der Handel damit nicht durch besondere Verordnungen gestattet 
ist, zubereitet, verkauft oder sonst an Andere überläßt, verordnen wir auf 
Grund der §§ 6 und 11 des Gesetzes über die Polizei-Verwaltung vom 
11. März 1850 für den Umfang unseres Bezirks was folgt:

Wer die im § 345 Nr. 2*)  des Strafgesetzbuchs für die preußischen 
Staaten bezeichneten Waaren, d. d. Gift und Arzeneien, sowie Heilmit
tel oder Arcana, deren Handel durch besondere Verordnungen beschränkt 
ist, oder auch bekannte Stoffe als Heilmittel gegen Krankheiten ohne 
polizeiliche Erlaubniß zum Kaufe öffentlich anpreist oder feil bietet, oder 
die letzteren verkauft, resp, an Andere überläßt, verfällt in eine Geldstrafe 
bis zu 10 Thlrn., an deren Stelle im UnvermögenSfalle eine Gefäng
nißstrafe bis zu 14 Tagen tritt.

Marienwerder, den 14. August 1866.
Königs. Legierung, Abtheilung des Inner«.

*) § 367 zu 5 des Deutschen Strafgesetzbuches.

(Auszug aus dem Amtsblatt pro 1866, S. 290.)

Polizei-Verordnung.
Verbot der Benutzung schädlicher Farben zum Spielzeuge und zu Lon- 

ditorei Waaren betreffend.

Zur Verhütung der Benutzung schädlicher Farbestoffe zur Färbung 
des Kinderspielzeuges und der Conditorei-Waaren bringen wir das nachste
hende Verzeichniß der schädlichen und unschädlichen Farben zur allge
meinen Kenntniß, und untersagen auf Grund des § 11 des Gesetzes 
über die Polizei-Verwaltung vom 11. März 1850 den Verfertigern und
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Verkäufern solcher Waaren die Verwendung der als schädlich bezeichneten 
Farben. Selbst wenn kein Nachtheil entstanden ist, werden die Waaren, 
zu welchen ein verbotener Farbestoss verwendet worden, confiscirt und 
die Uebertreter dieses Verbots mit einer Geldbuße bis zu 10 Thlr. be
legt werden.

A. Schädliche Jarben. 
a. für Spielzeug:

Weiß. Bleiweiß, Kremserweiß, Schieferweiß, Schwerspath, Zinkoxid, 
Wismuthweiß.

Operment oder Nauschgelb, (Auripigmentum), Königsgelb, Kas- 
selgelb, Neapelgelb, Bleigelb oder Massicot, Englischgelb, Miueralgelb, 
Chromgelb oder chromsanres Blei, Neugelb, Gummi-Gutti, gelbe 
Bronze und Parisergelb.

Hrütl. Grünspan, Grünspanblumen, Braunschweigergrün, Berggrün, 
Bremergrün, Schwedisches oder Scheelsches Grün, Wienergrün, 
Schweinfurtergrün, Parisergrüu, Berlinergrün, Kirschbergergrün, Neu
grün, Oelgrün, grüne Bronze, Kaisergrün, Mitisgrün, Englischgrün, 
Kassrlergrün, Moosgrün, Papageiengrün, Chromgrün, Koboltgrün, 
grüner Zinnober, Kaiserdeckgrün, Maigrün, Mineralgrün, Neapelgrün, 
Neuwiedergrün, Zinkblende und jedes aus einer Mischung von schäd
lichem Gelb und Blau noch sonst zn bildende Grün.

Alan. Bergblau, Mineralblau, Bremerblau, Silberblau, Binsenblau, 
Wienerblau, Königsblau, Leuthenerblau, Smalte, blauer Erzglanz, 
blauer Streuglanz, Eschel, Louisenblau.

Floth. Maler-Zinnober, Mennige (Minium), Kupferroth, Kupferbronze, 
Chromroth, Euglisch-Schönroth, Mineralroth, rother Streuglanz Chrom- 
fchang, Florentiner Lack, auch Karminroth genannt.

b. für Eonditorei Waaren:

Woth. Maler-Zinnober, Mennige (Minium), Operment, und die übri
gen oben angegebenen Substanzen.

Krün. Grünspan, Grünspanblumen und die übrigen oben angegebenen 
Substanzen.

FLtau. Bergbtau und die übrigen oben angegebenen Farbestoffe.
Hrangengetb. Ein Gemenge der oben angeführten schädlichen Sub

stanzen.
Wolett. Eine Verbindung der oben bezeichneten rothen urd blauen 

Farben.
Araun. Terraaiena und Gemische auS einer der oben angeführten 

Farben, roth und schwarz.
$o(b= und Silberfarben. Unechtes oder Schaumgold und unechtes oder 

SchaumsUber, Goldbronze, Silberbronze, Kupferbronze, roher Spieß- 
glanz (Antimomum erudum).
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B. Unschädliche Aarbcn.

a. für Spielzeug:

Weil;. Präparate gut ausgewaschener Kreide, mit Wasser angerührter 
und getrockneter Gyps, weist gebranntes Hirschhorn und Elfenbein, 
Asbest (Federweiß) präparirtcr Speckstein, päparirter Talg und weißer 
Thon.

Ketb. Kurkumawurzel, Schüttgelb, Safran, Orlean, gelbe Erde, gelber 
Krapplack, Berberitzenwurzel. Ockergelb, Quercitron, Scharte, Wau, 
Kreuzbeeren, Gelbbeeren, gelber Lack, Saftgelb und eine Abkochung, 
von Gelbholz mit dem vierten Theile Alaun und Gummi versetzt.

chrün. Saftgrün und alles Grün, welches aus der Zusammensetzung 
der unschädlichen blauen und gelben Farben hergestellt werden kann, 
z. B. Indigo oder Berlinerblau, oder Lackmus mit Kurkumswurzel 
oder Safran versetz!.

Wlau. Reines Berlinerblau, Indigo, besonders mit vier Theilen con- 
centrirter Schwefelsäure bereitet und durch Natrum oder Kreide abge
stumpfte Auflösung derselben, Lackmus und Saftblau, Sächsisches Blau 
Tinktur von blauen Biolen oder Kornblumen, Pariserblau, Neublau.

Woth. Karmin, Karminlack, Freinwalderroth, Kugellack, Berlinerroth, 
Florentinerlack, Krapplack, Rosenlack, Cochenille, Wienerlack, Tinktu
ren und Abkochungen von Fernambuckholz, Kampecheholz, desgleichen 
von Cochenille mit etwas Weinstein, ein Aufguß von Essigrosen, mit 
Wasser bereitet, die Säfte von rothen Beeren, armenischer BoluS, 
Braunroth, gepulvertes Sandelholz.

Araun. Bister, Cölnische Erde, Mumie, Sepia, Umbra, Kasselerbraun, 
Mahagonibraun, Mineralbraun, Modebraun, Russischbraun und Mi
schungen aus unschädlichem Roth und Schwarz.

b. für Condttorei-Waaren:

Both. Eins Abkochung von Fernambuckholz mit Alaun, die Säfte rother 
Beeren, ein Aufguß von rothen Klatschrosenblättern mit Master be
reitet.

$esl). Saftgelb, Saflor, Safran, Kurkumawurzel, ein wästeriger Auf
guß von gelben Ringelblumen.

Ulan. Reines Berlinerblau, Lackmus, Indigo.
grillt Saftgrün und die Verbindung aus den unschädlichen bunten 

Farben, mit den vorgenannten gelben.
Drangegelb. Eine Abkochung von Orlean mit einem Zusatze von Nä- 

trum, Saftnanquin, so wie Gemische aus unschädlichen gelben und 
rothen Farben.

Jiolett. Cochenille, mit Soda oder Kalkwasser ausgezogen, Lackmus, 
Saftviolett und Gemische aus unschädlichen rothen und blauen Farben.

$ofb itnb Silber. Echtes Blattsilber und echtes Blattgold.
Die Polizeibehörden unseres Verwaltungsbezirks haben die Verfer

tiger und Verkäufer von Spielsachen und Conditorei-Waaren auf die 
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vorstehende Verordnung aufmerksam zu machen und deren Befolgung 
durch häufige unvermuthete Revisionen der von ihnen gebrauchten Far- 
bestosse zu kontroüiren.

Marienwerder, den 13. November 1867.

Königs. Legierung, Abtheilung des Annern.

g. Bezüglich der Leinwand

(Amtsblatt pro 1839, S. 188.)

Verordnung und Bekanntmachung.
Unter Bezugnahme auf die Amtsblatts-Bekanntmachung vom 25. 

Juni 1837 (S. 197) bringen wir wiederholt in Erinnerung, daß die 
in den Handel kommende Leinwand blätterweise zusammengelegt sein 
muß und daß diejenigen Leinwandverkäufer, welche Leinwand stückweise 
aufgerollt zum Verkauf stellen, eine Polizeistrafe von 15 Sgr. für jedes 
vorschriftswidrig aufgerollte Stück zu gewärtigen haben. In gleicher 
Art wird darauf aufmerksam gemacht, daß die stückweise zum Verkaufe 
gestellte Leinwand jederzeit dreißig Bertiner Ellen enthalten soll, widri
genfalls die Verkäufer in eine Strafe von 1 bis 5 Thlr. für jedes eine 
geringere Ellenzahl enthaltende Stück verfallen, nach Bewanduiß der Um
stände aber auch die Einleitung der Kriminal-Untersuchung nach den Vor
schriften des § 1441 resp. Th. 2 Tit. 20 des allgemeinen Landrechts zu 
gewärtigen haben.

Die Polizeibehörden werden demgemäß angewiesen, für die Be
kanntmachung dieser Vorschriften in allen Orten, wo Leillwand zum Ver
kauf verfertigt zu werden pflegt, Sorge zu tragen und auf die dagegen 
etwa vorkommenden Kontraventionen genau Acht zu^haben.

Marienwerder, den 21. Juni 1839.

ftönifll. Prcust. Regierung, Abtheilung des Innern.

(Amtsblatt pro 1646, S. 47.)

Unter Bezugnahme auf unsere früheren Bekanntmachungen bringen 
wir in Erinnerung, daß alle zum Verkauf bestimmte Leinwand weder 
aufgerollt, noch gar vernäht, sondern den Käufern lediglich blätterweise, 
in Tafeln von circa l8/< Ellen Breite zusammengelegt und mit einem 
Bande zwei bis dreimal zusammengebunden, vorgelegt werden darf, jedes 
Stück Leinwand vor der Behandlung auSeinanderzulegen und zu besehen, 
so wie, daß diese Bestimmungen, deren Uebertretung einer Geldstrafe 
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von 15 Sgr. für jedes Stück unterliegt, eben sowohl auf die in Ver
kaufsläden als auf Märkten feil gehaltene Leinewand Anwendung finden.

Die Polizeibehörden haben überall auf die genaue Befolgung die
ser Bestimmungen zu achten, und durch fortgesetzte Aufmerksamkeit ihre 
Uebertretuug zu verhüten.

Marienwerder, den 18. Februar 1846.
König! Prcnsr. Regierung, Abtheilung des Innern.

(Amtsblatt pro 1855, S. 229.)

Polizei-Verordnung

Unter Aufhebung der, die Bezeichnung zu Markt gebrachter Lein
wand betreffenden Polizei-Verordnung vom 2. Februar 1853 (Amts
blatt pro 1853, S. 29) wird hierdurch auf Grund des § 11 des Ge
setzes vom 11. März 1850 und hi Gemäßheit des Erlasses der König!. 
Ministerien des Innern und der Finanzen vom 16. August 1846 
(Amtsblatt pro 1846, Nr. 39) verordnet, wie folgt:

§ I-

Auf jedem auf den Märkten jeder Art zum Verkauf gebrachten 
Stücke Leinwand muß die Länge desselben, nach Berliner Ellen bezeich
net, der Name und Wohnort des Feilhabenden leserlich verzeichnet sein.

§ 2.

Ist diese Angabe überhaupt nicht, unleserlich, oder nicht vollständig 
gemacht, so verfällt der Feilhabende in eine Geldstrafe von 1 Thlr. für 
das Stück. Hat sich derselbe zur Bezeichnung der Waare eines fremden 
oder erdichteten Namens bedient, und seinen Wohnort nichr richtig ange
geben, so trifft ihn, wenn nicht die Vorschriften der allgemeinen Straf
gesetze eintreten, eine Geldstrafe von 5 Thlrn.

Wird bei der Revision (§ 4^ das Stück kürzer befunden, als es 
nach der Angabe sein soll, wobei jedoch eine Abweichung von nicht mehr 
als einer halben Elle unberücksichtigt bleibt, so verfällt der Feilhabende, 
wenn nicht die Vorschriften der allgemeinen Strafgejetze eintreten, in 
eine Geldstrafe von 1 bis 5 Thlrn.

Im Falle des Unvermögens treten verhältnißmäßige Gefängniß
strafen ein.

Gegen denjenigen, welcher bereits wegen Zuwiderhandlungen gegen 
diese Verordnung bestraft ist, wird die vorbezeichnete Strafe verdoppelt.

§ 3.

Diejenigen Stücke Leinwand, welche während der Marktzeit im
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Marktorte auf denjenigen öffentlichen Räumen, welche dem Marktverkehr 
geöffnet sind, oder in Verkaufslokalen angetroffen werden, werden als 
zu Markt gebracht, und deren Inhaber als Feilhabende angesehen.

§ 4.

Die Polizeibehörden werden angewiesen, die Befolgung dieser 
Verordnung pünktlich zu überwachen, und zn dem Zwecke an jedem 
Markttage wenigstens 5 bis 10 Stück, nach Verhältniß der zu Markte 
gebrachten Leinwand, amtlich nachzumessen.

Wird bei der Vermessung eine Kontravention gegen diese Verord
nung ermittelt, so hat der Inhaber des Stücks 5 Sgr. Meßgebühren 
für dasselbe zu erlegen.

§ 5.

Die Polizeibehörden sind verpflichtet, über die amtlich erfolgten 
Messungen der Leinwand fortlaufende Register zu führen. Die von 
ihnen vermessenen Stücke Leinwand sind, wenn sich dazu Veranlassung 
findet (§ 1) den Inhabern nur nach ergänzter oder berichtigter Angabe 
zurückzugeben.

Marienwerder, den 7. September 1855.

König! Preufi. Regierung, Abtheilung des Innern.

h. Bezüglich der Wochenurärkte
(Amtsblatt pro 1848, S. 35.)

Zur Ausführung der Schlußbestimmung in § 78 der Gewerbe
ordnung vom 17. Januar 1845,*)  die Bekanntmachung der Gegenstände 
des Wochenmarktrerkehrs betreffend und in Gemäßheit des hierauf be
züglichen Rescripts der Königl. Ministerien des Innern und der Finan
zen vom 26. Dezember pr., wird hierdurch Nachstehendes angeordnet 
und die Gegenstände, welche überall auf Wochenmärkten feilgehalten 
werben dürfen, find

*) § 64 d, Gew. Ord. v. ZI. Juni 1969.

I. «Lrzeugniffe des Uodens, der ^Land- und Aorstwirttflchaff, der Zagd 

und Fischerei, welche zum Genusse dienen.

Alle eßbaren Garten-, Wald- und Feldfrüchte (frisch, getrocknet, 
gebacken oder eingekocht), als: Obst, Citronen, Pommeranzcn, Apfelsinen, 
Gemüse, Kräuter, Knollen und. Wurzeln, auch rohe ungedörrte Cichorien- 
wurzeln, ferner Pilze, Beeren, Sämereien, Getreide und Hülsenfrüchte, 
Mehl jeder Art (einschließlich des Kartoffel- und Senfmehls) und alle 
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andern Mühlenfabrikate aus Getreide und Hülsenfrüchten, sodann Hefe, 
Brod, Semmel und ähnliche Backwaaren.

Kleine vierfüßige Thiere, Kälber, Schafvieh, Schweine, Ziegen, 
Milch, Butter, Käse, Fleisch und Fleischwaarcn (frisch, gesalzen oder ge
räuchert), wildes Geflügel und Wildpret aller Art, Federvieh, Eier, Honig, 
Krebse, Muscheln, Fische (frisch, gesalzen, gedörrt oder geräuchert).

IL Andere Erzeugnisse der Aatur und der mit dem Landbau und der 

Aorstwirthschakl verbundenen gewerblichen Molligkeit.

Rohe Steine und Erden, Schiefer, Kalksteine, roher Gyps und 
Traß, Kreide, Thon, Walkerde, Sand, Feuer-, Wetz- und Schleifsteine 
und Ziegel.

Gras, Heu, Viehfutter (auch Oelkuchen), Stroh, Schilf, Rohr, 
Bast, Laub- und Nadelstreu, Seetang.

Moos, Schwämme, rohe Wurzelgewächse, Stengel und Blätter 
(namentlich auch rohe unbearbeitete Tabacksblätter), Blumen und Pflan
zen, Hopfen, Wau, Karden, desgleichen Oel- und Kleesaat und andere 
Pflanzensaamen.

Sträucher, Bäume, Ruthen, Reiser, auch Besen aus Reisern, sowie 
grobe Geflechte aus Holzspähnen, aus Weiden, Schilf, Rohr, Bast, Stroh 
und dergleichen.

Flachs, Hanf, Leinengarn, Zwirn, Band und Strümpfe aus Leinen 
und Leinwand, Zwillich und Drillich.

Brennholz, Torf, Holz., Braun- und Steinkohlen und andere 
Brennmaterialien, Lohe und Lvhkuchen, Harz, Theer, Pech, Kienöl, Kien
ruß, Asche, Bau, Nutz- und Schirrholz, Pfähle, Bretter, Latten, Dach
splitter , auch grobe Holzwaaren.

Vögel, Bienenstöcke, rohes Wachs, Schreib- und neue Bettfedern, 
rohes Horn, Knochen, rohe Thierfelle, Borsten, Thierhaare und wollenes 
Stickgarn.

2. Außerdem ist an einzelnen Marktorten ausnahmsweise der Ver
kauf von einigen vorstehend nicht aufgeführten Gegenständen auf den 
Wochenmärkten gestattet, weil der Wochenmarktsverkehr mit denselben 
dort hergebracht ist, und durch das Bedürfniß der auf den Wochenmarkt 
hingewiesenen Käufer gerechtfertigt erscheint.

Das Verzeichniß dieser Gegenstände wird an den betreffenden Orten 
besonders zur Kenntniß gebracht werden.

3. Außer den unter 1 aufgeführten überall zum Wochenmarktsver- 
kehr zulässigen und den nach 2 an einzelnen Orten dazu verstatteten, 
an denselben noch besonders bekannt zu machenden Gegenständen, dürfen 
künftig keine Artikel aus den Wochenmärkteu feilgeboteu werden und sind 
wir nur ermächtigt, den Wochenmarktshandel mit den Kram- und Hand- 
werkerwaaren, welche hiernach von denselben künftig ausgeschlossen werden 
sollen, und hier und da herkömmlich aus den Wochenmärkten bisher feil
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geboten worden sind, noch bis zum 1. Januar 1849 zu gestatten. Nach 
dem Ablauf dieser Frist werden die Verläufer der nach 1 und 2 nicht 
zulässigen Wochenmarktsgegenstände überall von den Wochenmärkten 
entfernt werden.

4. Jedes Feilhalten anderer als der hiernach festgestellten Wochen- 
marktsgegenstände wird nach § 187 der Gewerbeordnung mit Geldbuße 
bis zu 20 Thlrn., oder im Unvermögensfalle mit verhältnißmäßiger 
Gefängnißstrafe belegt werden.

Marienwerder, den 12. Februar 1848.
Königl Pré»,ß. Regierung, Abtheilung des Innern.

i. Ausgraben von Thierknochen
(Amtsblatt pro 1836, S. 214).

Die Ausgrabung und Aufbewahrung der zum Handel bestimmten Thier
knochen betreffend.

Bei dem sich immer mehr verbreitenden Handel mit Thierknochen 
im hiesigen Departement finden wir uns veranlaßt, nachstehende durch 
die Fürsorge der Sanitätspolizei gebotenen Bestimmungen über das 
Ausgraben und Aufbewahren solcher zum Handel bestimmten Thierknochen 
hierdurch zur Keuutniß der Polizeibehörden und des Publikums zu 
bringen.

§ l.
Es darf Niemand nach Willkübr an jedem beliebigen Platze der

gleichen zum Handel bestimmte Knochen ausgraben, sondern jeder, welcher 
dies beabsichtigt, muß sich vorher, wenn er nicht selbst der Eigenthümer 
des Platzes ist, mit der Genehmigung des Landeseigenthümers versehen, 
bei der Ortspolizeibehörde melden und deren Erlaubniß dazu nachsuchen.

§ 2.
Die Ortsbehörden sowohl in den Städten, als auf dein Lande 

haben das Nachgraben nach Thierknochen nur danu nachzugeben, wenn 
sie sicher sind, daß auf deu beabsichtigten Grabenstellen nicht früherhin 
einmal Menschen begraben oder Knochen von solchen Thieren verscharrt 
worden, Die an ansteckenden Krankheiten krepirt sind.

§ 3.
Ferner ist das Ausgraben von Thierknochen nur dann zu gestatten, 

wenn diese Knochen von allem Fleische und Sehnen nicht nur gänzlich 
befreit, sondern überhaupt auch trocken und ohne Verwesungsgeruch sind.

§ 4.
Den Aufkäufern dieser Knochen wird bei Strafe bis 20 Thlrn. 

untersagt, andere als reine, trockene und geruchlose Knochen zu kaufen. .
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§ 5.

Auch ist es den Aufkäufern nicht zu gestatten, daß sie willkürlich 
die Aufbewahrungsorte wählen, sondern sie haben diese vorher der Orts- 
polizeibehörde in Vorschlag zu bringen und deren Genehmigung zu er
bitten.

§ 6.

Diese Behörde muß unter Zuziehung des KreiSphysikuS darauf 
halten, daß die Lagernngsplätze gänzlich außerhalb der bewohnten Ge
genden an solchen Orten liegen, wo für Trockenheit und Luftzug ge
sorgt ist.

§ 7.

Die Ortspolizeibehörden müssen von Zeit zu Zeit, wenigstens 
aber alle drei Monate die Aufbewahrungsorte revidiren und sich über
zeugen, daß den Vorschriften ad 4 genügt sei.

§ 8.

Bei Übertretung der int § 1 und 5 enthaltene Vorschriften hat 
Kontravenient nach Beschaffenheit der Umstände eine Polizeistrafe von 
1 bis 10 Thlr. Geld-, oder verhältnißmäßiger Gefängnißstrafe verwirkt 
und außerdem zu gewärtigen, daß auf seine Kosten diejenigen sanitätS- 
volizeilichen Maßregeln getroffen werden, welche die Polizeibehörde nöthig 
findet, um die durch die begangetien Kontraventionen entstandenen oder 
besorgten Uebelslände resp, zu beseitigen und zu verhüten.

Marienwerder, den 5. Juni 1830.
Königl. Preust. Regierung, Abtheilung des Innern.

(Satten-, Md-, Iotst-Iolizei.

(Amtsblatt pro 1877, S. 94.)

Polizei Verordnung
betreffend die Vertilgung der Wanderheuschrecke.

Im Hinblick auf die Thatsache, daß die erwiesener Maßen den 
Saaten äußerst gefährliche Wanderheuschrecke im Vmife des verflossenen 
Jahres in einzelnen Theilen der Monarchie, insbesondere anch der dies
seitigen Provinz anfgetreten ist, und in der Erwägung, daß, wenn auch 
bis jetzt keinerlei Anzeichen vorliegen, welche für die nächste Zeit eine 
irgendwie erhebliche Ausdehnung dieser Plage in unsern Gegenden be
sorgen lassen, gleichwohl beim ersten Vorkommen von Spuren des ge
dachten Insektes rasche und energische Maßregeln zu dessen Vernichtung 
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und zur Verhinderung der Verbreitung desselben ergriffen werden müssen, 
verordne ich auf Grund der §§ 76, 77 und 78 der Provinzial-Ord- 
nung vom 29. Juni 1875 (Gesetze S. S. 335) in Verbindung mit den 
§§ 6, 12 und 15 des Gesetzes über die Polizei-Verwaltung vom 11, 
März 1850 (Gesetz S. S. 265) mit Zustimmung des Provinzialraths 
der Provinz Preußen unter Aufhebung der Polizei-Verordnung der Ko« 
niglichen Regierung zu Marienwerder vom 12. August 1876 (Extra
blatt zum Amtsblatt Nr. 33) für den Umfang der ganzen Provinz, 
was folgt:

§ I-
Jeder Eigenthümer, Besitzer oder Inhaber eines Grundstückes ist 

verpflichtet, von dem zu seiner Kenntniß gelangenden Vorkommen der 
Wanderheuschrecke, der Eier oder Larve derselben auf dem ihm gehörigen, 
von ihm besessenen, oder innegehabten Grundstück der Ortspolizeibehörde, 
oder sofern dieselbe nicht innerhalb des betreffenden Gemeinde. (Guts-) 
Bezirks ihren Sitz hat, dem Gemeinde-(Guts-)Vorsteher ungesäumt An
zeige zu erstatten, welcher letztere in diesem Falle sofort die Ortspolizei' 
behörde zu benachrichtigen hat.

§ 2.

Sobald fich Spuren von Wanderheuschrecken oder Brutstätten der
selben an einem Orte bezw. innerhalb eines Landstriches zeigen, haben 
die im § 1 genannten Personen auf desfallsige Anordnung der Orts
polizeibehörde an den näher zu bezeichnenden Zeitpunkten oder innerhalb 
der zu bestimmenden Zwischenräume die Durchsuchung der betreffenden 
Grundstücke nach den Spuren des gedachten Insekts unter Beobachrung 
der zur öffentlichen Kenntniß zu bringenden Anleitung entweder selbst 
oder durch andere Personen zu bewerkstelligen und von dem Ergebnisse 
ihrer Ermittelungen gemäß der Bestimmungen im § 1 dieser Polizei- 
Verordnung Anzeige zu erstatten.

Desgleichen hat jeder Eigenthümer, Besitzer oder Inhaber eines 
Grundstücks den von dem betreffenden Kominnnal-Verbaude zum Zwecke 
der Ermittelung des Vorkomniens der Wanderheuschrecke bestellten, mit 
der erforderten Legitimation zu versehenden Personen den Zutritt auf 
das bezügliche Grundstück zu gestatten und denselben zur Erreichung ihres 
Zweckes alle den Umständen entsprechende Beihülse zu leisten.

§ 3

Die im § 1 genannten Personen müssen die von ihnen angetroffe- 
nen Wanderheuschrecken, soweit man deren überhaupt habhaft werden 
kann, nach deshalb von der Ortspolizeibehörde zu ertheilender Anwei
sung vernichten.

Größere Massen von Heuschrecken-Kadavern dürfen nicht achtlos 
bei Seite geworfen, sondern müssen verbrannt oder vergraben werden.

Werden Eier oder Larven der Wanderheuschrecke auf einem Grund-
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Nücke aufgefllnden, so ist der Eigenthümer, Besitzer oder Inhaber des
selben verpflichtet, solche nach den desfallsigen näheren Vorscheisten der 
Ortspolizeibehörde sorgfältig zu sammeln und zu vernichten, eventuell 
auch zuzulasseu, daß die von der Ortspolizeibehörde beauftragten Per
sonen das Sammeln und Vernichten der Eier und Larven auf dem be
treffenden Grundstücke vornehmen.

§ 4.
Ist eine Brutstätte der Wanderheuschrecke ermittelt worden, so 

muß der Grund und Boden vor dem Beginne des auf die Ermittelung 
folgenden Winters nach der von der Ortspolizeibehörde zu ertheilenden 
Anweisung umgepflügt werden. Das Umpflügen ist in dem darauf fol
genden Frühjahre zn wiederholen, wenn es von der Ortspolizeibehörde 
für erforderlich erklärt wird.

§ 5.

Wird die Anlage von Sicherungs-Vorkehrungen, insbesondere von 
Gräben, behufs der Abwehr der Heuschrecken von den zur Zeit von 
denselben noch nicht befallenen oder bedrohten Gebieten von der Orts
polizeibehörde angeordnet, so haben die Besitzer der betreffenden Grund
stücke die Ausführung der bezüglichen Maßregel ans ihrem Grund und 
Boden unbeschadet ihrer Entschädigungsansprüche — unverzüglich zu ge
statten.

§ 6.

In allen Fällen, in welchen Kommunal-Verbände die Vertilgung 
der innerhalb ihrer Bezirke sich zeigenden Wanderheuschrecken und event, 
deren Abwehr durch gemeinsame Maßnahmen, sei es aus eigenem An
triebe, sei es auf desfallsige Anordnung der Aufsichtsbehörde, beschließen, 
müssen die Angehörigen des betreffenden Verbandes in Ansehung der 
ihnen nach dem maßgebenden Gemeinheitsbeschlnsse obliegendenden Lei
stungen — unbeschadet ihres Beschwerde- und Klagerechts wegen Umle
gung der betreffenden Lasten, bezw. ihrer Heranziehung zn denselben — 
den Anordnungen nnd Weisungen der Ortspolizeibehörde oder des an 
Stelle der letzteren handelnden Gemeindevorstehers ungesäumt und pünkt
lich Folge zu leisten.

§ 7.
Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Bestimmungen werden 

mit Geldstrafe bis zu 30 Mark bestraft.

Königsberg, den 17. März 1877.

Der Ober Präsident.
Wirkt. Geheime Rath v. Horn.
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Kurze Belehrung 
über die Wanderheuschrecke.

I Ursprung.
Die Wanderheuschrecke (Oedipoda migratoria) ist im nördlichen 

Deutschland einheimisch und anch in der Umgegend von Berlin alljähr
lich, jedoch der Regel nach in verhältnißmäßig geringer Zahl beobachtet 
worden.

Ausnahmsweise tritt sie jedoch anch bei uns so zahlreich und mas
senhaft ans, daß sie im Stande ist, ans weite Erstreckungen die Felder 
vollständig zn berauben und der Landwirthschaft großen Schaden zuzu- 
sügen.

In dieser Erscheinung liegt nichts besonders Eigenthümliches. Auch 
andere Thiere, beispielsweise die Feldmäuse, die Drathwürmer, die Erb
senkäser n. s. w., welche Fahre oder Jahrzehnte lang in beschränkter 
Anzahl verblieben sind, ohne den Landbau zn belästigen, erscheinen von 
Zeit zu Zeit in sehr großen Massen und vernichten die Feldfrüchte.

Die Bedingungen für das massenhafte Auftreten aller vorerwähn
ten Thiere müssen in begünstigenden äußeren Umständen gesucht werden, 
welche in Boden- und Witterungs - Verhältnissen beruhen. Als solche 
kommen bei der Wanderheuschrecke, neben weit ausgedehnten Saaten, 
ein möglichst ebenes Terrain, lehmiger oder sandiger Boden,vor Allem 
aber anhaltende Wärme und Trockenheit in Betracht. Wenn nur 500 
weibliche Heuschrecken sich auf einem ihnen zusagenden Boden gegen 
Ende eines warmen Sommers in der Absicht zusammengefunden haben, 
ihre Eier in den Boden abzulegen, so können, im Falle die Eier im 
Winter nicht gelitten haben, im nächsten Frühjahr schon 500 mal 150, 
gleich 75,000 junge Heuschrecken aus der Erde hervorgehen. Diese 
können, ivenn sonst die Umstände günstig find, im nächsten Jahre eine 
Nachkommenschaft von 5’/2 Millionen haben, welche schon recht empfind
liche Verluste am Getreide bewirken können.

2. Gattungs- und Art Kennzeichen

Die männliche Wanderheuschrecke ist in der Regel 4, die weibliche 
5 Centimeter lang. Im Allgemeinen stimmt sie, was ihren Bau und 
ihre Gesammterscheinung anlangt, im unausgewachsenen Zustande mit 
den sogenannten „Sprengeln" überein. Ein sicheres Unterscheidungs
merkmal von diesen sind die Fühlhörner, welche bei den Wanderheuschrecken 
kurz, nur etwa ł/4 so lang wie der Körper, und derb sind, während bei 
den anderen Heuschrecken die Fühlhörner viel länger wie der Körper, 
und haarfein sind. Diese Merkmale sind besonders bei den „grünen 
Heupferden" zu beachten, welche sonst in der Größe ken Wanderhenschre- 
cken ziemlich gleichkommen Auch besteht bei letzteren der Fußtheil des 
dritten Beinpaares aus drei Gliedern, während er bei den gewöhnlichen 
Laub-Heuschrecken aus vier Gliedern besteht.
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So gleichmäßig die erwähnten Formmerkmale sich bei der Wander
heuschrecke vorfinden, so verschieden und schwankend ist ihre Färbung. 
Hierbei unterscheiden sich die männlichen nicht von den weiblichen Exem
plaren. Die Rmupftheile sind am lebhaftesten gefärbt, Kopf und Halsschild 
haben immer gleiche Farbe. Diese ist bald helleres, bald dunkleres 
Grün, welches ebensowohl in das Gelb fallen kaun, wie als reines 
Spanngrün erscheint. Manchmal geht es auch iu Kirschroth oder Braun 
über. Die Borderflügel find lichtledergelb, die Hiuterftügel au d-r Wur
zel blaßgelb, der Vorderrand an der Spitze meist gebräunt. Die Schen
kel sind bald grün, rotbgelb oder gelbbraun.

Die Larven (d. i. die unbeflügelte Heuschrecke ist bis zu ihrer voll- 
stäudigen Ausbildung) der Wanderheuschrecke siud ihrer Farbe nach noch 
schwankender. Sie kennzeichnen sich zunächst durch die dein mittleren 
Theil des Rumpfes dicht aufliegendeu Flügelstummel, länglich dreieckig 
und von matt kohlschwarzer oder bräunlicher Färbung.

Die Grundfarbe des Körpers ist meist rostroth oder rothbraun, 
seltener lichtgrasgrün oder aschgrau. Die Länge der Larve beträgt durch
schnittlich 372 Centimeter.

3. Entwickelung und Fortpflanzung.

Die Wanderheuschrecken verlassen das Ei sofort in einer Form, 
welche derjenigen des ausgebildeten Insekts ähnlich ist, wenn sie gleich 
noch keine Flügel haben.

Je nach der Witterung erscheint die junge Brut Ende Mai und 
Anfangs Juni auf den Brachen oder Getreidefeldern. Zuerst ist sie sehr 
klein, weißlich, fast farblos, wird jedoch schon nach Verlauf von einigen 
Stunden dunkelgrau oder schwärzlich. Nach jeder Häutung (solcher finden 
vier in vier bis sechs Wochen statt) wird die Farbe immer heller. Vor 
jeder Häutung sind die Heuschrecken ruhig und enthalten sich der Nah
rung. Auch nasses und kaltes Weiter kaun sie veranlassen. Tage lang 
zu fasten und in kleinen Häufchen beisamen zu sitzen.

Die jüngeren Larven können nur kurz hüpfen, die älteren dagegen 
springen bis zu 3 Fuß Weite. Mitte Juli ist das Insekt völlig ausge
bildet, erst dann gelangen sie zu einem kräftigen, anhaltenden Fluge, 
wozu sie theils durch Verfolgung, theils durch den Wanderungstrieb, im 
letzteren Falle aber nur unter dem Einfluß der Sonnenstrahlen oder sehr 
warmen Wetters veranlaßt werden. Während der Morgen-, und Abend
stunden, sowie bei kaltem und trübem oder regnerischem Wetter finden 
sich auch die geflügelten Heuschrecken theils an Pflanzen angeklammert, 
theils auf dem Erdboden sitzend. Kurz nach dem Auc-schlüpfen aus der 
letzten Larvenhaut ist die Heuschrecke begattungsfähig.

Zum Zwecke des Eierlegens gräbt sich das Weibchen eine Höh
lung in den Boden. Die Eiergelege finden sich sehr allgemein in einer Tiefe 
von 4 Zentimetern und mehr unter der Oberfläche vor. Ein Weibchen 
legt mehrere Mal Zier,, zusammen etwa 150 Stück. Kurz nach dem
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Ablegen der letzten Eier sterben sie, während die Männchen noch bis in 
den Oktober hinein getroffen werden.

Die Eier werden nicht einzeln und lose gelegt, sondern zu Packe« 
te« vereinigt und von einer schützenden Hülle umgeben. Aus diese Weise 
werden sie den Einflüssen der Nässe und Kälte möglichst entzogen. Es 
gehört eine große Aufmerksamkeit und Uebung dazu, um ein solches 
Eierpacket von einem Erdklümpchen zu unterscheiden. Erst eine Prüfung 
auf seine Härte wird über die wahre Natur Aufschluß gegeben. Ein 
solches Packet, in welchem sich 25, 50 — 100 Stück Eier befinden, hat 
bald die Form einer länglich abgerundeten Walze, bald sieht es wie ein 
gekrümmtes längliches Beutelchen aus.

Als Ort für die Unterbringung der Eier ziehen die weiblichen 
Heuschrecken in ersterer Reihe einen trocken gelegenen aber auch mit 
einer gewissen Grasnarbe versehenen Boden in Betracht, der den Son
nenstrahlen frei ausgesetzt ist. Brachen, welche au Saatfelder und Wie
sen grenzen, werden besonders gern ausgewählt, weil letztere der jungen 
Brut passende und genügende Nahrung gewähren.

4. Ernährung.

Schon bald nach ihrem Ausschlüpfen aus dem Ei benagen die 
Heuschrecken-Larven die zartesten Theile der jungen Pflanzen. Sind 
sie erst mit kräftigen Kaukieferu versehen, so klimmen sie den Halm 
empor und greifen ihn in der Regel dicht unter der Aehre an. Der 
Halm wird vollständig durchgebissen, so daß die Aehre zu Boden stillt. 
Es kommt zwar vor, daß die Heuschrecken-Larven den Halm in der Rich
tung nach unten durchschroten, in der Regel aber begnügen sie sich da
mit, den dünnen unter der Aehre befindlichen Theil zu durchbcißen und 
gehen dann auf eine andere Pflanze über. Ans die,e Art vernichtet eine 
Heuschrecken-Larve in kurzer Zeit eine bedeutende Anzahl von Saat- 
Pflanzen.

Die große Mehrzahl der Heuschrecken frißt nur bei Nacht. Mit 
Tagesanbruch ziehen sie sich auf den Boden zurück, wo mau oft größere 
Trupps beisammen findet.

Bor Allem sind es die verschiedenen Getreidearten, welche neben 
den Gräsern auf die Heuschrecken Anziehungskraft ausüben. Ihre Wan
derungen werden sich deshalb meist nach derjenigen Seite hin wenden, 
wo große ununterbrochene Getreidefelder liegen. Gemüse- und Kartoffel
felder vermeiden sie und greifen sie erst dann an, wenn ihnen die Ge
treidefelder keine Nahrung mehr bieten.

5. Mittel zur Abwehr und Vertilgung.
Bei den Mitteln zur Abwehr und Vertilgung kommen zuerst die

jenigen Thiere in Betracht, welche als Feinde der Heuschrecken bezeichnet 
werden können. Die Spitzmaus und der Maulwurf werden bei ihrer 
bekannten unterirdischen Lebensweise Heuschreckeneier in großer Menge 
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vernichten können. Die Anwesenheit des Maulwufs auf den von den 
Heuschrecken heimgesuchten Feldern ist sehr erwünscht und ein Wegsangen 
desselben würde der größte Fehler sein. Auch die Schweine, mit ihrer 
Borliebe den Boden aufzuwühlen, möchten zum Aussuchen und Vernich- 
ten der Eiergelege zu verwenden sein. Fuchs, Dachs, Hund und Katze 
werden dagegen weniger wirksam sein.

Unter allen Thierklassen sind die Vögel die wirksamsten Heu
schreckenvertilger, namentlich der Staar, die Saat und Nebelkrähe, der 
Storch, die Würger und die kleineren Falken. Von den Hausvögeln 
sind es neben Enten und Hühnern besonders die Puten, welche durch 
heerdenweises Austreiben auf die Aecker verwendet werden können.

Von den Insekten sind es nur die schwarze Feldgrille und das 
grüne Heupferd, welche den Wanderheuschrecken mit Gier nachstellen.

Was die von den Menschen gegen die Heuschrecken vorzunehmen
den Vertilgungsmaßregelu anlangt, so ist die wirksamste die Vertilgung 
der Eier. Damit muß möglichst schon im Herbst vorgegangen werden. 
Vorwiegend sind es gegen Näffe geschützte Flächen mit geringem Gras
wuchs oder niedrigem Strauchwerk, Brachen, ganz junge Schonungen 
u. s. w., hin und wieder auch Stoppelfelder, wo die weiblichen Heu
schrecken ihre Eier ablegen. Auf dem Boden liegende todte Heuschrecken 
werden mit Sicherheit auf das Vorhandensein von Eierklumpen unter 
der Erdoberfläche Hinweisen. Solche Flächen werden ganz flach, höch
stens 1 Zoll tief umzuackern nnd wenn abgetrocknet, klar zu eggrn sein.

Auch das Aufsammeln der Eier im Accort nach Maß oder Ge
wicht zu bezahlen, ist sehr zu empfehlen und wird zur Einsammlung 
anspornen.

Die eingesammelten Eier müssen sorgfältig vernichtet werden. 
Hierzu genügt nicht, die Eier haufenweise in Gruben zu schütten und 
diese mit festgestampfter Erde zu füllen. Vielmehr wird man am besten 
thun, die auf einen harten Boden (Estrich oder Holzdiehlen) geschütteten 
Eier zu zertreten, zu zerstampfen oder in ein hellloderndes Feuer hinein
zuschütten.

Im Frühjahr wird mit dem Aufsuchen von Eiern von Neuem be
gönne« werden müssen. Es wäre falsch, anzunehmen, daß, wenn zur 
Herbstzeit auf den von Heuschrecken heimgesuchten Stellen keine Eier 
gefunden worden sind, überhaupt keine Eier vorhanden sind. Vielmehr 
ist es nur wahrscheinlich, daß an der falschen Stelle gesucht worden ist. 
Auch mag man sich nicht zu sehr auf den zerstörenden Einfluß der win
terlichen Witterung verlassen, da die Erfahrung häufig das Gegentheil 
gelehrt hat.

Wenn sich Ende Mai oder Anfang Juni nirgends die oben be
schriebenen Häufchen kleiner schwärzlicher Heuschreckenlarven gezagt haben, 
so kann man mit Sicherheit sagen, daß wenigstens die untersuchten Fel
der keine Brut in sich bergen. Freilich kann sie anderwärts Herkommen. 
Findet man, besonders an warmen Tagen um die Mittagszeit herum, 
die vor ihrer ersten Häutung stehenden Heuschreckenlarven in Trupps 
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zusammen, so muß sofort auf ihre Vernichtuug Bedacht genommen 
werden.

Auf festen Boden genügt ein flacher Feldstein oder ein breiter höl
zerner Klöppel, um sie zu zerquetschen. Bei losem Sandboden fährt 
man sicherer, sie haufenweise mit beiden Händen zu fassen und in bereit 
gehaltene Säcke zu werfen, um sie in diesen zu zerstampfen. Man kann 
auch diesen Haufen zum Zweck der Vernichtung mit ungereinigtem Pe
troleum lediglich begießen, noch sicherer aber wird der Zweck erreicht, wenn 
das Petroleum angezündet wird.

Außer dem Feuer hat man zur Vertilgung der Heuschrecken an der 
Stelle ihres Fraßes verschiedene menchanische Mittel empfohlen. Dahin 
gehören Strauchquetschen (auch Dornschleifen genannt).

Dieselben bestehen in einem Holzrahmen, an dessen nach der Erde 
gewendeter Seite eine Lage stachliger Zweige, besonders von Schlehdorn 
befestigt wird, während man die Oberseite mit Steinen, Sandsäcken 
u. s. w. belastet. Als ein unter Umständen ergiebiges Verfahren mag 
das Einfängen der Heuschreckenlarven mit Streifsäcken bezeichnet werden. 
Schon bei einem sich auf dem Boden sprungweise sortbewegenden Zuge 
würde man einen sichtbaren Erfolg haben; noch lohnender würde der
selbe sein, wenn es gegen die an die Halme sich klammernden Thiere 
angewendet würde. Bei kaltem und regnerigem Wetter sitzen sie dauernd, 
sonst auch am frühen Morgen und späten Abend an den Halmen dicht 
gedrängt. Es hält nicht schwer, mit einem einzigen Schlag Hunderte 
in den Streifsack hineinzubekommen. Natürlich muß der Streifsack zweck
mäßig eingerichtet sein: aus starker grauer Leinwand oder festem Dril
lich muß er etwa 1 Meter lang, % Meter breit sein.

Am oberen Rande muß ein starker eiserner Reifen eiugenäht sein, 
an welchem ein kurzer starker Griff, wie bei einem Stemmeisen, befestigt 
sein muß.

Alle vorstehend aufgesührten Vertilgungsmittel der Heuschrecken 
werden am wirksamsten sein, wenn sie gegen die Larven, also die noch 
nicht ausgewachsenen, noch nicht flugbaren Heuschrecken angewendet wer
den. Man soll daher unter allen Umständen nicht nur das Zerquetschen 
und Abschöpfen, sondern auch das Eiutreiben iu Gräben und Fanglöcher, 
wovon jetzt die Rede sein wird, und wobei ganz besonders das Alter 
und die Sprungfähigkeit der Heuschreckenlarven in Betracht kommt, so 
schnell wie möglich ins Werk setzen.

Die Anlage von Gräben zur Abwehr der Heuschrecken von den zur 
Zeit noch nicht von ihnen befallenen oder bedrohten Gebieten ist ein be
währtes Verfahren natürlich nur so lange, als die Heuschrecken noch un
geflügelt sind. Die Gräben müssen in der Richtung quer vor den Zug 
gemacht werden, aber nicht unmittelbar davor, sondern man muß unge
fähr abmessen, um wieviel der Zug in einer Stunde vorrückt.

Dem entsprechend in einer angemessenen größeren Entfernung — 
damit die Arbeit rechtzeitig fertig ist, wenn der Zug herangekommen ist — 
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i si ber Graben, am besten 2 Fuß tief und etwa 3 Fuß breit aus
zuwerfen.

Er muß so lang als die Breite des Zuges sein und ganz steile 
Wände haben. Gemeinsame Maßregeln unter Aufbietung aller dispo
niblen Kräfte und unter sachverständiger Leitung müssen ergriffen wer
den. Man wird die der Front des anrückenden Heeres zunächst lie
genden Saaten preisgeben, das Getreide, ob reif oder nicht, abernten 
müssen und dahinter in angemessener Breite die Gräben machen. Zweck
mäßig werden an den Endpunkten Seitenflügel gezogen.

DaS Eintreiben erfordert große Behutsamkeit, um den Zug nicht 
von der ursprünglichen Richtung abzubringen. Man hat sich dem Zuge 
von hinten und von beiden Seiten gleichzeitig und langsam zu näbern.

Aufscheuchende Bewegungen, etwa mit Banmzweigen und gestielten 
Besen aus dichtem Strauchwerk werden darauf zu beschränken sein, die 
Umkehr und das Ausweichen der Thiere nach anderen Richtungen hin 
zu hindern. Am Graben müssen ebenfalls Menschen stehen, um ein 
Ueberklettern der Heuschrecken zu verhindern, und auch für rechtzeitige 
Säuberung des Grabens Sorge zu tragen.

Ist es auf diese Art gelungen, einen Heuschreckenzug in den Gra
ben einzutreiben, so muß sofort die Vernichtung der Heuschrecken vorge
nommen werden, und zwar in der Art, daß sie völlig zusammengeftampft 
werden, wozu man sich auch einer mäßig schweren Holzwalze bedienen 
kann.

Sind die Heuschrecken erst geflügelt, s o hält es schwer, sie zu ver
nichten. Man wird ihnen am besten beikommen, wenn man die Morgen- 
und Abendstunden, benutzt, um sie zu fangen. Um diese Zeit können 
sie nur schlecht fliegen. Auch au kühlen und regnerigen Tagen wird sich 
das Fangen besser lohnen. Rechnet man für den Mann bei zehnstündi- 
gern Suchen nur 800 Heuschrecken, worunter etwa 000 Weibchen, so sind 
50 Mann an einem Tage schon 25,000 Weibchen und mit diesem eine 
Nachkommenschaft von fast 4 Millionen zu vernichten im Stande.

Es erscheint als Pflicht des Landmanns, einem so gefährlichen 
Feinde mit aller Energie und mit vereinten Kräften rechtzeitig entgegen 
zu treten, will er sich nicht der Gefahr aussetzen, seine Ernten auf Jahre 
hinaus total vernichtet zu sehen. Beim massenhaften Auftreten der Heu
schrecken genügen wenige Tage, die Ernte ganzer Feldmarken zu vernichten.

(Amtsblatt pro 1876, Seite 145.)

Polizei Beiordnung.
Da erfahrungsmäßig die Klee- und Lupinenfelder saunt noch von 

Klee- und Flachsseide frei zu erhalten sind und im Interesse der Lantz- 
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wirthschaft auf die Vertilgung dieses Unkrauts nach Möglichkeit hinge
wirkt werden muß, so wird hierdurch auf Grund des § 11 des Gesetzes 
vom 11. März 1850 über die Polizeiverwaltung für den Umfang des 
hiesigen Regierungsbezirks verordnet, daß die Besitzer von Grundstücken, 
auf welchen sich Klee' oder Flachsseide befindet, verpflichtet sind, die da
von überzogene Fläche umzuhacken und die mit den Wurzeln herauszu» 
nehmenden Pflanzen zu verbrennen, bevor dieselben zur Blüthe gelangt 
sind.

Nichtbeachtung dieser Verordnung zieht eine Polizeiftrafe bis 30 Mark 
oder verhältnißmäßige Gefängnißstrafe nach sich.

Marienwerder, den 10. Juli 1876.

Körrigt. Legierung, Abtheilung des Innern.

(Amtsblatt pro 1876, Seite 191—192).

(Amtsblatt pro 1877, Seite 102).

Polizei-Verordnung,
Da die Verbreitung der gelben Wucherblume (senecio vernalis) in 

den letzten Jahren auch im diesseitigen Regierungsbezirke eine die Land
wirthschaft schädigende Ausdehnung gewonnen hat, und deshalb auf die 
möglichste Vertilgung dieses Unkrautes hingewirkt werden muß, so wird 
hierdurch auf Grund des § 11 des Gesetzes vom 11. März 1850 über 
die Polizei-Verwaltung für den Umfang des hiesigen Regierungsbezirks 
verordnet, daß jeder Besitzer, Pächter oder Nutznießer von Grundstücken 
in der Zeit vom 15. Mai bis 1. Juli eines jeden Jahres die betreffen
den Grundstücke nach der in Rede stehenden Wucherblume abzusuchen 
und die aufgefundenen Exemplare zu vernichten gehalten sein soll.

Die Nichtbeachtung dieser Verordnung zieht gegen den säumigen 
Besitzer — abgesehen davon, daß die Vertilgung der auf seinem Grund
stück bei der Revision vorgefundenen Wucherblume auf seine Kosten von 
der Polizeibehörde bewirkt werden kann — eine Polizeistrafe bis zu 
30 Mark oder verhältnißmäßiger Gefängnißstrafe nach sich.

Marienwerder, den 17. Juli 1876.

Aönigl. Negierung, Abtheilung des Innern.

(Amtsblatt pro 1877, Seite 164.)

Polizei Verordnung.
Da Zweifel darüber entstanden sind, welche Wucherpflanze dieje

nige eigentlich ist, deren möglichste Vertilgung durch unsere Polizei-Ver- 
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ordnung vom 17. Juli 1876 angeordnet worden ist, so machen wir 
hiermit bekannt, daß die danach zu vertilgende Unkrautpflanze mit dem 
richtigen deutschen Namen Frühlingskreuzkraut, lateinisch, wie in der 
Polizei-Verordnung bezeichnet worden, senecio vernalis heißt.

Die Pflanze, welche eigentlich den botanischen Namen Wucher
blume führt, heißt lateinisch Chrisanthenum segetum — auf diese be
zieht sich die Polizei-Verordnung aber nicht.

Marienwerder, den 30. Juni 1877.

Königs. Legierung, Abtheilung des Anner«.

Garten-, Feld-, Forst- und Jagd-Polizei.

(Amtsbl. pro 1848, S. 64.)

Wir finden uns veranlaßt, die nachstehende bereits unterm 24. Fe
bruar 1832 und 15. April 1842 erlassene Verordnung, die Vertilgung 
der Raupen betreffend, in Erinnerung zu bringen und zur genauen Be
folgung wiederholt einzuschärsen.

Obgleich die Besitzer von Obstgärten schon durch den eigenen Vor
theil zur sorgsamen Vertilgung der Raupen sich veranlaßt sehen sollen, 
so lehrt doch die Erfahrung, daß viele derselben es hierbei an der er
forderlichen Aufmerksamkeit und Thätigkeit fehlen lassen.

In Erwägung nun, daß die Bemühungen der fleißigen Wirthe 
durch die Nachlässigkeit unaufmerksamer Nachbaren nutzlos gemacht wer
den, daß die Obstbaumzucht in manchen Gegenden des Departements 
einen wichtigen Zweig der Landeskultur bildet, daß folglich die Vertil
gung der Raupen im allgemeinen Interesse liegt und die thätigste Für
sorge der Polizeibehörden nothwendig macht, wird hierdurch zur Errei
chung des Zwecks Folgendes angeordnet:

1) Jeder Besitzer von Obstbäumen, wilden Bäumen, insbesondere 
Weidenbäumen, Hecken und Gesträuchern in Städten und Dörfern 
oder in deren Nähe, ist gehalten, das Abraupen der Bäume und 
Hecken alljährlich in den Wintermonaten und bis zu einem be
stimmten Termine tüchtig und genügend zu bewirken.

2) In Ansehung von Bäumen und Hecken, deren Eigenthümer nicht 
genau bekannt ist, welche sich aber in solcher Nähe von Städten 
und Dörfern befinden, daß von der Verbreitung der Raupenbrut 
Nachtheil dringend zu befürchten ist, wird das Abraupen als Ge
meindelast betrachtet und muß im Wege des Gemeindedienstes be
wirkt werden.

3) Die Vernichtung der abgenommenen Raupennester geschieht durch 
Vergraben, oder noch besser durch Verbrennen an dazu geeigneten 
Orten, mit gehöriger Vorsicht zur Verhütung gegen FenerSgefahr.

4) Als spätester Termin, bis zu welchem daS Abraupen in der Regel 
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bewirkt sein muß, wird sur unsern Negierungs-Bezirk der Erste 
Mai jeden Jahres bestimmt. Den Local-Polizeibehörden bleibt es 
jedoch überlassen, nach Maßgabe der früher oder später eintreten
den warmen Witterung diesen letzten Termin um einige Zeit ent
weder vor- oder zurückzusetzen, und dies in der Gemeinde bekannt zu 
machen.

5) Sofort in den ersten Tagen nach Ablauf des letzten Termins ist 
in jeder Gemeinde von Polizeiwcgen eine Revision der Obstgärten, 
Baumpstanzungen und Hecken vorzunehmen, um Ueberzeugung zu 
erhalten, daß das Abraupen überall tüchtig und sorgfältig bewirkt 
ist. Dem hierbei säumig befundenen Eigenthümer wird zur Ge- 
nügung seiner Verpflichtung eine kurze Nachfrist, welche 3—5 Tage 
nicht übersteigen darf, gesetzt, unter der Androhung, daß nach un
benutztem Ablauf derselben die Arbeit des Abraupens für seine 
Rechnung durch gedungene Tagelöhner verrichtet und der Kosten
bedarf ohne Weiteres exekutivisch von ihm beigetrieben werden 
würde, welche Androhung zu verwirklichen ist, sobald die vorzuneh
mende Nachrevisiion die Nichtbefolgung der Anordnung erkennen 
läßt.

Wir empfehlen den Herren Landräthen, Domainen-Rentmeistern und 
Domaincn-Beamtcn, den Magistraten und Gutsbesitzern auf die Befol
gung dieser Vorschriften zur Förderung des gemeinnützigen Zwecks ein 
wachsames Auge zu behalten.

Noch bemerken wir, daß sich in Nro. 1—7 des Amtsblatts vom 
Jahre 1812 eine zweckmäßige Belehrung über die beste Weise der Ver
tilgung der verschiedenen Raupenarten abgedruckt befindet, auf welche die 
betreffenden Behörden ihre Eingesessenen neuerdings aufmerksam machen 
wollen.

Marienwerder, den 20. März 1848.

Königs. Wegierung, Abtheilung des Annern.

Hewässer.

Fähranftatten.

(Amtsblatt pro 1845, S. 114).

Bei dem wieder begonnenen Trajekte über die Ströme und Ge
wässer finden wir uns veranlaßt, die zur Beförderung der Sicherheit, 
Ordnung und Präcision bei dem Uebersetzen von Reisenden durch die 
Fähranstalten getroffenen Bestiminungen nachstehend wiederholt zur 
öffentlichen Kenntniß zu bringen, und sowohl die Fähr-Inhaber, als die
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mit der Beaufsichtigung der Fähranstalten beauftragten Behörden und 
Beamten zur genauesten Beachtung derselben zu verpflichten.

§ I-

Im Allgemeinen hat der Inhaber einer Fährgerechtigkeit die Ver
pflichtung , die Passage an dem bestimmten öffentlichen UebergangS- 
punkte fortdauernd und zu allen Jahreszeiten mit polizeilich anerkannter 
Sicherheit zu erhalten und den ihm in dieser Beziehung von der beauf
sichtigenden Polizeibehörde zu ertheilenden Anweisungen unweigerlich 
Folge zu leisten.

Insbesondere dürfen auch bei nothwendig werdenden Veränderun
gen der Landungsplätze nur solche Stellen dazu 'gewählt werden, von 
wo aus die Landstraße ohne Gefahr und Unbequemlichkeit zu erreichen 
ist. Die dazu erforderlichen Vorrichtungen ist der Fährinhaber auf 
eigene Kosten herzustellen verbunden.

§ 2.

Dem Fährinhaber ist es unbenommen, so weit ihn die Natur 
dabei z. B. mittels theilweiser oder gänzlicher Eisbedeckung unterstützt, 
dies zu benutzen, jedoch ist er verbunden, jederzeit solche Vorrichtungen 
zu treffen, wie sie den jedesmaligen Umständen und dem Zwecke der 
Sicherheit angemessen sind.

§ 3.

Der unmittelbare Vorsteher einer Fähranstalt, Pächter oder Setz
schiffer sowohl als auch dessen Leute, müssen der Stromfahrt kundige 
Männer sein, und darf Niemand dazu angenommen werden, der seine 
Qualifikation vorher nicht genügend nachgewiesen hat.

§ 4.

Die Belastungsfähigkeit einer jeden öffentlichen Fähre, eines 
Prahms und Uebersetzungs-BovteS muß, unter Leitung des betreffenden 
Wasserbau-Beamten, mit Zuziehung der Orts-Polizeibehörde und eines 
zuverlässigen Schiffers gehörig festgestellt und zu dem Ende nnt einem 
mindestens einen Zoll breiten Leisten um das Gefäß herum bezeichnet 
werden, welcher mit einer möglichst unauslöschlichen weißen Farbe anzu
streichen, die immer zu erneuern ist, so oft sie unkenntlich geworden.

Ueber diese Marke hinaus darf das Gefäß unter keinen Umstän
den, bei schwerer Verantwortlichkeit des Fähr-Inhabers, belastet werden. 
Bei der Bestimmung der Belastungs-Fähigkeit ist auf das richtige Ver
hältniß der Breite des Fahrzeugs, insbesondere der UebersetzungSböte,
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zur Tiefe der Einsenkung zu sehen, und der Gebrauch ganz schmaler 
Fahrzeuge zum Uebersetzen durchaus zu verbieten.

Zu einer jeden Fähre, so wie zu jedem Prahme gehört noch ein, 
rücksichtlich seiner Belastungs-Fähigkeit ebenfalls geprüftes und bezeichne
tes Boot von hinlänglicher Größe, welches unter allen Umständen leer 
mitgenommen werden muß, die Fähre oder der Prahm mag bis zur fest
gesetzten Einsenkung belastet sein oder nicht.

8 5.

Außerdem ist jeder Fährinhaber verpflichtet, die Auf- und Abfahrts
Brücken an den Landnngsplätzen jederzeit in der ganzen Breite der 
Fähre anzulegen und zu unterhalten, die Fähre selbst aber an beiden 
Enden mit Klappen von gleicher Breite zu versehen, welche letztere so 
einzurichten sind, daß sie während der Ueberfahrt aufrecht stehen iuib 
als Schutzgeländer dienen können.

8 6.

Der Ucbersatz muß zu jeder Tages- und Nachtzeit, und sowohl 
bei gutem als üblem Wetter, ohne Zeitverlust stattsindeu. Ausgenom
men hiervon bleiben Fälle augenscheinlicher Lebensgefahr, wo daun das 
Uebersetzen ganz unterbleiben muß.

Die Fährinhaber haben nicht blos für zweckmäßige und brauchbare 
Geräthschaften jeder Art in hinlänglicher Menge, sondern auch für eine 
hinreichende Bemannung und für eine angemessene Verstärkung derselben 
Sorge zu tragen, wenn der Trajekt durch ungewöhnliche Ereignisse, 
namentlich durch heftigen Wind, hohen Wasserstand und Eisgang er
schwert wird.

8 7.

Einzelne Personen müssen, wenn dem betreffenden Fährinhaber in 
dieser Beziehung nicht durch Kontrakt oder sonst besondere Verpflichtun
gen auferlegt sind, sofort übergesetzt werden, wenn sie so viel entrichten, 
als das Fährgeld von einem Fuhrwerke, bei dessen Erreichung die Fähr- 
anstalt zum alleinigen Uebersatz verpflichtet ist, beträgt.

Auch ist der Fährmann verpflichtet, nach beendigtem Uebersetzen, 
sofort zu seiner Station zurückzukehren, ohne auf Rückfracht zu warten.

Bei denjenigen Fähranstalten, bei welchen zwei Fährprahme in 
Bewegung sind, dürfen dieselben rriemals zu gleicher Zeit an demselben 
Ufer verweilen, es muß vielmehr, sobald der eine Prahm abstößt, der 
am entgegengesetzten Ufer befindliche ebenfalls unverzüglich abgehen und 
sich an das andere Ufer begeben.

§ 8.

Sobaid der Uebergangspmikt dergestalt mit Eis bedeckt ist, daß er 
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redungen nicht ein Anderes bestimmen, der Eigenthümer der Fährge
rechtigkeit verpflichtet, für sichere Auf- und Abfahrten durch Bretteran- 
lageu oder Schwimmbrücken zu sorgen, in so weit als es nach dem 
Urtheile der Lokal-Polizeibehörde nothwendig ist.

Auch ist bei anhalteudeiu Froste die Eisbahn zu verstärken, und 
demnächst dergestalt zu bezeichnen, daß sie bei dem Uebergange nicht 
verfehlt werden kann.

§ 9.
Wird der Uebergallg durch eiugetretene llmstände lebensgefährlich, 

so ist der Fährinhaber gehalten, dies an den betreffenden Stellen durch 
gewöhnliche hi der Gegend übliche Warnungszeichen anzuzeigen. Die 
Lokal-Polizeibehörde hat daranf, daß solches geschieht, bei eigener strenger 
Verantwortlichkeit zu halten.

8 io.

Jeder Inhaber eitler Fährgerechtigkeit ist verpflichtet, insoweit dies 
bis jetzt noch nicht geschehen ist, den bestätigten Tarif auf den Uebersetz- 
Gefäßen selbst oder am Ufer an einer schicklichen Stelle, auf einer ge
malten Tafel zu Jedermanns Einsicht aufzustellen.

§ U-

Jede Ueberschreitung der durch den Tarif bestimmten Sätze, wohin 
anch das Abfordern von Trinkgeldern gehört, unterliegt den in den Ge
setzen enthaltenen Strafvorschriften, und wird in dieser Beziehung auf 
das Gesetz wegen Bestrafung der Tarif-Ucberschreitungen bei Erhebung 
von Kummunikations Abgaben vom 20. März 1837 Seite 57 der Ge
setzsammlung pro 1837 mit dem Beifügen verwiesen, daß auch in dieser 
Hinsicht der Inhaber einer Fähranstalt für seine Leute verantwortlich 
bleibt.

§ 12.
Es soll mindestens in jedem Jahre von Amtswegen eine zweima

lige Revision einer jeden Fähranstalt durch den betreffenden Wasser« 
Baubeamlen unter Zuziehung der Orts Polizeibehörde, und zwar einmal 
beim Abgänge des Winters und einmal int Sommer stattfinden, und 
selbige insbesoitdere strenge auf die bauliche Beschaffenheit der Ueber- 
setzlingSgefäße und auf die Gute des dazu gehörigen Geschirrs gerichtet 
werden. Die Ortspolizeibchörde hat darauf zu halten, daß der Anwei
sung des Bau-Beamten, zur Abhülfe vorgefundener Mängel, unweiger
liche Folge geleistet werde.

Sollte sich bei der folgenden Revision wid^r Verhoffen ergeben, 
daß dies nicht geschehen, so hat der Baubeamte, wenn Gefahr im Ver
züge obwaltet, das Erforderliche auf Kosten der Verpflichteten sofort an- 
znordnen, solches der vorgesetzten Königl. Regierung anzuzeigen, welche 
nöthigenfalls die Kosten exekutivisch beitreiben lassen wird.

Bei bemerkten Vernachlässigungen und Versäumnissen, deren Ab»
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hülfe minder eilig ist, hat derselbe aber nur an die Königl. Regierung 
zu berichten, damit die Polizeibehörde zu weitern Maßregeln veranlaßt 
werde.

Jedes durch Zufall oder Benutzung zum Uebersetzen untauglich ge
wordene Gefäß muß so lange außer Gebrauch gesetzt werden, bis es 
völlig wieder hergestellt und bei der Revision als tüchtig anerkannt ist. 
Wenn dergleichen Gefäße durch die vor genommenen Reparaturen und 
etwaigen Veränderungen auch eine Veränderung ihrer Belastungs-Fähig
keit erlitten haben, so muß die Tiefe der Einsenkung nach § 3 anderweit 
festgesetzt werden.

§ 13.
Jede Vernachlässigung oder llebertretung vorstehender Anordnungen 

unterliegt den entweder schon besonders bestimmten Polizeistrafen, obr 
in Ermangelung einer solchen Bestimmung, einer Geldstrafe von 5 bis 
20 Thlrn. oder verhältnißmäßiger Gesängnißstrase, für welche zunächst der 
Fährinhaber verantwortlich ist, dem es überlassen bleibt, seinen Regreß 
gegen den eigentlichen Coutravenienten zu nehmen. Ist aber durch die 
Unterlassung der vorgeschriebenen Vorsichtsmaßregeln ein Schaden am 
Leben oder Leibe eines Menschen entstandet», so ist noch außerdem die 
Einleitung einer Kriminal-Untersuchung gegen den Uebertreter dieser Po
lizei-Verordnung und die Bestrafung desselben nach Vorschrift des Allge
meinen Landrechts Theil 2. Tit. 20 §§ 691, 692, 776, 777, 780, 
781 in Antrag zu bringen.

Indem wir die betreffenden Polizeibehörde»» hierdurch anweisen, 
auf die Befolgung dieser Vorschriften Seitens der Inhaber von Fähr
anstalten mit Strenge uttb Nachbruck zu halten, fordern wir zugleich das 
Publikum auf, auf die Beobachtung der getroffener» Sicherheitsmaßregeln 
aufmerksair» zu sein und bei etwa eintrctender Vernachlässigung derselben 
entweder das Kreis-Landraths-Amt ober bie unterzeichnete Königl. Re
gierung zur unverzügliche»» Einleitung der Abhülfe der stattsindenden 
Mängel davor» in Kenntniß zu setzen.

Marienwerber, den 25. März 1845.

Köntgt. Srenß. Legierung, Kvtheitnng des Innern.

Flöhanstalten.
(Amtsblatt pro 1857 S. 148).

Reglement
für die Benutzung der fiskalischen F l ö ß a n st a l t e n in der Ober- 

försterei Gurzno, Regierungsbezirk Marienwerder.

§ 1.
Wer die fiskalischen Flößunstalten, »nsbesondere das Gurznoer und 

Brinsker' Fließ, zuirr Holztransport berrutzen will, ist verpflichtet, sich zu
vor bei dem Königl. Oberförster in Ruda, unter Angabe der Holzquanta,
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zu melden, und die in dem vorstehenden Tarife festgesetzten Schleusen- 
resp. Kanal-Gelder an die betreffende Hebestelle zu entrichten.

§ 2.
Nach der Reihenfolge der Anmeldungen werden den Flöß-Unter- 

nehmern von dem erwähnten Oberförster Legitimations-Atteste ertheilt, in 
welchen die näheren Bestimmungen über den Anfang, die Dauer und 
die Art der Verflößung, so wie der Betrag der zu entrichtenden Flößerei- 
Abgaben, 'm Zahlungs-Termin und die Zahlungsstelle ausgedrückt werden.

§ 3.
Wer ohne ein solches Attest und ohne die Quittung über geleistete 

Zahlung der Flößabgaben, das Flößgeschäft beginnt, oder wer die in 
dem Atteste enthaltenen Bestimmungen nicht beachtet, und dadurch die 
Flößerei anderer Unternehmer stört oder behindert, kann, abgesehen von 
etwaiger Regreßverbindlichkeil und der verwirkten Polizeistrafe zur sofor
tigen Herausschaffung des Holzes aus dem Wasser im Polizeiwege au 
gehalten werden.

§ 4.

Der zum Beginn der Flößerei bestimmte Zeitpunkt muß genau ein
gehalten, nnd dabei seder Zeitverlust vermieden werden. Das zu ver
flößende Holz eines Unternehmers muß daher in ununterbrochener Auf
einanderfolge, möglichst mit einem Male zum Abgang gebracht und das 
Festsetzen des Holzes an den Usern vermieden werden.

§ 5.
Der Flößerei-Unternehmer haftet für allen Schaden, der bnrd) die 

Flöße seiner Hölzer den Flöß-Anstalten, sowie den vorhandenen Brücken 
etwa zugefügt wird.

8 6.

Wird durch die Flößerei den an den Gewässern grenzenden Wie- 
sen-Besitzern Schaden verursacht, so muß der Flvßereiunternehmer auch 
dafür aufkommen und ist es lediglich seine Sache, stch mit den Besitzern 
darüber abzufinden.

§ 7.
Wer obigen Bestimmungen zuwiderhandelt, verfällt in eine Polizei

strafe von 1—10 Thlrn., vorbehaltlich des Ersatzes des sonst angerichte
ten Schadens.

Nachstehender Tarif nebst Reglement für die Benutzung der fiskali
schen Flöß-Anstalten in der Oberförsterei Gurzno wird hierdurch auf 
Grund des § 12 des Gesetzes über die Benutzung der Privatflüsse vom 
28. Februar 1843 von uns erlassen.

Berlin, den 27. April 1857.

Per Minister für Kandek, Oewerve Der Ainanz-Miuister 
nnd öffentliche Arbeiten. " gez. v. Bodelsch»ingh.

gtj. von der Heydt.



Nachstehender Tarif nebst Reglement wird behufs der Anwendung 
zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Marienwerder, den 22. Mai 1857.
Königs. Areuß. Legierung, Kbthcit. für die Perwaltung der 

dir. Stenern, Domainen und Aorsten.

Tarif.
zur Erhebung der Gefälle für die Benutzung der Flöß-Anstalten des Forstrevier» 

Gurzno zum Holztransporte.
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A. An Schleusengeld:
Bei Benutzuug der drei Schleusen Kalitzka, 

Ruda und Borreck
Bei Benutzung der zwei Schleusen Ruda und 

Borreck
Bei Benutzung der einen Schleuse bei 

Borreck
B An Kanal-Geld.

Wenn die genannten Schleusen nicht benutzt 
werden und demnach kein Schleusengeld 
bezahlt wird:

a. Für die Benutzung der Kanalstrecke unter
halb der ehemaligen Bartnitzker Schleuse 
bis zur Drewenz

Für jedes Stück Langholz  
- jede Klafter Nutzholz . , . . . 
. - - Brennholz

h. Für die Benutzung der Äanalstrecke ober
halb der ehemaligen Bartnitzker Schleuse 
und unterhalb der sogenanten Gabel

Für jedes Stück Langholz
« jede Klafter Nutzholz
. - - Brennholz

c. Für die Benutzung der Kanalstrecke 
oberhalb der sogenannten Gabel und 
unterhalb der früheren TraczySker 
Schleuse

Für jede» Stück Langholz
- lebe Klafter Nutzholz
» « , Brennholz
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(Amtsblatt pro 1861, Nr. 44, S. 198).

Polizei-Reglement.
betreffend das Flößen durch die Schleuse bei den Wasserwerken an der 

Drewenz zu Leibitsch, Kr. Thorn.

Auf Grund des § 11 des Gesetzes über die Polizei-Verwaltung 
vom 11. März 1850 verordnen wir in Betreff der Flößerei durch die 
Schleuse bei den Wasserwerken an der Drewenz zu Leibitsch wie folgt:

§ 1.
Die Flößerei durch die Schleuse bei den Wasserwerken an der 

Drewenz zu Leibitsch findet nur in den Monaten April bis November 
einschließlich, und zwar mit Ausnahme der Sonn- und Feiertage und 
nur während der Tagesstunden von Morgens 8 Uhr bis Abends 6 
Uhr statt.

§ 2.
Wer durch die Schleuse flößen will, hat dem Besitzer der Leibit- 

scher Wasserwerke oder dessen Stellvertreter (§ 6) die durchzuschleusenden 
Traften eine Stunde vorher anzumelden und hierbei das tarifmäßige 
Schleusengeld zu entrichten. Das Durchflößen erfolgt nach der Reihen
folge der Anmeldungen.

§ 3.

Das Durchflößen breiterer als zehnfüßiger Traften ist untersagt. 
Der Trastenführer, welcher diesem Verbote zuwider mit breiteren Traf
ten durch die Schleuse flößt oder zu flößen versucht, verfällt in 1 bis 10 
Thlr. Geld- oder verhältnißmäßige Gefängnißstrafe.

§ 4.

Die Trastenführer haben alle Weisungen, die ihnen in Betreff des 
Durchflößens von dem Besitzer der Wasserwelke oder dessen Stellvertreter 
(§ 3) ertheilt werden, genau zu befolgen, und bleiben für allen Schaden, 
den sie durch Nichtbeachtung von dergleichen Weisungen anrichten, ver
antwortlich.

§ 5.

Wer sich der Entrichtung des tarifmäßigen Schleusengeldes entzieht 
oder zu entziehen versucht, verfällt in die durch § 126 Tit. 15 Th. II. 
des Allgemeinen Landrechts angedrohte Strafe.

§ 6.
Die Aufsicht über das Durchflößen wird von dem Besitzer der Was

serwerke oder dessen dazu bestellten Stellvertreter, unter Leitung des 
Landraths des Kreises Thorn, ausgeübt, welchem Letzteren auch die Fest
setzung der in diesem Reglement angedrohten Strafen, soweit dieselben 
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in dem einzelnen Falle nicht 5 Thlr. Geld- oder verhältnißmäßige Ge- 
sängnißstrafe übersteigen, (Gesetz vom 14. Mai 1852), übertragen wird. 
Die Festsetzung höherer Strafen erfolgt in dem durch die Verordnung 
vom 3. Januar 1849 vorgeschriebenen Verfahren.

Marienwerder, den 18. Oktober 1861.

Königliche Legierung, Abtheilung des Innern.

(Amtsblatt pro 1869 Nr. 24, S. 115).

Reglement
für die Flößerei auf dem Schwarzwasser und der Prussinna.

Auf Grund des § 12 des Gesetzes vom 28. Februar 1843 (Ges.- 
Samml. für 1843, Seite 41 ff.) bestimmen wir hierdurch über die 
Holzflößerei aus dem Schwarzwasser und der Prussinna, was folgt:

§ 1.

Es steht einem jeden frei, unter Beobachtung der Festsetzungen des 
gegenwärtigen Reglements auf der Prussinna Klafterholz und Eisenbahn
schwellen und auf dem Schwarzwasser Holz aller Art verbunden und 
unverbunden, zu flößen.

§ 2.

Die polizeiliche Aufsicht über die Flößerei führen der von der 
Königl. Regierung zu Marienwerder zu bestimmende Flößinspektor (z. 
Z. der Königl. Oberförster zu Osche) und unter ihm die Ortspolizeibe
hörden, welche seinen Verfügungen in Flößangelegenheiten Folge zu 
leisten haben. — Der Flößinspektor kann sich nach Bedürfniß durch die 
in der Nähe der genannten Flüsse wohnenden Königl. Oberförster mit 
Genehmigung der ihnen vorgesetzten Regierung vertreten lassen.

§ 3.

Die Flößerei beginnt, sobald das Wasser eisfrei ist, und endet am 
15. November. Flößholz, welches nach dem 15. November noch im 
Wasser liegt, kann der Flößinspektor ohne Weiteres auf Gefahr und 
Kosten des Flvßunternehmers herausschafsen lassen.

§ 4.

Wer Holz auf dem Schwarzwasser oder der Prussinna flößen lassen 
will, hat möglich zeitig im Jahre, spätestens bis zum 1. April, dem 
Flößinspektor 2 gleichlautende Exemplare einer Anmeldung einzureichen, 
zu welcher das nachstehende Formular zu benutzen ist..
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Anmeldung des Flößunternehmers.
Der Unterzeichnete beabsichtigt, wäh» 

rend der diesjährigen Flößperiode durch 
den Floßführer

wohnhaft zu
und eine Anzahl von

. Flößern die nachstehend verzeichne
ten Hölzer: 
1.
S.
3.
u. f. w. 
aus der 
aus dem Schwarzwasser (der Prussinna) 
und zwar von der Ablage bei . . .

. . . bis zur Ablage bei . .

. . . flößen, und nach beendiater 
Floße . . Tage lang nach Senkholz 
fischen zu lassen

(Ort, Datum imb Unterschrift des 
Unternehmers).

Entscheidung des Flößinspektors.
Der nebenstehende Antrag wird hier

durch unter Bezugnahme auf da« Flöß- 
reglement vom  
genehmigt mit folgenden Maßgaben;
1. das Holz muß eingeworfen werde» 

am
2, das Holz muß ausgewaschen sein spä

testens am..................................
3. nach Senkholz darf der Unternehmer 

nur fischen lassen . . Tage nach be
endigter Flöße.

4.
5.
u. s. w.

(Ort, Datum und Unterschrift der 
FlößinspekkorS).

Auf einem Exemplar der Anmeldung ertheilt der Flößinspektor die 
Erlaubniß unter den erforderlichen Bedingungen, und übersendet dieses 
Exemplar dem Unternehmer.

Die Erlaubnisscheine werden nach der Zeitfolge der Anmeldungen 
ertheilt.

Die zuletzt eingegangenen Anmeldungen werden nur insoweit be
rücksichtigt, als es ohne Störung der bereits früher angemeldeten Flöße 
möglich ist.

Der Floßführer muß den Erlaubnißschein während der ganzen 
Flöße bi sich haben, und denselben auf Verlangen den betreffenden Po
lizeibehörden und den Stauwerksbesitzern jederzeit vorzeigen.

§ 5.

Zu Floßführern (cfr. § 4.) dürfen Personen nicht bestellt werden, 
welche innerhalb des laufenden oder verflossenen Kalenderjahres wegen 
eines bei Gelegenheit des Flößereibetriebes verübten oder versuchten Holz- 
diebftahls oder wegen einer bei solcher Gelegenheit verübten Entwendung 
von Feldfrüchten rechtskräftig verurtheilt sind.

§ 6.

Wer mit der Flößerei beginnt, ohne einen Erlaudnißschein (§ 4.) 
zu besitzen, oder ohne ihn vorzeigen zu können, oder wer die im Er
laubnißschein enthaltenen Bestimmungen unbeachtet läßt, und die Flößerei 
anderer Unternehmer stört, kann abgesehen von Schadenersatz und 
Strafe, von dem Flößinspektor angehalten werden^ das Holz sofort her
auszuschaffen oder — bis auf weitere Erlaubniß zur Fortsetzung des 
Flößens — einstweilen festzulegen.
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§ 7.
Wenn in dein Erlaubnißscheine nicht etwas Anderes bestimmt ist, 

ss hat der Unternehmer anzustellen außer dem Flößführer:
a. beim Flößem von verbundenen Langholze auf jede Traft, welche 

aus mehreren zusammenhängenden Tafeln besteht, 2 Flößer,
b. bei tose schwimmendem Langholze auf jedes Schock Stämme 2 

Flößer,
c. bei Klafterhol; auf jede 200 Klafter einen Flößer, und zum Aus

waschen auf jede 1000 Klafter mindestens 40 Mann.
Werden die hiernach erforderlichen Manschasten nicht angestellt, so 

kann der Flößinspektor ohne Weiteres auf Kosten des Unternehmers ent
weder die fehlenden annehmen oder nach Umständen das Holz aus dem 
Flusse schaffen lassen.

§ 8.

Die Breite der Traften darf 12 Fuß nicht überschreiten.

§ 9.

Beim Flößen unverbundener Hölzer muß der Unternehmer an 
jeder Brücke oder Schleuse einen Wächter aufstellen, welcher Stopfungen 
des Holzes zu beseitigen und Beschädigungen der Bauwerke, sowie des 
Users möglichst zu verhüten hat. Ist von dem Unternehmer die Bestel
lungen solcher Wächter unterlassen worden, so erfolgt sie auf seine Kosten 
durch den Flößinspektor, oder, wenn dessen Verfügung nicht schnell genug 
eingeholt werden kann, durch die Ortspolizei Behörde.

§ 10.

Die Stauwerksbesitzer müssen ihre Schleusen in einem den Flöße
reibetrieb gestattenden Zustand erhallen, und gegen die im anliegenden 
Tarife bestimmten Vergütigungen nicht nur den Durchgang des Flöß
holzes zulassen, sondern auch den erforderlichen Wasserzug gewähren. — 
Der Durchgang ist ihnen mindestens zwei Stunden vorher von dem 
Flößführer anzukünden.

Das Zählgeld dürfeiz sie erheben, auch wenn sie von ihrer Be- 
sugniß zum Nachzählen des Holzes keinen Gebrauch machen.

§ H-

Die Uferbesitzer müssen:
a. einen 4 Fuß breiten Uferstreifen unentgeltlich freigeben zum Be

gleiten und Fortschasfen der treibenden Hölzer durch die Flößer,
b. an den vom Flößinspektor, oder in eiligen Fällen von der Orts

polizeibehörde, zu bestimmenden Stellen die zuin Einwerfen und 
Ausziehen der Hölzer, sowie die zum Aufstellen derselben erfor- 
derliche Fläche einräumen.



81

Die dafür von dem Flößnnternehmer zu entrichtende Vergütung 
hat im Mangel der Einigung der Flößinspektor festzustellen, vorbehalt
lich des Rechtsweges.

Dasselbe gilt von der Vergütigung für Beschädigungen, welche 
durch Ausnfern des Holzes auf die angrenzenden Grundstücke entstehen. 
— Die vom Fiskus angelegten Ablagen können, soweit der Raum eS 
gestattet, auch von Privatunternehmern unter den öffentlich bekannt ge
machten Bedingungen benutzt werden.

§ 12.

Den Flößern ist nicht gestattet, an andern, als den vom Flößin
spektor oder der Ortspolizeibehörde ihnen angewiesenen Plätzen Feuer 
anzumachen. Bei Brücken und Schleusen darf dies nur in einer Ent
fernung von mindestens 30 Schritten geschehen.

§ 13.

Der Flößführer darf das treibende Holz nie ohne Noth verlassen 
und muß die Flößer sorgfältig beaufsichtigen. Er ist für die vorschrifts
mäßige Leitung des Transports, sowie dafür, daß nur im Sinne dieses 
Reglements gehörig instrnirte Flößer angenommen werden, verantwortlich.

§ 14.

Den Uferbesitzern steht das Fischen nach Senkholz nur zu nach 
Ablauf derjenigen Frist, während welcher der Unternehmer der letzten 
Flößung im Jahre noch selber nach Senkholz fischen lassen darf, und 
vor Beginn der ersten Flößung im nächsten Jahre.

§ 15.

Alle früheren Bestimmungen über die Flößerei auf dem Schwarz
wasser und der Prussinna, insbesondere die Verordnungen vom 20. Au
gust 1830 (Amtsblatt der Regierung in Marienwerder für 1830, Seite 
366) 13. Dezember 1838 (ebenda für 1839, Seite 5)8) 16. August 1846, 
(ebenda für 1847, Seite 61 ) werden hierdurch aufgehoben.

Berlin, den 5. Juni 1869.

Per Kinanz-Minister.
v. b. Heydt.

Per Minister für Kandel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten.
Im Auftrage: Maclean.

Per Minister für landwirthschaftliche Angelegenheiten.
Im Auftrage: Schuhmann.
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F l ö ß t a r i f
für das Schwarzwasser und die Prussinna.

CS sind zu entrichten, soweit nicht durch bestehende Verträge etwas anderes festgesetzt ist:

A. an Schleusendurchlaßgeld.

I. von Klasterholz

von der Klafter . . . .
II. von Eisenbahnschwellen, vom Stück

III. von andern Hölzern, und zwar:

bei der Mühle 
zu Kl. Schlie- 

witz.

Thlr. sgr. pf.

bei d. Mühlen 
zuKlingermüh- 
le, Odry-Woi- 
thal, Czubek, 

Neumühle,
Wda, Bedlen- 
ken, KoSlowo 
und Przechowa

Thlr. sgr. pf.
8
4

—
—

6
2

bei der Mühle 

zu Przechowa

Thlr. sgr. pf.

bei den Müh
len zu Odry- 
Woythal, Czu
bek, Neu mühle 
Wda, Bed len
ken u. KoSlowo 
Thlr. sgr. pf.

B.

C.

D.

E.

1. von Langholz oder Sägeblöckcn bei 18 Fuß 
Länge und darüber vom Stück

2. desgleichen bei geringerer Länge vom Stück .
3. vom Halbholz von der Tafel zu 12 Stück
4. von Kreuzholz von der Tafel zu 24 Stück
5. von Spaltlatten in rundem Zustande, 24 Fuß 

lang, 5 Zoll am Zopf stark, oder 30 Fuß 
lang, 4 Zoll am Zopf stark, vom Schock 
von Spaltlatten, gespalten, vom Schock 
von Rundlatten vom Schock

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

an

an

8
8

8
4

6
6

6
3

von Schnittlatten - -
- Bohlen, sechszöllig, vom Schock
- - fünfzöllig, -
- - vierzöllig, - - .
. Dielen, 1-biS li/zzöllig, vom Schock
- - li/8= 2zöllig,
- - 2- bis 2i/zzöllig, - -
- - 21/z bis 3zöllig, - *
- # 3zöllig vom Schock

Zählgeld:
bei jeder Mühle von jedem Thaler des

1
1
1

10
5
8
4

10
6
2
8

12
16
20
24

1

7
3
6
3

6
9

Schleusendurch-
laßgeldes
lenaufzugsgeld:
jeder Mühle für jedesmaliges Ziehen jeder Schütze .

für das Legen der Fang- und Schwemmbäume:
bei jeder Mühle für jeden Baum  

für verlangtes Anstauen des Oberwassers zum Flottmachen des 
oberhalb der Mühle im Wasser liegenden Holzes:

für jede Stunde, während welcher sämmtliche Schleusen 
geschlossen gehalten werden müssen:
bei der Mühle zu Czubek
bei der Neumllhle 
bei der Mühle zu Wda

27
24

6
9

12
15
18

Thlr. sgr. pf.

3

1

27
27
27

6
6
6
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F. für Nachwasser zum Forttreiben deS durch die Schleuse gegange
nen, Otter unterhalb derselben eingeworfenen Holzes:

für jede Stunde, während welcher der Mühlenbetrieb einge 
stellt werden muß, um den verlangten Wasserzug zu ge
währen :

1. bei der Klein Schliewitzer Mühle
2. i - Klingermühle
3. - - Odry-Woithaler Mühle
4. . . Czubeker Mühle
5. . . Neumühle
6. , - Mühle zu Wda
7. - - Mühle zu Bedlenken
8. . . Mühle zu KoSlowo
9. X - Labodda-Mühle

Thlr. sgr. pf.

10
18
20
20
20

25
20
20

1

Bemerkung zu E. und F.
Jede angefangene halbe Stunde wird für eine halbe Stunde voll 

gerechnet.

Berlin, den 5. Juni 1869.

Aer Ainanz-Minister. 
v. d. Heydt.

£er Minister für Kandel, Hewerbe und 
Im Auftrage: 
Maclean.

Arbeiten

Der Minister für landwirthschaMiche Angelegenheiten. 
Im Auftrage: 

Schuhmann.

(Amtsblatt pro 1869, S. 115.)

Polizei-Berordnrrng,
betreffend den Flößereibetrieb auf dem Schwarzwaffer und der Prussinna.

Auf Grund des § 11 des Gesetzes vom 11. März 1850 (G.-S. 
S. 265 ff.) bestimmen wir was folgt:

Wer den Festsetzungen des Flößereireglements für das Schwarz- 
wasser und der Prussinna vom 5. Juni d. I. zuwiderhandelt, oder die 
betreffenden Anordnungen unbeachtet läßt, ist mit Geldstrafe bis zu 10 
Thlrn. oder verhältnißmäßiger Gefängnißstrafe zu belegen.

Marienwerder, den 14. Juni 1869.

Köuigl. Legierung, Abtheilung des Innern.
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(Amtsblatt pro 1875, S. 69.)

Polizei-Verordnung,
betreffend den Flößereibetrieb ans der Ferse.

Auf Grund des § 11 des Gesetzes vom 11. März 1850 (G.-S. 
S. 265 u. f.) bestimmen wir was folgt:

Wer den Festsetzungen des nachstehend publicirten Flößerei-Regle
ments zuwider handelt, oder die betreffenden Anordnungen unbeachtet 
läßt, ist mit Geldstrafe bis zu 30 Mark oder verhältnißmäßiger Ge
fängnißstrafe zu belegen.

Danzig, den 27. Januar 1875.

Königliche Legierung.

Reglement für die Flößerei auf der Ferse.

Auf Grund des § 12 des Gesetzes vom 28. Februar 1843 (G.« 
S. für 1843, S. 41 ff.) bestimmen wir hierdurch über die Holzflößerei 
auf der Ferse, was folgt:

§ 1.

Es steht einem Jeden frei, unter Beobachtung der Festsetzungen 
des gegenwärtigen Reglements auf der Ferse Klafterholz, Eisenbahn
schwellen (sleepers) und Langholz zu flößen, letzteres auf der Strecke 
zwischen der Mündung in die Weichsel und der nach Mrwe führenden 
Chaussee.

§ 2.

Die polizeiliche Aufsicht über die Flößerei führen, abgesehen von 
der im § 16 gemachten Ausnahme, der von der Königlichen Regierung 
zu Danzig zu ernennende Flößinspektor und unter ihm die Ortspolizei
behörden, welche seinen Bersüaungen in Flößangelegenheiten Folge zu 
leisten haben. Der Flößinfpektor kann sich nach Bedürfniß durch die in 
der Nähe des Flusses wohnenden Königlichen Oberförster mit Genehmi
gung der ihnen vorgesetzten Regierung vertreten lassen.

1. Bestimmungen über die Klafterholzflößerei.

Die Flößerei beginnt, so bald das Wasser eisfrei ist, und endet 
am 15. November. Den Regierungen zu Danzig und Marienwerder 
bleibt jedoch überlassen, auch während di"ses Zeitraums zum Schutze der 
Wiesen die Flößerei für gewisse Zeitabschnitte zu schließen. Flößholz, 



85

welches nach dem 15. November noch im Wasser liegt, kann der Flößin
spektor ohne Weiteres auf Gefahr und Kosten des Flößunternehmers 
herausschasfen lassen.

§ 4.

Wer Klafterholz oder Eisenbahnschwellen (sleepers) auf der Ferse 
flößen lassen will, hat möglichst zeitig im Jahre, spätestens bis zum 1. 
April dem Flößinspektor zwei gleichlautende Exemplare einer Anmeldung 
einzureichen, zu welcher das nachstehende Formular zu beuutzen ist:

1. Anmeldung zum Flößen.
Der Unterzeichnete beabsichtigt, während der diesjährigen Flößpe

riode durch den Flößführer 
wohnhaft zu und eine Anzahl von

Flößern
die nachstehend verzeichneten Hölzer

u. s. w.
ans der Forst auf der Ferse, und zwar
von der Ablage bei
bis zur Ablage bei
flößen, nnd nach beendeter Flöße Tage lang nach Senkholz
fischen zu lassen.

(Ort, Datum und Unterschrift des Unternehmers.)

2 Entscheidung des Flößinspektors.
Der vorstehende Antrag wird hierdurch unter Bezugnahme auf das 

Flößereireglement vom
genehmigt mit folgenden Maßgaben:

1) Das Holz muß eingeworfen werden am
2) Das Holz muß ausgewaschen werden spätestens am
3) Nach Senkholz darf der Unternehmer nur fischen lassen 

Tage nach beendeter Flöße.

u. s. w.
(Ort, Datum und Unterschrift des Flößinspektors.)

Auf einem Exemplar der Anmeldung ertheilt der Flößinspektor die 
Erlaubniß unter den erforderlichen Bedingungen und übersendet dieses 
Exemplar dem Unternehmer.

Die Erlauvnißscheine werden nach der Zeitfolge der Anmeldung 
ertheilt.

Die zuletzt eingegangenen Anmeldungen we'd n nur insoweit he 
rückncktigt, als es otme Störu >g d r der its früher ing meld? n 
möglich ist.
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Der Flößführer muß den Erlaubnißschein während der ganzen 
Flöße bei sich haben, und denselben auf Verlange» den betreffenden Po
lizeibehörden und den Stauwerksbesitzern jederzeit vorzeigen.

. § 5.
Zu Flößführern (§ 4) dürfen Personen nicht bestellt werden, 

welche innerhalb des laufenden oder verflossenen Kalenderjahres wegen 
eines bei Gelegenheit des Flößereibetriebes verübten oder versuchten Holz
diebstahls oder wegen einer bei solcher Gelegenheit verübten Entwendung 
von Feldfrüchten rechtskräftig verurtheilt sind.

§ 6.
Wer mit Flößerei beginnt, ohne einen Erlaubnißschein (§ 4) zu 

besitzen, oder ohne ihn vorzeigen zu können, oder wer die im Erlaub
nißschein enthaltenen Bestimmungen unbeachtet läßt, und die Flößerei 
anderer Unternehmer stört, kann, abgesehen von Schadenersatz und Strafe, 
von dem Flößinspektor angehalten werden, das Holz sofort herauszu
schaffen, oder —bis auf weitere Erlaubniß zur Fortsetzung des Flößens 
— einstweilen festzulegen.

§ 7.
Wenn in dem Erlaubnißschein nicht etwas Anderes bestimmt ist, 

so hat der Unternehmer auzustellen: außer dem Flößführer auf jede 
600 Kubikmeter einen Flößer und zum Auswaschen auf jede 3000 Ku
bikmeter mindestens 40 Mann.

Werden die hiernach erforderlichen Mannschaften nicht angestellt, 
so kann der Flößinspektor ohne Weiteres aus Kosten des Unternehmers 
entweder die Fehlenden annehmen oder das Holz aus dem Flusse schaf
fen lassen.

§ 8.
Beim Flößen muß der Unternehmer an jeder Brücke oder Schleuse 

einen Wächter aufstellen, welcher Stopfungen des Holzes zu beseitigen 
und Beschädigungen der Bauwerke, sowie des Ufers möglichst zu ver
hüten hat.

Wo bei Brücken nach dem Ermessen des Flößinspektors die Legung 
von Fangbäumen erforderlich ist, muß der Unternehmer der Flöße die
selbe rechtzeitig bewirken. Ist von dem Unternehmer die Bestellung des 
Wächters oder die Legung der Fangbäume unterlassen worden, so erfolgt 
sie auf seine Kosten dilrch den Flößinspektor, oder, wenn dessen Verfü
gung nicht schnell genug eingeholt werden kann, durch die Ortspolizei- 
Behörde.

§ 9.
Die Stauwerksbesitzer müssen ihre Schleusen in einem den Flö

ßereibetrieb gestattenden Zustande erhalten, und gegen die ini anliegen
den Tarife bestimmten Vergütungen nicht nur den Durchgang des Flöß- 
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Holzes zulassen, sondern auch den erforderlichen Wasserzug gewähren. 
Der Durchgang ist ihnen mindestens zwei Stunden vorher von dem 
Flößführer anzukündigen.

Bor dem Laufenlassen des Wassers muß auf Verlangen des 
Floßführers das Oberwasser des Stauwerks angespannt werden. Es 
bleibt den Regierungen zu Danzig und beziehungsweise zu Marienwer
der überlassen, die Spannhöhe und überhaupt denjenigen Stand, auf 
welchem die Stauwerksbesitzer das Oberwasser der Flößerei wegen zu er
halten haben, festzusetzen und durch geeignete Marken bezeichnen zu lassen.

§ 10.
Die Uferbesitzer müssen

a) einen vier Fuß breiten Uferstreifen unentgeltlich freigeben 
zum Begleiten und Fortschasfen der treibenden Hölzer durch 
die Flößer,

b) an den vom Flößinspektor, oder in eiligen Fällen von der 
Ortspolizei-Behörde zu bestimmenden Stellen die zum Ein
werfen und Ausziehen der Hölzer, sowie die zum Aufstellen 
derselben erforderliche Fläche einräumen, wofür der Flößun
ternehmer eine Vergütigung zu zahlen hat, die im Mangel 
der Einigung von dem Flößinspektor, vorbehaltlich des Rechts
weges festgestellt wird.

§ H-

Auch für Beschädigungen die durch Ausufern des Holzes auf die 
angrenzenden Grundstücke entstehen, hat der Flößunternehmer eine Ver
gütigung zu zahlen, die nach Vorschrift des § 10 festgestelll wird.

§ 12.

Den Flößern ist nicht gestattet, an andern, als den vom Flößin- 
speklor oder von der Ortspolizeibehörde ihnen angewiesenen Plätzen Feuer 
anzumachen. Bei Brücken und Schleusen darf dies nur in einer Ent
fernung von mindestens 30 Schritten geschehen.

§ 13.
Der Flößführer darf das treibende Hotz nie ohne Noth verlassen 

und muß die Flößer sorgfältig beaufsichtigen. Er ist für die vorschrifts
mäßige Leitung des Transports, sowie dafür, daß nur im Sinne dieses 
Reglements gehörig inftruirte Flößer angenommen werden, verantwortlich.

§ 14.
Den Uferbesitzern steht das Fischen nach Senkholz nur zu nach 

Ablauf derjenigen Frist, während welcher der Unternehmer der letzten 
Flößung im Jahre noch selber nach Senkholz fischen lassen darf und 
vor Beginn der ersten Flößung im nächsten Jahre.

§ 15.
Der von der Königl. Regierung zu Danzig unterm 23. Juli
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1824 erlassenen Tarif und die dazu gegebenen Bestimmungen vom 30. 
März 1824 (Amtsbl. der Danziger Regierung für 1824, Nr. 32) 
werden aufgehoben.

II. Bestimmungen über d i e Langholzflößerei.

§ 16.

In Betreff der Langholzflößerei (§ 1) wird auf die von der 
Königlichen Regierung zu Marienwerder erlassene Amtsblattsverordnung 
vom 18. Oktober 1855 (Amtsblatt für 1855, Stück 44) verwiesen, 
deren Abänderung nach Bedürfniß der genannten Regierung überlassen 
bleibt. Die polizeiliche Aufsicht über diese Langholzflößerei führt nicht 
der im § 2 dieses Reglements erwähnte Flößinspektor, sondern bis auf 
Weiteres der Amtsvorsteher zu Mewe.

Berlin, den 28. Dezember 1874.

J>er Jinanzminister.
Camphausen.

Der Minister für Kandel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten.
Achenbach.

Der Minister für die «Landwirthfchaftlichen Angelegenheiten.
F r i e d e n t h a l.

Flößtarif für die Ferse.
Es sind zu entrichten, soweit nicht durch specielle Rechtsmittel 

etwas Anderes festgestellt ist:
A. an Schleusendurchlaßgeld und Entschädigung für Wassersammeln 

mit) Nachwasser geben

Aei den nachstehend

Für jede Stunde, wahrend welcher die Mühle 
still stehen muß, wobei die angefangene Halde 
Stunde für eine halbe Stunde voll zu rechnen.

während des
, Wassersam- 
jinelns ». Nach. 
! wassergedcns

während des Durchganges des 
Holzes durch die Schleuse

benannten Mühlen
vou Klafterholz

von Eisenbahn
schwellen 
(sleeper»)

JL A 4 JL
1 Mühle zu Pogutken .... — 1 — 1 50
2 Tabaksmühle zu Pr. Stargardt . 1 25 1 50 2 25
3 Pieskemühle zu Pr. Stargadt . 5 25 5 50 G 50
4 Mühle zu Owitz ....................... 3 70 4 — 5 —
5 „ ,, Kolleuz....................... 4 10 4 80 5 80
6 „ „ Raikau....................... y — 2 40 3 15
7 „ „ Pelplin....................... 2 — 3 —1 » 4 ' 50
8 „ „ Alt-Janischau . . . 2 18 2 78 3 68
9 „ „ Brodden....................... 3 90 4 50 5 50

10 JakobSmühle bei Mewe . . . 5 50 6 10 7 10
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B. i. für das erforderliche Ziehen der Schützen: bei der Mühle zu 
Alt-Janischan, 2 Mark;

b. für das jedesmalige Ziehen jeder Schütze: bei der PieSke- 
Mühle zu Pr. Stargardt, bei der Kollenzer-Mühle und bei 
der Raikauer-Mühle je 1 Mark;

bei den übrigen unter A genannten Mühlen je 50 Pf. 
C. a. für das Legen der erforderlichen Fang- und Schwemmbäume 

überhaupt: bei der Mühle zu Raikau: 18 Mark, bei der 
Mühle zu Alt-Janischau: 9 Mack, bei der Mühle zu Brod- 
den: 6 Mark, bei der Jakobsmühle: 6 Mark;

b. für das Legen jedes erforderlichen Fang- und Schwemm- 
Baumes bei jeder der übrigen unter A. genannten Mühlen 
3 Mark.

Polizei-Verordnung.
Unter Verweisung auf die vorstehend abgedruckte Polizei-Verord

nung der Königlichen Regierung zu Danzig und das dazu gehörigen 
Flößereireglement für die Ferse vom 28. Dezember 1874 nebst Tarif 
(Amtsblatt der Danziger Regierung für 1875 Nr. 7.) verordnen wir 
hierdurch für den Umfang unseres Verwaltungsbezirks auf Grund des 
§ 11 des Gesetzes vom 11. März 1850 über die Polizeiverwaltung 
was folgt:

Wer den Festsetzungen des vorstehenden Flößereireglements 
zuwider handelt oder die betreffenden Anordnungen unbeach
tet läßt, wird, sofern nicht nach dem Gesetze wegen Bestra
fung der Tarifüberschreitungen bei Erhebung von Kommuni
kationsabgaben vom 20. März 1837 — (G.-S. für 1837, 
S. 57) eine höhere Strafe verwirkt ist, mit Geldstrafe bis 
zu 30 Mark belegt, an deren Stelle im Unvermögensfalle 
verhältnißmäßige Haft tritt.

Marienwerder, den 18. Februar 1875.

Königs. Legierung, KVth. des Innern.

(Amtsblatt pro 1876, S. 49.)

Polizei Verordnung.
Auf Grund des § 11 des Gesetzes vom 11. März 1850 (G.-S. 

S. 265 ff.) bestimmen wir für den Umfang unseres Regierungsbezirks, 
was folgt:

Wer den Festsetzungen des Flößerei-Reglements für das 
Schwarzwaffer und die Prussinna vom 5. Juni 1869 (Amts
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blatt für 1869 Seite 115 ff.) oder des an die Stelle des 
Flößtarifs vom selbigen Tage getretenen neuen Flößtarifs 
vom 8. November 1875 (Amtsblatt für 1876, Seite 1) 
zuwiderhandelt oder die betreffenden Anordnungen unbeachtet 
läßt, verwirkt, soweit nicht nach dein Gesetze wegen Bestra
fung der Tarifüberschreitungen bei Erhebung von Kommuni
kations-Abgaben vom 20. März 1837 (G.-S. für 1837, 
Seite 57) eine höhere Strafe eintritt, Geldstrafe bis zu 
30 Mark, die im Unvermögensfalle in Haft umgewandelt 
wird.

Marienwerder, den 16. Februar 1876.

Königk. Wegierung, Abtheilung des Armera.

(Amtsblatt pro 1876, Seite 66.)

Tarif
zur Erhebung der Gefälle bei der Holzflößerschleuse zu Mühlhof von den 

auf der Brahe verstößt werdenden Hölzern.

Lit. Benennung der Holzsortimente
Schleu

JH

fengelb
LL

A. Schiffskrummholz
1. Ein Stück........................................ i

B. Schiffs-Knie
1. Ein Hundert.................................................... — 35

C. Zimmerholzsäge-Blöcke und Bahnschwellen
1. Ein Sägeblock von 6—8 Meter Länge, 34 — 63 

Ctm. und darüber Zopfstärke.................. _ 3
2. Ein Stück Extrastark und Stark - Bauholz von 

12—13 Meter und darüber Länge, bei 12 M. 
noch 24—31 Ctm. und mehr Zopf . . . 5

3. Ein Stück Mittelbauholz von 12—13 M. Länge, 
21—24 Ctm. Zopf................................... — 3

4. Ein Stück Kleinbauholz von 10 — 12 M. Länge, 
13—21 Ctm. Zopf.................................. 2

5. Bahnschwelleu pro Hundert............................. 35
v. Stab-, Nutz- und Brennholz (Schichtholz) 

1. Stabh. p. Hundert Stäbe (Ning à 240 S. 7 H — 3
2. Ein Raummeter Nutzholz............................. — 3

E. Planken, Bohlen, Bretter und Latten
1. Ein Hundert Planken........................................ — 85
2. Ein Hundert Bohlen......................................... 50
3. Ein Hundert Bretter......................................... — 45
4. Em Hundert Latten......................................... — 15



Reglement
für den Betrieb der Holzflößerei auf der Brahe bei Mühlhof im Kreise 

Konitz, Regierungsbezirk Marienwerder:

§ 1. Unter Beachtung der nachstehend aufgeführten Vorschriften 
und gegen Zahlung des tarifmäßigen Schleusengeldes wird 
die Flößerei auf der Brahe und der Durchlaß bei der Schleuse 
zu Mühlhof für alle Arten von Langhölzern, verbunden und 
unverbunden, desgleichen von Schichthölzern gestattet.

§ 2. Die Langhölzer müssen schleusenrecht bearbeitet, d. h. alle 
Aeste so glatt abgeputzt sein, daß sie mit dem Stamme gleich 
und nirgends vorstehen, widrigenfalls das Durchflößen durch 
die Schleuse verweigert wird.

§ 3. Jeder, welcher Holz auf der oberen Brahe flößen und die 
Mühlhöfer Schleuse passiven will, hat das Holzquantum und 
die Zeit, wann er mit selbigem anzulangen gedenkt, dem 
daselbst stationirten Schleusenwärter mindestens 6 Tage vor
her anzuzeigen, vor dem Durchgänge sich bei dem Wärter 
zu melden und dessen Anordnungen beim Durchflößen des 
Holzes zu befolgen.

§ 4. Das Durchflößen findet in der Reihenfolge statt, wie Holz- 
lransporte oberhalb der Schleuse aukommen. Die Holztraf- 
ten müssen bis zum Beginn des Durchlasses in hinreichen
der Entfernung von der Schleuse am Ufer sorgfältig festgelegt 
werden und dürfen nie ohne Aufsicht bleiben, widrigenfalls 
der Schleusenwärter angewiesen ist, dieser Anordnung auf 
Kosteu der Säumigen Folge zu geben.

§ 5. Das verbundene Holz darf bei der Schleuse nur 2 M. 20 
cm. in der Breite messen, wogegen ober- und unterhalb 
der Schleuse die Tafeln breiter verbunden werden können.

§ 6. Das Durchflößen findet nur in der Zeit von Sonnenauf« 
gang bis Sonnenuntergang statt, mit alleiniger Ausnahme 
des Schichtholzes, welches bei sogenannter wilder Flößerei 
auch während der Nacht bei hellem Mondschein durchgelassen 
werden kann.

§ 7. Bei Beschädigungen an den Mühlenhofer und Menczicaler 
Schlensenwerken, Brücken, Dämmen nnd Ufern ist der 
Schleusenwärter, soweit es zur Feststellung des Schadens und 
zur Sicherstellung des von den Flößern zu leistenden Scha
denersatzes erforderlich ist, befugt, unter Berücksichtigung der 
Vorschriften des Allgemeinen Landrechts Theil 2. Tit. 15. 
§ 59 und Theil 1. Tit. 14. Abschnitt 4. zur Pfändung 
zu schreiten.
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§ 8. An Schleusengeld werden die in dem vorstehenden Tarif 
aufgeführten Positionen erhoben. Das Schleusengeld em
pfängt der Schleusenwärter gegen Quittung.

§ 9. Wer obigen Bestimmungen zuwiderhandelt, verfällt in eine 
Polizeistrafe von 3 bis 30 Mark, vorbehaltlich des Ersatzes 
des sonst angerichteten Schadens.

Vorstehender Tarif nebst Reglement zur Benutzung der Holzflöß
schleuse zu Mühlhof wird hierdurch auf Grund des § 12 des Gesetzes 
über die Benutzung der Privatflüsse vom 28. Februar 1843 von uns 
erlassen.

Berlin, den 10. Februar 1876.

Per Ainauzminister.
Im Auftrage: 

Camphausen.

per Minister für Kandel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten.
Jacobi.

Polizei-Verordnung.

Auf Grund des § 11 des Gesetzes vom 11. März 1850 über 
die Polizei-Verwaltung und unter Bezugnahme auf § 9 des vorstehend 
abgeduckten Reglements verordnen wir hierdurch für den Umfang unse
res Verwaltungsbezirks was folgt:

Wer den Bestimmungen des vorstehenden Flößerei-Regle
ments und des vorgedruckten Tarifs zuwiderhandelt oder die 
betreffende Anordnung unbeachtet läßt, verfällt, sofern nicht 
nach dem Gesetze wegen Bestrafung der Tarifüberschreitungen 
bei Erhebung von Kommunikationsabgaben vom 20. März 
1837 eine höhere Strafe verwirkt ist, in Geldstrafe von 3 
bis 30 Mark.

Marienwerder, den 24. Februar 1876.

Aöuigl. Kegieruug, Abtheilung des Annern.

(Amtsblatt pro 1879, S. 369.)

Reglement
für die Flößerei aus der Küddow und deren Nebenflüssen Zahne, Döbe- 

ritz und Pielów.

Aus Grund des § 12 des Gesetzes vom 28. Februar 1843 (G.-
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S. für 1843 S. 41 ff.) bestimmen wir über die Holzflößerei auf der 
Küddow und deren Nebenflüssen was folgt:

I. Allgemeine Westimmungen.
A. Aussicht, Flößzeit, Erlaubnißscheine, Flößführer.

§ 1.
Es steht einem Jeden frei, unter Beobachtung der Festsetzungen 

des gegenwärtigen Reglements auf der Küddow, Zahne, Döberitz und 
Pielów Holz aller Art zu flößen, jedoch auf der Küddow unterhalb 
Schneidemühl loses Holz nur mit der im § 21 bestimmten Beschränkung.

§ 2.

Die polizeiliche Aufsicht über die Flößerei führen der von der 
Königl. Regierung zu Marienwerder zu ernenuende Flößinspektor — zur 
Zeit der Landrath in Dt. Crone — und unter ihm die OrtSpolizei- 
Behörden, welche seinen Verfügungen in Flößerei-Angelegenheiten Folge 
zu leisten haben.

§ 3.

Die Flößerei beginnt für verbundenes Holz, sobald daS Wasser 
eisfrei ist, für unverbundenes nicht vor dem 15., in der Regel erst mit 
dem 25. Juni und endet am 15. November. Flößholz, welches nach 
dem 15. November noch im Wasser liegt, kann der Flößinspektor auf 
Gefahr und Kosten des Flößunternehmers herausschaffen lassen.

§ 4.

Wer auf den im § 1 genannten Flüssen Holz flößen will, hat 
mindestens 4 Wochen vor der Zeit, zu welcher dasselbe eingeworfen 
werden soll, dem Flößinspektor, bezw. wenn lediglich auf der Küddow- 
strecke unterhalb Schneidemühl loses Holz geflößt werden soll, dem Poli
zeiverwalter zu Usch 2 gleichlautende Exemplare einer Anmeldung ' ein
zureichen, in welcher anzugeben sind:

a. Gattung und Quantität des zu verflößenden HolzeS,
b. Art und Weise der Verflößung und Anzahl der Verbände (Traf- 

ten, Traftentheile, Kiepen),
c. der Zeitpunkt, von welchem ab und bis zu welchem hin geflößt 

werden soll,
d. die Flußstrecke,
e. Name und Wohnort des Flößführers, welcher die Flößung 

leitet und Dritten gegenüber verantwortlich ist.
Wird eine Quantität Holz, welche in mehreren Transporten ver

flößt werden soll, auf einmal angemelret, so müssen die vorstehenden 
Angaben für jeden Transport besonders gemacht werden.

Zu den Anmeldungen ist das in der Anlage A beigefügte For- 
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mutar zu benutzen, dessen Abänderung nach Maßgabe des Bedürfnisse- 
der Regierung in Marienwerder Vorbehalten bleibt.

§ 5.

Auf einem Exemplar der Anmeldung ertheilt der Flößinspektor bezw. 
der Polizeiverwalter zu Usch (§ 4) dieErlaubniß unter den erforderlichen 
Bedingungen, und übersendet dieses Exemplar dem Unternehmer.

Die Erlaubnißscheine werden, wenn nicht besondere Umstände eine 
Ausnahme gerechtfertigt erscheinen lassen, nach der Zeitfolge der Anmel
dungen ertheilt, und die zuletzt eingegangenen Anmeldungen nur inso
weit berücksichtigt, als es ohne Störung der bereits früher angemeldeten 
Flößen möglich ist.

In welcher Reihenfolge und für welche Zeiträume Erlaubnißscheine 
zur Wildflößerei ertheilt werden, hat der Flößinspektor durch die Kreis
blätter der betreffenden Kreise bekannt zu machen. .

§ 6.

Der Flößführer muß den Erlaubnißschein während der ganzen 
Flöße bei sich haben, und denselben auf Verlangen den betreffenden Orts- 
Polizeibehörden und den Stauwerksbesitzern jederzeit vorzeigen.

§ 7.

Zu Flößführern dürfen Personen nicht bestellt werden, welche inner
halb des laufenden oder verflossenen Kalenderjahres wegen eines bei 
Gelegenheit des Flößereibetriebes verübten oder versuchten Holzdiebstahls 
oder wegen einer bei solcher Gelegenheit verübten Entwendung von Feld- 
früchten rechtskräftig verurtheilt worden sind.

§ 8.

Wer mit der Flößerei beginnt, ohne einen Erlaubnißschein (§ 5.) 
zu besitzen, oder ohne ihn vorzeigen zu können, oder wer die im Er- 
laubnißschein enthaltenen Bestimmungen unbeachtet läßt, kann — abgese
hen von Schadenersatz und Strafe, — von dem Flößinspektor oder in 
dringenden Fällen von der Ortspolizeibehvrde, angehalten werden, das 
Holz bis auf weitere Erlaubniß festzulegen, oder, wenn dadurch die 
Flößerei anderer Unternehmer gestört werden sollte, dasselbe aus dem 
Fluße herauszuschaffen.

B. Art und Weise der Flößerei

§ 9.

Langholz, Kantholz, Blöcke, Bretter, Latten, Eisenbahnschwellen 
(sleepers) dürfen nicht wild, sondern nur in Tafeln, Stufen und Plä
tzen, und diese einzeln oder zu Traften verbunden, geflößt werden.
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§ 10.

Die größte zulässige Länge dieser Flößverbände wird festgesetzt: 
für die Küddow auf......................................... .65 Meter

oder drei Holzlängen, falls dieselben zusammengenommen 
dieses Maß überschreiten,

für die Zahne, Döberitz und Pielów auf . . 15,70 Meter. 
Die größte zulässige Breite für die Küddow
a. auf der Strecke oberhalb der Wangerow'er Mühle auf 2,50 Meter, 
b. auf der Strecke von da bis unterhalb der Borkendorfer Brücke 

auf..........................................................................3,70 Meter,
c. auf der Strecke weiter unterhalb auf ... . 5,40 „
für die Zahne....................................................................2,50 „
für die Döberitz und Pielów...............................................2,20 „
Den Regierurgen zu Cöslin, Marienwerder und Bromberg steht 

die Befugniß zu, die innerhalb ihrer Verwaltungsbezirke zulässige größte 
Länge und Breite der Flößverbände anderweit festzusetzen.

§ U-

Jede ganze Traft muß am vorderen Ende mit einem Steuerruder, 
am hinteren mit zwei Schreckzeugcn versehen und mit zwei Mann besetzt 
sein. Beim Durchschleusen von halben Traften oder einzelnen Tafeln 
muß jeder dieser Verbände mit einem Mann besetzt sein, falls nicht etwa 
die Schleuse so niedrig ist, das die Tafeln nur unbesetzt durchgehen kön
nen. Im letzteren Falle muß durch entsprechende Führung derselben 
ihr Anstoßen an die Seitenwände der Schleuse oder an das Ufer mög
lichst verhindert werden.

§ 12.

Schichtholz darf entweder in Kiepen verbunden oder wild geflößt 
werden. Für Kiepen gelten die vorstehend über die Langholzverbände 
getroffenen Bestimmungen.

§ 13.

Beim Wildflößen des Schichtholzes sind für die ersten 400 Raum
meter mindestens 3 Arbeiter und für jede weiteren 600 Raummeter ein 
Arbeiter mehr zu gestellen, welche dem schwimmenden Holze auf Kähnen 
oder Flößen zu folgen haben und von diesen aus das Nachtreiben und 
Lösen des Holzes von den Ufern besorgen müssen. Wo zu diesem Zwecke 
das Betreten des Ufers auch außerhalb der öffentlichen Wege und Plätze 
oder der für die Flößerei bestimmten Ablagen und Anlegeplätze erforder
lich ist, muß die Ueberschreitung eines 1 Meter breiten Uferstreifens 
möglichst vermieden werden. Vor jeder Schleuse und vor der Brücke 
zu Usch muß behufs Ansammlung des wild durchzuflößenden Holzes von 
den Flößern ein dem Zweck entsprechender Fang geschlagen werden, der 
nach beendigtem Gebrauche von ihnen wieder fortzuschaffen ist.
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§ 14.

Das Anlegen und Fortbewegen der Flöße darf nur so erfolgen, 
daß keine Versperrung deS Flusses stattfindet und der Wasserzug frei 
bleibt.

Das Festlegen (Schrecken) der Flöße unter stehenden Brücken oder 
in einem Abstande von weniger als 8 Meter vor oder hinter denselben, 
sowie die Befestigung der Flöße an Brückenpfeilern, Zäunen, Buhnen 
und Userschutzwerken ist unsersagt.

§ 15.

Den Flößern ist nicht gestattet, an anderen als den von der Ortspo- 
lizeibehörve ihnen angewiesenen Plätzen offenes Feuer zu brennen. Bei 
Brücken und Schleusen darf dies nur in einer Entfernung von minde
stens 30 Meter geschehen.

§ 16.

Der Flößführer darf das treibende Holz nicht ohne Noth verlassen 
und muß die Flößer sorgfältig beaufsichtigen. — Er ist für die vor
schriftsmäßige Leitung des Transports, sowie dafür, daß nur im Sinne 
dieses Reglements gehörig instruirte Flößer angenommen werden, verant
wortlich.

C. Verpflichtungen der Uferbesitzer.

§ 17.

Die Uferbesitzer müssen an den vom Flößinspektor, oder in eiligen 
Fällen der Ortspolizeibehörde zu bestimmenden Stellen die zum Ein
werfen und Ausziehen der Hölzer, sowie die zum Aufstellen derselben 
erforderliche Fläche und die nöthigen Anlege- und Verbandsplätze ein
räumen und auch sonst zeitweiliges Betreten des Ufers (§ 13) gestatten.

Die ihnen hierfür, sowie für etwaige Beschädigungen durch Aus
ufern deS Holzes, Einschlagen von Pfählen und bergt, von den Flößun
ternehmern zu gewährende Enlschädignng wird mangels gütlicher Eini
gung von dem Flößinspektor, in eiligen Fällen von der Ortspolizeibe
hörde, vorbehaltlich des Rechtsweges, festgestellt.

Ein für allemal feststehende Entschädigungen können vorweg bei 
Ertheilung der Erlaubnißscheine (§ 5) auf Anweisung des Flößinspektors 
bezw. deS Polizeiverwalters zu Usch, zu einer öffentlichen Kasse erhoben 
werden, aus welcher dann die Empfangsberechtigten in bestimmten Zeit
räumen Befriedigung erhalten.

§ 18.

Zu Hauptreparaturen und Neuballten von Brücken über die im 
§ 1 genannten Flüsse ist die Genehmigung der betreffenden Regierung 
erforderlich.
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D. Verpflichtungen der Stauwerksbesitzer.

§ 19.

Die Stauwerksbesitzer müssen ihre Schleusen in einem den Flöße- 
reibetrhb gestattenden Zustande erhalten und gegen die in dem anlie
genden Tarif bestimmte Vergütigung nicht nur den Durchgang des Flöß
holzes gestatten, sondern auch den erforderlichen Wasserzug gewähren. 
Der Durchgang ist ihnen womöglich schon am vorangehenden Tage, min
destens aber 2 Stunden vor der Zeit, um welche derselbe beabsichtigt 
wird, anzukündigen.

Bor dem Laufenlassen des Wassers muß ans Verlangen des Flöß
führers das Oberwasser angespannt werden.

Es bleibt den betreffenden Regierungen überlassen, die Spann
höhe und überhaupt denjenigen Stand, auf welchem die Stauwerksbe
sitzer das Oberwasser der Flößerei wegen zu erhalten haben, innerhalb 
der durch Merkpfähle bestimmten Spanngrenze sestzusetzen und durch 
geeignete Marken bezeichnen zu lassen.

Bei den. Schließen und Oeffnen der Schleußen ist jeder unnöthige 
Aufenthalt zu vermeiden. In jedem Stauwerk muß der für dasselbe 
geltende Tarif nach Anordnung der Polizeibehörde an einer Holztafel 
angebracht sein und ein Exemplar dieses Flößerei-Reglements zur Ein
sicht jedes Betheiligten offen liegen.

11. Besondere Bestimmungen für einzelne Mchstrecken.

§ 20.

Zur Vermeidung eines Zusammentreffens des auf der Döberitz 
und der Pielów herabkommenden Holzes mit dem auf der Küddow ver
flößten muß das erstere oberhalb Borkendorf bei der sogenannten Bah- 
renpforte angehalten und nicht eher in die Küddow abgelassen werden, 
bis dieselbe in der Gegend von Borkendorf von anderem Holze frei ist.

§ 21.

Erlaubnißscheine zur Wildflößerei über Schneidemühl hinaus sind, 
so lange die Regierung in Bromberg dieserhalb nicht anderweitige Be
stimmungen trifft, erst zu ertheilen, nachdem der Polizeiverwalter zu Usch 
die Zulässigkeit bescheinigt und die Bedingungen (insbesondere wegen de- 
oberhalb der Küddow-Brücke bei Usch zu schlagenden Fangest angege
ben hat.

Erlaubnißscheine zur Wildflößerei von Holz, welches erst unterhalb 
Schneidemühl eingeworfen wird, ertheilt der Polizeivermalter zu Usch 
selbstständig, wenn das Holz oberhalb der Küddowbrücke ausgewaschen, 
nach vorher eingeholter, nur ausnahmsweise zu ertheilender Genehmigung 
der Regierung zu Bromberg, wenn das Holz über diese Brüxke^àus 
bis zum Einfluß der Küddow in die Netze geflößt werden \la0

I r A(ji >. l:trac)l 5:1
I3 I prswa
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Der Flößinspektor ist sofort bei Ausstellung des Ertaubnißscheines 
zu benachrichtige«.

ITT. Aufhebung früherer Bestimmungen.

§ 22.
Die gleichlautenden Regulative der Königlichen Regierung zu Ma

rienwerder vom 18. September 1844 (Amtsblatt für 1844 Stück 40), 
und der Regierung zu Bromberg vom 19. Oktober 1844 (Amtsblatt 

für 1844 Stück 45), 
die Polizeiverordnung der Regierung zu Bromberg vom 24. Juni 

1859 (Amtsblatt für 1859 Stück 28), 
das provisorische Flößerei-Reglement für die Zahne oom G. April 1869, 

nebst Nachtrag vom 11. Juni 1869,
und den Polizei-Verordnungen der Regierung zu Marienwerder vom 

8. April und 21. Juni 1869 (Amtsblatt für 1869 Stück 15 und 25), 
der von derselben Regierung erlassene Flößertarif für die Döberitz 

vom 18. März 1839,
der Flößertarif für die Mühle zu Schneidemühl vom 14. August 1862, 
nebst der Polizei-Verordnung der Regierung zu Bromberg vom 24. 

Augukt 1862 (Amtsblatt für 1862 Stück 37),
desgleichen alle sonstigen, für Stauwerke an der Küddow, Zahne, Döb- 

beritz und Pielów bisher bestandenen Flößtarife treten außer greift, sobald 
das gegenwärtige Flößerei-Reglement durch Veröffentlichung in den Amts
blättern der Regierungen zu Cöslin, Marienwerder und Bromberg in 
Kraft getreten sein wird.

Berlin, den 7. November 1879.

Per Ainanz-Minister.
Bitter.

Per Minister für Landwirthschaft, Domänen und Karsten.
Lucius.

Per Minister der öffentlichen Arbeiten.
Im Auftrage:

W e i s h a u p t.

Der Minister für Kandel und Gewerbe.
In Vertretung: 

Jacobi. 
Anlage A. zu § 4.

I. Anmeldung zum Flößen

Der Unterzeichnete beabsichtigt, während der Flößperiode des lau« 
senden Jahres durch
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den Flößführer
wohnhaft zu

die nachstehend verzeichneten Hölzer:
1.
2.

Zahl und Art der Verbände

3.
u. s. w.

aus der Forst
auf dem

von der Ablage bei 
in der Zeit vom 

stoßen zu lassen.

Flusse, und zwar: 
bis zur Ablage bei 
bis zum

(Ort, Datum und Namensunterschrift des Unternehmers.)

II.

Nr. Entscheidung des Flößinspektors (Polizeiverwalters zu Usch). 
Kosten- Der vorstehende Antrag wird hierdurch unter Bezug - 

und nähme auf das Flößerei-Reglement vom geneh
stempelfrei. migt unter folgenden Maßnahmen:

1) das Holz muß eingeworfen werden in der Zeit vom 
bis zum

2) das Holz muß ausgewaschen werden spätestens bis zum
3) vor dem Einwerfen

sind an die
an die Kasse zu
zu entrichten für die Benutzung der nachstehend verzeichneten 
Anlageplätze pp.

a.
b.

Geldbetrag 
Mark Pf.

Quittungsvermerk.

c.
u. s. w.

4 ]
rj ? Besondere Bemerkungen.

Ort, Datum und Namensunterschrift des Flöß-Inspektors (Polizei- 

Verwalters.)

F l ö ß t a r i f 

für die Küddow und deren Nebenflüsse

Es sind zu entrichten — soweit nicht durch specielle RechtStitel 
etwas Andere« festgestellt ist, oder eine anderweitige Einigung der Flöß
unternehmer mit den Stauwerksbesitzern zu Stande kommt — an
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Schleusendurchlaßgeld und Entschädigung für Wassersammeln und Nach
wassergeben :

A.
bei den nachste

hend benann
ten Stauwer
ken :

B.
für jede Stunde, während 

welcher der Betrieb des 
Stauwerks eingestellt wer
den muß, wobei minde
stens eine volle Stunde 
und bei länger dauernder 
Betriebs - Einstellung die 
letzte angefangene halbe 
Stunde für eine vollendete 
halbe Stunde gerechnet, 

dagegen die nach vollendetem 
Durchlässen bezw. Nach
wassergeben erforderliche 
Zeit zum Wiedcransammeln 
von Betriebswasser nicht 
mitgezählt wird.

Bemerkungen.

I. Stauwerke 
an der Küddow.

1. Mühle zu 
Thurow.

2 Mark
oder, nach der Wahl der 
Flößer,
für eine Traft von 65 Me
ter Länge nnd 5,30 Meter 
Breite:

6 Mark, 
für 1 Raummeter Schicht
holz :

3 Pfennig

In dem Betrage Spalte B. 
ist mit inbegriffen die Ent» 
schädigung für die Benu
tzung eines Anlegeplatzes 
am linken Ufer oberhalb 
und eines Anlegeplatzes am 
linken Ufer unterhalb der 
Mühle, desgleichen für die 
Benutzung des Fußweges 
auf der Höhe und für den 
Zu« und Abgang zwischen 
diesen und den Anlege
plätzen.

2. Mühle zu 
Soltnitz.

2 Mark
oder, nach der Wahl der 
Flößer, für eilte Traft von 
65 Meter Länge und 5,30 
Meter Breite

6 Mark 50 Pf., 
für 1 Raummeter Schicht
holz

3 Pfennige.

In dem Betrage Spalte B. 
ist mit inbegriffen die Ent
schädigung für die Benu
tzung zweier Anlegeplätze 
am linken Ufer oberhalb 
und eines am linken Ufer 
unterhalb der Mühle.
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A. B. C.
3. Mühle zu 

Groß-Herzberg.
für eine Traft von 65 Me

tern Länge und 5,30 Me
tern Breite

6 Mark 50 Pf., 
für 1 Raummeter Schichtholz

3 Pfennige

In dem Betrage Spalte B. 
ist inbegriffen die Entschä
digung für die Benutzung 
eines Anlegeplatzes am lin
ken User oberhalb derMühle.

4. Mühle zu 
Vangerow.

5. Eggebrechts
mühle.

\für beide Mühlen zusammen 
7 Mark

wovon der Besitzer jeder 
. Mühle die Hälfte erhält.

6. Breitenfel
der Mühle.

4 Mark 50 Pf.

7. Lümzower 
Mühle.

4 Mark für die Stunde 
während des Ofsenhaltens 
der Schleusen zum Nach- 
Wassergeben, sonst 2 Mark 
für die Stunde.

8. Flederborner 
Mühle.

9. Straßforter 
Mühle.

[10 Mark 50 Pf. für beide 
Mühlen zusammen, wovon 
der Besitzer der Flederbor- 

< ner Mühle . . 6 Mark 
und der Besitzer der Straß- 
forter Mühle 4,50 Mark 
erhält.

Bei diesen Mühlen wird als 
die zum Wiederansammeln 
von Betriebswasser erfor- 
liche Zeit eine halbe Stunde 
angenommen und außer
dem in Spalte B bestimm
ten Satz.mit 5 M. 25 Pf. 
vergütet.

iÖ. Tarnowker 
Mühle.

6 Mark 50 Pf. In dem Betrage Spalte B« 
ist mitbegriffen die Ent
schädigung für die Benn- 
tzung eines Anlegeplatzes 
am linken User oberhalb 
der Mühle.

11. Mühle zu 
Schneidemühl.

fürverbundenesHolz4,50M. 
für unverbunden es 2,60 „

ll.Slauwerkean 
der Pielów. 
12. Rederitz

mühle.
2 Mark 50 Pf. Die Mühle giebt nur Nach

wasser.
13. Hoppen
mühle.

5 Mark 50 Pf. In dem Betrage Spalte B. 
ist mitbegriffen die Entschä
digung für die Benutzung 
des Usersaums als Zugang 
zu dem unterhalb derSchleu- 
se belegenen Verbandplätze.
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A. B. C.
14. Mahlmühle 

zu Klawitters- 
dorf.

1 Mark 50 Pf. Für den durch den Flöße- 
rcibetrieb veranlaßten Still
stand der Schneidemühle hat 
der Mühlenbesitzer keine 
Entschädigung zu fordern.

15. Mühl- und 
Hammerwerk 
zu Zechendorf.

6 Mark 50 Pf. Bei diesem Werk wird auch 
die zum Wiederansammeln 
von Betriebswasser erfor
derliche Zeit bei Berechnung 
des Stundengeldes (Spalte 
B.) mitgezählt. Dagegen 
muß der Besitzer zur Er
reichung des für das Durch
flößen erforderlichen Wasser
standes nöthigenfalls eine 
Stunde lang unentgeltlich 
stauen.

III. Stauwerke 
an der Döberitz. 
16. Mühle zu 

Polnisch Fuhl- 
beck.

2 Mark (von Johannis 
1881) ab.

Die Mühle giebt nur Nach
wasser. Bis Johannis 1881 
wird das Stundengeld be
rechnet, unter Mitzählung 
der zum Wiederansammeln 
des Betriebswassers nach 
dem Nachwassergeben er
forderlichen Zeit; dagegen 
muß der Mühlenbesitzer 
zur Erreichung des zum 
Nachwassergeben erforder
lichen Wasserstandes nöthi
genfalls eine Stunde lang 
unentgeltlich stauen.

17. Hofstädter 
Mühle.

2 Mark 50 Pf. In dem Betrage Spalte B. 
ist mitbegrisfen die Enschä- 
digung für das Anlegen 
oberhalb der Mühle am 
linken und unterhalb an 
beiden Ufern und für das 
Betreten eines 1,25 Meter 
breiten Uferstreifens.

18. Neugolzer 
Mühle.

4 Mark 60 Pf. In dem Betrage Spalte B. 
ist mitbegriffen die Ent
schädigung für das Anle
gen an den; Ufer soweit es



A. B. 1

19. Klausdorfer 
Hammer- und 
Mühlwerk.

7 Mark.

20. Sagemühle. 3 Mark.

21. Wittkower
Neumühle.

4 Mark.

___________ C.___________  
dem Mühlenbefitzcr gehört, 
und für das Betreten eines 
1,25 Meter breiten User- 
streifens.

Bei diesem Werk wird auch 
die zum Wiederansammeln 
von Betriebswasser erfor
derliche Zeit bei Berech
nung des Stundengeldes 
(Spalte B.) mitgezählt ; da
gegen muß der Besitzer zur 
Erreichung des für das 
Durchflößen erforderlichen 
Wasserstandes nötigenfalls 
eine Stunde unentgeltlich 
stauen. In dem Betrage 
Spalte B. ist mitbegriffen 
die Entschädigung für das 
Anlegen oberhalb der 
Mühle am rechten und un
terhalb am linken Ufer und 
für das Betreten eines 
1 Meter breiten Uferstrei
fens.

In dem Betrage Spalte B. 
ist mit inbegriffen die Ent
schädigung für das Anle
gen am linken Ufer ober
halb und unterhalb der 
Muhle für einen Steig 
zwischen beiden Anlegeplä
tzen und für das Betre
ten eines 1,25 Meter brei
ten Uferstreifens.

In dem Betrage Spalte B. 
ist mitbegrisfen die Ent
schädigung für die Benu
tzung eines Anlegeplatzes 
oberhalb und eines Anlege
platzes unterhalb der Müh
le, für die Benutzung eines 
Steiges zwischen beiden und 
für daS Betreten eines 1,5 
Meter breiten Uferstreifens,
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22. Wissulker
Mühle.

B.
3 Mark 50 Pf.

' C.

23. Mühle zu 
Segenfelde.

3 Mark.

In dem Betrage Spalte B. 
ist mitbegriffen die Entschä
digung für die Benutzung ei
nes Anlegeplatzes oberhalb 
der Mühle am linken und 
eines solchen unterhalb der 
Mühle an beiden Ufern, für 
einen Steig zwischen den An
legeplätzen und für das Be
treten eines 1,25 Meter 
breiten Uferstreifens.

i

IV. Stauwerke 
an der Zahne.

An Schleusendurchlaßgeld u 
Entschädigung für Auf
stauen des Oberwassers 
vor dem Durchschleuseu u. 
Nachwassergeben, fürDurch- 
lassen des Holzes durch die 
Schleusen, für Nachwasser» 
geben und für Sammeln 
des Betriebswassers bis zu 
der vor Einstellung des Be
triebs zu obigen Zwecken 
vorhanden gewesenen Höhe 
sind zu entrichten die nach
stehenden Beträge für jede 
Stunde mit der Maßgabe, 
daß mindestens der Betrag 
für eine volle Stunde ge
zahlt werden muß, und bei 
länger nöthiger Betriebs
einstellung die letzte ange
fangene halbe Stunde für 
eine vollendete halbe Stunde 
gerechnet wird.

In dem Betrage Spalte B. 
ist mitbegriffen die Entschä
digung für Benutzung eines 
Anlegeplatzes oberhalb der 
Mühle, am rechten Ufer und 
eines solchen unterhalb der 
Mühle, ebenfalls am rechten 
Ufer, sowie für den Gebrauch 
eines 1,25 Meter breiten 
Uferstreifens als Fußsteig.

Das Oberwasser muß auf 
Verlaugen der Flößer vor 
dem Laufenlassen ange
spannt werden. Die Höhe 
der Anspannung wird — 
vorbehaltlich der Besugniß 
der Königlichen Regierung 
zu Marienwerder — die- 
serhalb nach Umständen an
derweitige Verfügung zu 
treffen, festgesetzt auf:

■
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Berlin, den 7, November 1879.

A. B. C.
24. Ziemer- 
Mühle.

3 Mark 50 Ps. 0,86 Meter (2' 9") über dem 
Fachbaum derMühlschleuse.

25. Gr. Hassel- 
berger Schloß
mühle.

4 Mark. 0,314 Meter (lz) unter dem 
Kopfe des Werkpfahls.

26. Hammerstei
ner Mühle.

4 Mark 50 Pf. 0,81 Meter (2Z 7") überdem 
Fachbaum der Mahlschleuse.

Aer Kinanzminister. Aer Minister für ^Landwirthschaft, Aomainen 
Bitter. ' und Korken. Lucius.

Aer Minister für öffentliche Arbeiten.
Im Auftrage: Weishaupt.

Aer Minister für Kandel und Gewerbe.
In Vertretung : Jacobi.

Polizei-Verordnung,
Unter Bezugnahme auf § 12 des Gesetzes vom 28. Februar 1843 

(G.-S. für 1843, S. 41 ff.) und § 85 der Provinzialordnung für 
die Provinzen Preußen pp. vom 29. Juni 1875 (G.S. für 1875 S. 
335 ff.) verordnen wir hierdurch für den Umfang der Provinzen Pom
mern und Westpreußen, was folgt:

Wer den Bestimmungen des Flößerei-Reglements für die Küddow 
und deren Nebenflüsse vom 7. November 1879 zuwiderhandelt, oder die 
betreffenden Anordnungen unbeachtet läßt, wird, sofern nicht nach dem 
Gesetze wegen Bestrafung der Tarifüberschreitungen bei Erhebung der 
Kommunikations-Abgaben vom 20. März 1837 (G.-S. für 1837 S. 57) 
eine höhere Strafe verwirkt ist, mit Geldstrafe bis zu 30 Mark belegt, 
an deren Stelle im Unvermögensfalle verhältnißmäßige Gefängnißstrafe 
tritt.

Berlin den 7. November 1879.
Aer Kinanzminister. Aer Minister für «Landwirthschaft, Aomänen 

Bitter. und Karsten. Lucius.
Aer Minister der öffentlichen Arbeiten.

Im Auftrage: Weishaupt.
Aer Minister für Kandel und Gewerbe.

In Vertretung: Jacobi.

Sicherung der Mer, Dämme und Drücken.
(Auszug aus dem Amtsbl. pro 1843 S. 309).

Die allgemeine Landrecht verordnet Th. I. Tit. IV. §. 237 : Nie
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mand darf durch Pflanzungen, oder andere Wasserbaue, das Anspülen an die 
Ufer eines öffentlichen Flusses vorsätzlich befördern.

§. 238.

Auch der daselbst wirklich angespülte Grund und Boden darf durch 
Bepflanzungen nur insofern befestigt werden, als der gewöhnliche Lauf 
des Wassers dadurch nicht gehemmt wird; und im

§• 241.

Daß auch die zur Verhinderung von Ufer-Abrissen dienenden Be
festigungs-Anlagen nicht ohne ausdrückliche Genehmigung des Staats 
errichtet werden dürfen.

Diese Verordnungen werden in Beziehung auf den Weichselstrom 
zur genauesten Befolgung mit der Verwarnung in Erinnerung gebracht, 
daß in jedem einzelnen Falle derjenige, welcher dergleichen Anlagen un
befugter Weise unternimmt oder ausgefübrt hat, in eine Strafe von 
10—50 Thlr. genommen nnd nach Befinden auch gehalteu werden wird, 
die Fortschasfung dieser Anlagen auf eigene Kosten zu bewirke«.

Marienwerder, den 29. Oktober 1843.

Königs. Preuß. Megierung, Abtheilung des Innern.

(Amtsblatt pro 1851 S. 30I.)

Polizei Verordnung, in Betreff der Buhnenwerke.
Mit Bezug auf §. 11 des Gesetzes vom 11. März v. I. über 

die Polizei-Verwaltung wird hiermit bei 1 bis 5 Thlr. Strafe verboten, 
die Buhnenwerke in der Weichjel, dem Schwarzwasser, der Ferse und 
sonstigen öffentlichen Gewäsjern des Bezirks zu betreten oder zu befahre«, 
oder in und an denselben Trusten, Kähne und sonstige Fahrzeuge zu 
befestigen.

Marienwerder, den 20. Dezember 1851.

Königs. ^Legierung, Abtheilung des Innern.

(Amtsblatt pro 1856 S. 39).

Polizei-Verordnung,
betreffend die Uebertretungen der hinsichtlich der Vertheidigung 

der Deiche bei Eisgang und Hochwasser bestehenden
Vorschriften und deren Bestrafung.

In Betracht, daß die Wohlfarth und Sicherheit der eingedeichte« 
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Niederungen gefährd.'t wird, wenn die in Betreff der Vertheidigung 
der Deiche bei Eisgang und Hochwasser bestehenden Vorschriften nicht 
genau beobachtet und ausgeführt werden, verordnen wir auf Grund des 
Gesetzes über die Polizei-Verwaltung vom 11. März 1850 (Gesetzsamm
lung S. 265) wie folgt:

1) Wer zur Eis- oder Dammwache befohlen ist, und ohne genü
gend erachtete Entschuldigungsgründe ausbleibt, hat zu gewärtigen, daß 
er exekutivisch eingeholt oder der Dienst auf seine Kosten anderweitig 
versehen wird. Außerdem sind an Geldstrafen verwirkt von:

a. einem zum Kommandant m einer Wachbude bestellten Hofbesitzer
5 Thlr.,

b. von jedem anderen Hofbesitzer 2 Thlr. und
6. von den übrigen Wächtern und Arbeitern 1 Thlr., 

und es tritt im Unvermögensfalle die verhältnißmäßige Gefängniß
strafe ein.

2) Wenn unbrauchbare Wächter oder Arbeiter gestellt werden, so 
ist der Ortsvorsteher, welcher sie abgesendet, und der Besitzer, welcher 
sie gestellt hat, ein Jeder mit einer Geldstrafe von 1 Thlr. zu belegen. 
Letzterer ist außerdem zur Nachgestettung eines brauchbaren Arbeiters 
oder zur Tragung der Kosten für den anzunehmenden Stellvertreter ver
pflichtet.

3) Eine gleiche Strafe trifft den Wachbudenkommandanten, wenn 
er einen arbeitsunfähigen Wächter annimmt, oder einen angetrunkenen 
auf der Wache duldet. Der Letztere verwirkt eine Geldstrafe von 10 Sgr. 
bis 1 Thlr., wird in seine Ortschaft znrückgeschickt und muß von dort 
aus sogleich ersetzt, oder wenn dies nicht abgewartet werden kann, ein 
anderer tüchtiger Arbeiter auf deren Kosten angenommen werden.

4) Für jedes fehlende, zum Dienst an den Deichen zu stellende 
Pferd hat der betreffende Besitzer eine Geldstrafe von 3 Thlr., für jedes 
unbrauchbare 1 Thlr. zu bezahlen.

5) Für jede, an dem bestimmten Ort und Termin fehlende Deich
oder Faschincufuhre ist eine Geldstrafe von 5 Thlr., für jedes fehlende 
Fuder Dünger ebensoviel, für jedes Bund Stroh 6 Sgr., für einen 
unbrauchbaren Wagen oder für ein nicht vollständig beladenes Fuder 
Dünger (zur vollen Ladung gehören 25 Kubikfuß) die Hälfte zu 
entrichten.

6) Für jede fehlende Axt, Laterne, Spaten, Schlägel u. s. w. 
ist eine Geldstrafe von 15 Sgr. bis 2 Thlr. und

7) für unvollständig oder schlecht gelieferte Materialien oder Ge- 
räthschaften ad 5 und 6 die Hälfte der dort bestimmten Strafen 
zu erlegen.

Außerdem ist der Säumige zur Nachlieferung event, zum Ersatz 
der Kosten für die auf seine Rechnung anznschasfenden Materialien, Ge- 
räthschaften u. s. w. verpflichtet.

8) Wer sich dem allgemeinen Aufgebot oder durch Verlassen des 
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Wachtpostens dem Dienst ganz entzieht, wird mit 5 Thlr. Geld- oder 
verhälnißmäßigec Gefängnißstrafe belegt.

9) Wer sich ohne Erlaubniß, oder ohne die Ablösung abzuwarten, 
von der Wache entfernt, hat als Kommandant eine Geldstrafe von 
2—5 Thlr., als Hofbesitzer von 1—2 Thlr. und als gewöhnlicher Wäch
ter und Arbeiter von 15 Sgr. bis 1 Thlr. oder verhältnißmäßige Ge
fängnißstrafe verwirkt.

10) Unordnungen beim Rapportwesen, Unfolgsamkeit, Fahrlässig
keit oder Widerspenstigkeit gegen den Borgesetzten werden, insofern nach 
den allgemeinen Gesetzen nicht härtere Strafen verwirkt sind, bei dem 
Wächter und Arbeiter mit 5 Sgr. bis 3 Thlr., bei dem Kommandanten 
mit 15 Sgr. bis 5 Thlr. Geld- oder verhältnißmäßiger Gefängnißstrafe 
geahndet.

In den Niederungen, deren Deichwesen auf Grund des Gesetzes 
vom 28. Januar 1848 geordnet, ist der Deichhauptmann befugt, die 
Strafe bis zu 5 Thlr. Geldbuße oder 3 Tagen Gefängniß nach dem 
Gesetz vom 14. Mai 1852 festzusetzen.

Gegen die Ortsvorsteher, welche den Anordnungen der Deichbeam
ten nicht unweigerliche Folge leist:», wird im Disziplinarwege einge
schritten werden.

Marienwerder, den 4. Februar 1856.

Königs, ^reuß. Legierung, Abtheilung des Innern.

(Amtsblatt pro 1859 S. 210.)

Auf Grund des § 5 des Gesetzes vom 11. März 1850 wird das 
schnelle Fahren und Reiten auf der Schwarzwasserbrücke bei Splawie bei 
einer Polizeistrafe bis zu 3 Thlr. untersagt.

Marienwerder, den 13. September 1859.

Königliche Legierung, Abtheilung des Innern.

(Amtsblatt pro 1867, Seite 81.)

Polizeiverordnung und Statut für den Kommorsker 
Wall- und Deichverband.

Auf Grund des Gesetzes über die Polizeiverwaltung vom 11. März 
1850, § 11 (G.-S. S. 265) und des Statuts für den Schwetz-Neuen« 
burger Deichverband vom 27. Dezember 1854 § 5, Absatz 7 (G.-S. für 
1853, S. 18) verordnen wir hierdurch, nach Anhörung der Interessenten 
der KommorSker Wiesenverwallungs- und Schleusen-Societät, was folgt:

§ 1.
Das Statut der KommorSker Wiesenverwallungs- und Schleusen- 
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(Societät vom 29. Oktober 1822 wird aufgehoben. Die Societät führt 
fortan den Namen „Kommorsker Wall- und Wiefen-Berband." Zu ihr 
gehören die Besitzer aller Grundstücke, welche zwischen dem Kommerauer 
Seitendamm einerseits, und dem Olsczynadamm andererseits, unter dem 
Schutze des Montau-Stauwalles li'gen. Zweck des Verbandes ist die 
Entwässerung des Verbandsgebietes lind gemeinschaftlicher Schutz desselben 
gegen den Austritt der Montau. — Der Verband hat seinen Gerichts
stand bei dem Königlichen Kreisgerichte zu Schwetz und unterliegt den 
Bestimmungen des Normaldeichstatuts vom 14. November 1853 (G.-S. 
S. 935), soweit dieselben nicht in Folgendem abgeändert sind.

§ 2.

Der Verband hat zu unterhalten:
l)den Montaustanwall am linken Ufer des Mvntauflusses von dem 

Koinmerauer Seitenwalle bis zum Olsczynadamme, und den Ols
czynadamm, nebst den in diesen beiden Dämmen befindlichen Schleu
sen, soweit die Unterhaltungslast nicht nach § 5, Absatz 6 des Sta
tuts vom 27. Dezember 1854 dem Deichverbande der Schwetz-Neuen- 
burger Niederung obliegt.

2) Der Verband hat aus Verlangen der Angrenzer des Klein-Kom- 
morsker Wasserganges, zum Schutz desselben gegen Ausuferungen 
aus dem Groß-Kommorsker Mühlenfließe bei gewöhnlichem Wasser- 
stande, am linken Ufer des Mühlenfließes einen Ueberfall anzulegen 
und zu unterhalten, dessen Stelle und Hohe beim Mangel gütlicher 
Einigung von der Regierung bestimmt wird. Gegen außergewöhn
liche Wasserstände im Mühlenfließe darf der Klein-Kommorsker Was
serstand nicht abgesperrt werden.

3) Der Verband hat dafür zu sorgen, daß der Groß-Kommorsker und 
der Klein-KommorSker Wassergang, der Faulgraben, das Kommors- 
ker Mühlenfließ, der Grenzgraben, der Weider Wassergang und das 
Mühlenfließ von der Lprindmühle, wie überhaupt alle Wasserläufe 
des Verbandsgebiets, von den Verpflichteten soweit geräumt und im 
Stande gehalten werden, als es zur Beschaffung der Vorfluth noth
wendig ist. — Die Räumung und Instandhaltung des Mühlenflie
ßes von der Sprindmühle unterwärts der Drumme, mittelst welcher 
dasselbe durch den Olsczynadamm geführt ist, liegt zur Hälfte dem 
Verbände selbst, zur andern Hälfte den Besitzern der Olsczyna- 
wiese ob.

§ 3.

Die innere Verwaltung der gemeinsamen Angelegenheiten und die 
Vertretung des Verbandes nach Außen gebührt dem Berbandsamte. — 
Das Verbandsamt besteht aus einem Vorsteher und zwei Beisitzern, von 
denen einer die Kasse führt. Die Beschlüsse werden nach einfacher Stirn- 
menmehrheit gefaßt. — Bei Stimmengleichheit giebt die Stimme deS 
Vorstehers den Ausschlag. .
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Die Mitglieder des Perbandsamtes werden ans 3 Jahre von den 
Depntirten der Perbandsgenossen gewählt, und bedürfen der Bestätigung 
durch den Deichhauptmann der Schwetz-Neuenburger Niederung. Wird 
die Bestätigung versagt, so schreiten die Depntirten zu einer neueu Wahl. 
Wird auch diese Wahl nicht bestätigt oder die Wahl verweigert, so steht 
dem Deichhauptmann die Ernennung zu.

Die Deputirten der Verbandsgenossen werden gleichfalls auf 3 
Jahre, gemeindeweise von sämmtlichen mit Grundstücken im Perbandsge
biete angesessenen Wirthen gewählt, dergestalt, daß die Wirthe zn Gr. 
Kommorsk drei Deputiere, die zu Weide zwei, und die Grundbesitzer je
der andern Gemeinde je einen Deputirten ernennen. — Wahlberechtigt 
und wählbar ist jeder im Perbandsgebiete mit einem Grundstück begü
terte Wirth, welcher sich im Besitze der bürgerlichen Ehrenrechte befindet, 
und mit Leistungen an den Perband nicht im Rückstände ist. — Wer 
ohne genügende Entschuldigungsgründe eine auf ihn gefallene Wahl ab
lehnt, kann durch Beschluß des Perbaudsamtes während der nächsten 
drei Jahre mit seinen Leistungen an den Verband auf das Doppelte er
höht werden. — Sämmtliche Wahlen leitet der Deichhauptmann oder ein 
von ihm bestellter Perbandsgenosse. Bis zur Einsetzung des auf Grund 
dieses Statuts jetzt neu zu wählenden Verbandsamtes übernimmt der 
Deichhauptmann alle Verrichtungen des Verbandsamtes.

§ 4.
Der Vorsteher und die Beisitzer erhalten für ihre Mühwaltung eine 

von der Deputirtenversammlung festznsetzende Vergütigung und außerdem 
Ersatz der besonders zu berechnenden baaren Auslagen.

Alle Jahre, am Tage der Herbst Wall- nnd Graben-Schau, oder, 
nach Bestimmung des Vorstehers, am Tage darnach, tritt die Deputirten
versammlung zur Prüfung und Abnahme der von dem Verbandsamte 
gelegten Rechnung zusammen. Die Deputirtenversammlung beschließt 
unter einem von ihr gewählten Vorsitzenden nach einfacher Stimmen
mehrheit. Bei Stimmengleichheit giebt die Stimme des Vorsitzenden 
den Ausschlags

§ 5.
Die im § 2 Nr. 3 namentlich aufgeführten Hauptabwässerungs

gräben müssen mindestens 12 Fuß obere Breite und einfüßige Böschung 
haben, und in möglichst gleichmäßigem Gefälle gehalten werden. Minde
sten zweimal im Jahre, und zwar das eine Mal bis zum 15. Juli, 
das andere Mal bis zum 15. Oktober, müssen sie gründlich geräumt 
werden. — An den bezeichneten Tagen hält der Vorsteher mit den Bei
sitzern und drei von der Deputirtenversammlung auf drei Jahre zu wäh
lenden Wall- und Grabengeschwornen die Grabenschau ab, an welche sich 
die Wallschau unmittelbar anschließt, wenn dieselbe nicht schon vorher 
stattgefundeu hat. — Der Vorsteher ist befugt, diese Termine durch öf
fentliche in jener Gemeinde ortsüblich zu verkündende Bekanntmachungen 
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auf andere Tage zu verlegen. Er kann auch außerdem noch andere Räu
mungen und Schauen anorduen.

Bei den Räumungen wird von unten nach oben gearbeitet, falls 
nicht besondere Umstände den Vorsteher bestimmen, hierüber andere Fest
setzung zu treffen. Jeder Räumungsverpflichtete muß Kraut und Schlamm 
innerhalb seines eigenen Looses herausschaffen, und hat bei fließendem 
Wasser durch ein, an der unteren Grenze seines Looses einzusetzendes 
Brett das Fortschwimmen des Krautes zu verhindern. Der Grabenaus- 
wurs muß drei Fuß von dem Grabenborde entfernt eben ausgebreitet 
oder völlig weggebracht, oder so abgelagert werden, daß er nicht in den 
Graben zurückfallen sann. Folgende, viel Sand treibende Wasserläufe: 
das Kommorsker Mühlenfließ, der in dasselbe sich ergießende Sprind, 
welcher zwischen dem Wedelstädt'schen und dem Oginskischen Grundstücke 
zu Kommorsk-Niederfeld herabkommt, und der in den Klein-Kommorsker 
Wassergang mündende Sprind zwischen den Ländereien von Klein-Kom- 
morsk, Warlubien und Milcherei, müssen jeder von sämmtlichen Verpflich
teten gleichzeitig geräumt werden. Den Tag der Räumung bestimmt 
der Vorsteher.

§ 6.
Die Brücken über die im§2Nr.3 namentlich aufgeführtenHauptabwässe- 

rungsgräben müssen eine freie Oeffnung von mindestens 10 Fuß Weite 
haben. Die Unterkannte der Belagsbalken darf nicht tiefer liegen wie 
das angrenzende Ufer.

§ 7.

Die Arbeiten des Verbandes kann der Vorsteher entweder für Geld 
besorgen lassen, oder in Loosen an die Verbandsgenossen zur Beschaffung 
in Natur verweilen. In beiden Fällen erfolgt die Vertheilung nach 
einem, dem Verbandsamte von dem Deichhauptmann der Schwetz-Neuen- 
burger Niederung zuzustellenden Auszuge aus dem Hauptdeichkataster. 
Sollten vor Anfertigung dieses Auszuges Verbandsarbeiten vorgenommen 
werden müssen, so sind dieselben, vorbehaltlich der späteren Ausgleichung, 
einstweilen nach der Konkurrenzbestimmungs Nachweisung des Deich-In
spektors Westphal vom 12. August 1822 auszuschreiben.

§ 8.
Die Arbeiten an den Wüllen müssen bis zum 1. August jeden Jah

res fertig sein, wenn die Aufsichtsbehörde nicht ausnahmsweise einen 
späteren Termin bewilligt.

8 9.

Der Vorsteher ist befugt, in allen Fällen, wo ein Betheiligter die 
ihm obliegenden Naturalarbeiten nicht rechtzeitig ordnungsmäßig geleistet 
hat, das Fehlende durch angenommene Arbeiter besorgen zu lassen. Die 
dadurch entstehenden Kosten werden nach erfolgter Festsetzung des Ver
bandsamtes nöthigenfalls durch Exekution im Verwaltungswege beigetrie- 



lis

bert. Dasselbe gift von rückständigen baaren Beiträgen und von Geld
strafen, — Diese Beitreibung veranlaßt auf Antrag des Vorsteher- der 
Deichhauptmann durch den Deichamts-Exekutor.

§ io.
Mit Geldstrafe von 10 Sgr. wird belegt, wer bei der Graben

räumung das losgeristene Kraut treiben läßt (§ 5), wer unbefugter Weise 
einen der im § 2, Nro. 3 namentlich genannten Wasserläufe mit Fischer- 
geräth versetzt oder sonst unbefugt anstaut, mit Geldstrafe von 15 Sgr., 
wer an einem dieser Wasserläufe ohue Erlaubniß des Vorstehers eine 
Viehtränke anlegt, oder von den bei der Erlaubniß ertheilten Bedingun
gen adweicht; mit Geldstrafe von ‘20 Sgr., wer eine Brücke zu niedrig 
oder zu schmal anlegt. — Wer im Uebrigen den statutenmäßigen Be
stimmungen des Vorstehers zuwider handelt, kann, sofern dadurch nicht 
eine andere Strafe verwirkt ist, von dem Berbandsamte in eine Ord
nungsstrafe bis zu 1 Thlr. genommen werden. — Die Strafen fließen 
in die Verbandskasse.

§ 11.
Der Verband steht unter der Aufsicht des Deichhauptmanns der 

Schwetz-Neuenburger Niederung und unter der Oberaufsicht des Staats.

§ 12.
Abänderungen dieses Statuts könneu von Amtswegen durch die 

Regierung jederzeit verfügt oder von einer zu diesem Zwecke besonders 
berufenen Generalversammlung aller stimmberechtigten Verbandsgenossen 
mit einfacher Stimmenmehrheit beschlossen werden. Zur Gültigkeit eines 
solchen Beschlusses ist die Genehmigung der Regierung erforderlich. Eine 
Generalversammlung zur Beschlußnahme über Abänderungen des Statuts 
muß berufen werden, wenn mindestens 10 stimmberechtigte Verbandsge
nossen es verlangen.

Marienwerder, den 16. März 1867.

Körügk. Kreutz. Wegierung, Avth. des Annern.

/

(Amtsblatt Nr. 34, pro 1875, Seite 195.)

Polizei-Verordnung,
zum Schutze der Deiche-Ufer-Deckwerke, Pflanzungen und Entwässerungs

anlagen an den Weichsel- und Nogat-Niederungen.

Auf Grund deö § 11 des Gesetzes über die Polizei-Verwaltung 
vom 11. März 1850 (Gesetz-Sammlung für 1850 S. 265) verordnen 
wir hierdurch für sämmtliche im Ueberschwemmungs-Gebiet der Weichsel 
und Nogat liegende Niederungen unseres Regierungsbezirks, unter Auf-
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Hebung der Polizei-Verordnung vom 6. März 1856 (Amtsblatt für 1856 
S. 77.) was folgt:

§ 1.
Auf Deichstrecken, welche nicht zur Benutzung als Landstraße be

stimmt sind, darf außer den im Dienste befindlichen Staats- und Deich
beamten und den Mitgliedern der betreffenden Deichämter Niemand ohne 
besondere Erlaubniß der Deich-Polizeibehörde fahren oder reiten.

§ 2.

Das Viehtreiben auf dem Deich außerhalb der dazu bestimmten 
Uebertrisft ist verboten.

§ 3.
Uebertrisften, An- nnd Abfahrten und Fuß-Steige über den Deich, 

dürfen nur mit Genehmigung der Deichpolizeibehörde angelegt werden.

§ 4.
Geldbuße bis zu 30 Mark, an deren Stelle im Unvermögensfalle 

entsprechende Haft tritt, verwirkt :

a. wer den vorstehenden Verboten § 1, 2, 3 zuwiderhandelt,
b. wer in der Kulmer Amtsniederung den Bestimmungen der 

§§ 31 und 32 des Statuts vom 9. Juli 1851 (Ges. Samm
lung Seite 483 ff.) in der Kulmer Stadtniederung den Be« 
stimlnungen der §§ 23 und 24 des Statuts vom 6. Juli 
1853 (Ges. Sammlung Seite 537 ff.), in Niederungen, in 
welchen das Normal-Deichstatnt vom 14. November 1853 (Ges. 
Sammlung Seite 935 ff.) gilt, den daselbst in den §§ 19 und 
20 getroffenen Bestimmungen zuwiderhandelt,

c. wer ohne Genehmigung der Deichpolizeibehörde innerhalb 5 Ru
then (18,83 Meter) vom inneren Deichfuß ein Gebäude neu 
erbaut oder an einem innerhalb solcher Entfernung stehenden 
Gebäude eine Hanptreparatur vornimmt,

d. wer ohne Genehmigung der Deichpolizeibehörde Schleusen oder 
Durchflüsse in Binnenverwallungen oder Quelldämmen, oder 
Stauwerke in solchen Hauptgräben, die unter Schau gestellt 
sind, anlegt,

e. wer unbefugt über Buhnen, Deckwerke, Rauhwehren oder durch 
Pflanzungen, welche zum Schutze des Deichs oder des Ufers 
oder zur Befestigung von Verlandungen dienen, geht, reitet, 
fährt oder Vieh treibt.

§ 5.

In den Fällen der §§ 3 und 4 kann die Deichpolizeibehörde, wenn 
durch die Uebertretung ein besonderer Zustand geändert worden ist, den 
Schuldigen zur Wiederherstellung desselben anhalten.
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§ 6-
In Betreff des Pfandgeldes für Vieh, welches auf Dämmen, Dei

chen, Buhnen, Deckwerken und gedeckten Sandflächen betroffen wird, und 
der Strafen für unbefugtes Biehhüteu wird auf die Bestimmungen in 
den §§ 13, 14 und ff. der Feld polizei-Orduuug vom l. November 1874 
(Ges. Sammlung Seite 376 ff.) verwiesen.

Marienwerder, den 20. August 1875.

Königs. Negierung, Abtheilung des Innern.

Schifffahrt.
a. Im Allgemeinen.

(Amtsblatt pro 1837 S. 301.)

Mit Bezugnahme auf unsere Amtsblatts Bekanntmachung vom 25. 
November 1834, Inhalts welcher sich - die Stromschisfe keiner andern als 
der ordentlichen Landes- oder Handelsflagge, die aus drei horizontale« 
Streifen bestehen soll, von denen die beiden äußern schwarzen Streifen 
zusammen genommen den dritten Theil der ganzen Flaggenbreite einneh
men, der mittlere weiße Streifen aber den Preußischen Heraldischen Adler 
enthält, bedienen dürfen, wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß ge
bracht, daß in Gemäßheit eines Rescripts des Königs. Finanz-Ministerii 
Vim 22. v. M. die Preußischen Flußschisfer, wenn sie jenes Gebot über
treten, zunächst verwarnt, und wenn sie dessen ungeachtet eine fremde 
Handelsflagge führen sollten, in eine Polizeistrafe bis 5 Thlr. genommen 
werden sollen.

Die betreffenden Polizei-Behörden werden zugleich wiederholt ange
wiesen, auf die Befolgung jener Anordnung zu halten und gegen die 
Kontravenienten nach obiger Vorschrift zu verfahren.

Marienwerder, den 7. Oktober 1837.
König!. Proust. Regiernng, Abheilung des Innern.

(Amtsblatt pro 1880, S. 12.)

Polizei Verordnung
zum Schutze der Schifsfahrtszeichen.

Auf Grund des § 115 des Zuständigkeitsgesetzes vom 26. Juli 1876 
(G. S. S. 297) und bezw. der §£ 77 und 78 der Provinzialordnung 
für die Provinzen Preußen pp. vom 29. Juni 1875 (G.-S. S. 335) 
in Verbindung mit den §§ 6, 12 und 15 des Gesetzes über die Poli
zeiverwaltung vom 11. März 1850 (G.-S. S. 265) verordne ich unter 
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Zustimmung des Provinzialraths für den Umfang der ganzen Provinz 
Westpreußen und deren Küstengebiet was folgt:

§ 1.
Wer die zur Sicherung der Schifffahrt ausgelegten Bojen, Tonnen 

oder sonstige Merkmale, welche zu diesem Zwecke aufgestellt oder ausge
legt sind, aus Fahrlässigkeit zerstört, beseitigt oder unbrauchbar macht, 
wird, soweit nicht nach bestehenden anderweiten Bestimmungen eine schwerere 
Strafe eintritt, auf Gruud des § 366 Nr. 10 des Strafgesetzbuchs für 
das deutsche Reich mit einer Geldstrafe bis zu 60 Mark oder mit Haft 
bis zu 14 Tage» bestraft.

§ 2.
Zur Vermeidung der gleichen Strafe hat jeder Schiffer, welcher 

von einer Zerstörung, Beseitigung oder Beschädigung derartiger Schiff
fahrtszeichen Kenntniß erhält, hiervon der Polizeibehörde desjenigen Ha
fens, welchen er zuerst erreicht, alsbald nach seiner Ankunft Anzeige 
zu machen.

Danzig, den 8. Januar 1880.

Fer Höer Präsident der Urovinz-Westpreußen.
v. E r nst h ause n.

b. Auf der Weichsel.
(Amtsblatt pro 1853, S. 186.)

Polizei Verordnung.
Die Schifffahrt auf der Weichsel innerhalb des Regierungsbezirks 

Marienwerder betreffend.

In Gemäßheit des § 11 des Gesetzes vom 11. März 1850 werden 
zur Aufrechterhaltung der Ordnung bei der Schifffahrt auf dem Weichsel
strome und zur Sicherstellung der öffentlichen Anlagen in demselben für 
den Bezirk der unterzeichneten Königl. Regierung folgende Bestimmun
gen getroffen:

§ 1.
Durch Holzflöße (Traften) und Stromfahrzeuge jeder Art und Größe, 

darf, wenn sie vor Anker gehen, die Fahrt nicht gesperrt werden.

§ 2.
Das Befahren des Stromes mit Gefäßen und Flößen zur Nachtzeit 

und bei dichtem Nebel ist untersagt und nur in mondhellen Nächten ge
stattet. Kein Gefäß oder Floß aber darf bei Nachtzeit oder in der Dun
kelheit eine fliegende Fähre passiren.
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§ 3.
Dampfschiffe dürfen nicht mehr als vier Lastkähne im Schlepptau 

führen.

§ 4.
Holzflöße von weniger als zwanzig Tafeln müssen von einem, Holz

flöße von zwanzig und mehr Tafeln, ein jedes von zwei Rottmännern 
geführt werden, von welchen der eine mindestens 400 Ruthen, der an
dere in geringerer Entfernung, von der vordersten Tafel fährt.

§ 5.
Die Stromregulirungs- und Uferschutzwerke dürfen nicht beschädigt 

werden; auch ist das Anlegen an denselben, sowie deren Betreten verboten.

§ 6.
Den bei den Strombaustellen vor Anker liegenden durch die Landes- 

flagge kenntlich gemachten Königl. Stromgefäßen ist auszuweichen, so daß 
weder diese, noch die ausgespannten Taue beschädigt werden:

Ist die Fahrt durch Königl. Stromgefäße oder Taue augenblicklich 
gesperrt, so haben die zu Thal (stromab) gehenden Stromgefäße und Flöße 
in einer Entfernung von mindestens 200 Ruthen oberhalb der Baustelle 
so lange vor Anker zu gehen, bis die Fahrt frei ist.

Dafselbe gilt von den zu Berg (stromauf) gehenden Segel- und 
Dampfschiffe«, welche in gleicher Entfernung unterhalb der Baustelle vor 
Anker gehen müssen.

§ 7.
Bei den fliegenden Fähren bei Culm und Kurzebrack ist seitens der 

Führer der Flöße und Stromfahrzeuge die größte Vorsicht zu beachten.
Es ist der Cours der Fähre bei der Ankunft der Flöße und Strom

gefäße in der Nähe derselben genau zu beachten imb zur Vorbeifahrt 
das rechte oder das linke Ufer zu wählen, je nachdem die fliegende Fähre 
auf dem linken oder dem rechten Ufer liegt.

Ist die Vorbeifahrt auf dem einen oder dem anderen Ufer wegen 
Wind, Strömung oder mangelnder Tiefe des Fahrwassers nicht möglich, 
und kann die Fähre aus irgend welchem Grunde das Ufer, an welchem 
die Fahrt liegt, nicht verlassen, so haben die ankommenden Traften, Se
gel- und Dampfschiffe sofort und in der § 3 angegebenen Entferung so 
lange vor Anker zu gehen, bis die Fähre die Fahrt frei gemacht hat 
uud nach dem andern Ufer gegangen ist. Die etwaigen Anweisungen 
der Fährausseher sowie der Fährleute sind hierbei aufs Pünktlichste zu 
befolgen und ist namentlich auf deren Geheiß zu werfen, oder der von 
ihnen bezeichnete Cours zu wählen.

§ 8.

Haben bei der Berg- oder Thalfahrt Segelschiffe und bei der Thal
fahrt Flöße sich in bedeutender Anzahl gesammelt, so darf bei dem Vor- 
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beifahren bei einer fliegenden Fähre die Fahrt der letzteren nur in Zeit
räumen von höchstens einer halben Stunde unterbrochen werden. Da
zwischen liegende Zeiträume von einer halben Stunde sind zum Ueber» 
setzen der angesammelten Landfuhrwerke mittels der fliegenden Fähre be
stimmt, so daß also erst nach Verlauf dieser Zeit der Durchgang nachfol
gender Flöße und Segelschiffe wieder beginnen darf. Auch hierbei ist 
den etwaigen Anordnungen der Fähraufseher und Fährleute Folge zu leisten.

§ 9.
Die Übertretung dieser Vorschriften wird mit einer Geldbuße von 

5 bis 20 Thlrn. bestraft, außerdem ist der durch die Nichtbeachtung der
selben entstandene Schaden von dem Eigenthümer der betreffenden Flöße 
oder Fahrzeuge zu ersetzen und das nach der Anweisung der Strom-, 
Bau- oder Fähraufseher zur Sicherstellung geforderte Pfand denselben ge
gen Empfangsbescheinigung unweigerlich auszuliefern, widrigenfalls die
selben ermächtigt sind, die Weilerfahrt bis zur Entscheidung der nächsten 
Polizeibehörde zu ulltersagen und zu verhindern.

Marienwerder, den 26. Juli 1853.
Königl. Prcuß. Regierung, Abtheilung des Innern.

(Amtsblatt pro 1856, S. 142.)

Polizeiverordnung,
die Schifffahrt auf der Weichsel innerhalb des Regierungs-Bezirks 

Marienwerder betreffend.

In Gemäßheit des § 11 des Gesetzes vom 11. März 1850 setzen 
wir hiermit fest, daß unsere Verordnung vom 26. Februar 1853,*)  
Amtsblatt pro 1853 Seite 186, auch für die Fähranstalt bei Thorn An
wendung findet, jedoch mit Abändernng des § 8 jener Verordnung dahin, 

daß die Führer von Segelschiffen, Flößen und sonstigen Stromfahr- 
zeugen verpflichtet sind, wenigstens zwei Stunden vor dem Zeitpunkte, 
an welchem sie bei der fliegenden Fähre bei Thorn vorbeifahren wol
len, dem Aufseher derselben hiervon Anzeige zu machen, und dessen 
etwaige Anordnungen, namentlich in Beziehung auf einen anderen 
Zeitpunkt der Vorbeifahrt, Folge zu leisten, daß ferner die Fahrt der 
fliegenden Fähre nur in Zeiträumen von höchstenseinerhalben Stunde 
unterbrochen werden darf.

**) Soll heißen 26. Juli 1853.

Marienwerder, den 13. Juni 1856-

Königl Prcuß. Regierung, Abtheilung des Innern. **)
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(Amtsblatt pro 1874, Seite 225.)

Polizei Verordnung,
die Schifffahrt aus der Weichsel innerhalb des Regierungsbezirks 

Marienwerder betreffend.

Auf Grund des § 11 des Gesetzes vom II. März 1850 werden 
die von uns erlassenen Polize5Verordnungen vom 26. Februar 1853 
und vom 13. Juni 1856 (Amtsblatt pro 1853, Seite 186 und pro 
1856, Seite 142) auch auf die Fähranstalt Fordon-Ostrometzko hiermit 
ausgedehnt.

Marienwerder, den 12. Oktober 1874.

Aönigl. Uegierung, Abtheilung des Annern. ‘

(Amtsblatt pro 1857, S. 286.)

Polizei Verordnung,
die Schifffahrt auf der Weichsel innerhalb des Regierungsbezirks 

Marienwerder betreffend.

In Gemäßheit des §11 des Gesetzes vom II. März 1850 werden 
die von uns erlassenen Polizei Verordnungen vom 26. Februar 1853*)  
und vom 13. Juni 1856 (Amtsblatt pro 1853 Seite 186 und pro 
1856 Seite 142) auch auf die Fähranstalt bei Graudenz hiermit aus- 
gedehnt.

Marienwerder, den 27. Oktober 1857.

Königl. Prellst. Regierung, Abtheilung des Innern.

*) Coll heißen 26. Juli 1853.

(Amtsblatt pro 1875, S. 147.)

Polizei-Verordnung,
Auf Grund des § 11 des Gesetzes über die Polizei-Verwaltung vom 

11. März 1850 (G.-S. 1851, S. 265—268) werden hiermit die Po
lizei-Verordnungen vom 26. Juli 1853 (Amtsblatt 1853, S. 186—188 
11)) und vom 13. Juni 1856 (Amtsblatt 1856, Seite 142 11) auf die 
Fähranstalt bei Mewe ausgedehnt.

Marienwerder, den 12. Juni 1875.

Königl. Wegiernng, Abtheilung des Annern.
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(Amtsblatt pro 1859, S. 201.)

Nachstehender Allerhöchster Erlaß vom 31. Januar d. I. und der 
Tarif zur Erhebung des Ufer- und Hafengeldes für die Benutzung der 
Landungsplätze auf beiden Ufern der Weichsel bei Kurzebrack von dem
selben Tage, so wie das Polizeireglement vom 4. September d. I :

Auf Ihren Bericht vom 24. Iaimar d. I. habe ich den Tarif zur Erhebung des 
Ufer- und Hafengeldes bei Kurzebrack an der Weichsel genehmigt und vollzogen. Der
selbe erfolgt hierbei znr Publikation durch die Gesetz-Sammlung.

Tarif
nach welchem für die Benutzung der Landungsplätze aus beiden Usern der Weichsel bei 
Kurzebrack und des Hafens daselbst Ufer- und Hafengelder zu entrichten sind:

Es wird entrichtet:
A. ntt Ufergeld:

1) für jeden leeren Kahn ohne Unterschied der Größe, 
der blos landet, ohne cinzuladen........................... — Thlr. 2 sgr. 6 pf.

2) für jeden beladenen Kahn, ohne Unterschied der La
dung nnd Große, welcher landet und weiter geht, 
ohne etwas ein- oder anszuladen................................. — - 5 - — «

Die Sätze zn 1 nnd 2 werden nicht erhoben, wenn
die Sätze zu 3 Anwendung finden, oder Hafengeld zu 
entrichten ist;

3) für Kähne, welche Fracht gebracht haben und ausla-
den, oder welche Fracht einladen:

a. für einen Kahn der über 12 Last trägt . . — » 20  — »*
b. für einen Kahn der 1—12 Last trägt ... — - 10 - — »
c. für einen Kahn der unter 1 Last trägt ... — - 5 » — «
Wenn Fahrzeuge zu a. u. h. mir theilweise nnd

zwar bis zu 10 Centnern belade« oder cntfrachtet 
werden, so wird nur die Hälfte der Sätze, also be
ziehungsweise 10 und 5 Sgr. erhoben;

4) für jeden mit Mauer- oder Feldsteinen beladenen
Kahn, welcher am User ansladet..................................— - 15 » — »

5) für alles große Holz, das vom Hf er abgefahren wird 
vom Stück........................................................................— » 1 - 6 »

6) für eine Klafter Brennholz von 108 Kubikfuß . . — » 1 - 3 -
7) für ein Schock Bretter, welche an dem Ufer auSge-

laden werden.........................................................................— - 5*  — «
8) für ein Schock Bohlen, welche an dem Ufer ansge- 

laden werden..................................................................— -- 10  — «*
9) für ein Schock Latten, welche an dem Ufer ansgela- 

den werden........................................................................— » 1» — -

Bon den Fahrzengen, welche die Hölzer zu 5 bis 9 heranftthren, wird ein Ufergeld 
nicht weiter erhoben.

B. an Hafengeld:
für die Ueberwinterung von Stromfahrzeugen:

a. von unbeladenen:
1) von einem Fahrzeuge von /i bis einschließlich 5 Last 

Tragfähigkeit...................................... — Thlr. 10 sgr. —Pf.
1

2) von einem Fahrzeuge von mehr als 5 bis einschließ
lich 10 Last Tragfähigkeit............................................—  20 - — ’ «*

3) von einem Fahrzeuge von mehr als 10 bis einschließ-
, lich 20 Last Tragfähigkeit.......................................  . 1 ♦ 10 « — «
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4) von einem Fahrzeuge von mehr als 20 bis einschließ
lich 30 Last Tragfähigkeit.............................................. 2 Thlr. — sgr. — pf.

5) von einem Fahrzeuge von mehr als 30 bis einschließ
lich 40 Last Tragfähigkeit..............................................2 - 20 » — -

6) von einem Fahrzeuge von mehr als 40 bis einschließ
lich 45 Last Tragfähigkeit..............................................3 # — - --- -

7) von einem Fahrzeuge über 45 Last Tragfähigkeit . 3 - 10 - — «

b. von beladenen:
8) das Doppelte der vorstehenden Sätze zu 1 bis 7 ;

c. von Dampfschiffen:
9) für ein jedes ohne Rücksicht auf dessen Größe . . 5 - — - — -

Befreiungen.
Bon Entrichtung der vorstehenden Ufer- und Hafengelder sind befreit:

1) Sämmtliche Wasserfahrzeuge, welche dem Staate eigenthümlich gehören.
2) Stroinfahrzeuge, welche mit Königlichen oder Armee-Effekten, oder sonst mit 

StaatS-Eigenthum beladen, oder vom Staate gemiethet und mit Soldaten, 
ausgchobenen Leuten, oder Tagelöhnern bemannt sind.

3) Die zum Betriebe der Fahrzeuge gehörigen Sachen.

Zusätzliche Bestimmungen.
1) Das Ufergeld, sowie das Hafengeld, wird an den Erheber des Fährgeldes bei 

Kurzebrack entrichtet.
2) Das Hafengeld wird von jedem Fahrzeuge erhoben, welches in dem Sicher

heitshafen überwintert, sowie von allen denjenigen Fahrzeugen, welche bei ein- 
treteudem Frostwetter und Treibeise in den Sicherheitshafen einlaufen und dort 
vor dem Eise Schutz suchen. Es ist in der Regel von der Einfahrt in den 
Hafen zu entrichten. Zwingt ein erweislicher Nothstand zur ungesäumten Ein
fahrt in den Hafen, so kann diese ausnahmsweise vor Entrichtung des Hasen- 
geldes geschehen. ES muß daun aber die Abgabe unverzüglich nach der Eiu- 
bringung des Fahrzeuges gezahlt werden.

3) Die Schiffer sind verpflichtet, die Quittungen über die bezahlten Gebühren so
gleich nach erfolgter Entrichtung dem Hafenmeister, auf Verlangen auch den 
Steuer-, Polizei-, uud Stromauffichts-Beamten vorzulcgen.

Gegeben Berlin, den 31. Januar 1859.

(Amtsblatt pro 1859, S. 203.)

Auf Grund des Gesetzes vom 11. März 1850 wird folgende Ufer- 
und Hafen-Polizeiordnung für die Benutzung der Landungsplätze auf 
beiden Ufern der Weichsel gegen Kurzebrack uiib des Sicherheitshafens 
daselbst erlassen.

§ 1.
Die Aufsicht über die Landungsplätze und riber den Hafen führt ein 

Hafenmeister, welcher letztere unter der Kontrolle und Aufsicht des Was
serbau-Inspektors in Marienwerder steht.

§ 2.
Wer ein Schiffsgefäß in den Hafen bringen will, muß zuvor

1) bei dem Hafeumeister einen Zulaßschein nachsuchen, demnach
2) unter Vorzeigung des Zulaßscheins das nach dem Tarif bestimmte 

Hafengeld au die Chausseezollhebestelle zu Kurzebrack entrichten.
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Dieselben Bestimmungen (1 und 2) finden für Schiffsgefäße statt, 
welche die Landungsplätze auf dem rechten Ufer von der Mündung deS 
obern bis zur Mündung des untern Hafens, auf dem linken Ufer, soweit 
der dortige Landungsplatz abgepflasterl ist, zum Anlanden oder Ein« und 
Ausladen von Frachtgütern benutzen wollen.

§ 3.
Nur der im Zulaßschein (§ 2 zu 1) bezeichnete Platz darf am Lan- 

duugsufer und im Hafen eingenommen werden.
Zwingt ein erweislicher Nothstand zur ungesäumten Einfahrt in den 

Hafen, so kann diese ausnahmsweise vor Entrichtung des Hafengeldes 
geschehen. Es muß aber das Hafengeld alsdann spätestens innerhalb 
24 Stunden nach der Einfahrt, das Ufergeld aber sogleich nach erfolgter 
Anlandung erlegt und die Quittung dem Hafenmeister ungesäumt vorge, 
legt werden.

§ 4.
Mit Ausnahme des in § 3 bezeichneten Falls, darf der Hafenmeister 

nur solche Schiffe in den Hafen einlassen, deren Führer die Quittung 
über das entrichtete Hafengeld, (g 2 zu 2) vorzeigen.

§ 5.
In einer Entfernung von 5 Ruthen oberhalb und unterhalb der 

Fähranlandungsstclle dürfen Schiffe in dem Landungsplatz nicht anlegen 
und weder ein- noch ausladen.

§ 6.
Die kleineren Schiffe werden an die Seiten des Hafens, die größe

ren und beladenen mehr nach der Mitte gelegt. Durch die Mitte des 
Hafens wird so lange als möglich eine Fahrt offen gelassen.

§ 7.
Große weit hervorragende Steuerruder (Steuerlappen) müssen zur 

Gewinnung von Raum ausgehoben, ebenso die Bugspriete in die Höhe 
gezogen werden.

§ 8.
Beim Fahren durch die Hafenmündung darf weder mit Haken noch 

Stoßbäumen gegen die Steineinfassnng gestoßen werden.
In das Steinpflaster der Landungsplätze dürfen zur Befestigung 

der Schiffe weder Pfähle geschlagen noch Anker gelegt werden. Zum Be
festigen der Schiffe dienen die im Steinpflaster mit eisernen Ringen ver
sehenen großen Steine.

§ 9.

In dem Hafen darf in der Regel weder ein- noch ausgeladen wer
den. Wenn in Nothfällen ein Schiff ausgeladen werden muß, ist der 
Führer verbunden, dieses nach Anleitung des Hafenmeisters auszuführen.
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§ W.
Beladene Schiffe dürfen nur beim Eisgange in den Hafen ausge

nommen werden, und zwar nur solche, deren Ladung nicht in leicht ent
zündlichen Gegenständen, als Pulver, Schwefel, Kalk, Heu, Stroh u. s. 
w. besteht.

Ausnahme hiervon ist nur iit ganz besonderen Fällen, unter Beach
tung der Anordnung des Hafenmeisters und der Polizeibehörde zulässig.

§ H-

Flößhölzer, Holzstämme, Balken, wie auch schadhafte Fahrzeuge, 
die zu sinken drohen, dürfen nicht in den Hafen gelassen werden,

§ 12.

Den Dampfschiffen ist es untersagt, im Hafen die Dampfmaschine 
arbeiten zulassen, es sei denn, daß es auf ausdrückliches Begehren des 
Hafenmeisters geschieht, um das Eis aufzubrechen.

§ 13.
Jede Beschädigung der Hafenufer und Hafetlanlagen ist untersagt; 

es darf namentlich kein Schiffer Anker in die Dossirungen derHafennfer 
werfen oder Fußwege darin anlegen.

§ U.
Niemand darf Unrath in das Wasser oder auf die User des Hafens 

werfen, und ist überhaupt jede Verunreinigung des Hafens verboten.

§ 15.
Jeder Schiffer muß sein Schiff mit haltbaren Anker-Vorrichtungen, 

Ketten und Tauwerk versehen.

§ 16.
Kein Schiffer darf das Tauwerk eiues andern Schiffes ohne Erlaub

niß des Hafenmeisters lösen oder anders befestigen.

§ 17.

Die Führer aller im Hafen liegenden Schiffe find verpflichtet, mit 
ihrer gesammten Mannschaft sich nach geschehener Aufforderung von Sei
ten des Hafenmeisters zum Aufeisen des Hafens oder zur Abwendung 
der Gefahren bei Feuer, Sturm, Eisgang, hohen Fluthen oder welcher 
Art solche sonst sein mögen, der Reihenfolge nach unweigerlich zu stellen 
und Hülfe zu leiste«. Auch sind die Schiffer verbunden, täglich ihre 
Schisfsgefäße loszueisen und flott zu erhalten.

§ 18.

Wenn es von dem Wasserbau-Jnspector für zweckmäßig erachtet 
wird, muß eine Hafenwache zur Nachtzeit von 4 Mann gehalten werden, 
wobei alle Schiffer nach der Reihenfolge zuzuziehen sind.
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§ 19.
Es dürfen die bewohnten Schiffe niemals von allen Bewohnern 

gleichzeitig verlassen werden. Unbewohnte Schisse müssen unter Aufsicht 
der Bewohner eines in der Nähe liegenden Schiffes gestellt und dem 
Hafenmeister dieses angezeigt werden.

§ 20.
Es darf auf keinem Schiffe Theer, Pech, Oel oder ein sonstiger 

leicht brennbarer Gegenstand über ein offenes Feuer warm gemacht oder 
zum Sieden gebracht werden. Das Schießen mit Gewehren rc. und das 
Rauchen aus Pfeifen ohne Deckel ist untersagt.

§ 21.
Bricht int Hafen Feuer aus, so hat der Hafenmeister oder die Ha

fenwache (wenn diese es früher entdeckt) sofort durch zuverlässige Perso
nen der Polizei-Behörde Anzeige zu machen und die ^öschanstalten her
beizurufen.

§ 22.
Jede Uebertretung dieser Polizei-Verordnung wird mit 1 bis 10 

Thlr. oder mit verhältuißmäßiger Gefänguißstrafe bestraft.

Marienwerder, den 4. September 1859.

Königliche Legierung, Abtheilung des Ämtern.
werden mit dem Bemerken znr öffentlichen Kenntniß gebracht, daß die 
Erhebung des Hafengeldes vom 1. Oktober d. I. ab beginnt.

Marienwerder, den 6. September 1859.

Königs. Wcgierung, Abtheilung des Innern.

(Amtsblatt pro 1876, S. 185.)

Polizei Verordnung.
betreffend die Schifffahrt auf der Weichsel bei Roßgarten, 

Regierungsbezirk Marienwerder.

Auf Grund des § 11 des Gesetzes über die Polizei-Verwaltung vom 
11. März 1850 (Ges.-S. 1850, S. 265—268) werden hiermit die 
Polizei-Verordiiungen vom 26. Juli 1853 (AmtSbl. 1853, Seite 186 — 
188 und vom 13. Juni 1856 (Amtsblatt 1856, S. 142) auf die Führ« 
anstatt zwischen der Montaner Spitze und Roßgarten ausgedehnt.

Marienwerder, den 10. Juli 1876.

König!. Legierung, Abtheilung des Annern.



124

(Amtsblatt pro 1876, Nr. 40, S. 240.)

Polizei-Verordnung,
betreffend die Schifffahrt auf der Weichsel bei Neuenburg.

Auf Grund des § 11 des Gesetzes über die Polizei-Verwaltung 
vom 11. März 1850 (G.-S. S. 265) werden hiermit die Polizeiver
ordnungen vom 26. Iuli 1853 (Amtsblatt S. 186) und vom 13. Juni 
Juni 1856 (Amtsblatt S. 142) auf die Fähraustalt bei Neuenburg 
ausgedehnt.

Marienwerder, den 18. September 1876.

Königliche Legierung, Abtheilung des Annern.

Polizei-Verordnung,
für den Verkehr auf der Weichsel, in dem Hafen Brahemünde und in 

der Brahe aufwärts bis zum Gute Jagdschutz.

Unter Aufhebung der Polizei-Verordnungen für den Verkehr auf 
der Weichsel und der unteren Brahe:

a) vom 27. März 1874 1 Amtsblatt-Beilage zu Nr. 14 und
b) vom 7. Februar 1876 Artikel 1 Amtsblatt-Beilage zu Nro 8 wird 

auf Grund des § 11 des Gesetzes über die Polizei-Verwaltung vom 
11. März 1850 für die Schifffahrt und Flößerei auf der Weichsel, 
in dem Hafen Brahemünde, und in der Brahe auswärts bis zum 
Gute Jagdschütz Folgendes festgesetzt:

Ertheilung der Tour Nro. . . für die Holzstöße.

§ 1-
Die von der Weichsel kommenden Floßholz-Transporte (Traften), 

welche durch die 11. und folgenden Schleusen des Bromberger Kanals 
gehen sollen, werden in die Brahe und den Kanal nur eingelassen, auf 
Grund und in der Reihenfolge der für sie ertheilten Tournummer.

Dasselbe gilt von deu von der Oberbrahe kommenden Holzstößen, 
die den Bromberger Kanal resp, die kanalisirte Brahe passiven sollen.

§ 2.
Um diese Tonrnummer zu erhalten, hat der Transportführer:

a) den von der Weichsel kommenden zur Weiterbeförderung durch die 
Brahe und den Bromberger Kanal bestimmten aus kanalmäßig her- 
gestellten Tafeln bestehenden Holztransport, sobald derselbe auf der 
Nevisionsstelle zwischen der sogenannten langen Buhne oberhalb der 
fiskalischen Otterau'er Weichselkämpe und der Mündung des Weich
selhafens Brahemünde angelangt ist, bei dem an der Weichsel sta- 
tionirten Flößerei-Aufseher,



b) den von ber Oberbrahe kommenden Holztransport, sobald derselbe 
oberhalb der Eisenbahnbrücken bei Bromberg angelangt ist, bei dem 
Stromausseher in Bromberg unter Ueberreichung des Holzverzeich
nisses und zwar für die Weichselflöße in dreifacher, für die Ober
braheflöße in zweifacher Ausfertigung nach dem von der Kanal-In
spektion festgestellten Muster anzumelden.

§ 3.
Kanalmäßig sind diejenigen Tafeln, welche bei höchstens 30 Meter 

Länge (für Masten werden Längen bis zu 40 Meter zugelassen) vorn 
höchstens 3,5 Meter, in der Mitte höchstens 4 Meter und hinten höch
stens 4,3 Meter Breite ober bej rechteckigem Verbände höchstens 3,9 
Meter Breite haben, mit festen Materialien verbunden sind, nicht unter 
Wasser gehen und am Hintereude mit einer laufenden Nummer in 
schwarzer Oelfarbe (Tafelnummer) deutlich bezeichnet sind.

Bei Traften von mehr als einer Tafelbreite müssen die einzelnen 
Tafeln auf den Verbandhölzern (Kleisten) durch Einkerkeu erkennbar ab
gesondert sein. Die Verbandhölzer dürfen nicht über die Floßhölzer 
vorstehen.

§ 4.
Holzflöße, welche für den Kanal bestimmt, indeß noch nicht kanal

mäßig verbunden sind, oder aber solche Flöße, welche noch nicht in den 
Hafen eingehen sollen, dürfen nach den im § 2 bezeichneten Revisions
stellen nicht hingebracht werden. Hölzer, welche der vorstehenden Be
stimmung zuwider dennoch dorthin gelegt werden, sind auf Anordnung 
des Flößerei-Aufsehers sofort zli entfernen. Auch kaun derselbe die Ent- 
fernung auf Kosten des Eigenthümers oder Spediteurs ausführen lassen.

§ 5.
Die Annahme der Anmeldungen erfolgt täglich mit Ausnahme der 

Sonn- und Festtage:
a) für die Weichselflöße bei dem Flößerei-Aufseher an der Weichsel bei 

Dentsch-Fordon in seinem Geschäftslokale vom Beginn der Flößerei- 
Periode bis zu dem von der Kanal-Jnspection zu bestimmenden 
Zeitpunkte von 7 bis 3 Uhr Morgens und 7 bis 8 Uhr Abends, 

b) für die Oberbraheflöße bei dem Stromausseher in Bromberg von 
7 Uhr früh bis 6 Uhr Abends.

Falls Holztransporte auf der Weichsel nicht vorliegen, soll die An
nahme von Anmeldungen auch zwischen den festgesetzten Meldestunden 
stattfinden.

§ 6.
Die Eintragung der in jeder Meldestunde angemeldeten Floßholz- 

Transporte erfolgt, wenn ordnungsmäßige Holzverzeichnisse vorliegen:
a) bei den Weichselflößen nach der Reihenfolge der in Thorn ertheil- 

tenZollabfertigungsnummer mit einer neuen laufenden Nummer in die 
Anmeldeliste,



126

h) bei den Oberbraheflößm nach der Reihenfolge der Anmeldung so
gleich in die Tourliste. Die Holzverzeichnisse werden hierbei mit 
der Anmelde- oder Tournummer versehen.

§ 7.
Die auf der Revisionsstelle lagernden Transporte werden nach der 

Nummerfolge der Anmeldung revidirt. Wird der angemeldete Holztrans
port auf der Revifionsstelle nicht vorgefunden, so ist die Anmeldung un
gültig und wird dies in der Anmeldeliste vermerkt.

§ 8.
Die Rivision findet in der Weise statt, daß der Flößerei-Aufseher 

oder Stromaufseher den betreffenden Transport mit dem Transportführer, 
welcher ihn mit der erforderlichen Mannschaft und Geräth auf der ersten 
Traft erwarten muß, nach Zahl, Holzart, Maßen und Auflast der ein
zelnen Tafeln mit dem Holzverzeichnisse prüft und den kau al mäßigen 
Berband untersucht, wobei Fehler k. in den Holzverzeichnissen bis zu 
drei Prozent der Tafelzahl des ganzen Transports nicht in Betracht zu 
ziehen sind.

Für die hiernach revidirten kanalmäßig befundenen Tafeln wird die 
Tournummer ertheilt, welche bei den Weichselflößen sogleich auf jeder 
dieser Tafeln neben der Blechmarke durch einen Trockenstempel angebracht 
wird. Hierzu ist die betreffende Stelle von dein Transportführer vor
her gehörig vorzurichten (abzuschalmen). Außerdem ist daneben, indeß 
nur für die Holzflöße von der Weichsel, eine Blechmarke mit dem Na
men des Transportführers in leicht erkennbarer Form zu befestigen. Die 
Holzverzeichnisse werden sodann mit der Tournummer versehen; der 
Transport wird in die Tonrliste eingetragen und:

a) dem Führer des Weichselholz-Transportes zuerst der Hafen-Ein
fahrtsschein und demnächst der Tourschein,

b) dem des Oberbrahe-Holztransports- der Tour- und Passirschein 
zum weiteren Verfahren nach § 19 der Kanal-Polizei-Verord nun g 
vom 27. März 1874 sogleich ertheilt.

§ 9.
Nach beendeter Revision des Weichselholztransportes muß der Füh

rer seinen Transport in der Reihenfolge der Tournummer von der Re
visionsstelle entfernen und in den Hafen nach zuvoriger Anmeldung bei 
dem Hafenmeister befördern. Den Anordnungen der Hafenbeamten ist 
hierbei pünktlich Folge zu leisten.

§ W.
Falls der Hafen Brahemünde mit Weichselflößen belegt ist, und die 

nachfolgenden Transporte nur entsprechend dem täglichen Abgänge nach 
dem Bromberger Kanal in den Hafen eingehen können, so ordnen sich 
die Transporte aus der Weichsel zwischen Thorn und der langen Buhne 
oberhalb der Otterauer Kämpe möglichst nach der Zollabfertigungsnum- 
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mer. Die Führer derselben haben sich stets Kenntniß darüber zu ver
schaffen, ob und wann sie ihre Transporte zur Revision und zur Erthei- 
lung der Tournummer nach der Revisionsstelle hinschasfen dürfen.

§ H.

Hölzer oder Tournummer, die in den Hafen einlaufen sollen, sind 
bei dem Flößerei-Aufseher ebenfalls zu melden, welcher demnächst den 
Hafen-Einfahrts-Schein ertheilt. Hölzer mit Tournummern rangiren an 
jedem Anmeldnngstage bei der Anmeldung von Hölzern ohne Tournummer.

§ 12.

Veränderungen in dem Bestände der Floß tafeln der bereits revidir- 
ten und mit Tournummern versehenen Holztransporte dürfen nur auf 
schriftlichen Antrag und mit Genehmigung der Kanal-Jnspection vorge
nommen werden. Nicht genehmigte Veränderungen ziehen den Verlust 
der Tournummer nach sich.

§ 13. w

Zwischen zwei ganzen Transporten desselben Besitzers, welche Tour- 
nummern erhalten haben und bereits im Hasen lagen, kann die Kanal- 
Jnspection auf schriftlichen Antrag eine Vertauschung der Tournummern 
gestatten, aber nur dann, wenn der spätere Transport keine größere Länge 
als der frühere hat.

§ 14.

Falls Holztransporte ohne Verschulden des Führers durch Hochwas
ser rc. vor Ertheilung der Tonrnummern über die Revisionsstelle hinaus 
geschwommen sind, so können denselben nach dem Ermessen der Kanal- 
Inspektion die unter normalen Verhältnissen zuständigen Tournummern 
ertheilt werden.

§ 15.

Floßhölzer, die im Hafen Brahemünde liegen und nicht der Reihen
folge nach in den Kanal eingeschleußt werden sollen, müssen mindestens 
drei Tage vorher bei der Kanal-Inspektion „vorlänfig" abgemeldet wer
den. Wer dies unterläßt, verliert die Tournummer. Sollen die ord
nungsmäßig vorläufig abgemeldeten Hölzer demnächst nach dem Kanale 
befördert werden, so sind sie wieder anzumelden und werden alsdann mit 
Beginn des dritten Tages einrangirt.

§ 16.

Schiffe, die von der Weichsel kommen, können jederzeit in die Ha
fenstraße u. s. w. eingebracht werden. Durch die Hafenstraße werden sie 
dann abwechselnd mit Holzflößen oder in Gemeinschaft mit diesen beför
dert. Den Anordnungen der Hafenbeamten haben die Schifssführer 
Pünktlich Folge zu leisten. * t
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II. Einfahrt der Holztransporte aus dem Hafen in die kanalisirte Brahe. 

§ 17.
Die Einfahrt der Holzstöße aus dem Hafen Brahemünde in die 

kanalisirte Brahe u. s. w. ist nur auf Grund eines Passirscherns, den 
der aus dem ersten Floße befindliche Flößer stets bei sich zu führen, den 
Kanal» und Stromaufsichtsbeamten auf Verlangen vorzuweifen und bei 
der Ankunft an der 1. Schleuse in Bromberg nebst dem Holzverzeichnisse 
dem Schleusenmeister abzugeben hat, gestattet.

§ 18.

Werden Flößhölzer ohne Passirschein auf der kanalisirten Brahe 
angetrossen, so sind dieselben anzuhalten und vorläufig am rechten User 
festzulegen; die Kanal-Inspektion entzieht dem ganzen Transport, zu 
welchem sie gehören, die Tournummer, falls er eine solche erhalten hatte, 
und ordnet den Rücktransport nach dem Hafen an. Leistet der Trans
portführer dieser Anordnung nicht sogleich Folge, so wird die Rückbe
förderung von Polizeiwegen bewirkt, und ein Theil des Holzes zur 
Deckung der Kosten mit Beschlag belegt. Erfolgt die Erstattung dieser 
Kosten einschließlich der Bewachungskosten nicht innerhalb 8 Tagen bei 
der Kanal-Inspektion, so wird das Holz verkauft. Der sich etwa erge
bende Ueberschuß wird dem Besitzer des Holzes ausgehändigt oder für 
denselben hinterlegt.

Anßerdem verfallen in Strafe:
a) der Transportsührer,
b) der Besitzer der das Holz schleppenden Dampfboote oder Trödel

pferde und zwar für jedes der von ihnen geschleppten Treiben,
c) jeder von der Bemannung, der den Anordnungen der Beamten 

nicht Folge leistet.

§ 19.

Der Passirschein wird für das mit Tournummer verseheue, für den 
Kanal bestimmte Weichselholz durch den Flößerei-Aufseher an der Brahe 
nach nochmaliger Revision und bei richtigem Befunde unter Beifügung 
des revidirten Holzverzeichnisses, ertheilt.

§ 20.

Um denselben zu erlangen muß der Führer des Transportes seine 
Hölzer zum Einflößen in die Brahe bereit und sich in steter Kenntniß 
halten, wie viele in die Brahe zu bringende Transporte noch vor dem 
seinigen liegen. Sobald die 10. Tournummer vor der seinigen an der 
Reihe ist, meldet derselbe sich bei dem Flößerei-Aufseher, überreicht seinen 
Tourschein und eine schriftliche Erklärung der Besitzer der von ihm ge
mietheten Dampfschiffe oder Pferde, daß sie zur Beförderung des betref
fenden Transportes bis in das Bassin der 1. (Stadt-) Schleuse bereit 
seien.
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§ 21.
Der Flößerei-Aufseher vergleicht den Transport mit dem ihm über

reichten Tourschein nnd dein ihm von der Kanal-Inspektion übersandten 
Holzverzeichnisse.

Zeigt der Transport willkürliche, d. h. nicht vorher durch die Ka
nal Inspektion genehmigte Veränderungen gegen den Revisionsbefund bei 
Ertheilung der Tournummer, so wird kein Passirschein ertheilt; es tritt 
Vielmehr Entziehung der Tournummer ein.

§ 22.
Findet der Flößerei-Aufseher dagegen alles in Ordnung, so trägt 

er den Transport in sein Passirbuch ein, stellt den Passirschein aus und 
übergiebt solchen dem Transportführer.

§ 23.

Wer die Meldung (§ 20) bei dem Flößerei-Anfseher dermaßen ver
spätet, daß schon die 5te Tour vor der seinigen am Einfahren in die 
Brahe ist, wird, wenn nicht entschuldigende Gründe vorliegen, mit Ver
lust der Tournummer bestraft.

Wer von dem erhaltenen Passirscheine nicht Gebrauch macht, ver
liert die Tournummer.

§ 24.
Weichselholz mit und ohne Tonrnnmmer, das an der Brahe ausgewa

schen oder in den Hafen an der Eisenbahnbrücke oder in die Mühlen- 
brahe rc. eingebracht werden soll, wird nach der Bestimmung der Kanal- 
Inspektion befördert, bei der die nöthigen Anträge zn stellen sind.

§ 25.
Die Hafenstraße und die Einfahrt aus dem Hafen in die Brahe 

darf nicht verlegt werden.

Fahrt auf der kanalisirten Brahe und das Lager in derselben.

§ 26.
Der Empfang des Passirscheins verpflichtet den Transportführer, 

das Holz ohne Unterbrechung aus dem Hafen in die kanalisirte Brahe 
und durch den Kanal zu schaffen, damit die Schleusen des letzteren un
ausgesetzt (auch bei Nacht) in Thätigkeit erhalten werden können.

§ 27.

Wer mit seinem Holze, obwohl er an der Reihe ist und den Pas
sirschein besitzt, so weit zurückbleibt, daß der Betrieb an der Schleuse bei 
Karlsdorf oder an den ersten beiden Schleusen des Bromberger Kanals 
stockt, verliert die Tournummer für das noch nicht in den Kanal be
förderte Floßholz, dasselbe muß vielmehr wie in § 18 angeordnet, nach 
dem Hafen zurückgeschafft werden.
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Bon der Entziehung der Tournummer könn die Kanal-Inspektion 
Abstand nehmen, sobald nachgewiesen wird, daß diese Verzögerung ohne 
Verschulden des Transportführers eingetreten ist.

§ 28.
Bei der Karlsdorfer Schleuse werden, wenn Schiffe und Floßhölzer 

zugleich vorliegen, abwechselnd je eine Schleufenfüllung mit Kähnen und 
demnächst eine solche mit Floßholz gemacht. Dampfschiffe schleusen bei
den vor.

Der Leinpfad an der Brahe und das Trödeln mit Pferden.

§ 29.
Der Leinpfad an der Brahe darf nur zum Trödeln von Schiffs

fahrzeugen und Flößen benutzt werden. Auf demselben darf weder 
Feuer angemacht, noch irgend ein Gegenstand niedergelegt, noch sonst 
etwas vorgenommen werden, was dem Trödeln hinderlich sein könnte.

§ 30.
Die Trödelmannschaften müssen dieselbe Reihenfolge einhalten, in 

welche die Fahrzeuge und Flöße in die Brahe eingelassen sind.

§ 31.
Stromabwärts dürfen Pferde auf dem Braheleinpfade nur mit Ge

nehmigung der Kanal.Jnspektion befördert werden.
§ 32.

Vom Ufer aus dürfen Flöße nur in einfacher Tafelbreite und nicht in 
größerer Länge als 100 Ak eter zu einem Treiben verbunden, getrödelt werden.

Der auf dem Floße stehende Trödelbaum muß mindesteus 3 Meter 
hoch und mit einer von der Kanal-Inspektion zu ertheilenden Nummer 
versehen sein, an welcher der Trödelei-Unternehmer zu erkennen ist. Die 
Scheerleine muß an graden Uferstrecken mindestens 3 Meter lang sein, 
beim Passiren der Krümmungen aber verlängert oder verkürzt werden, 
damit das Anstoßen des Floßes an die Ufer vermieden wird. Zum Ab
setzen vorn Ufer müssen die erforderlichen Mannschaften, mindestens aber 
zwei Leute auf jedem Treiben vorhanden fein.

§ 33.

Die Floßtreiber dürfen auf dem Leinpfade nur anhalten, wenn 
Pferde gewechselt oder gefüttert und getränkt werden sollen. Dies darf 
aber nur an den von der Kanal-Inspektion bezeichneten Stellen geschehen.

Die Schiffe dürfen außerdem auch zum Einnehmen oder Löschen der 
Ladung am Leinpfad gestreckt angelegt, doch muß dies Geschäft möglichst 
beschleunigt werden.

Die Mannschaften der am Ufer gestreckt liegenden Fahrzeuge und 
Flöße sind verpflichtet, die Trödelleinen vorbeipassirender Fahrzeuge und
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Flöße ohne Zeitverlust überzuholen, oder auf den Flößen die Trödelbäume 
gänzlich niederzulegen.

§ 34.
Beim Begegnen der Fahrzeuge und Flöße muß die Leine werfen: 

a) das unbeladene dem beladenen, 
b) sind beide beladen, das stromabwärts gehende dem stromaufwärts 

geheudeu,
c) das durch Menschen getrödelte, dem durch Pferde getrödelten, 
d) das kleinere dem größeren.

Dampf- und Kettenschleppschifffahrt.

§ 35.
Durch Dampfschiffe dürfen Flöße in zweifacher Tafelbreite ge

schleppt werden.
Die Länge derselben wird von uns besonders festgesetzt. Zum Ab

setzen vom Ufer müssen die erforderlichen Mannschaften, mindestens aber 
zwei Leute, aus jedem Treibe» vorhanden sein.

§ 36.
Dampfschiffe, welche sich begegnen, weichen einander nach der rechten 

Seite aus.
Andere Schisfsgesäße oder Flöße dürfen, sobald ein Dampfschiss da- 

Zeichen zur Ankunft oder Abfahrt giebt, nicht losgelegt werden. Wenn 
Schiffsgesäße in der Fahrt sind, müssen sie dem Dampfschisse nach dem 
Ufer ausweichen.

Flöße weichen immer nach der Leinpfadseite auS.
Haben die Fahrzeuge Segel beigesetzt, oder liegen sie vor Anker, so 

müssen sie, während das Dampfschiff vorbeifährt, die Stangen und Lei
nen soweit einziehen, daß diese nicht über Bord überstehen.

An den durch Tafeln bezeichneten Anlegeplätzen der Dampfschiffe 
darf kein anderes Schiff oder Floß anlegen.

Anlegen und Losgehen der Schiffe und Flöße.

§ 37.
Atif jedem Schiffe, das unterhalb Bromberg liegt oder fährt, muß 

an einer Segelstange eine kleine Flagge ausgerichlet sein, damit dasselbe 
von entgegenkommenden Fahrzeugen auch schon über die Flußbiegnngen 
hinaus bemerkt werde« kann.

§ 38.
In die Braheflußstrecke von der Weichsel bis zum Wehr bei Brah- 

naît dürfen Fahrzeuge und Flöße nur mit Genehmigung der KanahJn- 
spektion eingebracht werden; in der Flußstrecke vom Brahnauer Wehr
kanal bis zu der Brahnauer Fähre dürfen während der Winterzeit we
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der Schiffe noch Flöße liegen, während des Sommers nur mit Geneh
migung der Kanal-Inspektion.

Im Uebrigen dürfen während der Betriebsperiode unterhalb des 
städtischen Gebietes von Blomberg am rechten Ufer Schiffe nur in ein
fach gestreckter Lage, innerhalb des städtischen Gebiets aber in zweifacher 
Lage nebeneinander, zwischen der Danziger- und der Magazinbrücke und 
int Hafen unterhalb der 1. ^Stadt-) Schleuse nur mit besondrer Geneh
migung der Kanal-Inspektion anlegen.

In der Oberbrahe dürfen die Flöße nur in einfach gestreckter Lage 
am Ufer liegen.

§ 39.
Wenn sich Holzstöße auflösen, verfällt der Transportführer in 

Strafe; er ist verpflichtet, sie wieder zusammenbinden und befestigen zu 
lassen. Der Transportführer bleibt auch für die Schadloshaltung der 
etwa durch das umhertreibende Holz geschädigten Schiffs- oder Uferbe
sitzer und für jeglichen etwa angerichteten Schaden verhaftet.

Allgemeine Bestimmungen.

§ 40.
Auf Schiffen und Flößen dürfen leicht feuerfangende Sachen wie 

Pech, Theer, Flachs und Hanf und dergleichen zur Nachtzeit nicht unbe
deckt liegen. Das Kochen von Pech und Theer ist gänzlich verboten. 
Offenes Fener darf nicht über 10 Uhr hinaus brennen.

§ 41.
Steine, Scherben, Unrath, Kehricht :c. dürfen weder in dm Fluß, 

noch auf das Flußufer, noch auf das Eis geworfen werden.

§ 42.
Die Ufer der Brahe nebst den daran liegenden Bauwerken und 

die Hafenanlagen dürfen nicht beschädigt werden.

§ 43.
Kindern dürfen Fahrzeuge nicht anvertraut werden. Pferdetreiber, 

wie auch die Mannschaften zum Absetzen der Flöße dürfen nicht unter 
16 Jahre alt fein.

§ 44.
Störungen des Fahrwassers sind verboten.

§ 45.
Das Baden im Braheflnsse ist nur an den von der Kanal-Inspek

tion besonders dazu bezeichneten Stellen gestattet.

§ 46.
Oeffnungen im Eise dürfen nur da angelegt werden, wo die Ka« 

nal-Jnspektion dies in Rücksicht auf die Freihaltung und Sicherheit der
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ist mit Eisschollen zu umstellen oder mit Fusen zu bezeichnen.

Strafen.

§ 47.
Jede Zuwiderhandlung gegen die vorstehenden Bestimmungen wird 

— abgesehen von den Fällen, in welchen die Entziehung der Tournum- 
mer angeordnet ist, — mit Geldbuße bis zu 30 Mark und im Unver
mögensfalle mit verhältnißmäßiger Haft bestraft und zwar ohne Unter
schied, ob der übertretenen Vorschrift eine ausdrückliche Strafandrohung 
hinzugefügt ist, oder nicht.

Außerdem sind die durch Nichtbeachtung dieser Borordnung entste
henden Kosten und Schäden von den Führern der Hölzer und der 
Schisse, bei denen die Uebertretung vorkommt, zu ersetzen.

§ 48.
Zur Sicherung der Strafen und des Kosten- und Schadenersatzes 

ist jeder Strompolizci-Beamte befugt, von den Ucbertretern sogleich ein 
Pfand an Geld oder Wcrthgegenstänven zu erheben, welches ihm gegen 
Empfangsschein sofort ausgehändigt werden muß.

§ 49.
Die Holztransportführer und Schisfsführer sind für die unerlaubten 

Handlungen der von ihnen angenommenen Flößer und Treibermann
schaften insoweit verantwortlich, als sie die von diesen zu zahlenden Be
träge an Strafen, Kosten, Schaden-Ersatz auf Verlangen der Königlichen 
Kanal-Inspektion vorschußweise zu berichtigen angehalien werden.

Ausnahmen.

§ 50.
Abweichungen von den vorstehenden Bestimmungen, soweit deren 

Zulassung nicht der Kanal-Inspektion übertragen ist, dürfen nur mit Ge
nehmigung der unterzeichneten Königlichen Regierung, welche sich dieselbe 
für besondere Ausnahmcfälle vorbehält, erfolgen.

Bromberg, den 25. März 1881.

Königs. Legierung, Abtheilung des Annern.
H a h n.

(Amtsblatt pro 1872 ,S. 159.)

Polizei Verordnung.
Auf Grund des § 11 des Gesetzes über die Polizei Verwaltung vom 

11. März 1850 (Gesetz-Sammlung pro 1850 S. 265) wird von der 
unterzeichneten Königlichen Regierung in Betreff der Beschränkung der
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Schifffahrt durch die Eisenbahnbrücke über die Weichsel bei Thorn hier
mit Nachstehendes verordnet.

§ 1.
ES sind für Schisfsgefäfie, welche die Eisenbahnbrücke über die Weich

sel bei Thorn passiren, und deren Maste bezw. Dampfschornsteine zum 
Neigen nicht eingerichtet sind, Krahne zum Niederlegen und Wiederein
setzen der Maste rc. ober- und unterhalb des rechsseitigen Landpfeilers 
der Brücke aufgestellt.

Die Benntzung dieser Krahne wird unentgeltlich gestattet und von 
einem Krahnmeister überwacht, dessen Anordnungen wegen Anlegens und 
Abfahrens der Gefäße und des Gebrauchs der Krahne die Schiffsführer 
Folge zu leisten haben.

§ 2.
Für die Benutzung der Krahne werden folgende Tageszeiten festgesetzt:

1. In den Monaten Mai, Juni Juli und August an den Wochenta
gen von Morgens 5 bis Mittags 12 Uhr und von Nachmittags 1 
bis Abends 8 Uhr, an Sonn- und Festtagen von Morgens 5 bis 
Bormittags 9 Uhr und von Nachmittags 4 bis Abends 8 Uhr.

2. In den übrigen Monaten an den Wochentagen von Sonnenauf
gang bis Mittags 12 Uhr und von Nachmittags 1 Uhr bis Son
nenuntergang, an Sonn- und Festtagen von Sonnenaufgang bis 
Vormittags 9 Uhr und von Nachmittags 4 Uhr bis Sonnenunter
gang.
Die ausnahmsweise Benutzung der Krahne zu anderen Tageszeiten 

soll zwar gestaltet sein, von den Schiffern aber nicht als Forderung in 
Anspruch genommen werden können.

§ 3.
Die Reihenfolge der Benutzung der Krahne wird nach der Zeit be

stimmt, zu welcher die Gefäße an der Krahnstellc anlegen.

§ 4.
Wenn die Schiffsmannschaft für die ihr obliegenden Leistungen nicht 

ausreicht und der Schiffsführer anderweite Hülfe llicht gleich erlangen 
kann, so erhalten die später angekommenen Fahrzeuge in der Benutzung 
des Krahns den Vorzug, bis die erforderliche Hülfe beschafft ist.

§ 5.
Wenn ein Schiffsgefäß den Mast bereits niedergelegt hat, so wird 

es vor den zweiten Krahn, an welchem es den Mast wieder einsetzen will, 
vorgelassen, sobald das bereits dort vorliegende Gefäß abgefertigt ist.

Jeder andere Aufenthalt auf der Fahrt von einem Krahn zum an- 
dern ist unstatthaft.

§ 6.
Zur Erleichterung des Anlegens der Fahrzeugs an das rechte Ufer 
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vor die Krahne ist eine Reihe von Pfählen in die Nähe der Endpfeiler 
eingeramwt. Dagegen wird das Auslegen der Anker in die mit Steinen 
befestigten Uferstrecken untersagt.

§ 7.
Wer diesen Anordnungen zuwiderhandelt, verfällt in eine Polizei

strafe von 5 bis 10 Thlr., vorbehaltlich des Ersatzes für die den Kräh- 
nen und Uferwerken etwa zugefügten Schäden.

Marienwerder, den 21. August 1872.

Königliche Wegierung. Abtheilung des Innern.

(Amtsblatt pro 1878 S. 185.)

Polizei Verordnung,
betreffend den Durchgang von Traften und Flößen unter derOisenbahn- 

brncke über die Weichsel oberhalb der Stadt Thorn.
Auf Grund des § 115 des Gesetzes, betreffend die Zuständigkeit 

der Verwaltungsbehörden und der Verwaltnngsgerichtsbehörden, vom 26. 
Juli 1876 (Ges.-Samml. S. 297) in Verbindung mit den §§ 77 und 
78 der Provinzial-Ordnung für die Provinzen Preußen, Brandenburg, 
Pommern, Schlesien und Sachsen vom 29. Juni 1875 (Ges.-Samml. 
S. 335) und den §§ 6, 12 und 15 des Gesetzes über die Polizei-Ver
waltung vom 11. März 1850 (Ges. Sammt. S. 265) verordne ich unter 
Zustimmung des Provinzialraths der Provinz Wcstpreußen was folgt:

§ 1.
Traften und Flöße, welche die Eisenbahn-Brücke über die Weichsel 

oberhalb der Stadt Thorn zu passiren haben, dürfen nur durch eine der 
auf beiden Seiten von Strompseilern begrenzten Brückenöffnungen, nicht 
aber durch die Brückenöffnuugen am rechten Weichselnfer durchgelassen 
werden.

§ 2.
Zuwiderhandlungen gegen diese Bestiinmnngen werden mit einer 

Geldstrafe bis zu 9 Mark bestraft.
Dauzig, den 24. Juni 1878.

Der Ober Präsident der Provinz Westpreustcn.
Staatsminister Achenbach.

(Amtsblatt pro 1879 S. 105.)

Im Verfolge des Erlasses des Herrn Ministers für Handel, Ge
werbe und öffentliche Arbeiten vom 16. November 1878 (Eisenbahn-Ver- 
ordnnngsblatt 21 pro 1878) machen wir hierdurch darauf aufmerk
sam, daß neben den Vorschriften des Bahnpolizei-Reglements folgende 
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spezielle nur einzelne Theile der Bahnanlagen im diesseitigen Regierungs
bezirke betreffende Polizciverordnungen fortdauernde Gültigkeit haben 
und zwar:

1) die diesseitige Polizeiverordnung vom 21. August 1872 über die 
Beschränkung der Schifffahrt durch die Eisenbahnbrücke bei Thorn, 

2) die Polizei-Verordnung der Polizei-Berwaltuug zu Thorn vom 13.
Juli 1878 über den Berkehr auf der Eisenbahnbrücke bei Thorn. 

Marienwerder, den 18. März 1879.

Köttigl Regierung, Abtheilung des Innern.

(Amtsblatt pro 1879 S. 54.)

Polizei Verordnung,
betreffend die Benutzung der bei der Eisenbahnbrücke über die Weichsel 
bei Graudenz aufgestellten Krahne zum Legen und Wiederaufrichtcn der 

Masten Seitens der dort vorbeifahrenden Schiffe.

Auf Grund des § 115 des Gesetzes, betreffend die Zuständigkeit 
der Verwaltungsbehörden und der Berwaltungs-Gerichtsbehörden vom 26. 
Juli 1876 (Gesetz-Sammlung Seite 297) in Verbindung mit den §§ 77 
und 78 der Provinzial-Ordnung für die Provinzen Preußen:c. vom 29. 
Juni 1875 (Gesetzsammlung S. 335) und den §§ 6, 12 und 15 des 
Gesetzes über die Polizeiverwaltung vom 11. März 1850 (Gesetzsamm
lung S. 265) verordne ich unter Zustimmung des Provinzialraths der 
Provinz Westpreußen was folgt:

§ 1.
Für Schiffsgefäße, welche unter der Eiseubahubrücke über die Weich

sel bei Graudenz aus- oder abwärts fahren und keine Einrichtung zum 
selbstständigen Neigen der Maste bezw. der Schornsteine haben, sind 
Krahne zum Niederlegen und Wiedereinsetzen der Maste rc. am rechts
seitigen User ober- und unterhalb des daselbst erbauten Mittelpfeilers XI. 
der Brücke aufgestellt.

§ 2.
An der Krahnstelle und an dem rechtsseitigen Ufer auf einer Strecke 

von 300 Metern oberhalb bis 300 Metern unterhalb der Brücke dürfen 
nur diejenigen Schiffsgefäße anlegen, welche im Begriff sind, mit Hülfe 
der Krahne behufs Durchfahrt unter der Brücke ihre Bkasten zu legen 
oder dieselben nach bewirkter Durchfahrt wieder aufzurichteu.

Allen andern Schiffsgefäßen, sowie den Holzflößen ist das Anlegen 
an der bezeichneten Uferstrecke verboten.

§ 3.
Die Benutzung dieser Krahne wird unentgeltlich gestattet und von 

einem Krahnmeister überwacht. Jeder Schiffssührer ist verpflichtet, den 
Anordnungen des Krahumeisters resp, dessen Stellvertreters in Betreff 
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des Anlegens und Abfahrens der Schiffsgefäße sowie des Gebrauchs der 
Krahne und der Schisffahrtseiurichtnngen Folge zu leisten, jenen Beamten, 
die zuin Legen und Wiederaufrichten der Maste und zum Durchholen 
des Gesäßes durch die Brücke erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung 
zu stellen, auch so weit es nöthig ist, die eigenen Geräthe (Schisfswinde, 
Taue rc.) bei Bewegung des Schisfes u. s. w. mitwirken zu lassen.

§ 4.
Die Aufstellung der Krahne am rechtsseitigen Ufer erfolgt in jedem 

Jahre erst dann, wenn die Weichsel eisfrei und das Wasser bis auf 4,8 
Meter über deu Nullpunkt des Graudenzer Pegels gefallen ist, ihre Zu
rückziehung nach Schluß der jedesmaligen Schifffahrtsperiode. Sollte 
während der letzteren ein Wasserstand eintreten, welcher den vorbezeich
neten übersteigt, so werden die Krahne ebenfalls für die Zeitdauer des- 
selben zurückgezogen.

§ 5.
Innerhalb der im § 4 angegebenen Zeiten werden für die Benu

tzung der Krahne folgende Tagesstunden festgesetzt:
1. In den Monaten,' Mai, Juni, Juli und Angnst:

, a. an Wochentagen von Morgens 5 bis Mittags 12 Uhr und von 
Nachmittags 1 Uhr bis Abends 8 Uhr,

b. au Soun- und Festtagen von Morgens 5 Uhr bis Vormittags 9 
Uhr und von Nachmittags 4 Uhr bis Abends 8 Uhr.
II. In den übrigen Monaten:

a. an Wochentagen von Sonnenaufgang bis Mittags 12 Uhr und 
von Nachmittags 1 Uhr bis Sonnenuntergang.

b. an Sonn- und Festtagen von Sonnenaufgang bis Vormittags 9 
Uhr, und von Nachmittags 4 Uhr bis Sonnenuntergang.
Die ausnahmsweise Benntzung der Krahne zu anderen Tageszeiten 

soll zwar gestattet sein, von den Schiffern aber nicht als Recht in An
spruch geuommen werde» können.

§ 6-
Die Reihenfolge der Benutzung der Krahne wird nach der Zeit be

stimmt, zu welcher die Schiffsgefäße au die Aulegestelle gelangen. Von 
dieser Reihenfolge darf nicht abgewichen werden. Wenn jedoch die Mann« 
schäften der Schiffe, welche die Benutzung der Krahne erfordern, für die 

A ihnen obliegenden Leistungen (§ 3) nicht ausreichen und die Schiffsfüh
rer anderweite Hülfe nicht sofort erlangen können, so haben die letzteren 
den später angekommenen Fahrzeugen den Vorrang in der Benutzung 
der Krahne auf so lauge einzuräumen, bis die erforderliche Hülfe be
schafft ist.

§ 7.
Sobald ein Schiffsgefäß an einem Krahn abgefertigt ist, hat es 

denselben sofort zu verlassen. Ein Aufenthalt ist nur dann gestattet,

/y ZoKlae
. /L NcuKl s-z 
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wenn der Schisfsführer den Mast, nachdem er an dem einen Krahn ge
legt ist, an dem zweiten wieder einsetzen lassen will und vor diesem be
reits ein anderes Gefäß liegt.

§8.
Zur Erleichterung des Anlegens der Fahrzeuge an das rechte Ufer 

vor den Krahneu ist eine Reihe von Schisfsringen sowohl an d<un Pfei
ler XL als auch auf der Krone des gepflasterten Uferdeckwerks ange
bracht, ferner werden alljährlich mehrere Bojen an dem Ufer während 
der Schifffahrtsperiode ausgelegt. Das Auslegen von Ankern an der 
mit Steinen befestigten Uferstrecke ist untersagt.

Gleichsalls verboten ist das Einsetzen von eisenbeschlagenen Stangen 
in die Pflasterung des Uferdeckwerks.

§ 9.
Die Führer der unter der Weichselbrücke bei Graudenz durchfah

renden Schiffsgefäße, für welche die Hülfe der Mastcnkrahne nicht in An
spruch genommen wird, müssen sich, wenn sie durch die Oeffnung zwi
schen dem rechten Weichselufer und dem Pfeiler X. fahren, in unmittel
barer Nähe des Pfeilers halten. Den Holztraften ist das Durchfahren 
durch diese Oeffnung unbedingt verboten.

§ io.

Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften der 2, 3, 6, 7, 8 
und 9 dieser Verordnung werden vorbehaltlich der Verpflichtung zum 
Ersätze des beit Krahuanlageu und dem Uferdeckwerk zugefügten, sowie 
alles sonst verursachten Schadens mit einer Geldstrafe von 15 bis 30 
Mark bestraft, soweit nicht eine höhere Strafe nach den allgemeinen 
Strafgesetzen eintritt.

Danzig, den 17. Januar 1879.

Der Hber Wräfldent der Provinz Wellpreußen.

In Vertretung:

Saltzwcdel.

c. Auf der Drewenz.

(Amtsplatt pro 1853, S. 169).

Polizei Verordnung.
Aus Grund des § 1 des Gesetzes über die Polizeiverwaltung vom 
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11. März 1850 wird hierdurch verordnet, daß alle auf der Drewenz so
weit dieselbe Grenzfluß ist, gehaltenen Kähne, außer der Zeit des Ge
brauchs, stets angeschlossen bleiben und die Schlüssel der betreffenden 
Ortsbehörde zur Aufbewahrung übergeben werden müssen.

Uebertretungeu dieser Vorschrift werden mit Geldstrafe bis zu 
10 Thlr. bestraft werden.

Marienwerder, den 29. Juni 1853.

Königs. H'renß. Wegierung, Abtheilung des Annern.

(Auszug aus dem Amtsblatt pro 1866, S. 215).

Polizei Verordnung
In Ergänzung unserer Polizeiverordnung vom 29. Juni 1853 

wird hierdurch aut Grund des $ 11 des Gesetzes über die Polizeiver- 
verwaltung vom 11. März 1850 verordnet, daß auch alle auf dem Theile 
der Drewenz von lst'ibitsch bis zum Ausflusse in die Weichsel gehaltenen 
Kähne außer der Zeil des Gebrauchs stets angeschlossen bleiben und die 
Schlüssel der betreffenden Ortsbehörde zur Aufbewahrung übergeben 
werden müssen. Uebertretungen dieser Vorschrift werden mit Geldbuße 
bis zu' 10 Thlr. bestraft werden.

Marienwerder, den 30. Juli 1866.

Königs. Z'renk. Legierung, -MH. des Annern.

Benutzung der Drewenz Brücke bei Leibitsch.
(Amtsblatt pro 1867, Nro. 12, S. 72.)

Polizei Verordnung.
Auf Gruud des § 11 des Gesetzes vom 11. März 1850 (Ges.- 

Samml. für 1850 S. 265 ff.) verordnen wir über den Schisffahrts- 
und Flößereiverkehr auf der Drewenz und deren Ausmündung in die 
Weichsel bis zur Leibitscher Mühle, was folgt:

§ 1.
Auf der bezeichneten Flußstrecke muß jederzeit eine 3 Ruthen breite 

Fahrt für den Verkehr frei bleiben. Das Verengen dieser Fahrt durch 
Anlegen von Schiffsgesäßen oder Flößholz ist verboten.

§ 2.
Stromauswärts darf Holz, welches auf der Weichsel herbeigeschasft 

worden ist, nur auf Gruud eines Erlaubnißscheines des Königl. Domai- 
nen-Rentamts zu Thorn geflößt werden. In dem Erlaubnißschein sind 
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bie Strecke und die Zeit, für welche er gültig sein soll, anzugeben; 
außerdem können darin andere Bedingungen zur Sicherung der Ufer, 
des Berkehrs auf dem Fluße und dergleichen vorgeschrieben werden. Den 
Erlaubnißschein muß der Führer des Flößholzes während der Fahrt bei 
sich führen und jedem Polizeibeamten auf Verlangen vorzeigen.

. . § 3.
Em gleicher Erlaubnißscheiu i|t erforderlich zum Anlegen des Flöß

holzes, sowohl des stromaufwärts wie des stromabwärts geheudeu, wenn 
es unterhalb der Fähre zu Zlotterie länger als 8 Tage oder oberhalb 
derselben länger als 24 Stunden still liegen soll.

Bei den Fähren zu Zlotterie und Gumowo dürfen Schisfsgefäße 
und Holz nur anlegen in einem Abstande von mindestens 5 Ruthen von 
der Fähre.

Die angelegten Schiffe und Hölzer müssen derartig befestigt werden, 
daß sie nicht durch Einwirkung der Strömung von ihrer Stelle gebracht 
und in die nach § 1 freizulassende Fahrt getrieben werden können.

Das Anlegen von Flößholz in der Zeit vom 1. Oktober bis zum 
Wiederaufgeheu des Eises ist nur ausnahmsweise zu gestatten.

§ 4.
Von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang darf nicht geflößt 

werden.
§ 5.

Wer den Bestimmungen dieser Verordnung oder den in einem Er
laubnißscheine festgesetzten Bedingungen zuwiderhandelt, verwirkt eine 
Geldbuße bis zu 10 Thlr., oder im Unvermögensfalle entsprechende Haft 
und hat zu erwarten, daß die durch seine Uebertretung entstandenen Ver
kehrshindernisse auf seine Kosten polizeilich beseitigt werden.

Marienwerder, den 14. Februar 1871.

«flönigt. Wegiernng, Avth. des Annern.

(Amtsblatt pro 1875 S. 235.)

Polizei Bcrordnutlg
Auf Grund des § 11 des Gesetzes vom 11. März 1850 (Gesetz- 

Sammlung für 1850 S. 265 ff.) bestimmen wir hierdurch, daß die in 
unserer Polizeiverordnung vom 14. Februar 1871 (Amtsblatt für 1871, 
Stück 8 Seite 38) in § 2 bezeichneten Erlaubnißscheine zum Flößen von 
Holz aus der Weichsel stromaufwärts in die Drewenz hinein, fortan von 
dem Bezirksbaubeamten in Thorn (zur Zeit vom dortigen Kreisbaumei
ster) zu ertheile« sind.

Marienwerder, den 11. Oktober 1875.

Hönigl. Hlegierung, Abtheilung des Annern.
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(1. Auf der Ferse.

(Amtsblatt pro 1855, S, 265.)

Polizei Verordnung,
betreffend die Regelung des Schiffs- und Handelsverkehrs, sowie des 

Fährtrajekts auf dem Ferseflusse bei Mewe.

In Gemäßheit des § 11 des Gesetzes vom 11. März 1850 wird 
zur Regelung des Schiffs- und Handelsverkehrs, sowie des Fährtrajekts 
auf dem Fersefluß bei Mewe folgeude Polizei-Berordnung erlassen.

§ 1.
Die in die Ferse einlaufenden Schiffsgefäße haben ihren Stand so

wohl vor, als auch nach der Ausladung so zu wählen, daß die größte 
Hälfte des Fersenflusses zum Berkehr frei bleibt. Es dürfen daher nie
mals zwei oder mehrere Gefäße neben einander liegen.

§ 2.
Die leeren Kähne müssen ungesäumt in die Weichsel zurückgehen, 

wenn sie nicht gleich wieder Ladung einnehmen, damit andere, mit Ladung 
versehene Kähne ihre Stelle einnehmen können.

§ 3.
Galler dürfen, sobald die Ausladung erfolgt ist, und Ladung nicht 

innerhalb 24 Stunden wieder eingenounnen wird, leer gar nicht in der 
Ferse stehen bleiben, und müssen entweder auseinandergenommen und 
aufs Land gebracht werden, oder ihren Stand auf der Weichsel einnehmen.

§ 4.
In der Ferse dürfen Holztraften gar nicht liegen bleiben. Gleich 

nach dem Einlaufen müssen sie ausgewaschen werden. Bis dahin bleiben 
sie in der Weichsel. Die Lagerung des Holzes bei der Auswaschung darf 
auf dem Ufer nur insoweit erfolgen, daß hierdurch der Berkehr mit Fuhr
werk und die Beladung und Ausladung der Schiffe nicht gehindert wird, 
und ist es Sache des Eigenthümers des Holzes, sich über die Lagerung 
desselben auf Stellen des Ufers, die sich im Privatbesitz befinden, mit dem 
betreffenden Besitzer zu einigen.

§ 5.
Die Fährgefäße haben vom Ende des Steinpflasters am Magazin- 

berge abzustoßen und daselbst zu landen, und ist der Fährinhaber ver
pflichtet, im Falle solches wegen eintresfenden geringen Wasserstandes in 
der Ferse unmöglich wird, sofort dem Domainen-Rent-Beamten zu Mewe 
Anzeige zu machen und sich dessen Anordnungen zu fügen.

§ 6.
Dieser Landungsplatz der Fähre ist von den Schiffsgefäßen und 
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Holztraften bei 1 bis 5 Thlr. Strafe 10 Ruthen oberhalb und 10 Ru
then unterhalb frei zu lassen, damit der Landung der Fähre kein Hin
derniß entgegensteht, und haben alle etwa im Fahrwasser der Führe zu
fällig vorhandenen Schiffsgefäße nnd Holztraften derselben sofort Platz 
zu machen.

§ 7.
Die Übertretung dieser Vorschriften wird mit einer Geldbuße von 

1 bis 10 Thlr. polizeilich bestraft, nnd jede denselben entgegenstehende 
Unregelmäßigkeit sofort ans Kosten der Schiffer oder Holzeigenthümer im 
Wege der polizeilichen Exekution beseitigt.

Marienwerder, den 18. Oktober 1855.

Königs. H'reuß. Regierung, Abtheilung des Innern.

Jilcherci.
(Amtsblatt pro 1837, S. 92.)

Das willkürliche Aufstellen von Fischergeräthen oder Fischerzeugen 
im Weichselstrome ist für die Schifffahrt ans demselben nachtheilig und 
wird daher hiermit untersagt.

Wer diesem Verbote entgegenbandelt und Fischergeräth im Strom
bette in der Weichsel anfstellt, verfällt in eine Polizeistrafe von 1 bis 5 
Thlr. und es sollen ans seine Kosten die im Strome aufgestellten Gerä- 
the oder Zeuge fortgeschafft werden, wenn solches ans desfalsige Auffor
derung nicht sogleich von ihm selbst geschieht.

Die mit der Strompolizei beauftragten Behörden werden angewiesen, 
hiernach in vorkommenden Fällen sich genau zu achten.

Da es jedoch zulässig sein kann, einzelne Stellen, deren Ver
flachung oder Verlandung nach dem Stromregulirnngsplane beabsichtigt 
wird, zu diesem Zwecke mit Fischerzeugen zu besetzen, so wird denjenigen, 
welche zur Fischerei im Weichselstrvme befugt sind, und selbige durch 
Aufstellung von Fischergeräthen ausüben wollen, überlassen, sich in An
sehung des Stromthciles von Wiesenberg bis Nenenburg bei dem 
Deich-Inspektor Herrn Schmid nnd wegen der oberen Stromgegend bis 
zur Grenze mit Polen bei dem Deich-Znspector Herrn Westphal zu mel
den, welche darüber an uns zur weiteren Entscheidung berichten werden.

Marienwerder, den 17. März 1857.

Königs. Regierung, Abtheilung des Innern.
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(Amtsblatt pro 1870, S. 67).

Polizei-Verordnung.
Im Berfolg unserer Amisblattsverordnung vom 3. März 1848 

(Amtsblatt für 1848, Seite 56 von Neuern publizirt in Stück 14 des 
Amtsblatts für 1851) und auf Gruud des § 11 des Gesetzes über die Polizei- 
verwaltung vom 11. März 1850 (G.-Samml. S. 114 ff.) bestimmen 
wir hierdurch für den Umfang unseres Berwaltungsbezirks, was folgt :

§ 1.
Für alle Gewässer, ans welche die Fischereiordnung vom 7. März 

1845 Anwendung findet, also für die öffentlichen und diejenigen Privat
gewässer, in welchen der Fischfang verschiedenen Berechtigten zusteht, 
oder welche mit fischhaltigen Gewässern, in denen Andere zur Ausübung 
der Fischerei berechtigt sind, dergestalt in Verbindung stehen, daß die 
Fische ans dem einen in das andere frei übertreten können, wird als 
allgemeine Schonzeit aller Fische die Zeit vom 15. April bis zum 15. 
Juni festgesetzt.

§ 2.
Während der Schonzeit darf Niemand in den betreffenden Gewässern 

fischen.

§ 3.
Während der Schonzeit darf Niemand Fische, welche in den betref

fenden Gewässern vorkommen, insbesondere Quappen, Hechte, Döbel, 
Kaulbarse, Barse, Barben, Zauder, Plötzen, Bleie (Brassen, Gießer) 
Karpfen, Zährten, Nothaugen (Nohrkarpfen, Güster, Gehsen), Karauschen 
Schleien, Ukeleie, Welse, Maränen, Forellen, Lachsforellen und Aale, 
verkaufen oder zum Verkaufe anbieten, wenn dieselben sich nicht in einem 
Zustande der Bereitung befinden, welcher die Annahme, daß sie außer 
der Schonzeit gefangen seien, übrig läßt, oder wenn er nicht eine Be
schein ignng der Ortspolizeibehörde bei sich führt, ans welcher sich ergiebt, 
daß die Fische in einem von der Fischereiordnung vom 7. März 1845 
nicht betroffenen Gewässer gefangen sind.

§ 4. ,
Zuwiderhandlungen g'gen diese Verordnnng werden, soweit nicht die 

im § 30 der Fischerei-Ordnung vom 7. März 1845 verordnete strengere 
Ahndung stattfindet, mit Geldbnße bis zu 10 Thlrn. bestraft, an deren 
Stelle im Unvermögensfalle verhältnißmäßige Gefüngnißstrafe tritt.

Marienwerder, den 6. April 1870.

Königliche Legierung, Abtheilung des Innern.
Anm. § 3 dieser Verordnung ist noch giiltig, weil das Fischerei-Gesetz über bra 

Verkauf nichts enthält.
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(Extra-Blatt zum Amtsblatt pro 1877 Nro. 29.)

Verordnung,
betreffend die Ausführung des Fischereigesetzes für die Provinz Preußen, 

vom 11. Mai 1877.
(§ 3 des Gesetzes.) Grenze der Küsten- und Binnenfischerei.

§ 1.
In dem Arme der Weichsel bei Neufähr soll als Grenze der Bin

nenfischerei gegen die Küstenfischerei gelten:
eine gerade Linie von dem einen Weichselufer zum andern, welche 
die Südspitzen der in der Ausmündung des Stromes belegeneu 
Inseln berührt.

§ 22 Ziffer 1.) Schonung junger Fische.
' 8 2.

Beim Fischfänge in nicht geschlossenen, der Küsten- oder Binnen
fischerei unterworfenen Gewässern finden folgende Vorschriften Anwendung :

1) Die Fischerei auf Fischsamen ist verboten;
2) F'sche der nachbenanuten Arten dürfen nicht gefangen werden, wenn 

sie, von der Kopfipitze bis zum Schwänzende gemessen, nicht min
destens folgende Längen haben:

Stör (Acipenser sturio.) 
Lachs (Salmo salar) . ; 
Große Maräne (Madue-
Maräne (Coregonus nia- 
raena) ..............................

Aal (Anguilla vulgaris) . 
Zander (Sandart, Lucio- 

perca sandra) ....
Blei (Brachsen, Brasse, 
Abramis brama) . . .

Lachsforelle ( Meerforelle, 
Salmo trutta) ....

Karpfen (Cyprinus carpio) 
Maifisch (Alse, Clupea 
alosa).................................

Rapsen (Aspius rapax 
Barbe (Barbus fluviatilis)
Hecht (Esox lucius)
Aland (Nerfling, Idus mela: 
notus)

Schlei (Schleihe, Tinca ' 
vulgaris)...........................

Forelle (Salmo sario) . . 
Asch (Aesche, Thymallus 
vulgaris)

100 Centimeter,

40

35

28

20

18

18
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Barsch (Perca fluviatilis) 
Plötze (Rothauge, Leuciscus > 
rutilus)......................... ,

Karausche (Carassius vul
garis) 

Kleine Maräne (Coregonus ' 
albula)

Krebs (gemeiner Flußkrebs, 
Astacus fluviatilis) . .

13 Centimeter,

12 . -

10

3) Fischsamen und Fische der unter Ziffer 2 bezeichneten Arten, welche 
das daselbst vermerkte Maß nicht erreichen, sind, wenn sie lebend 
in die Gewalt des Fischers fallen, sofort mit der zu ihrer Erhal
tung erforderlichen Borsicht wieder in das Wasser zu setzen;

4) Fische der unter Ziffer 2 bezeichneten Arten, welche das daselbst 
vermerkte Maß nicht erreichen, dürfen nicht als Köder benutztsverden ;

5) Zum Besetzen der zur Fischzucht dienenden Gewässer kann die Auf
sichtsbehörde (§ 46 des Gesetzes) einzelnen Fischereiberechtigten das 

Fangen von kleineren Fischen und Krebsen widerruflich gestatten.

§ 3.
Vorbehaltlich der oben in § 2 Ziffer 5 und im § 27 des Fischerei

gesetzes zugestandenen Ausnahmen dürfen Fischsamen und Fische der im 
§ 2 Ziffer 2 bezeichneten Arten unter dem daselbst angegebenen Maße 
weder feilgeboten, noch verkauft, noch versandt werden, ohne Unterschied, 
ob sie aus geschlossenen oder nicht geschlossenen Gewässern gewonnen sind.

(§ 22 Ziffer 2.) Schonzeiten.

§ 4.
Geschlossene Gewässer sind einer Schonzeit nicht unterworfen.
Alle nicht geschlossenen, der Küsten- oder Binnenfischerei unterworfe

nen Gewässer unterliegen einer wöchentlichen und einer jährlichen Schonzeit.

§ 5.
Die wöchentliche Schonzeit erstreckt sich auf die Zeit von Sonnen

untergang am Sonnabend bis zum Sonnenuntergang am Sonntage.
Das Handangeln in Binnengewässern kann auch während der wö

chentlichen Schonzeit von der Bezirksregierung gestattet werden.

§ 6.
Die jährliche Schonzeit tritt entweder im Winter oder im Früh

jahr ein und erstreckt sich im Winter auf die Zeit vom 15. Oktober bis 
14. Dezember einschließlich und im Frühjahre auf die Zeit vom 15. 
April bis zum 14. Juni einschließlich.

Für Gewässer, welche theilweise einer benachbarten Provinz, oder 
einem benachbarten Staate angehören, kann der Zeitraum der jährlichen
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Schonzeit, überstimmend mit den dort geltenden Vorschriften, bestimmt 
werden. Die Bestimmung erfolgt durch die Bezirksregierung.

Ein und dasselbe Gewässer soll nur einer jährlichen Schonzeit un
terworfen sein.

§ 7.
Diejenigen, nicht geschlossenen Binnenfischerei-Gewässer, oder die

jenigen Strecken derselben, welche für den Laich der Salmoniden vor
zugsweise geeignet sind, sollen der Winterschonzeit unterworfen werden. 
Die Bezeichnung und Begrenzung dieser Gewässer erfolgt durch die Be
zirksregierung.

Alle übrigen nicht geschlossenen Binnenfischerei-Gewässer und sämmt
liche Küstenfischerei-Gewässer unterliegen der Frühjahrs »Schonzeit.

§ 8.
Während der Dauer der wöchentlichen und jährlichen Schonzeiten 

(§§ 5 bks 7) müssen die durch das Fischereigesetz vpm 30. Mai 1874 
nicht beseitigten ständigen Fischereivorrichtungen in nicht geschlossenen Ge
wässern hinweggeräumt oder abgestellt sein (§ 28 des Gesetzes).

§ 9.
Während der wöchentlichen Schonzeit (§ 5) ist der Betrieb der 

Fischerei in nicht geschlossenen Küsten- und Binnengewässern vorbehaltlich 
der nach folgenden Ausnahmen verboten.

Im Gebiete der Küstenfischerei ist es den Fischern, welche die so« 
genannte stille Fischerei ohne ständige Vorrichtungen (§ 8) mit Setz
netzen, Reusen oder Angeln betreiben, gestattet, die ausgelegten Gezeuge 
während der wöchentlichen Schonzeit nachzusehen, auszunehmen und wie
der auszusetzen.

Die Bezirksregierung ist ermächtigt, dieselbe Ausnahme für Ge
wässer, welche dem Gebiete der Binnenfischerei angehören, zuzulassen, 
wenn daraus nachtheilige Hindernisse für den Zug der Wanderfische 
nicht zu befürchten sind.

Auch kann in den der Küstenfischerei unterworfenen Gewässern bei drin
gendem Bedürfnisse zeitweilig der Fang bestimmter Arten von Fischen 
während der wöchentlichen Schonzeit von der Bezirksregierung gestattet 
werden.

§ 10.
Für die Dauer der jährlichen Winterschonzeit ist in den derselben 

unterworfenen Strecken der Gewässer (§ 7) jede Art des Fischfanges 
verboten. Dasselbe Verbot findet auf die der Frühjahrsschonzeit unter
worfenen Strecken der Binnenfischerei-Gewässer Anwendung, soweit nicht 
die im § 11 zugelassene Ausnahme eintritt.

§ 11-
Die Bezirksregierung ist ermächtigt, den Betrieb der Flscherei in 

den der Frühjahrsschonzeit unterworfenen Binnenfischerei-Gewässern an 
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drei Tagen jeder in die Schonzeit fallenden Woche zu gestatten, wenn 
nicht dringende Rücksichten auf Erhaltung des Fischbestandes entgegenstehen.

Bei dieser Gestattung ist jedoch die Verwendung solcher an sich er- 
laubter Fangmittel auszuschließen, welche vorzugsweise geeignet sind, die 
junge Fischbrut zu zerstören.

Die näheren Vorschriften hierüber sind eintretenden Falls im Wege 
der Polizeiverordnung zu erlassen.

Der Betrieb der Fischerei vermittelst ständiger Vorrichtungen, in
gleichen vermittelst schwimmender oder am Ufer oder im Bette des Ge
wässers befestigter oder verankerter Netze und Reusen darf während der 
jährlichen Schonzeit in keinem Falle gestattet werden.

§ 12.

Für die Küstenfischerei treten während der jährlichen Frühjahrschon
zeit folgende Beschränkungen ein:

1) Solche Strecken der Gewässer, welche Laichstellen der wichtigeren 
Fische enthalten, dürfen für die Dauer der Frühjahrs-Schonzeit 
nicht befischt werden.

Die Bezeichnung und Begrenzung dieser Gewässer erfolgt durch 
die Bezirksregierung.

2) Mit Zugnetzen (Garnen, Keiteln u. s. to.\ darf die Fischerei nicht 
betrieben werden

auf dem Schaar, in den Jnwieken, auf den Laich- und Kraut
stellen und am Rande der Rohr- Schilf- und Binsenkämpe.

Für das kahle, weiße Schaar können Ausnahmen von diesem Ver
bote für die Fischerei mittelst Garnen von der Bezirksregierung zu - 
gestanden werden.

3) Netze, welche mit der Strömung treiben (Treibnetze, Grundnetze 
u. s. w.) dürfen nicht angewendet werden.

Die Bezirksregierung ist jedoch ermächtigt, den Gebrauch der so
genannten Tristnetze (Netze, welche unten keinen Simm oder Leine 
haben), im Falle des Bedürfnisses für solche Strecken der Gewäs
ser zu gestatten, welche keine Laich- und Krautstellen besitzen.

4) Feststehende Netze (Setznetze, Staakuetze, Säcke, Reusen u. s. w.) 
und Körbe dürfen nicht auf den Laich- und Krautstellen, in den 
Rohr-, Schils- und Binsenkämpen, oder am Rande derselben, auch 
nicht so ausgesetzt werden, daß durch sie die Zugänge zu diesen 
Stellen versperrt werden.

5) Netze mit mehrfachen Netzwänden (sogenannter Lädering) dürfen 
nicht angewendet werden.

6) Der Minister für die landwirthschaftlichen Angelegenheiten ist er
mächtigt, den Strömlingsfang auch während der Frühjahrsschonzeit 
zu gestatten.

§ 13.
Die §§ 6 bis 12 finden aus den Krebsfang keine Anwendung.
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In der Zeit vom 1. Novbr. bis zum 31. Mai einschließlich ist 
der Fang von Krebsen in allen nicht geschlossenen Gewässern verboten.

Gelangen Krebse in der angeordneten Schonzeit lebend in die Ge
walt des Fischers, so sind dieselben mit der zu ihrer Erhaltung erforder
lichen Vorsicht sofort wieder in das Wasser zu setzen.

(§ 22 Ziffer 3.) Verbotene Fangmittel.

§ 14.
1) In allen nicht geschlossenen Gewässern ist beim Fischfänge die An

wendung von Speeren, Fallen mit Schlagfedern, Gabeln, Harken, 
Hauen (Aalhauen, Hilgern), Stecheisen, Stangen, Schießwaffen 
und sonstigen Mitteln zur Verwundung der Fische verboten.

2) Berechtigungen auf den Gebrauch des Speeres unterliegen den vor
stehenden Bestimmungen nicht, wenn der Berechtigte nur mit die
sem Fangmittel die Fischerei ausüben darf.

3) Der Gebrauch von Angeln ist gestattet.
4) In den der Küstenfischerei angehörigen Gewässern ist die Anwen- 

düng von Speeren für den Aalfang (Aalspeere) in der Zeit vom 
15. Oktober bis 9. April einschließlich erlaubt.

§ 15.
Ferner ist beim Fischfänge in nicht geschlossenen Gewässern ver

boten :
1) die Anwendung schädlicher, explodirender Stoffe (giftiger Köder 

oder Mittel zur Betäubung oder Vernichtung der Fische), Spreng
patronen oder andere Sprengmittel u. s. w. (§ 21 des Gesetzes) ;

2) das Zusammentreiben der Fische bei Nacht vermittelst Leuchten 
oder Fackeln (das sogenannte Bliesen);

3) das Putschen, Pumpen, Jagen, Klappern oder Schlagen, welches 
darin besteht, daß mit Scheiben, Keulen, Riemen, Stangen, Stei
nen und ähnlichen Mitteln Behufs Zusammentreibens der Fische 
geschlagen, gestoßen oder geworfen oder an Bord des Bootes ge
klappert wird.

§ 16.
Fischwehre, Fischzäune und sogenannte Selbstfänge für Lachs, Aal 

u. s. w. dürfen außer dem Falle einer bestehenden Berechtigung nicht 
neu angelegt werden.

(§ 22 Ziffer 4.) Beschaffenheit erlaubter Fanggeräthe. (Maschenweite.)

§ 17.
Beim Fischfänge in nicht geschlossenen Gewässern dürfen, vorbe

haltlich der nachfolgenden Ausnahmen, keine Fanggeräthe (Netze und Ge
flechte jeder Art und Benennung) angewendet werden, deren Oeffnungen 
(Maschen) im nassen Zustande an jeder Seite (von Knoten zu Knoten) 
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nicht mindestens eine Weite von 2,5 Centimeter haben, mit Ausnahme 
des in den Haffen gebräuchlichen sogenannten Kurnetzes, dessen Maschen 
eine Weite von mindestens 4 Centimeter haben müssen.

Diese Vorschrift erstreckt sich auf alle Theile oder Abtheilungen der 
Fanggerätbe.

Die Vorschriften dieses Paragraphen treten nach Ablauf von drei 
Jahren, vom Erlaß dieser Verordnung an gerechnet, in Kraft; bis da
hin bleiben die bisherigen Bestimmungen in Anwendung.

§ 18.
Zum Zweck des Aal-, Kaulbars- und Neunaugenranges können 

Fanggeräthe mit einer Maschenweite von mindestens 1,3 Zentimeter und 
zum Zweck des Ueklei- und Skinrfanges Fanggeräthe mit einer Maschen» 
weite von mindestens 0,7 Zentimeter verwendet werden

Die Bezirksregierung ist jedoch ermächtigt, über die Art, Größe 
und Einrichtung dieser Fanggeräthe und über den Umfang, die Art und 
die Zeitdauer ihrer Verwendung einschränkende Vorschriften zu erlassen.

Weitere Ausnahmen von den Vorschriften des § 17 können im 
Falle des Bedürfnisses für bestimmte Arten von Fanggeräthen von der 
Bezirksregierung zugelassen werden.

Beschränkungen in der Benutzung erlaubter Fanggeräthe.

§ 19.

In den zur Küstenfischerei gehörigen Gewässern dürfen Fahrge
wässer, Stromrinnen, Seeengen und die Eingänge der Jnwieken, Seen, 
Flüsse, Bäche, Kanäle und Gräben nicht mit feststehenden Netzen gesperrt 
werden.

§ 20.

Ohne Erlaubniß der Aufsichtsbehörde (§ 46 des Gesetzes) dürfen 
am Ufer eines fließenden Gewässers oder im Flußbette befestigte oder 
verankerte Fischereivorrichtungen oder schwimmende Netze sich niemals 
weiter als über die Hälfte des Wasserlaufs in seiner Breite bei gewöhn
lichem niedrigen Wasserstande, vom Ufer aus gemessen, erstrecken.

Mehrere derartige Fischereivorrichtungen dürfen gleichzeitig auf der
selben oder auf der entgegengesetzten Uferseite nur in einer Entfernung 
von einander ausgeworfen oder angebracht werden, welche mindestens das 
Dreifache der Längenausdehnung des größten Netzes beträgt.

(§ 22 Ziffer 5.) Ordnung des Fischereibetriebes.

§ 21.

Kein Fischer darf in den Zug desjenigen fallen, der schon fischt, 
oder in die Zuglinie desjenigen einbiegen, der seine Fischerzeuge bereits 
ausgeworfen hat.

Kein Fischer darf seine Netze in einen fremden Garnzug setzen,
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der entweder durch eine Stange, durch ausgesetzte EissLücke, mittelst der 
ins Eis gehauenen Axt oder auf andere Weise kenntlich gemacht ist.

Wenn ein Fischer, welcher Zeichen zum Aufstellen seiner Winter
netze gemacht hat, die Stelle nicht während der nächstfolgenden 24 Stun
den benutzt, so darf jeder andere Fischer sich der bezeichneten Stelle be
dienen.

§ 22.

Der Betrieb der Fischerei in schiffbaren Gewässern darf die Schiff
fahrt nicht hindern oder stören.

Feste oder schwimmende Fischereivorrichtuugen und alle sonstigen 
Fanggeräthe müssen so aufgestellt oder ausgelegt sein, daß die freie Fahrt 
der Schiffe und Fähren nicht behindert wird.

Die zur Befestigung der Fanggeräthe eingeschlagenen Pfähle (Pri- 
cken) müssen mindestens 1 Meter über den mittleren Wasserstand her
vorragen und nach beendigter Fischerei herausgezogen werden.

Den Fischer» ist verboten, die Pfähle unter dem Wasser abgebro
chen oder abgesägt stehen zu lassen.

Weitere Vorschriften über die Kennzeichnung der ausgelegten 
Fanggeräthe zum Schutze der Schiffahrt sind erforderlichen Falls im 
Wege der Polizeiverordnung zu erlassen.

§ 23.
Die Fischer haben bei dem Fischfänge darauf zu achten, daß die 

zur Bezeichnung der Fahrt ausgelegten Tonnen, Bojen, und sonstigen 
Merkmale durch die Netze und Leinen nicht fortgezogen oder verrückt 
werden. Wenn solche Zeichen verrückt sind, so muß dies von dem Fischer 
sogleich der nächsten Lootsen-Station oder der nächsten Polizeibehörde an
gezeigt werden.

Die nach festen Gesichtspunkten auf dem Lande oder auf dem 
Wasser durch Tonnen, Bollen oder Bojen bezeichneten Hauptschifsfahrts- 
Richtungen in dem Haffwasser müssen in einer Breite von 75 Meter 
von Stellnetzen frei bleiben.

§ 24.
Die Fischer müssen die bei der Winterfischerei gehauenen Eisstücke 

unmittelbar neben den Oeffnungen und Löchern aufrecht stellen und dür
fen dieselben nicht unter das Eis schieben. Die Löcher zum Einlegen 
und Aufziehen der Netze müssen durch Strauch, Stangen oder auf andere 
leicht sichtbare Weise bezeichnet werden.

In und neben gebahnten und ausgesteckten Eiswegen und bis zu 
einer Entfernung von mindestens 4 Metern von denselben dürfen keine 
Löcher gehauen werden.

Es ist verboten, die auf Eiswegen ausgesetzten Zeichen zu zerstören 
oder zu versetzen.

Nähere Vorschriften zur Ausführung der Bestimmungen dieses Pa
ragraphen können im Wege der Polizeiverordnung getroffen werden.
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§ 25.
Beim Betriebe der Küstenfischerei kommen die wegen Verhütung 

des Zusammenstoßens der Schiffe auf See bestehenden gesetzlichen Vor
schriften in Anwendung.

Auch müssen bei jedem zur Küstenfischerei benutzten Fahrzeuge beim 
Vordersteven am äußeren Backbord und beim Hintersteven am äußeren 
Steuerbord, die ersten drei Buchstaben des Wohnorts, des Besitzers und 
die Nummer der ihm ertheilten Fischereibescheinigung mit vertieften, mit
telst weißer Oelfarbe auf schwarzem Grunde 'eingestrichenen Buchstaben 
von mindestens 6 Centimeter Höhe eingeschnitten sein.

Die segelführenden Fahrzeuge müssen außerdem im Segel eine 
gleiche Bezeichnung führen, die auf beiden Seiten leicht sichtbar ange
bracht sein muß. Die einzelnen Buchstaben müssen mindestens 30 Cen
timeter hoch und bei weißen oder hellfarbigen Segeln mit weißer Oel
farbe eingezeichnet sein.

- Die Haffnscher haben neben den vorstehend vorgeschriebenen Er
kennungszeichen auf der Spitze des Mastes ihrer Fahrzeuge eine minde« 
stens 75 Centimeter lange und 30 (Zentimeter breite Flagge von derje
nigen Farbe zu führen, welche der Ortschaft, in welcher sie ihren Wohn
sitz haben, von der zuständigen Behörde zugetheilt worden ist.

Die Vorschriften dieses Paragraphen in den Absätzen 2., 3. und 4. 
treten nach Ablauf von 6 Monaten, vorn Erlaß dieser Verordnung an 
gerechnet, in Kraft.

Etwa sonst im Interesse des öffentlichen Verkehrs oder der Schiff
fahrt nothwendige Anordnungen können im Wege der Polizei-Verordnung 
getroffen werden.

§ 26.
Auf den zur Beaufsichtigung der Fischerei benutzten Dienstfahrzeu- 

gen sollen der Königliche Oberfischmeister eine rothe Flagge, in deren 
weißem Schilde sich der Preußische Adler befindet und einen Wimpel mit 
Preußischem Adler, die übrigen Fischerei»Aussichtsbeamten nur eine solche 
Flagge oder Wimpel führen. Bei Nacht tritt an deren Stelle eine rothe 
Signallaterne. Außerdem sollen alle Unterbeamte in Ausübung ihres 
Amtes ein dasselbe bezeichnendes metallenes Schild auf der Brust tragen.

Die von Privaten oder Genossenschaften angestellten Aufsichtsbeam
ten führen eine von der Bezirksregierung näher zu bestimmende Flagge.

Sobald die Flagge, beziehungsweise der Wimpel, bei Nacht die 
rothe Signallaterne eines Fischerei-Aufsichtsbeamten aufgezogen wird, muß 
Jeder, welcher mit dem Betriebe einer Fischerei beschäftigt ist, sogleich 
die Segel streichen und beilegen oder mit dem Rudern einhalten; auch 
darf derselbe nicht früher von der Stelle weichen, als bis von dem Auf
sichtsbeamten dazu Erlaubniß ertheilt worden ist.

Strafbestimmungen.
§ 27.

Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieser Verordnung wer, 
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den, insoweit dieselben nicht den Strafbestimmungen des Strafgesetzbuches 
für das Deutsche Reich oder des Fischereigesetzes vom 30. Mai 1874 
(§§ 49. ff.) unterliegen, mit Geldstrafe bis zu 150 Mark Reichsmünze 
oder Haft bestraft.

Zugleich kann auf Einziehung der bei der Ausübung der Fischerei 
verwandten unerlaubten Fanggeräthe erkannt werden.

Schlußbestimmungen.

§ 28. -
Der Minister für die landwirthschaftlichen Angelegenheiten ist er

mächtigt, die Vorschriften dieser Verordnung über die Schonzeiten in den 
§§ 4 bis 13., über verbotene Fangmittel in den §§ 14 und 16, über 
die Beschaffenheit erlaubter Fanggeräthe in den §§ 17 und 18 und über 
die Beschränkungen in der Benutzung erlaubter Fanggeräthe in den §§ 
19 und 20, soweit sie die Binnenfischerei betreffen, für diejenigen Bin
nengewässer oder Strecken derselben ganz oder lheilweise außer Kraft zu 
setzen, welche nicht ausschließlich Unserer Hoheit unterworfen sind.

§ 29.
Alle aus den Gegenstand dieser Verordnung bezüglichen, auf Gesetz 

oder Verordnung beruhenden Vorschriften treten, soweit sie den Vorschrif
ten dieser Verordnung cntgegensteheu, außer Kraft.

Die bestehenden provinzialrechtlichen Vorschriften über das Eigenthum 
der Gewässer und die Grenzen der Fischereiberechtigungen werden durch 
diese Verordnung nicht berührt.

Wir machen auf die nachstehend kurz wiedergegebenen Bestimmungen 
dieser Verordnung wegen ihrer Neuheit, bezw. der durch sie herbeigeführ
ten Abänderung früher gültig gewesener Vorschriften besonders aufmerksam: 

J. Auf die Bestimmungen über das Minirnalmaß, welches die in den 
nicht geschlossenen Gewässern des Bezirkes vorzüglich vertretenen 
Fischarten erreicht haben müssen, wenn Diejenigen, in deren Ge
walt sie beim Fange lebend gelangt sind, sie sollen zurückbehcilten 
dürfen (§ 2 der Verordnung vom 11. Mai 1877);

2. Auf die Einführung einer wöchentlichen, sich auf die Zeit von Son
nenuntergang am Sonnabend bis Sonnenuntergang am Sonntage 
erstreckenden Schonzeit, während welcher jede Art der Fischerei ver
boten ist, namentlich auch die durch das Fischereigesetz vom 30. Mai 
nicht beseitigten ständigen Fischereivorrichtungen in nicht geschlosse
nen Gewässern hinweggeräumt oder abgestellt sein müssen (§§ 4, 5.) 
Neben dieser wöchentlichen bleibt die jährliche Schonzeit bestehen, 
welche aber je nach der Laichzeit der in den von ihr betroffenen 
Gewässern hauptsächlich vorkommenden Fischarten, entweder im Win« 
1er — für die Zeit vom 15. Oktober bis zürn 14. Dezember — 
oder im Frühjahre — für die Zeit vom 15. April bis zum 14. 
Juni — in der Weife cintritt, daß für ein und und dasselbe
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Wässer nur eine jährliche Schonzeit eingeführt werden darf. Der 
Winterschonzeit sollen diejenigen Gewässer bezw. diejenigen Strecken 
der Gewässer unterworfen werden, welche für den Laich der Sal
moniden — Lachs, Lachsforelle, Forelle — vorzugsweise geeignet 
sind.

Die der Bezirksregierung vorbehaltene Bestimmung bezw. Be
grenzung derselben wird demnächst erfolgen (§§ 6 und 7 d. V.);

3. Auf die Bestimmung, durch welche eine Schonzeit für Krebse für 
den diesseitigen Verwaltungsbezirk neu eingeführt und auf die 
Zeit vom 1. November bis 31. Mai festgesetzt ist. Während die
ser Zeit ist der Fang von Krebsen in allen nicht geschlossenen Ge> 
wässern verboten. Diejenigen Krebse, welche während dieser Zeit 
lebend in die Gewalt des Fischenden gelangen, sind ohne Rücksicht 
auf ihre Länge mit der zu ihrer Erhaltung erforderlichen Vorsicht 
sofort wieder in das Wasser zu setzen, während dies außerhalb der 
Schonzeit nach § 2 zu 2 am Schlüsse mit denjenigen Krebsen ge
schehen muß, welche die dort vorgeschriebene Länge von 10 Centi
meter, von der Kopfspitze bis zum Schwanzende gemessen, nicht be
sitzen (§ 13 d. V.).

4. Auf die Bestimmung, nach welcher die Oesfnungen der beim Fisch
fänge angewandten Fischgerütbe im Allgemeinen mindestens eine 
Weite von 2,5 Centimeter haben müssen, während für die zum 
Zwecke des Aal-, Kaulbars- und Neunaugenfanges angewandten 
Netze eine Maschenweite von mindestens 1,3 Centimeter und für 
die zum Stint- und Ukeleifange bestimmten Fanggeräthe eine solche 
von 0,7 Centimeter in nassem Zustande, von Knoten zu Knoten 
gemessen, nachgelassen ist.

Marienwerder, den 18. Juni 1877.

Königliche Legierung, Abtheilung des Innern.

(Amtsbl. Nr. 12 pro 1878 S. 62).

Bekanntmachung,
betreffend die Schonzeiten für die nicht geschloffenen Fischereigewäfser.

Auf Grund des § 7 der Allerhöchsten Verordnung vom 11. Mai 
1877 (Extrabeilage zum Amtsblatt Nr. 29 für das Jahr 1877) bestim
men wir hiermit, daß die nachbenannten nicht geschloffenen Binnensische- 
reigewäffer unseres Verwaltungsbezirks der Winterschonzeit (Dom 15. Ok
tober bis incl. 14. Dezember) unterliegen.

1, Die Küddow mit ihren sämmtlichen Nebengewässern und den von 
der Rohra durchflossenen Seen.

2. Die Brahe von der Schlochauer Kreisgrenze abwärts mit ihren 
Nebengewässern,
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3. Das Schwarzwasser mit seinen Nebengewässern.
4. Die Montau vom Matassek See bis Schwenten.
5. Die in die Drage fließenden Gewässer des Kreises Dt. Krone.

Für alle übrigen nicht geschlossenen Gewässer gilt die FrühjahrS- 
schonzeit (vom 15. April bis 14. Juni incl.) und für sämmtliche nicht 
geschlossenen Gewässer die Schonzeit für Krebse vom 1. November bis 
incl. 31. Mai.

Marienwerder, den 8. März 1878.
Oönigl. Legierung, Abtheilung des Innern.

(AmtSbl. pro 1879 S. 112.)

Bekanntmachung.
In Abänderung unserer Bekanntmachung vom 8. März d. Js. 

(Amtsblatt S. 62) bestimmen wir hiermit auf Grund des § 7 der Aller
höchsten Verordnung vom 11. Mai 1877, daß

1. der ganze Lauf des Braheflusses innerhalb des Regierungsbezirks 
Marienwerder, sowie alle von demselben durchflossenen Seen fortan 
der Frühjahrsschonzeit (vom 15. April bis 14. Juni incl.) unter
liegen, während für die in die Brahe und in die von derselben 
durchflossenen Seen mündenden Nebengewässer die Winterschonzeit 
(vom 15. Oktober bis incl. 14. Dezember) gilt,

2. der aus dem Geserich-See in die Drewenz fließende Eylenzfluß, 
jedoch ohne den gleichnamigen See, der Winterschonzeit unterwor
fen wird. —
Krebse dürfen während der Zeit vom 1. November bis zum 31. 

Mai in keinem irgend einer Schonzeit unterworfenen Gewässer, Marä
nen, soweit solche in den der Frühjahrsschonzeit unterliegenden Seen vor
kommen, auch in diesen während der Zeit vom 15. November bis 15. 
Dezember nicht gefangen werden.

Marienwerder, den 27. März 1879.

Aönigl. Legierung, Abtheilung des Innern.

(Amtsbl. pro 1880 S. 107.)

In Ergänzung unserer Bekanntmachung vom 27. März 1879 
(Amtsblatt S. 112) bestimmen wir hiermit, daß der Spritza-Fluß, sowie 
alle von demselben durchflossenen Seen fortan der Frühjahrsschonzeit 
(vom 15. April bis 15. Juni) unterliegen.

Marienwerder, den 22. April 1880.
Königk. Wegierung, Aöth. des Innern.
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(Amtsbl. pro 1880 S. 266.)

Auf Grund des § 7 der Allerh. Verordnung vom 11. Mai 1877 
bestimmen wir hierdurch, daß das Chotzenfließ im Kreise Schlochau, für 
welches als Nebengcwässer der Brahe seither die Winterschonzeit (15. Ok
tober bis 14. Dezember) galt, fortan der Frühjahrsschonzeit (15. April 
bis 14. Juni inet.) unterliegt.

Marienwerder, den 15. September 1880.
Königs. Negierung, Abtheilung des Innern.

(Amtsbl. pro 1881 S. 48.)

Bekanntmachung
In Abänderung unserer Bekanntmachung vom 27. März 1879 

(Amtsbl. S. 112) bestimmen wir hiermit auf Grund des § 7 der Aller
höchsten Verordnung vom 11. Mai 1877,

daß die Nebengewässer der Brahe innerhalb der Kreise Tuchel und 
Flatow, sowie die von denselben durchflossenen Seen fortan der 
Frühjahrsschonzeit (vom 15. April bis inet. 14. Juni) unterliegen.

Marienwerder, den 15. Februar 1881.

Königs. Negierung, Abtheilung des Innern.

(Amtsbl. pro 1880 S. 117.)
Auf Grund des § 28 der Verordnung vom 11. Mai 1877 ist der 

Störfang in der Weichsel während der Frühjahrsschonzeit, ausgenommen 
an den Sonntagen, durch den Herrn Minister für Landwirthschaft, Do
mänen und Forsten gestattet worden.

Marienwerder, den 4. Mai 1880.
Königs. Kegierung, Abtheilung des Innern.

(Amtsbl. pro 1880 S. 72.)

Die Fischerei treibende Bevölkerung sowie alle Polizeibehörden und 
polizeilichen Epekutivbeamten werden hiermit darauf aufmerksam gemacht, 
daß mit dem 11. Mai d. I. die Vorschriften des § 17 der Verordnung, 
betreffend die Ausführung des Fischereigesetzes in der Provinz Preußen 
vom 11. Mai 1877, wonach die Netzmaschenweite mindestens 2'/z Centi
meter von Knoten zu Knoten im nassen Zustande für alle Theile oder 
Abtheilungen der Fanggeräthe betragen muß — in Kraft treten.

Nach dieser Zeit dürfen Fanggeräthe mit engeren Netzmaschen, so
fern sie nicht etwa lediglich dem in § 8 der genannten Verordnung ge- 
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dachten Zwecke dienen, zur Vermeidung der § 27 daselbst angedrohten 
Strafen nicht mehr verwandt werden.

Marienwerder, den 11. März 1880.
Königs. Hlegierung, Abtheilung des Annern.

Steinmann.

(II. Extra-Blatt zum Amtsbl. Nr. 18 pro 1881.)

Auf Grund des tz 11 der Allerhöchsten Verordnung vom 11. Mai 
1877, betreffend die Ausführung des Fischercigesetzes in der Provinz 
Preußen, wollen wir hiermit für die Dauer der diesjährigen Frühjahrs' 
schonzeit den Betrieb der Fischerei ans der Weichsel unter folgenden 
Bedingungen gestatten;

1. Die Ausübung der Fischerei darf nur während der 3 Tage von Son
nenuntergang am Mittwoch bis Sonnenuntergang am Sonnabend 
jeder in die bis zum 15. Juni dauernde Schonzeit fallenden Woche 
ausgeübt werden.

2. Auf den zur Errichtung von Laichschonrevieren bestimmten, den 
Stromaustehern bekannten Stellen
a. bei Alt Thorn,
b. bei Czarnowo,
c. in der Papowka bei Culm,
d. in den alten Weichselarmen längs der Schwetzer Kämpe, des

gleichen von der Mündung des Schwarzwassers unterhalb Schwctz, 
e. in dem alten Weichselarme oberhalb und unterhalb der Coupi« 

rung an der Lubiner Kämpe gegenüber der Festung Graudenz,
f. in dem rechten Weichselarm oberhalb und unterhalb der Coupi- 

rung bei Stangendorf,
g. in dem todten Weichselarm am Flügeldeiche bei'Ziegellack,
h. in der Bucht unterhalb Jesewitz,
i. in der Bucht bei Johannesdorf, 

darf die Fischerei nicht ausgeübt werden.
3. Der Betrieb der Fischerei mittelst schwimmender oder am Ufer oder 

im Bette der Weichsel befestigter oder verankerter Netze und Reusen 
ist nicht gestattet.
Die zur Fischerei Berechtigten, welche von obiger Erlattbniß Ge

brauch machen, und Fische zum Verkaufe bringen wollen, haben sich in 
jedem einzelnen Falle von ihren betreffenden Gemeinde- resp. Gutsvor
stehern Bescheinigungen ertheilen zu lassen, nach welchen die zum Ver
kaufe gebrachten Fische während der genannten drei Tage gefangen sind. 
Diese Bescheinigungen haben nur eine Gültigkeit von vier Tagen von 
dem auf das Datum der Ausstellung folgenden Tage an.

Die Polizeibehörden werden aufgefordert, die Ausübung der Fische
rei auf der Weichsel während der Zeit bis zum 15. Juni d. Js. nach 
ybigen Vorschriften hin zu kontrolliren und Kontraventionen zur Anzeige
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zu bringen, die Polizeibehörden der in der Nähe der Weichsel liegenden 
Städte werden insbesondere veranlaßt, bei dem Verkaufe von Fischen auf 
den Wochenmärkten die Vorzeigung der erwähnten Bescheinigungen zu 
erfordern, und die Verkäufer von Fischen, welche sich nicht im Besitze der
selben befinden, den betreffenden Strafvorschristen gemäß zur Bestrafung 
zu bringen.

Vorstehend gegebene Erlaubniß zur Ausübung der Fischerei auf 
der Weichsel während der Schonzeit gilt bis auf Weiteres auch für die 
folgenden Jahre.

Der Störfang darf, wie bereits durch Verordnung vom 4. Mai 
v. I. bekannt gemacht worden, an allen Tagen der Schonzeit, ausge
nommen d»e Sonntage, ausgeübt werden.

Marienwerder, den 4. Mai 1881.

Z)er Negierungs-Präsident.

Hanitäts- Medizinal- und Ieterinair-Mlizei.
a. Im Allgemeinen

(Amtsblatt pro 1831, S. 223.)

Jen Werkauf todter Jische betreffend.

Bei der nicht mehr entfernten Gefahr der Cholera ist es dringend 
nöthig, jeden Umstand zu vermeiden, welcher her menschlichen Gesundheit 
nachtheilig werden kann, und dazu beiträgt, Krankheiten zu erzeugen.

Zu solchen Schädlichkeiten gehört vornehmlich auch der Genuß todter 
und dann meistens auch schon verdorbener Fische.

Es ergeht daher hiermit das Verbot, dergleichen Fische weiter zu 
Markte, oder überhaupt zum Verkauf zu bringen.

Sämmtlichen städtischen und dörflichen Polizeibehörden wird es mit
hin zur Pflicht gemacht, auf diesen Gegenstand eine besondere Aufmerk
samkeit zu richten und auf eine strenge Befolgung dieses Verbots zu hal
ten. Wo also todte Fische zu Markte oder zum Verkauf kommen, sind 
selbige zu konfisziren und an einem abgelegenen Orte hinreichend tief zu 
vergraben. Außerdem ist der Verkäufer nach Bewandniß der Umstände 
in eine Polizeistrafe von 1 bis 2 Thalern zu nehmen.

Marienwerder, den 6. Juni 1831.

Königs. Wreuß. Negierung, Abtheilung des Annern.
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Verfahren hinstihttich der ansteckenden Krankheiten nnd Sei 
Weerdigung von Leichen.

(Amtsblatt pro 1849, S. 228.)

Durch die Allerhöchste Kabinetsordres vom 24. November 1801 
und 18. Januar 1803 ist das öffentliche Ausstellen von Leichen der an 
ansteckenden Krankheiten verstorbenen Personen, so wie das Oeffnen der 
Särge bei den Begräbnißceremonien, als ein der Gesundheit höchst nach
theiliger Gebrauch verboten worden, und soll die Uebertretung dieser 
Verordnungen mit einer Geldbuße bis zu 5 Thlrn. oder achttägiger Ge
fängnißstrafe gebüßt werden.

Es scheinen diese Verordnungen, obgleich sie im Amtsblatt vom 
22. September 1815, S. 369 noch besonders bekannt gemacht worden 
sind, nicht überall beachtet zu werden.

Wir wiederholen daher hierdurch die Bekanntmachung vom 10. 
September 1815 und weisen die sämmtlichen Polizeibehörden an, ans 
die Befolgung derselben zu halten.

Marienwerder, den 23. November 1849.

Königs. Ireuß. Uegiernng, Köth. des Innern.

(Amtsblatt pro 1855, S. 261.)

Polizei-Verordnung.
Die durch die Amtsblattsbekanntmachung vom l 1. September 1827 

erlassenen Vorschriften zur Verhütung einer zu frühen Beerdigung der 
Leichen sind mehrfach in Vergessenheit gerathen. Wir finden uns daher 
veranlaßt, die über diesen Gegenstand bestehenden Anordnungen nachste
hend zusammenzufassen und mit Bezug auf § 11 des Gesetzes über die 
Polizeiverwaltung vom 11. März 1850 Folgendes zu bestimmen:

1) In der Regel darf Niemand vor Ablauf von 72 Stunden nach 
seinem Absterben beerdigt werden.

2) Nothwendig ist eine frühere Beerdigung bei ansteckenden Krankhei
ten; und zwar, wenn der wirklich erfolgte Tod durch einen Arzt 
festgestellt worden, kann dieselbe sogleich erfolgen; wenn eine solche 
Feststellung nicht erfolgt ist, aber nicht eher, als bis sich die siche
ren Spuren der beginnenden Verwesung an der Leiche zeigen.

Diese Zeichen sind:
a. der eigenthümliche bekannte Leichengeruch,
b. das Zusammenfallen der Hornhaut oder des vorderen durch

sichtigen Theiles der Augen,
c. das Ausfließen faulender stinkender Flüssigkeiten aus allen 

größeren Oefsnungen des Körpers,
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d. btc grünliche oder schwarzgrünliche Färbung des Unterleibes,
6. das Abgehen des Oberhäutchens an mehreren Stellen des 

Körpers nebst dem matschigen Anfühleu der Haut und der 
übrigen festen Theile.

Das fünfte dieser Zeichen erscheint am spätesten und es ist nicht 
nöthig, dasselbe abzuwarten,wenn die ersten vierZeichen vorhanden sind.

Um aber den Eintritt dieser den wirklich eingetretenen Tod be
kundenden Zeichen abwarten zu können, ist es, wie im nachstehen
den Gutachten bemerkt worden, nothwendig, die Leiche im Sarge in 
einem besonderen Zimmer zu beobachten.

Bei dem Ausbruch von Epidemien, welche, wie die Cholera eine 
bedeutende Sterblichkeit im Gefolge haben, ist daher von den Orts
polizeibehörden in den von der Krankheit heimgesuchten Ortschaften 
bei Zeiten auf die Ermittelung eines im Winter heizbaren Raumes 
Bedacht zu nehmen, in welchem die Leichen im Sarge bis zur 
Beerdigung stehen bleiben und zu verhüten, daß die Leiche in dem, 
anderen Personen zur Wohnung und Schlafstätte dienenden Sterbe- 
Zimmer verbleibt.

3) Ein früheres Beerdigen kann in den Fällen nachgegeben werden, 
wenn

a. entweder ein approbirter Arzt oder Wundarzt bezeugt, daß 
die Leiche alle Spuren des wirklichen Todes an sich trage,

b. oder an Orten, wo kein Arzt ist, der Bürgermeister oder 
Dorfschulz mit zwei erfahrenen Männern und mit Rücksicht 
auf die in dem unten abgedruckten Gutachten des Ober-Kol- 
legii Sanitatis vom 31. Oktober 1794 angegebenen Vor
schriftsmaßregeln die Verhältnisse untersucht und die frühere 
Beerdigung gestattet hat.

4) Keine Leiche darf anders, als in einem Sarge beerdigt werden, 
worauf die Ortsvorstände und Polizeibehörden zu halten haben.

Wer den Anordnungen unter 1—4 zuwiderhandelt, verfällt in 
die im Strafgesetzbuch § 345*)  bestimmte Geldbuße bis zu 50 
Thalern oder Gefängnißstrafe bis zu 6 Wochen.

5) Jeder, auch ein an ansteckender Krankheit eintretender Todesfall ist 
unverzüglich dem Pfarrer des Kirchspiels anzuzeigen, wozu nach § 
473, Tit. 11, Theil 2 des allgemeinen Landrechts die hinterlassene 

^Familie oder in deren Ermangelung der Wirth des Hauses ver
pflichtet ist.

Wer die ihm obliegende Anzeige eines Todesfalls an den Pfar
rer des Kirchspiels unterläßt, hat dagegen eine Geldstrafe bis zu 
50 Thalern zu gewärtigen.

Marienwerder, den 7. Oktober 1855.

Königt. Areuß. Legierung, Abtheilung des Innern.

’) § 367 zu 2 Strafgesetzbuch für das deutsche Reich.
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Gutachten.
Um das Lebendigbegraben zu verhüten und die Rückkehr zum Leben bei Schein- 

todten zu befördern, muß kein Gestorbener, wenn auch gleich die Zeicheu des Todes bei 
ihm wahrgenommen worden, sogleich entkleidet in kalten Zimmern hingelegt werden, 
sondern muß im Sommer, Frühjahr und Herbst wenigstens einen bis zwei und im 
Winter drei bis vier Tage in mäßig warmer Luft bekleidet liegen gelassen werden.

In dieser Zeit nun müssen unter den Versuchen zur Wiederbelebung, wenn auch 
zu anderen'Versuchen keine Gelegenheit wäre, wenigstens das Auftröpfeln des kalten 
Wassers auf die Herzgrube, so hoch als es angeht, das Auftröpfeln des kochenden Was
sers auf eben diese Gegend, das Vorhalten des brennenden Lichts vor die Augen, das 
Abbrennen einer Feder unter der Rase, und das starke Einreden in die Ohren des an
scheinenden Todten öfters veranstaltet werden, und vorzüglich muß man bei anscheinend 
todtgebornen Kindern außer dem Reiben, Bürsten und Baden das Einblasen der Luft 
in ihre Lunge sogleich nach der Geburt nicht verabsäumen.

Sollten sich aber bei allen diesen Versuchen keine Zeichen des Lebens zeigen, so 
ist dann der Körper als Leiche gewaschen und bekleidet in einem offenen Sarge unter 
gehöriger Aufsicht von Wächtern in kühler Luft hinzustellen, und dann muß man ihn 
im Frühjahr, Sommer und Herbst etwa noch einen oder zwei, und im Winter noch 
zwei oder drei Tage bis zum Begraben liegen lassen, da sich dann in dieser Zeit die 
ersten Zeichen der wirklichen und allgemeinen Fäulniß bei wirklichen Todten zeigen und 
die Gewißheit des Todes geben werden.

Am nöthigsten indessen ist die genaue Vorschrift vorzüglich bei Menschen, welche 
plötzlich oder auch nach einer Krankheit von wenigen Tagen anscheinend gestorben sind, 
da sie doch vorher ganz gesund waren. Dahin gehören besonders folgende Todesarten:

1. diejenigen, welche in heftigen Anfällen von Nervenkrankheiten, als im Schlagfluß, 
Starrsucht, fallender Sucht, oder in andern Convnlsionen, in hypochondrischen 
und hysterischen Krämpfen, im Magenkrampf nach heftigen Leidenschaften, nach 
Berauschung durch hitzige Geträuke, nach heftigen Schlägen auf weiche, sehr em« 
pfindliche Theile, insbesondere die Hoden, und nach einem Fall oder Schlag auf 
den Kopf Plötzlich erfolgten;

2. diejenigen, welche vom Genuß oder anderer Anwendnng betäubender Gifte oder 
Nahrungsmittel veranlaßt wurden. Die Anwendung des Mohns und Saffran in 
Speisen und das Räuchern mit Saamen des Bilsenkrauts bei Zahnschmerzen, kann 
auf dem Lande dazu Gelegenheit geben;

3. diejenigen, welche nach starker Verblutung oder nach andern starke« Ausleerungen 
erfolgten;

4. diejenigen, welche von großen Schmerzen veranlaßt wurden;
5. diejenigen welche nach schweren Geburten erfolgten, hier kann der Todesfall ent

weder Mutter oder Kind, oder beide zugleich treffen;
6. diejenigen, welche nach erlittenem Hunger erfolgten, besonders wenn die Kräfte des 

Körpers zugleich stark angestrengt wurden;
7. diejenigen, welche nach übermäßigem Essen und Trinken und
8. diejenigen, welche durch Erstickung erfolgen. Die Erstickung kann von äußerer 

Gewalt, Erhängen, Ertrinken, oder sie kann auch von erstickenden Dünsten her
rühren. Dergleichen Dunst ist im Kohlendampf, in tiefen Brunnen oder Kellern; 
auch steigt es aus zählenden Dingen, vorzüglich aus Bier und Weinmost hervor, 
und außerdem findet er sich auch in dem Dufte starkriechender Blumen.

Solche Menschen, welche an langwierigen nnd besonders an abzehrenden Krank
heiten sterben, oder auch am hitzigen Ausschlage nnd anderen Fiebern, welche sieben 
Tage oder darüber dauerten, darf man nur etwa die Hälfte der oben festgesetzten Zeit 
auf die obige Art behandeln. Es ist also nur nöthig, sie im Winter fünf nnd im Som
mer drei Tage bis zum Begraben liegen zu lasten, und man kann sie schon am zweiten 
Tage in den offenen Sarg legen.

Bei Menschen endlich, welche an faulen Fiebern, Rühren, bösartigen Pocken und 
ühnlichen Krankheiten, wo Ansteckung zu besorgen ist, sterben, ist es hinreichend, den 
Versuch des Auftröpfelns des kalten Wassers in die Herzgrube am Todestage oder 
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allenfalls noch am nächstfolgenden einigemal zu machen. Man darf den Todten schon 
am Todestag in einen offenen Sarg legen, und ihn im Sommer am Ende des drit
ten Tages, oder nach etwa sechszig Stunden, vom erfolgten Tode an gerechnet, im Win
ter aber am Ende des vierten Tages, oder etwa nach achtzig vom Tode an verlaufe
nen Stunden begraben. Leichen dieser Art müssen, so lange sie über der Erde sind, in 
einem von der Wohnung der übrige» Menschen so viel wie möglich entlegenen und mit 
Zugluft versehenen Orte aufbewahrt werden.

Das zum Verhüten des Lebendigbegrabens nothwendige längere Aufbewahren 
der Leichen geschieht am besten in einem besonderen Zimmer des Hauses, worin der 
Mensch starb, und unter der Aufsicht eines oder zweier furchtloser Wächter, welche die 
Leiche oft genau beobachten. Da aber in den Städten, und noch mehr auf dem Lande 
viele Bürger keine besondere Zimmer zur Ausbewahrung der Leichen ihrer Angehörigen 
hergeben nnd die Kosten der Wächter bestreiten können, so sind zu diesem Zweck öffent
liche Leichenhäuser vorgeschlagen, und auch in verschiedenen Städten, z. B. Weimar, 
Braunschweig und Berlin wirklich errichtet worden.

Da aber eine allgemeine Einrichtung der Leichenhäuser auf dem platten Lande 
vor der Hand wenigstens unausführbar zu sein scheint, so ist statt derselben auf dem 
platten Lande ein transportables Leichen-Zelt und ein leichtbeweglicher Sargdeckel in 
Borschlag gebracht worden. Im Sommer, Frühjahr und Herbst könnten die Leichen 
unter einem solchen Zelt in einem Garten, Hofe oder auch wenn eine Kirche im Dorfe 
wäre, in der Kirche selbst, schon vom dritten Tage bis zur Beerdigung hin, beigesetzt, 
und zuweilen von dazu bestellten Personen beobachtet werden. Bei Leichen solcher Per
sonen, die an ansteckenden Krankheiten starben, könnte dieses Beisetzen schon den zweiten 
Tag geschehen, Noch besser würde es aber sein, wenn in jedem Dorfe eine Kammer 
eines entlegenen Hauses zur gemeinschaftlichen Aufbewahrung der Leichen und etwa 
der Nachtwächter zugleich zum Leichcnwächter bestimmt werden könnte. Im Winter 
wird wohl der einzige auf dem Laude allgemein ausführbare Vorschlag dieser sein, 
daß man einen Abschlag einer gut zugemachten Kuh- oder Pferdcstalles, zu dem diese, 
Thiere zwar nicht kommen, ihm aber doch Wärme mittheilen können, zum Aufbewahren 
der Leichen anwende. Hier kann man sie dann unter der Aufsicht eines Wächters in 
einem offenen Sarge hiustellen, und mit Kleidungsstücken, locker bedecken, so daß weder 
Mäuse noch andere im Stalle befindliche kleine Thiere schaden können, und zugleich der 
etwa erwachende Scheintodte auch keinem Ersticken ausgesetzt ist.

Das Leichenzelt kann auch in jedem Stalle ausgeschlagen, und der bewegliche 
Sargdeckel darf ebenfalls bei Ermangelung eines Wächters angewendet werden.

Berlin, den 31. Oktober 1794.

Königs. H'reuß. Hver-ßossegium Sanitatis.

(Amtsblatt pro 1859, S. 209.)

Polizei-Verordnung.
Mit Hinweisung auf die, in Betreff der asiatischen Cholera durch 

die Allerhöchste Kabinetsordre vom 13. September 1847, (Amtsblatt pro 
1848, S. 199) genehmigte Modification des Regulativs vom 28. Ok
tober 1835, das bei ansteckenden Krankheiten zn beobachtende sanitäts
polizeiliche Verfahren betreffend (Ges.-S. pro 1835, S. 243), verordnen 
wir, nach § 23 dieses Gesetzes und auf Grund des § 11 des Gesetzes 
vom 11. März 1850 (Ges.-S. pro 1850, S. 265).

Mit einer Geldstrafe bis zu 10 Thlr., welcher im Falle des Un- 
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vermögens eine verhältnißmäßige Gefängnißstrafe zu substituiren ist, wird 
und werden bestraft:

1) wer Betten, Kleidungsstücke und andere Gegenstände, welche mit 
ansteckenden Kranken in Berührung gekommen sind, ohne dieselben 
nach dem in der Beilage A. des Regulativs vorgeschriebenen Ver- 
fahren gereinigt zu haben, verkauft, versendet, verschenkt oder ans 
irgend eine Weise in den Verkehr bringt;

2) wer aus Gegenden des Auslandes, in denen ansteckende Krankhei
ten herrschen oder vor Kurzem geherrscht haben, gebrauchte Betten, 
Kleidungsstücke und Lumpen als Handelsartikel einführt;

3) wer den Leichnam einer an einer ansteckenden Krallkhcit verstorbe
nen Person aus dem Orte, wo sie verstorben ist, in eine andere 
Ortschaft transportirt oder deren Transport veranlaßt;

4) wer ohne Genehmigung der Polizeibehörde eine von einer anste
ckenden Krankheit befallene Person aus dem Orte, wo sie erkrankt 
ist, in eine andere Ortschaft trausportirt oder deren Transport 
veranlaßt.
Außerdem wird noch das im Amtsblatt pro 1849, S. 228 erlas

sene Verbot des Ausstellens der Leichen und des Oeffnens der Särge 
bei den Begräbniß-Ceremonien der an ansteckenden Krankheiten gestorbe
nen Personen in Erinnerung gebracht und versteht es sich von selbst, 
daß die Uebertreter dieser Bestimmungen auch dann noch strafbar bleiben, 
wenn ein Schaden hieraus nicht entstanden ist.

Marienwerder, den 13. September 1859.

Königliche Negierung, Abtheilung des Innern.

b. Echutzblattern.
(Außerordentliche Beilage zu No. 52 pro 1874.)

Regulativ, die Ausführungen der Schutzimpfungen 
im Bezirke betreffend.

Jmpfgesetz.
Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von 

Preußen rc., verordnen im Namen des Deutschen Reichs, nach erfolgter 
Zustimmung des Bundesraths und des Reichstags, was folgt:

§ I-
Der Impfung mit Schutzpocken soll unterzogen werden:

1) jedes Kind vor dem Ablaufe des auf sein Geburtsjahr folgenden 
Kalenderjahres, sofern es nicht nach ärztlichem Zeugniß (§ 10) die 
natürlichen Blattern überstanden hat;

2) jeder Zögling einer öffentlichen Lehranstalt oder einer Privatschule, 
mit Ausnahme der Sonntags- und Abendschulen, innerhalb des
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Jahres, in welchem der Zögling das zwölfte Lebensjahr zurücklegt, 
sofern er nicht nach ärztlichem Zeugniß in den letzten fünf Jahren 
die natürlichen Blattern überstanden hat oder mit Erfolg geimpft 
worden ist.

§ 2.
Ein Jmpfpflichtiger (§ 1), welcher nach ärztlichem Zeugniß ohne 

Gefahr für sein Leben oder für seine Gesundheit nicht geimpft werden 
kann, ist binnen Jahresfrist nach Aufhören des diese Gefahr begründen
den Zustandes der Impfung zu unterziehen.

Ob diese Gefahr noch forkbesteht, hat in zweifelhaften Fällen der 
zuständige Jmpsarzt (§ 6) endgültig zu entscheiden.

§ 3.
Ist eine Impfung noch dem Urtheile des Arztes (§ 5) erfolglos 

geblieben, so muß sie spätestens im nächsten Jahre und, falls sie auch 
dann erfolglos bleibt, im dritten Jahre wiederholt werden.

Die zuständige Behörde kann anordneu, daß die letzte Wiederholung 
der Impfung durch den Jmpfarzt (§ 6) vorgenommen werde.

§ 4.
Ist die Impfung ohne gesetzlichen Grund (§§ 1, 2) unterblieben, 

so ist sie binnen einer von der zuständigen Behörde zu setzenden Frist 
nachzuholen.

§ 5.

Jeder Impfling muß friihestens am sechsten, spätestens am achten 
Tage nach der Impfung dem impfenden Arzte vorgestellt werden.

§ 6.

In jedem Bundesstaate werden Jmpfbezirke gebildet, deren jeder ei
nem Jmpsarzte unterstellt wird.

Der Jmpfarzt nimmt in der Zeit vom Anfang Mai bis Ende Sep
tember jeden Jahres an den vorher bekannt zu machenden Orten und 
Tagen für die Bewohner des Jmpfbezirks Impfungen unentgeltlich vor. 
Die Orte für die Bornahme der Impfungen, sowie für die Borstellung 
der Impflinge (§ 5) werden so gewählt, daß kein Ort des Bezirks von 
dem nächst belegenen Jmpforte mehr als 5 Kilometer entfernt ist.

§ 7.
Für jeden Jmpfbezirk wird vor Beginn der Jmpfzeit eine Liste 

der nach § 1, Ziffer 1 der Impfung unterliegenden Kinder von der zu
ständigen Behörde aufgestellt. Ueber die auf Grund des § 1, Ziffer 2 
zur Impfung gelangenden Kinder haben die Vorsteher der betreffenden 
Lehranstalten eine Liste anzufertigen.

Die Jmpfärzte vermerken in den Listen, ob die Impfung mit oder 
ohne Erfolg vollzogen, oder ob und weshalb sie ganz oder vorläufig 
unterblieben ist.
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Nach dem Schlüsse des Kalenderjahres sind die Listen der Behörde 
einzureichen.

Die Einrichtung der Listen wird durch den Bundesrath festgestellt.

§ 8.
Außer den Jmpfärzten sind ausschließlich Aerzte befugt, Impfungen 

vorzunehmen.
Sie haben über die ansgeführten Impflingen in der im § 7 vor

geschriebenen Form Listen zu führen und dieselben am Jahresschluß der 
zuständigen Behörde vorzulegen.

§ 9.
Die Landesregierungen haben nach näherer Anordnung des Bun

desraths dafür zn sorgen, daß eine angemessene Anzahl von Jmpfinstitu- 
ten zur Beschaffung und Erzeugung von Schutzpockenlymphe eingerichtet 
werde.

Die Jmpfinstitute geben die Schutzpockenlymphe an die öffentlichen 
Jmpfärzte unentgeltlich ab und haben über Herkunft und Abgabe der
selben Listen zu führen.

Die öffentlichen Jmpfärzte sind verpflichtet, auf Verlangen Schntz- 
pockenlymphe, soweit ihr entbehrlicher Vorrath reicht, an andere Aerzte 
unentgeltlich abzugeben.

§ 10.

Ueber jede Impfung wird nach Feststellung ihrer Wirkung (§ 5) 
von dem Arzte ein Impfschein ausgestellt. In dem Impfschein wird, 
unter Angabe des Vor und Zunamens des Impflings, sowie des Jah
res und Tages seiner Geburt, bescheinigt, entweder,

daß durch die Impfung der gesetzlichen Pflicht genügt ist, 
oder,

daß die Impfung im nächsten Jahre wiederholt werden muß.
In den ärztlichen Zeugnissen, durch welche die gänzliche oder vor

läufige Befreiung von der Impfung (§§ 1, 2) nachgewiesen werden soll, 
wird, unter der für den Impfschein vorgeschriebenen Bezeichnung der 
Person, bescheinigt, aus welchen! Grunde und auf wie lange die Im
pfung unterbleiben darf.

§ 11.

Der Bundesrath bestimmt das für die vorgedachten Bescheinigungen 
(§ 10) anzuwendende Formular.

Die erste Ausstellung der Bescheinigungen erfolgt stempel- und ge
bührenfrei.

§ 12.

Eltern, Pflegeeltern und Vormünder sind gehalten, auf amtliches 
Erfordern mittelst der vorgeschriebenen Bescheinigungen § 10) den Nach
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weis zu führen, daß die Impfung ihrer Kinder nnd Pflegebefohlenen er
folgt oder aus einem gesetzlichen Grunde unterblieben ist.

§ 13.
Die Vorsteher derjenigen Schulanstalten, deren Zöglinge dem Jmpf- 

zwange unterliegen (§ 1, Ziffer 2), haben bei der Ausnahme von Schü
lern durch Einfordern der vorgeschriebenen Bescheinigungen festzustellen, 
ob die gesetzliche Impfung erfolgt ist.

Sie haben dafür zu sorgen, daß Zöglinge, welche während des 
Besuches der Anstalt nach § 1, Ziffer 2 impfpflichtig werden, dieser 
Verpflichtung genügen.

Ist eine Impfung ohne gesetzlichen Grund unterblieben, so haben 
sie auf deren Nachholung zu dringen.

Sie sind verpflichtet, vier Wochen vor Schluß des Schuljahres, der 
zuständigen Behörde ein Verzeichniß derjenigen Schüler vorzulegen, für 
welche der Nachweis der Impfung nicht erbracht ist.

§ 14.

Eltern, Pflegeeltern und Vormünder, welche den nach § 12 ihnen 
obliegenden Nachweis zu führe» unterlassen, werden mit einer Geldstrafe 
bis zu zwanzig Mark bestraft.

Eltern, Pflegeeltern und Vormünder, deren Kinder und Pflegebe
fohlene ohne gesetzlichen Grund und trotz erfolgter amtlicher Aufforde
rung der Impfung oder der ihr folgenden Gestellung (§ 5) entzogen ge
blieben sind, werden mit Geldstrafe bis zu fünfzig Mark oder mit Haft 
bis zu drei Tagen bestraft.

§ 15.
Aerzte und Schulvorsteher, welche den durch § 8 Absatz 2, § 7 

und durch § 13 ihnen auferlegten Verpflichtungen nicht nachkommen, 
werden mit Geldstrafe bis zu einhundert Mark bestraft.

§ 16.

Wer unbefugter Weise (§ 8) Impfungen vornimmt, wird mit 
Geldstrafe bis zu einhundertfünfzig Mark oder mit Haft bis zu vierzehn 
Tagen bestraft.

§ 17.

Wer bei der Ausführung einer Impfung fahrlässig handelt, wird 
mit Geldstrafe bis zu fünfhundert Mark oder mit Gefängnißstrafe bis zu 
drei Monaten bestraft, sofern nicht nach dem Strafgesetzbuch eine härtere 
Strafe eintritt.

§ 18.

Die Vorschriften dieses Gesetzes treten mit dem 1. April 1875 in 
Kraft.

Die einzelnen Bundesstaaten werden die zur Ausführuug erforder
lichen Bestimmungen treffen. . . .

—
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Die in den einzelnen Bundesstaaten bestehenden Bestimmungen über 
Zwangsimpfungen bei dem Ausbruch einer Pocken-Epidemie werden durch 
dieses Gesetz nicht berührt.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und ber- 
gedrucktem Kaiserlichen Jnsiegel.

Gegeben Berlin, den 8. April 1874.

(L. 8.) Wilhelm.
Fürst v. B i s m a r ck.

Nach Erlaß obigen Reichsimpfgesetzes, welches mit dem 1. April 
k. I. in Kraft tritt, erleidet das unter dem 16. Januar 1838 für un
seren Bezirk publizirte Regulativ zur Ausführung der Schutzimpfungen 
so große Veränderungen, daß an seine Stelle folgendes Regulativ er
lassen wird.

Durch das Gesetz ist der Impfzwang eingesührt. Es müssen: 
11 a) sämmtliche Kinder vor Ablauf des 1, Lebensjahres geimpft, 

b) sämmtliche (Schul-) Kinder im '127^öbensjahre revaccinirt werden.

§ 1.

Zur Ausführung des Jmpfgeschäfts, welches in der Zeit von An
fang Mai bis Ende September jeden Jahres Statt findet, werden Jmpf- 
bezirke gebildet, denen Jmpfärzte zugetheilt sind. Letztere verrichten an 
durch einen vorher bekannt gemachten Jmpfplan näher bestimmten, von 
dem Wohnorte der Impflinge nicht weiter als 5 Kilometer entfernten 
Orten (Stationen) die öffentlichen Schutzimpfungen.

§ 2.

Zu den in dem Jmpfplan ausgeschriebenen Terminen gelangen 
die noch nicht ein Jahr alten Impflinge und die lljährigeu Schulkinder 
der zu einer Station vereinten Ortschaften zur Impfung und Revacci- 
nation, 8 Tage später aber zur Revision, worauf von dem Jmpfarzt nach 
Feststellung des Erfolges ein Impfschein auf Papier von röthlicher Farbe, 
resp, ein Revaccinationsschein auf Papier von grünlicher Farbe ausge
stellt wird. Diese Scheine können von den Jmpfärzten sofort nach der 
Revision oder auch später durch die Ortsvorstände verabfolgt werden.

§ 3.

Ueber Aufschub und Wiederholung der Impfung oder Revaccination 
bestimmt das Gesetz (§§ 2, 3, 4, 10).

Da ärztliche Zeugnisse über bereits überstattdene Pocken sowie über 
Krankheiten, welche nach § 2 des Gesetzes die temporäre Impfung nicht 
zulassen, von den zumal ärmeren Bewohnern des platten Landes häufig 
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nicht beigebracht werden können, so darf der erforderliche Nachweis über 
die Unmöglichkeit der Gestellung zur Impfung durch Ortsvorstand oder 
Amtsvorsteher geführt werden. Derjenige Impfling aber, welcher gestel
lungsfähig ist, muß auf der Jmpfstation vorgestellt werden. Ist der 
Impfling auch im 2. und 3. Jahre nicht transportfähig, so muß vom 
Ortsvorstand, bei Armen auf Kosten der Gemeinde, ein ärztliches Attest 
beigebracht werden. —

Ueber die letzte Wiederholung der Impfung (§ 3 ad 2 des Ge
setzes) entscheidet der Landrath auf Antrag des Kreis-Physikus. —

Zeugnisse der Jmpfärzte über vorläufige Befreiung von der Im
pfung oder Revaccination, so wie solche über gänzliche Befreiung werden 
nach den von dem Bundesrath bestimmten Formularen III. u. IV. 
ausgestellt.

§ 4.
Die öffentlichen Impfungen und Revaccinationen (Wiederimpfungen) 

sind liebst der ersten Ausstellung der Impfscheine kostenfrei.
Die Impfscheine, Revacciuatiousbescheinigungen, so wie die Be- 

freiuugszeugnisse sind von den Angehörigen aufzubewahren, weil es den 
Jmpfärzten unbenommen bleibt, für die 2. Ausstellung von solchen 
Zeugnissen Gebühren zu fordern.

§ 5 und 6 abgeändert. (Siehe Seite 170.)

§ 7.
Zu Jmpfärzten eignen sich besonders die Medizinal-Beamten. 

Diese dürfen ohne wichtige Gründe, welche vorkommendenfalls uns zur 
Prüfung vorzulegen sind, die Uebernahme eines Jmpfbezirks nicht ableh
nen. Alle Angelegenheiten der Jmpfärzte betreffend die Impfung gehen 
durch den Physikus an den Landrath zur ev. Reguliruug.

§ 8.
Privatimpfungen durch jeden approbirten Arzt smd gestattet, jedoch 

ist Letzterer verpflichtet, vorschriftsmäßige Impfscheine auszustellen und 
seine Privatimpf-Tabelle, der durch den Bundesrath bestimmten Jmpfliste 
entsprechend ausgesüllt, bis ultimo September j. I. dem Orts-Borstande 
abzugeben, damit sie durch den Landrath dem Physikus übermittelt werden.

Bon den in den Bezirks-Listen aufgeführten Impflingen, bei denen 
Privatimpfung Statt gefunden hat oder erfolgen soll, ist durch die OrtS- 
vorstände schon am Impftermin der Impfschein oder die Anzeige der 
beabsichtigten Privatimpfung vorzulegen.

§ 9.
Die SchutzpockeN'Lymphe wird aus den Jmpfinstituten zu Königs

berg und Berlin den Jmpfärzten zur Einleitung der öffentlichen Im
pfungen gratis verabfolgt. Es steht aber auch jedem Jmpfärzte frei, 
sich gute Lymphe zu conserviren.
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§ w.
Nach § 9 des Gesetzes sotten die öffentlichen Jmpfärzte mit einem 

Vorrath von Lymphe versehen sein. Es wird keine Schwierigkeiten ma
chen, zu diesem Vorrath durch Abnahme von Lymphe an den Revisions
tagen zu gelangen; doch sind bei der Abnahme den Impflingen wenig
stens 2 Pocken, welche sich ohne Störung entwickeln und ohne Lymphe
abnahme vertrocknen, zu belassen.

Wie weit sich die Jmpfärzte außerdem mit Glycerinlymphe verse
hen, ist ihnen anheimgestellt.

§ H.
Der Modus der Impfung, daß auf dem linken Oberarm des 

Impflings nicht weniger als 5, und nicht mehr als 10 Stiche, resp, 
seichte Schnitte, gemacht werden, hat sich durch die Erfahrung am besten 
bewährt.

§ 12.
Für ein zweckmäßiges Lokal zur öffentlichen Impfung auf der Jmpf- 

station sorgt der betr. Orts-Vorstand, so wie es auch seine Pflicht ist, 
nötigenfalls mit Recurs an den Amts-Vorsteher, jede Störung des Ge
schäfts abzuhalten.

§ 13.
Die Impflinge und die 11jährigen Schulkinder der zu einer Sta

tion vereinigten Ortschaften werden zum Jmpflokale von den Orts-Vor
stehern bfijUikt — Diese können sich jedoch auch durch andere zuver
lässige, des lesens und Schreibens kundige Personen vertreten lassen.

§ 14. )*

*) Theilweise abgeändert; siehe Seite 170.

In jeder Ortschaft wird Ende Februar eine Nachweisung derjeni
gen Kinder, welche im Laufe des letzten Jahres geboren sind, von dem 
Orts-Vorstande gefertigt, von dem Standesbeamten legalisirt. Diese 
Nachweisungen empfängt der Landrath und läßt die Jmpflisten der Jmpf- 
bezirke nach dem vorgeschriebenen Formulare V fertigen. Die Jmpflisten 
werden den Jmpfärzten vor der Impfung übergeben, damit sie in den
selben, nnd zwar womöglich an den Impfterminen, die einzelnen Rnbri- 
ken ausfüllen und die Vermerke über Erfolg, oder ob und weshalb die 
Impfung unterblieben ist, machen.

Die Reste der Impfung aus dem vorangegangenen Jahre werden 
bei Anfertigung der Listen auf den Landraths-Aemtern in die neuen Listen 
vorangestellt.

§ 15.
Ebenso werden im Januar von den Lehrern (Vorstehern von Lehr

anstalten) Nachweisungen derjenigen Schulkinder, welche int laufenden 
Jahre das 12. Lebensjahr vollenden, nach dem vorgeschriebenen Formu
lare V, wovon jeder Schulvorsteher vorher das erforderliche Exemplar 
empfängt, angefertigt und den Landraths-Aemtern wieder eingereicht, wo
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rauf auch diese Listen zu Handelt der Jmpfärzte gelaugen, damit Letztere 
bei der Revaccination die einzelnen Rubriken ausfüllen, und besonders 
die Angaben, ob mit oder ohne Erfolg, machen.

§ 16.
Im Monat September reichen die Jmpfärzte die sorgsam geführ

ten Listen über die Impflinge und die Revaccinirten dem Landraths- 
Amte ein, zugleich mit einer Schilderung des Jmpfgeschäfts während des 
betreffenden Jahres.

§ 17.
Die Jmpflisten und Berichte empfängt im Monat Oktober der 

Kreis-Physikus, welcher die Generalimpfliste, die Revaccinations - Tabelle, 
jede gesondert nach Formulare VI, und den Generalimpf-Bericht aus dem 
Kreise fertigt, dem Landrath zur Mitvollziehung vorlegt, und Ende De
cember uns einreicht.

§ 18.
Im dein General-Jmpfbericht muß enthalten sein:

eine Bergleichung der Zahlen der im laufenden mit den Zahlen der 
im berg. Jahre mit und ohne Erfolg Geimpften, Revaccinirten;
ein Nachweis der ev. Gründe erheblicher Abweichungen in den erwähn
ten Zahlen, eine kurze Schilderung des Jmpfganges und Geschäfts, 
des Verhaltens der Ortsvorstände und der Jmpfärzte;
so weit es sich ermitteln hat lassen, eine Angabe der Zahl der von 
den wahren Menschenpocken befallenen Individuen, der daran Gestor
benen und der Genesenen;
eine Angabe über den Gesundheitszustand der Bewohner während der 
Jmpfzeit im Allgemeinen;
endlich die sonst noch in Beziehung auf das allgemeine Jmpfgeschäft 
wichtigen Vorfälle.

§ 19.
In den Kreisen, wo der Phvsikns einen oder mehrere Jmpfbezirke 

hat, oder überhaupt das Jmpfgeschäft ausführt, wird derselbe seine Spe- 
zialimpflisten nicht nöthig haben, dem Landraths-Amte vorher einzuseuden, 
sondern die Listen und Berichte der anderen Aerzte von dem Amte in 
Empfang nehmen, die Generalimpfliste und Berichte fertigen, von dem 
Landrathe mit vollziehen lassen und hier einreichen.

§ 20.
Ob die abgefertigten Speziallisten jeden Jahres auf der Registra

tur des LandrathS-Amtes oder des Physikus depouirt werden, bleibt Lo
kalsache; doch ist letzterer Modus vorzuziehen, weil die Kreis-Physiker in 
die Lage kommen können, ev. nach den Listen abhanden gekommene Jmpf- 
oder Revaccinationsscheine auszustellen.

Die Spezial-Listen dürfen von den Physikern den uns einzureichen» 
den Tabellen nicht beigelegt werden.
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§ 21.

Da Nichtbeachtung der Verpflichtungen von Seiten der Jmpfärzte, 
der Schulvorsteher, sowie der Eltern und Vormünder von Kindern und 
Pflegebefohlenen in Bezug auf die Impfung und Revaccination nach 
dein Gesetz (§ 14 und 15 rc.) strafbar ist, so sind Anträge wegen Be
strafung in solchen Fällen bei der zuständigen Polizeibehörde zu stellen.

In den General-Jmpfberichten haben sich die Kreis-Physiker über 
gestellte Strafanträge und ev. deren Resultate zu äußern.

Marienwerder, den 19. Dezember 1874.

Königl. Wegierrmg, Abtheilung des Innern.

(Amtsblatt pro 1875, S. 118.)

In Gemäßheit des jetzt publicirten Gesetzes vom 12. d. Mts. be
treffend die Ausführung des Reichs-Jmpf-Gesetzes (G.-S. S. 191) er
halten die §§ 5, 6 unseres unter dem 19. Dezember v. I. (Beilage des 
Amtsblatts Nr. 52) erlassenen Regulativs, die Ausführung der Schutz- 
Impfungen betreffend, eine veränderte und folgende Fassung:

§ 5.

Die Ueberwachung des Jmpfgeschäfts im Kreise übernimmt der Land
rath unter Beirath des Kreis-Physicus.

Die Jmpfbezirke bestimmt der Kreistag. Die Jinpfärzte bestellt 
der Kreisausschuß.

Sämmtliche Kosten der Remuneration der Jmpfärzte, der erforder
lichen Bureau-Arbeiten, der Formulare zu den Jmpflisten, der Beschei
nigungen, Zeugnisse rc., soweit dieselben gebührenfrei sind, tragen die Kreise.

Es ist nichts dagegen zu erinnern, daß ein Jmpfarzt mehr als einen 
Jmpfbezirk besorgt. Vortheilhast ist es, zu Stationen nur Ortschaften 
aus demselben Amtsbezirk zusammen zu bringen.

§ 6.
Wenn der Kreistag aus einer einzelnen Stadt einen Jmpfbezirk bil

det, oder eine größere Stadt in zwei und mehr Bezirke theilt, der Kreis- 
Ausschuß für diese Bezirke die Jmpfärzte bestellt hat, so verbleibt die 
Controlle des technischen Verfahrens bei der Impfung wie überall im 
Kreise, so auch hier dem Kreis-Physikus und sind die Jmpfärzte verpflich
tet, (§ 7 des R.-J.-G.), demselben die Listen event, durch die städtischen 
Behörden, und zwar vorschriftsmäßig geführt, bis gegen Ende September 
des Jahres einzureichen.

Zugleich machen wir hiermit bekannt, daß für die Folge nach einer 
Ministerial-Bestimmung nicht die Ortsvorstände, sondern die Standesbe« 
amten die nach § 14 unseres Regulativs aufzustellenden Listen der der 
Impfung unterliegenden Kinder gemäß § 7 des Reichs-Jmpf-Gesetzes zu 
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fertigen haben. Sofern hierfür Kosten entstehen, fallen dieselben ebenfalls 
den Kreisen zur Last.

Marienwerder, den 29. April 1875.

Königs. Legierung, Abtheilung des Innern.

Krätze.
(Außerordentliche Beilage zu Nr. 19 des Amtsbl. pro 1839).

Ungeachtet der, auf die Unterdrückung der Krätze im hiesigen Regie
rungsbezirke bisher gerichtet gewesenen Maaßregeln, herrscht dieselbe nach 
den hierüber erstatteten Anzeigen dennoch fortwährend in mehreren Krei
sen und namentlich unter dem Gesinde, sowohl auf dem pla-tten Lande, 
als auch in den kleinen Städten, in einem nicht unbesorglichen Umfange.

Wir sehen uns hierdurch, und Behufs der gründlichen Unterdrückung 
dieser Krankheit veranlaßt, diejenigen Bestimmungen des Regulativs vom 
28. Oktober 1835 zur allgemeinen Kenntniß zu bringen, welche auf 
das polizeiliche Verfahren gegen dieselbe Bezug haben, und sämmtliche 
Ortspolizei-Behörden, wie auch die Einsassen unseres Verwaltungsbezirks, 
zur gewissenhaftesten Befolgung derselben erneut zu verpflichten.

1) Jedermann ist gehalten, sich mit den leicht erkennbaren Zeichen der- 
Krankheit — über welche diesem Publikando eine Belehrung ange
hängt ist — bekannt zu machen, und es soll mithin die bisher bei 
Uebertretungsfällen, zur Begründung der Straflosigkeit mehrfach 
vorgeschützte Unkenntniß mit derselben, fernerhin als Entschuldigungs
grund nicht mehr gelten.

2) Dienstboten haben es, nach Inhalt des § 78 des angezogenen Re
gulativs ihren Herrschaften; Gesellen und Lehrlinge aber ihren 
Meistern anzuzeigen, wenn sie mit der Krätze behaftet zu sein glau
ben, oder an einem derselben ähnlichen Ausschlage leiden. Die Un
terlassung dieser Anzeige wird mit einer Geldstrafe von 2 bis 5 
Thlr. oder mit einer drei- bis achttägigen Gefängnißstrafe geahndet.

3) Bei gleicher Strafe für den Unterlassungsfall sind die Familien- 
Vorstände, Dienstherrschaften und Meister, auf den Gesundheitszu
stand ihrer Angehörigen und der Mitglieder ihres Hausstandes, be
züglich der Krätze sorgfältig zu achten verpflichtet und gehalten, die 
zur Heilung der Kranken, sowie zur Verhinderung der Verbreitung 
der Krankheit erforderlichen Maaßregeln, ungesäumt eintreten zu 
lassen, wohin namentlich

a) die Verhinderung des näheren Verkehrs der Kranken mit andern 
Personen,
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b) die Einleitung einer sachverständigen ärztlichen Behandlung)  
bei den Kranken und

*

c) die Ausführung eines gründlichen Desinfektionsverfahrens bei 
den Kranken und deren Effekten,

gehören.'

4) Stellen sich der Ausführung dieser Maaßregeln aus irgend einem 
Grunde Hindernisse entgegen, so muß hiervon der betreffenden Orts- 
Polizeibehörde ungesäumt Anzeige erstattet, und von dieser das zur 
Sache Erforderliche veranlaßt werden.

In diesem Falle hat die gedachte Behörde unter Zuziehung des 
behandelnden Arztes zu entscheiden, ob der Kranke in seiner Woh
nung ohne Benachtheiligung für sich und Andere belassen werden 
kann, ober ob dessen Unterbringung in eine öffentliche Kranken-An- 
stalt nothwendig wird und demgemäß sodann zu verfahren.

5) Bleibt der Kranke in seiner Wohnung, so liegt es nicht nur dem 
betreffenden Familien-Vvrstande, sondern nach der Bestimmung des 
§ 17 im mehrerwähnten Regulative, auch dem behandelnden Arzte 
ob, für die gewissenhafte Ausführung der sanitäts-polizeilichen Vor
schriften zu sorgen, welche die Ortspolizeibehörde zu kontroliren hat 
und deren Aufhebung diese Behörde vor gehörig bescheinigter Be
endigung der Kur uud vor ausgeführtem Reiuigungs-Verfahren 
nicht gestatten darf.

6) Außerdem sind die, zur Behandlung Krätzkranker berufenen Mcdi- 
zinal-Personen, in Gemäßheit des § 74 und beziehungsweise des 
§ 65 des Regulativs gehalten, bei Vermeidung einer, im Wieder
holungsfälle zu verdoppelnden Strafe von 5 Thlr., der betreffenden 
Polizeibehörde diejenigen Krätzkranken schleunigst anzuzeigen, von 
denen sich eine Benachtheiligung des Gemeinwohles erwarten läßt.

7) Da nun von der Ermittelung derjenigen Personen, welche sich der 
Verbreitung der Krankheit schuldig gemacht haben, die schnelle und 
gründliche Tilgung des Uebels wesentlich abhängt; so sind die Po
lizeibehörden durch den § 80 der mehrerwähnten Verordnung an
gewiesen, in Gemeinschaft mit den Medizinal-Personen den Quellen 
des Uebels nachzuforschen, uud habe» sich dieser Verpflichtuug mit 
Eifer und Gründlichkeit zn unterziehen, auch in den von ihnen zu

*) Anmerk. Die Anordnung sub 3 b. der vorstehenden Verordnung ist dahin modifizirt:

„daß in den zur polizeilichen Untersuchung gelangenden Fällen der Nachweis genügt, daß die Heilung 
der Krätze durch die in den Apotheken vorräthig gehaltenen Krätzsalben oder ähnliche unschädliche 
Mittel bewirkt ist, und die sonstigen polizeilichen Vorschriften beobachtet sind.

Marienwerder-, den 2. Oktober 1844.

Königl Regierung, Abtheilung des Innern.
(Amtrbl. S. 322),
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erstattenden Berichten, anzuführen, ob und event, mit welchem Er
folge sie dieser Obliegenheit genügt haben.

8) Gegen diejenigen, welche ungeachtet der ihnen obliegenden Verpflich
tung zur Anzeige der Krankheit (confr. pos. 2 u. 6) dieselbe ver
heimlicht haben, ist mit den gedachten Polizeistrafen einzuschreiten, 
wogegen die fahrlässigen und leichtsinnigen Verbreiter der Krankheit, 
den betreffenden Gerichtsbehörden zur Bestrafung nach §§ 777 u. 
778 des 20. Titels, Theil 2 des allgemeinen Landrechts anzuzei
gen sind.

9) Bei einer etwa eingetretenen größer» Verbreitung der Krätze an 
einem Orte ist unter einstweiliger Anordnung der, zur Hemmung 
des Uebels erforderlichen Maaßregeln sofort an uns mit bestimmter 
Angabe über den Umfang derselben zu berichten und anzuzeigen, 
welche Anordnungen vorläufig getroffen worden sind.

10) Einer solchen allgemeinen Verbreitung der Krankheit wird aber in 
der Regel bei einiger Aufmerksamkeit auf die ersten Spuren dersel
ben und durch sachgemäßes Einschreiten der Ortspolizeibehörden 
leicht vorgebeugt werden können. Wir empfehlen diesen Behörden 
daher mit besonderer Aufmerksamkeit auf sich uulhertreibende Per
sonen, wandernde Handwerksgesellen und umherziehende Juden, be
sonders bei Gelegenheit der Wochen- und Jahrmärkte zu achten 
und solche Individuen — wenn sie mit der Krätze behaftet gefun
den werden — anzuhalten und ihre Heilung zu bewirken.

11)Eine gleich strenge Aufmerksamkeit auf die in Rede stehende Krank
heit liegt den Vorstehern von Werkstätten und Fabriken, besonders 
solchen, in denen Wolle und wollene Zeuge verarbeitet werden, so
wie den Herbergs- und Gastwirthen, hinsichtlich der bei ihnen be
schäftigten uud beziehungsweise von ihnen beherbergten Personen ob.

12) Die Bewohner von Arbeits- und Waisenhäusern, Strafanstalten 
und Gefängnissen, müssen in Bezug auf die in Rede stehende 
Krankheit, von Zeit zu Zeit sachverständigen Revisionen unterwor
fen werden, auch sind, nach § 14 des Regulativs, die Schullehrer 
verpflichtet, darüber zu wachen, daß Kindern, welche mit der Krätze 
oder einem verdächtigen Ausschlage behaftet sind, der Schulbesuch 
nicht verstattet wird.

13) Von den Herrn Jmpfärzten wird erwartet, daß sie bei der Aus
führung der allgemeinen Schutzimpfungen, auf die in Rede stehende 
Krankheit, ebenmäßig sorgfältigst achten, und die Polizei-Behörden 
von ihrer diesfälligen Wahrnehmung in Kenntniß setzen werden.

14) Die Behandlung der Krätze durch unbefugte Personen ist nach § 
17 des Regulativs, bei Vermeidung der auf die unerlaubte Aus
übung der Heilkunst Th. 1 Tit. 3 § 35, Tit. 6 § 16 und Th. 2 
Tit. 20 § 702 des allgemeinen Landrechts gestellten Strafen ver
boten, Individuen aber, welche sich selbst behandelt haben, sind, da 
sie sich einer beabsichtigten Verheimlichung der Krankheit verdächtig 



174

gemacht, nach § 8 gegenwärtiger Verordnung und nach § 81 des 
Regulatis den Gerichten zur Einleituug der Untersuchung anzu- 
zeigen*).

*) Bergt. § 29 der Gew.-Ord. v. 21. Juni 1869 (B. Ges.-Bl. Nr. 26).
**) Aufgehoben: s. Polizei-Berord. v. 7. Jlsii 1844.

15) Den Apothekern bleibt nach Inhalt der Ministerial-Berordnung 
vom 24. Juli 1827, der Verkauf der Schwefel- oder Krätzsalben, 
ohne ärztliche Verordnung, bei fünf Thaler Strafe untersagt.)**

16) Da erfahrungsmäßig die Krätze ans dem platten Lande und in 
den kleinen Städten durch das verziehende Gesinde am häufigsten 
verbreitet wird, so liegt es im Interesse der Dienstherrschaften, 
Meister und Fabrikvorsteher, keinen Dienstboten, Gesellen, Lehrling 
oder Arbeiter eher bei sich aufzunehmen, bevor sie sich nicht von 
deren Reinheit, in Beziehung auf die Krätze, vollständige Ueber
zeugung verschafft haben.

17) Jede wissentliche Entlassung eines mit der Krätze behafteten Dienst
boten, Gesellen und Lehrlings ohne vorausgegangene diessällige 
zeitige Meldung bei der Ortspolizei-Bebörde wird in Gemäßheit 
des § 78 des Regulativs vom 28. Oktober 1835, durch eine den 
Umständen angemessene Polizeistrafe von 2—5 Thlr. oder 3 bis 
8tägiger Gefängnißstrafe geahndet werden.
Die Herren Landräthe, Kreisphysiker, Domainen-Rent Aemter und 

Magisträte unseres Verwaltungs-Bezirks veranlassen wir hierdurch, eiue 
strenge Aufsicht auf die in Rede stehende Krankheit in allen zu ihrer 
Kenntniß gelangenden Fällen zu richten und mit gewissenhafter Strenge 
die Befolgung der vorstehenden Anordnungen zu kontrolliren.

Marienwerder, den 23. April 1839.

Königk. H'reuß. Wegienmg, Abtheilung des Innern.

(Amtsblatt pro 1844, S. 238.)

Durch die Verfügung vom 11. September 1834, S. 259 und pro 
1835, S. 126) ist den Apothekern verboten worden, Salben zur Heilung 
der Krätze ohne ärztliche Verordnung zu verkaufen. Wir haben die Be
merkung gemacht, daß diese Bestimmung zu weit ausgedehut worden ist 
und verordnen hiermit, daß die beiden officinellen Krätzsalben im Hand
verkauf auch ohue ärztliche Vorschrift von den Apothekern verkauft werden 
dürfen. Dagegen bleibt es verboten, Mittel gegen die Krätze, welche 
Quecksilber>Präparate oder andere heftig wirkende Mittel enthalten, ohne 
ärztliche Vorschrift im Handverkauf zu debitiren.

Marienwerder, den 7. Juli 1844.

Königt. I»reuß. Kegierung, Aöthk. des Innern.
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Jeterimirpolizei?)
*) Vermerk: Das Biehscuchengesetz und das Gesetz wegen der Rinderpest siehe im 

Anhänge:

(Auszug aus dem Amtsblatt pro 1840, S. 146.)

Bei Annäherung der milden Jahreszeit und mit Bezug auf unser 
Amtsblattspublikandum vom 2. Mai 1837 werden sämmtliche Orts
polizeibehörden unseres Berwaltungsbezirks aufgefordert, die Instandsetzung 
rmd Räumung der Viehtränken nach Vorschrift des § 2 des Viehsterbe- 
Patentes vom 2. April 1803 durch die dazu Verpflichteten ungesäumt 
ausführen zu lassen und daran, daß dies geschehen ist, die I. c. vorge
schriebene Anzeige an die betreffenden Herrn Landräthe zu erstatten. Letz
teren liegt es ob, von der Ausführung dieser, zum Schutze der Gesund
heit der Viehstände gereichenden Maßregel Kenntniß zu nehmen und im 
Versäumnißfalle die Ausräumung auf Kosten der Verpflichteten bewirken 
zu lassen. Eine gleiche Aufmerksamkeit ist der, durch die Verordnung vom 
2. Dezember 1814 und unsere Amtsblattsverfüguug vom 25. Januar 
1815 vorgeschrieben eu Reinigung der Gastställe, Krippen, Raufen und 
übrigen Stallntensilien bei den Krügern und Gast.virthen und den vor 
den Gasthöfen und Krügen befindlichen, zum Anbinden von Pferden und 
Vieh bestimmten Barrieren zn widmen und die Gastwirthe und Krüger 
sind anzuweisen, eine solche Reinigung wöchentlich einmal durch Waschen 
mit scharfer Lauge zu bewirken; die Unterlassung dieser Obliegenheiten 
ist von den Polizei-Behörden mit einer Polizeistrafe von 15 Sgr. bis 
5 Thlr. zu ahnden.

Marienwerder, den 26. April 1840.

Königk. Nreuß. Negierung, Zöthk. des Innern.

(Amtsblatt pro 1844, S. 253.)

Es ist mehrfach wahrgenommen worden, daß die wegen Anmeldung 
des gefallenen Viehes an die Abdecker und wegen dessen Wegschasfung 
und Vergrabung in dem Edikte vom 29. April 1772 enthaltenen Vor
schriften unbeachtet bleiben. Wir nehmen daher unter Bezugnahme aus 
die Bekanntmachung vom 8. August 1828 (Amtsbl. S. 284) Veranlas
sung, die darauf bezüglichen Bestimmungen jenes Edikts durch nachfol
genden Auszug aus demselben in Erinnerung der Eingesessenen zu de
ren genauen Befolgung wiederholt anzuweisen.

Auszug aus dem Publikandum, wie es mit dem umgefalleneu, auch 
beim Schlachten unrein gefundenen Vieh zu halten und wegen Ansagung 
an die Scharfrichter und Abdecker dieserhalb verordnet worden, d. d. 
Berlin vom 29. April 1772.

1) Nach Vorschriften der Edikte vom 18. Mai 1667 und 23. Mai
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1632, d. 22. April 1689, d. IL Februar 1704, den 12. Novem
ber 1707 und 30. Juni 1721 ist Jedermann schuldig, das außer 
der Biehseuche abgestandene, auch beim Schlachten unrein gefundene 
Bieh (Schafe ausgenommen) dem Scharfrichter oder Abdecker des 
Distrikts sofort, gegen Erlegung des festgesetzten Trinkgeldes für die 
Meile a 2 g. Gr. (2% Sgr.) an den Boten anzusagen.

2) Muß das auf den Höfen wie auch in und vor den Dörfern umgc- 
fallene Viel) von dem Eigenthümer desselben sofort dem Scharfrich
ter oder Abdecker des Distrikts angesagt und'vom ersteren 24 Stun
den lang von Zeit der geschehenen Ansagung von dem Anfressen der 
Hunde, Katzen und anderen Ungeziefers verwahrt, nicht minder aber 
binnen 24 Stunden von des Scharfrichters Knechten bei 5 Thlr. 
fiskalischer auch dem Befinden nach harter Leibesstrafe, welche erstere 
der Scharfrichter oder Abdecker selbst zu erlegen hat, abgeholt wer
den. Dagegen wenn das Vieh an entlegenen Hütungen und Brü
chern liegen bleibt, der Eigenthümer von dessen Bewahrung befreit, 
jedoch sobald er den Vorfall erfährt, denselben dem Scharfrichter 
oder Abdecker ansagen zu lassen, schuldig ist.

3) Wenn ein gemeiner Landmann oder bürgerlicher Unterthan, dem 
auch in Ansehung der Bestrafung geringe Bürger in kleinen Land- 
und Ackerstädten gleichgeachtet werden sollen, gegen Vorstehendes 
handeln sollte, so soll derselbe schuldig sein, dem Scharfrichter oder 
Abdecker zur Schadloshaltung wegen der Haut, Talg und Pferde
haare für ein Füllen, Rind oder Stärke 1 Thlr. und an fiskalischer 
Strafe 12 Groschen, für ein Pferd oder Haupt-Rindvieh aber erste
rem 1 Thaler und 12 ggr. auch 1 Thaler an fiskalischer Strafe 
zu entrichten.

Dagegen andere Verbrecher, anstatt des vorhin verordneten, 
einen Mispel Hafer in jedem Kontraventionsfalle, 8 Thlr. fiskali
scher Strafe imgleichen dem Scharfrichter für die entzogene Haut, 
Talg und Pferdehaare für eine Starke aber 1 Thaler und 12 Sgr. 
entrichtet müssen, welche Strafen jedoch bei wiederholtem Verbrechen 
geschärfet und dem Befinden nach verdoppelt werden sollen und ins
gesammt zur Sportelkasse des nächsten Jnstizamts fließen.

5) Müssen die Magistrate nnd übrigen Gerichtsobrigkeiten an den.Or
ten, wo es nicht bereits geschehen ist, den Scharfrichtern und Ab
deckern vor den Städten und Dörfern und zwar vor den Haupt
thoren, an nicht allzuweit entlegenen, auf unwegsamen und sumpfi
gen jedoch von den Landstraßen, imgleichen den Viehweiden ganz 
entfernten Orten, sofort bei nachdrücklicher Beahndnng dienliche 
Luderstellen, anweisen, wohin die Abdeckerknechle das außer der 
Viehseuche krepirte und bei dem Schlachten unrein gefundene Vieh, 
(außer denjenigen, wohin dergleichen die Jägerei zu den Luchskö
rungen und Wegschaffnng der Raubthiere veranlagt), schaffen und 
daselbst nach geschehener Ablederung das Luder bei Vermeidung von 
5 Thlr. fiskalischer Strafe für jedes Stück, für deren Erlegung der- 
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selben Brodherren allein zu haften schuldig sind, zu fahren haben, 
wobei jedoch die Abdecker bei 5 Thlr. fiskalischer oder harter Leibes
strafe sich nicht unterstehen müssen, Hunde bei sich zu führen, ande
rer Gestalt die Forstbedienten hiermit angewiesen werden, solche so
gleich todtzuschießen, wofür denselben die Hälfte der verordneten 
Strafe gereichet werden und jeder Scharfrichter für diese Strafe 
mit haften sott. Zu der verordneten Vergrabung des Luders aber 
haben in den Dörfern und Landstädten, wo der Scharfrichter oder 
Abdecker nicht selbst wohnhaft ist, die Eigenthümer des Viehes bei 
Vermeidung nachdrücklicher Beahndung, ohne daß denselben dieser- 
halb bei Gefängnißstrafe einiger Vorwurf zu machen ist, die Kuthen 
wenigstens 2 Ellen tief in die Erde anfertigen zu lassen und diese 
hiernächst die Abdeckerknechte bei 5 Thlr. Strafe zuzuwersen und 
soll die Obrigkeit eines jeden Orts die näheren Arrangements, wie 
die Unterthanen in bemerkten Fällen zur Anfertigung solcher Kuthen 
oder Gruben anzuhalten, machen, und über deren Befolgung hal
ten. Dahingegen in den Städten und Orten, wo die Scharfrich
ter und Abdecker selbst wohnhaft sind, diese sothane Kuthen in der 
Feldgrenze solcher Stadt oder Ort, wo sie wohnen, durch ihre Ab
deckerknechte selbst anfertigen lassen, die Eigenthümer des VieheS 
aber sofort bei Ansagung desselben 2 ggr. (21/«, Sgr.) dafür ent
richten müssen.

Marienwerder, den 15. Juli 1844.

Königt. Areuß. Negierung, Abtheilung des Innern.

(Extra-Blatt zum Amtsblatt No. 24 pro 1881.)

Landespolizeiliche Anordnung
Auf Grund des Reichsgesetzes vom 7. April 1869 und der revi- 

dirten Instruktion vom 9. Juni 1873, betreffend die Maßregeln gegen 
die Rinderpest, wird unter Aufhebung der nachbenannten diesseitigen 
Bestimmungen resp, derjenigen der hiesigen Königlichen Regierung Ab
theilung des Innern, bez. des Herrn Oberpräsidenten der Provinz 
Westpreußen, und zwar:

1. der Polizei-Verordnung vom 4. September 1873 (Amtsblatt pro 
1873 S. 169 und 170).

2. der Polizei-Verordnung vom 24. März 1877 (Extrablatt zu Nr. 
12 des Amtsblatts pro 1877),

3. der Polizei-Verordnung vom 15. Juli 1878 (Amtsblatt pro 1878 
S. 232 und 234),

4. der polizeilichen Anordnung vom 30. April d. I. (Extrablatt zu 
Nr. 18 des Amtsblatts pro 1881)

von dem unterzeichneten Königlichen Regierungs-Präsidenten für den 
Umfang des Regierungsbezirks Marienwerder bis aus Weiteres hierdurch 
Folgendes verordnet:
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Einfuhrverbote und Beschränkungen.

§ r.
Die Ein- und Durchfuhr von lebendem Rindvieh, sowie von 

lebenden Schafen und Ziegen aus Rußland ist verboten.

§ 2.
Die Ein- und Durchfuhr aller von Rindvieh, Schafen und 

Ziegen stammenden Theile in frischem Zustande und von Dünger aus 
Rußland (mit Ausnahme von Butter, Milch und Käse) ist verboten.

Die Ein- und Durchfuhr der nachbenannten von Rindvieh, Schafen 
und Ziegen stammenden Theile und Erzeugnisse:

a. vollkommen trockene oder gesalzene Häute und Därme;
b. geschmolzener Talg in Gefäßen oder Blöcken;
c. vollkommen lufttrockene und von Weichtheilen befreite Knochen, 

Hörner und Klauen;
d. Knochenmehl;
6. Wolle und Haare, wenn sie in Säcken verpackt sind;
f. Blutkuchen (Blutdünger), wenn sie fein pulverisirt sind oder zu 

Pulver gerieben werden können und vollkommen geruchlos sind;
g. vollständig durchgepöckeltes Fleisch;

ist gestattet.
Auch die Ein- und Durchfuhr von Lumpen, wenn ste in Säcken 

verpackt sind, ist erlaubt.
Die Einfuhr ist jedoch nur ans den die Landesgrenze überschreitenden 

Zollstraßen bei Neu-Zielun, Pissa-Krug, Gollub, Leibitsch, Ottlotschin und 
Pieczenia und erst dann erlaubt, nachdem durch Prüfung der diesseitigen 
Zollbeamten die vorgeschriebenen Eigenschaften festgestellt sind.

Diese Prüfung erfolgt kostenfrei an den von mir oder den Zollbe
hörden zu bestimmenden Untersuchungsstellen.

§ 3.
Diejenigen Rinder, Schafe und Ziegen, sowie diejenigen 

thierischen und sonstigen Stoffe, welche entgegen den vorstehenden Ver
boten über die Landesgrenze geführt und hierbei in Beschlag genommen 
werden, sind sofort unter poüzeilicher Aufsicht zu tobten, beziehungsweise 
zu vernichten, zum Gebrauch unschädlich zu machen und zu vergraben.

Transport von Rindvieh auf Eisenbahnen.

§ 4.
Der Transport von Rindvieh auf Eisenbahnen unterliegt 

zunächst der Beschränkung, daß die Verladung innerhalb der nachbenann
ten Kreise nur auf folgenden Stationen und an bestimmten Tagen er
folgen darf:

im Kreise Löbau:
auf den Stationen Montowo und Bischofswerder;
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im Kreise Strasburg:
auf der Station Jabłonowo;
im Stadtbezirke Briesen sowie in den Amtsbezirken Bahrendorf, 
Mislewitz, Stanislawken des Kreises Kulm;
auf der Station Briesen;

im Kreise Thorn:
auf den Stationen Schönsee und Thorn.
Die Verladetage für jede Station werden für die einzelnen Kreise 

von den Königlichen Landräthen durch die Kreisblätter bekannt gemacht 
werden.

§ 5-
Die Zulassung von Rindvieh zum Eisenbahntransport von 

den vorbezeichneten Stationen aus ist den nachfolgenden Bedingungen 
unterworfen.

a. der Versender bedarf eines Erlanbnißscheines desjenigen Landraths, 
in dessen Kreise das Vieh seinen Standort hat; in diesem Erlaub
nißschein, welcher eine Gültigkeitsdauer von höchstens zehn Tagen 
haben darf, innerhalb welcher die Verladung bewirkt sein muß, ist 
die Verladungsstation, Stückzahl, ein genaues Signalement der zu 
versendenden Thiere anzugeben und zu bescheinigen, daß diese Thiere 
während der letzten vier Wochen ununterbrochen im Kreise gestan
den haben;

b. ferner ist eine Bescheinigung des zuständigen Thierarztes darüber 
erforderlich, daß die zu versendenden Thiere am Tage der Verla
dung und zwar bei dieser selbst untersucht und einer ansteckenden 
Krankheit nicht verdächtig befunden worden sind;

c. endlich eine Bescheinigung des Stations-Vorstandes über den Ver
ladungsort.
Die Bescheinigung zu a., b. und c. erfolgt kostenfrei in einmaliger 

Ausfertigung nach dem unter I. nachfolgenden Formulare und bleibt im 
Besitze des Begleiters.

Der Landrath und der Vorstand der Verladungs - Station führen 
über die Versendung ControlRegister. Die Uriprungsatteste, § 17 und 
folgende, deren Ueberreichung bei Nachsuchung der Erlaubnißscheine er
forderlich ist, verbleiben im Besitze des Landraths.

Die für jeden Kreis als zuständig zu betrachtenden beamteten Thier
ärzte werden durch die Kreisblätter bekannt gemacht werden.

Verladungen aus den Kreisen Thorn, Strasburg, Löbau und den 
genannten Amtsbezirken des Kreises Kulm aus anderen als den vorbe
zeichneten Stationen, oder an anderen als den festgestellten Tagen be
dürfen der Genehmigung des Regierungs-Präsidenten. Die Kosten der 
thierärztlichen Untersuchung trägt in diesem Falle der Verlader.

§ 6.
In allen vorstehend nicht genannten fiteilen unb fireistheilen 
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des Regierungsbezirks, welche von Eisenbahnen durchschnitten werden, 
darf die Verladung von Rindvieh auf jeder Station erfolgen und ist zu 
derselben lediglich ein Ursprungsattest nach Formular III erforderlich, 
auf welchem der Stationsvorstand den Ort und Tag der Verladung zn 
bescheinigen hat.

Dieses Attest, welches der Begleiter des Transports in Verwah
rung behalten muß, ist mit einer Gültigkeitsdauer von nicht über 3 Ta
gen auszustellen, innerhalb welcher Frist die Verladung bewirkt sein muß.

Soll jedoch auf solchen Stationen Rindvieh verladen werden, welches 
in den im § 4 genannten Kreisen seinen Standort hat, so bedarf es 
auch in diesem Falle eines Erlaubnißscheines und der thierärztlichen Be
scheinigung nach Vorschrift des § 5.

§ 7.
Kälber unter vier Monaten (bis zur hervortretenden Horn

entwickelung) dürfen auf allen Bahnstationen ohne irgend welche Be
schränkung verladen werden.

§ 8-
Der die Verladung überwachende Thierarzt ist ermächtigt, die 

nach seinem pflichtmäßigen Ermessen der Einschmuggelung verdächtigen 
Rinder von der Verladung und Versendung auf der Eisenbahn auszu
schließen.

§ 9.
Für Rindvieh, welches auf Märkte innerhalb der im § 4 

bezeichneten Kreise zum Zwecke des Verkaufs aufgetrieben wird und in einem 
anderen Kreise als demjenigen des Marktortes seinen Standort hat, darf 
die Zulässigkeit der Verladung auf der Eisenbahn von dem Landrathe 
des Standortes im Voraus bescheinigt werden. Dieselbe ist in diesem 
Falle auf dem für das Rindvieh ansgestellten Ursprungs-Atteste zu ver
merken ; es darf demnächst der vorgeschriebene Erlaubnißschein von dem 
Landrathe des Marktortes ausgefertigt werden.

Bleibt das Vieh unverkauft, so hat der Besitzer das Ursprungsat
test binnen 24 Stunden nach der Rückkehr des Thieres dem Ortsvor
stande oder Vieh-Revisor, welcher dasselbe ausgestellt hat (§ 20), zur 
Berichtigung des Viehregisters zurückzureichcn. Dieser hat demnächst das 
Attest der Ortspolizeibehörde zur Aufbewahrung zu übersenden.

Hornbrandzeichen.

§ 10.
Jedes Rind, welches auf der Eisenbahn versendet werden 

soll, mit Ausnahme der Kälber unter 4 Monaten, ist mit einem Brand
zeichen auf dem rechten Horn, bei dessen Fehlen aus dem linken, zu ver
sehen. Fehlen beide Hörner, so kann auch das Brandzeichen fortfallen, 
jedoch ist dann dieser Mangel in dem Erlaubnißschein zu bemerken.
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Das Brandzeichen muß den Anfangsbuchstaben des Kreises, aus 
welchem das Rind herstammt, sowie die Nummer angebe», unter welcher 
dasselbe in dem Erlaubnißschein bezeichnet und aufgeführt ist.

Die Anbringung des Brandzeichens ist lediglich Sache des Ver
senders des Viehes; dasselbe kann dem Rinde unmittelbar vor der Ver
ladung aufgedrückt werden.

Rindvieh-Controle.

§ 11.
In den Kreisen Löbau, Strasburg und Thorn, sowie im 

Stadtbezirke Briesen und in den Amtsbezirken Bahrendorf, Mislewitz 
und Stanislawken des Kreises Kulm sind für jeden Guts- und Gemeinde
bezirk, einschließlich der Städte, Rindvieh-Register in zwei Exemplaren 
nach dem Formulare 11 anzulegen.

Die Formulare werden kostenfrei verabfolgt.

§ 12.
Diese Register haben auf dem Lande die Orts- und Guts

vorsteher in zwei Exemplaren aufzustellen und nach den folgenden Vor
schriften zu führen; den Amtsvorstehern, welche das zweite Exemplar 
verwahren, liegt die Prüfung und Feststellung der Register ob. An 
Stelle der Guts- und Gemeindevorsteher können im Falle des Bedürf
nisses ehrenamtlich fungirende Viehrevisoren mit denselben Befugnissen 
und Pflichten von den Landräthen bestellt werden. In den Städten er
folgt die Führung des Registers in nur einem Exemplare durch die 
Bürgermeister.

§ 13.
In die Register ist nach Anleitung des Formulars der ge- 

sammte Rindviehbestand eines jeden Vieh haltenden Einwohners einzu
tragen, desgleichen jeder Ab- und Zugang unter Beifügung des Namens 
und Wohnortes des Käufers oder Erwerbers, insofern der Kauf oder die 
Erwerbung nicht auf Märkten geschieht, was in den Registern zu vermer
ken ist. Erfolgt der Abgang durch Tod des Thieres, so ist dies gleich
falls zu vermerken.

Ebenso ist in die Register einzutragen, wenn für das betreffende 
Thier ein Ursprungs-Attest nach Formular III. ausgestellt wird.

§ 14.
Jeder Rindvieh haltende Wirth ist verpflichtet, alle Ver

änderungen daran innerhalb 24 Stunden dem Orts- oder Gutsvorste
her oder Vieh-Revisor zur Anzeige zu bringen. Dieser hat allwöchent
lich dem Amisvorsteher die Veränderung zur Kenntniß zu bringen, wel
cher das in seinem Besitze befindliche Register hiernach berichtigt.

Kälber sind spätestens vier Wochen nach der Geburt anzumelden.
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§ 15.
Die Führung der Register von Seiten der Orts-Vorstände 

resp, den Revisoren auf dem Lande unterliegt der Ueberwachung durch 
die Amtsvorsteher, welche in dieser Thätigkeit durch die Gensdarmen des 
Bezirks nach Maßgabe der diesen darüber ertheilen Anweisung unterstützt 
werden, sowie überall der außerordentlichen Revision der Grenz- und 
Kreis-Thierärzte.

Die Grenzbeamten sind berechtigt, von den Vieh-Registern Einsicht 
zu nehmen und Revisionen abzuhalten.

Jede stattgefundene Revision ist im Register zu vermerken.

§ 16.
In allen Guts- und Gemeindebezirken, einschließlich der 

Städte, in welchen Rindvieh.Register geführt werden, sind von den 
dort angesessenen Schlächtern und Viehhändlern Viehbücher zu führen, 
in welches jedes von ihnen angekaufte, zum Schlachten bestimmte oder 
in ihren Stall eingestellte Rind von ihnen einzutragen ist. Binnen 24 
Stunden nach bewirkter Einstellung in einen Revisions-Bezirk ist dem 
Orts-Vorsteher oder Vieh-Revisor unter Ueberreichung der Ursprungs- 
Atteste oder sonstigen Légitimations-Papiere davon Anzeige zu machen, 
ebenso ist ihm in derselben Frist die erfolgte Schlachtung oder der Wie
derverkauf anzuzcigen. Diese Viehbücher unterliegen ebenfalls der Re
vision der Beamten.

Ursprungs-Atteste.

Transport von Rindvieh auf Landwegen.

§ 17.
Innerhalb der im § 11 genannten Kreise, in welchen nach 

vorstehenden Bestimmungen Rindvieh-Register anzulegen sind, muß Jeder, 
welcher Rindvieh (ausschließlich von Kälbern unter 4 Monaten, bis zur 
hervortretenden Hornbildung) über die Grenze einer Stadt- oder Dorf
feldmark treibt, ein nach Formular III. ausgefertigtes Ursprungs - Attest 
besitzen, also auch dann, wenn Rindvieh von außerhalb jener Kreise in 
dieselben eintreten. Diese kostenfreien Atteste, welche die Ortsvorsteher 
oder Biehrevisoren zu entwerfen und mit Siegel und Unterschrift zu ver
sehen haben, bestätigen die Amtsvorsteher ihrem ganzen Inhalte nach 
ebenfalls mit Siegel und Unterschrift. Den Letzteren ist Vorbehalten, in 
einzelnen Fällen vor der Bestätigung die Vorprüfung durch den Gens
darmen zu verlangen.

Die Formulare werden kostenfrei verabfolgt, deren Verwendung der 
Kontrole der vorgesetzten Behörde unterliegt.

§ 18.
Für Rindvieh, welches aus Märkte aufgetrieben wird, sind



183

im ganzen Umfange des Regierungs-Bezirks Ursprungs - Atteste erforderlich 
und zwar auchdann,wenndasselbe amMarktzu gleich seinen Standort hat. Auch 
die Formulare zu diesen Ursprungs - Attesten werden kostenfrei geliefert.

§ 19.
Die Ursprungs-Atteste sind unter Angabe des Transport

ortes und Zwecks, und mit einer Gültigkeisdauer von höchstens 8 Tagen 
auszustellen. Dieselben können bis zur Gültigkeitsdauer von 6 Monaten 
und unter der Form von Kollektiv-Attesten ertheilt werden, wenn das 
Rindvieh zu Arbeits-, Züchtungs- oder Weidezwecken über die Grenzen der 
Dorf- oder Stadtseldmark geführt wird.

§ 20.
Im Falle des Ankaufes eines Rindes und dessen Einstellung 

in einen Revisionsbezirk, sowie des beabsichtigten, aber unterbliebenen 
Verkaufs auf Märkten muß das ausgestellte Ursprungs-Attest innerhalb 
24 Stunden nach dem Ankäufe ober der Rückkehr des Thieres dem Orts- 
Vorsteher oder Revisor zur Berichtigung des Vieh-Registers ausgehän
digt oder zurückgegeben werden. Dieser hat die Atteste dem Amtsvorste
her zur Aufbewahrung zu überreichen. Die Vernichtung darf nicht vor 
Ablauf eines Jahres erfolgen.

Die Atteste sind nur dann gültig, wenn die darin bezeichnete Frist 
nicht abgelaufen ist.

§ 21.
Zur Nachzeit und zwar in den Monaten Oktober bis ein

schließlich März von Abends 9 Uhr bis früh 5 Uhr und in den übrigen 
Monaten von Abends 10 Uhr bis früh 4 Uhr ist in den Kreisen, in 
welchen die Rindvieh-Kontrole eingeführt ist, jeder Transport von Rind
vieh über die Feldmarkgrenze auf Landwegen verboten.

§ 22.
Alle vorstehend den Amtsvorstehern übertragenen dienstlichen 

Geschäfte liegen in den Städten den städtischen Polizeibehörden ob.

Vorstehende Anordnung tritt mit dem 1. Juli er. in Kraft.

Zuwiderhandlungen unterlegen den Bestimmungen des § 328 deS 
Strafgesetzbuches und des Reichsgesetzes vom 21. Mai 1878 (Reichs- 
Gesetz-Blatt S. 95).

Marienwerder, den 13. Juni 1881.

Der Regierungs-Präsident.
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Formular I. Erlaubnisschein. Nr
Dem aus Kreis wird die Erlaubniß er

theilt, die nachstehend bezeichneten . . . Stück Rindvieh, welche in dem Vieh- 
register von unter Nr eingetragen sind, und zwar:

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

(Hier ist das Geschlecht, Farbe und Abzeichen nach Inhalt des Ur- 
sprungs'Attestes, sowie das Hornbrandzeichen einzutragen. Even
tuell hat das letztere der die Verladung überwachende Thierarzt 

nachzutragen.)

auf der Eisenbahn-Station zur Weiterbeförderung zu ver
laden. Zugleich wird bescheinigt, daß das vorbezeichnete Vicb die letzten 
vier Wochen ununterbrochen im Kreise gestanden hat. Die 
Verladung hat unter Kontrole des stattzufinden und wird erst dann 
zulässig, nachdem von diesem das unten stehende Attest ausgestellt worden ist.

Der vorstehende Erlaubnißschein verliert mit dem seine 
Gültigkeit, so daß bis zu diesem Tage die Verladung erfolgt sein muß.

 den . . ten 18 . .
Der Landrath.

(L. S.) 
Daß die Thiere, auf welche sich der vorstehende Grlaubnifischein be

zieht, am heutigen Tage, als am Tage der Verladung, von mir untersucht und 
einer ansteckenden Krankheit nicht verdächtig befunden worden sind, bescheinigt 

 den . . ten 18 . .
Der Grenz- (Kreis-) Thierarzt. 

Daß die Verladung auf Station der Ei
senbahn am erfolgt, unter Nummer .... der Kontrole 
eingetragen und die Thiere von einer anderen Eisenbahn-Station nicht 
übernommen worden sind, bescheinigt

Der Stations-Vorstand.

Formular II. Rindvieh Register
für Gemeinde

Amtsbezirk Kreis ........................
Aufgestellt am

Der Guts- (Orts ) Vorsteher (Vieh-Nevisor).
(L. 8.) 

Bestätigt am . . ten • 18 . .
Der Amtsvorsteher.

(L. 8.) 



Nr. Namen und Stand des Besitzers.

ife
nd

eN
r

Z-Z-7 Alter
Z

D§Z Jahre

—<j)

Farbe und Ab

zeichen.

Ursprungs-Zeugniß Zugang. Abgang.

Datum. Ort. Datum. Von wem und 
woher?

Datum. An wen und 
wohin?

Bemerkun
gen.

Auf d. Markt 
in Beuchen 
gekauft.

1

2

3

Kuh

Ochse

Stärke

4

3

17s

Roth,weißerBauch, 
weiße Füße

Schwarzbunt, Vor
dersüßeweiß,weiße 
Flecken auf der 
Rückwand

Dunkelgrau mit 
weißem Kopf

5./10.78

2./7. 79

Gerlachsdorf

Landsberg 8./7. 79 Von Peter aus 
Landsberg.

6./10. 78 Verkauft an 
MutinPleß.

4

5

Ochse

Kalb

4

i / 
f 12

Hellgrau mit kürzer, 
rechtsseitig. Horn 

Schwarz mit wei
ßem Kopf

Die vorstehenden 9

3./12. 79

lusfüllung

Neugut

en sind Beii

5./12. 79

Mai 80. 

piele für

Von C. Müller 
aus Neugut

Beim Besitzer 
geboren.

die vorzunehme

3./2. 80

«den Eint

Geschlachtet.

ragungen.)

Jeder Besitzer erhält eine Nummer mit Zahl und mindestens eine Seite.
Die Beschreibung in Kolonne „Farbe und Abzeichen" muß möglichst genau sein. 

Die Bezeichnung roth, weiß u. s. w. genügen nicht.
Die Zugänge werden ohne Unterbrechung der fortlaufenden Nummern in den ersten Kolonnen näher bezeichnet.
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Formular III.
(Auf 74 Bogen mit je 6 Linien und auf rothem Papier.)

-Attest.
Giltig auf. . . Tage für den Transport von

nach zum (Markt u. s. w.

M 
des

Vieh
regi
sters.

Name. Stand und 
Wohnort 

des Empfängers.
Geschlecht. Alter.

Farbe und 
Abzeichen.

Bemer
kungen.

Es wird hiermit bescheinigt, daß die vorbezeichneten .... Stück 
Rindvieh während der letzten vier Wochen am hiesigen Orte gestanden haben.

den . . ten 18 . .
Gesehen der Gendarm . . . Der Gemeinde-(Guts^)Borsteher^Viehrevisor.) 

den . . ten ... . (L. S.)
Die Richtigkeit bestätigt.

den . . ten 18 . .
Der Amtsvorsteher.

(L. S.)  •
NB. Für die Zone, in welcher Rindvieh mit Ursprungsattesten auf Eisen

bahnen verladen werden darf, würde noch das auf Formular I. an
gegebene Attest des Ltationsvorstandes nachzudrucken sein, jedoch mit 
Weglassung der Worte „unter Nummer . . der Contrôle eingetragen."
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Krankheiten der Schweine.
(Amtsblatt pro 1875 Seite 59.)

Polizei-Verordnung,
betreffend die mikroskopische Untersuchung des Schweinefleisches 

auf Trichinen.

Um die nachtheiligen Folgen des Genusses vou trichinenhaltigem 
Schweinefleisch für Gesundheit und Leben der Menschen zu verhüten, ver
ordnen wir auf Grund des § 11 des Gesetzes über die Polizei-Verwal
tung vom 11. März 1850 für den Umfang unseres VerwaltungsbezirkS 
hierdurch was folgt:

8 1 i
$ 2 y aufgehoben durch Verord. v. 16. Oktober 187d.

§ 3. )*
Die amtliche Untersuchung eines geschlachteten Schweines wird durch 

Fleischbeschauer, welche von der Ortspolizeibehörde concessionirt sind, 
ausgeführt.

Um diese Concession zu erhalten, bedarf es für Aerzte, Apothekenbe
sitzer, sowie für Thierärzte nur der Meldung bei der Ortspolizeibehörde, 
welche dieselben durch Handschlag zu Protokoll verpflichtet. Alle übrigen 
Personen, welche das Amt eines Fleischbeschauers zu erhalten wünschen, 
müssen sich zu diesem Behuf einer besonderen theoretischen und praktischen 
Prüfung vor dem betreffenden Kreisphysikus unterziehen. Erst auf Grund 
der bestandenen Prüfung können dieselben als Flesichbeschauer von der 
Ortspolizeibehörde concessionirt und verpflichtet werden.

Die Concessionen sind unter Siegel und Unterschritt der Behörde 
kostenfrei auszufertigen. Ein Stempel ist dazu nicht zu verwenden.

§ 4.
Gewerbetreibende, nämlich Fleischer, Schmelzer rc. haben ein Fleisch

buch nach folgenden Rubriken zu halten,

1. 2. 1 ». 4. 5. 6.

N
ro

.

Tag 

des 

Schlachtens.

Bezeichnung 
des geschlach- 
tetenSchwei- 

nes nach 
Geschlecht 
und Alter.

Angabe des 
Orts, wo das 
Schwein her
stammt, sowie 

des Verkäufers.

Tag der 

mikroskopi

schen Unter 

suchung.

Attest des 
Fleischbeschau
ers über das 
Reiultat der 
mikroskopischen 
Untersuchung.

in dieses Buch die ausgeschlachteten Schweine am Tage des Schlachtens 
einzutragen und dasselbe, in den ersten vier Rubriken ausgefüllt, dem

*) Bergl. Verord. v. 16. Oktober 1875,
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Fleischbeschauer bei der mikroskopischen Untersuchung mit vorzulegen, so 
daß letzterer sein Attest über das Resultat der Untersuchung unter Bei
setzung seiner Namens-Unterschrift, des Orts und des Tages der Unter
suchung sofort in die 5. und 6. Rubrik eintragen kann.

§ 5.
Kaufleute, Händler u. s. w., welche Schweinefleisch oder Theile von 

im Auslande geschlachteten Schweinen feil halten, müssen ein Buch füh
ren, in welches jeder Bezug solcher Waaren spätestens 24 Stunden nach 
dem Eingänge nach folgenden Rubriken eingetragen wird:
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Dieses Buch muß der Ortspolizeibehörde oder deren Abgeordneten 
jederzeit, sowie auf Verlangen den Käufern vorgelegt werden. Spätestens 
3 Tage nach dem Eingänge der Waaren und jedenfalls vor dem Aus
legen derselben zum Verkauf, beziehungsweise vor dem Verkaufe selbst 
muß der Kaufmann rc. im Besitze eines Nachweises darüber sein, daß die
selben auf Trichinen untersucht und frei davon befunden worden sind.

Dieser Nachweis wird erbracht«.
a. entweder durch ein Attest der Polizeibehörde des Ursprungsorts da

hin gehend, daß dort die Untersuchung der geschlachteten Schweine 
auf Trichinen allgemein eingeführt, oder daß die Schweine, von 
denen die Waaren herrühren, auf Trichinen untersucht und trichi- 
nenfrei befunden worden sind,

b. oder durch ein amtliches Attest der Polizeibehörde, beziehungsweise 
eines bestellten, als solcher sich ausweisenden Sachverständigen des 
Absendungsortes, daß die Waaren dort auf Trichinen untersucht 
und frei davon befunden seien,

c. oder durch ein gleiches Attest eines bestallten Sachverständigen am 
Verkaufsorte.

Diese Atteste sind, soweit sie nicht den einzelnen Stücken angeheftet 
sind, dem Controlbuche als Anlagen beiznfügen.

§ 6.
Nicht-Gewerbetreibende, welche das Fleisch des oder der von ihnen 

geschlachteten Schweine feil halten, haben das im § 4 vorgeschriebene
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Fleischbuch zu führen und die dort gegebenen Vorschriften bei Vermei
dung der Strafe des § 7 zu beachten.

Den Nicht-Gewerbetreibenden, welche ein Schwein zum eigenen Con
sum schlachten oder schlachten lassen, bleibt es freigestellt, ein gleiches 
Fleischbuch wie das im § 4 bezeichnete zu halten. Wollen sie dies nicht, 
so müssen sie sich von dem Fleischbeschauer über jedes ausgeschlachtete 
Schwein ein besonderes Attest, welches die Bezeichnung des Schweins, 
des Ortes seiner Herstammung event, des frühern Eigenthümers, den 
Tag des Schlachtens und der mikroskopischen Untersuchung enthalten muß, 
ausstellen lassen, und solches wenigstens drei Monate lang anfbewahren. 
Das Fleischbuch, sowie die vorbemerkten besonderen Atteste sind der Orts
polizeibehörde zur Contrôle auf Erfordern jeder Zeit vorzuzeigen.

§ 7.
Wer obwohl dazu verpflichtet, das Fleischbuch gar nicht oder nicht or

dentlich und richtig führt, verfällt ebenso wie derjenige, der die über die 
mikroskopische Untersuchung geschlachteter Schweine ihm vom Fleischbe
schauer ausgestellten besonderen Atteste nicht drei Monate lang aufbe
wahrt, in eine Strafe von 9 Mark.

§8.* )
Für jede mikroskopische Untersuchung der zu einem Schweine gehöri

gen Fleischtheile und für die Ausstellung des Attestes hat der Besitzer 
des ausgeschlachteten Schweines an den amtlichen Fleischbeschauer den 
Betrag von 75 Pfennigen zu entrichten. Der Fleischbeschauer muß die 
zu untersuchenden Fleischtheile von dem geschlachteten Schweine selbst ent
nehmen. Wird von dem Besitzer des untersuchten Schweines ein außer
halb des Orts wohnender Fleischbeschauer zugezogen, so ist er verpflich
tet, an denselben noch die einem Zeugen gebührenden Reise- und Zeh
rungskosten zu bezahlen.

§ 9.
Für die Prüfung derjenigen Personen, welche das Geschäft der amt

lichen Fleischschau zu übernehmen wünschen, ist von dem zu Prüfenden 
an den Herrn Kreisphysikus eine Gebühr von 3 Mark zu berichtigen.

Muß der Herr Kreisphysikus auf den Wunsch des zu Prüfenden 
deshalb sich von seinem Wohnort entfernen, so sind ihm dafür von dem 
zu Prüfenden außer der Prüfungsgebühr noch die ihm bei Reisen in 
Dienstangelegenheiten zustehenden Diäten und Reisekosten zu erstatten.

§ 10.
Diese Verordnung tritt für die Verkäufer von Schweinefleisch in je

der Ortschaft erst dann in Kraft, wenn in derselben oder in einer Ent
fernung von 5 Kilometer ein Fleischbeschauer concessionirt, und die er
folgte Concessionirung in vorschriftsmäßiger Weise von der Ortspolizei- *) 

*) Vergleiche Berord. v. 18. Februar 1876,
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behörde publicirt worden ist; für diejenigen, welche Schweine zum eige
nen Consum schlachten, wenn in ihrer Ortschaft selbst ein Fleischbeschauer 
concessionirt und die Concessionirung vorschriftsmäßig publicirt ist.

§ H-
Mit dem Augenblicke, in welchem diese Verordnung nach § 10 in 

den einzelnen Ortschaften unseres Departements in Kraft tritt, werden 
die etwa für dieselben von Kreispolizei- oder Localpolizei-Behörden über 
den Gegenstand dieser Verordnung erlassenen Bestimmungen außer Wirk
samkeit gesetzt.

Marienwerder, den 8. Februar 1875.

Königs. Negierung, Abtheilung des Innern.

(Amtsblatt pro 1875 S. 246.)

Polizei Verordnung.
Auf Grund des § 11 des Gesetzes über die Polizei-Verwaltung vom 

11. März 1850 verordnen wir zusätzlich, beziehungsweise abändernd zu 
der von uns erlassenen, im Amtsblatt für das laufende Jahr Seile 59 
folgd. publizirten Polizei-Verordnung vom 8. Februar d. I., betreffend 
die mikroskopische Untersuchung des Schweinefleisches auf Trichinen für 
den Umfang des Regierungsbezirks, was folgt:

Der § 1 der Polizei-Verordnung vom 8. Februar d. I. wird auf
gehoben und durch die nachstehende Bestimmung ersetzt:

§ 1.
Ein jeder, welcher ein Schwein schlachtet oder schlachten läßt, ist 

verpflichtet, dasselbe von einem amtlich konzessionirten Fleischbeschauer mi
kroskopisch untersuchen zu lassen. Erst dann, wenn auf Grund dieser 
Untersuchung von dem konzessionirten Fleischbeschauer das Attest ausge
stellt und dem Antragsteller ausgehändigt worden ist, „daß 
das Schwein trichinenfrei befunden worden sei," darf das Schwein zer
legt und das Fleisch desselben an andere überlassen oder zum Genuß für 
Menschen zubereitet werden.

Ein gleiches gilt bezüglich der aus dein Auslande eingeführten Theile 
geschlachteter Schweine (amerikanische Speckseiten).

Wer dieser Vorschrift zuwiderhandelt, verfällt in eine Polizeistrafe 
bis 30 Mark, an deren Stelle im Unvermögenssalte verhälinißmäßige 
Haft tritt.

An die Stelle des hierdurch gleichfalls aufgehobenen § 2 der ge
nannten Verordnung tritt die nachfolgende Bestimmung:

§ 2>)
Wird ein Schwein trichinenhaltig befunden, so hat der Fleischbe

schauer der Ortspolizeibehörde sofort Anzeige zu machen.

*) Bergt. Berord. v. 18. Februar 1876.
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Der von allen Fleischtheilen freie Speck trichinenhaltig befundener 
Schweine darf beliebig verwendet werden.

Das Fett darf durch Auskochen des Fleisches ohne Zusatz von 
Schwefelsäure sowohl für technische Zwecke, als zum Genuß für 
Menschen nutzbar gemacht werden. Wer von dieser Erlaubniß Gebrauch 
machen will, ist verpflichtet, das trichinös befundene Fleisch in Gegen
wart und unter Controlle eines konzessionirten Fleischbeschauers, in kleine 
Stücke zerlegt, drei Stunden lang anhaltend zu kochen. Die nach der 
Abschöpfung des Fettes zurückbleibenden Fleischtheile sind zu vergraben.

Die erfolgte Ueberwachung der Auskochung muß von dem betreffen 
den Fleischbeschauer auf dem auszustellenden Untersuchungs-Atteste und in 
dem Fleischbuch vermerkt, bezw. in Kolonne 6 resp. 8 des letzteren bei 
dem bezüglichen Untersuchungsvermerke attestirt werden. (§§ 4 und 5 
der Verordnung vom 8. Februar d. I.)

Die Gebühr, welche der konzessionirte Fleischbeschauer von dem Be
sitzer des ausgekochten Schweines für die Beaufsichtigung einer jeden Aus
kochung der oben verodneten Art und deren Attestirung zu fordern hat, 
wird auf 1 Mark 50 Pf. festgesetzt.

Zuwiderhandlungen gegen diese Bestimmungen ziehen eine Polizei
strafe bis 30 Mark oder verhältnißmäßige Haft nach sich. Außerdem haben 
diejenigen, welche durch Nichtbefolgung der vorstehenden Vorschriften die 
Veranlassung dazu geben, daß trichinenhaltiges Fleisch zum Verkauf ge
stellt, oder durch den Genuß desselben die Gesundheit eines Menschen ge
fährdet, oder gar dessen Tod herbeigeführt wird, die gerichtliche Unter
suchung und Bestrafung nach Vorschrift des Strafgesetzbuchs zu gewärtigen.

Zu den Vorschriften des § 3 treten nachfolgende Bestimmungen hinzu ;
Zur Kontrole über seine Werkthätigkeit hat jeder Fleischbeschauer 

vom 1. November d. I. ab ein Buch, resp, eine Liste nach dem hierun
terstehenden Schema selbst zu führen:
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Kein Fleischbeschauer darf an einem Tage Fleischtheile von mehr als 
sechs geschlachteten Schweinen mikroskopisch untersuchen.

Die dem Fleischbeschauer ertheilten Konzessionen können demselben 
von der Polizeibehörde ohne formelles Verfahren entzogen werden, wenn 
sie sich Zuwiderhandlungen gegen die vorstehend ertheilten Vorschriften 
oder Unterlassungen bezüglich der gesetzlichen oder polizeilichen Vorschriften 
über die Fleischbeschau auf Trichinen, oder Vernachlässigungen zu Schul
den kommen lassen.

Marienwerder, den 16. Oktober 1875.

Aöuigk. Legierung, Abtheilung des Innern.

(Amtsblatt pro 1876, Seite 56).

Polizei Verordnung.
Auf Grund des § 11 des Gesetzes über die Polizeiverwaltung vom 

11. März 1850 verordnen wir zusätzlich zu § 2 der von uns im Amts
blatt pro 1875, Seite 246 publizirten Polizei-Verordnung vom 16. Ok
tober v. I. betreffend die mikroskopische Untersuchung des Schweineflei
sches auf Trichinen, für den Umfang des Regierungsbezirks, was folgt:

Neben der beliebigen Verwendung des von allen Fleisch
theilen befreiten Speckes und dem einfachen Ausschmelzen 
des Fettes sind folgende Benutzungsweisen trichinöser 
Schweine gestattet:

1) Das Abhäuten und das Entfernen der Borsten, sowie die freie 
Verwerthung der Haut und der Borsten,

2) Die Verwendung geeigneter Theile zur Bereitung von Seife 
oder Leim,

3) die chemische Verarbeitung des ganzen Körpers. Die in der 
vorbezeichneten Art nicht verwandten Fleischtheile sind zu ver> 
graben.

In den Bestimmungen über die Ueberwachung deS Auskochens 
p. p. wird nichts geändert.

Die Bestimmung in § 8 unserer Polizei-Verordnung voin 8. Fe
bruar 1875, nach welcher der Fleischbeschauer die zu untersuchenden 
Fleischtheile von dem geschlachteten Schweine selbst entnehmen soll, wird 
dahin geändert, daß die Entnahme dieser Fleischtheile in den größeren 
Städten unseres Verwaltungsbezirks durch zuverlässige instruirte, von der 
OrtSpolizeibehörde zu bestellende und zu vereidigende Personen vorgenom
men werden darf, welche von dem Fleischbeschauer für ihre Mühewaltung 
zu entschädigen sind. Die Bestimmung darüber zu treffen, auf welche 
Städte diese Bestimmung Anwendung findet, behalten wir uns im spe
ziellen Falle vor.
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In denjenigen Fällen, wo der Fleischbeschauer sich solcher Mittels
personen bedient hat, ist er befugt, von dem Besitzer des geschlachteten 
Schweines 1 Mark statt der im § 8 der Polizei-Verordnung vom 8. 
Februar 1875 bewilligten 75 Pf. zu fordern.

Marienwerder, den 18. Februar 1876.

Königliche Legierung. Abtheilung des Innern.

(Amtsblatt pro 1876, Seite 93.)

Die Königliche wissenschaftliche Deputation für das Medizinal-Wesen 
hat ein Gutachten über die Behandlung des Fleisches der mit Finnen 
besetzt gefundenen Schweine abgegeben, dessen wesentlichen Inhalt wir in 
den nachfolgenden Sätzen zusammengefaßt hierdurch zur öffentlichen 
Kenntniß bringen und der Beachtung empfehlen.

1) Das durch Ausschmelzen oder Auskochen gewonnene Fett von fin
nigen Schweinen darf unbedingt; das magere Fleisch aber zum 
Verkaufe, sowie zum häuslichen Verbrauch nur dann zugelassen 
werden, wenn es wenig mit Finnen durchsetzt und unter polizei
licher Aufsicht, nach vorheriger Zerkleinerung, vollständig gekocht ist.

2) Gegen die Verwendung geeigneter Theile zur Bereitung von Seife 
oder Leim, gegen die freie Verwerthung der Haut und der Borsten 
und die chemische Verarbeitung des ganzen Körpers sinniger Schweine 
liegt ein Bedenken in sauitätspolizeilicher Beziehung nicht vor.

3) In allen denjenigen Fällen, in welchen die Schweine in bedeuten
dem Grade finnig befunden werden, ist von polizeilicher Seite für 
die sichere Beseitigung der Kadaver, nachdem diese in zulässiger 
Weise ausgenutzt sind, Sorge zu tragen.

Marienwerder, den 31. März 1876.

Königs. Legierung, Abtheilung des Innern.

Verordnungen zur Verhütung von 
Unglucksfällen.

». Durch Feuer.

(Amtsblatt pro 1840, Seite 13.)

Die häufig durch Fahrlässigkeit entstehenden Feuersbrünste in unserm 
Departement geben der Vermuthung Raum, daß die zur Verhütung der
selben durch unser Publikandum oom 24. Oktober 1827 bereits wieder
holt bekannt gemachten, im Reglement vom 3. Juli 1770 vorgeschriebe
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Nen VorsichtSmaaßregeln und Anordnungen der Feuer-Polizei, weder 
von den Polizei-Behörden noch von dem Publikum selbst so genau ge
kannt und befolgt werden, als es dieser wichtige Gegenstand erheischt.

Wir finden uns daher veranlaßt, auf dieselben sowohl das Publi
kum als die sämmtlichen Polizeibehörden unseres Departements hierdurch 
wiederholt aufmerksam zu machen und die letzteren bei eigener Verant
wortlichkeit und strenger Ahndung insbesondere zu verpflichten, über die 
Befolgung der erlassenen Vorschriften mit der größten Aufmerksamkeit 
zu wachen, indem wir mehrere der wesentlichsten Vorschriften aus dem 
Reglement vom 3. Juli 1770 hiermit abermals in Erinnerung bringen:

1) Jeder Hauswirth hat strenge darauf zu sehen, daß von seinen 
Hausgenossen mit Feuer und Licht die größte Behutsamkeit ange» 
wendet wird, und besonders an jedem Abend das in den Oefen 
und auf dem Heerde gewesene Feuer ausgelöscht, die Oefen gehörig 
zugemacht und die Asche nebst Kohlen auf einen Haufen an einer 
senersichern Mauer zusammengekehrt und gehörig mit Wasser be
gossen werden.

2) Auf und in den Stubenöfen oder in der Nähe der Schornsteine 
darf kein Holz zum Trocknen und sonstiges leicht entzündliches Ma
terial aufbewahrt werden.

3) Ferner dürfen keine hölzerne mit Blasen oder Papier bezogene 
Laternen und noch weniger darf ein bloßes brennendes Licht oder 
Kiehnspaun zum Leuchten auf Hausböden, Ställen und Scheunen 
gebraucht werden.

4) Auch darf kein Flachs oder Hanf in den im oder am Hause be
findlichen Backöfen gedörret werden, und wegen Anlegung der 
Braackstuben in möglichster Entfernung von den Gebäuden sind die 
Vorschriften des Reglements vom 3. Juli 1770 genau zu beachten.

5) Mit brennenden Tabackspfeifen darf in der Nähe von Gebäuden 
gar nicht herumgegangen werden, und eben so wenig darf in der 
Nähe geschossen werden.

6) Wegen Wegschaffung der hölzernen Schornsteine behält es bei den 
in der Verordnung vom 24. Oktober 1827 promulgirten Vorschrif
ten sein Bewenden, welche von den Ortspolizeibehörden unnachsicht
lich in Ausführung zu bringen sind.

7) Auch haben die Polizei-Behörden strenge darauf zu halten, daß die 
Schornsteine wenigstens alle Vier Wochen gereinigt werden.

8) Ein jeder Hauswirth auf dem platten Lande muß bei seinem 
Wohnhause eine Leiter besitzen, die bis über den Schornstein reicht, 
ferner wenigstens einen ledernen Feuer-Eimer und eine Handspritze 
in Vorrath haben, und außerdem müssen in jedem Dorfe, nach 
Verhältniß seiner Größe, 2 bis 3 der Gemeinde gehörige Feuer
haken, eben so viele Wasserküven auf Schleifen, nebst einigen tüch- 
tigen Feuerleitern in Bereitschaft sein.
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9) Wegen ber durch die Polizei-Behörden monatlich vorzunehmenden 
Revisionen der Feuerlöschgeräthschaften behält es bei den im Pub 
likando vom 24. Oktober 1827 abermals publicirten Vorschriften 
des Reglements vom 3. Juli 1770 sein Bewenden und die Herren 
Kreislandräthe haben die Befolgung derselben mit Strenge zu 
koutrolliren.

10) Wer die in dem Reglement vom 3. Juli 1770 enthaltenen und 
vorstehend theilweise wiederum bekannt gemachten Polizei-Borschrif
ten nicht befolgt, verfällt, selbst wenn dadurch kein Nachtheil ent
steht, in die in dem gedachten Reglement bestimmten Strafen, und 
die sämmtlichen Polizeibehörden unseres Regierungs-Bezirks werden 
daher angewiesen, von Zeit zu Zeit fur die möglichste Verbreitung 
und Keuntniß jener Vorschriften Sorge zu tragen.

Marienwerder, den 12. Januar 1840.

Königs. Kreutz. Negierung, Abtheilung des Innern.

(Amtsblatt pro 1842, S. 226.)

Des Königs Majestät haben mittelst Allerhöchster Kabinets-Ordre 
vom 9. Mai c. statt der int § 4 der Feuer-Ordnung für das Königreich 
Preußen und Lithauen vom 3. Juli 1770, auf das verbotene Dörren 
von Flachs oder Hanf an Stubenöfen oder in Backöfen gesetzte Strafe 
von 10 Thalern, beziehungsweise 4 Wochen Zuchthaus- oder Festungs
Arbeit, eine Geldbuße bis zu 5 Thalern oder verhältnißmäßige Gefäng
nißstrafe anznordnen geruht.

Wir bringen diese Allerhöchste Bestimmung hiermit zur öffentlichen 
Kenntniß und empfehlen den Polizeibehörden unseres Departements in 
vorkommenden Fällen deren genaue Befolgung.

Marienwerder, den 9. Juni 1842.

Königs. Kegierung, Aöth. des Innern.

(Auszug aus dem Amtsbl. pro 1843, S. 342.)

Zur Ergänzung der in den §§ 39 et. seq. des Feuerlösch-Regle
ments vom 3. Juli 1770 enthaltenen Vorschriften über das Verfahren 
beim Ausbruch und Löschen eines Feuers, setzen wir mit Bezug auf § 47 
1. c., nach welchem ein Jeder, der sein Amt, oder was ihm die Schul
zen anbefohlen, nicht auf das Genaueste zu erfüllen sucht, in gebührende 
Strafe genommen werden soll, hierdurch fest, daß wenn am Orte selbst 
oder in der Nachbarschaft Feuer ausbricht, ein jeder männliche OrtSein« 
wohner, welcher bei ertönendem Feuerrufe an dem vom Ortsvorstande 
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ein für allemal bestimmten Sammelplätze nicht erscheint, oder den Anord
nungen des Ortsvorstandes, oder desjenigen, welcher die Aussicht beim 
Löschen und Retten führt, nicht unweigerlich Folge leistet, mit einer Geld
strafe von 5 Egr. bis 1 Thlr. oder mit verhältuißmäßiger Gesang- 
nißstrafe zu belegen sei, in so weit nicht die für einzelne Kreise oder 
Städte bereits bestehenden und von uns bestätigten Feuerlösch-Ordnun« 
gen schon anderweite Strafbestimmungen enthalten.

Den Herren Ländräthen und Domainen-Rentbeamten machen wir 
es hierbei zur Pflicht, den Schulzen und Ortsvorständen und durch die
selben sämmtlichen Ortseinwohnern die gedachten Bestimmungen des 
Feuerlösch-Reglements mit Hinweisung aut gegenwärtige Verfügung zur 
genauesten Beachtung in Erinnerung zu bringen.

Marienwerder, den 4. Dezember 1843.
Königl Proust. Regierung, Abtheilung deS Innern.

(Amtsbl. pro 1843, S. 352 u. 353).

Mit Bezugnahme auf den § 58 des Feuerlösch-Reglements vom 
3. Juli 1770, welcher die Beachtung der in dem gedachten Reglement 
gegebenen Vorschriften bei empfindlicher Strafe anbefiehlt, bestimmen wir 
hierdurch kraft der uus zustehenden Befugniß, daß wer gegen das aus
drückliche Verbot im § 19 1. c. auf den Luchten in der Nähe der 
Schornsteine leicht feuersangende Gegenstände aufbewahrt, oder Asche auf 
die Luchten, an sonst gefährliche Orte, oder in hölzerne Gefäße schüttet, 
mit einer Geldbuße von 2 Thlr. oder verhältnißmäßiger Gefäugnißstrafe 
zu belegen ist, sofern nicht für die Uebertretung dieses Verbots in ein
zelnen Lokal-Feuer-Ordnungen eine andere Strafe verordnet ist.

Marienwerder, den 11. Dezember 1843.
Königl. Proust. Regierung, Abtheilung des Innern.

(Amtsblatt pro 1880, S. 202.)

Polizei-Berordnung.
betreffend die Aufstellung von Miethen.

Auf Grund der §§ 76, 77 und 78 der Provinzial-Ordnung für 
die Provinzen Preußen pp. vom 29. Juni 1875 (G.-S. S. 335) in 
Verbindung mit §§ 6, 12 und 15 des Gesetzes über die Polizei-Ver
waltung vom 11. März 1850 (G.-S. S. 263) verordne ich mit Zu
stimmung des Provinzial-Raths der Provinz Westpreußen für den Um
fang dieser ganzen Provinz, unter Aufhebung der Polizeiverordnung der 
Königlichen Regierung zu Danzig vom 13. Februar 1861 (Regierungs
Amtsblatt S. 17) was folgt:
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§ h
Getreide-, Heu-, Stroh- und Stoppel-Miethen (Diemen, Staken) 

dürfen nur so ausgestellt werden, daß sie von Gebäuden, welche mit 
Feuerung versehen, aber nicht feuersicher eingedeckt sind, mindestens 20, 
von feuersicher eingedeckten, mit einer Feuerung versehenen Gebäuden min
destens 12, von den nicht mit einer Feuerung versehenen Gebäuden, so
wie von einander, mindestens 5 Meter entfernt bleiben.

§ 2.

Nur in besonderen, durch die Oertlichkeil bedingten Fällen dürfen 
solche Miethen in größerer Nähe von Gebäuden sowie von einander auf
gestellt werden Hierzu bedarf es jedoch in jedem einzelnen Falle der 
Genehmigung der Ortspolizeibehörde.

§ 3.
Zuwiderhandlungen gegen die Borschriften dieser Verordnung wer

den mit Geldstrafe bis zu 30 Mark bestraft.

Danzig, den 13. Juni 1880.
Der Ober Präsident der Provinz Westpreußen,

v. Ernsthausen.

b. Durch Waffen.

(Amtsbl. pro 1846, S. 191).

Der § 45, Tit. 20, Theil II. Allgemeines Landrecht bestimmt wört
lich Folgendes:

Wer in bewohnten oder gewöhnlich von Menschen besuchten Orten 
sich des Schießgewehrs, der Windbüchsen oder Armbrüste bedient oder 
Feuerwerke ohne besondere Erlaubniß der Obrigkeit abbrenn*,  soll, wenn 
auch kein Schade geschehen ist, in eine Strafe von 5 bis 50 Thalern 
genommen werden.

Indem wir diese Vorschrift hierdurch in Erinnerung bringen, bemer
ken wir zugleich, daß hiernach auch das Sprengen der Steine an be
wohnten Orten ohne besondere Erlaubniß der Polizeiobrigkeit bei gleicher 
Strafe verboten ist.

Marienwerder, den 12. November 1846.
Königl. Prcuß. Regierung, Abtheilung des Innern.

Anmerk. Die Beschlagnahme von Schießgewehren bei den des Mißbrauchs der. 
dächtigen Personen darf nicht stattfinden. Res. d. Minist, d. Innern vom 22. 
ber 1860, (Min.-Bl. f. d. i. B. pro 1861, S. 17).
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(Auszug aus dem Amtsblatt pro 1852, S. 142).

Polizei-Verordnung.
Es ist wahrgenommen worden, daß bei der Aufbewahrung geladener 

Gewehre diejenige Vorsicht häufig nicht beachtet wird, welche zur Ver
hütung von Unglücksfällen nöthig ist. Auf Grund des Gesetzes vom 11. 
März 1850, die Polizeiverwaltung betreffend und der Bestimmung im 
§ 345 ad 4 des Strafgesetzes vom 14. April 1851 wird daher Folgen
des verordnet:

1) Die Aufbewahrung geladener Schußwaffen muß in einem verschlos
senen Raume oder Schranke stattfinden ; Reisende oder Jäger, welche 
ein geladenes Gewehr bei sich führen, müssen dasselbe stets in ih
rer unmittelbaren Beaufsichtigung behalten oder des Schusses 
entledigen.

2) Innerhalb der Städte und Dörfer müssen Schießgewehre, wenn 
solche geladen, stets mit Vorsicht getragen und alle diejenigen Si
cherheitsmaaßregeln in Anwendung gebracht werden, welche eine 
unwillkürliche Entladung des Gewehres zu verhüten geeignet sind.

3) Wer diesen Vorschriften zuwiderhandelt, hat eine Geldstrafe von 
5 bis 10 Thaler oder im Unvermögensfalle Gefängnißstrafe bis 
zur Dauer von 8 Tagen verwirkt.

Marienwerder, den 7. Mai 1852.

Königs. Kreutz Legierung, Abtheilung des Innern.

c. Durch explodirende Stoffe re.
(Amtsblatt pro 1843, S. 193).

Cirk.-Res. vom 12. Inni 1843, wegen des Maschinen-Ausputzes. 
(Minist.-Bl. f. d. i. B. pro 1843 S. 157).

Da die Erfahrung gezeigt hat, daß der sogenannte Maschinen-Ausputz in den Woll
spinnereien zur Selbstentzündung sehr geneigt und deshalb zur Verhütung von Feuers
brünsten die vorsichtigste Aufbewahrung desselben nothwendig ist, so finde ich mich ver- 
anlaßt. Folgendes zu bestimmen:

1) Die Eigenthümer solcher Fabriken, in welchen dergleichen Abgänge bei der Ver
arbeitung der Wolle auf Maschinen sich bilden, sind verpflichtet, für die tägliche 
Reinigung der FabrikationS-Lokalien von diesen. Abgängen Sorge zu tragen.

2) Die Aufbewahrung des Maschinen-AuSputzes innerhalb der Gebäude darf nur in 
vollkommen feuersicheren Gefäßen stattfinden.

3) Außerhalb der Gebäude darf der Maschinen-Ausputz nicht im Freien aufgehäuft, 
sondern er muß in Gruben gelegt und sicher bedeckt werden, dies ist besonders er
forderlich, wenn beabsichtigt wird, den Maschinen-Ausputz als Düngungsmittel zu 
verwenden.

4) Soll derselbe jedoch zu anderweitiger Verarbeitung aufbewahrt werden, so muß er 
sofort ausgewaschen und von Fett und Oel möglichst gereinigt, er darf aber auch 
dann nicht in hohe Haufen geschichtet, vielmehr nur 3—4" hoch über einander ge
legt werden.

bX'Wnm Maschinen-Ausputz verfahren wird, so darf er zugleich mit anderen Waaren 
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nicht ohne Vorwissen der Eigenthiimer derselben verpackt werden, auch müssen 
Wagen, die mit Maschinen-Ausputz befrachtet sind, die Nähe von Stallungen und 
leicht entzündlichen Gegenständen meiden.

Die König!. Regierung hat diese Bestimmungen durch das Amtsblatt zur 
Kenntniß der Betheiligten zu bringen und die Uebertretung oder Vernachläsiigung der
selben, abgesehen von der im Falle eines entstehenden Schadens eintretenden weiteren 
Verantwortlichkeit mit einer Geldstrafe von 5—25 Thalern zu bedrohen.

Berlin, den 12. Juni 1843.

Der Minister des Innern.

Indem wir dieses hierdurch zur öffentlichen Kenntniß bringen, ver
pflichten wir die Polizeibehörden, auf genaue Befolgung vorstehender Be
stimmungen zu halten.

Marienwerder, den 26. Juni 1843.

Königliche freust. Negierung, Abtheilung des Innern.

(Amtsblatt pro 1862 Nr. 49, S. 180).

Die durch unsere Amtsblatts-Verordnung vom 26. Juni 1843 pub- 
licirten Vorschriften des Rescripts des Königl. Ministeriums des Innern 
vom 12. Juni 1843 über die Behandlung und Aufbewahrung des so
genannten Maschinen-Ausputzes haben sich zum Schutz gegen Feuersge- 
fahr in Wollspinnereien insofern als unzureichend erwiesen, als dieselben 
sich lediglich auf den Maschinen - Ausputz beziehen und nicht auch Vor
sichtsmaaßregeln gegen die Selbstentzündung anderer, unter diesem Aus
druck nicht mitbegrisfener Wollabgänge enthalten. Da aber auch diese 
letzteren, wenngleich in geringerem Grade, feuergefährlich sind und Fälle 
ihrer Selbstentzündung sich zugetragen haben, so wird auf Grund des § 
11 des Gesetzes über die Polizeiverwaltung vom 11. März 1850 hier
durch bestimmt, daß bei Vermeidung einer Geldstrafe bis zu dem Betrage 
von 10 Thaler oder verhältnißmäßiger Gefängnißstrafe nicht nur die 
Vorschriften der Eingangs gedachten Amtsblatts-Verordnung genau zu 
beachten sind, sondern auch keinerlei sonstige Wollabgänge, ungefettete, so 
wenig als gefettete, in den Arbeitsräumen der Wollspinnereien, und zwar 
weder frei liegend noch in Säcken aufgehäuft werden dürfen, vielmehr 
alle diese Wollabgänge in feuersicheren Räumen aufbewahrt werden 
müssen.

Marienwerder, den 5. November 1862.

Königt. Nreuß. Uegiernng, Aöth. des Innern.

(Amtsblatt pro 1852, S. 258.)

Die Königl. Ministerien für Handel, Gewerbe ,nnd öffentliche Ar
beiten, sowie des Innern, haben unterm 19. September d. I., unter
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Aufhebung des Verbots wegen des Transports von Phosphor auf Ei
senbahnen, hinsichtlich desselben, nachstehende Bestimmungen erlassen, 
welche hierdurch wie folgt, zur allgemeinen Kenntniß gebracht werden:

1) Die Eisenbahn-Verwaltungen sind gehalten, den nach §. 3 des Re
gulativs vom 27. September 1846 bisher vom Eisenbahn-Trans
porte ausgeschlossenen Phosphor fortan mindestens zweimal monat
lich an gewissen, von den Verwaltungen festzusetzenden und bekannt 
zu machenden Tagen zu transportiren. Wird Phosphor in ganzen 
Wagenladungen zur Versendung aufgegeben, so muß die Beförde
rung in der für andere Güter festgesetzten Beförderuugszeit erfolgen;

2) der Phosphor muß jedoch mit Wasser umgeben, in Blechbüchsen, 
welche 10—12 Pfund fassen und die verlöthet sind, in starke Kisten 
mit Sägemehl fest verpackt sein. Diese Kisten müssen außerdem 
gehörig mit grau Leinen einballirt sein, an zwei ihrer oberen Kan
ten starke Handhaben besitzen, nicht mehr als 100 Pfund wiegen 
und äußerlich als „Phosphor" enthaltend und mit dem Zeichen 
„Oben" bezeichnet sein;

3) fällt dem Versender erweislich eine Vernachlässigung in der Ver
packung zur Last, so haftet derselbe bei einem vorkommenden Unfall 
für allen daraus entstehenden Schaden;

4) die Beförderung des Phosphors erfolgt nur mit Güterzügen und 
nur in bedeckten Wagen, welche stets die letzten im Zuge sein 
müssen;

5) unrichtige oder unterlassene Deklaration aller chemischen Präparate, 
deren Versendung nach dem Regulative vom 27. September 1846 
oder der gegenwärtigen Bestimmung nur unter besondern Vorsichts
maßregeln Seitens des Aufgebers gestattet ist, sowie die wissentliche 
Annahme und Beförderung solcher unrichtig oder gar nicht deklarir- 
ten Gegenstände Seitens der Eisenbahnbeamten wird gleich der 
Versendung gänzlich verbotener Präparate nach § 6 und 7 des Re
gulativs vom 27. September 1846 bestraft.

Marienwerder, den 20. Oktober 1852.

Aöuigt. Legierung, Abtheilung des Innern.

(Amtsblatt pro 1863 Nr. 1, S. 5.)

Das in neuerer Zeit in den Handel gekommene, insbesondere aus 
Amerika importirte Petroleum oder Steinöl, auch Erdöl, rock-oil, earth- 
oil, eoaboil, genannt, ist, vermöge seines reichen Gehaltes an flüchtigen 
Kohlenwasserstoffen von außerordentlicher Entzündbarkeit und steht in die
ser Beziehung, selbst in rasfinirtem Zustande, dem stärksten Alkohol nicht 
nach. Die Gefährlichkeit wird dadurch erhöht, daß es spezifisch leichter 
als Waffer ist, also auf Wasser schwimmt, und wenn es brennt, durch 
Wasser nicht gelöscht werden kann. Zur Verhütung dieser Gefahr wer- 
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den für den Transport, die Lagerung und die Bearbeitung, auf Grund 
des §. 11 des Gesetzes vom 11. März 1850 die nachstehenden Bestim
mungen getroffen.

I. Für den Transport zu Wasser.
§ 1.

Die Polizeibehörde des Einlade-Ortes hat zu bestimmen, ob Petro
leum in abgesonderten Fahrzeugen geführt werden müsse, oder ob es mit 
anderen Gütern verladen werden dürfe. Im letzteren Falle hat sie die 
erforderlichen Vorsichtsmaßregeln, denen sich der Schiffer zu unterwerfen 
hat, anzuordnen.

§ 2.
Der Führer eines Fahrzeuges, welches Petroleum an Bord hat, 

darf mit seinem Fahrzeuge nur in einer Entfernung von mindestens 
200 Schritt von anderen Fahrzeugen oder von bewohnten Gebäuden 
anlegen.

Erreicht er den Bestimmungsort, so hat er der Polizeibehörde anzu
zeigen, daß das Fahrzeug Petroleum geladen habe und die Menge dessel
ben genau anzngeben. Er hat sodann das Fahrzeug auf den von der 
Polizeibehörde bestimmten Liegeplatz zu führen und darf diesen Platz ohne 
Erlaubniß der Polizeibehörde nicht verlassen.

§ 3.
Die Löschung der Petroleum-Ladung muß innerhalb der von der 

Polizeibehörde bestimmten Frist bewirkt werden.

§ 4.
Schiffer, welche Petroleum in ihre Fahrzeuge einladen oder über

laden, dürfen dies nur an der von der Polizeibehörde bestimmten Stelle 
bewirken und müssen den Hafen oder Ladeplatz binnen der vorqeschriebe» 
nen Frist verlassen.

§ 5.
Auf Schiffen, welche Petroleum an Bord haben, oder einuehmen, 

sowie bei der Löschung, Lagerung und Einladung von Petroleum darf 
Feuer oder Licht nicht gemacht und Taback nicht geraucht werden.

§ 6.
Die Ausladung und Lagerung von Petroleum darf nur auf dem 

von der Polizeibehörde dazu bestimmten Platze stattfinden.

II. Für den Transport zn Lande.
A. Auf Eisenbahnen.

§ 7.
Sendungen von Petroleum müssen mit besonderen Frachtbriefen, 

welche den Inhalt der Sendung deutlich erkennen lassen, aufgegebey 
werden,
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§ 8.
Auf die mit Petroleum beladenen Wagen dürfen andere Waaren 

nicht beigeladen werden.

§ 9.
Mit Petroleum beladene Wagen dürfen in bedeckten Räumen (Gü- 

terschuppen) nicht aufgestellt werden.
Dieselben sind auf beiden Seiten mit rothen Zetteln, auf welchem 

das Wort: „Feuergefährlich" deutlich zu lesen ist, und mit der Signa
tur „Petroleum" zu versehen.

§ 10.
Die Beförderung darf nur mit den Güterzügen geschehen. Bei 

Nachtzügen darf Petroleum in mit Laternen versehene Wagen nicht ge
laden werden.

§ 11.
Petroleum darf nicht in Güterschuppen rind nur an sochen Plätzen 

außerhalb derselben, wo brennbare Stoffe nicht in der Nähe sind, aus' 
oder eingeladen oder gelagert werden. Während dieser Arbeiten darf 
Feuer oder Licht in die Nähe nicht gebracht und Taback von den dabei 
beschäftigten Personen nickt geraucht werden.

B. Auf anderen Wegen.

§ 12.
Wagen, welche mit Petroleum beladen sind, dürfen unter bedeckten 

Räumen nicht stehen gelassen und müssen unter steter Aufsicht gehalten 
werden.

III. Aufbewahrung und Verarbeitung.
§ 13-

! Aufgehoben durch P.-Verordn. v. 12. Jan. 1870, Amtsbl. pro 1870 S. 18.

§ 14.
Das Rasfiniren rohen Petroleums ist nur in Räumen gestattet, 

welche von der Polizeibehörde besonders genehmigt worden sind.
Die Nichtbefolgung vorstehender Vorschriften ist mit einer Geld-. 

strafe bis zu 10 Thlrn., an deren Stelle im Unvermögenssalle verhält- 
nißmäßige Gefängnißstrafe tritt, zu ahuden.

Die Polizeibehörden des Regierungsbezirks haben dafür zu sorgen, 
daß die besonderen Liege-, Lade- und Lagerplätze ein für alle Mal be
stimmt und zur Kenntniß der Betheiligten gebracht werden.

Marienwerder, den 27. Dezember 1862.

Königk. Aegiernng, Abtheilung des Innern.
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(Amtsblatt pro 1863 S. 140).

Fortgesetzte Beobachtungen und Versuche haben ergeben, daß die 
hohe Feuergefährlichkeit des Petroleums demselben nur im rohen Zu
stande beiwohnt und daß gereinigtes — durch Raffiniren von den ent
zündlichsten Gasen befreites — Petroleum nicht entzündlicher und des
halb nicht in höherem Maaße feuergefährlich ist, als Terpentinöl oder 
als Alkohol.

Es ist danach angänglich, die in der Polizeiverordnung vom 27. 
Dezember 1862 (Amtsblatt pro 1863, S. 5.) angeordneten Vorsichts
maaßregeln lediglich auf den Transport, die Lagerung, oder die Verar
beitung von rohem Petroleum zu beschränken und das raffinirte — ge
reinigte — Petroleum nur denjenigen Sicherheitsmaßregeln zu unter
werfen, welchen Terpentinöl und Alkohol unterlägen.

Indem wir dieses hierdurch zur öffentlichen Kenntniß bringen, be
merken wir rücksichtlich der Erkennung des rohen und rasfinirten Petro
leums Folgendes:

„Das rohe Petroleum ist undurchsichtig, von grünlicher und bräun
licher Farbe und hat in Folge der Beimischung von konsistenten bitu
minösen Bestandtheilen meist die Beschaffenheit eines dünnflüssigen 
Theers. Das gereinigte Petroleum ist meistens vollkommen durchsich
tig und sehr dünnflüssig und zeigt als besonders charakteristisches 
Merkmal eine schwach bläuliche Opalisirung (Schillerung), welche bei 
der Betrachtung gegen einen weißen Hintergrund besonders deutlich 
hervortritt.

Marienwerder, den 26. August 1863.

Königliche Legierung, Abtheilung des Innern.

(Amtsblatt pro 1870 Nr. 4 S. 18).

Polizei Verordnung,
betreffend die Lagerung und Aufbewahrung von Petroleum 

und ähnlichen flüchtigen Mineralölen.

Die Aufbewahrung und Lagerung von Petroleum, (Erdöl) Ligroin, 
Petroleumäther, Photogen und ähnlichen flüchtigen Mineralölen darf, 
wie wir hiermit auf Grund des § 11 des Gesetzes über die Polizei- 
Verwaltung vom 11. März 1850 und unter Aushebung des § 13 un
serer Amtsblatts-Bekanntmachung vom 27. Dezember 1862 (Amtsblatt 
Nr. 1 pro 1863) verordnen, vom 1. Juli 1870 an nur unter Beob
achtung nachstehender Vorschriften stattfinden.

§ I-
Die in den gewöhnlichen Verkaufsräumen, Behufs des Detailhan

dels zu haltenden Vorräthe dürfen nicht mehr als 30 Pfund betragen,
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§ 2.
Die Lagerung größerer Mengen dieser Leuchtstoffe bis zu 25 Gent» 

ner einschließlich ist nur in Kellern oder in zu ebener Erde belegenen 
Räumen gestattet, welche nicht geheizt werden können, gut ventilirt sind 
und keine Abflüsse (Gerinne) nach Außen (nach Straßen, Höfen rc.) 
haben.

§ 3.
Mengen bis zu 500 Pfund einschließlich dürfen in den mit Ver- 

kaufslokalien in Verbindung stehenden Kellern, oder zu ebener Erde bele
genen Speicherräumen gelagert werden, sofern dieselben den im § 2 
gegebenen Bestimmungen entsprechen. Der Fußboden des zur Aufbe« 
Wahrung der Mineralöle dienenden Theils der Lagerräume muß jedoch 
mit einer mindestens 8 Centimeter hohen Sandschicht bedeckt sein, welche 
mit einer aus feuerfestem Materiale hergestellten Umfassung zu um
schließen ist und eine solche Ausdehnung haben muß, daß zwischen den 
Lagerfässern und der Umfassung ein mindestens 7a Meter breiter Zwi
schenraum verbleibt.

§ 4.

Zur Lagerung von Mengen über 500 Pfund bis 25 Centner ein
schließlich dürfen nur abgeschlossene Lagerräume benutzt werden, welche 
außer den im § 2 angeführten, noch folgende Bedingungen erfüllen:

a) Die Keller- resp. Speicherräume müssen feuersicher hergestellt und 
mit Steinen Überwölbt sein. Die Anwendung von Eisenkonstruktio- 
nen und Holzverbindungen, eisernen und hölzernen Säulen und 
Trägern ist ausgeschlossen.

b) Unter der Sohle derselben muß sich eine Senkgrube von angemes
sener Größe befinden, nach welcher der Fußboden von allen Seiten 
her Gefälle hat.

c) Thüröffnungen dürfen in keiner geringeren Höhe als 16 Centime
ter über dem Fußboden angelegt werden; die Thüren müssen aus 
Eisen bestehen, oder mit starkem Blech überkleidet sein.

d) Die Fensteröffnungen müssen mit Eisenblech verkleidete, von außen 
verschließbare Läden besitzen.

e) Die Durchführung von Gasröhren durch die Räume ist unstatthaft, 
f) Eine künstliche Beleuchtung darf nur mittelst von außen angebrach

ter, durch Umhüllung genügend geschützter Flammen bewirkt wer
den. Das Betreten der Räume mit Licht ist unznläßig.

§ 5.
Mengen über 25 Centner dürfen nur in besondern Lagerhäusern 

gelagert werden. Diese müssen mindestens 150 Meter von andern Bau
lichkeiten entfernt und so belegen fein, daß sie bequem von allen Seiten 
mit Löschgeräthen umfahren werden können. Die Anwendung von Holz- 
fonstruktionen ist unzulässig. Die Sohle der Lagerräume muß mindestens 
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6 Decimeter tiefer als die Terrainsohle liegen. Auch müssen sich in den
selben Senkgruben von ausreichenden Dimensionen befinden, nach welchen 
hin der Fußboden ein angemessenes Gefalle hat.

§ 6.
Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Vorschriften werden, so

weit nicht die Bestimmungen des Strafgesetzbuches Anwendung finden, 
mit einer Geldbuße bis zu 10 Thalern oder einer Gefängnißstrafe bis 
zu 14 Tagen bestraft.

Marienwerder, den 12. Januar 1870.

Königliche Kegierung, Abtheilung des Innern.

Nachtragsbestimmungen

zu der Polizeiverordnung vom 12. Januar er., Amtsblatt pro 1870 S. 
18, betreffend die Lagerung und Aufbewahrung von Petroleum und 

ähnlichen flüchtigen Mineralölen.

Zu § 1. Den Ortspolizeibehörden bleibt Vorbehalten, insofern das 
örtliche Bedürfniß dies erfordert, mit Genehmigung der vorgesetzten Re
gierung (Landdrostei) das Maximum der in den Verkaufsräumen gestat
teten Vorrälhe auf 100 Pfd. (50 Kilogr.) zu erhöhen.

Zu § 3. Das im § 3 bezeichnete Maximum wird auf 600 Pfd. 
(300 Kilogr. erhöhet.

Zu § 5. Ausgenommen von den im § 5 bezeichneten Beschrän
kungen sind bereits bestehende Petroleumlagerhäuser, insofern dieselben auf 
Grund polizeilicher Genehmigung schon bisher zur Lagerung größerer 
Quantitäten der im § 1 bezeichneten Stoffe benutzt werden durften.

Bei neuen Anlagen dieser Art können, wo nach den örtlichen Ver
hältnissen die Einhaltung der im § 5 vorgeschriebenen Bedingungen in 
Bezug auf die Entfernung von anderen Baulichkeiten oder hinsichtlich der 
Construktion mit besonderen Schwierigkeiten verbunden ist, durch die 
Ortspolizeibehörden mit Genehmigung der vorgesetzten Regierung (Land
drostei) Abweichungen von denselben zugestanden werden. Die Ortspoli
zeibehörde hat in diesem Falle in der die Errichtung beziehungsweise Be
nutzung der Anlage genehmigenden Verfügung die nach Maßgabe der 
Umstände erforderlichen baulichen Vorsichtsmaßregeln und das Maximal- 
quantum der darin unterzubringenden feuergefährlichen Stoffe speziell 
vorzuschreiden.

Marienwerder, den 13. September 1870.

Königs. Legierung, AVthl. des Innern.
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(Amstblatt pro 1879, S. 193.)

Polizei-Verordnung, 
betreffend die Ergänzung der Vorschriften über die Lagerung und Auf» 

bewahrung von Petroleum.

Auf Grund der §§ 76, 77 und 78 der Provinzial-Ordnung vom 
29. Juni 1875 (Gesetzsammlung S. 335) in Verbindung mit den 
§§ 6, 12 und 15 des Gesetzes über die Polizeiverwaltung vom 11. 
März 1850 (Gesetzsammlung S. 265) verodne ich im Anschlüsse an die 
Polizei-Verordnungen der Königlichen Regierung zu Danzig vom 30. 
September 1870 (Amtsblatt S. 186/87) und bei Königlichen Regierung 
zu Marienwerder vom 12. Januar 1870 (Amtsblatt S. 18) unter 
Zustimmung des Provinzialraths der Provinz Westpreußen für den gan
zen Umfang der Provinz was folgt:

§ 1.
Die Ortspolizeibehörden sind befugt, zur Aufbewahrung von Petro

leum in Mengen bis 1250 Kgr. (25 Centner) einschließlich mittelst Ein
grabens der Fässer in die Erde in einer Entfernung von mindestens 
100 Metern von Gebäuden unter folgenden Bedingungen die Genehmi
gung zu ertheilen:

1. der Raum, auf welchem die Fässer eingegraben werden, ist zu um
friedigen,

2. dem Graben ist eine solche Tiefe zu geben, daß die Oberkante der 
Fässer mindestens 30 Centim. unter der Terrainsohle liegt. Die 
Fässer müssen mit einer mindestens bis zur Terrainsohle reichenden 
Erdschicht bedeckt werden,

3. zwischen den Fässern muß ein mit Erde erfüllter Zwischenraum 
von mindestens 30 Centim. verbleiben.

§ 2.
Zuwiderhandlungen gegen diese Vorschriften werden mit einer Geld

strafe von 30 Mark bestraft.
Danzig, den 25. Mai 1879.

5>er Höer Präsident der Arovinz-Westpreußerr.
v. E r n st h a u s e n.

(Amtsblatt pro 1870, Nro. 23, S. 107).

Polizei-Berordnung.
In Gemäßheit des § 11 des Gesetzes über die Polizeiverwaltung 

vom 11. März 1850 wird für den Umfang unseres Verwaltungsbezirks 
das Betreten der Gasometergebände mit Licht in anderer Weise als mit 
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der Davy'schen Sicherheitslampe, unter Androhung einer Geldstrafe bis 
zu 10 Thlrn. für den Uebertretungsfall hiermit verboten.

Marienwerder, den 26. Mai 1870.

Königs. Wegierung, Abtheilung des Innern.

(Amtsblatt pro 1868 S. 153).

Polizei-Verordnung.
Auf Grund des § 11 des Gesetzes über die Polizeiverwaltung vom 

11. März 1850 wird für den Verwaltungsbezirk der unterzeichneten 
Königl. Regierung folgende Polizeiverordnung erlassen:

§ 1.
Es ist untersagt, Reib- und Streichzünder, Phosphor, Pyrvpapier, 

Aether, Photogen, Petroleum oder andere leicht entzündliche Gegenstände 
oder ätzende Flüssigkeiten unter unrichtiger Deklaration oder mit Ver
schweigung des Inhalts der Sendung zur Post aufzugeben.

§ 2.
Wer hiergegen handelt, verfällt in eine Geldbuße bis zu 10 Tha

lern, an deren Stelle im Fälle des Unvermögens verhültnißmäßige Ge- 
fängnißstrafe tritt.

Marienwerder, den 6. Juli 1868.

Königl Regierung, Abtheilung des Innern.

(Amtsblatt pro 1879 Nro. 39. S. 297.)

In Ausführung eines von dem Bundesrath am 13. Juli d. I. 
gefaßten Beschlusses wird von den unterzeichneten Ministern für Handel 
und Gewerbe und des Innern auf Grund der §§ 85 Absatz 3, 77 
und 78 der Provinzialordnung vom 29. Juni 1875 für die Provinzen 
Ostpreußen, Westpreußen, Brandenburg, Pommern, Schlesien und Sach
sen die nachstehende

Polizei-Verordnung,
betreffend den Verkehr mit explosiven Stoffen, 

erlassen.

Die explosiven Stoffe, auf welche sich die nachstehenden Bestimmun
gen beziehen, find 

Schieß- und Sprengpulver, r
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/5 Nauki vA
15 Administrae)!
I I Prswa à I
\ * Adminlstr. /



208

Nitroglycerin (Sprengöl) und Nitroglycerin enthaltende Präparate, 
insbesondere Dynamit (ein nicht abtropfbares Gemisch, von Nitro
glycerin mit pulverförmigen an sich nicht explosiven Stoffen);

Nitrocellulose, insbesondere Schießbaumwolle;
explosive Gemische, welche chlorsaure und pikrinsaureSalze enthalten ; 
Knallquecksilber, Knallsilber, und die damit dargestellten Präparate. 
Unter den explosiven Stoffen im Sinne dieser Verordnung sind 

außerdem einbegriffen:
Pulvermunition, Feuerwerkskörper und Zündungen, mit Ausnahme 

der in der Armee und Marine vorgeschriebenen, nicht sprengkräf
tigen Zündungen.

Letztere, sowie Zündhütchen, Zündspiegel und Metallpatronen unter
liegen den Vorschriften dieser Verordnung nicht.

I. Transport explosiver Stoffe.

Allgemeine Bestimmungen.

§ 2.
Von der Versendung sind ausgeschlossen
Nitroglycerin als solches, abtropfbare Gemische von Nitroglycerin, 

sowie Gemische von Nitroglycerin mit an sich explosiven Stoffen, 
als nitrirter Cellulose, Pulversätzen rc.

explosive Gemische, welche chlorsaure und pikrinsaureSalze enthalten ; 
Knallquecksilber, Knallsilber und die damit dargestellten Präparate.

A. Versendung explosiver Stoffe auf Landwegen.

§ 3.
Der Transport explosiver Stoffe auf Fuhrwerken, welche gleichzeitig 

zur Perfonenbeförderung dienen, ist verboten.
Eine Ausnahme findet nur statt, wenn in sehr dringenden Fällen 

die zur Beseitigung von Eisstopfungen nöthigen Sprenqbüchsen und das 
zur Füllung der letzteren erforderliche Pulver unter Begleitung zuverläs
siger Personen in kürzester Frist nach dem Bestimmungsort geschafft wer
den sollen.

§ 4.
Explosive Stoffe sind in hölzernen Kisten oder Tonnen, deren Fugen 

so gedichtet sind, daß ein AuSstreuen nicht stattfinden kann, und welche 
nicht mit eisernen Reifen oder Bändern versehen sind, fest zu verpacken.

Pulver kann in metallene Behälter (ausgeschlossen solche von Eisen) 
verpackt werden.

Vor der Verpackung in Tonnen oder Kisten muß loses Kernpulver 
in leinene, Mehlpulver in lederne Säcke geschüttet werden.

Dynamit darf nur in Patronen, nicht auch in loser Masse versendet 
werden.
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Dynamitpatronen und Schießbaumwollpatronen (Patronen, welche 
aus gepreßter, gemahlener Schießbaumwolle bereitet und mit einem Ue- 
berzug von Paraffin versehen sind,) find durch eine Umhüllung von Pa
pier in Packete zu vereinigen. Dynamit- und Schießbaumwollpatronen, 
Schießbaumwolle, sowie andere Nitrocellulose dürfen weder mit Zündun- 
gen versehen, noch mit solchen in dieselben Behälter verpackt werden.

Schießbauinwolle, sowie andere Nitrocellulose muß bis zu mindestens 
20 Prozent Wassergehalt angefeuchtet, in wasserdichte Behälter besonders 
fest verpackt sein, so daß eine Reibung des Inhalts nicht stattfinden kann.

Die zur Verpackung explosiver Stoffe dienenden Behälter müssen je 
nach ihrem Inhalte mit der Aufschrift: Pulver, Pulvermunition, Feuer
werkskörper, Zündungen, Dynamit, Schießbaumwolle versehen; Behälter, 
welche Dynamit enthalten, außerdem mit der Firma oder der Marke der 
Fabrik, aus welcher das Dynamit herrührt, bezeichnet sein.

Das Bruttogewicht der Schießbaumwolle enthaltenden Behälter darf 
85 Kilogramm, das Bruttogewicht der Pulver, Pulvermunition, Feuer
werkskörper oder Zündungen enthüllenden Behälter 75 Kilogramm, das 
Bruttogewicht der Dynamitpatronen enthaltenden Behälter 35 Kilogramm 
nicht übersteigen.

§ 5.
Bei dem Verpacken und dem Verladen darf Feuer oder offenes Licht 

nicht gehalten, Tabak nicht geraucht werden.
Das Verladen, insbesondere von Dynamit, hat unter sorgfältiger 

Vermeidung von Erschütterungen zu erfolgen. Die betreffenden Behäl
ter dürfen deshalb nie gerollt oder abgeworfen werden.

Soll das Verladen ausnahmsweise an einer anderen Stelle, als von 
der Fabrik oder dem Lagerräume oder innerhalb derselben geschehen, so 
ist hierzu die Genehmigung der Polizeibehörde einznholen und deren Wei
sungen nachzukommen.

§ 6.
Die Behälter müssen auf dem Fuhrwerk so fest verpackt werden, daß 

sie gegen Scheuern, Rütteln, Stoßen, Umkanten und Herabfallen aus 
den oberen Lagen gesichert sind; insbesondere dürfen Tonnen nicht auf
recht gestellt werden, müssen vielmehr gelegt und durch Holzunterlagen 
unter Haar- und Strohdecken gegen jede rollende Bewegung gesichert 
werden.

§ 7.
Explosive Stoffe dürfen nicht mit Zündhütchen, Zündpräparaten oder 

sonstigen leicht entzündlichen Gegenständen zusammen verladen werden.
Es ist untersagt, Dynamit oder Schießbaumwolle mit Pulver, Pul

vermunition, Feuerwerkskörpern oder Zündungen zusammen zu verladen.

§ 8. *
Wird loses Pulver in Mengen von nicht mehr als 15 Kilogramm
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Bruttogewicht, ober werben onbere explosive Stoffe in Mengen von nicht 
mehr als 35 Kilogramm Bruttogewicht versenbet, so finben auf berglei- 
chen Transporte außer ber Vorschrift bes § 3 nur bie von ber Verpa
ckung und von ber Bezeichnung ber Behälter hanbelnben Vorschriften bie- 
ses Abschnittes Anwenbuug.

§ 9.
Zur Beförderung von explosiven Stoffen bieiienbe Fuhrwerke müs

sen, wenn sie unbebeckt sinb, mit einem Plantuche überspanut werben.
Sie muffen als Warnungszeichen eine von weitem erkennbare 

schwarze Fahne mit einem weißen P tragen.
Zum Sperren ber Räber bür fen nur hölzerne Rabschuhe angewen- 

bet werben; bei Eisbahn ist eine eiserne Sperrvorrichtung (Krätzer) ge> 
stattet, welche aber ganz vom Rabschnh bebeckt sein muß.

§ 10.
Wer explosive Stoffe in Mengen von mehr als 35 Kilogramm 

Bruttogewicht versenbet, muß ber Ortspolizeibehörbe bes Absenbeortes 
bavon unter Angabe bes Transportweges Anzeige machen unb ben Fracht
schein berselben zur Visirung vorlegen.

§ 11.
Auf Fuhrwerken, welche explosive Stoffe führen, barf Feuer unb 

offenes Licht nicht gehalten, Tabak nicht geraucht werben. Auch in ber 
Nähe ber Fuhrwerke ist bas Auzünben von Feuer ober Licht, sowie bas 
Tabakrauchen verboten.

§ 12.
Fuhrwerke, welche explosive Stoffe führen, biirfen nur im Schritt 

fahren unb bürfen von anderen Fuhrwerken, sowie von Reitern, nur im 
Schritt passirt werben. Bestehl ein Transport ans mehreren Fuhrwer
ken, so müssen bieselben währenb ber Fahrt eine Entfernung von min
destens 50 Meter unter eiuanber einhalten.

§ 13.
Fuhrwerke, welche explosive Stoffe führen, biirfen, währenb sie hal

ten, niemals ohne Bewachung bleiben.
Bon Werkstätten, Wohnhäusern unb öffentlichen Gebänben muß bie 

Haltestelle bei Schießpulver minbestens 150 Meter, bei Dynamit min
destens 400 Meter entfernt liegen.

Bei einem Aufenthalt von mehr als einer halben Stunde in ber 
Nähe von Ortschaften ist überbies ber Polizeibehörbe rechtzeitige Anzeige 
zu machen, welche bie ihr erforderlich erscheinenden Vorsichtsmaßregeln zu 
treffen hat.

§ 14.
Fuhrwerke mit explosiven Stoffen müssen von Eisenbahnzügen ober 

geheizten Lokomotiven minbestens 300 Meter entfernt bleiben. Sind 
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Wegstrecken zu Yassiren, auf welchen wegen der gleichlaufenden Richtung 
der Eisenbahn und des Weges oder wegen der Frequenz der Bahn obi
ger Vorschrift nicht genügt werden kann, so ist der Eisenbahnbetriebsbe
hörde, welcher die unmittelbare Betriebsleitung der betreffenden Strecke 
obliegt, von dem beabsichtigten Transporte rechtzeitig Anzeige zu machen 
und bat diese dann die zur Beseitigung von Gefahr geeigneten Anord
nungen zu treffen.

§ 15.
Der Transport durch zusammenhängend gebaute Ortschaften ist nur 

gestattet, wenn diese Orte nicht auf für Frachtfuhrwerk passirbaren We
gen umfahren werden können. Ist die Durchfahrt unvermeidlich, so ist 
von der bevorstehenden Ankunft des Transports der mit der Wahrneh
mung der Ortspolizei betrauten Behörde zeitig Anzeige zu machen und 
sind deren Bestimmungen zu erwarten. Die Behörde hat den zu neh
menden Straßenzug zu bestimmen, denselben von anderen Fahrzeugen 
möglichst frei zu halten und Sorge zu tragen, daß die Durchfahrt ohne 
unnöthigen Aufenthalt und mit Vermeidung besonderer Gefahren erfolgt.

§ 16-
Das Abladen hat den Vorschriften des § 5 entsprechend zu erfolgen.

B. Versendung explosiver Stoffe auf Schiffen und Fähren.

§ 17.

Auf Dampfschiffen, welche Personen befördern, dürfen explosive Stoffe 
nicht transportirt, an Schießpulver oder Feuerwerkskörpern jedoch darf 
soviel mitgeführt werden, als zur Abgabe von Signalen nothwendig ist.

Die im § 3 enthaltenen Ausnahmebestimmungen finden auch hier 
Anwendung.

§ 18.
Die §§ 4, 5 (Absatz 1 und 2) 10 und 16 finden auch hier An

wendung.
Das Ein- und Ausladen darf nur an einer von der Polizeibehörde 

dazu angewiesenen Stelle, welche möglichst weit von bewohnten Gebäu
den entfernt sein muß, erfolgen.

Die Ladestelle darf dem Publikum nicht zugänglich sein und ist, wenn 
ausnahmsweise das Ein- oder Ausladen bei Dunkelheit stattfindet, mit 
fest und hoch stehenden Laternen zu erleuchten.

Die mit explosiven Stoffen gefüllten Behälter dürfen nicht eher aus 
die Ladestelle gebracht oder daselbst zugelassen werden, bis die Verladung 
beginnen soll.

§ 19.
Die explosiven Stoffe müssen auf dem Schiffe in einem abgeschlosse

nen Raume, welcher bei Dampfschiffen möglichst weit von dem Kesselrau« 
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entfernt sein muß, unter Deck fest verstaut verladen werden. Bei Ver
ladung in offenen Booten müssen letztere mit einem Plantuche über
spannt werden.

Weder in diesen noch in den unmittelbar daran stoßenden Räumen 
dürfen Zündhütchen und Zündschnüre verpackt sein. Leicht entzündliche 
Stoffe sind, mit Ausnahme der zum Betriebe der Dampfkessel oder der 
Küchen dienenden Brennmaterialien von der gleichzeitigen- Beförderung 
überhaupt ansgeschlosseu. Brennmaterialien dürfen nur in feuersicheren 
nnd leicht unter Wasser zu setzenden besonderen Räumen aufbewahrt 
werden. Das Schiff muß auf Binnnengewässern mit einer von weitem 
erkennbaren, stets ausgespannt gehaltenen schwarzen Flagge mit einem 
weißen P versehen werden.

Die Vorschrift des § 8 findet auf den Transport zu Schiffe sinn
gemäße Anwendung.

§ 20.

Im Uebrigen ist beim Transport explosiver Stoffe auf Schiffen 
Folgendes zu beachten:

a. Sind zusammenhängend gebaute Ortschaften zu berühren, so ist wie 
bei dem Landtransporte zn verfahren. Die Durchfahrt ist von der 
Behörde nur zu gestatten, nachdem die Passage frei gemacht und 
die Anordnung getroffen ist, daß Brücken pp. ohne Aufenthalt 
passirt werden können. In größeren Städten und bei beengten 
Wasserstraßen ist die Behörde befugt, die Durchfahrt ganz zu un
tersagen.

b. Sind Schiffbrücken oder Schleusen zu passiren, so ist dem Brücken
oder Schleusenwärter von der bevorstehenden Ankunft des Fahrzeu
ges und seiner ungefähren Größe zeitig Anzeige zu machen.

c. In Betreff des Passirens von Eisenbahnbrücken ist wie im § 14 
vorgeschrieben zu verfahren.

d. Das Anlegen darf nur au Orten geschehen, welche dem Publikum 
nicht zugänglich sind.

Die Ortspolizeibehörde ist stets vorher in Kenntniß zu setzen und 
hat Vorschriften über Ort, Zeit nnd Vorsichtsmaßregeln im Einzelnen zu 
geben.

§ 21.
Fähren, welche Fuhrwerke mit explosiven Stoffen übersetzen, dürfen 

nicht gleichzeitig andere Fuhrwerke oder Personen befördern.

C. Versendung explosiver Stoffe auf Eisenbahnen.

§ 22.
Die Versendung explosiver Stoffe auf Eisenbahnen ist durch beson

dere Bestimmungen geregelt.
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II. Handel mit explosiven Stoffen.

§ 23.
Wer explosive Stoffe feilzuhalten beabsichtigt, muß davon der Poli

zeibehörde Anzeige machen.

§ 24.
Die Abgabe von explosiven Stoffen an Personen unter 16 Jahren 

ist verboten.

§ 25.
Pulver, Pulvermunition, Feuermerkskörper und Zündungen in Quan

titäten von mehr als 1 Kilogramm, sowie alle sonstigen explosiven Stoffe 
in jeder Quantität dürfen nur an solche Personen abgegeben werden, 
von welchen ein Mißbrauch nichi zu besorgen ist und welche in dieser 
Hinsicht dem Verkäufer vollkommen bekannt sind. Wofern letzteres nicht 
der Fall ist, hat sich der Käufer durch ein Zeugniß der Polizeibehörde 
auszuweisen, daß der Abgabe kein Hinderniß im Wege stehe. Dieses 
Zeugniß ist bei der Abgabe von Dynamit, Schießbaumwolle und der im 
§ 2 bezeichneten Stoffe in jedem Falle erforderlich.

Die Polizeibehörde hat sich vor Ertheilung des Zeugnisses über die 
Art der beabsichtigten Verwendung und den etwa beabsichtigten Aufbe
wahrungsort zu erkundigen und geeigneten Falls die entsprechenden Maß
nahmen zu treffen.

An jeder Dynamitpatrone muß die Bezeichnung „Dynamit" und die 
Firma der Fabrik deutlich angebracht sein.

§ 26.
Wer sich mit der Anfertigung oder dem Verkauf von explosiven 

Stoffen befaßt, ist verpflichtet, über alle Käufe und Verkäufe von Pulver 
Pulvermunition, Feuerwerkskörpern und Zündungen in Quantitäten von 
mehr als 1 Kilogramm, sowie über alle Käufe und Verkäufe sonstiger 
explosiver Stosse ein Buch zu führen, welches über die Namen und die 
Legitimation der Abnehmer, den Zeitpunkt der Abgabe und die abgegebe
nen Quantitäten Aufschluß giebt.

Dieses Buch, sowie die nach § 25 erforderlichen Zeugnisse sind der 
Polizeibehörde auf Verlangen jederzeit zur Einsicht offen zu legen.

III. Lagerung explosiver Stoffe.

A. Pulver, Pulvermunition, Feuerwerkskörper und Zündungen.

§ 27.
Wer mit Pulver, Pulvcrmunition, Feuerwerkskörpern und Züudun- 

gen Handel treibt, darf
1. im Kaufladen nicht mehr als 1 Kilogramm,
2. im Hause außerdem nicht mehr als 5 Kilogramm, 

vorräthig halten.
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Auf Nachweis eines besonderen Bedürfnisses kann die Erhöhung des 
Borraths unter 2 zeitweilig bis auf 10 Kilogramm gestattet werden.

Die Aufbewahrung desselben darf nur in einem auf dem Dachboden 
(Speicher) belegenen, mit keinen' Schornsteinrohre in Verbindung stehen
den abgesonderten Raume, der beständig unter Verschluß zu halten ist, 
und mit Licht nicht betreten werden darf, erfolgen.

Die Behältnisse müssen den Bestimmungen im § 4 Absatz 1 und 2 
entsprechen und bedeckt sein.

§ 28.
Personen, welche nicht unter die Bestimmung des § 27 fallen, be*  

dürfen behufs der Aufbewahrung von mehr als 1 Kilogramm der poli
zeilichen Erlaubniß.

§ 29.
Größere als die im § 27 bezeichneten Mengen sind außerhalb der 

Ortschaften in besonderen Magazinen aufzubewahren, von deren Sicher« 
beit die Polizeibehörde und, soweit es sich um militärische Magazine 
handelt, die Polizeibehörde in Gemeinschaft mit der Militärbehörde sich 
überzeugt hat.

Es kann angcordnet werden, daß die Schlüssel zu diesem Lokale in 
den Händen der Behörde bleiben.

Auf Kriegspulvermagazinen in Festungen finden vorstehende Bestim
mungen keine Anwendung.

§ 30.
Die Aufbewahrung an der Herstellungsstätte sowie an der Ver- 

br«uchsstätte unterliegt den im § 31 gegebenen Vorschriften.

B. Andere Sprengstoffe.

§ 31.
Die im § 2 aufgeführten explosiven Stoffe dürfen nur an der Her

stellungsstätte, Dynamit und Nitrocellulose außer an der Herstellungsstätte 
nur an denjenigen Orten, Ivo diese Stoffe behufs eines gewerblichen Be
triebes zur unmittelbaren Verwendung gelangen, oder in besonderen Ma- 
gazinen aufbewahrt werden.

Für die Aufbewahrung an der Herstcllungsstälte sind die bei Er- 
theilung dec Concession — § 16 der Gewerbeordnung vom 21. Juni 
1869 — vorgeschrittenen Bedingungen, in Ermangelung solcher Vor
schriften die Weisungen der Polizeibehörde zu beachten.

Die Niederlagen an der Verbrauchsstätte, sowie die besonderen Ma
gazine bedürfen der polizeilichen Genehmigung und sind nach den von 
der Polizeibehörde zu ertheilenden Vorschriften einzurichten.

Bei den Niederlagen der Militärverwaltung konkurrirt in derselben 
Weise wie bei ihren Pulvermagazinen die Militärbehörde (§ 29).
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Es kann angeordnet werden, daß die Schlüssel zu dem Magazin in 
den Händen der Behörde bleiben.

IV. Strafbestimmungen.

§ 32.
Zuwiderhandlungen gegen vorstehende Vorschriften werden nach § 367 

Nr. 5 des Strafgesetzbuchs für das deutsche Reich bestraft.

V. Schlußbestimmungen.

§ 33.
Die Vorschriften über militärische, von Militär-personen begleitete 

Transporte explosiver Stosse, sowie die Vorschriften über die Behandlung 
der mit explosiven Stoffen beladenen Schiffe in den Häfen bleiben un
berührt. In gleicher Weise bleiben auf den Gegenstand bezügliche in
ternationale Abreden in Kraft.

§ 34.
Diese Polizeiverordnung tritt mit dem 1. Oktober 1879 in Kraft.

Berlin, den 29. August 1879.

Per Minister des Annern. per Minister für Kandel und Heweröe.
In Vertretung: gez. Starke. Im Auftrage: gez. Jacobi.

(1. Durch Dampfkessel.

(Amtsblatt pro 1872, Nr. 4).

Polizei Verordnung.
Die unterzeichnete Königl. Regierung verordnet hierdurch auf 

Grund des § 11 des Gesetzes über die Polizeiverwaltung vom 11. März 
1850 und unter Aufhebung der Polizeiverordnung vom 15. August 1855 
über die Aufstellung und den Gebrauch der beweglichen Dampfkessel 
(Lokomobilen) Folgendes:

§ 1.
Bevor eine Lokomobile in Gebrauch genommen werden darf, ist 

dazu unsere Genehmigung erforderlich, welche aus dem platten Lande 
bei dem Königl.- Landrath, in den Städten bei der Ortspolizeibehörde 
unter Einreichung der Zeichnungen und Beschreibungen, wie solche in 
Nro. 49 und 50 der zur Ausführung der Bundes-Gewerbeordnung un
ter dem 4. September 1869 erlassenen Anweisung vorgeschrieben sind, 
zu beantragen ist.
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§2.
Der Dampfkessel einer Lokomobile, deren Jntriebsetzung genehmigt 

worden ist, muß mit der Bezeichnung des Namens und Wohnorts des 
Fabrikanten und mit einer fortlaufenden Fabriknummer in dauerhafter 
und leicht erkennbarer Weise versehen werden.

§ 3.
Zur Verhütung von Feuersgefahr sind an den Lokomobilen geeig

nete Vorrichtungen, durch welche dem Verwehen glühender Kohlentheile 
vorgebeugt wird, namentlich verschließbare Aschkasten, wie bei den Loko
motiven anzubringen.

§ 4.
Lokomobilen dürfen, wenn sie mit untadelhaften Funkenfängern ver

sehen sind, oder bei einer nicht auf Gebäude stehenden Windrichtung ar
beiten, nur in mindestens 6,25 M. Entfernung, sonst aber von massi
ven und feuersicher eingedeckten Gebäuden nur in mindestens 7,5 und 
von anderen Gebäuden nur in mindestens 13 M. Entfernung in Betrieb 
gesetzt werden.

§ 5.
Zur Verhütung der Belästigung der Nachbarschaft durch Rauch ist 

der Schornstein der Feuerung so anzulegen, daß derselbe die Forste der 
in geringer als 13 M. Entfernung vom Aufstellungsorte belegenen 
Wohngebäude um 1,5 M. überragt.

Von dieser Vorschrift kann jedoch Abstand genommen werden, wenn 
der Besitzer der in solcher Nähe befindlichen Häuser sich damit einver
standen erklärt.

§ 6.
Die Kontrolle der Aufstellung und des Betriebs der Lokomobilen 

wird von den Ortspolizeibehörden ausgeübt.

§ 7.
Übertretungen der in den §§ 2—5 enthaltenen Bestimmungen 

werden mit einer Geldstrafe bis zu 10 Thlrn., im Unvermögensfalle mit 
verhältnißmäßigem Gefängniß bestraft.

Marienwerder, den 11. Januar 1872.

Königs. Legierung, Köth. des Innern.

e. Durch Eisenbahnen.
(Amtsblatt pro 1875, Seite 36.) 

Polizei-Verordnung, 
betreffend die Abwendung der Feuersgefahr bei den iu der Nähe vou 

Eisenbahnen befindlichen Gebäuden und lagernden Materialien.

Auf Grund des § 11 des Gesetzes über die Polizei-Verwaltung 



217

vom 11. März 1850 und unter Aufhebung der Amtsblatts-Verordnun
gen vom 4. Dezember 1847 und 13. April 1848 (Amtsblatt pro 1847, 
Nr. 51 und 1848 Nr. 17) werden für den Umfang unseres Verwal
tungsbezirks nachstehende Polizei-Vorschriften erlassen.

§ 1.
Zur Errichtung von Gebäuden und Lagerung leicht entzündbarer 

Gegenstände in der Nähe von Eisenbahnen, ist behufs Abwendung der 
Fenersgefahr die polizeiliche Genehmigung erforderlich, wenn die Entfer
nung von der nächsten Schiene — in der Horizontale gemessen — nicht 
mindestens 38 Meter beträgt.

§ 2.
Liegt die Eisenbahn auf einem Damme, so ist die § 1 gedachte Ge

nehmigung schon dann erforderlich, wenn die Entfernung von der näch
sten Schiene das Maaß von 38 Meter nicht mindestens um das An
derthalbfache der Höhe des Dammes über dem Terain übersteigt, also bei 
einem 18 Meter hohen Damme nicht mindestens 38-|-1 ’/ä 10=53 Meter 
von der nächsten Schiene beträgt.

§ 3.
Die nach § 1 erforderliche Genehmigung wird von dem Kreis-Land

rath ertheilt.
§ 4.

Die Genehmigung ist nach vorgängiger gutachtlicher Aeußerung der 
Eisenbahn-Verwaltung nur dann zu ertheilen, wenn entweder durch eine 
genügend feuersichere Bedeckung der zu errichtenden Gebäude uud der zu 
lagernden Materialien oder durch die besonderen örtlichen Vcrbältnisse 
auch bei geringerer Entfernung die Feuersgefahr ausgeschlossen wird.

§ 5.
Die unter den §§ 1 bis 3 enthaltenen Vorschriften finden auch 

dann, wenn die Eisenbahngeleise, in deren Nähe die Errichtung von Ge
bäuden oder die Lagerung von Materialien stattfinden soll, noch nicht 
hergestellt find, Anwendung, sobald die projeklirte Anlage der Gleise unter 
Mittheilung einer beglaubigten Copie des genehmigten Projekts der zu
ständigen Polizeibehörde angezeigt und Seitens derselben die Anzeige 
durch das Amtsblatt des Bezirkes bekannt gemacht ist.

§ 6.
Hinsichtlich der bei der Anlage einer Eisenbahn innerhalb der unter 

den §§ 1 und 2 festgesetzten Entfernungen bereits vorfindlichen Gebäude 
und Materialien bleibt die Bestimmung derjenigen Vorkehrungen, welche 
zum Schutz gegen die durch die Nähe der Eisenbahn bedingte Feuers
gefahr erforderlich sind, dem Ermessen der Landespolizeibehörde vorbehalten.

§ 7.
Wer den in den §§ 1 bis 4 enthaltenen Vorschriften zuwider in 



218

der Nähe von Eisenbahnen Gebäude errichtet, oder Materialien nieder
legt, hat deren Fortschaffung im Wege der Exekution zu gewärtigen und 
verfällt in die im §§ 367 Nr. 6 und 15 des Strafgesetzbuches ange
drohte Strafe.

§ 8.
Auf die zu dem Betriebe einer Eisenbahn erforderlichen Gebäude 

und Materialien findet die vorstehende Polizei Verordnung keine An
wendung.

Marienwerder, den 21. Januar 1875.

Königliche Legierung. Abtheilung des Innern.

(Amtsblatt pro 1878, Seite 204.)

Bekanntmachung.
Es wird hiermit bekannt gemacht, daß von den in der Extrabeilage 

zu Nr. 31 unseres Amtsblatts zur öffentlichen Kenntniß gebrachten Ver
ordnungen, die Bahnordnung für deutsche Bahnen untergeordneter Be
deutung und die Bekanntmachung, betreffend die Abänderungen von Be
stimmungen des Bahnpolizei-Reglements für die Eisenbahnen Deutsch
lands auf Grund des § 11 des Gesetzes vom 11. März 1850 (G.-S. 
S. 265) erlassen worden sind, und daß vom 1. Juli cr. ab, als dem 
Tage des Inkrafttretens der vorbezeichneten Bahuordnnng, die für Ei
senbahnen untergeordneter Bedeutung in Nr. 111 des Deutschen Reichs
und Königlich preußischen Staatsanzeigers vom 14. Mai 1877 publizirte 
Sicherheits-Ordnung für normalspurige Eisenbahnen Preußens vom 10. 
Mai 1877 außer Kraft und die Bahnorduung für die deutschen Bahnen 
untergeordneter Bedeutung vom 12. Juni cr. an deren Stelle tritt.

Marienwerder, den 5. August 1878.
Köm gl. Wegiernng, Abtheilung des Innern.

Bekanntmachung,
betreffend die Bahuordnnng für deutsche Eisenbahnen unter

geordneter Bedeutung.

Extra-Blatt zum Amtsbl. No. 31 pro 1878 8. 18.

V. Bestimmungen für das Publikum.

§ 43.

Aufrechthaltung der Ordnung.

Die Eisenbahnreisenden und das sonstige Publikum müssen den 
allgemeinen Anordnungen nachkommen, welche von der Bahnvers 
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waltung behufs Aufrechthaltung der Ordnung beim Transport der 
Personen und Effekten getroffen werden, und haben den dienstlichen 
Anordnungen der in Uniform befindlichen oder mit einem Dienst
abzeichen oder mit einer besonderen Legitimation versehenen Bahns 
polizeibeamten Folge zu leisten.

§ 44.
Halten vor den Niveauübergängen.

Sobald sich ein Zug nähert, müssen Fuhrwerke, Beiter, Fuss
gänger, Treiber von Vieh und Lastthieren bei den an den Wege
übergängen ausgestellten Warnungstafeln halten, resp, die Bahn 
räumen.

§ 45.
Milführen gemeinschädlicher Gegenstände und Geldstrafen für 

Bahnpolizei-Kontraventionen.

Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften in den §§ 43 und 
44 und gegen die sonstigen mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde 
zur Sicherheit des Betriebes von den Verwaltungen getroffenen An
ordnungen, sowie gegen die nachfolgenden Bestimmungen des Be
triebs-Reglements für die Eisenbahnen Deutschlands vom 11. Mai 
1874, welche also lauten:

„Feuergefährliche Gegenstände, sowie alles Gepäck, welches 
Flüssigkeiten und andere Gegenstände enthält, die auf irgend 
eine Weise Schaden verursachen können, insbesondere geladene 
Gewehre, Schiesspulver, leicht entzündbare Präparate und an
dere Sachen gleicher Eigenschaft, dürfen in den Personenwa
gen nicht mitgenommen werden.

Das Eisenbahn-Dienstpersonal ist berechtigt, sich in dieser 
Beziehung die nöthige Ueberzeugung zu verschaffen.

Jägern und im öffentlichen Dienste stehenden Personen ist 
jedoch die Mitführung von Ilaudmunition gestattet.

Der Lauf eines mitgeführten Gewehres muss nach oben ge
halten werden",

werden mit einer Geldstrafe bis zu dreissig Mark geahndet, sofern 
nicht nach den allgemeinen Strafbestimmungen eine härtere Strafe 
verwirkt ist.

Berlin, den 12. Juni 1878.
Der Reichskanzler

V. Bismarck.
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Auszug aus dem Bahnpolizei-Reglement für die 
Eisenbahnen, vom 4. Januar 1875.

(Außerord. Beilage zürn Amtsbl. Nr. 11 pro 1875.)

’ IV. Bestimmungen für das Publikum.

§ 53. )*

*) § 53 ist hier in der veränderten Fassung gemäß Bekanntmachung des Reichs
kanzlers v. 17. Juni 1878 — Extr. Amtsbl. Nr. 31 S. 29 pro 1878 - abgedruckt.

Die Eisenbahn-Reisenden müssen den allgemeinen Anordnungen nach
kommen, welche von der Bahnverwaltung behufs Aufrechthaltung der 
Ordnung beim Transport der Personen und Effekten getroffen werden 
und haben den dienstlichen Anordnungen der in Uniform befindlichen 
oder mit einem Dienstabzeichen oder mit einer besonderen Legitimation 
versehenen Bahnpolizei-Beamten (§ 66) Folge zu leisten.

§ 54.
Das Betreten des Planums der Bahn, der dazu gehörigen Böschun

gen, Dämme, Gräben, Brücken und sonstigen Anlagen ist ohne Erlaub
nißkarte nur der Aufsichtsbehörde und deren Organen, den in der Aus
übung ihres Dienstes befindlichen Forstschutz-, Zoll-, Steuer-, Telegra
phen-, Polizeibeamten, den Beamten der Staatsanwaltschaften und den 
zur Rekognoszirung dienstlich ensendeten Offizieren gestattet; dabei ist 
jedoch die Bewegung wie der Aufenthalt innerhalb der Fahr- und Ran- 
girgeleise zu vermeiden. Das Publikum darf die Bahn nur an den zu 
Ueberfahrten oder Uebergängen bestimmten Stellen überschreiten und 
zwar nur so lange, als die letzteren nicht durch Barrieren verschlossen 
sind. Es ist dabei jeder unnöthige Verzug zu vermeiden.

Die Gewährung von Erlaubnißkarten zum Betreten der vorstehend 
bezeichneten Bahnanlagen bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

Es ist untersagt, die Barrieren oder sonstigen Einfriedigungen eigen
mächtig zu öffnen, zu überschreiten oder zu übersteigen, oder etwas darauf 
zu legen oder zu hängen.

§ 55.

Außerhalb der bestimmungsmäßig dem Pllbliknm für immer oder 
zeitweise geöffneten Räume darf Niemand den Bahnhof ohne Erlaubniß
karte betreten, mit Ausnahme der in Ausübung ihres Dienstes befindli
chen Chefs der Militär- und Polizeibehörde, sowie der im § 54 gedach
ten und der Postbeamten.

Den Festungs-Kommandanten, Fortifikations-Offizieren und den durch 
ihre Uniform als solche kenntlichen Fortifikations-Beamten ist gestattet, 
auch den Bahnkörper wie die Bahnhöfe innerhalb des Festungsrayons 
zu betreten.
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Die Wagen, welche Reisende zur Bahn bringen oder daher abholen, 
müssen auf den Borplätzen der Bahnhöfe an den dazu bestimmten Stel
len auffahren.

Die Ueberwachung der Ordnung auf den für diese Wagen bestimm
ten Vorplätzen, sowie dies den Verkehr mit Reisenden und deren Gepäck 
betrifft, steht den Bahnpolizei-Beamten zu, insofern in dieser Beziehung 
nicht besondere Vorschriften ein Anderes bestimmen.

§ 56.

Das Hinüberschaffen von Pflügen, Eggen und anderen Geräthen, 
sowie voit Baumstämmen und anderen schweren Gegenständen über die 
Bahn darf, sofern solche nicht getragen werden, nur auf Wagen oder 
untergelegten Schleifen erfolgen.

§ 57.

Für das Betreten der Bahn und der dazu gehörigen Anlagen durch 
Vieh bleibt derjenige verantwortlich, welchem die Aussicht über dasselbe 
obliegt.

Das Treiben von größeren Viehheerden über die Bahnübergänge 
ist innerhalb zehn Minuten vor dem erwarteten Eintreffen eines Zuges 
nicht mehr gestattet.

§ 58.

Privatübergänge dürfen nur von den Berechtigten unter den von 
der Aufsiaflsbehörde genehmigten Bedingungen benutzt werden.

§ 59.

So lange die Uebergänge geschlossen sind, müssen Fuhrwerke, Reiter, 
Treiber von Viehheerden und Führer von Lastthieren bei den aufgestell
ten Warnungstafeln halten. Das Gleiche gilt, sobald die Glocken an 
den mit Zugbarrieren versehenen Uebergängen ertönen. Fußgänger dür
fen sich den geschlossenen Barrieren nähern, dieselben aber nicht öffnen.

§ 60.

Alle Beschädigungen der Bahn und der dazu gehörigen Anlagen, 
mit Einschluß der Telegraphen, sowie der Betriebsmittel nebst Zubehör, 
ingleichen das Auflegen von Steinen, Holz und sonstigen Sachen aus 
das Planum, oder das Anbringen sonstiger Fahrhindernisse sind verboten, 
ebenso die Erregung falschen Alarms, die Nachahmung von Signalen, 
die Verstellung von Ausweiche-Vorrichtungen und überhaupt die Vor
nahme aller, den Betrieb störenden Handlungen.

§ 61.

Das Einsteigen in einen bereits in Gang gesetzten Zug, der Ver
such, sowie die Hülfeleistung dazu, ingleichen das eigenmächtige Oeffnen 
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ber Wagenthüren ober Aussteigen, während der Zug sich noch in Be
wegung befindet, ist verboten.

§ 62.
Wer den Bestimmungen der §§ 53—61 und den nachfolgenden 

Bestimmungen des Betriebs-Neglements für die Eisenbahnen Deutsch
lands vom 11. Mai 1874 zuwiderhandelt, welche als lauten:*)

Feuergefährliche Gegenstände, sowie alles Gepäck, welches Flüs
sigkeiten und andere Gegenstände enthält, die auf irgend eine Weise 
Schaden verursachen können, insbesondere geladene Gewehre, Schieß
pulver, leicht entzündbare Präparate und andere Sachen gleicher Ei
genschaft, dürfen in den Personenwagen nicht mitgenommen werden. 
Das Eisenbahn-Dienstpersonal ist berechtigt, sich in dieser Beziehung 
die nöthige Ueberzeugung zu verschaffen.

Jägern und im öffentlichen Dienste stehenden Personen ist jedoch 
die Mitführung von Handmunition gestattet.

wird mit einer Geldstrafe bis zu dreißig Mark bestraft, sofern nicht nach 
den allgemeinen Strafbestimmungen eine härtere Strafe verwirkt ist.

§ 63.
Die Bahnpolizei-Beamten sind befugt, einen Jeden vorläufig festzu

nehmen, der auf der Uebertretung der im § 62 gedachten Bestimmungen 
betroffen oder unmittelbar nach der Uebertretung verfolgt wird und sich 
über seine Person nicht auszuweisen vermag. Derselbe ist mit der Fest
nahme zu verschonen, wenn er eine angemessene Sicherheit bestellt. Die 
Sicherheit darf den Höchstbetrag der angedrohten Strafe nicht übersteigen.

Enthält die strafbare Handlung ein Berbrechen oder Vergehen, so 
kann sich der Schuldige durch eine Sicherheilsbestellung der vorläufigen 
Festnahme nicht entziehen.

Jeder Festgenommene ist ungesäumt an die nächste Polizeibehörde 
oder an den Staats- oder Polizei-Anwalt abzuliefern.

§ 64.

Den Bahnpolizei-Beamten ist gestattet, die fcstgenommenen Personen 
durch Mannschaften aus dem auf der Eisenbahn befindlichen Arbeitsper
sonale in Bewachung nehmen und an den Bestimmungsort abliefern zu 
lassen. In diesem Falle hat der Bahnpolizei-Beamte eine, mit seinem 
Namen und mit seiner Dienstqualität bezeichnete Festnehmungskarte mit
zugeben, welche vorläufig die Stelle der aufzunehmenden Verhandlung 
vertritt, die in der Regel an demselben Tage, an dem die Uebertretung 
konstatirt wurde, spätestens aber am Vormittage des folgenden Tages an 
die Polizeibehörde oder den Staats- oder Polizei-Anwalt eingesendet wer
den muß. ,

') Vergleiche § 45 Bahn-Ord. — Abgedruckt S. 219.
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§ 65.
Ein Abdruck der §§ 53—65 dieses Reglements und der §§ 13,14, 

22 Al. 2 und 5 und 23 des Betriebs-Reglements ist in jedem Passa
gierzimmer auszuhängen und ferner auf jedem Bahnhöfe ein dem Pub
likum zugängliches Beschwerdebuch im Stationsbüreau auszulegen.

(Amtsbl. pro 1878, S. 299.)

Polizei-Verordnung.
Auf Grund des § 74 des Bahnpolizei-Reglements für die Eisen

bahnen Deutschlands vom 4. Januar 1875 uud 12. Juni 1878 ist mit 
Zustimmung des Reichseisenbahnamtes die Anwendung der Bahnordnung 
für deutsche Eisenbahnen untergeordneter Bedeutung vom 12. Juni 1878, 
publizirt in Nr. 24 des Centralblattes für das Deutsche Reich vom 14. 
Juni 1878 und in der Extrabeilage zu Nr. 31 des Regierungs-Amts
blatts vom 31. Juli 1878 auf die Bahn Grandenz-Jablonowo von 
mir genehmigt worden.

Zugleich sind in Gemäßheit des § 45 dieser Bahnordnung für die 
bezeichnete Bahnstrecke die nachstehenden Anordnungen getroffen worden, 
deren Uebertretung der Strafandrohung des § 45 unterliegt.

§ 1.
Das Betreten des Planums der Bahn, der dazu gehörigen Böschun

gen, Dämme, Gräben, Brücken und sonstigen Anlagen ist ohne Erlaub
nißkarte nur der Aufsichtsbehörde und deren Organen, den in der Aus
übung ihres Dienstes befindlichen Forstjchutz-, Zoll-, Steuer-, Telegra
phen-, Polizeibeamten, den Beamten der Staatsanwaltschaften und den 
zur Rekognoscirung dienstlich entsendeten Offizieren gestattet; dabei ist 
jedoch die Bewegung wie der Aufenthalt innerhalb der Fahr- und Ran- 
gir-Geleise zu vermeiden.

Das Publikum darf die Bahn nur an den zu Ueberfahrten und 
Uebergängen bestimmten Stellen überschreiten und zwar nur so lange, 
als sich kein Zug nähert. Dabei ist jeder unnöthige Verzug zu vermeiden.

Es ist untersagt, die Barrieren oder sonstigen Einfriedigungen eigen
mächtig zu öffnen, zu überschreiten oder 511 übersteigen, oder etwas da
raus zu legen oder zu hängen.

§ 2.
Außerhalb der bestimmungsmäßig dem Publikum für immer oder 

zeitweise geöffneten Räume darf Niemand den Bahnhof ohne Erlaubniß- 
karte betreten, mit Ausnahme der in Ausübung ihres Dienstes befind
lichen Chefs der Militär- und Polizeibehörde, sowie der im § 1 gedach
ten und der Postbeamten.



224

Den Festungs-Kommandanten, Fortifikations-Osfiziercn und den 
durch ihre Uniform kenntlichen Fortifikationsbeamten ist gestattet, auch 
den Bahnkörper wie die Bahnhöfe innerhalb des Festungsrayons zu be- 
treten.

Die Wagen, welche Reisende zur Bahn bringen oder daher abho
len, müssen auf deu Borplätzen der Bahnhöfe an den dazu bestimmten 
Stellen ausfahren. Die Ueberwachuug der Ordnung auf den für diese 
Wagen bestimmten Borplätzen, soweit dies den Verkehr mit Reisenden 
und deren Gepäck betrifft, steht den Bahnpolizeibeamten zu, insofern in 
dieser Beziehung nicht besondere Vorschriften ein Anderes bestimmen.

§ 3.
Das Hinüberschasfen von Pflügen, Eggen und anderen Geräthen, 

sowie von Baumstämmen und anderen schweren Gegenständen über die 
Bahn darf, sofern solche nicht getragen werden, nur auf Wagen oder 
untergelegten Schleifen erfolgen.

§ 4.
Für das Betreten der Bahn und der dazu gehörigen Anlagen durch 

Vieh bleibt Derjenige verantwortlich, welchem die Aussicht über dasselbe 
obliegt.

§ 5.
Alle Beschädigungen der Bahn und der dazu gehörigen Anlagen, 

mit Einschluß der Telegraphen, sowie der Betriebsmittel nebst Zubehör, 
ingleichen das Auflegen von Steinen, Holz und sonstigen Sachen auf das 
Planum, oder das Anbringen sonstiger Fahrhindernisse sind verboten, 
ebenso die Erregung falschen Alarms, die Nachahmung von Signalen, 
die Verstellung von Ausweiche-Vorrichtungen, und überhaupt die Vor
nahme aller den Betrieb störenden Handlungen.

§ 6.
Das Einsteigen in einen bereits in Gang gesetzten Zug, der Ver

such, sowie die Hülfeleistuug dazu, iugleichen das eigenmächtige Oeffnen 
der Wagenthüren, während der Zug sich uoch in Bewegung befindet, ist 
verboten.

§ 7.

Die Bahnpolizeibeamten sind befugt, einen Jeden vorläufig festzu
nehmen, der auf der Uebertretung der in deu §§ 43—45 der Bahnord
nung für deutsche Bahnen untergeordneter Bedeutung, sowie der in die
ser Polizeiverordnung enthaltenen Bestimmungen betroffen oder unmittel
bar nach der Uebertretung verfolgt wird und sich über seine Person nicht 
auszuweisen vermag.

Derselbe ist mit der Festnahme zu verschonen, wenn er eine ange
messene Sicherheit bestellt. Die Sicherheit darf den Höchstbetrag der an
gedrohten Strafe nicht übersteigen.



225

Enthält die strafbare Handlung ein Verbrechen oder Vergehen, so 
kann sich der Schuldige durch eine Sicherheitsbestellung der vorläufigen 
Festnahme nicht entziehen.

Jeder Festgenoinmene ist ungesäumt an die nächste Polizeibehörde 
oder an den Staats- oder Polizeianwalt abzuliefern.

§ 8.
Den Bahnpolizeibeamten ist gestattet, die festgenommenen Personen 

durch Mannschaften aus dem auf der Eisenbahn befindlichen Arbeitsper
sonale in Bewahrung nehmen und an den Bestimmungsort abliefern zu 
lassen. In diesem Falle hat der Bahnpolizeibeamte eine mit seinem Na
men und seiner Dienstqualität bezeichnete Festnehmungskarte mitzugeben, 
welche vorläufig die Stelle der aufzunehmenden Verhandlung vertritt, die 
in der Regel an demselben Tage, an dem die Uebertretung kontastirt 
wurde, spätestens aber am Vormittag des folgenden Tages au die Poli
zeibehörde, oder den Staats- oder Polizeianwalt eingesendet wer
den muß.

§ 9.

Eiu Abdruck der §§ 43 bis 46 der Bahnordnung für deutsche Bah
nen untergeordneter Bedeutung der §§ 13, 14, 22 al. 2 und 5 und 
§ 23 des Betriebsreglements, sowie der vorstehenden Polizeiverordnung 
ist in jedem Passagierzimmer auszuhängen.

Mit Bezugnahme auf § 85 der Provinzialorduung für die Provin
zen Preußen rc. vom 29. Juni 1875 wird diese Polizeiverordnung hier
durch zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Berlin, den 17. November 1878.

Per Minister für Kandel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten.
gez. Maybach.

Auszug aus der Bahnordnnng für deutsche Eisenbahnen 
untergeordneter Bedeutung.

V. Bestimmungen für das Publikum.

Aufrechterhaltung der Ordnung.

§ 43.

Die Eisenbahnreisenden und das sonstige Publikum müssen den all
gemeinen Anordnungen nachkommen, welche von der Bahnverwaltung 
behufs Aufrechterhaltung der Ordnung beim Transport der Personen und 
Effekten getroffen werden, und haben den dienstlichen Anordnungen der 
in Uniform befindlichen oder mit einem Dienstabzeichen oder mit einer 
besonderen Legitimation versehenen Bahnpolizeibeamten Folge zu leisten.



226

Halten vor den Niveauübergängen.

§ 44.
Sobald sich ein Zug nähert, müssen Fuhrwerke, Reiter, Fußgänger, 

Treiber von Vieh und Lastthieren bei den an den Wegeübergängen aus
gestellten Warnungstafeln halten, resp, die Bahn räumen.

Milführeu gemeinschädlicher Gegenstände und Geldstrafen für 
Bahnpolizei-Kontraventionen.

§ 45.
Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften in den §§ 43 und 44 

und gegen die sonstigen mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde zur Si
cherheit des Betriebes von den Verwaltungen getroffenen Anordnungen, 
sowie gegen die nachfolgenden Bestimmungen des Betriebsreglements für 
die Eisenbahnen Deutschlands vom 11. Mai 1874, welche also lauten:

„Feuergefährliche Gegenstände, sowie alles Gepäck, welches Flüs
sigkeiten oder andere Gegenstände enthält, die auf irgend eine Weise 
Schaden verursachen können, insbesondere geladene Gewehre, Schieß
pulver, leicht entzündliche Präparate und andere Sachen gleicher Ei
genschaft, dürfen in den Personenwagen nicht mitgenommen werden.

Das Eisenbahn-Dienstpersonal ist berechtigt, sich in dieser Be
ziehung die nöthige Ueberzeugung zu verschaffen.

. Jägern und im öffentlichen Dienste stehenden Personen ist jedoch 
die Mitführung von Handmunition gestattet.

Der Lauf eines m'tgefühnen Gewehrs muß nach oben gehalten 
werden,"

werden mit einer Geldstrafe bis zu dreißig Mark geahndet, sofern nicht 
nach den allgemeinen Strafbestimmungen eine härtere Strafe verwirkt ist.

Beschwerdebuch.

§ 46.
Auf jeder Station ist ein dem Publikum zugängliches Beschwerde

buch auszulegen.

(Amtsbl. pro 1878, Nr. 50 S. 327.

Polizei Verordnung.
Nachdem auf Grund der Artikel 42 und 43 der Neichsverfassung 

im Anschluß an § 74 des Bahnpolizei-Reglements für die Eisenbahnen 
Deutschlands vom 4. Januar 1875 vom Bundesrath unterm 12. Juni 
d. I. die in Nr. 24 des Centralblatts für das deutsche Reich vom 14. 
Juni 1878 und in der Extrabeilage zu Nr. 31 des Regierungs-Amts
blatts vom 31. Juli 1878 publizirte Bahnordnung für deutsche Bahnen 
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untergeordneter Bedeutung erlassen worden ist, wird unter Zurückziehung 
der in Nr. 38 des Negierungs-Amtsblatts vom 19. September 1877 
veröffentlichten Polizeiverordnung die Bahn von Wangerin nach Ko
nitz den Bestimmungen dieser Bahnordnung unterworfen.

Zugleich sind in Gemäßheit des § 45 dieser Bahnordnung für die 
bezeichnete Bahnstrecke die nachstehenden Anordnungen getroffen worden, 
deren Uebertretung der Strafandrohung des § 45 unterliegt.

§ 1 bis § 9 gleichlautend mit der vorstehenden Verordnung vom 
17. November 1878.

Berlin, den 5. Dezember 1878.

Der Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten.
gez. Maybach.

(Amtsblatt pro 1879 Seite 311.)

Polizei-Verordnung.
Auf Grund des § 74 des Bahnpolizeireglements für die Eisenbah

nen Deutschlands vom 4. Januar 1875 und 12. Juni 1878 ist mit 
Zustimmung des Reichseisenbahnamtes die Anwendung der Bahnordnung 
für deutsche Eisenbahnen untergeordneter Bedeutung vom 12. Juni 1878, 
publizirt in Nr. 24 des Centralblatts für das Deutsche Reich vom 14. 
Juni 1878 und in der Extrabeilage zu Nr. 31 des Regierungs-Amts
blatts vom 31. Juli 1878 auf die Bahnstrecke Posen-Belgard von mir 
genehmigt worden.

Zugleich sind in Gemäßheit des § 45 dieser Bahnstrecke die nachstehen
den Anordnungen getroffen worden, deren Uebertretung der Strafandro
hung des § 45 unterliegt.

§ 1 bis § 9 gleichlautend mit der vorstehenden Verordnung vom 
17. November 1878.

Berlin, den 20. August 1879.
Der Minister der öffentlichen Arbeiten.

gez. Maybach.

(Amtsbl. pro 1879 S. 339.)

Bekanntmachung.

Auf Grund des § 74 des Bahnpolizei-Reglements für die Eisen
bahnen Deutschlands vom 4. Januar 1875 und 12. Juni 1878 ist mit 



228

Zustimmung des Reichseisenbahn-Amts die Anwendung der Bahnordnung 
für deutsche Eisenbahnen untergeordneter Bedeutung vom 12. Juni 1878 
(publizirt in Nr. 24 des Centralblatts für das deutsche Reich vom 14. 
Juni 1878 und in der Extrabeilage Nr. 31 deS Regierungs-Amtsblatts 
vom 31. Juli 1878) auf die Zweigbahn von Bahnhof Terespol nach 
dem Kieslager bei Dorosdowo, welche vom 27. Oktober c. ab dem 
Betriebe übergeben werden soll, von mir genehmigt worden.

Zugleich sind in Gemäßheit des § 45 der Bahnordnung in Betreff 
dieser Zweigbahn die nachstehenden Anordnungen getroffen, deren Ueber- 
tretung der Strafanordnung des § 45 unterliegt.

§ 1.
Das Betreten des Planums der Bahn, der dazu gehörigen Böschun

gen, Dämme, Gräben, Brücken und sonstigen Anlagen ist ohne Erlaub
nißkarte nur der Aufsichtsbehörde und deren Organen, den in Ausübung 
ihres Dienstes befindlichen Forstschutz, Zoll-, Steuer-, Telegraphen-, Po
lizei-Beamten, den Beamten der Staatsanwaltschaften und den zur Re- 
kognoszirung dienstlich entsendeten Offizieren gestattet; dabei ist jedoch 
die Bewegung, wie der Aufenthalt innerhalb der Fahr- und Rangierge
leise zu vermeiden.

Das Publikum darf die Bahn nur an den zu Ueberfahrten und 
Uebergängen bestimmten Stellen überschreiten und zwar nur so lange, 
als sich kein Zug nähert. Dabei ist jeder unnöthige Berzug zn ver
meiden.

Es ist untersagt, die Barrieren oder sonstigen Einfriedigungen ei
genmächtig zu öffnen, zu überschreiten oder zu übersteigen, oder etwas 
darauf zu legen oder zu hängen.

§ 2.
Das Hinüberschaffen von Pflügen, Eggen und anderen Geräthen, 

sowie von Baumstämmen und anderen schweren Gegenständen über die 
Bahn darf, sofern solche nicht getragen werden, nur auf Wagen oder 
untergelegten Schleifen erfolgen.

§ 3.
Für das Betreten der Bahn und der dazu gehörigen Anlagen durch 

Vieh bleibt derjenige verantwortlich, welchem die Aufsicht über dasselbe 
obliegt.

§ 4.
Alle Beschädigungen der Bahn und der dazu gehörigen Anlagen, 

mit Einschluß der Telegraphen, sowie der Betriebsmittel nebst Zubehör, 
ingleichen das Auflegen von Steinen, Holz und sonstigen Sachen auf 
das Planum, oder das Anbringen sonstiger Fahrhindernisse sind verboten, 
ebenso die Erregung falschen Allarms, die Nachahmung von Signalen, 
die Verstellung von Ausweichevorrichtungen, und überhaupt die Vornahme 
aller den Betrieb störenden Handlungen.
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§ 5.

Die Bahnpolizeibeamten sind befugt, einen Jeden vorläufig festzu
nehmen, der auf der Uebcrtretung der in den §§ 43 bis 45 der Bahn
ordnung für deutsche Bahnen untergeordneter Bedeutung, sowie der in 
dieser Polizeiverodnung enthaltenen Bestimmungen betroffen oder unmit
telbar nach der Uebcrtretung verfolgt wird und sich über seine Person 
nicht auszuweisen vermag.

Derselbe ist mit der Festnahme zu verschonen, wenn er eine ange
messene Sicherheit bestellt. Die Sicherheit darf den Höchstbetrag der 
angedrohten Strafe nicht übersteigen.

Enthält die strafbare Handlung ein Perbrechen oder Vergehen, so 
kann sich der Schuldige durch eine Sicherheitsbestellung der vorläufigen 
Festnahme, nicht entziehen.

Jeder Festgenommene ist ungesäumt an die nächste Polizeibehörde 
oder an den Staats- oder Polizei-Anwalt abzuliefern.

§ 6.

Den Bahnpolizeibeamten ist gestattet, die festgenommenen Personen 
durch Mannschaften aus dem auf der Eisenbahn befindlichen Arbeitsper
sonale in Bewachung nehmen und an den Bestimmungsort abliefern 
zu lassen. In diesem Falle hat der Polizeibeamte eine, mit seinem 
Namen und mit seiner Dienstqualität bezeichnete Festnehmuugskarte mit
zugeben, welche vorläufig die Stelle der aufzunehmenden Verhandlung 
vertritt, die in der Regel an demselben Tage, an dem die Uebcrtretung 
constatirt wurde, spätestens aber am Vormittag des folgenden Tages an 
die Polizeibehörde oder den Staats- oder Polizeianwalt eingesendet wer
den muß.

Mit Bezugnahme auf § 85 der Provinzialordnung für die Provin
zen Preußen rc. vom 29. Juni 1875 wird diese Polizei-Verordnung hier
durch zur öffentlicheu Kenntniß gebracht.

Berlin, den 18. Oktober 1879.

I)er Minister der öffentlichen Arbeiten.
gez. Maybach.

(Amtsblatt pro 1879 Seite 381.)

Polizei Verordnung.
Auf Grund des § 74 des Bahnpolizei-Reglements für die Eisen

bahnen Deutschlands vom 4. Januar 1875 und 12. Juni 1878 ist mit 
Zustimmung des Reichseisenbahn-Amts die Anwendung der Bahnordnung 
für deutsche Eisenbahnen untergeordneter Bedeutung vom 12. Juni 1878
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(publizirt in Nr. 24 des Centralblatts für das deutsche Reich vom 14. 
Juni 1878 und in der Extrabeilage zu Nr. 31 des Regierungs-Amts
blatts vom 31. Juli 1878) auf die Bahnstrecke Laskotvitz-Zablonotvo 
von mir genehmigt worden.

Zugleich sind in Gemäßheit des § 45 dieser Bahnordnung die nach- 
stehenden Anordnungen getroffen, deren Uebertretung der Strafandrohung 
des § 45 unterliegt.

(§§ 1 bis 9 gleichlautend mit der obigen Verordnung vom17. November 1878.) 

Berlin, den 28. November 1879.
Der Minister der öffentlichen Arbeiten.

gez. Maybach.

(Amtsbl. pro 1880 S. 307.

Polizei Verordnung,
für den Landverkehr auf der Eisenbahnbrücke über die Weichsel bei 

Graudenz.

Auf Grund der §§ 76—78 der Provinzialordnung für die Provin
zen Preußen rc. vom 29. Juni 1875 (Ges.«S. S. 335) in Verbindung 
mit den §§ 6, 12 und 15 des Gesetzes über die Polizeiverwaltung vom 
11. März 1850 (Ges.-S. S. 265) verordne ich in Ansehung des Land
verkehrs auf der Eisenbahnbrücke über die Weichsel bei Graudenz für die 
betreffenden Theile der Greise Graudenz und Schwetz mit Zustimmung 
des Provinzialraths der Provinz Westpreußcn was folgt:

§ 1.
Wer über die Brücke fährt, reitet, Vieh führt oder treibt, hat stets 

den ihm zur rechten Hand liegenden Theil des für den Landverkehr be
stimmten Fahrweges zu benutzen.

Die auf der Eisenbahnbrücke verkehrenden Fußgänger haben sich 
ebenfalls auf dem Fahrwege oder auf den für sie bestimmten Fußgänger
wegen zu halten.

Personen, welche Karren oder Handwagen schieben oder ziehen, und 
welche Lasten tragen, dürfen nicht die Fußgängerwege, sondern nur den 
ihnen zur rechten Hand liegenden Theil des Fahrweges benutzen.

§ 2.

Beschädigungen der Brücke, sowie das Aufstellen oder Hinlegen von 
Gegenständen, durch welche für den Eisenbahn- oder Landverkehr auf der 
Brücke Hindernisse entstehen können, sind untersagt,
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§ 3.
Das Passiren der Eisenbahnbrücke ist verboten:

1) für Fuhrwerke, deren Ladung die Breite von 2V4 Meter übersteigt;
2) für unbespannte Wagen und Karren, welche anderen Fuhrwerken 

angehängt sind:
3) für Fuhrwerk und Vieh, welches nach Ansicht der Brückenwärter 

nicht im Stande ist, die Brücke ohne Aufenthalt zu passiren.

§ 4.
Pflüge, Eggen und ähnliche Geräthschaften dürfen nicht geschleppt, 

sondern nur auf Wagen transportirt werden.

§ 5.
Fuhrwerke, Vieh uud Reiter müssen die Brücke im Schritt und 

ohne allen Aufenthalt passiren. Niemand darf das vor ihm gehende 
Fuhrwerk, Vieh u. s. w. überholen. Das Hemmen der Wagen beim 
Passiren der Brücke durch Hemmschuhe, Klappenstöcke u. s. w. ist un
tersagt.

8 6.
Das Wegwerfen brennender oder glimmender Gegenstände insbe

sondere von Cigarren, Cigaretten und Schreichhölzern ans den Holzbe
lag der Brücke ist untersagt.

§ 7.
Ein Jeder, welcher auf der Brücke oder in deren Nähe verkehrt, 

hat den Anweisungen der Brückenwärter ungesäumt Folge zu leisten.
Im Uebrigen wird auf die einschlagenden Bestimmungen der Bahn

ordnung für deutsche Eisenbahnen untergeordneter Bedeutung vom 12. 
Juni 1878 verwiesen.

§ 8-
Uebertretungen dieser Verordnung werden, soweit nicht nach den 

allgemeinen strafrechtlichen Bestimmungen eine höhere Strafe eintritt, 
mit Geldstrafe bis zu 30 Mark bestraft.

Danzig, den 23. Oktober 1880.

Per Hverpräsidenl der Provinz Westprenßen.
gez. v. Ernsthausen.

f. Durch Bauten.

(Amtsblatt pro 1837, S. 90.)

Der noch häufig bei den Bauhandwerkern übliche Gebrauch bei ihren 
Feierlichkeiten, nach Richtung eines Gebäudes oder Vollendung anderer 
Bauarbeit, von einem hohen Standpunkte die bei Ausbringung von Ge
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kürzlich den Tod eines Kindes zur Folge gehabt und es ist daher von 
des Königs Majestät befohlen worden, daß von Polizei wegen dergleichen 
Unglücksfällen vorgebeugt werden soll.

Wir finden uns dem zu Folge veranlaßt, in unserem Verwaltungs
bezirk den Gebrauch des Herabwerfens der Gläser und Flaschen bei den 
vorgeregten Gelegenheiten hiermit zu untersagen und hat der Uebertreter 
dieses Verbots eine Geldstrafe von 5 Thlr. bis 10 Thaler oder eine an
gemessene Gefängnißstrafe und bei eingetretener Beschädigung die Ein
leitung der Criminaluntersuchuug zu gewärtigen.

Zugleich werden die Polizeibehörden angewiesen, auf die genaue 
Beachtung dieses Verbots strenge zu wachen und die Uebertreter dessel
ben sogleich zur Untersuchung und Bestrafung zu ziehen.

Marienwerder, den 9. März 1837.

Königs. Areuß Legierung, Abtheilung des Innern.

(Auszug aus dem Amtsblatt pro 1843, S. 158).

Zur Verhütung der mit einem unvorsichtigen und regelwidrigen Ver
fahren beim Richten von Gebäuden für die dabei beschäftigten Personen 
verknüpften Gefahren und zur Vermeidung ähnlicher trauriger Erfahrun
gen, als in dieser Hinsicht öfter gemacht worden sind, finden wir uns 
veranlaßt, nachstehende polizeiliche Bestimmungen zur öffentlichen Kennt
niß und zur pünktlichen Beachtung seitens der betreffenden Baugewerbe
treibenden vorzuschreiben:

1) Das Richten eines Gebäudes muß jederzeit in Gegenwart und un
ter der persönlichen Aufficht desjenigen Meisters bewirkt werden, 
welcher die Ausführung des Baues übernommen hat.

Die Zimmermeister werden daher zur Vermeidung der unten 
bemerkten Strafen darauf aufmerksam gemacht, daß es ihre Ver
pflichtung ist, wie bei allen übrigen bei einem Bau vorkommenden 
Haupt-Verrichtungen, so namentlich auch bei dem Richten persönlich 
zugegen zu sein und die Leitung selbst zu übernehmen, da sie da
für allein verantwortlich bleiben.

2) Bei dem Nichten eines jeden Gebäudes muß der überflüssige Zu
drang Hülfe leistender Personen sorgfältig vermieden und nur so 
vielen die Hilfsleistung verstattet werden, als zur Ausführung des 
Geschäfts nothwendig sind und mit Sicherheit übersehen und dirigirt 
werden können.

3) Da eine Gefahr für die bei dem Richten beschäftigten Personen 
hauptsächlich bei solchen Gebäuden eintritt, welche nicht mit einem 
nach den Regeln der Baukunst konstruirten Dachstuhle versehen 
werden, so wird für alle Fälle, wo kein vollständiger Dachstuhl auf
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gebracht wird, folgendes beim Richten zu beobachtende Verfahren 
vorgeschrieben:

a. Beim Richten des ersten Paares Sparren oder der Giebel
sparren muß eine starke Votre oder ein Brettstück zuerst auf 
mindestens 6 Fuß Höhe mit einem 6 Zoll langen eisernen 
Nagel und auf gleiche Weise aus den zunächst liegenden Dach
balken befestigt werden.

b. Alsdann ist auf einer Seite des Daches eine Schwartlatte am 
Giebelsparren von inwendig in 2/$ Höhe des Daches mit ei
nem 6zölligen eisernen Nagel und dieselbe Latte auf gleiche 
Weise am vierten Dachbalken zu befestigen.

c. An diese Schwartlatte sind das zweite und dritte Paar Spar
ren auch durch 6 Zoll lange eiserne Nägel zu befestigen.

d. Beim vierten und weiter folgenden Sparren ist, wie bei dem 
ersten und folgenden vorgeschrieben, zu verfahren.

4) Jede Abweichung von den vorstehenden Bestimmungen soll unab
hängig von der Berpflichtung zum Schadens-Ersatz und der bei vor- 
kommenden Beschädigungen verwirkten Criminal - Strafen an dem 
Schuldigen mit einer polizeilichen Geldstrafe von 5—50 Tblr. oder 
verhältnißmüßiger Gefängnißstrafe ohne Nachsicht gerügt werden. 
Schließlich verpflichten wir die sämmtlichen Baubeamten, die Bauge- 

werbtreibenden bei jeder sich darbietenden Gelegenheit auf diese Vorschrif
ten aufmerksam zu machen, die Befolgung derselben zu kvntrolliren und 
die zu ihrer Kenntniß gelangenden Contraventionsfälle der betreffenden 
Polizeibehörde zur Bestrafung mitzutheilen. Ebenso empfangen die Po
lizeibehörden die Anweisung, für die Bekanntmachung und Befolgung 
dieser Anordnung in ihrem Geschäftsbereich Sorge zu tragen und uns 
von jeder Uebertretung derselben unaufgefordert Anzeige zu leisten; die 
im Departement vorhandenen Prüfungskommissionen werden endlich hier
durch aber beauftragt, die Bekanntschaft mit den vorstehenden Anordnun
gen bei jeder Meister-Prüfung zum Gegenstände der Prüfung zu machen, 
und wie solches geschehen ist, in dem Prüfungsprotokolle ausdrücklich 
anzugeben.

Marienwerder, den 24. Mai 1843.

Königs. Kreutz. Legierung, Abtheilung des Innern.

(Amtsblatt pro 1847, S. 129. — Amtsblatt pro 1865, S.
290 bis 291).

In Stelle der bisherigen Bau-Polizei-Vorschriften für das platte 
Land des hiesigen Regierungsbezirks, namentlich über die Entfernung 
zwischen den Wohnhäusern und Wirthschaftsgebäuden, welche den jetzigen 
Bedürfnissen nicht überall entsprechen, bringen wir mit Genehmigung 
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des Königl. Ministerii des Innern die nachfolgenden Bestimmungen hier
mit zur öffentlichen Kenntniß:

§ 1.
Wohnhäuser mit Stroh-, Rohr- oder Holzschindel-Dächern müssen 

von anderen Wohngebäuden mindestens 30 Fuß entfernt errichtet werden.

§ 2.
Nicht massive Wohnhäuser mit feuersichern Dächern müssen von an

dern Wohnhäusern mindestens 15 Fuß entfernt bleiben.

§ 3.
Massive Wohnhäuser mit feuersichern Dächern dürfen auch in gerin

gerer Entfernung als 15 Fuß von anderen Wohnhäusern erbaut werden.

§ 4.
Die Entfernung, in welcher Wirthschaftsgebäude von einander und 

die Bauart, in welcher sie errichtet werden sollen, bleibt den Bauenden 
überlassen, die Wirthschaftsgebäude dürfen jedoch nie einen geschlossenen 
Hof, d. h. ein mit keinem Zwischenraum versehenes Viereck bilden, viel
mehr müssen stets an einigen Stellen ganz offene Zwischenräume bleiben, 
durch welche beim Ausbruche eines Feuers die Löschgeräthe geschafft wer
den können, und vermöge deren die Verbreitung der Flammen über alle 
Gebäude verhindert oder doch erschwert wird.

§ 5.

Scheunen mit Stroh-, Rohr« oder Holzschindeldächern müssen von 
Wohnhäusern 60, Ställe und andere Wirthschaftsgebäude mit eben die
ser Bedachung mindestens 30 Fuß entfernt bleiben.

§ 6.
Nicht massive Scheunen, Ställe und Wirthschaftsgebäude mit feuer

sichern Dächern sind von Wohnhäusern wenigstens 15 Fuß entfernt zu 
halten.

§ 7.
Massive Scheunen, Ställe und andere Wirthschaftsgebäude mit feuer

sichern Dächern dürfen den Wohnhäusern auch näher als 15 Fuß stehen.

§ 8-

Unter einem Dache dürfen die § 5, 6, 7 genannten Wirthschafts
gebäude mit Wohnhäusern in der Regel nicht errichtet werden. Erfor
dern ganz besondere Umstände eine Ausnahme von dieser Regel, so müs
sen Wirthschaftsgebäude und Wohnhaus durch eine von Grund auf bis 
über den Dachforst massiv aufgeführte Scheidewand, in der sich auch keine 
Thüren, Fenster oder andere Oeffnungen befinden, geschieden werden, auch 
dürfen die Dachlatten nur bis an diese Wand, nicht hinein oder hin
durch reichen, endlich müssen Wirthschaftsgebäude und Wohnhaus ein feuer
sicheres Dach erhalten.
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§ y.
Auch massive mit feuersichern Dächern versehene Scheunen, Stalle 

und andere Wirthschaftsgebäude dürfen mit Wohnhäusern nie einen ge
schlossenen Hof bilden, vielmehr gilt hier dasselbe, was § 4 Gesetz ist.

§ io.
Unter feuersichern Dächern werden für jetzt Dächer von Dachsteinen, 

Metall oder Steinpappe verstanden.

§ N-
Die obigen Vorschriften gelten sowohl, wenn neue Gebäude errichtet, 

als auch wenn Gebäude abgebrochen und neu aufgeführt werden.

§ 12.
Schmieden müssen 40 Fuß von anderen Gebäuden entfernt stehen 

und sind massiv in Wellerwand, Piss oder Luftsteinen und mit feuer- 
sicherm Dach zu erbauen. Wird eine Schmiede mit einem Wohnhause 
unter einem Dache erbaut, so ist zwischen beiden die im § 8 näher be
schriebene Wand zu errichten auch das Wohnhaus mit feuersicherm Dach 
zu versehen.

§ 13.
Brachstuben sind 300 Fuß von allen Gebäuden entfernt zu errich

ten. Sie müssen stets massiv, in Wallerwand, Piss oder Luftziegeln und 
mit feuersicherm Dache versehen sein.

§ 14.
Backöfen, welche außerhalb der Wohnhäuser errichtet werden, sind 

von denjenigen Gebäuden, die keine feuersichern Dächer haben, wenig
stens 100 Fuß, von denjenigen, die mit feuersichern Dächern versehen 
find, wenigstens 50 Fuß entfernt zu halten und massiv mit feuersicherm 
Dach zu erbauen.

§ 15.
Wer einen Bau ohne Consens oder abweichend vom Consense aus

führt, oder wenn er des Consenses nicht bedarf, den in dieser Verord
nung enthaltenen Vorschriften nicht gemäß baut, verfällt in eine Strafe 
bis zu 10 Thlrn. und muß das bereits Erbaute, wenn es vorschrifts
widrig ist, durch eine Abänderung vorschriftsmäßig einrichten, ober wenn 
diese Abänderung nicht möglich ist, es ganz abbrechen.

In der bisherigen Besugniß der Polizeibehörden, den Bau-Consens 
zu ertheilen, wird durch vorstehende Verordnung nichts geändert.

Marienwerder, den 1. Mai 1847.

Königliche Wreuß. Legierung, Abtheilung des Innern.

In den ländlichen Ortschaften ist wiederholt der Fall vorgekommen, 
daß Bauten ohne Consens oder ohne Beachtung der in der vorstehenden 
Verordnung enthaltenen Vorschriften ausgeführt worden sind und daher 



J>36

der Abbruch solcher Bauten hat erfolgen müssen. Wir sehen uns daher 
veranlaßt, die vorstehende Verordnung zu republiziren und den Ortspo
lizeibehörden die strenge Beachtung der gesetzlichen Vorschriften und die 
sorgfältige Ueberwachung der in ihrem Bezirke zur Ausführung kommenden 
Bauten zur besondern Pflicht zu machen.

Marienwerder, den 23. September 1865.

Königt. Wegierrrng, Abtheilung des Innern.

(Amtsblatt pro 1880, S. 63.)

Polizei-Verordnung, 
betreffend die Dispensation von den baupolizeilichen Vorschriften für das 

platte Land des Regierungsbezirks Marienwerder.

Auf Grund der §§ 76, 77 und 78 der Provinzial-Ordnung für die 
Provinzen Preußen pp. vom 29. Juni 1875 (Gesetz-Sammlung S. 335) 
in Verbindung mit §§ 6, 12 und 15 des Gesetzes über die Polizeiver
waltung vom 11. März 1850 (Ges.-Samml. S. 265) verordne ich un
ter Zustimmung des Provinzialraths der Provinz Westpreußen in Erwä
gung, daß die Baupolizeiverordnung für das platte Land des Regierungs
bezirks Marienwerder vom l. Mai 1847 (Regierungs-Amtsblatt pro 
1847 Seite 129 und pro 1865 Seite 290) Dispensationen von einzel
nen Vorschriften überhaupt nicht zuläßt, daß aber je nach der Lage der 
Verhältnisse mannigfach Abweichungen von gewissen baupolizeilichen Be
stimmungen nicht vermieden werden können, und danach auch für den 
Regierungsbezirk Danzig durch Polizeiverordnung vom 23. August 1862 
die Befugniß gegeben ist, von den Vorschriften der für das platte Land 
dieses Regierungsbezirks erlassenen Baupolizeiverordnung in denjenigen 
Fällen Ausnahmen zu gestatten, wo die strenge Anwendung derselben zu 
Härten führen sollte, für den Umfang des Regierungsbezirks Marien
werder was folgt:

§ 1.
Zulässig sind Dispensationen von den Vorschriften der §§ 1, 2, 5, 

6, 8 (zweiter Satz) und 12 der Baupolizeiverordnung für datz platte 
Land des Regierungsbezirks Marienwerder vom 1. Mai 1847.

§ 2.
Die Dispensation darf nur ertheilt werden, wenn

1. die strenge Befolgung der vorstehend bezeichneten Bestimmungen 
nach Lage des einzelnen Falles entweder überhaupt unmöglich ist, 
oder zu übermäßigen Härten führen, insbesondere den Bauenden 
und seine Familie obdachlos machen würde, und wenn

2. eine Abweichung von der betreffenden Vorschrift im gegebenen 
Falle entweder überhaupt oder bei Anwendung gewisser, dem Bau- 
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enden zur Pflicht zu machenden Vorsichtsmaßregeln ohne Gefähr
dung des Gemeinwohls, insbesondere ohne Herbeiführung oder 
wesentliche Erhöhung der Feuersgefahr zulässig erscheint.

§ 3-
Der Nachweis über das Vorhandensein der vorstehend bezeichneten 

Voraussetzungen ist in jedem einzelnen Falle durch die amtlichen Aeuße
rungen der Ortsbehörde und des Kreislandraths, in Ansehung der Be
stimmung im § 2 unter Ziffer 2 erforderlichen Falles durch das Gut
achten eines Königlichen Baubeamten zu erbringen.

Danzig, den 4. März 1880.

Der HverprLsident der Provinz Westpreußen.
In Vertretung:

von Saltz wedel.

(Auszug aus dem Amtsblatt pro 1866, S. 271 bis 272.)

Im Anschlüsse an unsere Baupolizeiverordnung für das platte Land 
vom 1. Mai 1847 verordnen wir auf Grund des § 11 des Gesetzes 
über die Polizeiverwaltung vom 11. März 1850, was folgt:

§ 1.
Bei allen Neubauten von Wohnhäusern auf dem platten Lande, so

bald sie mit einem Strohdache versehen werden, müssen sogenannte ge
strickte Windeldecken mit einer darüber zu verbreitenden Lehmstrichlage 
zur Anwendung kommen.

§ 2.
Wer gegen diese Bestimmung verstößt, verfällt in eine Strafe bis 

zu 10 Thlr. oder verhältnißmüßige Gefängnißstrafe.

Marienwerder, den 16. Oktober 1866.

Königs. Aegierung, Abtheilung des Innern.

(Amtsblatt pro 1850, Nro. 4, S. 19).

Da bei vorkommenden Neu- oder Reparaturbauten die Einholung 
der vorschriftsmäßigen polizeilichen Consense noch häufig Unterlasten wird, 
so sehen wir uns veranlaßt, nachstehende Bestimmungen wiederholt in 
Erinnerung zu bringen:

Wer einen Neu-Bau oder einen Hcmpt-Reparatur-Bau vornehmen 
will, ist nach §§ 69 und 70, Theil 1, Titel 8 des allgemeinen Land
rechts und nach unserer Amtsblattsversügung vom 28. September 1833 
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verpflichtet, vorher den polizeilichen Consens nachzusuchen, welcher für die 
Amtsortschaften von den Domainen-Rent-Aemtern, für die adelichen 
Bauerdörfern von den Dominien und wo diesen die Polizeiverwaltung 
nicht zusteht, so wie für die adelichen Güter von den Lanoräthen ertheilt 
wird, und es darf bei Ausführung des Baues von den im Consense ge
stellten Bedingungen in keiner Weise abgewichen werden. Wer die Nach« 
suchung des Consenses unterläßt, oder von den Bestimmungen desselben 
bei Ausführung des Baues abweicht, verfällt, wenn eine neue Feuerstelle 
errichtet, oder eine alte verlegt worden, in eine Polizeistrafe von 5 bis 
10 Thlr., bei allen anderen oder Hauptreparalur-Bauten aber in eine 
Polizeistrafe von 1 bis 5 Thlr.

Vorstehende Bestimmungen finden allein keine Anwendung auf Ei
genthümer solcher ländlichen Besitzungen in den vormals ostpreußischen 
Landestheilen unseres Departements, welche nicht zu den bäuerlichen ge
hören, hinsichtlich deren es bei unserer Amtsblatts-Verfügung vom 8. 
Juni 1841 bewendet.*)

*) Wird längst nicht mehr angewendet.

Unter Hauptreparaturen sind folgende zu verstehen:

1) Die Erneuerung sämmtlicher Fundamente unter den Umfangswän
den der Gebäude von Fachwerk oder von Holz; das Unterfahren 
massiver Wände, wenn solches auf die Hälfte oder darüber einer 
Front oder Giebelmauer ausgedehnt werden soll, imgleichen die 
Unterschwellung eines ganzen Gebäudes.

2) Die Anlegung eines Kellers in einem schon vorhandenen Gebäude.
3) Das Abbrechen einer Etage oder mehrerer eines Gebäudes.
4) Die Aufführung einer Etage oder mehrerer auf einem schon vor

handenen Gebäude oder auf einem solchen, welches ursprünglich 
nicht so hoch zu bauen beabsichtigt gewesen ist.

5) Die Aenderung der inneren Einrichtung eines Gebäudes zu andern 
Zwecken, wenn eine neue Anlage von Feuerungen oder eine Um
änderung der vorhandenen damit verbunden ist, imgleichen, wenn 
Verbindungswände im Innern, Pfeiler, Unterzüge und Träger 
weggenommen oder verändert werden sollen.

6) Die Vergrößerung vorhandener Gebäude durch deren Verlängerung 
oder Verbreitung.

7) Die Einziehung neuer Balken und Unterzüge, imgleichen die An
bringung eines neuen Dachstuhls.

8) Die Anbringung neuer Sparren, wenn solche sich über ein Drit
theil der ganzen Anzahl erstreckt.

9) Die Ausführung neuer Schornsteine und Anlegung neuer Feue
rungen.

10) In Ansehung der Dacheindeckung:
a. wenn ein Ziegeldach oder ein Lehmschindeldach ganz oder theil- 
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weise in ein Stroh-, Rohr- oder Holzschindeldach umgewan
delt werden soll,

b) wenn Dächer von Stroh-, Rohr- oder Holzschindeln umge
wandelt werden sollen,

c) wenn dergleichen Dächer, deren Umwandlung in feuersichere 
Dächer schon früher von Polizeibehörden verlangt worden ist, 
auch nur bis zum vierten Theile der ganzen Eindeckung zu 
erneuern beabsichtigt werden.

Sämmtliche Polizeibehörden werden angewiesen, darüber zu wachen, 
daß diese Vorschriften genau befolgt und Uebertretungen derselben den 
Gesetzen gemäß geahndet werden; auch haben dieselben bei Ertheilung 
der Baukonsense die bestehenden bau- und feuerpolizeilichen Vorschriften 
genau zu beachten.

Marienwerder, den 6. Januar 1850.

Königs. H^reuß. Kegierung, Kvth. des Innern.

(Amtsblatt pro 1854 S. 319).

Polizei-Verordnung, 
betreffend die Construktion und Reinigung enger, vom Echornfteitt- 

feger nicht zu befahrender Schornsteine.

In Verfolg des Allerhöchsten Erlasses vom 12. April v. I. und 
der Bekanntmachung der Königl. Ministerien für Handel, Gewerbe und 
öffentliche Arbeiten und des Innern vom 10. September v. I. (Ges.-S. 
S. 753, 754) wird hierdurch rücksichtlich der Konstruktion und Reinigung 
enger, vom Schornsteinfeger nicht zu befahrender Schornsteinröhren auf 
Grund des § 11 des Gesetzes vom 11. März 1850 über die Polizei- 
Verwaltung Folgendes verordnet:

§ 1.
Die Wangen solcher Schornsteinröhren und die Zungen zwischen 

denselben müssen bei gewöhnlichen Stuben- und Heerdfeuern wenigstens 
einen halben Stein stark angelegt werden und alles Holzwerk von dem
selben drei Zoll entfernt bleiben.

Wo aber wegen anhaltender oder starker Feuerung eine bedeutende 
Erhitzung der Röhren zu erwarten ist, sind die Wangen nach Maaßgabe 
der Umstände von einem bis auf zwei und einen halben Stein zu 
verstärken.

§ 2.

Wenn die Röhren nicht lothrecht aufgeführt, sondern gezogen oder 
geschleift werden sollen, so darf dies Schleifen nur stattfinden, entweder 
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in einer Mauer von gehöriger Stärke ober auf einem massiven Bogen 
ober massiven Wangen.

Die Richtung ber geschleiften Röhre muß aber mit ber Horizontal
linie einen Winkel von wenigstens 45 Graben bilben, unb bie Ecken, 
welche aus veränberter Richtung ber Röhre entstehen, innerhalb in einem 
Bogen von minbestens 3 Fuß Halbmesser abgerunbet werben. Auch kann 
bie Schleifung in einem nach unten gekehrten Bogen geschehen, ber von 
ben bamit in Verbinbung stehenben geraben Richtungslinien tangirt wirb.

Das Schleifen ber Röhren unter einem kleineren Winkel als 45 
Grab kann nur in einzelnen Fällen mit unserer Genehmigung gestattet 
werben.

Eine Aufsattelung ber Röhren auf Holzwerk barf nicht stattfinben.

§ 3.

Wenn Röhren burch ben Dachraum ober burch hohe Stockwerke 
außer Verbinbung mit Mauern, also freistehenb, aufgeführt werben, ist 
auf gehörige Stabilität Bebacht zu nehmen unb bei ben besfallsigen Be
stimmungen in jebem einzelnen Falle bie Tüchtigkeit ber zu verwenben- 
ben Materialen unb bie Genauigkeit ber Arbeit nach örtlichen Verhält
nissen zu berücksichtigen.

Als Regel ist anzunehmen, baß
a) einzelne Röhren, welche mit Einschluß ber Wangen nicht über 2 

Fuß im Durchmesser, ober wenn sie ein Viereck bilben, nicht über 
2 Fuß breit finb, höchstens 12 Fuß hoch;

b) zwei ober mehrere mit einanber verbunbe Röhren, welche in einer 
Reihe liegen unb einen Röhrkasten von bieser ober geringerer Breite 
bilben, nicht über 16 Fuß hoch, frei aufgeführt, bei größerer Höhe 
aber mit Pfeilern in gehörigem Verbanbe versehen, unb biese Pfei
ler an ben langen Seiten ber Röhren ober Röhrenkasten ange
bracht werben müssen, insofern ber Querschnitt ber Röhren- ober 
Röhrkasten ven bem Kreise ober Quabrate abweicht, wogegen es

c) bei Aufführung von Röhrkasten, in welchen brei ober vier Röhren 
in zwei Reihen nebeneinanber liegen, in ben gewöhnlich vorkom- 
menben Fällen keiner Verstärkung burch Pfeiler bebarf. Röhren, 
die enttoeber einzeln ober in einer Reihe üegeiib mehr als 4 Fuß 
hoch über ber Dachfläche aufgeführt werben, müssen einen Stein 
starke Wangen erhalten, ober tüchtig geankert werben. Eine ge
hörige Ankerung ist jebensalls nöthig, wenn bie Höhe mehr als 8 
Fuß beträgt.

Bei diesen Regeln, welche als Anhalt zu näheren Bestimmungen 
dienen, werden überall gute Materialien und sorgfältige Arbeit vor
ausgesetzt.

§ 4.
Die Reinigung der Röhren von staubartigem Ruß, ber sich barin 

ansetzen kann, geschieht mittelst Kreuzbesen. Diese Kreuzbesen werben 
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an einem Seile auf- und niedergezogen, nachdem das Seil mit Hülfe 
eines Gewichts (am besten in Gestalt einer Kugel) heruntergelassen 
worden.

Der hiernach erforderliche Reinigungs-Apparat muß in jedem Hause, 
welches mit dergleichen engen Röhren versehen ist, gehalten und die 
Reinigung so oft bewirkt werden, als es mit Rücksicht auf die Anzahl 
und Größe der Feuerungen nöthig ist. Bei jeder Reinigung ist die 
Röhre an den äußern Seiten genau zu besichtigen, damit eine entstehende 
Schadhaftigkeit nicht lange unbemerkt bleibe.

§ 5.
Jede Röhre ist unten, wo sie anfängt und über dem obersten Dach

boden, imgleichen bei mehr als zweimal veränderter Richtung auch in 
der Mitte, Behufs der Reinigung, mit einer Seitenöffnung von der 
erforderlichen Größe zu versehen und diese Oesfuungen sind mit eisernen 
in Falze schlagenden Thüren genau zu verschließen. Münden mehrere 
enge Röhren in der Höhe des obersten Dachbodens in einen weiteren 
Aufsatz aus, so erhält nur der letztere eine Thür.

Alle diese Thüren dürfen jedoch weder unter einer hölzernen Treppe, 
noch in der Nähe von anderem Holzwerk angebracht werden, sondern 
müssen wenigstens 3 Fuß vou letzterem entfernt bleiben, auch ein Bor- 
pflaster auf dem zunächst darunter befindlichen Boden erhalten, welches 
2 Fuß breit ist und in der Länge auf jeder Seite um 2 Fuß über die 
Thürbreite hiuausgeht.

§ 6.
Die Nichtbefolgung vorstehender Bestimmungen wird mit einer 

Geldstrafe bis zum Betrage von 10 Thlr. bestraft werden.

Marienwerder, den 10. Oktober 1854.

Königs. H'renß. Wegierung, Kvtheitung des Innern.

(Amtsblatt pro 1861, Nr. 31, S. 127.)

Polizei Verordnung
über die Bauten in den Städten des Regierungsbezirks 

Marienwerder.

Auf Grund des Gesetzes vom 11. März 1850 über die Polizeiver« 
Wallung wird unter Aufhebung der jetzt in den Städten unseres Ver
waltungsbezirks, die Baupolizei betreffenden ortspolizeilichen, oder von 
uns sonst erlassenen Vorschriften, Folgendes für den Umfang desselben 
hiermit festgesetzt:
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Erster Abschnitt.

Son der Hrtspokizeiöehörde zu ertheilende Krkaubniß.
81.

Zu jedem Neubau, sowie zu jeder Reparatur oder Veränderung 
einer baulichen Anlage ist die Genehmigung der Ortspolizei-Behörde er
forderlich. Ausgenommen hiervon sind allein:

1) die Fälle, in denen nach §§ 3, 11 bis 14, 16, 18, 21, 35, 48, 
56 der Negierung die Entscheidung Vorbehalten bleibt, nnd

2) folgende Reparaturen und bauliche Arbeiten, die der polizeilichen 
Genehmigung nicht bedürfen:

a. das Abputzen der Häuser, insofern hierdurch nicht die bisherige 
Farbe derselben auf der Straßenseite verändert wird;

b. die Einziehung neuer Balken;
c. die Anfertigung neuer Fußböden;
d. die Reparaturen an Thüren und Fenstern. Auch die Anle

gung neuer Thüren und Fenster bedarf der polizeilichen Ge
nehmigung nur dann, wenn sie in Brandmauern und Wan- 
den an der Straße oder in Wänden, welche nicht mindestens 
17 Fuß von der nachbarlichen Grenze entfernt sind, erfol
gen soll;

6. die Deckung der Dächer, insofern dieselben feuersicher gedeckt 
werden sollen (§§ 18, 19) ;

f. die Reparatur der Schornsteine und Schornsteinkasten durch 
Putzarbeit oder Einziehung einzelner Steine;

g. das Setzen und Verändern von Oefen, Kaminen und Feuer- 
heerden, die nicht zu einem Gewerbebetriebe gehören, in bis
her schon bewohnten Räumen und insofern damit keine Ver
änderung der Feuerstätten verbunden ist;

h. die massive Untermauerung der nicht nach der Straße belege- 
nen Wände, sofern die Gebäude selbst nicht vor eine Flucht
linie vortreten;

i. die Abtragung oder Aufführung von Wänden, mit Ausnahme 
solcher, auf welchem Balken oder Gewölbe ruhen;

k. die Reparatur des Bürgersteiges oder einer Rinnsteinbrücke, 
wenn nur einzelne schadhafte Stellen auszubessern oder nur 
neue Bohlen einzulegen sind; jedoch ist von einer solchen Re
paratur vor dem Beginn derselben der Polizei-Behörde Anzeige 
zu machen.

§ 2.
Außerdem ist aus feuer-, bau- oder gesundheitspolizeilichen Rücksich

ten die besondere Genehmigung der Ortspolizei-Behörde von dem Be
sitzer des Grundstückes nachzusuchen, wenn

1. Lackirfabriken ; 2. Kautschuck-, Wachs-, Stearin-, Wallrath- Schmel- 
zereien und Lichtziehereien; 3. Kuochenkochereien zur Gewinnung von 
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Oel und Fett ; 4. Kochercien des Theers, Pechs und des Terpentins ; 
6. Syrupskochereien; 6. Kattun-, Seiden- und Wollen Druckereien; 
7. Färbereien; 8. Sengereien und Apretur-Anstalten; 9. Papier- und 
Pergament Fabriken ; 10. Siegellackfabriken; 11. Holzessig-Fabriken ; 
12. Destillir-Anstalten; 13. Laboratorien zu physikalischen oder chemi
schen Zwecken; 14. Darren aller Art, außer Malzdarren (§ 3) ; 15. 
Räucherkammern; 16. Anlagen zur Anfertigung von Schwefelhölzern 
und Streichschwamm auch in kleinen Quantitäten; 17. Schwefelkam
mern ; 18. Wattenfabriken; 19. Bettfedern-ReinigungsAnstalten; 20. 
Bäcker- und Conditor-Oefen; 21. Brennöfen für Töpfer-, Thonpfei
fen-, Stein- und Cement-Brennereien; 22. Werkstätten der Schmiede, 
Kupferschmiede, Schlosser, Tischler, Böttcher, Stellmacher und Drechs
ler ; 23. Glühöfen aller Art; 24. Schriftgießereien ; 25. Kaffeebrenne
reien ; 26. große Waschküchen und Trockenstuben; 27. Ställe zu ge« 
werbsmäßig betriebener Mästung von Bieh; 28. Niederlagen von 
animalischen Substanzen, bei welchen die Erzeugung einer Fäulniß 
bezweckt wird und von Knochen,

angelegt oder verändert werden sollen, ohne Unterschied, ob bauliche An
lagen oder Veränderungen bestehender Baulichkeiten damit verbunden sind 
oder nicht. Sofern aber zu dergleichen Anlagen resp. Veränderungen 
nach § 3 die Erlaubniß der Regierung ertheilt worden ist, bedarf es der 
Genehmigung der Ortspolizei-Behörde nicht weiter.

Mon der Megierurrg zu ertheilenden Krlauöniß.
§ 3.

In wiefern zu gewerblichen Anlagen und Veränderungen derselben 
die Erlaubniß -der Regierung erforderlich ist, verbleibt es bei den hier
über ergangenen besonderen Gesetzen und Bestimmungen.

Aorm der Nanerlanönißgesuche.
§ 4.

Die Gesuche um Ertheilung einer Bauerlaubniß sind schriftlich der 
Ortspolizei-Behörde einzureichcn und sind denselben bei Neubauten und 
Bauveränderungen vollständige, nach technischen Vorschriften angefertigte 
Zeichnungen von dem beabsichtigten Bau, mit der nöthigen Erläuterung 
versehen, sowie ein Situationsplan, aus welchem die Straßenfluchtlinien 
und die benachbarten Gebäude zu ersehen sind, in zwei Exemplaren 
beizufügen.

Bei Reparaturen und Veränderungsbauten, durch welche die Front 
der Gebäude nicht verändert wird, bedarf es der Einreichung der Zeich. 
nungen erst auf Erfordern der Polizeibehörde.

Die Zeichnungen müssen von dem Baumeister, welcher sie angefer
tigt hat, und wenn dieser den Bau nicht selbst aussührt, von dem auS- 
führenden Werkmeister, sowie jedenfalls von dem Bauherrn unterzeichnet 
sein, und letzterer ist verpflichtet, sofort der Polizeibehörde Anzeige zu 



244

machen, wenn er die Bauausführung einem andern Meister überträgt, 
welcher dann die Zeichnungen ebenfalls unterschreiben muß.

ßrtheiknng der Aauerlaulmiß.
§ 5.

Die Polize ibehörde hat die Zulässigkeit des beabsichtigten Baues zu 
prüfen und, sofern nicht Gründe zur Bersagung der nachgesnchten Er*  
laubniß vorliegen, durch einen, auf das dem Bittsteller zurückzugebende 
Exemplar des Bauplanes zu setzenden oder mit demselben zu verbinden
den Vermerk, die Erlaubniß zum Bau entweder unbedingt, oder unter 
den vorzuschreibenden Bedingungen zu ertheilen. Bei Bauten in den, 
zu den Rayons einer Festung gehörigen Umgebungen ist die Genehmi
gung der Kommandantur, bei Anlagen, durch welche der Lauf oder die 
Breite von Gewässern verändert oder beschränkt wird, die Genehmigung 
des betreffenden Königl. Bezirks-Baubeamten, und bei Bauten, durch 
welche die Fluchtlinie von Chausseestrecken verändert wird, die Genehmi
gung desjenigen Baubeamten einzuholen, welcher die Aufsicht über die 
betreffende Chaussee führt. In allen diesen Fällen hat die Polizeibehörde 
das Gesuch um Ertheilung der Bauerlaubniß der Kommandantur oder 
den betreffenden Baubeamten zur Prüfung vorzulegen, welche ihr Ein- 
verständniß durch einen aus die Zeichnung oder den Sitnationsplan zu 
setzenden Vermerk zu erkennen zu geben haben.

§ 6.

Der Bauherr hat von der Vollendung jedes Rohbaues, bevor der 
Abputz der Decken und Wände beginnt, der Ortspolizei-Behörde Anzeige 
zu machen.

Amfang der Uauerlanvniß.
§ 7.

Die Bauerlaubniß betrifft nur die polizeiliche Zulässigkeit des Baues 
und erfolgt unbeschadet etwaniger Rechte Dritter. — Ein polizeilicher 
Zwang zur Innehaltung des im § 139 Tit. 8 Theil I. des Allgemein 
tien Landrechts bei Neubauten bestimmten Abstandes von vorhandenen 
Gebäuden findet nicht statt.

Pauer der Aauerlauörriß.
§ 8.

Die von der Polizeibehörde ertheilte Bauerlaubuiß verliert ihre 
Gültigkeit, wenn innerhalb Jahresfrist, vom Tage der Aushändigung 
des Bauerlaubnißscheines ab gerechnet, die Bauausführung nicht be
gonnen ist.
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Zweiter Abschnitt.

Bestimmungen über die Ausführung des Waues und innere 
Einrichtung der Gebäude.

§ 9.

Bei allen Neubauten ist ein, für die Wirksamkeit der Fenerlöschgc- 
räthschaften genügender Hofraum von mindestens 17 Fuß in der Länge 
und Breite erforderlich. Eine Verengerung vorhandener Hofräume unter 
dieses Maß ist nicht gestattet. Ausnahmen, welche bei Eckgrundstücke» 
und in Fällen der Herstellung eingegangener Gebäude zugelassen werden 
können, bedürfen der Genehmigung der Ortspolizeibehörde. Jedes Grund
stück, welches mit einem Wohnhause bebaut wird, soll in der Regel an 
geeigneter Stelle einen Brunnen erhalten. Bei größeren, mit mehreren 
Gebäuden besetzten Grundstücken, namentlich bei Errichtung von Fabrik
oder Speichergebäuden, ist nach Bedürfniß die Anlegung mehrerer Brun
nen anzuordnen. Die Ortspolizeibehörde hat bei Ertheilung des Bau
konsenses nach näherer Prüfung hierüber zu befinden und wird nur in 
dem Falle davon entbunden, wenn die Anlegung eines Brunnens durch 
die Beschränktheit der Lokalität oder durch Bodenbeschasfenheit wesentlich 
erschwert oder durch einen hinreichenden, stets zugänglichen Wasservor
rath in der Nähe entbehrlich wird. Bei neu anzulegenden Brunnen sind 
Ziehbrunnen (sogenannte Schwengelbrunnen) nicht gestattet.

Massivbau.

§ 10.
Alle Neubauten in den Städten, wie in den Vorstädten, soweit nicht 

in den folgenden §§ 11—17 Ausnahmen gestattet sind, müssen „massiv" 
ausgeführt werden, worunter in dieser Verordnung ein aus Bruchsteinen 
oder gebrannten Ziegeln mit Kalkmörtel oder Lehm oder in Kalkpiss 
(Kalksandbau, Prochnow'sche Bauart) ausgeführtes Mauerwerk verstan
den wird.

Ausnahmen.

§ H-
Mauern im Innern der Gebäude, ans denen keine Balken ruhen 

und welche weder zu Schornsteinen dienen, noch Brandgiebel. Feuer- oder 
Umfassungsmauern bilden, dürfen nach dem Ermessen der Ortspolizeibe
hörde aus Pis6 oder durch an der Luft getrocknete Lehmsteine oder aus 
Fachwerk gefertigt, einstöckige Gebäude auch mit Lehmmörtel gemauert 
werden. — Wohn-, Stall- und Remisengebände bis zu einer Wand
höhe von 20 Fuß dürfen ausnahmsweise mit Genehmigung der Regie
rung in ausgemauertem Fachwerk errichtet werden. — Die Umfassungs
wände jedoch, welche an die Straße oder unmittelbar an die Nachbar
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grenze stoßen, oder von anderen Gebäuden nicht mindestens 17 Fuß ent
fernt sind, müssen massiv verblendet werden.

Westimmungen bei besonders feuergefährlichen Gebäuden.
§ 12.

In der Nähe von Theatern und ähnlichen, besonders feuergefährli
chen, oder zur Aufbewahrung größerer Vorräthe leicht brennbarer Stoffe 
bestimmten Gebäuven ist in der Regel eine Entfernung von 4 Ruthen 
für die nachbarlich zu erbauende« Gebäude zu verlangen. — In größe
rer Nähe zur Zeit schon bestehende Wohngebäude dürfen auf derselben 
Stelle wieder aufgeführt werden. Andererseits dürfen die Theater rc. 
nur in einer Entfernung von 4 Ruthen von anderen Gebäuden und 
von der nachbarlichen Grenze neu errichtet werde«. — Ei«e geringere 
Entfernung ist zulässig, wenn die in Rede stehenden Gebäude volltom« 
men feuersicher erbaut werdeu. Eine leichtere Bauart kanu unter der 
Bedingung des Abbruchs oder des den allgemeinen Vorschriften entspre
chenden Umbaues nach dem Ermessen der Regierung gestattet werden.

Speicher-WezirKe.

§ 13.
Wo der gewerbliche und Handelsverkehr, namentlich an schiffbaren 

Gewässern und in der Nähe von Eisenbahnen, die Anlegung von Spei
chern bedingt, darf der Aneinanderbau solcher Gebäude bei Erfüllung 
der zu mehrerer Feuersicherheit erforderlichen besonderen Bedingungen 
nach den von der Regierung in jedem einzelnen Falle oder nach Befin
den für gewisse Bezirke zu ertheilenden Vorschriften gestattet werden. Zu 
derratigen Bedingungen gehören neben der möglichst feuersicheren inneren 
Einrichtung-, die Errichtung von Brandmauern in entsprechender Stärke, 
welche um einige Fuß über die Dachfläche hinauszuführeu sind, und die 
Anwendung von Metalldächern mit möglichst geringer Steigung; der 
Verschluß der Fenster und Oeffnnngcn «lit Klappen von Eisenblech, 
welche durch Gewichte an verbrennlichen, über Rollen, laufenden Schnü
ren offen erhalten werden nnd beim Verbrenne« der Schnur von selbst 
zufallen; die sorgfältige Eindeckung der Ziegel- und Pfanndächer mit 
Kalk; — bei Kornspeichern, welche steile nnd hohe Dächer erhalten 
ist das Hinausführen der Brandmauer« i« größerer Höhe als bei Dä
chern mit geringer Steigung erforderlich. — Bei Salzspeichern darf eine 
massive Verblendung des Giebels und der Frontwände gestattet werden; 
beim Zusammenbau mit audern Gebäuden sind jedvch Brandmauern von 
angemessener Stärke erforderlich.

Scheunen.
§ 14.

Scheunen sind außerhalb der Städte in genügender Entfernung von
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bewohnten Häusern und in der Regel auch von einander getrennt, jeden
falls mit feuersicherer Bedachung und, sofern nicht die Regierung mit 
Berücksichtigung der besonderen Lokalität eine Ausnahme gestattet, in aus
gemauertem, gestaktem oder gelehmteu Fachwerk zu erbauen. Im Falle 
gestatteten Aneinanderbaues sind die Brandgiebel 2 Fuß über die Dach

tz fläche hinauszuführen. Auch muß bei längern Aneinanderbauten in Ab
ständen von 150—160 Fuß eine 24 Fuß breite Feuerstraße angelegt 
werden. — Der Wiederaufbau eingegaugener Scheunen innerhalb der 
Städte und Vorstädte darf ausnahmsweise von der Regierung nachge
lassen werden, sofern durch die Oertlichkeit uud Bauart den Anforderun
gen der Feuersicherheit genügt und der Antrag durch erhebliche Gründe 
unterstützt wird.

Balkons und Altane, Halkcrien und bedeckte Hänge.

§ 15.

Borspringende Balkons müssen von Stein oder Metall ausgeführt 
werden, nur für die Fußböden und Geländer derselben sind andere Ma
terialien zulässig. — Altane, welche mehr als 4 Fuß über deu Erdboden 
sich erheben, müssen in gleicher Art ausgeführt werden. — Gallerten und 
bedeckte Gänge an Gebäuden oder quer über die Höfe sind massiv oder 
von Metall, namentlich mit solchen Decken und Dächern zu erbauen. 
Die Fensterrahmen an denselben dürfen von Holz sein.

Frockenthürme.
§ 16.

Die Errichtung von nicht massiven Trockenthürmen und ähnlichen 
gewerblichen Anlagen kann unter Berücksichtigung der örtlichen Verhält
nisse von der Regierung ausnahmsweise gestattet werden, wenn keine 
Feuersgefahr vorhanden ist.

Ausnahmen vei Aestungen.
§ 17.

Innerhalb des ersten und zweiten Rayonbezirks einer Festung ist 
der vollständige Massivbau verboten und es dürfen hier, mit Rücksicht 
auf §§ 8, 9 und 10 des Regulativs vom 10. September 1828 (Ges.- 
Samml. S. 119) nur die in diesen Paragraphen angeführten Bauten 
ausgeführt werden.

Aeuersichere Bedachung.
§ 18.

Bei Neubauten sind überall feuersichere Bedachungen anzuwenden. 
Nur für Abbauten, die auf der städtischen Feldmark, aber in beträchtli-



cher Entfernung von der Stadt, ausgeführt werden, ist die ausnahms
weise Anbringung von Strohdächern, jedoch nur widerruflich gestattet 
und von diesem Widerruf namentlich dann Gebrauch zu machen, wenn 
der Abbau die Eigenschaft als solcher verliert.

§ 19.

Bereits bestehende, nicht feuersichere Bedachungen müssen bei eintre« 
tenden Reparaturen in feuersichere umgewandelt werden, wenn feuerpoli
zeiliche Rücksichten dies nothwendig erscheinen lassen. Kommen derglei
chen aber auch nicht in Betracht, so soll die Umwandlung dennoch erfol
gen, sofern

a) die Vermögensverhältnisse des Besitzers,
b) der bauliche Zustand des Gebäudes

die Ausführung eines feuersicheren Daches gestatten.

Ausnahmen.
§ 20.

Treffen die Bedingungen § 19 unter a und b nicht zu, so darf 
die Ortspolizeibehörde Reparaturen an nicht feuersicheren Bedachungen 
ausnahmsweise gestatten, wenn sich bei der Prüfung des diesfälligen An
trages ergiebt, daß die Schadhaftigkeit des Daches, welche eine Repara
tur bedingt, insgesammt noch nicht den fünften Theil der ganzen Dach
fläche austrägt und daß nicht etwa größere anderweite Reparaturen am 
Dache oder an den Grundmauern und Umfassungswänden des Gebäudes 
in naher Aussicht stehen.

§ 21.
Wenn besondere dringende Umstände vorliegen, welche im Falle des 

§ 19 für die Zulassung einer größeren Reparatur, als ein Fünftheil 
der Dachfläche sprechen, ist nur die Regierung befugt, eine Ausnahme 
zuzulassen.

Brand und Aeuermauern.
§ 22.

Mauern, welche die Verbreitung des Feuers verhindern sollen 
.(Brandmauern) oder an denen Feuerungen liegen (Feuermauern), müs
sen von Grund aus massiv und in gehöriger Stärke ausgeführt werden 
und dürfen keine Thüren, Fenster oder sonstige Oeffnungen haben. In 
Wänden, welche nur theilweise zu Feuermauern dienen, und nicht zu
gleich Brandgiebel bilden, sind neben den Feuerungs-Anlagen Oeffnun
gen gestattet. Die Stärke der Brand« und Feuermauern darf nirgend 
weniger als die Länge eines gebrannten Ziegels betragen.

§ 23.
Wände, welche an der Grenze eines nachbarlichen Gebäudes oder 



gegenüber dieser Grenze weniger als 17 Fuß von derselben entfernt 
sind, gelten als Brandmauern, auf welche die Bestimmung des § 22 
Anwendung findet.

§ 24.

Gebäude mit dem Giebel nach der Straße müssen bei Neubauten 
nach dem benachbarten Gebäude zu eine über den Dachwinkel um 2 Fuß 
hervorragende Brandmauer erhalten.

Entfernung der Neuerungen von Kotz.
§ 25.

An Fachwerks- oder Holzwändeu dürfen Oefen nicht aufgestellt, auch 
Rauchrohren durch dergleichen Wände nicht geleitet werden.

§ 26.

In den Stubenöfen muß der Heerd, wenn das Fundament der
selben mit Steinen, Sand oder Lehm ausgefüllt ist wenigstens eine Höhe 
von einem Fuß vom Boden des Zimmers haben ; — ruht er auf Füßen, 
so muß mindestens ein freier Raum von 6 Zoll Höhe zwischen demselben 
und dem Boden des Zimmers sein.

§ 27.

Von einer hölzernen mit Lehm oder Gyps beworfenen Decke des 
Zimmers muß die obere Kaute des Ofens wenigstens l1/, Fuß, von 
einer unbeworfenen Decke aber mindestens 2 Fuß entfernt bleiben.

*) Pergl. Polizeiverorhn. von; 7- Novhr. 1867,

§ 28.

Balken müssen von den äußeren Seiten der Schornsteinwände min- 
destens 3 Zoll entfernt und der dadurch entstehende Zwischenraum mit 
Dachziegeln und Lehm oder mit anderm unverbrennlichen Material aus- 
gefüllt werden.

Bestimmungen bezüglich der Schornsteine.*)
§ 29.

Die Schornsteinröhren müssen aus gebräunten Steinen mit Kalk
oder Lehmmörtel hergestellt werden. Die das Dach überragenden und 
unmittelbar unter dem Dache befindlichen Theile der Schornsteinröhren 
sind bis auf ein Maaß von 2 Fuß unter der Dachfläche hinab überall 
mit Kalkmörtel auszuführen. Auch eiserne Schorusteinröhren sind gestattet.

8 30.
Zwischen neben einander laufenden Schornsteinröhren, welche in einer 

starken Mauer aufgeführt werden müssen, darf kein Balken durchgeführt
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Werden, selbst dann nicht, wenn derselbe mit einem halben Ziegel ver
blendet wird.

§ 31.
Eiserne Schornsteinröhren dürfen, wenn sie nicht von anderen ans 

Metall gefertigten Röhren umgeben, oder durch Blechplatten von Holz
werk gehörig isolirt sind, nicht weniger als 2 Fuß unter und nicht weni
ger als 1 Fuß über oder «eben Holz vorbeigeheu.

§ 32.

Das Schleifen der Schornsteine durch Holz, sowie die Aufsattelung 
und Unterstützen derselben durch Balken, Wechsel rc. oder überhaupt durch 
brennbare Construktionstheile ist verboten.

§ 33.
Die Schornsteine und Feueressen müssen über den Dachforst hinaus 

wenigstens 3 Fuß, nach Maaßgabe der Lage des Gebäudes aber noch 
höher, ausgeführt werden. Bei flachen mit Metall eiugedeckten Dächern 
kann ein geringeres Maß von der Polizeibehörde gestattet werden.

§ 34.
In die unterhalb offenen Schorusteinröhren und Kaminheizungen < 

und Küchenfeuern dürfen die Rauchröhren derartiger Feuerungen der 
oberen Etage nicht einmünden. Für dergleichen Feuerungen muß jede 
Etage ihren eigenen, bis zum Dache hiuausführenden Schornstein haben.

Frcppen.
§ 35.

Alle Treppen eines bewohnten Gebäudes müssen feuersicher gebaut, 
d. h. vou massiven Wänden umschlossen und mindestens mit gerohrten 
und geputzten Decken versehen sein, auch dürfen keine Bretterverschläge 
unter den Treppen angebracht werden. In Gebäude, welche außer dem 
Erdgeschosse noch zwei oder mehrere, zum Wohnen oder zum Aufenthalte 
vou Menschen bestimmte Stockwerke enthalten, ist wenigstens eine unver
brennliche Treppe erforderlich, welche aus Eisen ohne Holzbekleidung oder 
aus Stein, mit oder ohne Holzbeschlag, auszuführen ist. Bon allen Woh
nungen, Schlafstellen, oder zum Aufenthalt von Menschen bestimmten 
Räumen muß ein feuersicherer Zugang zu einer feuersicheren oder unver
brennlichen Treppe stattfinden. Durch lokale Verhältnisse gebotene Aus- * 
nahmen kann die Regierung gestatten.

§ 36.
Theater und solche Gebäude, in welchen feuergefährliche Gewerbe 

betrieben werden, oder leicht feuerfangende Gegenstände aufbewahrt wer
den, müssen ohne Ausnahme unverbrennliche, zwischen massiven Mauern 
liegende und von den inneren Räumen aus leicht zugängliche Treppen 
erhalten.
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§ 37.
Für Seitenflügel eines Gebäudes von 50 oder mehr Fuß Länge 

ist eine besondere Treppe erforderlich.

§ 38.

Jede Treppe, welche nicht zwischen feuersicher« Wänden liegt, muß 
mit einem Geländer versehen sein.

tzhüren, Ienster und Iture.
§ 39.

Jedes Gebäude muß einen besonderen Ausgang, und Gebäude, 
welche 100 Fuß und darüber in der Front haben, müssen zwei Ausgänge 
nach der Straße, von genügender Breite, sowie einen geräumigen Flur 
erhalte». — Die Thüre« u«d Fenster müssen ebenfalls die erforderliche 
Breite haben.

Das Maß der Breite ist i« jedem einzelnen Falle nach dem be
sonderen, durch den Zweck des Gebäudes bediugteu Bedürfnisse zu 
bemessen.

Dritter Abschnitt.

Forschriften hinstchttich der Straße» und Blähe aus
Wücklichten des öffentlichen FlerKehrs und Sanitätspolizei.

Bestimmung der Ilnchtlinie.
§ 40.

Die Fluchtline für Gebäude und bauliche Anlage» vo» Straßen 
und Plätzen wird von der Ortspolizeibehörde bestimmt.

§ 41.

Kellerhälse und Treppen, Läden, Schilder rc., welch» über die 
Frontlinie des Hauses hinaus auf de» Bürgersteig reichen, Thüre», 
Fenster und Läden im Erdgeschosse, welche nach Außen aufschlagen, sind 
nicht zu gestatten. Nur wenn der Bürgersteig an einem Hanse wenigstens 
eine Breite von 8 Fuß hat, dürfen Kellerhälse und Freitreppen bis 
höchstens 2 Fnß über die Frontlinie des Hauses auf den Bürgersteig 
hinails reichen.

Blitzableiter.
§ 42.

Blitzableiter dürfen nicht auf die Straße geleitet werden.

Dachrinnen.
§ 43.

Die Regierung behält sich vor, diejenigen Städte $« bezeichnen. 
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in denen Gebäude, deren Dachflächen eine Neigung nach der Straße 
haben, mit feuersicheren Dachrinnen und Abfallröhren bis zur Erde 
hinab zu versehen sind.

§ 44.

Rinnen, welche das von den Dächern herabfallende Regenwasser 
von größerer Höhe herab auf die Straße gießen, sogenannte Schnabel
gossen, sowie hölzerne Dachrinnen und hölzerne Abfallröhren sind nir
gend gestattet. Die vorhandenen derartigen Anlagen sind binnen einer 
Frist von zwei Jahren, vom Tage der Bekanntmachung ab, zu be- 
seitigeu.

Ist zwischen Häusern, welche mit den Giebeln an der Straße ste
hen, das Regenwasser von den Dächern seither mittelst Schnabelgossen 
oder hölzernen Abfallröhren abgeleitet worden, so sind gleichzeitig mit de
ren Beseitigung bis zur Erde hinabgehende Metallröhren anzubringen. 
Das herabgeleitete Wasser muß in die Straßenrinnsteine sortgefübrt 
werden.

Gerinne.
§ 45.

Alle aus deu Häusern nach dem Straßenrinnstein führenden Ge
rinne müssen dergestalt verdeckt sein, daß die Ebene des Bürgersteiges 
dadurch uicht gestört wird.

Ausgüsse.
§ 46.

Nach der Straße dürfen Ausgüsse oder Abflüsse übelriechender Un
reinigkeiten nicht stattsinden.

Kloaken.
§ 47.

Die Boden und Mauern von Klaaken müssen wasserdicht ausge
führt sein und dergestalt verdeckt werden, daß sie die Luft nicht ver
derben.

Ställe.
§ 48.

Die Anlegung von Ställen nach der Straßenseite zu ist uicht ge
stattet. Ausnahmen hiervon unter besonderen lokalen Verhältnissen zu 
gestatten, wird der Regierung Vorbehalten.

WorKehrnng gegen Gefährdung des Publikums während 
des Wanes.

§ 49.
Während des Baues eines Gebäudes dürfen Straßen und ösfent-
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liche Plätze nicht durch Baumaterial oder dergleichen verengt oder ver
unreinigt werden; vielmehr sind diese Gegenstände bis zu ihrer Verwen
dung in den Gehöften dergestalt aufzubewahren, daß eine Gefährdung 
oder Belästigung des Publikums nicht entstehen kann. Wo die Aufbe
wahrung in Höfen nicht möglich ist, hat der Bauende die Ortspolizeibe
hörde um Anweisung eines geeigneten Platzes zur Aufbewahrung zu er
suchen und darf dann den ihm überwiesenen Platz nicht überschreiten.

§ 50.
Bei jedem Baue, bei welchen! durch hcrabfallende Gegenstände 

Jemand auf der Straße beschädigt werden könnte, ist das Publikum 
durch Verzäunung des Platzes oder durch Fanggerüste nach Anordnung 
der Polizeibehörde zu schützen.

§ 51.
Wenn sich aus Beranlassuug eines Baues Materialien-Verzäunun- 

geu u. s. w. auf der Straße befinden, so müssen dieselben von Beginn 
der Dunkelheit, vom Abend bis zum Morgen durch eine Laterne erleuch
tet werden. Etwaige Grnben sind sorgfältig zu bedecken und zu 
umzäunen.

Z>as Weziehen von Wohnungen in neuen Käufern oder
Stock merken.

§ 52.
Wohnungen in neuen Häusern oder in neu erbauten Stockwerken 

dürfen erst nach Ablauf vou neun Monaten nach Vollendung des Roh
baues bezogen werden; wird eine frühere wohnliche Benutzung der 
Wohnungsräume beabsichtigt, so ist die Erlaubniß der Ortspolizeibehörde 
dazu nachzusuchen, welche nach den Umständen die Frist bis auf 4 Mo- 
nate uud bei Wohnungen in neuerbauten Stockwerken bis auf 3 Mo
nate ermäßigen kann.

Vierter Abschnitt.

Vorschriften bezüglich der einen Wau leitenden Werkführer.
§ 53.

Die einen Bau leitenden Banmeister oder Werkführer sind ver
pflichtet, alle zur gefahrlosen Ausführung des Baues erforderlichen An
ordnungen zu treffen, für eine genügende und sichere Fundamentirung 
der Gebäude zu sorgen, haltbare und dauerhafte Baustoffe zu verwenden, 
die Mauern und Wände der Gebäude in der nach Maßgabe ihrer 
Höhe, Bestimmung und Einrichtung erforderlichen Stärke aufzuführen, 
auf den festen Verband des Mauerwerks und des Holzwerks sorgfältig 
zu achten, bei Wohnungsräumen aus die für die Gesundheit nothwendige
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Höhe von mindestens 7*/ 2 Fuß, auf das erforderliche Licht und auf Lüf
tung Bedacht zu nehmen; den Thüren, Fenstern, Treppen, Hausfluren 
und Dachfahrten die den besonderen örtlichen Verhältnissen und der Be
stimmung des Gebäudes eutfprecheude Höhe und Breite zu geben, auch 
hierbei die im Falle eines Brandes nöthige Zugänglichkeit der Höfe und 
Wohnungsräume gehörig zu berücksichtigeu. — Vernachlässigung dieser 
Obliegenheiten unterliegen der im § 57 enthaltenen Strafbestimmung.

Fünfter Abschnitt.

Allgemeine Bestimmungen.

Anwendung der Verordnung auf vorhandene Baulichkeiten.
§ 54.

Soweit in dieser Verordnung in Bezug auf Abänderungen einzel
ner Arten bestehender baulicher Anlagen besondere Bestimmungen getrof
fen sind, behält es dabei fein Bewenden. Auf audere bereits vorhaudene 
Anlagen und Einrichtungen finden die Vorschriften dieser Verordnung 
dergestalt Anwendung, daß, wenn solche auf Grnud polizeilicher Geneh
migung dieser gemäß ausgeführt sind, oder in Betreff derselben zur Zeit 
ihrer Ausführung eine polizeiliche Genebmigung nicht vorgeschrieben war, 
deren Fortschaffung oder Abänderung binnen einer nach den Umständen 
zu bemessenden Frist von der Ortspolizeibehörde nur ungeordnet werden 
wird, sofern überwiegende Gründe der öffentlichen Sicherheit dies uner
läßlich und unaufschiebbar erscheinen lassen. Soweit zur Reparatur und 
Wlederherstellung derartiger Anlagen polizeiliche Erlaubniß erforderlich ist, 
kann solche in allen Fällen versagt werden.

Ergänzende Bestimmungen für einzelne Hrte.
§ 55.

Sollten die Verhältnisse einzelner Städte ergänzende Bestimmun
gen zu dieser Bauordnung bedingen, so sind solche von den Ortspolizei
behörden zusammenzustellen und der Regierung zur Genehmigung ein
zureichen.

§ 56.

Wenn bei Bauten für militairische Zwecke die örtlichen Verhältnisse 
oder besondere Umstände Abweichungen von den allgemeinen Vorschriften 
nothwendig machen sollten, bleibt der Regierung in jedem einzelnen Fälle 
vorbehalten, über die Zulässigkeit zu befinden.

Sechster Abschnitt.

Straföestimmnngen.
§ 57.

Ueberall, wo die allgemeinen Strafgesetze keine andere Strafbestim- 
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mutigen enthalten, sollen Uebertretungen der Vorschriften dieser Verord
nung mit einer Geldbuße bis zu 10 Thalern, oder im Falle des Unver
mögens mit verhältnißmäßiger Gefängnißstrafe geahndet werden.

Marienwerder, den 16. Juli 1861.

Königliche Legierung. Abtheilung des Innern.

(Amtsblatt pro 1867, S. 309).

Auf Grund des § 11 des Gesetzes über die Polizeiverwaltung vom 
11. März 1850 wird als Ergänzung des § 29 bis inet. 34 unserer 
Baupolizeiverordnung vom 16. Juli 1861 für die Städte unseres Ver
waltungsbezirks Folgendes hiermit festgesetzt:

§ 1-

Quadratische und kreisrunde Querschnitte der Schornsteine müssen 
auf die ganze Länge der Röhre gleiche Weite haben. Oblonge Quer
schnitte sind im allgemeinen auszuschließen. Ausnahmsweise können die
selben gestaltet werden, wenn der Hausbesitzer die zu ihrer Reinigung 
geeigneten Geräthe vorräthig hat.

§ 2.
Kreisrunde Querschnitte sind nur mit entsprechenden Formste'nen 

auszuführen, oder mit Röhren X>on gebranntem Thon auszufüttern. Die 
Thonröhren dürfen nur in ganz senkrechten Schornsteinen angewendet 
werden; es empfiehlt sich, dieselben im Innern mit einer Glasur zu ver
sehen.

§ 3.

Geschleifte Röhren, welche nur in ganz massiven Wänden vorkom
men dürfen, müssen entweder an den Stellen, wo ihre Richtung sich 
ändert, mit Reinigungsthüren versehen, oder sie müssen um mindestens 
60 Grad gegen den Horizont geneigt sein. An den Brechpunkten sind 
die Ecken abzurunden.

§ 4.

Röhren in äußern Wänden müssen an der Außenseite Wangenmau
ern von wenigstens einem Stein Stärke erhalten.

§ 5.
Schornsteine für Küchenheerde mit offener Feuerung müssen besteig

bar sein.

§ 6.
In Küchen mit geschlossener Feuerung und engem Schornsteine ist 

ein besonderes Rohr zum Abzug der Wasserdämpse einzurichten.
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§ 7.

All cl) in Ansehung der vorstehend genannten baulichen Einrichtungen 
kommen die allgemeinen Bestimmlingen üi*  § 34 der Verordnung vom 
16. Juli 1861 und die Strafbestimmungen im § 57 daselbst zur An
wendung.

Marienwerder, den 7. November 1867.

Königs. Kegierung, Kvth. des Annern.

(Amtsblatt pro 1874, S. 29.)

Polizei Verordnung.
Unter Bezugnahme auf § 43 der Polizei-Verordnung über die Bau

ten in den Städten des Regierungs-Bezirks Marienwerder vom 16. Juli 
1861 verordnen wir auf Grund des § 11 des Gesetzes über die Polizei- 
Verwaltung vom 11. März 1850, was folgt:

§ 1.

In der Stadt Thorn müssen die Gebäude, deren Dachflächen eine 
Neigung nach der Straße haben, binnen einer Frist von einem Jahre, 
mit feuersicher» Dachriuuen und Abfallröhren bis zur Erde hinab ver
sehen werden.

§ 2.

Die Nichtbefolgnng dieser Vorschrift wird mit einer Geldbuße bis 
zu zehn Thalern, oder im Falle des Unvermögens mit verhältnißmäßiger 
Gefängnißstrafe geahndet.

Marienwerder, den 21. Januar 1874.

Königliche Negierung, Kvtheitung des Annern.

(Amtsbl. pro 1880, Nr. 5 S. 25).

Polizei Verordnung.
Auf Grund der §§ 76, 77 und 78 der Provinzial-Ordnnng für 

die Provinzen Prenßen pp. vom 29. Juni 1875 (Gesetz-Sammlung S. 
338) in Verbindung mit §§ 6, 12 und 15 des Gesetzes über die Poli- 
zeiverwaltung vom 11. März 1850 (Ges.-Samml. S. 265) bestimme ich 
hierdurch zur Ergänzung des § 43 der Polizeiverordnung über die Bau
ten in den Städten des Regierungsbezirks Marienwerder vom 16. Juli 
1861 (Amtsblatt S. 135) unter Zustimmung des Provinzialraths:

daß in der Stadt Konitz diejenigen Gebäude, deren Dachflächen eine
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Neigung nach der Straße haben, mit feuersicheren Dachrinnen und 
Abfallröhren bis zur Erde hinab zu versehen sind.

Danzig, den 10, Januar 1880.

Per Höerprästdenl der Provinz Westpreußen.
v. Ernsthausen.

(Amtsbl. pro 1881, Nr. 20 S. 142.

Polizei-Verordnung.
Unter Aufhebung der Polizei-Verordnung der Königlichen Regierung 

zu Marienwerder vom 12. Februar 1866 (Amtsblatt S. 53) verordne 
ich, auf Grund der §§ 6 und 11 des Gesetzes über die Polizei-Verwal
tung vom 11. März 1850, in Verbindung mit § 13 des Gesetzes über 
die Organisation der allgemeinen Landesverwaltung vom 26. Juli 1880, 
für den Umfang des Regierungs-Bezirks Marienwerder was folgt:

§ 1.

Die Entfernung eines neu zu errichtenden durch Wind beweglichen 
Triebwerks muß

a) von öffentlichen Wegen mindestens 10 Ruthen - 37,66 Meter,
b) von benachbarten Grundstücken mindestens 3 Ruthen - 11,299 Me

ter betragen. Die Entfernung wird von den Umfassungswänden 
abgerechnet.

§ 2.

Dispensation von dieser Vorschrift ist zulässig, wenn nach den ört
lichen Verhältnissen oder Anlagen das Scheuwerden des den Weg passi- 
renden, beziehentlich des auf dem Nachbargrundstück arbeitenden Viehs 
nicht zu besorgen ist oder wenn der Eigenthümer des Nachbargrund
stücks eine geringere Entfernung gestattet.

§ 3.

Jede Nichtbefolgung dieser Verordnung zieht eine Geldstrafe von 
30 Mark oder verhältnißmäßige Haftstrafe nach sich und kann außerdem 
der Errichter des Triebwerks polizeilich angehalten werden, dasselbe zu 
entfernen.

Marienwerder, den 6. Mai 1881.

Per Vegierungs-Prästdent.

(Amtsblatt pro 1875, S. 233.)
Polizei Verordnung.

Die große Ausdehnung, welche die häufigen Brände in den geschlos- 
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senen Ortschaften des platten Landes zu nehmen pflegen, ist erfahrungs- 
mäßig der Eindeckung der Gebäude mit Stroh, Rohr oder auderem feuer
gefährlichen Material zuznschreiben. Es erscheint deshalb nothwendig im 
öffentlichen Interesse auf die Beseitigung dieses Uebelstandes Bedacht zu 
nehmen und wird im Anschluß au die Bestimmungen der BamPolizei- 
Verordnung für das Land vom 1. Mai 1847 auf Grund des § 11 des 
Gesetzes über die Polizei-Verwaltung vom 11. März 1850 hierdurch ver
ordnet, was folgt:

§ L

In den geschlossenen Ortschaften des platten Landes sind bei Neu
errichtung von Gebäuden, in welchen sich Feuerungen befinden, überall 
feuersichere Bedachungen anzuwenden.

§ 2.
Die feuersichere Eindeckung muß auch erfolgen:

a. bei jeder Erneuerung der Dacheindeckung, wenn sich dieselbe auf 
mehr als den vierten Theil des ganzen Dachs erstreckt;

b. beim Abbrechen oder beim Ausführen eines oder mehrerer Stockwerke ;
c) bei Anlegung neuer Feuerungen in einem Gebäude, sofern damit 

die Errichtung eines neuen Schornsteins verbunden ist.
Auch müssen Anbauten und Erweiternngsbauten vorhandener, mit 

Feuerungen versehener Gebäude feuersicher eingedeckt werden.

§ 3.

Als feuersichere Bedachung ist zur Zeit die Eiudeckung mit Metall, 
Schiefer, Cementplatten, Dachpappe und Ziegeln anzusehen.

Ziegeln mit untergelegten sogenannten Strohpuppen gelten nicht als 
feuersichere Bedachung.

§ 4.

Der Regierung bleibt vorbehalten, in den Fällen:
a. offenbaren Unvermögens des Bauherrn zur Ausführung einer feuer

sicheren Bedachung,
b. völlig isolirter Lage, 

Dispensationen von der Anlage feuersicherer Bedachungen zu ertheilen.

§ 5.

Baukonsense, welche den Bestimmungen dieser Berordnnng entgegen, 
ertheilt werden, sind ungültig.

§ 6.

Wer den Anordnungen derselben entgegen handelt, hat neben einer 
Strafe bis zu 30 Mark oder verhältnißinäßiger Haft die sofortige Be 
seitigung des vorschriftswidrigen Daches auf seine Kosten zu ge
wärtigen.
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§ 7.
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1876 in Kraft.

Marienwerder, den 5. Oktober 1875.

Königs. Uegierung, Abtheilung des Innern.

(Amtsbl. pro 1880, S. 62.)
Polizei Verordnung,

betreffend die Abänderung der Bestimmungen im § 139 Theil 1 Titel 8 
des Allgemeinen Landrechts wegen des bei Neubauten einzuhaltenden Ab

standes von vorhandenen Gebäuden.
Auf Grund der §§ 76, 77 und 78 der Provinzial-Ordnung für 

die Provinzen Preußen pp. vom 29. Juni 1875 (Gesetz-Sammlung S. 
335) in Verbindung mit §§ 6, 12 und 15 des Gesetzes über die Poli
zeiverwaltung vom 11. März 1850 ^Ges.-Samml. S. 265) verordne 
ich mit Zustimmung des Provinzialraths der Provinz Westpreußen unter 
Aufhebung der Bestimmung im zweiten Absätze des § 7 der Baupoltzei
verordnung für die Städte des Regierungsbezirks Danzig mit Ausschluß 
der Stadt Danzig vom 24. Januar 1860 (Regierungsamtsblatt von 1860 
außerordentliche Beilage zu Nr. 7) uud des zweiten Satzes des § 7 der 
Baupolizeiverordnung für die Städte des Regierungsbezirks Marienwer
der vom 16. Jnli 1861 (Regierungs-Amtsblatt von 1861 S. 127) in 
Abänderung der §§ 139 und 140 Th. 1, Tit. 8 des Allgemeinen Land
rechts für den Umfang der ganzen Provinz Westpreußen was folgt:

§ 1.
In sämmtlichen Städten der Provinz Westpreußen mit Ausnahme 

der Stadt Danzig sind Neubauten entweder unmittelbar an der Grenze 
des zu bebauenden und des nachbarlichen Grundstücks oder mindestens 
5,33 Meter von dieser Grenze entfernt zu errichten.

§ 2.
Zuwiderhandlungen gegen diese Vorschrift unterliegen den Strafbe« 

stimmungen der Eingangs erwähnten Polizeiverordnungen der Königlichen 
Regierung zu Danzig und Marienwerder vom 24. Januar 1860 und 
bezw. 16. Juli 1861.

Danzig, den 4. März 1880.
Per Hber-H>rästdent der Provinz Westpreußen.

In Vertretung: von Saltzwedel.
Bemerkung bezüglich der Banpolizei Verordnungen.

Es existirt eine Anzahl von Kreispolizei-Berordnungen, durch welche die oben angegebenen ®ov*  
schristen bezüglich der Bedachungen auf dem platten Lande verschärft werden, nämlich für bte Kreise :

Flatow vom 24. April 1876
Schlochau vom 24. Oktober 1876 
Dt. Krone vom 22. Februar 1876 
Tuchel vom 15. Juli 1876.

Dieselben sind nur durch die Kreisblätter publizirt.
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g. Durch Wasser.

(Amtsblatt pro 1842, S. 123).

Es haben sich in neuerer Zeit durch die mangelhafte Bewährung 
von Brunnen mehrfache Unglücksfälle ereignet, welche uns veranlassen, 
die diesseitige Amtsblatts-Verordnung vom 3. September 1815, nach 
welcher sämmtliche Brunnen und Wasserbehälter mit einer tüchtigen Ein
fassung von mindestens 27g Fuß Höhe versehen sein sollen, mit dein 
Beifügen in Erinnerung zu bringen, daß jeder Besitzer eines nicht auf 
solche Alt eingefriedigten Brunnens einer Polizeistrafe von 5 Thlr. un
terliegt. Es werden zugleich aber auch die sämmlichen Ortsbehörden 
wiederholt verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, daß sowohl die neu anzu
legenden, als auch die schon vorhandenen Brunnen und Wasserbehälter 
zu jeder Zeit mit der gedachten Einfassung versehen sind.

Marienwerder, den 1. April 1842.
Königl. Preuß. Regierung, Abtheilung des Innern.

Wiederholt in Erinnerung gebracht von der Königl. Negierung, 
Abtheil, des Innern, den 8. September 1846.

(Amtsbl. S. 155.) 

(Amtsblatt pro 1853 S. 211).

Polizei-Verordnung.
Mit Bezug auf den § 11 des Gesetzes vom 11. April 1850 über 

die Polizei-Verwaltung, wird die Vorschrift in Erinnerung gebracht, daß 
Brunnen und Wasserbehälter mit einer tüchtigen Einfassung von minde
stens 2V, Fuß versehen sein sollen. Für die Befolgung dieser Vorschr ist 
ist der zeitige Inhaber eines Grundstücks, auf welchem sich Brunnen oder 
Wasserbehälter befinden, verantwortlich und verfällt in eine Geldstrafe bis 
zu 10 Thlr., wenn die vorgeschriebene Einfassung fehlen oder mangelhaft 
sein sollte.

Die Ortsvorstände haben auf's Genaueste zu überwachen, daß die 
Einfassungen vorhanden und im Stande erhalten werden, und Ordnungs
strafen zu gewärtigen, wenn sie dieser Pflicht nicht nachkommen sollten.

Marienwerder, den 18. August 1853.

Königl Preuh. Regierung, Abtheilung des Innern.

(Auszug aus dem Amtsblatt pro 1851 S. 21).

Das Einhauen von Köchern in das Eis betreffend.
Um Unglücksfälle zu verhüten, die leicht stattfinden können, wenn 
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in Eisflächen, über welche Menschen passiven, ans unvorsichtige Weise Lö
cher (Wuhnen) eingehauen werben, werben unter Bezugnahme auf ben 
§ 11 bes Gesetzes vom 11. März 1850 fur ben Umfang unseres Ver> 
waltnngsbezirks folgenbe polizeiliche Vorschriften erlassen:

§ 1.

Auf Eisstrecken bie nach ben gewöhnlichen örtlichen Verhältnissen bes 
Verkehrs zur Fuß- ober Fahrpassage ober zur Versammlung von Men
schen bienen, bürfen keine Wuhnen in bas Eis gehauen werben. Ebenso 
nicht in einer Entfernung von 20 Fnß zu beiben Seiten eines gebahn - 
ten Eisweges.

S
Wo es nach § 1 statthaft ist, Wuhnen in Eisflächen zu hauen, 

müssen bieselben mit Eisstücken umwallt, uub mit wenigstens 4 Fuß über 
bie Eisfläche hervorragenden Fusen so bezeichnet werben, baß bie ganze 
Ausbehnnng ber Oeffnung sofort in bie Augen fällt. Es muß biese Be
währung von bemjenigen, welcher bie Wuhnen ausführt, bewirkt werben, 
ehe er bie Stelle verläßt.

§ 3.

Wer beit obigen Vorschriften (§ 1 mib 2) zuwiber handelt, ober 
Eisumwallungen ober Fusen von einer Wuhne fortnimmt, zerstört ober 
sonst unkenntlich macht, hat, sofern kein Unglücksfall entstauben ist, eine 
Polizeistrafe bis zu 10 Thlr., sonst bie Strafe ber allgemeinen LandeS- 
gesetze verwirkt. Zugleich soll, wo eine Wuhne nicht vorschriftsmäßig be
zeichnet ist, dies auf Kosten bes Säumigen burch bie Behörben geschehen.

§ 4.

Da, wo besonbere örtliche Verhältnisse weitere Vorschriften für bie 
Sicherheit bes Verkehrs ans bein Eise nöthig machen, haben bie mit ber 
Lokal-Polizei beauftragten Behörden nach § 5 des Gesetzes vom 11. März 
1850 bie weiteren Vorschriften und Anorbnnngen zu erlassen. Nament
lich haben dieselben dafür Sorge zu tragen, daß wo ein häufiger Ver
kehr auf einer Eisdecke statt zu haben pflegt, die sicher zu passirenden 
Stellen zeitig und deutlich bezeichnet werden.

Marienwerder, den 30. Januar 1851.

Königliche Wegierung, Abtheilung des Annern.

(Amtsblatt pro 1853, S. 210).

Polizei-Verordnung
Zufolge § 6 und § 11 des Gesetzes vom 11, März 1850 und 
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unter Bezugnahme auf die Verordnung vom 11. August 1826 Amtsblatt 
S. 257 wird hiermit folgende Bekanntmachung erlassen:

Den Ortsvorständen liegt es ob, an denjenigen Flüssen und Seen, 
welche zum Baden wie zum Schwemmen der Pferde benutzt zu werden 
pflegen, diejenigen Stellen, an welchen dies ohne Gefahr und ohne Ver
letzung der Sittlichkeit stattftuden kaun, zu bezeichuen. Wer außerhalb 
dieser Stellen badet, oder Pferde schwemmt, hat eine Polizeistrafe bis zu 
5 Thlr. oder bis zu 3 Tagen Gefängniß verwirkt.

Marienwerder, den 18. August 1853.

Königs. Kegierung, Abtheilung des Innern.

h. Durch Gruben.

(Amtsblatt pro 1844, S. 89.)

Obgleich wir unterm 9. November 1837 durch unser Amtsblatt 
ausführliche Vorschriften über die Anlegung von Saud- und Lehmgrube» 
und die Beausfichtigung derselben durch die Polizeibehörden ertheilt und 
dieselben nur noch unter dem 22. September 1842 in Erinnerung ge
bracht haben, so werden dieselben immer noch nicht sorgfältig genug be
achtet, wie in neuester Zeit vorgekommene Unglücksfälle beweisen.

Indem wir daher die gedachten Vorschriften nachstehend nochmals in 
Erinnerung bringen, fordern wir die Herren Landräthe auf, diese Ver
fügung auch in die Kreisblätter aufzuuehmen:

1) Jeder, welcher eine Sand- oder Lehmgrube anzulegen beabsichtigt, 
ist schuldig, der Ortspolizeibehörde — auf dem platten Lande die 
Schulzen und Ortsvorstände — davon Anzeige zu machen und de
ren Anweisung bei solcher Anlage nach Maßgabe der nachstehenden 
Bestimmungen Folge zu leisten;

2) Sand- und Lehmgruben dürfen nur in einer Entfernung von min
destens 2 Ruthen von bestehenden Wegen angelegt werden und sie 
sind entweder mit einer Barriere zu versehen oder die Wege in ihrer 
Nähe zu verschließen;

3) Um das Nachfallen der lockeren Erde zu verhüten, muß der Ueber- 
hang von Zeit zu Zeit abgestochen und der Abraum jederzeit 6 bis 
12 Fuß vom Stande der Grube fortgeschafft werden.

Aus demselben Grunde dürfen die zum Abholen des Lehms oder 
Sandes nach der Grube fahrenden Wagen sich der letztern nur bis 
auf 12 Fuß nähern;

4) Kinder unter 14 Jahren dürfen niemals ohne Begleitung eines Er
wachsenen nach Sand- und Lehmgruben gesendet werden.

5) Wer diesen Vorschriften zuwiderhandelt, verfällt, wenn auch fei» 
Unglück aus ihrer Verabsäumung entsteht, nach Befinden der Um- 
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in eine verhältnismäßige Gefängnißstrafe.

6) Sämmtliche Ortspolizeibehörden — auf dem platten Lande die 
Schulzen und Ortsvorstände — werden wiederholt verpflichtet, die 
schon vorhandenen Lehm- und Sandgruben von Zeit zu Zeit in Au
genschein zu nehmen, den etwaigen gefahrbringenden Mängeln schleu
nigst abzuhelfen und in Zukunft aus die Beachtung der obigen Vor« 
schriftcn strenge zu halten.

Nachlässigkeiten hierbei werden, wenn sie zu unserer Kenntniß ge
langen, mit einer Ordnungsstrafe von 1 bis 5 Thlr. gegen die säumigen 
Polizeibeamten geahndet werden. Die Herren Landräthe haben Sorge 
zu tragen, daß die Kenntniß dieser Verordnung in ihren Kreisen möglichst 
schnell und allgemein verbreitet werde.

Marienwerder, den 21. Februar 1844.

Königs. Sreuß. Negierung, Abtheilung des Innern.

i. Durch Thiere.

(Amtsblatt pro 1838, S. 282).

Verordnung und Bekanntmachung.

Es haben sich in neuerer Zeit die Abdecker der durch unsere Amts
blattsverfügung vom 30. April 1828 begründeten Verpflichtung, die her
renlos herumlaufendeu Hunde zu tödten, mehrfach zu entziehen gesucht.

Zur Beseitigung der darüber entstandenen Zweifel finden wir uns 
veranlaßt, jene Anordnung hierdurch zu erneuern und hinznzufügen, daß 
die Polizeibehörden nach § 6 des Edikts vom 29. April 1772 wohl be
fugt sind, dergleichen im landespolizeilichen Interesse liegende Dienstlei
stungen von den Abdeckern zu fordern, und daß letztere, wenn sie sich 
dennoch weigern, entweder durch Ordnungsstrafe dazu angehalten, oder 
daß in dringenden Fällen die verweigerten Leistungen nach vorgängiger 
Androhung dieses Verfahrens auf ihre Kosten bewerkstelligt werden müssen.

Wir weisen die Polizeibehörden daher an, hiernach vorkommenden- 
fatls zu verfahreu und die Abdecker mit dem Inhalte dieser Bestimmun
gen bekannt zu machen.

Marienwerder, den IG. Augnst 1838.

Königs. Vreuß. Negierung, des Innern.
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(Amtsblatt pro 1854, S. 293).

Polizei-Verordnung.
Mit Bezug auf § 11 des Gesetzes vom 11. März 1850 wird unter 

Aufhebung der Amtsblattsverordnungen vom 3. Juni 1826, 30. April 
1828, 21. Juni 1835, 25. November 1836, 3. März 1840 und 14. 
September 1853 verordnet, was folgt:

§ 1.

Die Besitzer von Hunden dürfen dieselben weder in den Städten 
noch auf dem Lande frei umher laufen lassen, sind vielmehr verpflichtet, 
ihre Hunde entweder an einer Leine zu führen oder angebunden zu hal
ten oder mit einem Knüttel von solcher Ausdehnung zu versehen, daß 
der Hund am Springen und raschen Laufen verhindert wird.

8 2.
Zuwiderhandlungen hiegegen ziehen eine Polizeistrafe bis 5 Thlr. 

nach sich, welche den Eigenthümer des Hundes trifft.

§ 3.
Auf Hunde, welche zutn Gewerbebetrieb oder zur Jagd dienen, fin

det, während sie hierzu gebraucht werden, diese Verordnung keine An
wendung.

§ 4.
Wer einen tollen oder herrenlos umherlaufenden ungeknüttelten 

Hund tödtet, erhält von dem Eigenthümer des Hundes, sofern dieser er
mittelt wird, eine Prämie von 1 Thaler. Wird der Eigenthümer nicht 
ermittelt, so findet diese Zahlung nicht statt.

Marienwerder, den 20. September 1854.

Königs. Preuß. Legierung, Köth. des Innern.

(Amtsblatt pro 1854, S. 334).

Deklaration
der Polizeiverordnung vom 20. September d. I. :

Um Mißverständnissen vorzubeugen, welche unsere Polizei-Verord
nung vom 20. September d. I. hervorgerufen hat, nach welcher die Be
sitzer von Hunden solche nicht frei umher laufen lassen dürfen, sondern 
an einer Leine führen oder mit einem Knüttel versehen müssen, bestim- 
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men wir hiermit, daß dieselbe keine Anwendung für die Städte findet, 
in denen die Hundesteuer eingeführt ist.

Marienwerder, den 3. November 1854.

Königk. W'reuß. Negierung, Abtheilung des Innern.

A n in. 1. Nicht Jedermann, sondern nur Forst- und Polizeibeamte, Feldhüter rc. sind befugt, frei um
herlausende Hunde zu todten.

An in. 2. Nach dem Erkenntnisse des wgl. Ober Tribunals vom 15. Mai 1879 — Minist.-Bl.für innere 
Verwalt, pro 1880 'S. 71 — steht im Gebiete des Preuß. Landrechts dem Iagdbercchtigteu die 
Befuaniß fremde in seinem Revier umherlaufende Hunde zu todten, auch rücksichtlich der 
Jagdhunde zu, sofern nicht einer der gesetzlichen Ausnahme-Fälle vorliegt.
Es heißt in den Gründen dieses Erkenntnisses :
Nach diesen Bestimmungen (Allg. Landr. gs 64—67 Tit. IG Th. II). wird und zwar zwischen ge
meinen Hunden und Jagdhunden unterschieden; die Tödtung gemeiner Hunde, die aus Jagdre
vieren ungeknüppelt umherlanfen, wird dem Iagdbercchtigteu unbedingt gestatlot, wahrend in den 
beiden in den 89 66 unk 67 hcrvorgehobenen Fällen Jagdhunde nicht getödtet werden sollen. Al
lein die Fassung dieser Paragraphen und ihr Zusammenhang mit den vorhergehenden ergicbt, 
daß durch dieselben nur Ausnahmevorschnsteu für diejenigen Fälle haben gegeben werden sollen, 
in welche» den Besitzern der Jagdhunde ein Berschulden billigerwerse nicht zur Last gelegt werden 
tarnt, und daß, abgesehen von diesen Fällen, dem Iagdberechtigten auch bezüglich der Jagdhunde 
das Recht der Selbsthülfe in demselben Umfange zusteht, wie bezüglich der gemeinen Hunde. 
Bon dieser Auffassung ist auch das Ober Tribunal iu den Erkenntnissen Bd. 45. S. 357, Bd. 82. 
S. 156 der Entscheidungen, Bd. 45. <©, 352 in Stncthorst's Archiv ausgegangrn, auf welche Be
zug genommen wird.

(Amtsbl. pro 1866 S. 266).

Nachstehende Nokizeiverordnung:
Unter Aufhebung unserer Polizeiverordnung vom 27. Januar d. I. 

wird auf Grund des § 11 des Gesetzes vom 11. März 1856 Nachste
hendes hiermit angeordnet:

1) Sobald sich an einem Orte ein toller oder der Tollwuth verdächti
ger Hund gezeigt hat, sind sämmtliche Hunde während einer Frist 
bis zu 6 Wochen und in einem Umkreise bis zu einer halben Meile, 
so weit sie nicht in geschlossenen Räumen gehalten werden, anzulegen.

2) Auf deu öffentlichen Wegen und Straßen müssen die Hunde wäh
rend dieser Frist an der Leine geführt werden, Ausnahmen finden 
nur Statt hinsichtlich der Jagd- und Hirtenhunde während sie zur 
Ausübung der Jagd oder zum Hüten von Bieh benutzt werden.

3) Der Kreislandrath ist nach seinem Ermessen befugt, zu bestimmen, 
von welchem Zeitpunkte ab die vorstehende Sicherheitsmaßregel in 
Anwendung zu bringen ist.

4) Wer es unterläßt, der vorstehenden Anordnung nachzukommcn, ver
fällt in eine Strafe bis zu 10 Thlr. oder verhältnißmäßige Ge- 
fängnißstrafe.

Marienwerder, den 16. Oktober 1866.

Königk. Legierung, Abtheilung des Innern.
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Beeinträchtigung resp, mittelbare Beschädigung 
fremden Eigenthums.

(Auszug aus dem Amtsblatt pro 1843, G. 111).

Die Allerhöchste Verordnung vom 13. Februar cr., No. 8, pag. 75 
der Gesetzsammlung enthält nachstehende Vorschriften über die Legitim a« 
tionsatteste bei Veräußerung von Pferden in den östlichen Provinzen der 
Monarchie.

§ I-

Wer ein Pferd verkaufen, vertauschen, verschenken oder sonst veräu
ßern will, ist verpflichtet, sich über seine Befugniß dazu, auf Erfordern 
der Polizei, durch ein amtliches Attest §§ 5, 7 auszuweisen.

§ 2.
Führt er diesen Nachweis nicht, so ist die Polizeibehörde befugt, 

das Pferd iu Beschlag zu nehmen. Ueber die Beschlagnahme ist unter 
genauer Beschreibung des Pferdes eine Anzeige unverzüglich in die ge
eigneten öffentlichen Blätter der Umgegend und erforderlichen Falls in 
das Amtsblatt auf Kosteu des Besitzers einzurücken, mit der Aufforde
rung zur Anmeldung der etwa an das Pferd zu machenden Eigenthums
ansprüche.

§ 3.
Werden dergleichen Ansprüche binnen 4 Wochen vom Tage der Be

schlagnahme an gerechnet, nicht angemeldet, so ist das Pferd dem Besitzer 
wieder zu verabfolgen, welcher dasselbe aus dem polizeilichen Gewahrsam 
zurückzunehmen und die Kosten der Fütterung sowie der öffentlichen Be
kanntmachung zu bezahlen verpflichtet ist.

§ 4.
Wer ein Pferd von einer ihm unbekannten Person erwirbt, ohne 

daß diese durch ein vorschriftsmäßiges Attest (§ 5) über ihre Befugn iß 
zur Veräußerung des Pferdes sich ausge.viesen, hat dadurch allein eine 
Polizeistrafe von 5 Thlr. oder 8 Tage Gefängniß verwirkt. Das Pferd 
aber wird in Beschlag genommen nnd damit nach Vorschrift des § 2 
verfahren.

§ 5.
Das Attest über die Legitimation zur Veräußerung eines Pferdes 

muß enthalten:
1) Namen und Stand des Eigenthümers, sowie desjenigen, der von 

ihm zur Veräußerung des Pferdes beauftragt ist;
2) die Bezeichnung des Pferdes, nach Geschlecht, Farbe, Größe, Alter 

und etwanigen besonderen Kennzeichen;
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3) Ort und Datum der AuSsteUuug in Buchstaben auszuschreiben;
4) Namen des Ausstellers unter beglaubigender Beidrückung des Siegels.

§ 6.
Ein solches Attest gilt längstens für die Dauer von 4 Wochen und 

dient während derselben einem jeden Besitzer des darin bezeichneten Pfer
des zur Legitimation.

§ 7.
Die Ausstellung der Legitimations-Atteste erfolgt in den Städten 

von der Polizeibehörde, auf dem Laude vou den Gutsherrschaften für sich 
und ihre Einsassen, wo keine Gutsherrschaften vorhanden sind, haben die 
Negierungen die Distrikts-Commissarien, die Dorfschulzen, oder andere 
geeignete Personen mit der Ausstellung der Atteste zu beauftragen und 
solches durch die Amtsblätter bekannt zu machen.

§ 8.
Die Ertheilung des Attestes darf Niemanden versagt werden, welcher 

nachweist, wie er redlicher Weise zum Besitze des Pferdes gelangt, oder 
zwei glaubwürdige Zeugen stellt, welche die Thatsache bekunden, daß er 
seit drei Monaten das Pferd in freiem Gebrauch gehabt hat.

§ 9.
Die Ausfertigung des Attestes erfolgt jederzeit stempel- und kostenfrei.
Indem wir den Inhalt der vorstehenden Verordnung hierdurch noch

mals zur allgemeinen Kenntniß bringen, weisen wir zugleich die mit der 
Ausstellung der § 7 1. c. vorgeschriebenen Legitimations-Atteste beauf
tragten Behörden an, über die jedesmalige Ertheilung desselben ein No
tiz-Buch nach folgendem Schema zu führen:

1. Laufende Nummer des Attestes;
2. Datum der Ausstellung desselben;
3. Namen und Stand des Eigenthümers des Pferdes;
4. Namen nnd Wohnort desjenigen, welcher von dem Eigenthümer 

zur Veräußerung des Pferdes beauftragt ist;
5. Bezeichnung des Pferdes nach Geschlecht, Farbe, Größe, Alter und 

sonstigen etwanigen besonderen Kennzeichen;
6. sonstige Bemerkungen, soweit solche erforderlich scheinen, insbesondere 

z. B. über die Namen der vom Extrahenten etwa gestellten Zeugen, 
welà nach § 8 der Verordnung 1. c. befunden sollen, daß der 
Extrahent des Attestes seit drei Monaten das Pferd in freiem Ge
brauch gehabt hat:

7. Eigenhändiger Namen des Ausstellers des Attestes.

Auch die Gutsherrschaften nnd überhaupt alle diejenigen Personen, 
deren im § 7 der Allerhöchsten Verordnung vom 13. Februar cr. ge
dacht ist, habe« eiu solches Notiz-Register zur Controlle über die ausge
stellten Legitimationsatteste zn führen und die Herren Kreislandräthe ans 



die Befolgung dieser Anweisung zu halten, und deshalb event, bei den 
Bereisungen ihrer Kreise die gedachten Notiz-Register sich von Zeit zu 
Zeit zur Einsicht vorlegen zu lasse«. — Wegeu derjeuigen Personen auf 
dem platten Lande, welche an den Orten, wo feine Gutsherrschaften sind, 
nach § 7 1. c. mit der Ausstellung der qu. Legitimationsatteste von uns 
beauftragt werden, soll nach Eingang der über diesen Gegenstand unterm 
15. März er. von den Herren Landräthen erforderten Berichte, besondere 
Bekanntmachung erfolgen.

Marienwerder, den 11. April 1843.

Königs. Sreuß. Legierung, Kvth. des Anner».

(Amtsblatt pro 1879 S. 277.)

Polizei-Verordnung,
betreffend die Verwendung der im Besitz von Privaten besindlichen 

Hengste zürn Decken fremder Stuten.

Nachdem es sich als nothwendig ergeben hat, Vorkehrungen zu 
treffen, um die Verwendung von Hengsten, welche mit erblichen Krank
heiten oder Fehlern behaftet sind, zum Deckgeschäst zu verhüten, verordne 
ich in der Erwägung, daß der fragliche Zweck in Ansehung der in dem 
Gesetze, betr. die Abwehr und Unterdrückung der Viehseuchen, vom 25. 
Juni 1875 in Bezug genommenen Krankheiten im Wesentlichen von der 
Hand der desfallsigen Bestimmungen dieses Gesetzes, insbesondere des 
§ 9 desselben erreicht werden kann, auf Grund der §§ 76 bis 78 der 
Provinzialordnung für die Provinzen Preußen rc. vom 29. Juni 1875 
(Gesetz-Sammlung S. 335) in Verbindung mit §§ 6, 12 und 15 des 
Gesetzes über die Polizeiverwaltung vom 11. März 1850 (Gesetz-Samm
lung S. 265) unter Zustimmung des Provinzialraths der Provinz West
preußen für den Umfang der ganzen Provinz was folgt:

§ I- '

Wer einen Hengst zur Deckung fremder Stuten verwenden will, 
ist verpflichtet,

1. sich zu vergewissern, daß derselbe nicht an nachstehenden Krauk- 
hciten oder Fehlern leidet:

Spath, Schaale, Hasenhacke, Mondblindheit (periodische Augenent
zündung), Staar, Dummkoller, Dämpfigkeit, Kreuzlahme, Strahlenkrebs;

2. dem Landrathe des Kreises bis zum 15. Januar jeden Kalen
derjahres eine desfallsige Anzeige mit dem Nationale des Hengstes nach 
dem beigefügten Schema A. einzureichen: sofern ein Hengst erst nach 
dem 15. Januar erworben wird, ist die desfallsige Anzeige 14 Tage 
yyr Beginn des Deckgeschästs zu erstatten;
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3. ein Deckregister nach dem weiter beigedruckten Schema B zu 
führen;

4. den Hengst der Besichtigung durch eine von der Kreisverwal- 
tung zu ernennende Commission bz. durch einen von derselben zu ernen
nenden Comissar jederzeit aus Verlangen zu unterwerfen.

§ 2.

Wer einen Hengst, welcher mit einem der im § 1 unter Nr. 1 
bezeichneten Fehler behaftet ist, zur Deckung fremder Stuten gegen Be
zahlung verwendet, wird, soweit die Gesetze nicht strengere Strafen ver
hängen, mit einer Geldstrafe von 20—30 Mk. für jeden einzelnen Kon- 
traventionsfall bestraft. Andere Uebertretungen dieser Polizeiverorduung 
unterliegen einer Geldstrafe von 10—30 Mk. für jeden Fall.

Danzig, den 16. August 1879.

Der Werpräsident der Provinz Westpreußen.

Nationale
der als Beschäler aufzustellenden Hengste.

Schema A.

fL
au

f. N
r.f Name des 

Hengstes.

Abstammung 

desselben.

Größe

Fuß. Zoll.

Farbe und 

Abzeichen.

Alter-

Jahre.

Schema B. Deckregister
der Privat-Beschäl-Station des N. N.

zu

1 L
au

fd
. N

r. 
|

Stute des 
(Name und 

Wohnort des 
Besitzers der 

gedeckte» 
Stute.

deren

Fuß.

Größe

Zoll.

Farbe 

und 

Abzeichen

Alter.

gedeckt 
durch

(Name des 
Hengstes.)

am*)
Beschäl- 

Nesultat.

*) Sowohl das Datum erster, als die der wiederholten Deckung 
sind einzutragen.
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(Amts-Blatt Nr. 11 pro 1881 S. 65.)

Polizei-Verordnung, 
betreffend die Verwendung der im Besitze von Privaten befindlichen 

Hengste zum Decken fremder Stuten.

In Ergänzung der Polizei-Verordnung gleichen Betreffs vom 16. 
August 1879, (Amtsbl. der Regierung zn Danzig p. 194, Amtsbl. der 
Regierung zu Marienwerder p. 277) verordne ich auf Grund der §§ 76 
bis 78 der Provinzial-Ordnung vom 29. Juni 1875, (Ges. S. P. 335) 
in Verbindung mit §§ 6, 12 und 15 des Gesetzes über die Pol.-Ver- 
waltung vom 11. März 1850 (G.-S. p. 265) unter Zustimmung des 
Provinzialraths, für den Umfang der Provinz Westpreußen was folgt:

§ 1.

Die im § 1 der Polizei-Verordnung vom 16. August 1879 unter 
Nr. 4. erwähnte Commission ist berechtigt, diejenigen Hengste, welche 
auch ohne mit einer der unter Nr. 1 daselbst bezeichneten Krankheiten 
oder Fehler behaftet zu fein, sich nach ihrer gesammten körperlichen Be- 
schasfenheit zur Zucht nicht eignen, als zur Zucht untauglich zu erklären. 
Eine solche Entscheidung ist dem Besitzer des Hengstes oder demjenigen, 
der ihn vorführt, mündlich oder schriftlich zu eröffnen.

§ 2.

Wer einen Hengst, welcher von der oben bezeichneten Commission 
für untauglich zur Zucht erklärt ist, zur Deckung fremder Stuten gegen 
Entgeld verwendet, wird mit einer Geldstrafe von 20 bis 30 Mark für 
jeden einzelnen Kontraventionsfall bestraft.

Danzig, den 7. März 1881.

Per Hver H'rästdent der Provinz Westpreußen.
v. Ernsthansen.

Uusspielunflen, Kollekten.
(Amtsblatt Nr. 17 pro 1877, Seite 107).

Polizei Verordnung,
betreffend das Kollekten-Wesen.

Auf Grund des § 76 der Provinzial-Ordnung vom 11. März 1850 
(G.-S. Seite 235) und der §§ 6, 12 und 13 des Gesetzes über die
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Polizei-Verwaltung vom 11. März 1850 (G.-S. S. 165) bestimme ich 
unter Zustimmung des Provinzial-Rathes für den Umfang der Provinz 
Preußen in Betreff des Kollekten-Wesens Folgendes:

§ 1.

Hauskollektell- dürfen, falls dieselben nicht durch Allerhöchsten Erlaß 
oder von dem Herrn Minister des Innern genehmigt sind, nur mit Ge
nehmigung des Ober-Präsidenten der Provinz veranstaltet bezw. abge
halten werden.

Ausgenommen sind die im Art. 10 Nr. 4 des Gesetzes, betreffend 
die evangelische Kirchenverfassung in den acht älteren Provinzen der Mo
narchie vom 3. Juni 1876 (G.-S. S. 125) und die im § 2 Nr. 8 
des Gesetzes über die Aufsichtsrechte des Staats bei der Vermögensver
waltung in den katholischen Diözesen vom 7. Juni 1876 (G.-S. Seite 
149) erwähnten Kollekten.

§ 2.

Zu den Hauskollekten im Sinne dieser Verordnung gehören alle 
Sammlungen von ^Näü^oder Beiträge für bestimmte Zwecke, wenn sie 
mittels Umganges von Haus zu Haus oder §u öffentlichen Orten vorge- 
nomine» werden. Es macht dabei keinen Uuterschlèd^N'esMchên Samm
lungen nur bestimmte Kategorien von Personen um Gaben oder Beiträge 
angegangen werden.

Den Hauskollekten stehen gleich, die auf die bezeichnete Weise ver
breiteten Aufforderungen zur künftigen Zahlung von Beiträgen oder zum 
Beitritt zu Vereinen, mit welchem die Verpflichtung zur Zahlung von 
Beiträgen verbunden ist, mag deren Höhe bestimmt oder in das Belie
ben der Aufgeforderten gestellt sein.

Ist dagegen ohne die, in der vorbezeichneten Weise verbreitete 
Aufforderung der Beitritt zu solchen Vereinen erklärt oder eine Ver
pflichtung zur Leistung von Beiträgen übernommen, so gilt die Ein
sammlung der betreffenden Beiträge nicht als Hauskollekte im Sinne 
dieser Verordnung. Ebenso werden öffentliche Aufforderungen zur 
Leistung von Beiträgen für bestimmte erlaubte Zwecke, welche an nam
haft gemachten Annahmestellen eiugezahlt werden sollen, von dieser Ver
ordnung nicht getroffen.

§ 3.

Kirchen-Kollekten bedürfen der, im § 1 vorgeschriebenen Geneh
migung nicht. Unter Kirchenkollekten sind nur solche zu verstehen, welche 
innerhalb der Kirchen-Gebäude bei Gelegenheit des Gottesdienstes zur 
kirchlichen Zwecken eingesammelt werden.

Alle sonstigen, von kirchlichen Oberen veranlaßten bestimmten 
Sammlungen, welche in der § 2 Abs. 1 und 2 bezeichneten Form vor
genommen werden, sind als Hauskollekten anzusehen.



272

§ 4.
Wer die nach Maßgabe der vorstehenden Vorschriften als Haus

kollekten zu betrachtenden Sammlungen ohne vorgängige Einholung 
der vorgcschriebenen Genehmigung veranstaltet, solche Sammlungen aus
führt oder bei der Verbreitung der im § 2 Abs. 2 bezeichneten Auffor
derungen mitwirkt, verfällt in eine Geldstrafe bis 30 Mark der im 
Unvermögungsfalle eine nach § 29 der R.-St.-Ges. Buches zu bemessende 
Haft substituirt wird.

§ 5.

Gleiche Strafe trifft in den Fällen, in welchen die Genehmigung 
zu einer Hauskollekte ertheilt ist, diejenigen, welche dieselbe veranstaltet 
haben, und die, welche bei der Ausführung mitwirken, wenn die bei 
der Ertheilung der Genehmigung festgesetzten Bedingungen nicht einge
halten, oder wenn die hierbei bestimmten Fristen überschritten werden.

§ 6.
Diejenigen Personen, welchen auf ertheilte Genehmigung das Ein

sammeln von Beiträgen, Verpflichtungs- oder Beitrittserklärungen über
tragen wird, haben bei Vermeidung einer Geldstrafe bis zu 5 Mk. 
oder verhältnismäßiger Haflstrafe mit der betreffenden Aufforderung zu
gleich ihre Legitiination als Einsammler vorzulegen.

Die Legitimationen dieser Art werden von der Ortspolizcibehörde 
ausgefertigt. Zuständig ist die Polizeibehörde des Ortes, wo die Ver
eine, Korporationen, Genossenschaften, Behörden oder Personen ihr Do
mizil haben, denen die Veranstaltung der Kollekte bewilligt ist.

§ 7.
Für die Anwendung der Strafbestimmungen dieser Verordnung 

macht es keinen Unterschied, ob die Sammlungen durch einzelne hierzu 
besonders bestellte Kollektanten bewirkt werden, oder durch Mitglieder 
der betreffenden Genossenschaften, Vereine und Korporationen, welche 
es übernehmen, Aufforderungen oder Sammellisten in einem kleineren 
Kreise von Personen zu verbreiten.

§ 8.
Diese Verordnung tritt mit dem 1. Juli 1877 in Kraft.

§ 9-

Mit dem gleichen Zeitpunkte treten die von den Königl. Bezirks
regierungen der Provinz erlassenen Polizeiverordnungen über das Kollek
tenwesen, insbesondere die Verordnungen der Königl. Regierung zu Kö
nigsberg vom 6. Juli 1866 (Amtsblatt Seite 240) und vom 27. Sep
tember 1875 (Amtsblatt Seite 262), der Königl. Äegierung zu Danzig 
vom 5. Januar 1867 (Amtsblatt Seite 29) und vom 22. November 
M5 (Amtsblatt Seite 251) der Königl. Regierung zu Gumbinnen vom 
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27. Oktober 1875 (Amtsblatt Seite 401) und der Königlichen Negie
rung zu Marienwerder vom 29. Dezember 1866 (Amtsblatt pro 1867 
Seite 18) sowie die erläuternde Verfügung derselben Regierung vom 27. 
Oktober 1875 (Amtsblatt S. 258) außer Kraft.

Königsberg, den 12. April 1877.

Per Wer-H^räsident der Provinz Preußen
Wirkliche Geheime-Kath

v. Horn.

Maaße, Münzen etc.
Polizei-Verordnung,

über die Beschaffenheit der Schankgefäße der Wirthe.

Auf Grund der Maaß- und Gewichtsordnung für das Deutsche Reich 
vom 17. August 1868, Artikel 10 und 14 und des § 11 des Gesetzes 
über die Polizeiverwaltung vom 11. März 1850 wird über die Beschaf
fenheit der Schankgefäße der Wirthe für den Umfang des diesseitigen 
Regierungsbezirks folgende Berordnung erlassen:

§ I-

Alle auf den Ausschank von Wein, Bier und Branntwein bestimm
ten Gefäße jeder Art müssen mit einem äußerlich eingeschliffenen einge
schnittenen oder eingebrannten Strich versehen sein, welcher bei der Auf
stellung des Gefäßes auf einer horizontalen Ebene den Soll-Inhalt begrenzt.

Zulässig sind für den genannten Zweck nur solche Gefäße, deren 
Soll-Inhalt einer von der Maaß- und Gewichtsordnung für den öffent
lichen Verkehr zngelassenen Maaßgrößen (§ 5 der Eichordnung vom 16. 
Juli 1869) entspricht.

Schankgefäße von 1, ’/2 und ’/4 Viter bedürfen keiner weiteren Be
zeichnung ihres Inhalts.

Andere nach der Maaß- und Gewichtsordnung zulässige Größen sind 
durch Einschleifen, Einschneiden, oder Einbrennen des Inhalts nach Liter 
in der von der Eichordnung vorgeschriebenen Weise besonders zu bezeichnen.

§ 2.
Der Strich, welcher den Soll-Inhalt begrenzt, muß

a. bei Schankgefäßen für Wein und Branntwein wenigstens /,  
Centimeter,

*

b. bei Schankgefäßen für Bier wenigstens 1 Centimeter,
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6. bei Flaschen wenigstens 2 Centimeter unter dem oberen Rands 
liegen.

§ 3.
Den Wirthen ist freigestellt, diese Bezeichnung ihrer Schankgefäße 

selbst vorzunehmen oder durch wen immer vornehmen zu lassen. Sie 
sind für deren Richtigkeit verantwortlich.

§ 4.

Jeder Wirth ist verpflichtet, vorschriftsmäßig geeichte und gestempelte 
Flüssigkeitsmaaße von dem seinen Schankgefäßen entsprechenden Inhalte 
im Schanklokale bereit zu halten, seine Schankgefäße vor deren Gebrauch 
damit zu untersuchen, auch die seinen Gästen und Kunden verabreichten 
Quantitäten nachzumessen, im Falle dies verlangt wird.

§ 5.

Bei der polizeilichen Visitation der geeichten und gestempelten Flüs« 
sigkeitsmaaße (§ 4) sind von den vorhandenen Schankgefäßen beliebige 
Stücke herauszugreifen und der Prüfung zu unterstellen.

§ 6.

Ausgenommen von den vorstehenden Vorschriften ist der Verkauf der 
in verkorkten Flaschen oder Krügen enthaltenen Weine oder Biere.

§ 7.

Übertretungen dieser Vorschriften werden nach § 369 Nro. 2 des 
Strafgesetzbuchs vom 31. Mai 1870 mit Geldstrafe bis zu 30 Thalern 
oder mit Haft zu 4 Wochen bestraft.

§ 8.
Vorstehende Polizeiverordnung tritt mit dem 1. Juli 1872 in 

Kraft.
Marienwerder, den 5. Mä,z 1872.

Königliche Legierung. Abtheilung des Innern.

Anmerl. — Das Reichsgesetz v. 20. Juni 1881 — R.-Ges.-Bl. S. 249 tritt am 1
Januar 1884 in Kraft. —

(Amtsbl. pro 1874 S. 236.)

Bekanntmachung.
Es wird vielfach im öffentlichen Verkehre das Zumessen von Kar

toffeln, Birnen, Aepseln U. s. w. in Hohlmaßen für Flüssigkeiten borge
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nommen, während ein solches Zumessen nur in hölzernen Hohlmaßen für 
trockene Körper stattfinden soll.

Wir machen die Polizeiverwaltungen auf diese Umgehung der Be- 
stimmungen der Eichordnung aufmerksam, um dieselbe, durch welche eine 
absichtliche Benachtheiliguug des Publikums seiteus der Gerwerbetreibenden 
geschieht, nicht zu dulden.

Marienwerder, den 21. Oktober 1874.

Königliche Kegierung, Abtheilung des Innern.

Kultus.
Feier der Sonn- und Festtage.

Amtsblatt pro 1856, S. 82).

Anordnung gegen die Störung der Feier der Sonn- und Feiertage.

Indem die gegen die Störung der Feier der Sonn- und Feiertage 
erlassenen Anordnungen nachstehend in Erinnerung gebracht werden, be
merken wir, daß wer diesen 'Anordnungen zuwiderhandelt, in Gemäßheit 
des § 340 Nr. 8 des Strafgesetzbuches*)  Geldbuße bis zu Fünfzig Tha
ler oder Gefängnißstrafe bis zu sechs Woche« verwirkt hat.

*) § 366 Nr. 1 des deutschen Straf-Ges.-Buch.

l)An Sonn- und Festtagen, zu welchen letzteren auch der Charfreitag, 
der allgemeine Buß- und Bettag und der dem Andenken der Ver
storbenen gewidmete Jahrestag gehören, dürfen von Behörden und 
Beamten in der Regel keine öffentlichen, das Publikum des Orts 
oder der Umgegend betheiligten Geschäfte und Verhandlungen be
trieben werden.

Macht die dringendste Veranlassung eine Ausnahme nothwendig, 
so muß dazu womöglich eine Stunde außer dem Zeitraum des 
christlichen Gottesdienstes und ein isolirtes Lokal gewählt, und das 
Geschäft mit Stille und Geräuschlosigkeit vollzogen werden.

2) Alle Geschäfte und Verhandlungen, wodurch ganze Gemeinden und 
überhaupt eine größere Zahl von Individuen von dem Besuch des 
Gottesdienstes abgezogen werden, dürfen an Sonn- und Festtagen 
nur dann stattsinden, wenn von der Ortspolizeiobrigkeit dies in be
sonderer dringender Veranlassung ausnahmsweise genehmigt worden 
ist. Auch soll diese Genehmigung nicht anders als in außerordent
lichen Fällen z. B. wenn zur Zeit der Erndte der verschiedenen 
Fruchtgattungen die nachtheilige Witterung das Einsammeln verhin» 
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bert, und daher jeder günstige Moment zu Feldarbeiten benutzt 
werden muß, ertheilt werden.

In Hinsicht der sonntäglichen Uebungen der Landwehr an den 
Nachmittagen nach Beendigung des Gottesdienstes, behält es bei 
den desfallsigen Bestimmungen im § 57 der Landwehr - Ordnung 
vom 21. November 1815 sein Bewenden.

3) Gntsherrschaften und deren Stellvertreter, Pächter und Kassen-Be- 
alitte, Bau-Unternehmer und Rechnungsführer müssen die Hand
werker und Tagelöhner, welche von ihnen Geld oder Anordnungen 
zu empfangen haben, niemals in den Stunden des Gottesdienstes 
an Sonn- und Festtagen bei sich versammeln und abholen.

4) Auch sollen an Sonn und Festtagen keine Treibjagden stattfinden 
und von Gutsleuten Niemand dazu angehalten werden.

5) Ferner haben Dienstherrschaften in Befolgung des § 84 der Ge
sinde-Ordnung vom 8. November 1810 ihrem Gesinde stets die 
nöthige Zeit zur Abwartung des öffentlichen Gottesdienstes zu ge
statten, wovon allein außerordentliche und unaufschiebliche Haushal« 
tungs-Geschäfte eine Ausnahme machen dürfen.

6) Eben so wenig sollen öffentliche Aufzüge der Gewerke, Schützengil- 
den, oder anderer Gesellschaften während der Feier des christlichen 
Gottesdienstes Statt haben,

7) und in der Nähe der Kirchen muß in diesem Zeitraum überhaupt 
jeder unnölhige Lärm und jedes vermeidliche störende Geräusch, wie 
z. B. Schießen, Klatschen, Schellengeläute, lautes Rufen rc. sorg
fältig vermieden werden.

8) Während der Zeit des christlichen Gottesdienstes muß Vor- und 
Nachmittags, sowohl in den Städten als auf dem platten Lande 
aller öffentliche Gewerbstrieb ruhen.

Es bleiben daher in diesem Zeitraum auch die Kaufläden der 
Handelsleute, Höker, Schlächter rc., sowie alle Kaufgewölbe und 
Boutiquen geschlossen; in den Kaffeehäusern, Conditoreien, Restau
rationen, Wein-, Bier- und Branntweinfchänken dürfen in diesen 
Stunden weder Getränke verabreicht oder Gäste geduldet, noch 
Spiele gespielt werden.

Das Fahren der Bier- und Mehlwagen auf den Straßen, alle 
mit Geräusch verbundenen oder öffentliches Aufsehen erregenden Ar
beiten in den Werkstätten, oder vor den Häusern, müssen gleich
falls alsdann vermieden werden. Nur allein die Apotheker dürfen 
auch während des Gottesdienstes Arzeneien verkaufen.

9) Jede Störung des Gottesdienstes durch ein unschickliches oder ge
räuschvolles Umherlaufen in der Kirche während der Feier des Got
tesdienstes ist ebenfalls untersagt, und selbst diejenigen, welche sich 
aus Neugierde eines solchen Benehmens schuldig machen, und auf 
höfliche Anmahnung des Kirchendieners sich nicht schleunig aus der 
Kirche entfernen, machen sich straffällig.
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Kleine Kinder, welche der kirchlichen Erbauung noch nicht fähige 
sind, dürfen bei den Versammlungen der Gemeinde zur gewöhnli
chen Feier des Gottesdienstes gar nicht in die Kirche mitgebracht 
werden.

10) Die Magistrate und Polizei-Obrigkeiten jedes Ortes, sowohl in den 
Städten als auf dem platten Lande, haben die gewöhnlichen Stun
den, an welchen Vor- und Nachmittags die kirchlichen Versammlun
gen anfangen und endigen, nach Rücksprache mit den Herren Geist
lichen, öffentlich bekannt zu machen, und darauf zu halten, daß 
während dieser festgesetzten Zeit die obigen Vorschriften pünktlich 
befolgt werden.

11) An den Vorabenden der großen Feste: Weihnachten, Ostern, Pfing
sten, des Charfreitags, des allgemeinen Buß- nnd Bettags und des 
dem Andenken der Verstorbenen gewidmeten Jahrestages, so wie 
an den Abenden der letzgenannten drei Festtage, in der Charwoche 
und am Aschermittwoch dürfen keine Bälle oder ähnliche Lustbar
keiten stattfinden.

Ebenso müssen Schauspiele am Charfreitage, am Buß- und Bet
tage gänzlich unterbleiben, und dürfen am Gedächtnißtage der Ver
storbenen nur dann statt haben, wenn sie ernsten Inhalts sind. 
Sämmtlichen Ortsvorstäuden und Polizeibehörden wird zur Pflicht 

gemacht, mit Nachdruck darauf zu halten, daß vorstehende Anordnungen 
überall beobachtet, dennoch etwa vorkommende Uebertretungen aber zur 
gesetzlichen Bestrafung anhängig gemacht werden, und die Herren Land
räthe werden beauftragt, diese Bestimmungen durch die Kre'sblätter zu 
veröffentlicheu und ihre Befolgung mit Sorgfalt und Entschiedenheit zu 
überwachen.

Marienwerder, den 5. März 1856.

Königs. H'reuß. Legierung, Abtheilung des Innern.
Die vorstehenden Bestimmungen ad 1—11 sind eine Wiederholung 

der Regierungs-Verordnung vom 14. Februar 1839 Amtsblatt pro 1850 
S. 160. —

(Amtsblatt pro 1858 S. 95.)

Im Anschluß an unsere Amtsblatts-Bekanntmachung vom 14. Fe
bruar 1839 und 17. Mai 1850, betreffend die Heilighaltung der Sonn- 
und Festtage und auf Grund des § 11 des Gesetzes vom 11. März 
1850 wird hierdurch der Betrieb des Hausirhandels an den Sonn- und 
Feiertagen während des ganzen Tages unbedingt untersagt, und nur 
das Austragen von Milch und anderen nothwendigen Lebensmitteln in 
die städtischen Wohnungen gestattet.

Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung werden mit dem im
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§ 340 Nr. 8*)  des Strafgesetzbuches vom 14. April 1851 vorgesehenen 
Strafen belegt.

Marienwerder, den 7. April 1858.

Königs. H»reuß. Uegicrung, Kvthl. des Innern.

*) § 366 Nr. 1 Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich.

Aegrälinihplähe.
Polizei-Verordnung.

(Amtsblatt pro 1860 Nro. 25 S. 130).
Mit Bezug auf § 11 des Gesetzes vom 11. März 1850 wird 

rücksichtlich der Anlegung, Unterhaltung und Beaufsichtigung von Begrab- 
nißplätzen in Gemäßheit der §§ 764 u. 765 des 11. Titels im 2. 
Tbeile des allgemeinen Landrechts Nachstehendes verordnet:

1) Neue Kirchhöfe und Begräbnißplätze dürfen nur mit Genehmigung 
der geistlichen Obern und der Polizeibehörde angelegt werden und 
sind in der Regel nur alsdann zulässig, wenn die bisherigen Beer
digungsstätten entweder überfüllt, oder von den zu ihrer Benutzung 
angewiesenen Ortschaften zu weit entfernt sind.

2) Die Genehmigung kann außerdem aber nur ertheilt werden, wenn 
die zu Beerdigungen zu bestimmenden Plätze:
a. eine geeignete Lage haben, namentlich von bewohnten Gebäuden 

oder sonst die äußere Stille störenden Anlagen hinreichend ent
fernt und für Leichenzüge leicht zugänglich sind,

b. wenn ihre geordnete Unterhaltung und Beaufsichtigung gesichert 
ist und

c. der Kirchenkasse und Geistlichkeit die ihnen zustehenden Abgaben nicht 
entzogen werden.

3) Zu einer geordneten Unterhaltung gehört :
a. eine vollständige Einfriedigung und ein verschließbarer Eingang. 

Die Art der Einfriedigung bleibt zwar dem Ermessen der zur Un
terhaltung Berpflichteten überlassen, doch muß dieselbe gegen ein 
Eindringen von Außen genügende Sicherheit gewähren, und ans 
derselben Begräbnißstätte, namentlich auch da von gleicher Be
schaffenheit sein, wo die Unterhaltung von einzelnen Gemeinden 
oder Betheiligten in ein für allemal abgetheilten Loosen zu be
wirken ist.

Vorzugsweise wird die Anlegung lebendiger Hecken em
pfohlen ;

b. die Anlegung der Graber in fortlanfenden Reihen von gleicher 
Ausdehnung, so daß zwischen allen Gräbern ein gleichmäßiger 
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Zwischenraum von mindestens einem halben Fuß bleibt. Um 
dies in angemessener Weise zu erreichen, sind bei neuen Begräb- 
nißstätten, namentlich für größere Gemeinden für die Gräber 
Erwachsener und Kinder besondere Abtheilungen zu bestimmen 
und dieselben durch zwei im rechten Winkel sich schneidende Haupt
wege insoweit thunlich gleich große Abtheilungen zu theilen, wo 
es aber der Raum irgend zuläßt, ist außerdem ein die Außensei
ten einschließender Umgang um den ganzen Platz herzustellen. 
Wo für ganze Familien mehrere Plätze im Voraus gewünscht 
werden sollten, sind dieselben neben einander und so anzuweisen, 
daß dadurch der Zugang zu den übrigen Gräbern nicht unterbro
chen wird. Solche Familien-Begräbnisse müssen von ihren In
habern in deutlich erkennbarer und dauernder Weise sogleich bei 
der Ueberweisung bezeichnet werden;

c. die sämmtlichen Wege auf einem Begräbnißplatze sind mit Baum
reihen einzufassen.

4) Für jeden Begräbnißplatz ist eine dauernde Beaufsichtigung einzu
richten und in der Art zu ordnen, daß solche entweder einem von 
den Betheiligten zu wählenden Vorstände oder dem Orts-Vorsteher 
übertragen wird. Bei eigentlichen Kirchhöfen liegt die Beaufsichti
gung dem Kirchenvorstande oder Kirchengemeinderathe, unter Leitung 
des zuständigen Pfarrers ob und ist ein für allemal bestimmten 
Mitgliedern derselben zu übertragen.

5) Der Vorstand eines Begräbnißplatzes ist verpflichtet:
a. für die Ausführung und Befolgung vorstehender Anordnungen, 

für die Bereithaltung und Benutzung der zur Einsenkung der 
Särge erforderlichen Geräthschaften, sowie überhaupt dafür zu 
sorgen, daß die Beerdigungen in ernster und würdiger Weise 
vollzogen werden;

b. dafür zu haften, daß die Gräber die erforderliche Ausdehnung und 
insbesondere die nach den sanitätspolizeilichen Vorschriften noth
wendige Tiefe, welche überall mindestens 6 Fuß betragen muß, 
erhalten;

c. er hat ferner die Beerdigung keiner Leiche ohne die Bescheinigung 
des zuständigen Geistlichen über die erfolgte Anzeige des Todes
falles zu gestatten und dem Geistlichen über die erfolgte Beer
digung Anzeige zu machen;

d. ihm liegt endlich ob, die jeden Orts üblichen Grabgelder und 
sonst zur Unterhaltung des Begräbnißplatzes bestimmten Beiträge 
einzuziehen, vorschriftsmäßig zu verwenden und darüber Rechnung 
zu führen.

6) Anträge auf die Errichtung neuer Begräbnißplätze sind zunächst dem 
zuständigen Pfarrer vorzulegen, welcher dieselben mit seinem Gut
achten der Orts-Polizeibehörde mittheilt. Diese hat, wenn gegen 
die Anlage Nichts zu erinnern ist, mit den Betheiligten über die
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Erfüllung vorstehender Bedingungen, sowie über die Aufbringung 
der Mittel zur Unterhaltung der Anlage durch Grabgelder oder 
laufende Beiträge zu verhandeln, ein von den Betheiligten zu ge
nehmigendes Statut zu entwerfen und dasselbe durch Vermittelung 
der Herren Landräthe der unterzeichneten Regierung zu überreichen. 

7) Die wegen der Unterhaltung und Beaufsichtigung unter 3—5 ge
troffenen Anordnungen sind auch bei den schon vorhandenen Be- 
gräbnißplätzen zu befolgen und, soweit dies nicht schon geschehen, 
in Vollzug zu setzen.

8) Wer Begräbnißplätze ohne Genehmigung errichtet, sowie wer ohne 
Erlaubniß des Vorstandes Gräber anlegt, Beerdigungen vornimmt 
oder den deshalb ertheilten Anweisungen zuwiderhandelt, verfällt in 
eine Polizeistrafe bis zu zehn Thalern oder verhältnißmäßige Ge
fängnißhaft.
Wer dagegen ohne Vorwissen der Behörde überhaupt einen Leich

nam beerdigt oder bei Seite schafft, hat nach § 186*)  des Strafgesetz
buchs Geldbußen bis zu zweihundert Thalern oder Gefängniß bis zu 
sechs Monaten zu gewärtigen, während die Strafe bis zu zwei Jahren 
Gefängniß steigt, wenn eine Mutter den Leichnam ihres unehelich neuge
borenen Kindes ohne Vorwissen der Behörde beerdigt, oder bei Seite 
schafft.

Marienwerder, den 6. Juni 1860.

Königs. Legierung, Abtheilung für Kirchen-Aerwaktung und 
das Schulwesen.

*) Jetzt 8 367 zu 1, Strafgesetzbuch f. d. deutsche Reich.

(Amtsblatt pro 1859 S. 275).

Wir finden uns veranlaßt, auf Grund des § 11 des Gesetzes vom 
11. März 1850, hierdurch das Halten von Laienreden auf den Kirchhö
fen der evangelischen und katholischen Kirchengemeinden bei Vermeidung 
einer Strafe von 5 bis 10 Thlr. zu untersagen.

Marienwerder, den 15. Dezember 1859.

Königs. H*reuß.  Legierung, Abths. des Innern.

(Amtsblatt pro 1875 S. 295.)

Polizei Verordnung.
Unter Aufhebung unserer Polizei-Verordnung vom 6. Juli 1857' 

wegeu des Verbots der Jagd an Sonu- und Feiertagen, verordnen wir 
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hierdurch auf Grund des § 11 des Gesetzes über die Polizei-Verwaltung 
vom 11. März 1850 und mit Bezug auf § 366 zu 1 des Reichs- 
Straf-Gesetz-Buchs :

Treibjagden und Parforcejagden dürfen an Sonn- und Feiertagen 
überhaupt nicht abgehalten werden.
Die Ausübung jeder anderen Art der Jagd ist an diesen Tagen 
während der Stunden des öffentlichen Gottesdienstes verboten.

Marienwerder, den 22. Dezember 1875.

Königliche Legierung.

S ch it s id c s e n.
(Amtsblatt pro 1845 S. 274.)

Polizei Verordnung.

Da auch in der neueren Zeit wieder mehrere Fälle vorgekommen 
sind, daß Eltern, Vormünder oder andere Angehörige von Schulkindern 
während des Unterrichts in das SchuULokal eingedrungen, um dem Lehrer 
über die Behandlung der Schulkinder Vorwürse zu machen oder ihn 
darüber zur Rede zu stellen; auch wohl die zur Strafe in der Schule, 
nach Beendigung des Unterrichts, zurückbehaltenen Kinder von ihren 
Angehörigen vor Ablauf der vom Lehrer festgesetzten Strafzeit fortgeholt 
worden sind, so wird, um für die Zukunft jedes unbefugte Eindringen 
in die Schullokalien, Störungen und Belästigungen des Lehrers zu ver
hindern, in Folge höherer Genehmigung hiermit bestimmt:

1. Niemand darf in ein öffentliches Schullokal, sei es während oder 
außer den Unterrichtsstunden, eindringen, welcher nicht dazu ver
möge seines Amtes oder einer ausdrücklichen Erlaubniß des Lehrers 
befugt ist;

2. wer diesem Verbote zuwider handelt und sich eine Störung des öf
fentlichen Schulunterrichts und der Schuldisciplin durch unbefugtes 
Eindringen in öffentliche Unterrichtslokale, sei es während oder au
ßer den Unterrichtsstunden, erlaubt, verfällt in eine polizeiliche 
Geldstrafe von Einem bis zu Fünf Thalern, oder bei Zahlungs
Unvermögen in verhältnißmäßige Gefängnißstrafe;

3. Eben so wird Derjenige bestraft, welcher, ohne das Schullokal selbst 
zu betreten, auf unbefugte Weise den öffentlichen Schulunterricht, 
oder die dem Lehrer gebührende Schulzucht absichtlich stört;

4. es versteht sich von selbst, daß wenn mit den Störungen der Schule 
oder Schulzucht anderweite Vergehungen verbunden sind, z. B. Be- 
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leidigungen des Lehrers, Verletzung des Hausrechts u. s. w., zugleich 
die deshalb bestehenden Strafgesetze zur Anwendung kommen.

Marienwerder, den 18. Oktober 1845.
Königl. Prcnst. Regierung, Abtheilung des Innern.

(Amtsblatt pro 1858, S. 54).

Verordnung,
über Verwendung schulpflichtiger Kinder zum Viehhüten und den 

Schulbesuch der Hütekinder.

Auf Grund des § 11 des Gesetzes über die Polizeiverwaltung vom 
11. März 1850 und unter Aufhebung der Amtsblatts-Bekanntmachung 
vom 16. November 1852 werden in Nachstehendem die Vorschriften über 
Verwendung schulpflichtiger Kinder zum Viehhüten und den Schulbesuch 
der Hütekinder zusammengestellt und zur geuaueu Befolgung in Erinne
rung gebracht :

Bedingungen, unter welchen schulpflichtige Kinder zum WeMiten 
verwendet werden dürfen.

l)Znm Viehhüten dürfen schulpflichtige Kiuder nur daun verwendet 
werden, wenn sie
a) das zehnte Lebensjahr zurückgelegt,
b) bis dahin die Schule regelmäßig besucht und
c) genügende Lesefertigkeit erlangt haben, wenn ferner
d) ihre Armuth durch ein Attest der zuständigen Ortsobrigkeit er- 

wiesen ist und wenn sie
e) mit einem vorschriftsmäßigen Erlaubnißschein versehen sind.

2) Dieser Erlaubn ißscheiu wird von dem zuständigen Ortsschuliuspektor 
derjenigen Confession, welcher der Lehrer angehört, immer nur für 
die Hütezeit des laufenden Jahres und zuerst dann ertheilt werden, 
wenn derselbe sich von dem Vorhandensein der sub 1, a, b, c und d 
namhaft gemachten Erfordernisse vollständig überzeugt hat. Daß 
uud wie dies geschehen, ist in beut Erlanbnißschein ausdrücklich an- 
zugebeu. Die sub 1 d erwähnten Armuthsatteste sind nur dann 
für gültig zu erachten, wenn sie für Kinder aus Domainen-Ortschaf- 
ten von Königl. Domainen-Rent-Aemtern, für Kinder aus üblichen 
Ortschaften von den Dominien, für Kinder aus Städten von den 
Magisträten ausgefertigt sind.

Einrichtung der Kiitefchule.
,3) Für die mit vorschriftsmäßigem Erlaubnißschein versehenen Hüte- 
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linder wird während der Hütezeit, welche vom 1. Mai bis zum 
1. November zu rechnen ist, Hüteschule wenigstens 6 Stunden wö
chentlich gehalten. Zu derselben ist jedes Hütekind im Schulbezirk, 
sobald es t)om gewöhnlichen Schulbesuch zurückgehalten werden soll, 
durch die Eltern, Pfleger oder Dienstherren unter Vorzeigung des 
Erlaubnißscheines beim Lehrer anzumelden. Alle übrigen Kinder be
suchen die Schule auch im Sommer in 30 Stunden wöchentlich, 
oder wo eine gesonderte Hüteschule gehalten wird, in allen denjeni
gen Stunden, die nach Abrechnung der für die Hütcschnle verwen
deten, von 30 wöchentlichen Schulstunden noch verbleiben. Für die 
Hüteschulen gelten ferner folgende Bestimmungen:

a. Nur denjenigen Schulen, denen eine verhültnißmäßig große Zahl 
von Hütekindern überwiesen ist, ist es auf Anordnung des Orts- 
schnlinspektors gestattet, eine gesonderte Hüteschule zu halten. Wo 
dagegen die Zahl der einer Schule überwiesenen Hütekinder ver- 
hältnißmäßig klein ist, findet eine gesonderte Hüteschule nicht statt. 
Vielmehr werden die Hütekinder dann mit den übrigen Schulkin
dern gemeinschaftlich täglich in 2 Stunden unterrichtet; der Leh
rer ist in diesem Falle verpflichtet, die Hütekinder, so weit dies 
möglich ist, mit der ersten Abtheilung gemeinschaftlich zu unter
richten, ihnen jedoch seine Sorgfalt und Thätigkeit vorzugsweise 
zuzuwenden.

b. Die gesonderte Hüteschule findet entweder täglich in 2 Stunden 
von 5—7 Uhr Morgens, oder von 11 — 1 Uhr Mittags oder 
Mittwochs und Sonnabends in je 3 Stunden nach der im Ein
vernehmen mit dem Kreis-Schuliuspektor vom Ortsschulinspektor 
dem örtlichen Bedürfniß gemäß zu treffenden Festsetzung statt. 
Diese Festsetzung erfolgt für jede der betreffenden Schulen sofort 
beim Beginn der Hütezeit, wird in geeigneter Weise, etwa von 
der Kanzel, bekannt gemacht und während der ganzen Hütezeit 
unverändert beibehalten. Für sämmtliche zu einer Schule gehöri
gen Hütekinder darf immer nur eine der gedachten Festsetzungen 
erfolgen.

c. Der Unterricht in der gesonderten Hüteschule hat sich auf Reli
gion, Lesen, Kopfrechnen und Gesang zu beschränken. Die übri
gen Kinder derjenigen Schulen, mit welchen eine gesonderte Hüte- 
schnle verbunden ist, werden in resp. 18 oder 24 Stunden wö
chentlich nach einem von den Ortsschnlinspektor zu entwerfenden 
Lehrplan in allen Lehrgegenständen wie zur Zeit der Winterschule, 
doch in der durch die verkürzte Schulzeit gebotenen Beschränkung 
gefördert. Nur der Religionsunterricht darf keine Beschränkung 
erfahren.

ü. Schulen, die in Halbtagsschulen getheilt sind, werden während der 
Hütezeit, wenn mit ihnen gesonderte Hüteschulen verbunden sind, 
nach den vorgedachten Bestimmungen eingerichtet.
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Wersäumniß der Küteschuke.
4) Für jede verschuldete Schulversäumniß der Hütekinder werden die 

für unerlaubte Schulversäumnisse bestimmten Schulstrafgelder im 
ersten und zweiten Fall von 4 Pf., in den folgenden Fällen von 
5 Sgr. pro Tag von den Eltern, wenn diese ihre eigenen Kinder 
zum Viehhüteu brauchen, sonst von der Dienstherrschaft nnnachsicht- 
lich im Wege der gewöhnlichen Exekution eingezogen. Wenn die 
Hütekinder nur Mittwochs und Sonnabends die Schule zu besuchen 
verpflichtet sind, so ist für jede Versäumnis eines dieser Tage die 
Strafe für eine halbe Woche, also für den ersten und zweiten Fall 
mit 1 Sgr., das dritte mal und weiter mit 15 Sgr. einzuziehen.

5) der Lehrer ist verpflichtet, sämmtliche Hütekinder des Schulbezirks 
aufs Sorgfältigste zu überwachen, die bei ihm nicht angemeldeten 
beim Ortsvorstande und bei seinem Orlsschnlinspektor zur Anzeige 
zu bringen und in einer besonderen Liste als Hütekinder des Schul
bezirks nach den unter 7 vorgeschriebenen Rubriken zu verzeichnen. 
Rücksichtlich der zur Hüteschule angemeldeten Hütekinder reicht er 
die nach derselben gefertigte Schulversäumnißliste wöchentlich dem 
Ortsschulinspektor ein. Dieser (resp, mit den übrigen Mitgliedern 
des Schulvorstandes) versieht die Liste mit der Angabe des Betra
ges der Strafen und übergiebt sie der zur Vollstreckung der Strafe 
bestimmten Polizeibehörde behufs Festsetzung und Einziehung der 
Strafen. Die letztere endlich stellt nach Vollstreckung der Strafen 
die Versäumnißliste mit der Bescheinigung der Vollstreckung dem 
Schulinspektor zurück, der sie seinen Akten einverleibt.

Kontrolle der KüteKinder.
6) Der Orts-Schulinspektor ist verpflichtet, vom 1. Mai jeden Jahres 

ab am Schlüsse jeder Woche dem zuständigen Schullehrer von den 
ertheilten Erlaubnisscheinen Kenntniß zu geben. Wird der Erlaub
nißschein einem Kinde ertheilt, das nach einem One eines anderen 
Kirchspiels vermiethet wird, so ist eine Abschrift desselben unverzüg
lich dem Schulinspektor dieses Kirchspiels zu übersenden. In diesem 
Falle und auch dann, wenn das Hütekind zu einer anderen Schule 
seines Kirchspiels pflichtig wird, hat der Ortsschulinspektor für Be« 
richtigung des Schülerverzeichnisfes derjenigen Schulen Sorge zu 
tragen, welcher das betreffende Kind bis dahin angehört hat. Im- 
gleichen trägt er die Namen der Hütekinder, für welche er Erlaub« 
nißfcheine ausstellt, mit Angabe des Alters und der zuletzt besuchten 
Winterschule, sowie die Namen der Eltern, Pfleger und Diensther
ren in ein von ihm für jedes Jahr besonders anzulegendes Ver- 
zeichniß. In eine Rubrik desselben werden auch die Namen derje
nigen Kinder und ihrer Dikustherren ausgenommen, von denen er 
weiß, daß sie ohne Erlaubniß zum Viehhuten verwendet werden.

7) Pis zum 20. Mai jeden Jahres hat der Lehrer, an zwei- oder
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Ortsschulinspektor ein von dem Ortsvorstande als richtig und voll
ständig bescheinigtes Berzeichniß der in dem Schulbezirk vorhandenen 
Hütekinder und wenn dergleichen nicht vorhanden sind, eine Bacat- 
Anzeige in drei Exemplaren einzureichen. Das Berzeichniß ist mit 
dreifachen Rubriken zu versehen : 1. mit Erlaubnißschein angemeldet, 
2. mit Erlaubnißschein, aber nicht angemeldet, 3. ohne Erlaubniß
schein. Der Ortsschulinspektor sendet bis zum 1. Juni jeden Jah
res ein Exemplar der von sämmtlichen Lehrern des Kirchspiels ein
gegangenen Berzeichnisse, denen er das Ergebniß seiner eigenen Nach
forschungen beifügt, dem Königlichen Kreislandrath, ein zweites dem 
Königl. Kreisschul-Jnspektor; das dritte nimmt er zu seinen Akten. 
Ueber alle die Hütekinder betreffende Angelegenheiten ist vom Orts- 
Schulinspektor ein besonderes Aktenstück zu führen.

8) Der Ortsschulinspektor hat die Lehrer seines Kirchspiels nöthigenfalls 
durch Ordnuttgsstrasen zur sorgfältigen Anfertigung der Berzeichnisse 
und zur vorschriftsmäßigen Führung der Liste über die Schulver
säumnisse der Hütekinder, sowie zur prompten Einsendung dersel
ben anzuhalten, auch Versäumnisse der Ortsvorstände bei Ermitte
lung der Hütekinder, soweit sie zu seiner Kenntniß kommen, dem 
Königlichen Kreis-Landrath unverweilt anzuzeigen.

9) Der Kreis-Schulinspektor überzeugt sich bei jeder Visitation von dem 
Borhandensein der Akten, die Hütekinder betreffend, und davon, daß 
nach denselben, soviel dies daraus ersichtlich, die vorstehenden Be
stimmungen gehörig befolgt sind, kontrolirt die den Lehrern übertra
gene Führung der (sub 5) vorgeschriebenen Listen, prüft die ihm 
vorzustellenden mit ihren Erlaubnißscheinen versehenen Hütekinder 
und macht davon, daß dieses geschehen, in jedem Visitationsbericht 
Anzeige. — Bemerkte Verstöße, sowie das Ergebniß der zuletzt ge
dachten Prüfung sind ebenfalls durch den Bericht zur Anzeige zu 
bringen.

10) Der Kreis-Schnlinspektor und Kreis-Landrath haben so viel als mög
lich selbst örtliche Revisonen über die Richtigkeit und Vollständigkeit 
der ihnen eingereichten Verzeichnisse vorzunehmen. Der Landrath 
hat überdies solche öfters durch die Gensdarmen vornehmen zu lassen.

Strafvestimmungen für unverechtigte Verwendung schukpssichtiger 
Kinder zum Wiehhüten.

11) Wer ein schulpflichtiges Kind, sei es sein eigenes oder ein fremdes, 
während der Schulstunden ohne vorschriftsmäßigen Erlaubnißschein 
znm Viehhüten verwendet, ungleichen wer es unterläßt, das Hüte
kind binnen der ersten drei Tage, daß er es in seine Dienste ge
nommen, unter Vorlegung des Erlaubnißscheines dem Ortsschulleh
rer vorzustellen und zur Hüteschule anzumelden, verfällt in eine 
Polizeistrafe von 1 bis 10 Thlr. (§11 des Gesetzes über die Po» 
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der Execution anzuhalten, den Erlaubnißschein nachträglich beizubrin
gen und die Anmeldung zur Hüteschule nachzuweisen, oder aber das 
betreffende Kind aus dem Dienste zu entlassen.

Marienwerder, den 15. März 1858.

Königl. Nreuß. Legierung, Abthl. für die Kirchen-Merwaltung 

und das Schulwesen.

(Amtsblatt pro 1861, Seite 52.)

Nachdem durch unsere Verordnung vom 14. Dezember v. I. (außer
ordentliche Beilage zum Amtsblatt Nro. 2 pro 1861) das Verfahren 
zur Förderung eines geregelten Schulbesuchs vorgeschrieben ist, wollen 
wir in der Erwartung, daß die mit der Ausführung jener Verordnung 
Beauftragten durch gewissenhafte Befolgung derselben einen geregelten 
Schulbesuch erhalten und die Eltern und Pfleger schulpflichtiger Kinder 
sich bemühen werden, dem Zwecke der diesfälligen gesetzlichen Bestimmun
gen gebührend entgegen zu kommen, hiermit die Polizeiverordnung vom 
17. März 1858, betreffend die Sistirung säumiger Schulkinder durch die 
Schuldiener, außer Kraft setzen. Etwaigen Widerwillen, schulpflichtiger 
Kinder gegen den Schulbesuch hat hinfort die Schule, insbesondere die 
Einwirkung des Lehrers zu überwinden.

Zeigen sich alle andere Biittel fruchtlos, so kann gegen die Schul
kinder auch ein direkter Zwang als ein Mittel der Schulzucht geübt wer
den. Wenn hierzu in besonderen Verhältnissen die Kräfte des Lehrers 
nicht ausreichen, so wird gestattet, daß derselbe sich einer Hilfe bedient. 
Etwaige Kosten derartiger Hilfsleistungen sind sodann aus der Schulkasse 
und zwar aus den derselben zufließeuden Strafgeldern zu zahle». Besitzt 
die Schulkasse keine verfügbaren Mittel, so muß auf eine mit Kosten ver
knüpfte Hilfsleistung verzichtet werden. Sämmtliche Schulvorstände und 
Ortspolizeibehörden, sowie die Königl. Landraths- und Domainen-Rent- 
Aemter haben aus die Befolgung der vorstehenden Bestimmungen zu 
achten.

Marienwerder, den 3. April 1861.

Königk. Megierung, Abtheilung für die Kirchen-Merwattnng 

und das Schulwesen.
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(Amtsblatt pro 1876, Seite 121.)

Polizei-Verordnung.
Auf Grund des § 11 des Gesetzes über die Polizei-Verwaltung vom 

11. März 1850 wird unter Aufhebung der Polizei-Verordnungen vom 
30. März 1858 (Amtsblatt de 1858 Nr. 15) und 27. April 1862 
(Amtsblatt de 1862) verordnet:

Wer ein nicht zur eigenen Familie gehöriges Kind unter sechszehn 
Jahren, welches nicht mit Zustimmung der Schuldeputation beziehungs
weise des Lokal'Schulinspektors aus der Schule entlassen ist, während 
der für den Schulunterricht festgesetzten Stunden zu ländlichen oder ge
werblichen Arbeiten verwendet, wird für jeden Uebertretungsfall mit Geld
buße von 1 bis 30 Mark bestraft.

In Betreff der Verwendung von Kindern zum Viehhüten, der Be
schäftigung jugendlicher Arbeiter in den Fabriken und der Strafbarkeit 
der Eltern und Pfleger, welche schulpflichtige Kinder ohne genügenden 
Grund aus der Schule behalten, verbleibt es bei den dieserhalb ergan
genen besonderell Verordnungen.

Marienwerder, den 29. April 1876.

Königs. Negierung, Abtheilung für Kirchen- und Schulwesen.

(Beilage zu Nro. 2, Amtsbl. pro 1881).

Auf Anordnung des Herrn Ober-Präsidenten der Provinz und mit 
Genehmigung des Herrn Ministers der geistlichen, Unterrichts- und Me- 
dizinaOAngelegenheiten wird die nachstehende Verordnung, betreffend die 
Förderung des regelmäßigen Schulbesuchs in den Volksschulen und die 
Verfolgung ungerechtfertigter Schulversäumnisse zur allgemeinen Kenntniß 
gebracht. Dieselbe tritt mit dem 1. April 1881 in Kraft. — Mit die
sem Zeitpunkt hört die Geltung unserer denselben Gegenstand betreffenden 
Verordnung vom 10. Dezember 1863 (außerordentliche Beilage zu Nr. 3 
des Amtsblatts pro 1864) auf; jedoch versteht es sich von selbst, daß 
die bis zum 1. April 1881 vorgekommenen Schulversäumnisse nach den 
bisher in Geltung gewesenen Bestimmungen zu erledigen, und daß die 
Vorbereitungen zur Ausführung der neuen Verordnung auch schon vor 
dem 1. April 1881 rechtzeitig zu treffen sind.

Marienwerder, den 22. Dezember 1880.

Königs. Negierung, Aötheikung für Kirchen- nnd Schnkwesen.
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Verordnung,
betreffend die Forderung des regelmäßigen Schulbesuchs in den Volks

schulen und die Verfolgung ungerechtfertigter Schulversäumnisse.

I. Werfayren Wehufs Einschulung der schukpffichtigen Kinder.
A. Auf dem Lande.

§ 1.

Alljährlich bis zum 15. März haben die Gemeinde- und Gutsvor
steher die im Orte vorhandenen Kinder, welche das sechste Lebensjahr voll
endet haben, oder doch bis zum 30. Juni vollenden werden, in ein Ver- 
zeichniß (Formular A.) einzutragen und dasselbe dem Lehrer zu über
geben.

Sind die Kinder in Rücksicht auf das Religionsbekenutniß, oder aus 
sonstigen Gründen verschiedenen Schulen zu überweisen, dann ist für jede 
Schule ein besonderes Verzeichniß aufzustellen.

Bei denjenigen Kindern, welche Privatunterricht erhalten, oder eine 
andere öffentliche Schule besuchen, ist dies in Spalte 7 zu vermerken.

In den ersten 8 Tagen jedes Kalender-Quartals sind die im ver
flossenen Vierteljahre im Alter von 6 bis 14 Jahre zu- oder weggezoge
nen Kinder (Formular A) dem Lehrer namhaft zu machen.

Die Gemeinde« und Gutsvorsteher sind verpflichtet, den Eltern und 
Pflegern der in das Verzeichniß eingetragenen Kinder, welche nicht schon 
einer öffentlichen Schule zugeführt sind oder entsprechenden Privatunter
richt erhalten, bekannt zu machen, daß die Kinder mit dem nächsten Aus- 
nahme«Termin die Schule zu besuchen haben.

§ 2«

Auf Grund dieser Verzeichnisse hat der Lehrer ein Schülerverzeichniß 
(Formular B.) bei Beginn des Schuljahres aufzustellen. Die erweislich 
Privatunterricht erhaltenden, oder eine andere öffentliche Schule besuchen
den Kinder sind in dasselbe nicht aufzunehmen. Die in das Schulver- 
zeichniß eingetragenen Kinder sind in demselben so lange zu führen, bis 
ihr Abzug aus dem Schulbezirk augemeldet, der Tod oder die Unfähig
keit derselben zum ferneren Schulbesuch festgestellt, die regelmäßige Ent
lassung erfolgt, oder endlich eine Umschulung nachgewiesen ist.

B. In den Städten.

§ 3.

In den Städten, soweit nicht für einzelne Städte mit Genehmigung 
der Bezirksregierung ein besonderes Verfahren eingeführt ist, finden die 
§§ 1 und 2 mit folgender Maßgabe Anwendung.

Die Stadtschuldeputation übergiebt die Verzeichnisse an den ersten 
Lehrer der Volksschule, nachdem diejenigen Kinder zuvor ausgeschieden 
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sind, welche 'Privatunterricht erhalten, eine andere öffentliche Schule be
suche«, oder zum Besuch der Schule erweislich unfähig sind.

Sind zwei oder mehrere nicht nach der Confession getrennte Volks
schulen vorhanden, so hat die Stadtschuldeputation die Schüler mittelst 
besonderen Verzeichnisses den einzelnen Schulen zu überweisen und die 
Eltern, Pfleger oder Vormünder (Formular C.) der Kinder hiervon in 
Kenntniß zu setze».

II. Merfahren vei Jeststessung und Verfolgung
Schulverfäumnisse.

§ 4.

Auf Grund des Schüler-Verzeichnisses hat jeder Lehrer bezw. erste 
Lehrer oder Hauptlehrer eine Absenten-Liste (Formular D.) nach dem bei
gefügten Formulare aufznstellen, in welcher die Versäumniß eines halben 
Schultages durch einen von rechts nach links gezogenen schrägen Strich 
und die Versäumniß eines ganzen Schultages durch eiu Kreuz bezeichnet 
wird, während bei einem durch Krankheit veranlaßten Ausbleiben ein K. 
bei Beurlaubungen ein B. einzutragen ist.

Sonst angebrachte Entschuldignngsgründe sind in der Spalte „Be- 
merknngen" anzugeben.

§ 5.

Bei der Verzeichnung der Scbulversäumnisse gilt der Vormittags
unterricht wie dec Nachmittagslinterricht für je einen halben Tag. Findet 
aber an einem Tage nur Vormittagsunterricht statt, so gilt das Wegblei
ben aus demselben für die Versäumniß eines ganzen Schultages.

Wenn Halbtagsschulen eingerichtet sind, so gilt die jeder Abtheilung 
zugewiesene Zeit als ganzer Schultag. Die gleiche Regel ist in den 
Fällen anzuwenden, wo ein besonderer Unterricht für Hütekinder einge
richtet ist, so daß die Versäumniß der für den Unterricht der Hütekinder 
bestimmten Stunden als Versäumniß eines ganzen Schultages gerechnet 
wird.

§ 6.

In dringenden Fällen ist der Lehrer, bei mehrklassigen der erste oder 
Hauptlehrer, ermächtigt, einzelne Schüler bis zu zwei Schultagen zu be
urlauben, wenn Umstände vorliegen, welche es nicht gestatten, den Ur
laub bei dem Lokal-Schulinspektor nachzusuchen.

§ 7.

Unmittelbar nach Ablauf eines jeden Monats hat der Lehrer eine 
Schulvcrsäumnißliste (Formular E.) nach dem anliegenden Formular auf
zustellen, in welcher alle Versällinnisse des verflossenen Monats unter 
Angabe der etwaigen Entschuldigungsgründe aufzuführen sind.

Nur die Schulversäumnisse der noch nicht sechs Jahre alten Kinder 
sind wegznlassen.
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Als Rückfälle sind nur die bestraften Schulversäumnisse des laufen
den Schuljahres aufzuführen.

Bei mehrklassigen Schulen sind die Versäumnißlisten für jede Klasse 
von den betreffenden Klassenlehrern anzufertigen und dem ersten oder 
Hauptlehrer zu übergeben.

Die Versäumnißlisten (Formular F.) sind bis zum 3. jeden Mo
nats an den Schulvorstand zu Händen des Lokal-Schulinspektors bezw. 
die Schuldeputalion abzuliefern und dies in der Jahresnachweisung zu 
vermerken.

§ 8.

Die Schulvorstände, bezw. die Stadlschuldeputationen haben die El
tern, Pfleger oder Dienstherrn derjenigen schulpflichtigen Kinder, welche 
ohne Erlaubniß des Lokal-Schulinspektors oder des Lehrers die Schule 
versäumt haben, zu einem Termine in der ersten Hälfte jeden Monats 
zur Angabe der Entschuldigungsgründe mit der Verwarnung vorznladen, 
daß im Falle ihres Ausbleibens angenommen werde, sie hätten zur Sache 
nichts anzuführen.

Zeit und Ort dieser Termine sind von dem Schulvorstande bezw. 
der Stadlschuldeputation für jeden Gemeinde- und Gutsbezirk ein für alle 
Mal zu bestimmen, und vor dem Beginn eines jeden Schuljahres in orts
üblicher Weife bekannt zu machen. Die Entschuldigungsgründe werden 
von einem Bevollmächtigten des Schulvorstandes bezw. der Stadt-Schul
deputation entgegengenommen. Die Bevollmächtigten haben die von 
ihnen als entschuldigt befundenen Schulversäumnisse in der Versäumniß- 
liste, Spalte „Bemerkungen" unter Angabe der Entschuldigungsgründe 
zu vermerken.

Glaubt der Lokalschulinspektor die von den Bevollmächtigten ange
nommenen Entschnldigungsgründe nicht anerkennen zu sönnen, so bleibt 
ihm überlassen, die Entscheidung des Schulvorstandes einzuholen.

In gleicher Weise haben die Stadtschuldeputationen über die An
nahme der Entschuldigungsgründe zu befinden.

§ 9.

Nach fruchtloser Ermahnung ist von dem Lokalschulinspektor bezw. 
der Sladtschuldeputaiion die Versäumnißstrafe Spalte 8 der Liste in An
trag zu bringen.

Die als entschuldigt angenommenen Schulversäumnisse sind in der 
Liste zu streichen und ist die letztere demnächst an die Orts-Polizeibehörde 
(Amtsvorsteher, Stadtpolizeiverwaltung, Königliche Polizei-Direktion) 
abzugeben.

§ 10.

Die zur vorläufigen Straffestsetzung befugten Beamten oder Behör
den haben die Strafen nach den Bestimmungen des Gesetzes vom 14. 
Mai 1852 bezw. des die Ausführung dieses Gesetzes betreffenden Regle- 
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hi ent 5 vom 30. September 1852 und § 453 ff. der Strafprozeßordnung 
vom 1. Februar 1877 (R.-G.-Bl. pro 1877 S. 253 ff.) feftzusetzen bezw. 
die Einziehung der festgesetzten Strafen oder die Vollstreckung der substi- 
tuirten Haft zu betreiben.

Wird in einzelnen Fällen den Anträgen keine Folge gegeben, so ist 
die beantragende Behörde hiervon sogleich zu benachrichtigen, damit die
selbe in geeigneten Fällen in den Stand gesetzt wird, bei der vorgesetzten 
Behörde Beschwerde zu führen.

§ IL
Die eingezogenen Strafen find an den Redanten der Ortsschulkaffe 

der Regel nach in längstens 8 Wochen abzuführen.

Die Schulversäumnißliste ist nach Ausfüllung der Spalten 9—13 
an den LokaOSchulinspektor bezw. die Schuldeputation abzugeben, welche 
dieselbe nach Kenntnißnahme an den Rendanten der Schulkaffe als Beleg 
für die zu vereinnahmende Schulstrafe gelangen zu lasse» hat.

Die Rendanten sind verpflichtet, diese Bersäumnißlisten wie die übri
gen Rechnungsbeläge aufzubewahren.

§ 12.

In denjenigen Fällen, in welchen auf gerichtliche Entscheidung ange
tragen ist, liegt es der Behörde, welche den Strafantrag gestellt hat, ob, 
event, durch Ersuchen des betreffenden Gerichtes den Abschluß der Sache 
festzustellen und die Abführung der erkannten und beigetriebenen Strafe 
zu erwirken.

§ 13.
Die Kosten, welche aus der Berwendung der in den vorstehenden 

Bestimmungen bezeichneten Formulare erwachsen, werden von den Orts
schulkaffen bezw. Kämmereikaffen bestritten.

HI. Anweisung für die Unternehmer von Urivat- 
Mnterrichts Anstatten.

§ 14.

Die Unternehmer von Privat-Unterrichts-Anstalten sind verpflichtet

l .Die § 4 vorgeschriebene Abfenten-Liste zu führen,

2 . vierteljährlich dem Lokal-Schulinspektor bezw. in Städten der Stadt- 
schuldeputatiou ein Berze'chniß der aufgenommenen und im vorange
gangenen Quartale entlassenen Schüler einzureichen. Bei den ent
lassenen Schülern ist anzugeben, ob und in welche andere Schule 
dieselben übergetreten find.



Formular A. (Titelblatt.)
Verzeichnis der schulpflichtigen Kinder zu  
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(Titelblatt.)
Schäler-Verzeichniß der Volksschule zu

Formular B*
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Formular C.

Ihr .... (Name des Kindes) ist der unter der Leitung des ... . (Name des Lehrers

stehenden Volksschule (Bezeichnung der Schule) überwiesen.

Wir fordern Sie zur Vermeidung der gesetzlichen Schulversäumnißstrafe auf, Ihr  

(Name des Kindes) nunmehr der Schule zuzuführen.

den len 18 . .

Stadt-Schul-Deputation.

(Titelblatt.)Formular D.
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Formular E. (Titelblatt.)
Schulversäumnißliste für die Schule zu  

für den Monat
Ich bescheinige hierdurch amtlich die richtige und ordnungsmäßige Führung der Absentenliste. 

den ten
N. N. Lehrer.

Strafantrag des Schulvorstandes (der Schuldeputation) wegen der Schulversäumnisse in 
der Schule . für den Monat

Die Bestrafung wird auf Grund des § 4 der Schulordnung vom 11. Dezember 1845 und dieser Liste^ 
deren Richtigkeit der bescheinigende Lehrer vertreten wird, beantragt.

Die Geldstrafen fließen in die Schulkasse, und ersuchen wir daher, dieselbe an den Rendanten . . . . 
nach erfolgter Beitreibung abzuführen.

 den ten  
Der Schulvorstand (Die Schuldeputation). N. N.

An den
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Formular F.

Nachweisung der Schulversäumnißlisten des Lehrers  

zu..................................... pro 18 . .

Ka
uf

en
de

 N
r.I

Bezeichnnng 
des 

Zeitranms.

Datum der Ein
reichung der 

Liste.

Zahl der auf- 
gesührten 
Schüler.

Zahl der 
versäumten 

Tage.

Be
iner- 
kun- 
gen.

Unsere Verordnung vom 22. Dezember pr. (Beilage zu No. 2 
des Amtsblatts pro 1881) hat bezüglich der die Verfolgung der Schul
versäumnisse betreffenden Bestimmungen zu Zweifeln und Bedenken 
mehrfach Veranlassung gegeben.

Zur möglichsten Beseitigung dieser letzteren, sowie zur Vereinfa
chung des Verfahrens bemerken wir Folgendes:

1. Wenn § 7 der Verordnung bestimmt, daß der Lehrer „eine" 
Schulversäumnißliste aufzustellen habe, so ist damit nicht ausgeschlossen, 
daß diese Liste in mehr als einem Exemplar gefertigt wird, falls das 
Bedürfniß hierzu vorliegt.

Die mit den Strafanträgen an die Ortspolizeibehörde abzngebende 
Liste ist das Hauptexemplar, welches nach seiner vollständigen Erledigung 
(§ 11 al. 2) als Rechnnngsbclag an den Schulkassenreudanten getan- 
gen soll.

Liegt es nun im Interesse des S bulvorstandes oder des Lehrers, 
ein zweites Exemplar der Liste zu besitzeu, so wird dasselbe von vorn 
herein wie das Hauptexemplar aufzustellen und nach Rückkunft des letz
letzteren von der Ortspolizeibehörde bezüglich der Rubriken 9—14 zu 
vervollständigen sein.

Zur Konstatirung der Rückfälle für die Ausstellung späterer Ver- 
säumnißlisten wird dies zweite Exemplar dienen können, wenn nicht 
etwa der Lokalschulinspektor es vorzieht, dem Lehrer einen lediglich die 
erfolgten Bestrafungen enthaltenden Auszug aus dem Hauptexemplar zn- 
gehen zu lassen.

Ein Rückfall ist, wie wir hier bemerken wollen, dann vorhanden, 
wenn im Kaufe des Schuljahres bereits eine resp, mehrere poli
zeiliche oder gerichtliche Bestrafungen stattgefunden haben.

In den Strafmandaten ist nicht der betreffende Lehrer, sondern 
die Schulversäumnißliste (der Schule zu X pro Monat A) als Beweis
mittel anzuführen und wird cintretenden Falls für das gerichtliche Per- 
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fahren ein von der Polizeibehörde gefertigter und beglaubigter Auszug 
der Liste genügen.

2. Von der im § 8 der Verordnung angeordneten Festsetzung und 
Bekanntmachung der monatlichen Entschuldignngstermine wiederum Ab
stand zu nehmen, sehen wir keinen Grund, zumal die betreffenden El
tern resp. Pfleger oder Dienstherren in jedem einzelnen Falle dennoch 
besonders vorgeladen werden müssen, weil sie ja ohne eine solche Ver
ladung möglicher Weise von der in Frage stehenden Schulversäumniß 
gar keine Kenntniß haben. Auch bleibt es den Bevollmächtigten des 
Schulvorstandes unbenommen, auch außer den anberaumten Terminen 
Entschuldigungen entgegen zu nehmen.

3. Was die Festsetzung und Vollstreckung der Schulversäuinniß- 
strafen anlangt, so müssen wir gegenüber den von vielen Seiten an uns 
gerichteten Vorstellungen der Ortspolizeibehörden, insbesondere der Amts
vorsteher anerkennen, daß die sofortige Anwendung des polizeilichen Straf
verfahrens nach § 10 der Verordnung auf alle in Rubrik 8 der Ver- 
säumnißlisten von den Schulvorständen beantragten Strafen häufig zu 
einer übergroßen Belastung der Ortspolizeibehörden führen würde. Es 
empfiehlt sich daher, daß die Polizeibehörden nicht sofort die formellen 
Strafmandate erlassen, sondern zunächst Rubrik 9 und 10 der Liste aus
füllen, und sodann durch den Amts-, Orts- oder Schuldiener unter Vor
zeigung der Liste die straffälligen Personen zur gutwilligen Zahlung anf- 
fordern lassen. Wird die Strafe sofort oder innerhalb einer gegebenen 
Frist von höchstens 8 Tagen gezahlt, was wohl meistens der Fall sein 
dürfte, sobald die Folgen der Nichtzahlung erst bekannt geworden sein 
werden, so wird dies in Rubrik 14 vermerkt, und es bleibt nun nur 
noch bezüglich derjenigen, welche gutwillig nicht zahlen wollen oder kön
nen, das förmliche Strafmandat zu erlassen, welches dann seinen nor
malen Gang geht.

4. In Betreff des Strafmaßes machen wir darauf aufmerksam, 
daß zwar im Allgemeinen für alle gerichtlichen und polizeilichen Be
strafungen das Strafminimum voit 1 Mark resp, ein Tag Hast gilt, 
daß aber für die Schulversäumnisse durch ein den allgemeinen, wenn 
auch später erlassenen Gesetzen vorhergehendes Spezialgesetz, nämlich 
die Schulordnung vom 11. Dezember 1845 niedrigere Geldstrafen vor- 
geschrieben worden sind, daher auch durch in Gemäßheit des Gesetzes 
vom 14. Mai 1852 erlassenen Strafmandate festgesetzt werden 
können.

Die Substituirung kürzerer als eintägiger Haftstrafen, welche letz
tere die Schulordnung allerdings nicht ausdrücklich spezifizirt, wie sie es 
bezüglich der geringen Geldstrafen thut — erscheint mit Rücksicht auf 
die unzweifelhaft legalen niedrigen Geldstrafen unbedingt zulässig. Es 
sind daher die im § 11 unserer im Eingänge der Verordnung vom 22. 
Dezember pr. aufgehobenen Verordnung vom 10. Dezember 1863 — 
Beilage zu No. 4 des Amtsblatts pro 1864 — normirteu Sätze für 



297

die den niedrigen Geldstrafen der Schulordnung entsprechenden Freiheits
strafen Seitens der Ortspolizeibehörden auch fernerhin bei Erlaß von 
Strafmandaten in Anwendung zu bringen.*)

Sollte in den zur gerichtlichen Entscheidung kommenden Fällen 
dieser Umwandlungsinodus oder gar eine unter 1 Mark betragende 
Geldstrafe selbst als zulässig nicht anerkannt werden, so ist uns hierüber 
unter abschriftlicher Mittheilung des qu. Erkenntnisses Bericht zu 
erstatten.

5. Daß die rechtskräftig festgesetzten Geldstrafen durch die betreffen
den Ortserheber eingezogen weiden können, unterliegt keinem Bedenken.

6. Das durch deu Erlaß und die Vollstreckung der Strafmandate 
den Ortspolizeibehörden mehr Arbeit und mehr Geschäftsunkosten erwach
sen, als dies bei dem bisherigen Verfahren der Fall war, ist nicht zu 
läugnen, jedoch können wir einen Ersatz hierfür ans fiskalischen Fonds 
ebensowenig in Aussicht stellen, als aus Schulfvnds, da die Schulver- 
säumnißstrafen in Abweichung von der allgemeinen Regel, daß die Früchte 
der Polizeiverwaltung demjenigen zufließen, der die Lasten derselben 
trägt, bestimmungsmäßig (§ 4 der Schulordnung) der Schulkasse 
gebühren.

7. Indern ich schließlich bemerke, daß eine allgemeine gesetzliche Re
gelung der Bestrafung ungerechtfertigter Schulversäumnisse höheren Orts 
bereits in Aussicht genommeu worden ist, fordern wir die Schul- und 
Polizeibehörden auf, die Verordnung vom 22. Dezember pr. unter Be 
achtung Vorstehelid gegebeller Hinweise, in zweckentsprechender Weise zur 
Ausführung zu bringen.

Marienwerder, den 27. Jnli 1881.

Königliche Wegierung. Abtheilung für Kirchen- und Schulwesen.

*) § 11 der Verordnung v. 10. Dezember 1863, lautet:
Ist die Exekution fruchtlos ausgefallen, so legt die Ortspolizeibe

hörde die ihr von dem Executor zurückgegebeue Versäumnißliste bei 
städtischen Schulen dein Magistrat, bei Landschulen dem Kreisland- 
rathsaint vor, mit dem Anträge, die wegen Unvermögens uneinzieh- 
baren Geldstrafen in Gefängnißstrafe umzuwandeln und die letztere 
in Kolonne 8 der Liste festzusetzen. Deu Geldstrafen von 4 Pf. bis 
5 Sgr. ist eine 4stündige, von 6—10 Sgr. eine 8stündige und so 
fort für jede 5 Sgr. eine 4stündige Gefängnißstrafe zu substituiren. 
Mit dem landräthlichen resp, magistratualischen Festsetzungsvermerk 
gelangt die Liste wiederum au die Ortspolizeibehörde zurück, welche 
die Vollstreckung der Gefängnißstrafe in dem Polizeigefängniß bewirkt. 
Wo besondere Ortspolizeigefängnisse noch nicht eingerichtet sind, ist 
die Strafe in einem geeigneten sicheren und gesunden Raume zu 
vollstrecken. Kosten sind aus der Schulkasse, Titel Schulversäumniß- 
strafen, zu bestreiten und in subsidium von der Schulgemeinde zu 
übernehmen. (Central-Blatt pro 1859 Seite 120 und
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Straffälligen sind auf ein nut nicht länger als 24 Stunden zu bett*  
niren. Die Ortspolizeibehörde vermerkt in Kolonne 9 der Versäum- 
nißliste die Verbüßung der festgesetzten Gefängnißstrafe und vervoll
ständigt darnach und nach dem Bericht des Execntors, sowie nach 
den Festsetzungen in Kolonne 8 auch das andere Exemplar der Ver- 
säumnißliste. Sie behält das erstere bei ihren Akten zurück und ge
winnt dadurch eine Kontrolle über die Schulkassenverwaltung indem 
sich auf ihm die Quittung des Rendanten oder Ortsvorstehers be
finden muß, während sie das letztere dem Schulkassen-Rendanten 
als Einnahme-Belag zur sorgfältigen Aufbewahrung zustellt. Das 
vorstehend bezeichnete Verfahren muß bis zum Schluffe des den 
Versäumnissen folgenden Monats abgeschlossen sein.

Straßen und Wege.
1. Wagen Geleise.

(Amtsblatt pro 1832 S. 189).

Verordnung der König!. Regierung.

Die Allerhöchste Verordnung vom 21. Juli 1827 (Gesetzsammlung 
pro 1828 Seite 25 und 26) setzt fest, daß von Bekanntmachung dersel
ben ab, die Anfertigung neuer Wagen-Achsen und Schlitten int König
reich Preußen nur nach folgenden Maaßen erlaubt sein soll:

1) alle neuen Achsen an Kutschen, Post-, Fracht-, Bauer- und allen 
anderen Arten von Wagen sotten dergestalt angefertigt werden, daß 
die Breite des Wagenaeleises von der Mitte der Felge des einen 
bis zur Milte der Felge des andern Rades 4 Fuß 4 Zoll preu
ßisch beträgt ;

2) an allen neuen Schlitten sollen die Kappen oder Schleifen ohne 
die Kröpfung, eine Länge von 5 Fuß 6 Zoll und ein 2 Fuß 9 
Zoll bereites Geleise haben.
Nach § 3 der gedachten Allerhöchsten Verordnung ist sowohl de» 

Stell- und Schirrmachern als auch den Schmieden bei Drei Thaler 
Strafe untersagt, Wagen-Achsen oder Schlitten anders, als nach den vor
stehend angegebenen Maaßen einzurichten, und bei wiederholter Ueber; 
tretung dieser Vorschrift soll die Strafe verdoppelt werden.

Nach § 4 der Allerhöchsten Verordnung, ist nach Ablauf von Sechs 
Jahren von Bekanntmachung derselben, also vom Monat Mai 1843 ab 
nur der Gebrauch von Wagen und Schlitten nach den vorbemerkten 
Maaßen erlaubt und der Gebrauch anderer Wagen und Schlitten bei 
Strafe von Einem bis Fünf Thaler int ersten Fall von zwei bis Zehn 
Thaler in den folgenden Uebertretungsfällen verboten.
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Ungeachtet nach vorstehenden Bestimmungen, sowohl für die Ver
fertiger als für die Eigenthümer von vorschriftswidrigen Wagen und 
Schlitten nur Gefahr und Schaden entstehen kann, so sind die vorste
henden Vorschriften doch noch nicht überall gehörig beachtet worden. Ich 
finde mich daher veranlaßt, dieselbe hierdurch sowohl den Verfertigern 
als auch den Eigenthümern von Wagen und Schlitten, zur genauesten 
Befolgung und zu ihrer Sicherung vor Strafe und sonstigem Nachtheil, 
in Erinnerung zu bringen und den Polizeibehörden zu empfehlen, 
darauf zu halten, daß bei Anfertigung von Wagen-Achsen und Schlitten 
vorschriftsmäßig verfahren werde.

Königsberg, den 7. Januar 1830.

Der Oöer-H'räsident der Provinz Preußen.
Vorstehende Bekanntmachung wird hiermit wiederholt in Erinne

rung gebracht und den Behörden anempfohlen, auf die genaue Befolgung 
strenge zu halten, indem bereits im Jahre 1834 die vorgeschriebene 
6jährige Frist zu Ende geht.

Marienwerder, den 12. Juni 1832.

Königs. I>renß. Kegiernng, Abtheilung des Innern.
Nochmals publient.

Marienwerder, den 28. Mai 1833.

(Amtsblatt pro 1838, Seite 228).

Sr. Majestät der König haben mittelst Allerhöchster Kabinets- 
Ordre vom 17. Mai c. nach dem Antrag der Provinzial-Stände von 
Preußen zu bestimmen geruhet, daß die Verordnung vorn 21. Juli 1827 
wegen Einführung eines gleichen Wagen- und Schlittgeleises und gleicher 
Cchlittenkappeu in der Provinz Preußen auf einspännige Schlitten (so
genannte Waschen) und auf die zum Transport von Langholz bestimm
ten Schlitten keine Anwendung finden soll.

Dies wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Königsberg, den 15. Juni 1838.
Der Wirkliche Geheime Rath und Ober Präsident von Prenhen.

(gvz.) v. Schön.

2. Schutz der Kunftstratzeu.

(Amtsblatt pro 1836, Seite 231).

Es herrscht in mehreren Gegenden die Gewohnheit, den Dünger 
und andere Gegenstände, welche im Fahren leicht herahsaüen und ver- 
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streut werden, über die Chausseen in Wagen zu verführen, deren Oesf- 
nungen nicht durch Vorsetzbretter verschlossen sind.

Dieser Gebrauch hat aber eine unstatthafte Anhäufung von Un
reinlichkeiten auf den Chausseen zur Folge, so daß wir uns veranlaßt 
sehen, denselben hiedurch allgemein zu untersagen, und zugleich zu be
stimmen, daß Dünger nnd ähnliche leicht verstreubare Gegenstände auf 
den Chausseen ausschließlich nur in Wagen transportirt werden dürfen, 
welche durch Vorsetzbretter an beiden Seiten genügend verschlossen sind.

Zur Sicherung der Befolgung dieser Anordnung wird der Gebrauch 
unverschlossener Wagen zum Verführen des Düngers nnd ähnlicher Ge
genstände auf den Chausseen bei Einem bis Zehn Thaler Strafe hie
durch untersagt, die sämmtlichen Polizei-Behörden aber werden verpflichtet 
die Bewohner der in der Nähe der Chausseen belegenen Ortschaften 
durch die Orts-Vorstände von dieser Anordnung besonders in Kenntniß 
setzen zu lassen und fie zu verwarnen, sich den aus dem ferneren Ge
brauche unverschlossener Wagen in den bezeichneten Fällen entstehenden 
Weiterungen und Strafen nicht auszusetzen.

Marienwerder, den 14. Juli 1836.
König!. Proust. Regierung, Abtheilung des Innern.

3. Straßen Polizei.

(Amtsblatt pro 1851 Seite 257).

Polizei Vorschrift

Auf Grund des § 11 des Gesetzes über die Polizei - Verwaltung 
vom 11. März 1850 wird hierdurch das unbefugte Befahren der Dämme 
bei einer Geldstrafe bis zu 10 Thlr. im Unvermögensfalle Verhältniß- 
mäßiger Gefängnißstrafe verboten.

Marienwerder, den 10. Oktober 1851.

Königs, I»renß. Kegiernng, Avil), des Innern.

4. Gemeinsame Bestimmungen

(Amtsblatt pro 1828 S. 216.)

Das Abwölfen der Bäume an den Straßen betreffend.

Wir nehmen Veranlassung, sämmtliche Polizei-Behörden in unserm 
Bezirk zu verpflichten, für das Abwölfen der Weidenbäume an den Stra
ßen Sorge zu tragen. Insonderheit veranlassen wir die Herren Land- 
päthe durch fleißige Revisionen bei ihren Reisen und durch ihre unter- 
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g eben en Polizei-Beamten und Gcusdarmen sich die Ueberzeugung Zu ver- 
schasfeu, daß diese nothwendige und so leicht zu erfüllende Vorsichtsmaß
regel erfüllt wird.

Marienwerder, den 5. Juli 1828.

Königs. Areuß. Legierung, Alikhk. des Innern.

(Auszug aus dem Aintsblatt pro 1843 Seite 273).

Zur Aufrechthaltung der Ordnung und Sicherheit bei dem Ver
kehre auf den öffentlichen Landstraßen werden die nachstehenden Vor
schriften des allgemeinen Landrechts (Theil II Tit. 15 § 26—34) hier
mit in Erinnerung gebracht, und es wird mit Genehmigung der Königl. 
Ministerien der Finanzen und des Innern für deren etwaige Uebertre- 
tung eine Geldstrafe von 10 Sgr. bis 5 Thlr. oder verhälnißmäßige 
Gefängnißstrafe angedroht.

§ 26.

Alle Fuhr- und Landleute, auch andere Reisende ohne Unterschied 
des Standes, müssen den ordinaire» und Extraposten, mögen diese hin
ter ihnen kommen, oder ihnen begegnen, aus dem Wege fahren, und sie 
ohne Schwierigkeit vorbeilasscn, sobald der Postillon ins Horn stößt.

§ 27.

Außer diesen Fällen müssen ledige oder bloß mit Personen besetzte 
Wagen und Kutschen, alleu mit Sachen und Effekten beladenen Wagen, 
wohin auch Kutschen, welche Koffer oder sonstige Bagage führen, zu 
rechnen sind, auswcichen.

§ 28.

Begegnen sich zwei beladene oder zwei ledige Wagen: so müssen 
beide auf der rechten Seite zur Hälfte ausweichen.

§ 29.

Kann einer derselben zur rechten Hand nicht ausweicheu, so muß 
dieses von dem andern ganz geschehen.

§ 30.

Fehlt es dazu anch an Raum, so muß in dem Falle § 27 der
jenige, welcher zum Ausweichen verbunden ist, so wie in dem Falle des 
§ 28 der, welcher den andern zuerst gewahr wird, an einem schicklichen 
Orte so lange anhalten, bis der andere Wagen vorüber ist.

§ 31.

Kommt ein Wagen von einem Berge oder von einer steilen An
höhe herunter und ein anderer Wagen fährt hinaus, so ist der letzter? 
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jederzeit zum Ausweichen verbunden; er mag schwerer beladen sein 
oder nicht.

§ 32.

Bei hohlen Wegen, oder andern engen Pässen, muß jeder zuvor 
stille halten, und nach gegebenen deutlichen Zeichen mit dem Horne, mit 
der Peitsche, oder auf andere Art, so lange warten, bis er versichert ist, 
daß kein anderer Wagen sich schon in dem Hohlwege oder Engpässe 
befindet.

§ 33.

Ist der hohle Weg oder enge Paß von solcher Länge, daß die ge
gebenen Zeichen von einem Ende bis zum andern nicht deutlich gehört 
oder wahrgenommen werden können, so muß an solchen Plätzen, wo 
Raum zum Ausweichen ist, aufs Neue gewartet, und das Zeichen wie
derholt werden.

§ 34

Außer den Posten muß jeder vorfahrende Wagen dem hinten fol
genden und schneller fahrenden, wenn dieser nicht anders vorbei kommen 
kann, und der Raum es erlaubt, auf ein gegebenes Zeichen, so weit 
ausweichen, als es nöthig ist, damit letzterer seinen Weg fortsetzen 
könne.

Zugleich bringen wir zur öffentlichen Kenntniß, däß die nachstehen
den zusätzlichen Bestimmungen des ChausseegàTarifs vom 29. Oktober 
1840 fortan auch auf unchausfirteu Wegen zur Anwendung 
kommen sollen, nnd daß wer ihnen zuwider handeln 
sollte, die zuletzt angedrohte Strafe verwirkt hat.

§ 14.

Der Führer eines Fuhrwerks darf sich von demselben, wenn er 
anhält, nicht über fünf Schritte entfernen, ohne die Pferde abzusträngen. 
Auch während des Fahrens muß derselbe entweder stets auf dem Fuhr
werke das Leitseil in der Hand, oder auf einem der Zugthiere, oder in 
ihrer unmittelbaren Nähe bleiben und das Gespann fortwährend unter 
Aufsicht halten.

§ 15.

Beim Fahren dürfen niemals mehr als zwei Fuhrwerke an einan
der gebunden sein.

§ 16.
Wer den Vorschriften unter 8—15 entgegen handelt, hat außer 

dem Schadenersätze eine Strafe von 10 Sgr. bis 5 Thlr. verwirkt.

Marienwerder, den 6. September 1843.

Königs. Legierung, Abtheilung des Innern.
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(Amtsblatt pro 1846 S. 98 u. 99).

Wenn gleich zum Schutze der Cbausseeen und der ihnen gleich ge
stellten Straßen, so wie der dazu gehörigen Anpflanzungen rc. gegen 
verschuldete und fahrlässige Beschädigung die erforderlichen Anordnungen 
bereits getroffen sind, so hat es doch bis jetzt rücküchtlich aller übrigen 
öffentlichen Wege an derartigen geeigneten Vorschriften gefehlt.

Um diesen, mehrfach fühlbar gewordenen Mangel abzuhelfen, wer
den auf Verfügung der Königl. Ministerien der Finanzen und des In
nern vom 8. April c. nachstehende Bestimmungen zur öffentlichen Kennt
niß gebracht und deren genaue Beobachtung empfohlen:

1) Wer einen öffentlichen Weg, die dazu gehörigen Gebäude, Brücken, 
Durchlässe oder sonstigen Vorrichtungen, als Meilenzeiger, Wegwei
ser, Tafeln u. s. w., ingleichen wer die Pflanzungen oder Materia
lien beschädigt, oder letztere in Unordnung bringt, soll, insofern er 
nach den bestehenden Strafgesetzen nicht eine härtere Strafe ver
wirkt hat, außer dem Schadenersätze eine Geldstrafe von 1 bis 5 
Thlr. erlegen.

2) Fahrlässige Beschädigungen der zu einem öffentlichen Wege gehöri
gen Bäume sind, wenn allgemeine Gesetze keine härtere Strafe be
stimmen, vorbehaltlich des Schadenersatzes mit einer Strafe von 1 
bis 50 Thlr. zu ahnden.

3) Im Falle des Unvermögens tritt verhältnißmäßiges Gefängniß an 
die Stelle der vorstehend zu 1 und 2 angeordneten Geldstrafen.

Marienwerder, den 1. Mai 1846.
Königl Preust. Regierung, Abtheilung des Innern.

(Amtsblatt pro 1862 Nr. 45 S. 159).

In Gemäßheit des § 11 des Gesetzes über die Polizei-Verwaltung 
vom 11. März 1850 wird hierdurch Folgendes bestimmt:

Marschirenden Militair-Abtheilungen, Leichen und anderen, von der 
Polizeibehörde gestatteten öffentlichen Aufzügen müssen Fuhrwerksfüh
rer, Reiter, Viehtreiber und Karrenschieber ausweichen. Ist zum Bor- 
beipassiren kein Raum vorhanden, so muß so lange angehalten werden, 
bis der Zug vorüber ist.

Zuwiderhandlungen gegen diese Polizei-Verordnung werden mit 
einer Strafe bis 10 Thlr. geahndet.

Marienwerder, den 23. Oktober 1862.

Königl. Wegierung, Aöthk. des Innern.
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(Löbauer Kreisblatt pro 1880 S. 393.)

Polizei-Verordnung.
Auf Grund des § 78 der Kreisordnung vom 13. Dezember 

1872 in Verbindung mit den Vorschriften der § 5 und 11 des Gesetzes 
über die Polizei-Verwaltung vom 11. März 1850 wird unter Zustim
mung des Kreis-Ausschusses die nachstehende Polizei-Verordnung für den 
Kreis Löbau erlassen.

§ 1.
Alle zum Transport von Lasten und Frachten bestimmten Fuhr

werke (Wagen und Schlitten) einschließlich der zu laudwirthschaftlicheu 
und gewerblichen Zwecken dienenden und nebenbei zur Personenbeforde- 
rung benutzten Fuhrwerke sind, so lange sie im Kreise Löbau auf öffent
lichen Wegen beladen ober unbeladen benutzt werden, mit einer Tafel 
zu versehen, aus welcher der Vor- und Zuname, sowie der Wohnort 
des Fuhrwerkbesitzers, und wenn dieser mehrere Fuhrwerke besitzt, auch 
die Nummer des Fuhrwerks verzeichnet ist.

Bei selbstständigen Gutsbezirken, sowie bei solchen im Gemeinde- 
Verbände belegenen Besitzungen, welche der Kreis-Ausschuß für geeignet 
hält, kann an die Stelle des Namens des Eigenthümers des Fuhr
werks der Name des Guts treten.

§ 2.

Die Tafel, aus festem Holz oder Blech bestehend, muß auf der 
linken Seite des Wagens angebracht, mit schwarzer Oelfarbe gestrichen, 
die Schrift auf derselben mit weißer Oelfarbe hergestellt und eine be
ständig deutlich leserliche sein.

§ 3.

Die Tafel muß mindestens 30 Centimeter lang, 20 Centimeter 
breit sein und müssen die Buchstaben eine Höhe von 5 Centimeter haben.

§ 4.
Ausgeschlossen von dieser Verpflichtung sind Wirthschaftsfuhren in

nerhalb der Feldmark des Gutes oder der Gemeinde, in welcher der Ei
genthümer des Gutes angesessen ist. Gehören zwei oder mehrere be
nachbarte Güter einem Besitzer, so werden dieselben als eine Guts-Feld
mark angesehen.

§ 5.

Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Bestimmungen werden 
mit Geldbuße bis zu 30 Mark und im Falle des Unvermögens mit 
verhältnißmäßiger Haft gegen den Führer des Fuhrwerks geahndet. Die 
Strafe trifft dagegen nur den Eigenthümer des Fnhrwerks, wenn dieser 
sür die vorgeschriebene Kennzeichnnng des Fuhrwerts nicht gesorgt hat.
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§ 6.
Vorstehende Polizeiverordnung tritt mit dem 1. November 1880 

in Kraft.
Neumark, den 20. September 1880.

I>er Landrath.

Zagd.
(Amtsblatt pro 1867 S. 284).

Polizei Verordnung,
betreffend das Todten, Einfängen, Verkaufen und Feilhalten 

gewisser nützlicher Vogelarten.

Nach den gemachten Erfahrungen hat das durch unsere Polizeiver- 
ordnung vom 22. November 1860, (Amtsblatt pro 1860, S. 253) aus
gesprochene Verbot des Eiufangens und Tödtens gewisser nützlicher Bo- 
gelanen keinen ausreichenden Schutz für diese Vögel gewährt, denn eS 
werden die Märkte nach wie vor mit vielen Arten derselben in Menge 
versehen. Auch ist die Zahl dieser für die Land- und Forstkultur so wich
tigen Thiere notorisch in fortwährender Abnahme begriffen. Wir sehen 
uns daher veranlaßt, auf Grund der §§ 5, 6, 11 und 12 des Gesetzes 
über die Polizeiverwaltung vom 11. März 1850 (Gesetz-Sammlung 
Seite 265) für unsern Verwaltungsbezirk hiermit zu verordnen, was folgt:

§ 1.
Das Todten und Einfängen der nachbenannten Vogelarten: Blau

kehlchen, Rothkehlchen, Nachtigall, Grasmücke, Nothschwanz, Steinschmä
tzer, Wiesenschmätzer, Bachstelze, Pieper, Zaunkönig, Pirol, Goldhähnchen, 
Meise, Ammer, Fink, Hänfling, Sperling, Zeisig, Stieglitz, Baumläufer, 
(Kleiber), Wiedehopf, Schwalbe, Tagschlaf, Staar, Dohle, Saatkrähe, 
Rake (Mandelkrähe), Fliegenschnäpper, Würger, Kukuk, Specht, Wende
hals, Bussard (Mäusefatk) und Eule (mit Ausschluß des Uhu) ist un
tersagt.

§ 2.

Jngleichen ist das Ausnehmen der Eier oder der Brut, sowie das 
Zerstören der Nester der in § 1 aufgeführten Vögel verboten. Dasselbe 
gilt auch von allen Vorbereitungen zum Fangen dieser Vögel, insbeson
dere von dem Aufstellen von Vogelnetzen, Schlingen, Dohnen, Sprenkeln, 
Käflgen und Leimruthen.
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§ 3.
Zuwiderhandlungen gegen obige Bestimmungen werden mit Geld

buße von 1 bis 10 Thlr., oder verhältnißmäßigem Gefängniß bestraft.

§ 4.
Vom 1. Januar 1868 an dürfen die im § 1 aufgeführten Vogel

arten auf den Wochenmärkten nicht mehr feil gehalten werden. Wer dies 
Verbot übertritt, hat in Gemäßheit des § 187 der allgemeinen Gewerbe
ordnung vom 17. Januar 1845 Geldbuße bis zu 20 Thlr. oder ver- 
hältnißmäßige Gefängnißstrafe zu gewärtigen.

§ 5.

Die Polizeiverordnung vom 22. November 1860 wird aufgehoben.

Marienwerder, den 16. Oktober 1867.

Königs. Negierung, Kötht. des Innern.

(Amtsbl. pro 1873, S. 37.)

Polizei-Verordnung.
Die Aufrechterhaltung der im § 1 des Gesetzes über die Schonzei

ten des Wildes vom 26. Februar 1870 (Ges.-S. S. 120) hinsichtlich 
der Schonung des weiblichen Roth- und Rehwildes erlassenen Bestim
mungen wird durch eine schärfere Kontrolle des Handels mit diesen Wild« 
gattungen vorzugsweise erleichtert.

Um durch die letztere den beabsichtigten Zweck eines wirksamen 
Schutzes zu erreichen, ist es erforderlich, daß wenigstens bei dem in un
zerlegten Zustande zur Versendung oder zum Verkaufe gelangende« 
männlichen und weiblichen Roth-, Damm- und Rehwilde das Geschlecht 
desselben noch mit Sicherheit zu erkennen und nicht durch Entfernung 
aller oder einiger seiner wesentlichen äußeren Merkmale verdunkelt sei.

Auf Grund der §§ 6, 11, 12 des Gesetzes über die Polizei^ Ver
waltung vom 11. März 1850 (Ges.-S. S. 265) verordnen wir daher 
hiermit für den ganzen Umfang nnseres Bezirks, was folgt:

Wer nach Ablauf von 14 Tagen nach eingetretener Schonzeit 
a.bc0 weiblichen Roth- und Dammwildes, unzerlegtes männliches oder 

weibliches Roth- oder Dammwild;
6. des weiblichen Reh-Wildes, unzerlegtes männliches oder weibliches 

'Reh-Wild;
hei welchem das Geschlecht nicht mehr mit Sicherheit erkennbar ist, ver- 
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sendet, verkauft, zum Verkaufe ausstellt oder feilbietet, oder aberden Ver
kauf desselben vermittelt, verfällt in eine Geldstrafe bis zu zehn Thaler. 

§ 2

Die Vorschrift des § 1 findet keine Anwendung auf das von der 
zuständigen Behörde konfiszirte und auf dasjenige Wild, von dem auf 
die im § 7 Alinea 2 des oben gedachten Gesetzes vom 26. Februar 1870 
vorgeschriebene Weise nachgewiesen wird, daß es in den § 3 a. a. O. 
gedachten Ausnahmefällen erlegt ist.

Marienwerder, den 4. Februar 1873.

Königk. Legierung, Abtheilung des Annern.

Wrmenpolizei.
(Amtsblatt pro 1854, S. 72.)

Polizei Verordnung,

die Aufnahme und Unterstützung fremder armer und kranker 
Personen betreffend:

Das Verfahren der Ortsbehörden in Armensachen entspricht in vie
len Fällen nicht den Bestimmungen des Armengesetzes vom 31. Dezem
ber 1842*)  und des damit wesentlich zusammenhängenden Gesetzes über 
die Aufnahme neu anziehender Personen von demselben Tage.

*) Jetzt Bundesgej. vom 6. Juni 1870 u. Preuß. Gkf. vom 8. März 1871. Ges.-S. S. 19Ç,

Zur Beseitigung der daraus entstehenden unnöthigen Weiterungen 
finden wir uns veranlaßt, diejenigen Punkte, welche besonders zu beach
ten sind, und gegen welche am häufigsten gefehlt wird, hier zusammenzu- 
stellcn und auf Grund des § 11 des Gesetzes vom 11. März 1850, 
die Polizeiverwaltung betreffend, was folgt zu verordnen:

§ 5.

Jeder örtliche Armenverband hat denjenigen Armen, welche sich in 
seinem Bezirk vorfinden, ohne Unterschied, ob sie ihm angehören oder 
nicht, die angenblicklich nöthige Unterstützung unter Vorbehalt seines An
spruches an den dazu Verpflichteten zu gewähren, und darf dieselben an 
ihren angeblichen Angehörigkeitsort nicht zurückschicken. Am allerwenigsten 
darf ein Armenverband einen armen Kranken unter irgend einem Vor
wande fcrtschaffen lassin. Jmgleichen müssen auch arme Individuen oder 
Familien, welche obdachlos geworden, auf Kosten des verpflichteten Ar
menverbandes an dem augenblicklichen Aufenthaltsorte einstweilen und so 
lange untergebracht werden, bis es ihnen entweder gelungen ist, sich selbst 
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ein Unterkommen zn verschaffen, oder über ihre anderweite Unterbringung 
entschieden worden.

Die Uebertretung dieser Vorschriften wird bei den Ortsschulzen und 
Ortspolizeibehörden mit einer Ordnungsstrafe von 1 bis 10 Thlr., bei 
Privatpersonen aber mit einer Polizeistrase von gleichem Betrage geahn
det werden.

Marienwerder, den 22. Februar 1854.

Königk. H»reuß. Legierung, Aötkk. des Innern.

Allgemeine Hrdnungs- und Sicherheits-Aolizei.
(Amtsblatt pro 1841 S. 200.)

Im höhern Auftrage bringen wir die Bestimmung der Instruktion 
für die allgemeinen und besondern Vagabunden-Bisitationen vom 20. 
November 1730 und 9. Oktober 1817, welche auf die von Schulzen 
und Gemeinen unterlassene Ausgreifung fremder Bettler eine Strafe von 
4 Thaler und auf die voreilige Bekanntmachung der angesetzten Visitati- 
onen-Termine für die Beamten und Magistrate eine fiskalische Strafe 
von 200 Thlr. festfetzen, den Ortsschulzen aber eine solche Bekannt
machung bei schwerer Gefängnißstrafe verbieten, hiermit in Erinnerung, 
mit dem Beifügen, daß leichtere Vernachlässigungen Seitens der Behör
den, der Unterbeamten und der zur Ausführung der Visitationen aufge- 
ruferien Gemeindemitglieder nach Umständen mit einer polizeilichen Strafe 
von 10 Sgr. bis 5 Thlr. geahndet werden sollen.

Marienwerder, den 22. Juni 1841.

Königliche Wegierung. des Innern.

(Amtsblatt pro 1872, S. 183).

Polizei-Verordnung,
Mit Bezug auf § 11 des Gesetzes vom 11. März 1850 wird 

hierdurch Folgendes bestimmt:
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§ I-

Das Feilhalten und Führen von in Stöcken oder Röhren, oder in 
ähnlicher Weise verborgenen Stoß-, Hieb- und Schußwaffen ist 
verboten.

§ 2.

Zuwiderhandelnde verfallen der im § 367 Nr. 9 des Strafgesetz
buches für den Norddeutschen Bund vom 61. Mai 1870 angedroheten 
Strafe.

Die Polizeibehörden des Regierungsbezirks werden angewiesen, 
darauf zu halten, daß Zuwiderhandelnde zur Bestrafung gezogen werden.

Marienwerder, den 21. September 1872.

Königliche Legierung, Abtheilung des Innern.

(Amtsblatt pro 1866, S. 171).

Polizei Verordnung.
Auf Gruud des Gesetzes über die Polizei Verwaltuug vom 11. 

März 1850 wird für den ganzen Umfang des Regierungsbezirks Ma
rienwerder daö Nachstehende verordnet:

§ 1.

Das unbefugte Betreten der Königl. Holzhöfe, Holzablagen und 
Stapelplätze ist bei einer Strafe von 10 Sgr. bis 10 Thlrn. verboten.

§ 2.
Die Befugniß zum Betreten eines Königlichen HolzhofeS, einer 

Königlichen Holzablage oder eines Königlichen Stapelplatzes kann nur 
der mit der Beaufsichtigung daselbst beauftragte Beamte ertheile».

§ 3.

Diese Verordnung ist nur gültig, wo
1) der betreffende Platz in einer in die Augen fallenden Weise örtlich 

begrenzt ist und
2) derselbe an seinen Zugängen resp, an sonst geeigneten Stellen mit 

Tafeln versehen ist, auf welchen er seitens der Ortspolizeibehörde 
unter Hinweisung auf das vorstehende Verbot als Königlicher Holz
hof, Holzablage oder Stapelplatz bezeichnet ist.

Marienwerder, den 15. Juli 1867.

Königl. H'reuß. Legierung, Avthk. des Innern.





Un si miß

'Rinderpest.
(Reichsgesetz,) vom 7. April 1869. Bundesgesetz-Blatt S. 157.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen rc. verord
nen, im Namen des Norddeutschen Bundes, nach erfolgter Zustimmung 
des Bundesrathes und des Reichstages, was folgt:

§ I-
Wenn die Rinderpest (Löserdürre) in einem Bundesstaate oder in 

einem an das Gebiet des (Norddeutschen Bundes) Deutschen Reiches 
angrenzenden oder mit demselben im direkten Verkehre stehenden Lande 
ausbricht, so sind die zuständigen Verwaltungsbehörden der betreffenden 
Bundesstaaten verpflichtet und ermächtigt, alle Maßregeln zu ergreifen, 
welche geeignet sind, die Einschleppung und beziehentlich die Weiterver
breitung der Seuche zu verhüten und die im Lande selbst ausgebrocheue 
Seuche zu unterdrücken.

§ 2.
Die Maßregeln, auf welche sich die im § 1 ausgesprochene Ver

pflichtung und Ermächtigung je nach den Umständen zu erstrecken hat, 
sind folgende: •

1) Beschränkungen und Verbote der Einfuhr, des Transports und des 
Handels in Bezug auf lebendes oder todtes Rindvieh, Schaafe und 
Ziegen, Häute, Haare und sonstige thierische Rohstoffe in frischem 
oder trockenem Zustande, Rauchfutter, Streumaterialien, Lumpen 
gebrauchte Kleider, Geschirre und Stallgeräthe; endlich Einführung 
einer Rindviehkoutrole im Grenzbezirke;

2) Absperrung einzelner Gehöfte, Ortstheile, Orte, Bezirke gegen bçn 
Verkehr mit der Umgebung;
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3) Tödtung selbst gesunder Thiere und Vernichtung von giftfangenden 
Sachen, ingleichen wenn die Desinfektion nicht als ausreichend be
funden wird, von Transportmitteln, Geräthschaften und bergt, im 
erforderlichen Umfange;

4) Desinfizirung der Gebäude, Transportmittel und sonstigen Gegen
stände, sowie der Personen, welche mit seuchekranken oder verdächti
gen Thieren in Berührung gekommen sind;

5) Enteignung des Grnnd und Bodens für die zum Verscharren ge- 
tödteter Thiere und gistfangender Dinge nöthigen Gruben.

§ 3.

Für die auf Anordnung der Behörde getödteten Thiere, vernichteten 
Sachen und enteigneten Plätze, sowie für die nach rechtzeitig erfolgter 
Anzeige des Besitzers gefallenen Thiere wird der durch unparteiische Taxa
toren festzustellende gemeine Werth aus der Bnndeskasse vergütet.

Diese Entschädigung wird jedoch nicht gewährt für solches Vieh, 
welches innerhalb zehn Tagen nach erfolgter Einfuhr oder nach Eintrieb 
über die Bundesgrenze an der Seuche fällt.

§ 4.
Jeder, der zuverlässige Kunde davon erlangt, daß ein Stück Vieh 

an der Rinderpest krank oder gefallen ist oder daß auch nur der Ver
dacht einer solchen Krankheit vorliegt, hat ohne Verzug der Ortspolizei- 
behörde Anzeige davon zu erstatten. Die Unterlassung schleunigster An
zeige hat für den Biehbesitzer selbst, welcher sich dieselbe zu Schulden 
kommen läßt, jedenfalls den Verlust des Anspruches auf Eutschädiguug 
für die ihm gefalleneu oder getödteten Thiere zur Folge?)

§ 5.

Die Einwohner von der Rinderpest betroffener Orte sind verpflichtet, 
die Behörden bei Ausführung der polizeilichen Maßregeln entweder selbst 
oder durch geeignete Personen zu unterstützen.

§ 6 ist aufgehoben und ersetzt durch das Reichsgesetz v. 25. Febr. 
1876 betreffend die Beseitigung von Ansteckungsstosfen bei Viehbeförde
rungen auf Eisenbahnen. — Reichsges. Bl. S. 163. —)*

*) Dazu AussUhrnngsverordnung v. 16. Juni 1876 u. 24. Februar 1877 (Minist. Bl. S. 76).

§ 7.
Die näheren Bestimmungen über die Ausführung der vorstehenden 

Vorschriften und deren Ueberwachung durch die geeigneten Organe, über

Ausführungs-Instruktion vom 9. Juni 1873 :
§ 11.

Sobald in einem Orte des Inlandes ein der Rinderpest verdächtiger Krankheits- oder Todesfall an 
Rindvieh vorkommt, oder in einem Orte innerhalb 8 Tagen zwei Erkraiikungs oder Todesfälle unter 
verdächtigen Erscheinungen sich in einem Viehbestände ereignen, tritt die in fs 4 deS Gesetzes vorn 7. April 
1869 ausgesprochene Anzeigepsticht ein.
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die Bestreitung der entstehenden Kosten und die Bestrafung der Zuwider
handlungen sind von den Einzelstaatcn zu treffen. Es ist jedoch von den 
deshalb erlassenen Verfügungen dem Bundespräsidium Mittheilung zu 
machen.

§ 8.
Vom Bundespräsidium wird eine allgemeine Instruktion erlassen, 

welche über die Anwendung der im § 2 unter Nr. 1 bis 4 aufgeführten 
Maßregeln nähere Anweisung giebt und den nach § 7 von den Einzel
staaten zu tresfeudeu Bestiinmungen zur Grundlage dient.

§ 9.
Sobald die Regierung eines Bundesstaates in die Lage kommt, ein 

Einfuhrverbot zu erlassen, zu verändern oder aufzuheben, hat dieselbe dem 
Bnndespräsidium und den Regierungen der benachbarten Bundesstaaten 
davon Mittheilung zu machen.

§ 10.

Einfuhrbeschränkungen zwischen den einzelnen Bundesstaaten sind 
erst dann zulässig, wenn die Rinderpest innerhalb eines Bundesstaates 
ansbricht.

§ N-

Bricht die Rinderpest in einem Bundesstaate aus, so ist dem Bun- 
despräsidium hiervon, sowie von den ergriffenen Maßregeln Anzeige zu 
machen, dasselbe auch von dem weiteren Gange der Seuche in Kenntniß 
zu erhalten.

§ 12.

Dem Bnndeskanzler liegt ob die Ausführung dieses Gesetzes und 
der auf Grund desselben erlassenen Anordnungen zu überwachen. Erfor
derlichen Falls wird der Bundeskanzler selbstständig Anordnungen treffen, 
oder einen Bundeskommissar bestellen, welcher die Behörden des bethei- 
ligten Einzelstaates unmittelbar mit Anweisung zu versehen hat. Tritt 
die Seuche in einer solchen Gegend des Bundesgebiets oder in solcher 
Ausdehnung auf, daß von den zu ergreifenden Maßregeln nothwendig die

§ 12.
Der Besitzer darf dann die kranken Thiere nicht schlachten oder todten, etwa gefallene Thiere aber 

nicht verscharren oder sonst beseitigen, ehe die Natur der Krankheit scstgestellt ist. Bis dahin sind todte 
Thiere so anfznbcwahrcn, daß das Hinzukominen von Thieren und Menschen abgehalten wird.

§ 13.
Auf die erhaltene Anzeige ist von den Ortspolizeibehörden sofort der kompetente Thicrarzt herbeizuho- 

len, »ni an Ort und Stelle die Krankheit zu konstatiren. Behufs der hierzu erforderlichen Sektion ist, 
in Ermangelung eines Kadavers, ein Thier zu tödten.

Das Ergebniß der Untersuchung ist protokollarisch aufzunehmen.
8 14.

Wird die Krankheit als Muderpest erkannt, so ist die Untersuchung auch auf die Ermittelung der Art 
der Einschleppung zu erstrecken.

Im Uebrigen ist dann sofort zur weiteren Anzeige an die vorgesetzten Behörden und zu öffentlicher 
Bckanntnlachung zu schreiten, in welcher ans die Anzeigcpflicht nach § 4 des Gesetzes vom 7. April 1869 
für die zunächst liegenden Bezirke noch besonders hinzuweisen ist.
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Gebiete mehrerer Bundesstaaten betroffen werden müssen, so hat der 
Bundeskommissar für Herstellung und Erhaltung der Einheit in den Sei
tens der Landesbehörden zu treffenden oder getroffenen Maßregeln zu sor
gen und deshalb das Erforderliche anzuordnen.

§ 13.

Die Behörden der verschiedenen Bundesstaaten sind verpflichtet, sich 
bei Ausführung der Maßregeln gegen die Rinderpest auf Ansuchen gegen
seitig zu unterstützen.

§ 14.

Zur Durchführung der Absperrungsmaßregeln ist militairische Hülfe 
zu requiriren. Die Koinmunalbehörden haben den desfalsigen Requisitio
nen der kompetenten Verwaltungsbehörden im erforderlichen Umfange zu 
entsprechen.

Sämmtliche Mehrkosten, welche durch die geleistete militairische Hülfe 
gegen die reglementsmäßigen Kosten des Unterhalts der requirirten Trup< 
pen in der Garnison entstehen, fallen der Bundeskasse zur Last.

Auszug ans dcm 
Allerhöchster Erlast, betreffend die revidirte Instruktion zum Gesetze vom 

7. April 1869 über Mastregeln gegen die Rinderpest, 
vom 9 Inni 1873.

(R.-G.-Bl. S. 147).

Auf Ihren Bericht vom 5. d. M. genehmige Ich hierdurch im Na
men des Deutschen Reichs die anliegende revidirte Instruktion zu dem 
Gesetze vom 7. April 1869, Maßregeln gegen die Rinderpest betreffend 
(B.-G.-Bl. S. 105).

Der gegenwärtige Erlaß ist nebst der Instruktion durch das Reichs
gesetzblatt zu veröffentlichen.

Revidirte Instruktion zu dem Gesetze vom 7. April 1869, Maßregeln 
gegen die Rinderpest betreffend.

Nachstehende Instruktion zur Ausführung von § 8 des Gesetzes 
vom 7. April 1869, Maßregeln gegen die Rinderpest betreffend, tritt an 
die Stelle der Abschnitte 1, 11 und 111 der bisherigen Jnstrnktion vom 
26. Mai 1869 (B.-G.-Bl. S. 149). Ihre Bestimmung ist, den Be
hörden eine allgemeine Anleitung zu geben, ohne die Nothwendigkeit der 
besonderen Entschließung über Einzelheiten niib über die Ausdehnung der 
Maßregeln in jedem einzelnen Falle auszuschließen. Leitender Grundsatz 
soll sein: den Zweck ohne uuverhältnißmäßige anderweite wirthschaftliche 
Opfer für die Bevölkerung zu erreichen, In der Regel wird dies am 
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besten durch energische Maßregeln erfolgen, welche die Seuche in kurzer 
Zeit tilgen, wenn auch die direkten Opfer scheinbar groß sind.

Zweiter Abschnitt.

Maßregeln beim Ausbruche der Rinderpest im Jnlande.

§ 11.
Sobald in einem Orte des Inlandes ein der Rinderpest verdächti

ger Krankheits- oder Todesfall an Rindvieh vorkommt, oder in einem Orte 
innerhalb 8 Tagen zwei Erkrankungs- oder Todesfälle unter verdächtigen 
Erscheinungen sich in einem Viehbestände ereignen, tritt die in § 4 des 
Gesetzes vom 7. April 1869 ausgesprochene Änzeigepflicht ein.

§ 12.

Der Besitzer darf dann die kranken Thiere nicht schlachten oder tod
ten, etwa gefallene Thiere aber nicht verscharren oder sonst beseitigen, ehe 
die Natur der Krankheit festzesteltt ist. Bis dahin sind todte Thiere so 
aufzubewahren, daß das Hinzukommen von Thieren und Menschen abge
halten wird.

§ 13.
Auf die erhaltene Anzeige ist von den Ortspolizeibehörden sofort der 

kompetente Thierarzt herbeizuholen, um an Ort und Stelle die Krankheit 
zu konstatiren. Behufs der hierzu erforderlichen Sektion ist, in Erman
gelung eines Kadavers, ein Thier zu todten.

Das Ergebniß der Untersuchung ist protokollarisch aufzunehmen.

§ 14.
Wird die Krankheit als Rinderpest erkannt, so ist die Untersuchung 

auch auf die Ermittelung der Art der Einschleppung zu erstrecken.
. Im llebiigen ist dann sofort zur weiteren Anzeige an die vorgesetz

ten Behörden und zu öffentlicher Bekanntmachung zu schreiten, in welcher 
auf die Anzeigepflicht nach § 4 des Gesetzes vom 7. April 1869 für die 
zunächst liegenden Bezirke noch besonders hinzuweisen ist.

Vom Zeitpunkte dieser Bekanntmachung an treten die in §§ 17—19 
angegebenen Verbote und Verpflichtungen ein.

§ 15.
Ist nur ein dringender Verdacht der Rinderpest zu konstatiren, so 

ist eine vorläufige Sperre des Gehöfts (vrgl. § 20) auf so lange anzu
ordnen, bis die Krankheit durch weitere Erkrankungen und beziehentlich 
Sektionen unzweifelhaft festgestellt oder der Verdacht als unbegründet er
wiesen ist. In zweifelhaften Fällen ist ein höherer Thierarzt zuzuziehen.

Ergibt sich der Verdacht auf größeren, unter regelmäßiger veterinär- 
polizeilicher Kontrole stehenden Schlachtviehhösen, so kann die vorläufige 
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Sperre unter Anwendung der nothwendigen Vorsichtsmaßregeln auf einen 
einzelnen Theil des betreffenden Viehhofes beschränkt werden.

Besteht der Verdacht der Rinderpest in Bezug auf Heerden, welche 
sich auf dem Transporte befinden, so sind die nach den Umstänven er
forderlichen Vorsichtsmaßregeln zu treffen.

§ 16-

Anwendung, Verkauf und Anempfehlung von Vorbauungs- und 
Heilmitteln bei der Rinderpest sind bei Strafe zu verbieten.

Zu den Vorbauungsmitteln sind Desinfektionsmittel nicht zu rechnen.

§ 17.

Nach Ausbruch der Rinderpest ist in einem nach Maßgabe der Um
stände besonders zu bestimmenden Umkreise, welcher in der Regel nicht 
unter 20 Kilometer Entfernung vom Seuchenorte bemessen werden soll, 
die Abhaltung von Biehmärkten, nach Befinden auch von anderen Märk
ten und sonstigen größeren Ansammlungen von Menschen und Thieren 
zu untersagen, auch der Handel mit Vieh und der Transport des letzte
ren, sowie von Dünger, Rauchfutter, Stroh und anderen Streumateria
lien ohne besondere Erlaubnißscheiue. Das nöthige Vieh zum Fleischkon
sum darf nur unter Aufsicht der mit der Veterinärpolizei betrauten Be
hörden gekauft werden.

In den bedrohten Gemeinden sind ferner die in § 9, Absatz 2 bis 4 
erwähnten Kontrolemaßregeln einzuführen.

Für Residenz, und Handelsstädte, sowie für sonstige Städte mit leb
haftem Verkehr und für die Umgebung solcher Städte können besondere, 
von den Bestimmungen dieses Paragraphen abweichende Anordnungen ge
troffen werden.

§ 18.
Im Seuchenorte hat das Schlachten nur nach Anordnung der Po

lizeibehörde und unter Aufsicht von Sachverständigen nach Maßgabe des 
Bedarfes stattzufinden.

§ 19.
Im Seuchenorte erstreckt sich die Anzeigepflicht auf jeden Erkran- 

kungsfall von Rindvieh und anderen Wiederkäuern, mit Ausschluß der 
Fälle nur äußerer Verletzungen.

§ 20.

Das Gehöft, in welchem die Rinderpest ausgebrochen ist, wird zu
nächst durch Wächter abgcsperrt, welche weder das Gehöft betreten und 
mit dessen Einwohnern verkehren, noch den Ein- und Austritt von Per
sonen (außer den besonders dazu legitimirten), lebenden und todten Thie
ren oder Sachen aller Art dulden dürfen.

Zu Wächtern sind nur erwachsene, männliche Personen zu benutzen, 
Nnd müssen dieselben mit einem leicht erkennbaren Abzeichen versehen sein.
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Die Ermächtigung zum Eintritte in das Gehöft kann mit den mit 
der Tilgung der Senche selbst beschäftigten Personen, sowie Geistlichen, 
Gerichtspersonen, Aerzten oder Hebeammen Behufs Ausübung ihrer Be- 
rufsgeschäste ertheilt werden, und ist für deren formelle Legitimation zu 
sorgen. Beim Wiederaustritt hat eine Desinfektion derselben stattzufinven. 
Am Eingänge und rund um das Gehöft sind Tafeln mit der Inschrift 
„Rinderpest" anzubringen.

§ 21.

Für den ganzen Ort, welchem das infizirte Gehöft angehört, tritt 
eine relative Ortssperre ein, welche in Folgendem besieht:

Die Einwohner dürfen unter einander verkehren, aber den Ort 
ohne besondere Genehmigung — welche in der Regel nur solchen 
Personen ertheilt werden soll, die keinen Verkehr mit Rindvieh 
haben — nicht verlassen.

Alle Hausthiere, mit Ausnahme der Pferde, Maulthiere und Esel, 
müssen im Stalle behalten, beziehungsweise eingesperrt werden. Wer« 
den sie frei umherlanfend betroffen, so sind sie einzufangen und zu 
schlachten; Hunde und Katzen aber zu tödten und zu verscharren. 
Fuhren dürfen nur mit Pferden, Maulthieren und Eseln gemacht 
werden.

Für alles Vieh, Heu, Stroh und andere giftfangende Sachen ist 
die Ein-, Aus- und Durchfuhr zu verbieten.

An allen Ein- und Ausgängen des Ortes sind Tafeln mit der 
Aufschrift „Rinderpest" aufzustellen, und Wächter, welche die Beo
bachtung vorstehender Verbote zu überwachen haben.

§ 22.

Für jeden größeren Ort beziehungsweise für mehrere benachbarte 
kleinere Orte gemeinsam ist für die Dauer der Seuche ein Ortskommissar 
(welchem nach Befinden noch besondere Aufseher beizugeben sind) zu be
stellen, an welchen die int § 19 vorgeschriebenen Anzeigen zu richten sind, 
und welcher die Ausführung der nöthigen Maßregeln zu überwachen hat.

Wenn der Ausbruch der Seuche an einem Orte konstatirt ist, so hat 
der bestellte Ortskommissar die Konstatirung etwaiger neuer Krankheitsfälle 
(§ 13) herbeizuführen.

§ 23.

Ergreift die Krankheit einen größeren Theil der Gehöfte des Ortes, 
dann kann durch die höheren Behörden die absolute Ortssperre verfügt 
werden.

Der Ort wird dann vollständig durch Wachen (in diesem Falle mi
litärische) cernirt und gegen jede Art des Verkehrs — mit Ausnahme legi
timster Personen und unumgänglicher Bedürfnisse für die Ortseinwohner 
unter besonders anzuordnenden Vorsichtsmaßregeln — gesperrt.

Der Verkehr der Bewohner unter einander ist ebenfalls aus das Un? 
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vermeidliche zu beschränken. Gottesdienst, Schule und andere VersamMr 
lungert (vrgl. § 17) können nicht abgehalten werden, die Schänken itnd 
Gasthöfe werden geschlossen.

Die durch den Ort führenden Straßen sind einstweilen zu verlegen. 
Liegt der Ort an einer Eisenbahn, so darf kein Eisenbahnzng daselbst 
halten, selbst wenn der Ort ein Stationsort wäre; es sei denn, daß der 
Bahnhof so gelegen ist, daß er vom Orte vollständig abgesperrt und der 
Verkehr der Eisenbahnstation mit anderen Orten ohne Berührung des 
Seuchenortes unterhalten werden kann.

§ 24.

Je nach der Größe und Bauart des vou der Seuche betrosfencu 
Ortes kann die relative und die absolute Ortssperre auch aus einzelne 
Ortstheile beschränkt werden, sowie andererseits einzelne Häuser und Ge
höfte benachbarter Orte nöthigenfalls mit in die Sperre einzuschließen 
sind.

§ 25.
Alles an der Rinderpest erkrankte oder derselben verdächtige Bieh ist 

sofort zu tödten.
Rinder gelten stets für verdächtig, sobald sie mit erkrankten Stücken 

in demselben Stalle gestanden, die Wärter, die Futtergeräthschaften oder 
die Tränke gemeinschaftlich gehabt haben, oder sonst mit erkrankten Stü
cken in eine mittelbare oder unmittelbare Berührung gekommen sind.

Unter welchen Boraussetznngen andere Wiederkäuer als verdächtig 
anzusehen sind, ist in jedem Falle nach den besonderen Umständen zu er
messen.

Wird durch die Tödtung der verdächtigen Thiere der Viehbestand 
eines Gehöftes bis auf einen verhältuißmäßig kleinen Rest absorbirt, so 
ist auch letzterer zu tödten.

Auf Erniächtigung der höheren Behörde kann auch zu schnellerer 
Tilgung der Seuche gesundes Vieh, ohne daß die obige Voraussetzung 
eingetreten ist, getödtet, und diese Maßregel auf nachweislich noch nicht 
infizirte Gehöfte ausgedehnt werden (vrgl. namentlich § 36, Abs. 1).

In größeren Städten und auf den unter regelmäßiger veterinärpo
lizeilicher Kontrole stehenden Schlachtviehhöfen kann die Verwerthung der 
Häute und des Fleisches von Thieren, welche bei der Untersuchung im 
lebenden und geschlachteten Zustande gesund befunden worden sind, ge
stattet werden. Das Schlachten der betreffenden Thiere muß jedoch unter 
veterinärpolizeilicher Aufsicht in geeigneten Räumen stattfinden, auch dür
fen das Fleisch und die inneren Theile erst nach dem Erkalten abgefahren 
nnd die Häute nur dann ausgeführt werden, wenn sie entweder vollkom
men getrocknet sind oder drei Tage in Kalkmich (1 : 60) gelegen haben.

§ 26.

Die getödteten Thiere, bezüglich deren nicht die Bestimmung im letz- 



319

ten Absätze des § 25 Anwendung fiât, sind zu verscharren. Zu diesem 
Behufe sind geeignete Plätze, möglichst entfernt von Wegen und Gehöften, 
an solchen Stellen zu benutzen, wohin kein Rindvieh zu kommen pflegt. 
Soweit möglich, sind wüste und gar nicht oder wenig angebaute Stellen 
zu wählen. Die Verscharrungsplätze sind ferner in der Regel zu um
zäunen und nut solchen Pflanzen zn besetzen, welche schnell wachsen und 
tiefe Wurzel treiben.

Die Gruben müssen so tief gemacht werden, daß die Erde minde« 
stens 2 Meter hoch die Kadaver bedeckt.

§ 27.

Tödten und Verscharren erfolgt, soweit möglich, durch die Einwohner 
des infizirten Gehöftes oder durch solche Personen aus dem Orte, welche 
selbst kein Vieh haben und nicht mit Vieh in Berührung kommen.

Personen aus anderen Orten, insbesondere auch außerhalb des Ortes 
wohnende Abdecker dürfen nur dann, wenn keine geeigneten Ortseinwoh- 
ner vorhanden sind, verwendet werden. Zur Verhütung der Verschlep
pung der Rinderpest durch solche Personen sind die geeigneten Maßregeln 
zu ergreifen (§ 42).

§ 28.

Die Stelle, an der die Viehstücke gctödtet werden sollen, hat der 
Ortskommissar unter Zuziehung des bestellten Thierarztes, unter Berück
sichtigung der Vermeidung jeder Verschleppungsgefahr, zu bestimmen.

Auswurfstoffe, welche das Thier während des Transports entleert, 
sind zn beseitigen und zu vergraben.

Kadaver dürfen nur durch Pferde oder Menschen auf Wagen, Schlei
fen oder Schlitten, ohne daß einzelne Theile die Erde berühren, nach der 
Grube transportirt werden. Die Transportmittel sind, so lange noch 
weitere Transporte in Aussicht stehen, sorgfältig separirt aufzubewahren, 
dann aber zu vernichten.

§ 29.

Das Abledern der Kadaver, bezüglich deren nicht die Bestimmung 
im letzten Absätze des § 25 Anwendung findet, ist streng zu untersagen. 
Vor dem Verscharren muß von den dazu bestellten Personen die Haut an 
mehreren Stellen zerschnitten und unbrauchbar gemacht werden. Alle 
etwaige Abfälle, Blut und mit Blut getränkte Erde sind mit in die 
Grube zu werfen. Soweit möglich, sind die Kadaver vor dem Zuwerfen 
der Grube mit Kalk zu beschütten.

Beim Ausfällen der Grube sind Zwischenschichten von Steinen oder 
Reisig, wenn möglich, anzubringen. Die Grube ist bis zur Aufhebung 
der Sperre, mindestens aber drei Wochen hindurch mit Wachen zu 
besetzen.
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§ 30.
Ist ein Stall, in welchem krankes ober verdächtiges Vieh gestanden 

hat, burd) Töbtnng bes Viehbestands entleert, so ist, sofern bie eigent
liche Desinfektion (§§ 40 ff.) nicht sofort nach Entfernung bes Viehbe- 
stanbes vorgenommen werden kann, der etwa zurückbleibende Dünger zu 
verbrennen oder mit Desinfektionsflüssigkeit zu übergießen, der Stall nach 
luftdichtem Verschluß aller Oeffnungen stark mit Chlor zu räuchern und 
hierauf die Stallthür bis zum Beginn der Ausführung der eigentlichen 
Desinfektion zu schließen und zu versiegeln. Alle Stallutensilien und 
was sonst bei den Thieren gebraucht worden ist, verbleiben im Stalle und 
sind beziehentlich vor dessen Verschluß wieder hereinzubringen.

§ 31.

Vorstehende Vorschriften über die Gehöfts- und Ortssperre erleiden 
dann die im Interesse der Wirthschaft unbedingt nöthigen Modifikationen, 
wenn die Seuche zu einer Zeit auftritt, wo Feldarbeiten und Weide
gang im Gange sind. Diese Modifikationen sind von der vorgesetzten 
Behörde besonders festzustellen. Es sind dabei folgende Gesichtspunkte 
(§§ 32 und 33) zu beachten.

§ 32.

Die Gehöftsperre (§§ 15 und 20) kann auch dann nicht umgangen 
oder gemildert werden. Es ist aber dann dahin zu streben, daß sobald 
als möglich zu völliger Reinerklärung des Gehöftes gelangt werde (ver
gleiche § 25).

Unaufschiebbare Feldarbeiten sind entweder durch fremde Hülfe oder 
durch die eigenen Leute des Gehöftes unter den nöthigen Vorsichtsmaß
regeln zu beschaffen.

§ 33.

Sind die Voraussetzungen der Ortssperre gegeben, so tritt dann an 
deren Stelle die Sperre der ganzen Feldmark, b. h. die in §§ 21 und 
23 ff. angeordneten Sperrmaßregeln werden an die Grenze der Feldmark 
verlegt. Die durch die Feldmark führenden Wege werden abgegraben. 
Für längs der Grenze hinführende Wege wird das Betreten und der 
Transport von Vieh, Rauchfutter u. s. w. verboten.

Alle Ortseinwohner, welche noch krankheitsfreie ungesperrte Gehöfte 
haben, können ihre Feldarbeiten mit eigenen Leuten und Gespannen 
verrichten.

Ninderviehgespanne sind dabei von der nachbarlichen Flurgrenze 
und von bezw. verbotenen Wegen soweit irgend thunlich fern zu halten.

§ 34.

Für bie Umgebung bes Seuchenortes (§ 17) ist nötigenfalls ber 
Weibegang ebenfalls zu untersagen unb für bie unmittelbar angrenzen
den Fluren sind bie nöthigen Beschränkungen bes freien Verkehrs und 
Vorsichtsmaßregeln für die Feldbestellungen anzuordnen.
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§ 35.
Bei der absoluten Sperre ist für Herbeischaffung der nothwendigsten 

Bedürfnisse der Bewohner: Lebensmittel, Brennmaterialien, Futter rc. 
unter den nöthigen Borsichtsmaßregeln Sorge zu tragen.

§ 36.
In Residenz- und Handelsstädten, sowie in anderen Städten mit 

lebhaftem Verkehr kommen die relative und absolute Sperre des Ortes 
nicht in Anwendung; auch sind sonstige durch die Verhältnisse gebotene 
Ausnahmen von den Bestimmungen der §§ 18 ff. zulässig. Es ist jedoch 
stets auf möglichst rasche Tilgung der Seuche durch schnelle Tödtung des 
gesammteu Viehbestandes der ergriffenen Gehöfte, sowie durch geeignete 
Absperrung der infizirten Lokalitäten und schleunige Desinfektion Bedacht 
zu nehmen.

Ist die Rinderpest in einem öffentlichen Schlachthause oder auf ei
nem als besondere Anstalt bestehenden Schlachtviehmarkte einer größeren 
Stadt konstatirt, so ist die betreffende Lokalität sofort gegen den Abtrieb 
der auf derselben befindlichen Wiederkäuer und Schweine abzusperren. 
Hierbei kann, sofern die Krankheit noch keine solche Verbreitung gefunden 
hat, daß die sofortige Tödtung und Vernichtung des gesummten Bestandes 
an Wiederkäuern nothwendig ist, das Abschlachten der noch nicht erkrank« 
ten Thiere zum Zwecke der Verwerthung gestattet werden. Die Schlach
tung, welcher auch die Schweine zu unterwerfen sind, hat jedoch in der 
betreffenden Lokalität und unter Aufsicht und Leitung von Thierärzten 
innerhalb längstens dreier Tage zu geschehen. Bezüglich der Abfuhr des 
Fleisches und der inneren Theile, sowie der Häute der geschlachteten Thiere 
ist nach § 25, Abs. 6 zu verfahren.

Bei dem Ausbruche der Rinderpest unter Thieren, welche sich auf 
dem Transporte oder Marsche befinden, sind die zu ergreifenden Vorkeh
rungen nach Lage der besonderen Verhältnisse zu treffen.

Dritter Abschnitt.

Maßregeln nach dem Erlöschen der Seuche,

§ 37.
Die Seuche gilt in einem Gehöfte oder Orte für erloschen, wenn 

entweder alles Rindvieh gefallen oder getödtet ist, oder seit dem letzten 
Krankheits- oder Todesfälle drei Wochen verstrichen sind, und wenn die 
Desinfektion nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen stattgefun
den hat.')

§ 38.

Mit der Desinfektion ist nach Maßgabe der Umstände sofort zu be
ginnen, sobald in einem Gehöfte ein Stall vom Vieh entleert ist.

!) Wegen Desinfektion der Eisenbahnwagen gilt noch die Instruktion vom 26. Mai 1869, 5847—45.
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Dieselbe hat auch dann einzutreten, wenn die Tödtung eines Vieh- 
standes stattgefundeu hat, ohne daß der Ausbruch der Rinderpest unter 
demselben koustatirt war (§ 25, Abs. 5).

§ 39.

Die Desinfektion darf nur auf amtliche Anordnung und nur unter 
sachverständiger Aufsicht geschehen.

§ 40.

Die Desinfektion beginnt, sofern ein Verschluß des Stalles (§ 31) 
stattgefunden hat, mit der Wiedereröffnung desselben welche womöglich in
nerhalb vierundzwanzig Stunden erfolgen soll; für ausreichende Lüftung 
während der Desinfektionsarbeiten ist Sorge zu tragen.

Der Dünger wird herausgeschafft und verbrannt, oder an Orten, in 
welche innerhalb der nächsten drei Monate kein Vieh hinkommen kann, 
tief vergraben. Die in Jauchengruben angesammelte Jauche ist unter 
Anwendung von Schwefelsäure und Chlorkalk entsprechend zu desiufiziren 
und in hinlänglich tiefe Gruben zu bringen.

Alles Mauerwerk wird abgekratzt (die Fugen gereinigt) und dann 
frisch mit Kalk beworfen und abgeputzt. Holzwerk wird ebenfalls abgefegt 
mit heißer scharfer Lauge gewaschen, nach einigen Tagen mit Chorkalklö- 
sung überpinselt.

Erd-, Sand- und Tennen- (Lehmschlag-) Fußböden werden aufgeris
sen, die Erde einen Fuß tief ausgegraben und Alles gleich dem Dünger 
behandelt. Pflaster-Fußböden gewöhnlicher Art, d. h. deren Steine in 
Sand oder Erde gesetzt sind, werden ebenfalls aufgerissen, die Erde einen 
Fuß tief ausgegraben und wie der Dünger behandelt. Die Steine können 
gereinigt, mit Chlorkalklösung behandelt und, wenn sie vier Wochen lang 
an der"Luft gelegen haben, wieder benutzt werben. Fnßböden von Holz 
werden nach Maßgabe ihrer Beschaffenheit entweder verbrannt oder in 
entsprechender Weise desinfizirt. Müssen die Fußböden aufgerissen wer
den, so ist die Erde ebenfalls wie vorstehend auszugraben und zu be
handeln. Feste undurchlässige Pflaster von Asphalt, Cement oder in Ce
ment gesetztem Pflaster werden gereinigt und desinfizirt.

Statt des Chlorkalks können auch andere, erfahrungsmäßig als wirk
sam bekannte Desinfektionsmittel, wie siedendes Wasser, Karbolsäure u. 
s. w. benutzt werden.

Alles bewegliche Holzwerk (Krippen, Raufen, Gefäße und sonstige 
Utensilien, womöglich auch die Scheidewände) wird verbrannt, Eisenzeug 
wird ausgeglüht.

Jauchebehälter und Stallschleusen werden analog behandelt wie Stall
fußböden, oder wenn sie gemauert werden, wie das Mauerwerk.

Nach Beendigung der Desinfektion wird der Stall 14 Tage lang 
durchlüftet.

§ 41.
Bei der Desinfektion dürfen nur Leute, aus dem eigenen oder aus 
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anderen infizirten Gehöften, oder solche Personen verwendet werden, welche 
selbst kein Vieh haben; diese Personen müssen bis zur Beendigung der 
Reinigung im Gehöfte bleiben. Zu den Fuhren sind nur Pferdegespanne 
anzuwenden.

Bei dem Transporte von Dünger und Erde ist wie nach §§ 28 u. 
29 zu verfahren. Die Transportgeräthe können statt des Verbrennens 
auch einer sorgfältigen Desinfektion, wie sie für Holzwerk vorgeschrieben 
ist, unterworfen werden.

§ 42.

Die Kleidungsstücke der mit den kranken und todten Thieren und 
der Reinigung und Desinfektion beschäftigt gewesenen Reute sind entweder 
zu verbrennen, oder, soweit sie waschbar sind, mit heißer Lauge 12 bis 
24 Stlmden stehen zu lassen, daun mit Seife gründlich zu wascyen und 
an der Luft zu trocknen, soweit sie nicht waschbar sind, 12 bis 24 Stun
den lang mit Chlor zu räuchern oder trockner Hitze auszusetzen und dann 
14 Tage zu lüften.

Schuhwerk und Lederzeug muß sorgfältig gereinigt, mit Lauge oder 
schwacher Chlorkalklösung gewaschen und frisch gefettet, nochmals mit Chlor 
geräuchert und 14 Tage gelüftet werden.

Die Personen selbst haben die Kleider zu wechseln und den Körper 
gründlich zu reinigen.

§ 43.

Alles Rauchfutter, welches nach der Art seiner Lagerung der Auf
nahme von Ansteckungsstoff verdächtig erscheint, ist sogleich bei beginnen
der Desinfektion durch Verbrennung zu vernichten.

§ 44.

Dünger auf den Düngerstätten, welcher während des Auftretens der 
Seuche oder innerhalb 10 Tagen vor Konstatirung derselben auf die 
Dungstätte gebracht wurde, ist wie der Stalldünger zu behandeln (§ 40.)

Der übrige Mist auf deu Düngerstätten ist mit Pferdegeschirr auf 
das Feld zu schaffen und wo möglich nach drei bis vier Wochen unter
zupflügen.

So lange letzteres nicht geschehen ist und vier Wochen nachher darf 
kein Rindvieh dieses Feld betreten.

Ist die sofortige Wegschasfung des gesammten Düngers nicht thun- 
lich, so ist die oberste Schicht mit einer Desinfektionsflüssigkeit zu über
gießen. Die Fortschaffung nach Maßgabe der vorstehenden Bestimmun
gen hat indessen möglichst bald zu erfolgen.

§ 45.

Selbst nach vollständiger Desinfektion eines Gehöftes oder Ortes 
und Beseitigung der Sperre darf neuer Ankauf oder Verkauf von Vieh 
erst nach einer von der Behörde zu bestimmenden Frist erfolgen, welche 
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nicht unter drei Wochen, von dem Zeitpunkte, an dem der Ort für seu- 
chenfrei erklärt wurde, au gerechnet, betragen darf.

Weideplätze, welche von pestkrankem oder pestverdächtigem Pieh be
nutzt worden sind, dürfen nicht vor Ablauf von mindestens zwei Monaten 
wieder benutzt werden.

Die Zeit, in welcher die Verscharrungsplätze wieder benutzt werden 
dürfen, wird nach Maßgabe der lokalen Verhältnisse in jedem Falle von 
der höheren Behörde bestimmt.

§ 46.

Die Abhaltung von Viehmärkten ist nicht vor Ablauf von drei Wo
chen, nachdem der letzte Ort im Seuchenbezirke für seuchenfrei erklärt 
ist, zu gestatten.

War die Rinderpest in Residenz- und Handelsstädten, oder in son
stigen Städten mit lebhaftem Verkehre oder in der Nähe derselben aus
gebrochen, so können besondere, von den Bestimmungen des § 45, Abs. 1 
und § 46, Abs. 1 abweichende Anordnungen getroffen werden.

S ch l u ß b c st i m m u n g.

Bezüglich der Desinfektion der Eisenbahnwagen bleiben die Bestim
mungen der Instruktion vom 26. Mai 1869 einstweilen unverändert in 
Geltung.

Viehseuchen.
». Auszug aus dem Gesetz, bete, die Abwehr und Unterdrückung der 

Viehseuchen, vom 23. Juni 1HS0.

(Reichsges. Bl. S. 153.)

III. Strafvorschriften.
§ 65.

Mit Geldstrafe von 10 bis 150 Mark oder mit Haft nicht unter 
einer Woche wird, sofern nicht nach den bestehenden gesetzlichen Bestim
mungen eine höhere Strafe verwirkt ist, bestraft:

l.wer der Vorschrift des § 61) zuwider Thiere einführt, welche an 
einer übertragbaren Seuche leiden.

Neben der Strafe ist auf Einziehung dec verbotswidrig eingeführ
ten Thiere zu erkennen, ohne Unterschied ob sie dem Verurtheilten 
gehören oder nicht.

§ 6 lautet : Die Einfuhr von Thieren, welche an einer übertragbare» Seuche leiden, ist verboten.
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2. wer der Vorschrift der §§ 9 und IO ) zuwider die Anzeige vom 
Ausbruch der Seuche oder vom Seuchenverdacht unterläßt, oder 
länger als 24 Stunden nach erhaltener Kenntniß verzögert, oder es 
unterläßt, die verdächtigen Thiere von Orten, an welchen die Ge
fahr der Ansteckung fremder Thiere besteht, fern zu halten:

1

3. wer den Vorschriften der §§ 31 bis 33  ) zuwider an Milzbrand 
erkrankte, oder der Krankheit verdächtige Thiere schlachtet, blutige 
Operationen an denselben vornimmt, oder die Kadaver derselben ab
häutet oder vorschriftswidrig eine Oeffnung derselben vornimmt, 
oder es unterläßt, dieselben sofort unschädlich zu beseitigen;

*12

4. wer den zum Schutze gegen die Tollwuth der Hausthiere in den 
§§ 34, 35, 36 und 39 ) ertheilten Vorschriften zuwiderhandelt;3

5. wer den Vorschriften im § 43     ) zuwider die Kadaver gefallener oder 
getödteter rotzkranker Thiere abhäutet, oder nicht sofort unschädlich 
beseitigt;

45678

1) § 9 lautet: Der Besitzer von Hausthieren ist verpflichtet, von dem Ausbruche einer der in 8 10 
angeführten Leuchen unter seinem Mehstande und von allen verdächtigen Erscheinungen bei demselben, 
welche den Ausbruch einer solchen Krankheit befürchten lassen, sofort der Polizeibehörde Anzeige zu machen, 
auch das Thier von Orten, an welchen die Gefahr der Ansteckung fremder Thiere besteht, fern zu halten.

Die gleichen Pflichten liegen demjenigen ob, welcher in Vertretung des Besitzers der Wirthschaft vor
steht, ferner bezüglich der auf dem Transporte befindlichen Thiere dem Begleiter derselben und bezüglich der 
in fremdem Gelvahrsam befindlichen Thiere dem Besitzer der betreffenden Gehöfte, Stallungen, Koppeln 
oder Weiden.

Zur sofortigen Anzeige sind aucb die Thierärzte und alle diejenigen Personen verpflichtet, welche sich ge= 
werbsmäßig mit der Ausübung der Thierheilkunde beschäftigen, ingleichen die Fleischbeschauer, sowie diejeni
gen, welche gewerbsmäßig mit der Beseitigung, Verwerthung oder Bearbeitung thierischer Kadaver oder 
thierischer Bestandtheile sich beschäftigen, wenn sie, bevor ein polizeiliches Einschreiten stattgefun den hat, 
von dem Ausbruche einer der uachbenannteu Seuchen oder von Erscheinungen unter dem Viehstan de, welche 
den Verbackt eines Scuchenausbruchs begründen, Kenntniß erhalten.

8 10 lautet : Die Seuchen, auf welche sich die Anzeigepflicht (§ 9) erstreckt, sind folgende:
1. der Dlilzbrand;
2. die Tollwuth;
3. der Rotz (Wurm) der Pferde, Esel, Maulthiere und Maulesel;
4. die Maul- und Klauenseuche des Rindviehs, der Schafe, Ziegen und Schweine;
5. die Lungenseuche des Rindviehs ;
6. die Pockenseuche der Schafe ;
7. die Beschälseuche der Pferde uud der Bläschenausschlag der Pferde und des Rindviehs;
8. die Räude der Pferde, Esel, Maulthiere, Maulesel und der Schafe.

Ter Reichskanzler ist befugt, die Anzeigepflicht vorübergehend auch für andere Seuchen einzusühren.

2) § 31 lautet: Thiere, welche am Milzbrände erkrankt oder dieser Seuche verdächtig sind, dürfen nicht 
geschlachtet werden.

8 32 lautet: Die Vornahme blusiger Operasionen an milzbrandkranken oder der Seuche verdächttgen 
Thieren ist nur approvirten Thierärzten gestattet.

Eine Oeffnung des Kadavers darf ohne polizeiliche Erlaubniß nur von approbirten Thierärzten borge« 
nommen werden.

§ 33 lautet: Die Kadaver gefallener oder getödteter milzbrandkranker oder der Seuche verdächtiger 
Thiere müssen sofort unschädlich beseitigt werden.

Die Abhäntnug derselben ist verboten.
Die gleichen Vorschriften finden beim Ailsbrnche des Milzbrandes unter Wildständeu auf die Kadaver 

des gefallenen oder getödteten Wildes Anwendling.
3) § 31 lautet: Hunde ober sonstige Hausthiere, welche der Seuche verdächtig sind, müssen von dem 

Besitzer oder demjenigen, unter besten Aussicht sie stehen, sofort getödtet oder bis zu polizeilichem Einschrei
ten in einem sicheren Behältnisse eingesperrt lverden.

8 35 lautet : Vor polizeilichem Einschreiten dürfen bei wuthkranken oder der Seuche verdächtigen Thie
ren keinerlei Heilversuche augestellt werden.

8 36 lautet: Das Schlachten wuthkrauker oder der Seuche verdächtiger Thiere und jeder Berkaus oder 
Verbrauch einzelner Theile, der Milch ober sonstiger Erzeugnisse derselben ist verboten.

8 39 lautet ; Die Kadaver der gefallenen oder getödteten wuthkranken oder der Seuche verdächtigen 
Thiere müssen sofort unschädlich beseitigt werden.

Das Abhäuten derselben ist verboten.
4) 8 43 lautet: Die Kadaver gefallener oder getödteter rotzkranker Thiere müssen sofort unschädlich be

seitigt werden.
Das Abyäuten derselben ist verboten.
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6. wer außer dem Falle polizeilicher Anordnung die Pockenimpfung 
eines Schafes vornimmt;

7. wer gegen die Vorschrift des § 50”) Pferde, welche an der Beschäl
seuche, Pferde oder Viehstück'e, welche an dem Bläschenausschlage 
der Geschlechtstheile leiden, zur Begattuug zuläßt.

§ 66.
Mit Geldstrafe bis zu 150 Mark oder mit Haft wird, sofern nicht 

nach den bestehenden gesetzlichen Bestimmungen eine höhere Strafe ver
wirkt ist, bestraft:

1. wer den auf Grund des § 7 ) dieses Gesetzes angeordneten Ein
fuhrbeschränkungen zuwiderhandelt.

6

5) § 5o lautet : Pferde, welche an der Beschälseuche, und Pferde oder Rindviehstücke, welche au beut 
Bläschenausschlage der Geschlechtstheile leiben, dürfen bon dein Besitzer so lange nicht zur Begattung zuge- 
lasseu werden, als nicht durch den beamteten Thierarzt die vollständige Heilung und Unverdächtigkeit der 
Thiere festgestellt ist.

6) g 7 lautet: Wenn in dem AnSlande eine übertragbare Seuche der Hansthiere in einem für den in> 
ländischen Btehbestand bedrohlichen Umfange herrscht oder attsbrichl, so kann

1. die Einfuhr lebender oder todter Thiere aus dem von der Seuche heimgesuchten Auslande allgemein oder 
für bestimmte Grenzstrecken verboten oder solchen Beschränkungen unterworfen werden, welche die Gefahr 
einer Einschleppung ausschließen oder vermindern ;

2. der Verkehr mit Thieren im Grenzbezirk solchen Bestimmungen unterworfen werden, welche geeignet sind, 
im ffalle der Einschleppung einer Weiterverbreitung der Seuche vorzubeugen.

Die Einfuhr- und Berkehrsbeschränkungen sind, soweit erforderlich, auch ans die Einfuhr von thierischen 
Rohstosfen und von allen solchen Gegenständen auszudehnen, welche Träger deo Ansteckungsstoffes sein können.

Bon dem Erlasse, der Aufhebung oder Veränderung einer Einfuhr- oder VerkehrSbeschränluug ist unver
züglich dem Reichskanzler Mittheilung zu machem.

Die verfügten Einfuhr- ober Berkehrsbeschränkungen siub ohne Verzug öffentlich bekannt zu machen.
7) § 8 lautet : Gewinnt die Seuche in einem Rachbarlande eine bedrohliche Ausdehnung, so kaun für 

die Grenzbezirke eine Revision des vorhandenen Viehbestandes und eine regelmäßige Kontrole über den Ab 
und Zugang der durch die Seuche gefährdeten Thiere augeordnet werden.

8) § II Abs. 2 lautet. 3it eiligen ffällen kann derselbe sThierarst)schon vor polizeilichem Einschreiten die sofortige 
vorläufige Einsperrung und Absonderung der erkrankten und verdächtigen Thiere, iiöthigenfalls auch die Be 
wachung derselben anordnen. Tie getroffenen vorläufigen Anordnungen sind dem Besitzerder Thiere oder 
dessen Vertreter entweder zu Protokoll oder durch schriftliche Verfügung zn eröffnen, auch ist davon der Poli
zeibehörde sofort Anzeige zu machen.

9) 8 l7 Absatz blautet : Liegt Gefahr im Verzüge, so ist der Thierarzt befugt, schon vor polizeilichem 
Einschreiten die Absonderung und Bewachung der erkrankten und der verdächtigen Thiere anzuordnen.

10) 8 19 lautet : 1. Die Absonderung, Bewachung oder polizeiliche Beobachtung der an der Seuche er
krankten und der verdächtigen Thiere.

Der Besitzer eines der Absonderung oder polizeilichen Beobachtung unterworfenen Thieres ist verpflichtet, 
ans Erfordern solche Einrichtungen zu treffen, daß das Thier für die Dauer der Absonderung oder Beobach
tung die für basse be bestimmte Räumlichkeit lStall, Standort, Hof oder Weideraum u. s. w.) nicht verlassen 
kann und außer aller Berührung und Gemeinschaft mit anderen Thieren bleibt.

8 20 lautet : 2. Beschränkungen in der Art der Benutzung, der Verwerthung oder deS Transports kranker 
oder verdächtiger Thiere, der von denselben stammenden Produkte oder solcher Gegenstände, welche mit kranken 
oder verdächtigen Thieren zn Berührung gekommen oder sonst geeignet sind, die Seuche zu verschleppen.

Neben der Strafe ist auf Einziehung der verbotswidrig cingefuhr- 
ten Thiere oder Gegenstände zu erkennen, ohne Unterschied, ob sie 
dem Berurtheilten gehören oder nicht.

2. wer den auf Grund des § 8 ) dieses Gesetzes polizeilich angeordne
ten Kontrolmaßregeln zuwiderhandelt;

7

3. wer den in Den Fällen des § 12 Absatz 2”) und des § 17 Absatz 2     ) 
von dem Thierarzte getroffenen vorläufigen Anordnungen zuwider
handelt ;

5678910

4. wer den im Falle einer Senchengefahr polizeilich angeordneten Schutz
maßregeln (§§ 19 bis 28, 38, 51) zuwiderhandelt?")
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§ 67.
Sind in den Fällen der §§ 65, 66 die Zuwiderhandlungen in 

der Absicht begangen, sich oder einem Anderen einen Vermögensvortheil 
zu verschaffen oder einem Anderen Schaden znzufügen, so tritt, sofern 
nicht nach den bestehenden gesetzlichen Bestimmungen eine höhere Strafe 
verwirkt ist, Geldstrafe nicht unter 50 bis zu 150 Mark oder Haft nicht 
unter drei Wochen ein.

Beschränkungen im Transport der der Scuchcngcfahr ausgesetzten und solcher Thiere, welche geeignet sind, 
die Seuche zu vei schleppen.

§ 21 lautet: 3. Verbot des geineinschastlichen Weideganges von Thieren ans verschiedenen Stallungen 
und der Benutzung bestimmter Weideslüchrn, ferner der gemeinschaftlichen Benutzung von Brunnen, Tränken 
und Schwemmen und des Verkehrs mit seuchenkranken oder verdächtigen Thieren auf öffentlichen oder gemein
schaftlichen Straßen und Triften.

Verbot des freien Umherlausens der Hunde.
§ 22 lautet: 4. Die Sperre des Stalles oder svustigen Standortes seuchenkranker oderverdächtiger Thiere, 

des Gehöfts, d«s Orts, der Weide oder der Feldmark gegen den Verkehr mit Thieren und mit solchen Gegen
ständen, welche Träger des Anstecknngsstoffes sein können.

Die Sperre des Gehöfts, des Orts, der Weide oder der Feldmark darf erst dann verfügt werden, wenn der 
Ausbruch der Seuche durch das Gutachten des beamteten Thierarztes sestgestellt ist.

Die Sperre eines Ortes oder einer Feldmark ist nur dann zulässig, wenn die Seuche ihrer Beschaffenheit 
nach eine größere und allgemeinere Gefahr einschließt, und Thiere in größerer Zahl davon bereits befallen sind. 
Tie Sperre kann auf einzelne Siraßeu oder Theile des Orts oder der Feldmark beschränkt werden.

Die polizeilich angeordnete Sperre eines Stalles oder sonstigen Standortes, eines Gehöfts oder eine 
Weide verpflichtet den Besitzer, diejenigen Einrichtungen zu treffen, welche zur wirksamen Durchführung de 
Sperre vorgeschrieben werden.

§ 23 lautet : 5. Die Impfung der der Seucheitgefahr ausgesetzten Thiere, die thierärztliche Behandlung 
der erkrankten Thiere, sowie Beschränkungen in der Befugniß zur Vornahme von Heilversuchen.

Die Impfung oder die thierärztliche Behandlung darf nur in den Fällen angeordnet werden, welche in die
sem Gesetze ausdrücklich bezeichnet sind, und zwar nach Maßgabe der daselbst ertheilten nähere» Vorschriften.

Die polizeilich angeordnete Impfung erfolgt untcrAufsicht des beamteten Thierarztes oder durch denselben.
§ 21 lautet: 6. Die Tödtung der an der Seuche erkrankten oder verdächtigen Thiere.
Dieselbe darf nur in den Fällen angeordnet werden, welche in diesem Gesetze ausdrücklich vorgesehen sind.
Die Vorschrift unverzüglicher Tödtnng der an einer Senche erkrankten oder verdächtigen Thiere findet, wo 

sie in diesem Gesetze enthalten ist, keine Anwendung ans solche Thiere, welche einer der Staatsaufsicht unter
worfenen höheren Lehranstalt übergeben sind, um dort für die Zwecke derselhen venue übet zu werden.

§25 lautet: Werden Thiere, welche bestimmten V.rkehrs oder Nutzungsbeschränkungen oder der Ab
sperrung unterworfen sind, in verbotwidriger Benutzung oder außerhalb der ihnen angewiesenen Räumlichkeit, 
oder au Orken, zu welchen ihr Zutritt verboten ist, betroffen, so kann die Polizeibehörde die sofortige Tödtung 
derselben anorduen.

§ 2« : lautet : 7. Die unschädliche Beseitigung der Kadaver solcher Thiere, welche ait der Seuche verendet, 
in Folge der Senche oder in Folge deS Verdachts getödtet sind, und solcher Theile des Kadavers kranker oder 
verdächtiger Thiere, welche znr Verschleppung der Senche geeignet sind (Fleisch, Häute, Eingeweide, Hörner, 
Klanen u. s. to.), endlich der Streu, des Düngers oder anderer Abfälle kranker oder verdächtiger Thiere.

§ 27 lautet : 8. Die Unschädlichmachung (Desinfektion) der von den kranken oder verdächtigen Thieren be 
nutzten Ställe und Standorte und die Unschädlichmachung oder unschädliche Beseitigung der mit denselben in 
Berührung gekommenen Geräthschaften und sonstigen Gegenstände,insbesondere auch der Kleidungsstücke soi 
cher Personen, welche mit den kranken Thieren in Berührung gekommen sind.

Erforderlichenfalls kann auch die Desinfizirung der Personen, welche mit seuchenkranken Thieren in Beriih 
rnng gekommen sind, angeordnet werden.

Die Durchführung dieser Maßregeln muß nach Anordnung des beamteteit Thierarztes und unter polizeili 
cher Ueberwachnug erfolgen.

§ 28 lautet. 9. Die Einstellung der Vieh- und Pferdemärkte, sowie der öffentlichen Thierschauen inner
halb des Seuchcnortes oder dessen Umgegend oder der Ausschluß einzelner Viehgattungen von der Benutzung 
der Märkte.

§ 38 lautet : Ist ein wuthkranker oder der Seuche verdächtiger Hund frei nmhergelanfen, so muß für die 
Dauer der Gefahr die Festlegung aller in dem gefährdeten Bezirke vorhandenen Hunde polizeilich angeord
net werden. Der Festlegung ist das Führen der mit einem sichern Maulkorbe versehenen Hunde an der Leine 
gleich zu erachten. Wenn Hunde dieser Vorschrift zuwider frei umherlaufend betroffen werben, so kann deren 
sofortige Tödtnng polizeilich angeordnet werden.

8 51 lautet : Tritt die Beschälseuche in einem Bezirke in größerer Ausdehnung auf, so kann die Zulas
sung der Pferde znr Begattung für die Dauer der Gefahr allgemein von einer vorgängigen Untersuchung der
selben durch den beamteten Thierarzt abhängig gemacht werden.
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(Außerordentliche Beilage zum Amtsblatt pro 1881 S. 8—22.

b. Instruktion
zur Ausführung der §§ 19 bis 29 des Gesetzes vom 23. Juni 1880, 

betreffend die Abwehr und Unterdrückung von Viehseuchen.

Auf Grund des § 30 des Gesetzes vom 29. Juni 1880, betreffend 
die Abwehr und Unterdrückung von Viehseuchen (Reichs-Gesetzbl. S. 153), 
wird zur Ausführung der §§ 19 bis 29 des erwähnten Gesetzes das 
Nachstehende bestimmt:

§ 1.
Die nachfolgenden Vorschriften sind bei der Anwendung der nach 

den §§19 bis 29 des Gesetzes vom 23. Juni 1880 gegen Viehseuchen 
zu treffenden Schutzmaßregeln maßgebend, insoweit nicht durch die obersten 
Landesbehörden im Interesse der wirksamen Bekämpfung einzelner Seu
chen weitergehende Maßregeln innerhalb der gesetzlichen Schranken vor
geschrieben werden.

§ 2.
Auf die einer geregelten veterinärpolizeilichen Kontrole unterstellten 

Schlachtviehhöfe und öffentlichen Schlachthäuser und das daselbst aufge
stellte Schlachtvieh finden die Vorschriften dieser Instruktion nur insoweit 
Anwendung, als sie mit den Anordnungen der §§ 53 bis 56 des Gese
tzes vereinbar sind. Insbesondere finden auf die genannten Anstalten 
die Bestimmungen dieser Instruktion über die öffentliche Bekanntmachung 
der Seuchenausbrüche und über die Verkehrsbeschränkungen in Betreff 
des Viehes und der mit demselben in Berührung kommenden Personen 
keine Anwendung.

§ 3.
Die in dieser Instruktion vorgeschriebenen Desinfektionen sind nach 

Maßgabe der als Anlage A beigefügten „Anweisung für das Desinfec- 
tionsverfahren bei ansteckenden Krankheiten der Hausthiere" auszuführen.

§ 4.

Die auf Grund des Gesetzes vom 23. Juni 1880 und dieser In
struktion auszuführenden Zerlegungen von gefallenen oder auf polizeiliche 
Anordnung getödteten Thieren haben nach Maßgabe der als Anlage B. 
beigefügten „Anweisung für das Obductionsverfahren bei ansteckenden 
Krankheiten der Hausthiere" zu erfolgen.

A. Milzbrand.

§ 5.

Ist der Milzbrand oder der Verdacht des Milzbrandes bei Thieren 
festgestellt (§ 12 des Gesetzes), so hat die Polizeibehörde die Absonderung, 
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erforderlichenfalls auch die Bewachung der milzbrandkranken oder der 
Seuche verdächtigen (§ 1 Absatz 2 des Gesetzes) Thiere anzuordnen 
(§ 19 des Gesetzes).

§ 6.

Erfolgt die Ermittelung des Seuchenausbruchs oder des Seuchen
verdachts in Abwesenheit des leitenden Polizeibeamten, so hat der beam
tete Thierarzt (§ 2 Absatz 3 des Gesetzes) die sofortige Absonderung 
der milzbrandkranken oder der Seuche verdächtigeu Thiere vorläufig an- 
zuordnen. Bou einer solchen durch ihu getroffenen Anordnung, welche 
dem Besitzer der Thiere oder dessen Vertreter entweder zu Protokoll oder 
durch schriftliche Verfügung zu eröffnen ist, hat der beamtete Thierarzt 
der Polizeibehörde sofort eine Anzeige zn machen.

§ 7.
Die-Polizeibehörde und der beamtete Thierarzt haben dafür Sorge 

zu tragen, daß der Besitzer der milzbrandkranken oder der Seuche ver
dächtigeu Thiere, beziehentlich der Vertreter des Besitzers, auf die Ueber- 
tragbarkeit des Milzbraudes auf Menschen und auf die gefährlichen Fol
gen eines unvorsichtigen Verkehrs mit den erkrankten Thieren und der 
Benutzung ihrer Produkte aufmerksam gemacht wird.

Personell, welche Verletzungen an den Händen oder an anderen 
unbedeckten Körpertheilen haben, dürfen zur Wartung der erkrankten 
Thiere nicht verwendet werden.

Unbefugten Personen ist der Zutritt zu den für die kranken oder 
der Seuche verdächtigen Thiere bestimmten Räumlichkeiten nicht zu 
gestatten.

§ 8.

Thiere, welche am Milzbrände erkrankt oder dieser Seuche ver
dächtig sind, dürfen nicht geschlachtet werden (§ 31 des Gesetzes).

Jeder Verkauf oder Verbrauch einzelner Theile, der Haare, der 
Wolle, der Milch oder sonstiger Prodnkte von milzbrandkranken oder der 
Seuche verdächtigen Thieren ist zu verbieten.

§ 9.

Wenn in einem weniger als 20 Stück enthaltenen Rindvieh- oder 
Schafviehbcstaude eines Gehöftes innerhalb acht Tagen mehr.als ein 
Thier am Milzbrand erkrankt, so dürfen innerhalb der nächstfolgenden 
14 Tage Thiere des betreffenden Bestandes ohne polizeiliche Erlailbniß 
weder todt noch lebend über die Grenzen der Feldmark ausgeführt werden.

Dieselbe Vorschrift findet Anwendung auf die Thiere eines 20 oder 
mehr Stück euthaltenden Rindvieh- oder Schasviehbestandes eines Gehöf
tes, sowie auf die Thiere einer aus Rindern oder Schafen mehrerer Ge
höfte bestehenden Herde, wenn in dem Bestände beziehentlich in der Herde 
innerhalb 8 Tagen mehr als der zehnte Theil am Milzbrand erkrankt.
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Wird die Erlaubniß zur Ueberführung der Thiere in einen anderen Po
lizeibezirk ertheilt, so ist die betreffende Polizeibehörde von der Sachlage 
in Kenntniß zu setzen.

§ 10.
Die Vornahme blutiger Operationen an milzbrandkranken oder der 

Seuche verdächtigen Thieren ist nur approbirtcn Thierärzten gestattet und 
darf erst nach der erfolgten Absonderung der Thiere stattfinden.

Eine Oeffnung des Kadavers darf ohne polizeiliche Erlaubniß nur 
von approbirtcn Thierärzten vorgenommen werden (§ 32 des Gesetzes).

§ H-

Die Kadaver gefallener oder gctödteter milzbrandkranker oder der 
Seuche verdächtiger Thiere müssen durch Anwendung hoher Hitzegrade 
(Kochen bis zum Zerfall der Weichthcile, trockene Destillation, Verbrennen) 
oder sonst auf chemische Wege sofort unschädlich beseitigt melden. Die 
hierdurch gewonnenen Produkte können frei verwendet werden.

Wo ein derartiges Verfahren nicht ausführbar ist, erfolgt die Besei
tigung der Kadaver durch Vergrabe», nachdem die Haut durch mehrfaches 
Zerschneide« unbrauchbar gemacht und die Kadaver mit roher Karbol
säure, Theer oder Petroleum begossen worden sind.

Zur Vergrabung der Kadaver sind solche Stellen auszuwählen, welche 
von Pferden, Wiederkäuern und Schweinen nicht betreten werden und an 
welchen Viehfutter weder getvorben, noch vorübergehend ausbewahrt wird.

Die Gruben sind von Gebäuden mindestens 30 m, von Wegen und 
Gewässern mindestens 3 m entfernt und so tief anzulegen, daß die Ober
stäche der Kadaver von einer unterhalb des Randes der Grube minde- 
stens 1 m starken Erdschicht bedeckt wird.

Die Abhäutung der Kadaver ist verboten (§ 33 des Gesetzes).

§ 12.
Bis zu ihrer uuschädlicheu Beseitigung sind die Kadaver so aufzu

bewahren, daß ihre Berührung durch andere Thiere verhindert wird.
Auch kann die Bewachuug der Kadaver von der Polizeibehörde an

geordnet werden.
Beim Transport müssen die Kadaver so bedeckt sein, daß kein Kör

pertheil sichtbar ist.

Die Transportmittel (Wagen, Karren, Schleifen) müssen so einge
richtet sein, daß eine Verschüttung von Blnt, blutigen Abgängen oder 
Exkrementen nicht erfolgen kann.

8 13.

Die Vorschriften der §§11 und 12 finden auch beim Ausbruch des 
Milzbrandes unter Wildständen auf die Kadaver des gefallenen oder ge- 
lödteten Wildes Anwendung.
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§ 14.

Exkremente, Blut und andere Abfälle von milzbrandkranken oder 
am Milzbrand gefallenen Thieren, die Streu und der durch Auswurfstoffe 
kranker oder gefallener Thiere verunreinigte Dünger müssen sorgfältig ge
sammelt und verbrannt oder, wie die Kadaver, vergraben werden.

Die durch Abfälle milzbrandkranker oder am Milzbrand gefallener 
Thiere verunreinigten Fußboden, Stallwände, Ständer, Krippen, Tröge 
u. s. w., desgleichen die Stallgeräthschaften und die zum Transport der 
Kadaver benutzten Fuhrwerke oder Schleifeu müssen ohne Verzug nach 
Anordnung des beamteten Thierarztes und unter polizeilicher Ueberwa- 
chung desinfizirt werden (§ 27 des Gesetzes).

§ 15.
In denjenigen Bezirken, für welche auf Grund der Bestimmung im 

§ 11 des Gesetzes die Anzeigepflicht bezüglich des Milzbrandes von der 
Landesregierung für vereinzelte Fälle erlassen ist, müssen die Schutzmaß
regeln von der Polizeibehörde allgemein vorgeschrieben und durch amt
liche Publikation zur öffentlichen Kenntniß gebracht werden.

Zugleich ist ans die Uebertragbarkeit des Milzbrandes auf Menschen 
und auf die gefährlichen Folgen eines unvorsichtigen Verkehrs mit milz- 
brandkranken oder der Seuche verdächtigen Thieren und einer Benutzung 
ihrer Produkte aufmerksam zu machen.

Die angeordneten Schutzmaßregeln müssen von dem Besitzer der 
Thiere oder dessen Stellvertreter beim Ausbruch des Milzbraudes oder 
beim Auftreten verdächtiger Erscheinungen ansgeführt werden, ohne daß 
cs in jedem Falle der Seuche der Zuziehung des beamteten Thierarztes 
bedarf (§ 15 des Gesetzes).

B. T o l l w u t h.

a. Hunde.

§ 16.
Hnnde, welche von der Tollwuth befallen oder der Seuche verdäch

tig sind (§ 1 Absatz 2 des Gesetzes), müssen von dem Besitzer oder dem« 
jenigen, unter dessen Aufsicht sie stehen, sofort getödtet oder bis zum po
lizeilichen Einschreiten abgesondert und in einem sichern Behältnisse ein
gesperrt werden (§ 34 des Gesetzes).

Ist der Transport eines erkrankten oder der Senche verdächtigen 
Hundes zum Zwecke der sicheren Einsperrung unvermeidlich, so muß der
selbe in einem geschlossenen Behältnisse erfolgen.

Wenn ein Mensch oder ein Thier von einem an der Tollwuth er
krankten oder der Seuche verdächtigen Hunde gebissen ist, so ist der Hund, 
wenn solches ohne Gefahr geschehen kann, vor polizeilichem Einschreiten 
nicht zu tödten, sondern behufs thierärztlicher Feststellung seines Gesund, 
heitszustandes einzusperren.
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§ 17.
Die Polizeibehörde hat zu veranlassen, daß der wegen Verdachts der 

Tollwuth von dem Besitzer eingesperrte Hund sofort einer Untersuchung 
durch den beamteten Thierarzt (§ 2 Absatz 3 des Gesetzes) unterzogen 
wird.

Läßt die thierärztliche Untersuchung Zweifel über den Zustand des 
Hundes, so muß die Einsperrung desselben in einem sicheren Behältnisse 
auf den Zeitraum von 8 Tagen ausgedehnt werden.

Wenn der Besitzer vor Ablauf dieser Zeit durch schriftliche Bescheini
gung des beamteten Thierarztes nachweist, daß der Verdacht beseitigt ist, 
so kann die Sperre wieder aufgehoben werden.

§ 18.

Ist ein der Seuche verdächtiger Hund gestorben oder getödtet wor
den, so kann die Polizeibehörde die Zerlegung des Kadavers durch den 
beamteten Thierarzt anordnen. Diese Anordnung muß getroffen werden, 
wenn der Hund einen Menschen oder ein Thier gebissen hat.

§ 19.

Ist die Tollwuth eines Hundes festgestellt, so ist die sofortige Töd- 
tung desselben anzuordnen.

Auch hat die Polizeibehörde die sofortige Tödtung aller derjenigen 
Hunde und Katzen anzuordnen, welche von dem wuthkranken Thiere ge
bissen sind, oder rücksichtlich welcher der Verdacht vorliegt, daß sie von 
dem wuthkranken Thiere gebissen sind.

Ausnahmsweise kann die mindestens dreimonatliche Absperrung eines 
der Tollwuth verdächtigen Hundes gestattet werden, sofern dieselbe nach 
dem Ermessen der Polizeibehörde mit genügender Sicherheit durchzuführen 
ist, und der Besitzer des Hundes die daraus und aus der polizeiliche» 
Ueberwachung erwachsenden Lasten trägt (§ 37 des Gesetzes).

Den Ausbruch der Tollwuth hat die Polizeibehörde auf ortsübliche 
Weise und durch Bekanntmachuug in dem für amtliche Publikationen be
stimmten Blatte (Kreis-, Amtsblatt u. s. w.) zur öffentlichen Kenntniß 
zu bringen.

§ 20.
Ist ein Wuthkranker oder ein der Seuche verdächtiger Hund frei um

hergelaufen, so muß von der Polizeibehörde sofort die Festlegung (An
kettung oder Einsperrung) aller in dem gefährdeten Bezirke vorhandenen 
Hunde für einen Zeitraum von 3 Monaten angeordnet werden (§ 38 
des Gesetzes).

Der Festlegung gleichzuachten ist das Führen der mit einem sicheren 
Maulkorbe versehenen Hunde an der Leine ; jedoch dürfen die Hunde ohne 
polizeiliche Erlaubniß aus dem gefährdeten Bezirke nicht ausgeführt werden.

Als gefährdet gelten alle Ortschaften, in welchen der Wuthkranke oder 
der der Seuche verdächtige Hund gesehen worden ist, und die bis 4 Kilo- 
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meter von diesen Ortschaften entfernte« Orte einschließlich der Gemarkun
gen derselben.

Die Benutzung der Hunde zum Ziehen ist unter der Bedingung ge
stattet, das; dieselben fest angeschirrt, mit einem sicheren Maulkorbe ver
sehen und anßer der Zeit des Gebrauchs festgelegt werden.

Die Verwendung von Hirtenhunden zur Begleitung der Herde, von 
Fleischerhuuden zum Treiben von Vieh und von Jagdhunden bei der 
Jagd kann unter der Bedingung gestattet werden, daß die Hunde außer. 
der Zeit des Gebrauchs (außerhalb des Jagdreviers festgelegt) oder, mit 
einem sichern Maulkorbe versehen, an der Leine geführt werden.

Die Polizeibehörde hat anzuordnen, daß Hunde, welche der Vor
schrift dieses Paragraphen zuwider innerhalb des gefährdeten Bezirks frei 
umherlaufend betroffen werden, sofort zu todten sind.

§ 21.

Die ans Grund der Vorschrift des § 20 von der Polizeibehörde ge
troffenen Anordnungen find sofort auf ortsübliche Weife und durch Be
kanntmachung in dem für amtliche Publikationen bestimmten Blatte (Kreis-, 
Amtsblatt u. s. w.) zur öffentlichen Kenntniß zn bringen. Die gefähr
deten Gemeinden ober Ortschaften sind einzeln zn bezeichnen.

b. Katzen.

§ 22.

Die Vorschriften der §§ 16 bis 21 finden auf Katzen, welche von 
der Tvllwnth befallen, oder der Seuche oder der Ansteckung verdächtig 
sind, (§ 1 Absatz 2 des Gesetzes), sinngemäße Anwendung.

c. Andere Hansthiere.

§ 23.

Andere Hansthiere, von welchen seststeht, oder rücksichtlich welcher 
der Verdacht vorliegt, daß sie von einem Wuthkranken ober einem der 
Seuche verdächtigen Thiere gebissen sind, ohne daß sie bereits der Seuche 
verdächtig geworden sind, müssen von der Polizeibehörde sofort und für 
die Dauer der Gefahr unter polizeiliche Beobachtung gestellt werden (§ J9 
des Gesetzes). Die Abschlachtnng solcher Thiere ist gestattet (vgl. jedoch 
§ 29). In letzterem Falle müssen vor weiterer Verwerthung des Thie
res diejenigen Körpertheile, an welchen sich Bißwunden befinden, unschäd
lich beseitigt werden.

§ 24.

Die Dauer der Gefahr ist für Pferde auf 3 Monate, für Rindvieh 
auf 4 Monate, für Schafe, Ziegen und Schweine auf 2 Monate zu 
bemessen.
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§ 25.
Während der Dauer der polizeilichen Beobachtung dürfen die Thiere 

ohne polizeiliche Erlaubniß ihren Standort (Gehöft) nicht wechseln. Jin 
Falle des mit polizeilicher Erlaubniß erfolgten Wechsels ist die Beobach
tung in dem neuen Standort fortzusetzen.

Wenn die Erlaubniß zur Ueberführung der Thiere iu einem ande
ren Polizeibezirk ertheilt wird, so muß die betreffende Polizeibehörde be
hufs Fortsetzung der Beobachtung von der Sachlage in Kenntniß gesetzt 
werden.

§ 26.

Die Benutzung der unter polizeiliche Beobachtung gestellten Thiere, 
sowie der Weidegang derselben, ist gestattet. Der Besitzer der Thiere oder 
der Bertreter desselben ist aber anzuhalten, von dem etwaigen Auftreten 
solcher Krankheitserscheinungen, welche den Ausbruch der Tollwtith be
fürchte» lassen, ungesäumt der Polizeibehörde Anzeige zu mache«. Letztere 
hat hierauf die sofortige Untersuchung der erkrankten Thiere durch deu 
beamteten Thierarzt zu veranlassen und, sofern sich das Vorhandensein 
des Seuchenverdachtes bestätigt, die Stallsperre für die erkrankten Thiere 
anzuordnen, wenn der Besitzer nicht die Tödtung derselben vorzieht.

§ 27.

Ist die Tollwuth bei einem Thiere festgestellt, so hat die Polizeibe
hörde die sofortige Tödtung desselben anzuordnen (§ 37 des Gesetzes).

d. Alle Arten von Thieren.

§ 28.
Vor polizeilichem Einschreiten dürfen bei Wuthkranken oder der 

Seuche verdächtigen Thieren keinerlei Heilversuche angestellt werden (§ 35 
des Gesetzes).

§ 29.

Das Schlachten Wuthkranker oder der Seuche verdächtiger Thiere, 
sowie jeder Verkauf oder Verbrauch einzelner Theile, der Milch oder son
stiger Erzeugnisse derselben ist verboten (§ 36 des Gesetzes).

§ 30.

Die Kadaver der gefallenen oder getödteten Wuthkranken oder der 
Seuche verdächtigen Thiere sind durch Anwendung hoher Hitzegrade (Ko
chen bis zum Zerfall der Weichtheile, trockene Destillation, (Verbrennen) 
oder sonst auf chemischem Wege sofort unschädlich zu beseitigen. Die 
hierdurch gewonnenen Produkte können frei verwendet werden.

Wo ein derartiges Verfahren nicht ausführbar ist, erfolgt die Be
seitigung der Kadaver durch Vergraben, nachdem die Haut durch mehr
faches Zerschneiden unbrauchbar gemacht ist.

Das Abhäuten der Kadaver ist verboten (§ 39 des Gesetzes).



Die Sektion eines Kadavers darf nur von approbirten Thierärzten 
vorgenommen werden.

6. Desinfektion.

§ 31.

Die Stätte, in welchen sich wuthkranke Thiere befunden haben, 
die Geräthschaften und sonstigen Gegenstände, die mit kranken Thieren 
in Berührung gekommen sind, müssen vorschriftsmäßig desinfizirt werden. 
Die Streu Wuthkranker oder der Seuche verdächtiger Hunde und die 
von solchen benutzten Hundehütten, soweit sie von Holz oder Stroh sind, 
müssen verbrannt werden.

Die Desinfektion muß nach Anordnung des beamteten Thierarztes 
und unter polizeilicher Ueberwachung erfolgen (§ 27 des Gesetzes.)

Der Besitzer der zu desinfizirendcn Gegenstände oder der Vertre- 
ter des Besitzers ist anzuhalten, ohne Verzug die Desinfektionsarbeiten 
ausführen zu lassen.

Ueber die erfolgte Ausführung der Desinfektion hat der beamtete 
Thierarzt der Polizeibehörde eine Bescheinigung einzureichen.

C. Rotz (Wurm) der Pferde, Esel, Maulthiere und Maulesel.

a. Allgemeine Vorschriften.

§ 32.

Wenn bei einem Pferde die Rotz- (Wurm-) Krankheit oder der 
Verdacht der Seuche (§ 1 Absatz 2 des Gesetzes) festgestellt ist (§ 12 
des Gesetzes), so ist von der Polizeibehörde und dem beamteten Thier
arzt (§ 2 Absatz 3 des Gesetzes) möglichst zu ermitteln, wie lange die 
verdächtigen Erscheinungen schon bestanden haben, ob neuerdings Pferde 
aus dem Gehöfte verkauft oder in verdächtiger Weise entfernt sind, ob 
die kranken oder der Seuche verdächtigen Pferde mit anderen Pferden in 
Berührung gekommen, ob und wo dieselben erworben sind, und wer der 
frühere Besitzer war.

Nach dem Ergebniß dieser Ermittelungen sind die etwa erforder
lichen Maaßregeln ohne Verzug zu treffen, und nöthigenfalls die anderen 
becheiligten Polizeibehörden von dem Ergebniß der Ermittelungen in 
Kenntniß zu setzen.

§ 33.
Läßt sich nach den ermittelten Thatumftänden annehmen, daß eine 

größere Verbreitung der Rotzkrankheit in einer Gegend oder in einem 
Orte stattgefunden hat, so kann eine Revision sämmtlicher Pferdebestände 
der Gegend oder des Ortes oder einzelner Ortstheile durch den beamte
ten Thierarzt von der Polizeibehörde angeordnet werden.

§ 34.
Die Polizeibehörde und der beamtete Thierarzt haben dafür Sorge 
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zu tragen, daß der Besitzer oder der Vertreter des Besitzers eines rotz
kranken oder der Seuche verdächtigen Pferdes ans die Gefahr der An- 
stecknng dnrch unvorsichtigen Verkehr mit dem kranken Thiere aufmerk
sam gemacht wird.

Der Wärter eines solchen Pferdes ist von jeder Dienstleistung bei 
anderen Pferden anszuschließen und darf nicht in dem Krankenstalle schla
fen. Personen, welche Verletzungen an den Händen oder anderen unbe
deckten Körpertheilen haben, dürfen zur Wartung des erkrankten Thieres 
nicht verwendet werden.

§ 35.

Erfolgt die Ermittelung des Seuchenausbruchs oder des Senchen- 
verdachts in Abwesenheit des leitenden Polizeibeamten, so hat der beam
tete Thierarzt die sofortige Absperrung der kranken und der der Seuche 
verdächtigen, sowie die polizeiliche Beobachtung der der Ansteckung ver
dächtigen Pferde vorläufig anzuordnen. Bon dieser Anordnung, welche 
dem Besitzer der Pferde oder dessen Vertreter durch protokollarische oder 
anderweitige schriftliche Eröffnung mitzutheilen ist, bat der beamtete 
Thierarzt sofort der Polizeibehörde eine Anzeige zu machen.

In seinem Berichte an die Polizeibehörde hat derselbe die rotzkran- 
ken nnd die verdächtigen (§ 1 Abs. 2 des Gesetzes) Pferde näher zu 
bezeichnen.

§ 36.
Die Polizeibehörde hat von jedem ersten Senchenverdacht und von 

jedem ersten Seuchenausbrnche in einer Ortschaft, sowie von dem Ver
laufe und von dem Erlöschen der Senche dem General-Kommando des
jenigen Armeekorps, in dessen Bezirk der Seuchenort liegt, sofort schrift
lich Mittheilnng zu machen. Befindet sich an dem Seuchenorte eine 
Garnison, so ist die Mittheilung dem Gouverneur, Kommandanten oder 
Garnisonältesten zu machen (§ 44 des Gesetzes).

b. Rotzkranke Pferde.

§ 37.

Ist der Rotz bei Pferden festgestellt, so hat die Polizeibehörde, so
weit erforderlich, nach vorgängiger Ermittelung der zu leistenden Ent
schädigung, die unverzügliche Tödtnng der Thiere anznordnen (§ 40 des 
Gesetzes).

Den Ausbrnch der Rotzkrankheit hat die Polizeibehörde auf orts
übliche Weise und durch Bekanntmachung in dem für amtliche Publika
tionen bestimmten Blatte (Kreis-, Amtsblatt u. s. w.) zur öffentlichen 
Kenntniß zu bringen.

Der Stall, in welchem sich rotzkranke Pferde befinden, ist an der 
Haupteingangsthür oder an einer sonstigen geeigneten Stelle mit der 
Inschrift „Rotz" zu versehen.
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§ 38.

Bis zu ihrer Tödtung sind die rotzkranken Pferde so abzusperrett, 
daß sie mit anderen Pferden nichl in Berührung kommen können.

Die zur Wartung rotzkranker Pferde benutzten Geräthschaften dür
fen vor erfolgter Desinfektion aus dem Absperrungsraume nicht entfernt 
werden.

§ 39.
Die Tödtung der rotzkranken Pferde muß au abgelegenen oder an 

anderen, von der Polizeibehörde für geeignet erachteten Orten erfolgen. 
Bei dem Transporte nach diesen Orten muß dafür Sorge getragen wer
den, daß jede Berührung der rotzkranken Pferde mit anderen Pferden 
vermieden wird.

§ 40.
Die Kadaver gefallener oder getödteter rotzkranker Pferde sind durch 

Anwendung hoher Hitzegrade (Kochen bis zum Zerfall der Weichtheile, 
trockene Destillation, Verbrennen) oder sonst auf chemischem Wege sofort 
unschädlich zu beseitigen.

Wo ein derartiges Verfahren nicht ausführbar ist, siud die Kada
ver an abgelegenen Orten zu vergraben, nachdem die Haut durch mehr
faches Zerschneiden unbrauchbar gemacht ist.

Die Gruben sind so tief anzulegen, daß die Oberfläche der Ka
daver von einer mindestens 1 m. starken Erdschicht bedeckt wird.

Das Abhäuten der Kadaver, sowie die Benutzung der Haare und 
Hufe ist verboten.

c. Der Seuche verdächtige Pferde.

§ 41.

Die Polizeibehörde hat die Tödtung und Zerlegung der der Seuche 
verdächtigen Pferde anzuordnen (§ 42 des Gesetzes) :

1. wenn von dem beamteten Thierarzte der Ausbruch der Rotzkrank
heit aus Grund der vorliegenden Anzeichen für wahrscheinlich er- 
klärt wird. Der beamtete Thierarzt hat dabei zu beachten, ob die 
der Seuche verdächtigen Pferde der Ansteckung durch rotzkranke 
Pferde nachweislich ausgesetzt gewesen sind, ob verdächtiger Rasen- 
ausfluß, harte Drüsenanschwellungen, namentlich im Kehlgange, 
verdächtige pymphgefäßanschwellungen, verdächtige Knoten in der 
Haut, verdächtige Anschwellung einzelner Gliedmaßen bestehen, be
sonders aber, ob zwei oder mehrere dieser Erscheinungen gleichzeitig 
vorhanden sind oder neben einem einzelnen der genannten Krank
heitszeichen Dämpfigkeit oder schlechte Beschaffenheit des Haares 
wahrgenommen wird;

2. wenn durch anderweite, den Vorschriften des Gesetzes entsprechende
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Maßregeln ein wirksamer Schutz gegen die Berbreitnng der Seuche 
nach Lage des Falles nicht erzielt werden kann;

3. wenn der Besitzer die Tödtung beantragt, und die beschleunigte 
Unterdrückung der Seuche im öffentlichen Interesse erforderlich ist.

§ 42.

Der Senche verdächtige Pferde müssen bis dahin, daß entweder 
ihre Tödtung erfolgt oder ihre vollständige Genesung oder Unverdächtig
keit von dem beamteten Thierarzte auf Grund sorgfältiger Untersuchung 
bescheinigt ist, unter Stallsperre gehalten werden, so daß jede Berührung 
oder Gemeinschaft mit anderen Pferden wirksam verhindert wird.

Die Polizeibehörde hat zu diesem Zwecke das Erforderliche anzu
ordnen und den Besitzer des Stalles zn solchen Einrichtungen anzuhal
ten, welche die wirksame Durchführung der vorgeschriebcnen Sperre 
sicher stellen (§ 22 des Gesetzes).

Eine Entfernung des der Stallsperre unterworfenen Pferdes aus 
dem Absperrungsraume darf ohne ausdrückliche Erlaubniß der Polizeibe
hörde nicht stattsinden. Ferner dürfen die zur Wartung des abgesperr» 
ten Pferdes benutzten Stallutensilien, Krippen, Raufen und sonstigen 
Geräthschaften vor erfolgter Desinfektion aus dem Absperrungsraume 
nicht entfernt werden.

§ 43.

Die Polizeibehörde hat die unter Sperre gestellten Pferde min
destens alle 14 Tage durch den beamteten Thierarzt untersuchen zu 
lassen.

Wenn der beamtete Thierarzt nach dem Ergebnisse dieser Unter
suchungen den Ansbrnch der Rotzkrankheit bei einem als der Senche 
verdächtig abgesperrten Pferde für festgestellt oder auf Grund der vorlie
genden Anzeichen für wahrscheinlich erklärt oder die Unverdächtigkeit ei
nes solchen Pferdes bescheinigt, so bat die Polizeibehörde ohne Berzug 
die vorschriftsmäßigen Anordnungen zu treffen.

§ 44.

Ist ein wegen Senchenverdachts unter Sperre gestelltes Pferd ge
fallen oder auf Veranlassung des Besitzers getödtet worden, so hat die 
Polizeibehörde die Zerlegung des Pferdes durch deu beamteten Thierarzt 
anzuordnen.

Die nach dem Ergebnisse der Zerlegung erforderlichen anderweiti
gen Anordnungen sind von der Polizeihörde ohne Verzug zu treffen.

§ 45.
Werden die unter Sperre gestellten Pferde in verbotwidriger Be- 

nntznng oder außerhalb der ihnen angewiesenen Räumlichkeit oder an 
Orten, zu welchen ihr Zutritt verboten ist, betroffen, so kann die Poli
zeibehörde die sofortige Tödtung derselben anordnen (§ 25 des Gesetzes.) 
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d. Der Ansteckung verdächtige Pferde.

§ 46.

Alle Pferde, welche mit rotzkranken oder der Seuche verdächtigen 
Pferden gleichzeitig in einem Stalle gestanden haben oder sonst in nach« 
weisliche Berührung gekommen sind, aber noch keine verdächtigen Krank- 
heitserscheinnngen zeigen, sind in besonderen Stallräumen unter polizei
liche Beobachtung zu stellen. In diese Stallräume dürfen andere Pferde 
nicht eingestellt werden.

§ 47.

Die Polizeibehörde hat die unter Beobachtung gestellten Pferde 
mindestens alle 14 Tage durch den beamteten Thierarzt untersuchen zu 
lassen.

§ 48.

Der Besitzer der unter Beobachtung gestellten Pferde oder dessen 
Vertreter ist anzuhalten, von dem Auftreten verdächtiger Krankheitser« 
scheinnngen an einem Pferde, insbesondere von Nasenausfluß, Drüsenan
schwellungen im Kehlgange oder Anschwellungen in der Haut der Poli
zeibehörde ohne Berzng eine Anzeige zu machen und das erkrankte Pferd 
sofort von den Übrigen Pferden abzusondern und unter Stallsperre zu 
halten.

Die Polizeibehörde hat auf diese Anzeige unverzüglich eine Unter
suchung des Pferdes durch den beamteten Thierarzt zu veranlassen.

§ 49.
So lange die unter Beobachtung stehenden Pferde bei der tierärzt

lichen Untersuchung frei von rotzverdächtigen Krankheitserscheinungeu be
funden werden, ist der Gebrauch derselben innerlich der Grenzen des 
Ortes und der Feldmark zu gestatten.

Der Gebrauch der Pferde außerhalb des Ortes und der Feldmark 
darf nur mit ausdrücklicher Erlaubniß der Polizeibehörde stattfinden. 
Diese Erlaubniß ist nur unter der Bedingung zu ertheilen, daß die 
Pferde nicht in andere Stallungen eingestellt und daß für dieselben fremde 
Futterkrippen, Tränkeimer oder Gerathfchaften nicht benutzt werden.

§ 50.
Die Dauer der polizeilichen Beobachtung ist mindestens auf sechs 

Monate festzusetzen.
Während dieser Zeit dürfen die Pferde ohne schriftliche Erlaubniß 

der Polizeibehörde nicht in andere Stallungen oder Räumlichkeiten ge» 
bracht werden.

Im Falle der mit polizeilicher Erlaubniß erfolgten lleberführung 
ist die Beobachtung in den neuen Stallungen oder Räumlichkeiten fort« 
zusetzen.
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Wird die Erlaubniß zur Ueberführung der Pferde in einen an
deren Polizeibezirk ertheilt, so muß die betreffende Polizeibehörde behufs 
Fortsetzung der Beobachtung von der Sachlage in Kenntniß gesetzt 
werden.

§ 51.

Wird den polizeilichen Anordnungen von dem Besitzer der unter 
Beobachtung gestellten Pferde nicht pünktlich Folge geleistet, so sind die 
betreffenden Pferde sofort der Stallsperre zu unterwerfen.

§ 52.

Ist ein wegen Bedachts der Ansteckung unter Beobachtung (§ 46) 
oder Stallsperre (§ 51) gestelltes Pferd gefallen oder auf Veranlassung 
des Besitzers getödtet worden, so hat die Polizeibehörde die Zerlegung 
des Pferdes durch den beamteten Thierarzt anzuordnen.

Die nach dem Ergebnisse der Zerlegung erforderlichen anderwei
tigen Anordnungen sind von der Polizeibehörde ohne Verzug zu 
treffen.

§ 53.

Die Polizeibehörde hat die Tödtung von Pferden, welche der An
steckung verdächtig sind, anzuordnen, wenn der Besitzer die Tödtung be
antragt und nach dem Ermessen der höheren Behörde die beschleunigte 
Unterdrückung der Seuche im öffentlicheu Interesse erforderlich ist.

6. Desinfektion.

§ 54.

Die Desinfektion der Stallungen und " Räumlichkeiten, in welchen 
rotzkranke oder der Seuche verdächtige Pferde gestanden habe«, sowie der 
Krippen, Raufen, Tränkeimer und Gerälhschaften, welche bei den Thieren 
benutzt worden sind, der Geschirre, Decken, Sättel, sowie der Deichseln, 
an denen solche Pferde gearbeitet haben, muß nach Anordnung des beam
teten Thierarztes und unter polizeilicher Ueberwachung erfolgen.

Die Polizeibehörde hat den Besitzer anzuhalten, die erforderlichen 
Desinfektionsarbeiten ohne Verzug ausführen zu lassen.

Ueber die erfolgte Ausführung der Desinfektion hat der beamtete 
Thierarzt der Polizeibehörde eine Bescheinigung einzureichen.

f. Aufhebung der Schutzmaßregeln.

§ 55.

Die Seuche gilt als erloschen und die angeordnelen Schutzinaßregeln 
sind von der Polizeibehörde aufzuheben:

l. wenn die rotzkranken Pferde gefallen oder getödtet sind;
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2. wenn die der Seuche verdächtigen Pferde gefallen, gelobtet oder von 
dem beamteten Thierarzt für gesund erklärt worden sind;

3. wenn die der Ansteckung verdächtigen Pferde gefallen oder getödtet 
sind oder während der Dauer der Beobachtung keine rotzverdächtigcn 
Erscheinungen gezeigt haben;

und wenn in allen Fällen die vorschriftsmäßige Desinfektion erfolgt ist.
Das Erloschen der Seuche ist auf ortsübliche Weise uud durch Be- 

kanntmachung in dem für amtliche Publikationen bestimmten Blatte (Kreis-, 
Amtsblatt u. s. w.) zur öffentlichen Kenntniß zu bringen.

g. Anwendung auf andere Einhufer.

§ 56.

Die für Pferde in den §§ 32 bis 55 ertheilten Vorschriften finden 
auch auf Esel, Maulthiere uud Maulesel Anwendung.

D. Maul- uud Klauenseuche des Rindviehes, der Schafe, Ziegen 
und Schweine.

a. Ausbruch der Seuche.

§ 57.

Ist der Ausbruch der Maul- und Klauensenche durch das Gutachten 
des beamteten Thierarztes (§ 2 Absatz 3 des Gesetzes) festgestellt (§12 
des Gesetzes), so kann die Polizeibehörde auf die Anzeige neuer Seuchen
ausbrüche in dem Seuchenorte selbst oder in dessen Umgegend sofort die 
erforderlichen polizeilichen Schutzmaßregeln anordnen, ohne daß es in je
dem Falle einer vorgängigen sachverständigen Ermittelung durch den be
amteten Thierarzt bedarf (§ 15 des Gesetzes).

§ 58.
Der erstmalige Ansbrnch der Manl- und Klauenseuche in einer bis 

dahin seuchenfreien Ortschaft ist nach erfolgter Feststellung von der Poli
zeibehörde anf ortsübliche Weise und durch Bekanntmachuug in dem für 
amtliche Publikationen bestimmten Blatte (Kreis-, Amtsblatt u. s. w.) zur 
öffeutlichen Keunlniß zu bringen.

Das Seuchengehöft ist am Haupteingangsthor oder an einer sonsti
gen geeigneten Stelle mit der Inschrift: „Maul- und Klauenseuche" zu 
versehen.

§ 59.

Die kranken und die verdächtigen Wiederkäuer und Schweine unter
liegen der Gehöftsperre mit den nachstehend aufgeführten Erleichterungen. 
Als verdächtig (§ 1 Absatz 2 des Gesetzes) gelten alle Wiederkäuer uud 
Schweine, welche mit kranken Thieren in einem und demselben Stalle 
ausgestellt sind.
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Die Benutzung kranker Thiere zur Feldarbeit und der Werdegang 
derselben darf unter der Bedingung gestattet werden, daß die Thiere da
bei keine Wege und keine Weiden betreten, welche von gesunden Wieder
käuern und Schweinen aus anderen Gehöften benutzt werden, und daß 
sie auf der Weide mit solchen Wiederkäuern und Schweinen nicht in Be
rührung koinmen. Im Falle unverhältnißmäßiger wirthschaftlia-er Nach
theile können von der höheren Behörde weitere Erleichterungen unter ent
sprechenden Vorsichtsmaßregeln zugestanden werden.

Die verdächtigen Thiere können zur Feldarbeit benutzt werden. Der 
Weidegang derselben ist aber nur dann zu gestatten, wenn auf der Weide 
eine Berührung mit seuchefreiem Vieh aus anderen Gehöften verhindert 
werden kann.

Erforderlichenfalls hat die Polizeibehörde dafür Sorge zu tragen, daß 
auf gemeinschaftlichen Weiden die Hütungsgrenzen für das gesunde und 
für das kranke oder verdächtige Vieh regulirt werden. Die von den kran
ken oder verdächtigen Thieren benutzten Weideflächen sind durch Tafeln 
mit der Inschrift: „Maul- und Klauenseuche" kenntlich zu machen.

Die Ueberführung der unter Gehöftsperre stehenden Thiere in ein 
anderes Gehöft derselben Ortschaft darf ausnahinsweise genehmigt werden, 
wenn damit eine Gefahr der Weiterverbreitung der Seuche nicht verbun
den ist. Dabei müssen die kranken Thiere zu Wagen oder in solcher 
Weise transportirt werden, daß sie die von gesunden Wiederkäuern oder 
Schweinen aus anderen Gehöften benutzten Wege nicht betreten.

Die Ausführung der verdächtigen Thiere aus dem Seuchenorte zum 
Zwecke der sofortigen Abschlachtung ist zu gestatten. Wird die Erlaubniß 
zur Ueberführung der Thiere in einen anderen Polizeibezirk ertheilt, so ist 
die betreffende Polizeibehörde von der Sachlage in Kenntniß zu setzen.

§ 60.

Die Absonderung oder die Stallsperre der erkrankten und der ver
dächtigen Thiere des Seuchengehöfts kann von der Polizeibehörde ange
ordnet werden, wenn der Besitzer die polizeilich angeordneten Verkebrs- 
und Nutzungsbeschränkungen übertritt.

§ 61.
Das Weggeben der Milch von kranken Thieren tut rohen ungekoch

ten Zustande behufs unmittelbarer Verwendung zum Genusse für Men- 
schen oder Thiere ist verboten.

§ 62.

Häute von gefallenen oder getödteten kranken Thieren dürfen nur 
im vollkommeu trockenen Zustande aus dem Seuchengehöfte ausgeführt 
werden, sofern nicht die direkte Ablieferung derselben an die Gerberei 
erfolg t.

Rauhfutter und Stroh, welches nach dem Orte seiner Lagerung als 
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Träger des Ansteckungsstosfes anzusehen ist, darf aus dem Seucheugehöfte 
nicht entfernt werden.

Dünger, welcher während des Anftretens der Seuche im Seuchen
stalle gelegen hat, darf auf solchen Wegen und nach solchen Grundstücken, 
welche von seuchefreien Wiederkäuern oder Schweinen aus anderen Ge
höften betreten werden, nicht abgefahren werden. Kann auf diese Weise 
die Abfuhr des Düngers nicht bewirkt werden, so darf dieselbe nur unter 
Einhaltung der für einen solchen Fall anzuordnenden polizeilichen Vor- 
kehrungen erfolgen.

§ 63.

Der Besitzer oder dessen Vertreter ist anzuhalten, das Betreten des 
Seuchengehöfts durch fremde Wiederkäuer und Schweine nicht zu gestatten.

§ 64.

Gewinnt die Seuche in einer Ortschaft eine größere und allgemei
nere Verbreitung, so ist die Abhaltung von Viehmärkten, mit Ausnahme 
der Pferdemärkte, in dem Seuchenorte und nöthigenfalls auch in den be» 
nachbarten Ortschaften von der zuständigen höheren Polizeibehörde zu 
verbieten.

Die Polizeibehörde kann in diesem Falle den Seuchenort und dessen 
Feldmark gegen das Durchtreiben von Wiederkäuern und Schweinen ab- 
sperren und bestimmen, daß die Ausführung von Thieren dieser Arten 
aus dem Seuchenorte und dessen Feldmark nur mit polizeilicher Erlaub
niß erfolgen darf. Diese Erlaubniß soll der Regel nach nicht versagt 
werden, wenn gesunde Thiere ausgeführt werden sollen, und wenn der 
Nachweis erbracht wird, daß die Ausführung zum Zweck sofortiger Ab- 
schlachtung erfolgt. Wird die Erlaubniß zur Ueberführung der Thiere 
in einen anderen Polizeibezirk ertheilt, so ist die betrefseude Polizeibe
hörde von der Sachlage in Kenntniß zu setzen.

Ist der Seuchenort und dessen Feldmark gegen das Durchtreiben 
von Wiederkäuern und Schweinen gesperrt, so ist die Abfuhr, von Vieh
dünger aus den Seuchenställen (§ 62 Absatz 3), der Weidegang kranker 
oder verdächtiger Thiere, sowie d>e Benutzung kranker oder verdächtiger 
Thiere zur Feldarbeit mit solchen Beschränkungen zu gestatten, welche er
forderlich sind, um eine Uebertragung der Seuche in die seuchefreien Vieh
bestände der benachbarten Ortschaften zu verhindern.

An der Grenze der verseuchten Ortschaften sind geeigneten Orts 
Tafeln anzubringen, welche die Inschrift: „Maul« und Klauenseuche" 
führen.

Die Anwendung der Vorschriften dieses Paragraphen ist in größeren 
geschlossenen Ortschaften in der Regel auf einzelne Straßen oder Theile, 
des Orts oder der Feldmark zu beschränken (§ 22 des Gesetzes).

§ 65.

Bricht die Seuche aus der Weide selbst unter solchem Vieh aus 
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welches ständig auf der Weide gehalten wird, so yat die Polizeibehörde 
die Weidefläche gegen den Abtrieb des Weideviehes und gegen den Zu
trieb von Wiederkäuern und Schweinen abzusperren.

Die abgesperrte Weidefläche ist mit Tafeln zu versehen, welche die 
Inschrift: „Maul- und Klauenseuche" führen.

Der Abtrieb verdächtiger Thiere zum Zwecke sofortiger Abschlachtung 
ist zn gestatten.

Außerdem darf der Abtrieb der Thiere nur gestattet werden, wenn 
deren Verpflegung oder die Witterung einen Wechsel der Weidefläche oder 
eine Ausstallung nothwendig macht. Dabei müssen die kranken Thiere 
zu Wagen transportirt oder auf solchen Wegen abgetrieben werden, die 
von seuchefreien Thieren anderer Bestände von Wiederkäuern oder 
Schweinen nicht benutzt werden.

8 66.

Wird die Seuche in Treibheerden oder bei Thieren, die sich auf 
dem Transporte befinden, festgestellt, so hat die Polizeibehörde die Wei
terbeförderung zu verbieten und die Absperrung der Thiere anzuordnen.

Im Falle die Thiere binnen 24 Stunden einen Standort erreichen 
können, wo dieselben durchseuchen oder abgeschlachtet werden sollen, kann 
die Polizeibehörde die Weiterbeförderung unter der Bedingung gestatten, 
daß die Thiere unterwegs fremde Gehöfte nicht betreten, und daß die 
kranken Thiere zu Wagen transportirt werden.

Wird die Erlaubniß zur Ueberführung der Thiere in einen anderen 
Polizeibezirk ertheilt, so ist die betreffende Polizeibehörde von der Sach
lage in Kenntniß zu setzen.

b. Desinfektion.

• § 67.

Die von kranken Thieren benutzten Räumlichkeiten sind nach dem 
Erlöschen der Seuche oder nach der Entfernung der kranken Thiere gründ
lich zu reinigen.

Die von fremden kranken Thieren benutzten Räumlichkeiten auf Vieb- 
höfen oder in Gasthöfen sind der Anordnung des beamteten Thierarztes 
entsprechend sofort unter polizeilicher Ucberwachung zu desinfiziren. Aus
nahmsweise kann eine solche Desinfektion auch in anderen Fällen ange
ordnet werden.

Der Besitzer der betreffenden Räumlichkeit oder der Vertreter des 
Besitzers ist anzuhalten, die erforderlichen Desinfektionsarbeitcn ohne Ver
zug ausführen zu lassen.

Ueber die erfolgte Ausführung der Desinfektion hat der beamtete 
Thierarzt der Polizeibehörde eine Bescheinigung einzureichen.

§ 68.
Die Vorschriften der §§ 58 bis 67 dieser Instruktion erstrecken sich 
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nicht auf diejenigen Tbiere, welche sich mit den krankhaften Folgezuftän« 
den der Maul- und Klauenseuche behaftet zeigen.

c. Aufhebung der Schutzmaßregeln.

§ 69.
Die Seuche gilt als erloschen und die angeordneteu Schutzmaßregeln 

sind aufzuheben, wenn in dem Gehöfte, der Ortschaft oder dem weiteren 
Umkreise, auf welche die Schutzmaßregclu sich beziehen, inuerhalb 14 Tagen 
kein neuer Erkraukuugsfall vorgekammen ist.

Die Polizeibehörde hat dem Führer einer nach Borschrift des § 66 
abgesperrten Treibherde auf seinen Antrag eine Bescheinigung darüber 
auszustellen, daß die angecrdneten Schutzmaßregeln wieder aufgehoben 
sind.

Nach Aufhebung der Schutzmaßregelu ist das Erlöschen der Seuche 
durch amtliche Publikationen in gleicher Weise, wie der Ausbruch der 
Seuche (§ 58), zur öffentlichen Kenntniß zu bringen.

E. Lungenseuche des Rindviehs.

a. Ermittelung des Seuchenausbruchs.

§ 70.
Ist der Ausbruch der Lungenseuche festgestellt, (§ 12 des Gesetzes), 

oder liegt der Verdacht des Seucheuausbruchs vor, so muß von der Po
lizeibehörde und von dem beamteten Thierarzte (§ 2 Absatz 3 des Ge
setzes), möglichst ermittelt werden, wie lange die verdächtigen Erscheinun
gen schon bestanden haben, ob das kranke oder der Seuche verdächtige 
Vieh mit anderein Rindvieh in Berührung gekommen, ob Rindvieh aus 
dem Gehöfte neuerdings geschlachtet, ausgeführt oder in verdächtiger Weise 
entfernt, ob und wo das kranke oder der Seuche verdächtige Vieh etwa 
angekauft ist, und wer der frühere Besitzer war. Nach dem Ergebniß 
dieser Ermittelungen sind die etwa erforderlichen Maßregeln ohne Verzug 
zu treffe» und nöthigenfalls die anderen beteiligten Polizeibehörden von 
der Sachlage in Kenntniß zu setzen.

§ 71.
Wenn in einem bisher seuchenfreien Gehöfte ein Thier unter Er

scheinungen, welche den Ausbruch der Lungenseuche befürchten lassen, er
krankt, nach dem motivirten schriftlichen Gutachten des beamteten Thier
arztes aber nur mittelst Zerlegung des Thieres Gewißheit darüber zu 
erlangen ist, ob ein Fall der Lungenseuche vorliegt, so hat die Polizeibe
hörde die Tödtung und Zerlegung des Thieres auznordnen.

§ 72.

Läßt sich nach den ermittelten Thatumständen annehmen, daß eine 
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größere Verbreitung der Lungenseuche in einem Orte stattgefnnden hat, 
so kann eine Revision sämmtlicher Rindviehbestände des Ortes oder ein
zelner Ortstheile durch den beamteten Thierarzt von der Polizeibehörde 
angeordnet werden.

§ 73.
Erfolgt die Ermittelung des Seuchenausbruchs oder des Seuchen- 

Verdachts in Abwesenheit des leitenden Polizeibeamten, so hat der beam
tete Thierarzt die sofortige vorläufige Einsperrung und Absonderung der 
erkrankten und verdächtigen Thiere, nöthigenfalls auch die Bewachung 
derselben anzuordnen. Von dieser Anordnung, welche dem Besitzer des 
Rindviehes oder dem Vertreter des Besitzers durch protokollarische oder 
anderweitige schriftliche Eröffnung mitzutheilcn ist, hat der beamtete 
Thierarzt sofort der Polizeibehörde eine Anzeige zu machen.

Zugleich hat der beamtete Thierarzt in seinem Berichte an die Po
lizeibehörde die erkrankten, die der Seuche verdächtigen, sowie die übri
gen auf dem Seuchengehöfte befindlichen Thiere näher zu bezeichnen.

b. Verdacht der Seuche oder der Ansteckung.

§ 74.

Der Rindviehbestand eines bisher seuchenfreien Gehöftes ist unter 
polizeiliche Beobachtung zu stellen, wenn durch amtliche Erhebungen fest
gestellt ist:

1. daß sich unter dem Viehbestände ein der Seuche verdächtiges Thier 
befindet,

oder
2. daß innerhalb der letzten 60 Tage sich unter dem Viehbestände ein 

der Seuche verdächtiges Thier befunden hat.
Die polizeiliche Beobachtung soll sich auf eine Frist von 60 Tagen 

erstrecken, die im Falle zu 1. mit dem Tage beginnt, an welchem die 
verdächtigen Krankheitserscheinnngeu festgestellt sind, und im Falle zu 2. 
mit dem Tage, an welchem das der Seuche verdächtige Thier aus dem 
Viehbestände entfernt ist.

Wird der Verdacht durch weitere Ermittelungen des beamteten Thier
arztes vor Ablauf der 60 tägigen Frist beseitigt, so muß die Beobachtung 
sofort wieder aufgehoben werden.

§ 75.

Die Polizeibehörde hat von dem beamteten Thierarzte ein Verzeich- 
niß des unter Beobachtung gestellten Rindviehbestandes aufnebmen zu 
lassen und den Besitzer oder dessen Vertreter anzuhalten:

anderes Rindvieh nicht in die Räumlichkeiten einzustellen, welche 
für die unter Beobachtung gestellten Thiere bestimmt sind; auch 
ohne polizeiliche Genehmigung kein Thier des Bestandes in andere 
Stallungen, beziehentlich Gehöfte zu bringen oder schlachten zu lassen ;
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Verkehr mit fremdem Rindvieh auf dem Gehöfte nicht zu ge
statten ;

von dem etwaigen Auftreten verdächtiger Krankheitserscheinungen 
bei einem Thiere des Bestandes sofort ver Polizeibehörde eine An
zeige zu machen.
So lange die unter Beobachtung gestellten Thiere keine verdächtigen 

Krankheitserscheinungen zeigen, ist der Gebrauch derselben zur Arbeit zu 
gestatten. Der Weidegang dieser Thiere ist nur unter der Bedingung zu 
gestatten, daß eine Berührung des verdächtigen Viehes mit dem Rindvieh 
anderer Gehöfte auf der Weide durch entsprechende Vorkehrungen ver
hindert wird.

§ 76.
Auf die Anzeige von dem Auftreten verdächtiger Krankheitserschei- 

nungen bei einem der unter polizeiliche Beobachtung gestellten Thiere hat 
die Polizeibehörde ohne Verzug die Untersuchung desselben durch den be- 
amteten Thierarzt zu veranlassen.

c. Ausbruch der Seuche.

§ 77.
Ist der Ausbruch der Lungeuseuche festgestellt, so hat die Polizeibe

hörde denselben auf ortsübliche Weise und durch Bekanntmachung in dem 
für amtliche Publikationen bestimmten Blatte (Kreis-, Amtsblatt u. s. tu.) 
zur öffentlichen Kenntniß zu bringen.

Das Seuchengehöft ist am Haupteingangsthor oder au einer sonstigen 
geeigneten Stelle mit der Inschrift „Lungenseuche" zu Verseheu.

§ 78.
Der beamtete Thierarzt ist zu beauftragen, unverzüglich den Vieh

bestand des Seuchengehöftes aufzunehmen und die Thiere zu ermitteln, 
welche mit der Lungenseuche behaftet oder der Seuche verdächtig sind. 
Alles übrige auf dem Seucheugehöste befindliche Rindvieh, 'einschließlich 
derjenigen Stücke, welche abgesondert in besonderen Stallungen aufgestellt 
sind, gilt als der Ansteckung verdächtig.

lieber die stattgefundenen Ermittelungen hat der beamtete Thierarzt 
eine schriftliche Aufnahme zu mache» und der Polizeibehörde zu über
geben.

§ 79.

Die Polizeibehörde hat, soweit erforderlich, nach vorgängiger Ermit
telung der zu leisteuden Entschädigung, die sofortige Tödtung sämmtlicher 
Thiere anzuordnen, welche nach der schriftlichen Erklärung des beamteten 
Thierarztes an der Luugenseuche erkrankt sind.

Die Tödtung verdächtiger Thiere kann nach dem Ermessen der höhe
ren Behörde angeordnet werden.
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Ist eine völlig sichere Absperrung ausführbar, so kaun die Polizei
behörde auf Antrag des Besitzers für das Abschlachten der erkrankten oder 
verdächtigen Thiere (Absatz 1 und 2) eine Frist von höchstens 14 Tagen 
gestatten (vergl. auch §§ 88 und 89).

§ 80.

Das auf dem Seuchengehöft vorhandene verdächtige Rindvieh unter
liegt der Gehöftsperre mit den nachfolgenden Maßgaben:

1. Eine Ueberführung der verdächtigen Thiere in andere Stallungen 
desselben oder eines anderen Gehöftes darf ohne ausdrückliche Er
laubniß der Polizeibehörde nicht stattfinden.

2. Der Gebrauch der Thiere zur Feldarbeit kann von der Polizeibe
hörde gestattet werden, so lange dieselben keine verdächtigen Krank
heilserscheinungen zeigen.

Auch kann der Gebrauch solcher Thiere zu anderen Arbeiten von 
der Polizeibehörde gestattet werden, wenn damit nach Lage des 
Falles die Gefahr einer Berschleppung der Seuche nicht verbunden ist.

Der Gebrauch der Thiere zur Arbeit ist zu verbieten, wenn an- 
zunehmen ist, daß die Thiere dabei in fremde Stallungen oder Ge
höfte, oder auf Futterplätze, zu welchen anderes Rindvieh Zutritt 
hat, gebracht werden.

3. Der Weidegang der verdächtigen Thiere ist zu gestatten, wenn die 
zu bcweidende Fläche von dem Rindvieh seuchefreier Gehöfte nicht 
benutzt wird und wenn Borsorge getroffen ist, daß auf der Weide 
eine Berührung dieser Thiere mit gesundem Rindvieh aus andere« 
Gehöften nicht stattfinden kann.

4. Rauhfuttcr oder Stroh, welches nach dem Orte seiner Lagerung 
als Träger des Ansteckungsstosfes anzusehen ist, darf aus dem Seu- 
chengehöft uicht entfernt werden.

§ 81.
Der Besitzer der unter Gehöftsperre gestellten Thiere, oder der Ver

treter desselben ist anzuhalten, von dem Auftreten verdächtiger Krankheits- 
erscheinungen bei einem Thiere sofort der Polizeibehörde eine Anzeige zu 
machen und die erkrankten Thiere im Stalle zu behalteu.

Auf diese Anzeige hat die Polizeibehörde unverzüglich eine Unter
suchung der Thiere durch deu beamteten Thierarzt zu veranlassen.

§ 82.
Die Einführung von gesundem Rindvieh in das Seuchengehöft darf 

ohne ausdrückliche Erlaubniß der Polizeibehörde nicht stattfinden. Diese 
Erlanbniß ist nur dann zu ertheilen, wenn die einzuführenden Thiere in 
einem isolirten und erforderlichenfalls vorher vorschriftsmäßi g desinfizirten 
Stalle untergebracht werden, und wenn nach der Art der Verwendung 
und Verpflegung dieser Thiere jede unmittelbare oder mittelbare Berüh
rung derselben mit dem verdächtigen Vieh ausgeschlossen werden kann.
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§ 83.
Gewinnt die Seuche in einer Ortschaft eine größere Verbreitung, 

so kann die Polizeibehörde den Senchenort oder einzelne OrtstlMile ge
gen die Ausführung von Rindvieh absperren. In diesem Falle ist von 
der Polizeibehörde für die Dauer der Ortssperre die Abhaltung von 
Rindviehmärkten in dem Seuchenorte zu verbieten.

§ 84.

Bricht die Seuche auf der Weide unter solchem Rindvieh ans, wel
ches ständig auf der Weide gehalten wird, so hat die Polizeibehörve die 
Tödtung der erkrankten Thiere nach der Borschrist im § 79 an- 
zuorduen und wenn die Umstände des einzelnen Falles es zulassen, die 
Weidefläche gegen den Abtrieb des Weideviehes und gegen den Zutrieb 
von Rindvieh abzusperren.

Bei der Anordnung der Weidesperre ist dafür Sorge zu tragen, 
daß das abgesperrte Vieh mit dem Rindvieh anderer Weiden nicht in 
Berührung kommen kann.

Die abgesperrte Weidefläche ist mit Tafeln zu versehen, welche die In
schrift „Lungenseuche" führen.

Ist die Absperrung der Weideflüche nicht ausführbar, so ist das ver
dächtige Weidevieh der Absperruug iu auderweiten Oertlichkeiten zu un
terwerfen.

§ 85.

Wird die Seuche bei Thiere», welche sich auf dem Transporte be
finden, festgestellt, so hat die Polizeibehörde das Weitertreiben zu ver
bieten, die Tödtung der erkrankten und die Absperrung der verdächtigen 
Thiere anzuordnen.

Beim Transport auf Eisenbahnen kann die Weiterbeförderung bis 
zu dem Orte gestattet werde«, an welchem die Thiere durchseuchen oder 
abgeschlachtet werden sollen; jedoch ist dafür Sorge zu tragen, daß eine 
Berührung mit anderem Rindvieh ausgeschlossen wird.

§ 86.

Die Polizeibehörde kann die Ausführung des der polizeilichen Be
obachtung oder den Absperrungsmaßregeln unterworfenen, der Ansteckung 
verdächtigen Rindviehs zum Zwecke sofortiger Abschlachtung gestatten:

1. nach benachbarten Ortschaften ;
2. nach in der Nähe liegenden Eisenbahnstationen behufs der Weiter

beförderung nach solchen Schlachtviehhöfen oder öffentlichen Schlacht
häusern, welche unter geregelter veterinärpolizeilicher Aufsicht stehen, 
vorausgesetzt, daß die Thiere diesen Anstalten direkt mittelst der Ei
senbahn oder doch von der Abladestation ans mittelst Wagen zuge
führt werden.
Durch vorgäugige Vereinbarung mit der Eisenbahnverwaltung oder 

durch unmittelbare polizeiliche Begleitung ist dafür Sorge zu tragen, 
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daß eine Berührung mit anderem Rindvieh auf dem Transporte nicht 
stattfinden kann.

Auch ist der Polizeibehörde des Schlachtortes zeitig von der Zufüh
rung des der Ansteckung verdächtigen Viehes Kenntniß zu geben.

Das Abschlachten des der Ansteckung verdächtigen Viehes muß unter 
polizeilicher Aufsicht erfolgen.

Die durch die Vorschrifteu dieses Paragraphen den Polizeibehörden 
ertheilte Ermächtigung erstreckt sich nicht ans das an der Lungenseuche er
krankte oder der Seuche verdächtige Rindvieh.

§ 87.

Werden verdächtige Thiere in verbotswidriger Benutzung oder au
ßerhalb der ihnen angewiesenen Räumlichkeit, oder an Orten, zn welchen 
ihr Zutritt verboten ist, betroffen, so kann die Polizeibehörde die sofor
tige Tödtung derselben an ordnen (§ 25 des Gesetzes.)

§ 88.

Die an der Lungensenche erkrankten Thiere, deren Tödtung von der 
Polizeibehörde angeordnet ist, sind unter polizeilicher Aufsicht im Bereiche 
des Seuchengehöftes oder in anderen geeigneten Gehöften des Seuchen - 
ortes zu schlachten und abzuhäuten.

§ 89.

Die Lungen der getödteten oder gefallenen lungenseuchekranken Thiere 
müssen behufs ihrer unschädlichen Beseitigung mindestens 1 m tief ver
graben werden. Das Fleisch solcher Thiere darf vor völligem Erkalten 
aus dem betreffenden Gehöfte nicht ausgesührt werden.

Häute lungenseuchekranler Thiere dürfen aus dein betreffenden Ge
höfte oder dem Schlachthause (§ 86) nur in vollkommen getrocknetem 
Zustande ausgeführt werden, sofern nicht die direkte Ablieferung derselben 
an eine Gerberei erfolgt.

d. Desinfektion.

§ 90.
D»e Desinfektion der Stallungen und Räumlichkeiten, in welchen 

lungenseuchekranke Thiere gestanden haben, der Krippen, Raufen und 
Stallgeräthschaften, muß nach Anordnung des beamteten Thierarztes und 
unter polizeilicher Ueberwachung erfolgen.

In den evakuirten Seuchenställen des Gehöftes muß die Disinfek
tion schon vor Aufhebung der Schutzmaßregeln vorgenommen werden.

Zur Abfuhr und Unterpflügung des Düngers der an der Lungen
seuche erkraukten oder der Seuche verdächtigen Thiere sind fremde Rind
viehgespanne nicht zu benutzen.

Die Polizeibehörde hat den Besitzer anzuhalten, die erforderlichen 
Desinfektionsarbeiten ohne Verzug ausführen zu lassen.
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Ueber die erfolgte Ausführung der Desinfektion hat der beamtete 
Thierarzt der Polizeibehörde eine Bescheinigung einzureichen.

e. Aufhebung der Schutzmaßregeln.

§ 91.

Die Seuche gilt als erloschen und die angeordneten Schutzmaßregeln 
sind von der Polizeibehörde aufzuheben:

wenn der ganze Viehbestand getödtet oder zum Schlachten ausge
führt ist, oder wenn das erkrankte Rindvieh beseitigt und unter 
dem verdächtigen Vieh (§ 78) 6 Monate nach dem letzten Er
krankungsfalle keine neuen Erkrankungen vorgekommen sind, und 

wenn die vorschriftsmäßige Desinfektion erfolgt ist.
Das Erlöschen der Seuche ist, wie der Ausbruch derselben, zur 

ösfentlicheu Kenntniß zu bringen (§ 77).

F. Pockenseuche der Schafe.

a. Verdacht der Seuche oder der Ansteckung.

§ 92.

Wenn ermittelt wird, daß der Verdacht der Erkrankung oder der 
Ansteckung bisher seuchefreier Schafe mit Rücksicht auf eine nachgewiesene 
unmittelbare Berührung derselben mit pockenkranken Schafen oder aus 
anderen llrsachen vorliege, ein Ausbruch der Schafpockenseuche jedoch zur 
Zeit nicht festgestellt werden kann, so hat die Polizeibehörde die betreffen
den Schafe unter polizeiliche Beobachtung zu stellen.

Erklärt der beamtete Thierarzt (§ 2 Absatz 3 des Gesetzes) nach 
Ablauf von 14 Tagen den Verdacht für beseitigt, so ist die polizeiliche 
Beobachtung wieder aufzuheben.

b. Ausbruch der Seuche.

§ 93.

Ist der Ausbruch der Schafpocken festgestellt (§ 12 des Gesetzes), 
so hat die Polizeibehörde denselben unverzüglich auf ortsübliche Weise 
und durch Bekanntmachung in dem für amtliche Publikationen bestimm
ten Blatte (Kreis-, Amtsblatt u. s. w.) zur öffentlichen Kenntniß zu 
bringen.

Das Seuchengehöst ist an dem Haupteingangsthor oder einer sonsti
gen geeigneten Stelle mit der Inschrift: „Schafpocken" zu versehen.

§ 94.

Zugleich hat die Polizeibehörde für sämmtliche auf dem Seuchenge
höfte befindliche Schafe die Gehöstssperre anzuordnen, sofern der Be
sitzer nicht die sofortige Tödtung der Thiere vorzieht.
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§ 95.
Der Werdegang der unter Gehöftssperre gestellten Schafe ist unter 

der Bedingung zu gestatten, daß dieselben dabei keine Wege und keine 
Weiden betreten, die von senchefreien Schafen aus anderen Gehöften be
nutzt werden, und daß sie auf der Weide mit solchen Schafen nicht in 
Berührung kommen.

Erforderlichen Falles hat die 'Polizeibehörde dafür zu sorgen, daß 
die Benutzung der Weide und der Zugangswege für gesunde Schafe 
einerseits und für kranke oder verdächtige Schafe andererseits diesen Be- 
stilniuungen entsprechend regulirt werde.

§ 96.

Ein Wechsel des Standorts (Gehöftes) kann für die unter Gehöfts
sperre gestellten Schafe von der Polizeibehörde gestattet werden, wenn 
damit nach der Erklärung des beamteten Thierarztes die Gefahr einer 
Berschleppung der Seuche nicht verbunden ist.

§ 97.

Dem Besitzer des Seuchengehöftes oder dem Vertreter des Besitzers 
ist die Durchführung der nachfolgenden weiteren Verkehrsbeschränkungen 
aufzuerlegen:

l.die Abfuhr von Schafdünger ans dem Seuchengehöfte ans solchen 
Wegen und nach solchen Grundstücken, welche auch mit Schafen 
aus seuchenfreien Gehöften betrieben werden, ist zu verbieten, sofern 
die Gefahr der Verschleppung der Seuche durch anderweitige polizei
lich anzuordnende Vorkehrungen nicht beseitigt werden kann;

2. Rauhfntter oder Stroh, welches nach dem Orte seiner Lagerung als 
Träger des Ansteckungsstosfes anzusehen ist, darf ans dem Senchen- 
gehofte nicht entfernt werden;

3. Schäfer und andere Personen, welche mit den kranken Schafen 
in Berührung kommen, dürfen zur Abwartung unb Pflege von 
Schafen in seuchefreien Gehöften nicht verwendet werden;

4. die zu den unter Gehoftssperre stehenden Heerden gehörigen Hunde 
müssen, soweit sie nicht zur Begleitung der Heerden benutzt werden 
(§§ 95, 96 und 106) festgelegt werden;

5. unbefugten Personen ist der Zutritt zu den kranken oder verdächti
gen Schafen und deren Ställen nicht zu gestattet» ;

6, fremde Schafe dürfen das Seuchengehöst nicht betreten ;
7. gemeinschaftliche Schaswäschen dürfen von den der Sperre unterwor

fenen Schafen nicht benutzt werden;
8. Personen, welche der Sperre unterworfene Schafe geschoren haben, 

dürfen innerhalb der nächstfolgenden 8 Tage mit anderen Schafen 
nicht i« Berührung kommen;

9. Wolle darf aus dem Scuchengehöste nur dann ausgeführt werden, 
wenn sie in festen Säcken verpackt ist;
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10. Häute von gefallenen oder getödteten pockenkranken Schafen dürfen 
aus dem Seuchengehöfte nur in vollkommen getrocknetem Zustande 
ausgeführt werden, sofern nicht die direkte Ablieferung derselben an 
eine Gerberei erfolgt.

§ 98. .
Die Polizeibehörde hat die sofortige Impfung aller zur Zeit noch 

seuchefreien Stücke der Heerde anzuordnen, in welcher die Pockenseuche 
sestgesiellt ist.

Auf deu Antrag des Besitzers der Heerde oder dessen Vertreters 
kann für die Vornahme der Impfung eine Frist gewährt werden, wenn 
nach dem Gutachten des beamteten Thierarztes mit Rücksicht auf 
den Zustand der Schafe, oder auf andere äußere Verhältnisse die sofor
tige Impfung nicht zweckmäßig ist.

Auch kann auf den Antrag des Besitzers oder dessen Vertreters 
von der Anwendung der Impfung ganz Abstand genommen werden, so
fern Maßregeln getroffen sind, welche die Abschlachtung der noch seuche- 
freien Stücke der Herde innerhalb 10 Tagen nach Feststellung des Seu- 
chenausbrnchs sichern (§ 46 des Gesetzes.)

§ 99.

Gewinnt die Senche eine größere Ausdehnung, oder ist nach den 
örtlichen Verhältnissen die Gefahr einer Verschleppung der Seuche in 
die benachbarten Schafheerden nicht anszuschließen, so kann die Polizeibe
hörde die Impfung der von der Seuche bedrohten Heerden und aller in 
demselben Orte befindlichen Schafe anordnen (§ 47 des Gesetzes).

§ 100.

Die geimpften Schafe sind rücksichtlich der polizeilichen Schntzmaß- 
regeln den pockenkranken gleich zu behandeln (§ 48 des Gesetzes).

§ 101.

Die polizeilich angeordnete Impfung muß in allen Fällen unter 
Aufsicht des beamteten Thierarztes erfolgen, sofern sie nicht von ihm 
selbst ausgeführt wird (§ 23 des Gesetzes.) Die Polizeibehörde hat im 
ersteren Falle den beamteten Thierarzt zu beauftragen, die geimpften 
Schafe in der Zeit vom 9. bis 12. Tage nach der Impfung zu unter
suchen und, soweit erforderlich, die sofortige Nachimpfung derselben an
zuordnen.

§ 102.

Außer in dem Falle polizeilicher Anordnung (§§ 98 und 99) darf 
eine Pockenimpfung der Schafe nicht vorgenommen werden. (§ 49 des 
Gesetzes.)

§ 103.

Im Falle des § 99, wenn die Seuche im Orte selbst oder in des- 
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sen Umgegend eine größere Verbreitung gewinnt, oder wenn die Impfung 
der bedrohten Heerden angeordnet ist, sind an Stelle der in den §§ 94 
bis 98 dieser Instruktion bezeichneten Schutzmaßregeln für den oder die 
von der Seuche befallenen Orte und deren Feldmarken nachfolgende Ver
kehrsbeschränkungen anzuordnen :

1. die Ausführung von Schafen, von Schafdünger und von Rauhfutter 
oder Stroh, welches nach dem Orte seiner Lagerung als Träger des 
Ansteckuugsstosfes anzusehen ist, darf nicht staltfinden;

2. die Ein- oder Durchführung von Schafen darf nur mit Erlaubniß 
der Polizeibehörde unter Beobachtung der von derselben vorzuschrei
benden Schutzmaßregeln erfolgen;

3. Wolle darf nur mit Erlaubniß der Polizeibehörde und nur 
dann ausgeführt werden, wenn sie in festen Säcken verpackt ist;

4. Häute von gefallenen oder getödteten pockenkranken Schafen dürfen 
nur in vollkommen getrocknetem Zustande ausgeführt werden, sofern 
nicht die direkte Ablieferung derselben an eine Gerberei erfolgt;

5. der Weidegang der Schafe innerhalb der Feldmark ist zwar zu ge
statten, jedoch hat die Polizeibehörde rücksichtlich desselben diejenigen 
Einschränkungen anzuordnen, welche erforderlich sind, um eine Ue- 
bertragung der Seuche in die seuchefreien Viehstände der benachbar
ten Ortschaften zu verhindern.

Bei Seuchenausbrüchen in großen Ortschaften können die Vorschriften 
dieses Paragraphen auf einzelne Theile des Orts oder der Feldmark be
schränkt werden. (§ 22 des Gesetzes.)

§104.

Wird die Seuche bei Treibheerden oder bei Thieren, welche sich auf 
dem Transporte befinden, festgestellt, so hat die Polizeibehörde das Wei
tertreiben zu verbieten und die Absperrung der Thiere anzuordnen.

Beim Transport auf Eisenbahnen kann die Weiterbeförderung bis 
zu dem Orte gestattet werden, an welchem die Thiere durchseuchen oder 
abgeschlachtet werden sollen; jedoch ist dafür Sorge zu tragen, daß eine 
Berührung mit anoeren Schafen ausgeschlossen wird.

§ 105.

In allen Fällen eines Seuchenausbruchs hat die Polizeibehörde den 
Besitzer der von der Pockenseuche befallenen Schafe, oder dessen Vertreter 
anzuhalten, von der erfolgten Abheilung der Pocken ein Anzeige zu ma
chen. Auf diese Anzeige hat die Polizeibehörde ohne Verzug eine Unter
suchung der . Schafe durch den beamteten Thierarzt anzuordnen (vergl. 
auch § 108).

§ 106.

Nach Abheilung der Pocken kann die Polizeibehörde die Ausführung 
der den Absperrungsmaßregeln unterworfenen Schafe zum Zwecke soforti
ger Abschlachtung gestatten:
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1. nach benachbarten Ortschaften ;
2. nach in der Nähe liegenden Eisenbahnstationen behnfs der Weiter

beförderung nach solchen Schlachtviehhöfen oder öffentlichen Schlacht
häusern, welche unter geregelter veterinärpolizeilicher Aussicht stehen, 
vorausgesetzt, daß die Thiere diesen Anstalten direkt mittelst der Ei
senbahn oder doch von der Abladestation aus mittelst Wagen zuge- 
führt werden.

Durch vorgäugige Vereinbarung mit der Eisenbahuverwaltung oder 
durch unmittelbare polizeiliche Begleitung ist dafür Sorge zu tragen, 
daß eine Berührung mit anderen Schafen auf dem Trausporte nicht 
stattfinden kann.

Auch ist der Polizeibehörde des Schlachtortes zeitig von der Zufüh
rung der Schafe Kenntniß zu geben.

Das Abschlachtcn der Schafe muß unter polizeilicher Aufsicht er
folgen.

c. Desinfektion.

§ 107.
Die Desinfektion der Stallungen und Räumlichkeiten, in welchen 

pockenkranke oder geimpfte Schafe gestanden haben, muß nach Angabe des 
beamteten Thiecarztes und unter polizeilicher Ueberwachung erfolgen.

Der Besitzer der Stallung oder dessen Vertreter ist anzuhalten, die 
erforderlichen Desinfektionsarbeiten ohne Verzug ausführen zu lassen.

Ueber die erfolgte Ausführung der Desinfektion hat der beamtete 
Thierarzt der Polizeibehörde eine Bescheinigung einznreichen.

d. Aufhebung der Schutzmaßregeln.

§ 108.

Die Seuche gilt als erloschen und die ungeordneten Schutzmaßre
geln sind aufzuheben:

wenn nach der Erklärung des beamteten Thierarztes die Pocken bei 
den Schafen gänzlich abgeheilt sind, und

wenn nach der Abheilung der Pocken noch ein Zeitraum von 60 
Tagen verflossen ist.

§ 109.

Nach Aufhebung der Schutzmaßregeln hat die Polizeibehörde das 
Erlöschen der Seuche durch amtliche Publikation in gleicher Weise wie 
den Ausbruch der Seuche (§ 93) zur öffentlichen Kenntniß zu bringen.

Dem Führer einer nach § 104 abgesperrten Treibheerde ist auf sei
nen Antrag eine Bescheinigung darüber auszustellen, daß die angeordne
ten Schutzmaßregeln wieder aufgehoben sind.
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C. Beschälseuche der Pferde und Bläschenausschlag der Pferde 
und des Rindviehs.

I. Beschälseuche der Pferde.

a. Ausbruch der Seuche.

§ HO.

Ist der Ausbruch der Beschälseuche oder ein Verdacht der Seuche 
(§ 1 Abs. 2 des Gesetzes) festgeftellt (§ 12 des Gesetzes), so ist von der 
Polizeibehörde und dem beamteten Thierarzt (§ 2 Abs. 3 des Gesetzes) 
möglichst zu ermitteln, welche Pferde mit den erkrankten oder der Seuche 
verdächtigen Pferden innerhalb der letzten 6 Monate in geschlechtliche 
Berührung gekommen sind.

Von dem Ergebniß dieser Ermittelungen ist, soweit erforderlich, den 
betheiliglen anderen Polizeibehörden Mittheilung zu machen.

§ HL

Die Polizeibehörde hat den Ausbruch der Beschälkrankheit auf orts
übliche Weise und durch Bekanntmachung in dem für amtliche Publika
tionen bestimmten Blatte (Kreis-, Amtsblatt u. s. w.) zur öffentlichen 
Kenntniß zu bringen.

§ 112.

Die an der Beschälseuche erkrankten oder der Seuche verdächtige« 
Hengste und Stuten, desgleichen diejenigen Pferde, welche innerhalb der 
letzten 6 Monate nachweislich mit erkrankten oder der Seuche verdächti
gen Hengsten oder Stuten begattet worden sind, müssen von der ferneren 
Begattung (s. § 114) ausgeschlossen werden.

Ein Wechsel des Standorts (Gehöfts) dieser Pferde darf ohne vor
gängige Anzeige bei der Polizeibehörde nicht stattfinden.

Anderweite Beschränkungen in der Benutzung der Pferde sind den 
Besitzern nicht auszuerlegen.

Wenn der leitende Polizeibeamte Lei der Untersuchnng nicht zugegen 
ist, so hat der beamtete Thierarzt die sofortige Einsperrung und Abson
derung der erkrankten und verdächtigen Thiere bis zum polizeilichen Ein
schreiten anzuordnen. Die getroffenen Anordnungen sind dem Besitzer 
der Thiere oder dessen Vertreter entweder zu Protokoll oder durch schrift
liche Verfügung zu eröffuen, auch hat der beamtete Tbierarzt davon der 
Polizeibehörde sofort Anzeige zu machen.

§ 113.

Tritt die Beschälseuche in einem Bezirke in größerer Ausdehnung 
auf, so kann die Zulassung der Pferde zur Begattung in dem gefährdeten 
Bezirke für die Dauer der Gefahr allgemein von einer vorgängigen Un- 
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tersuchung der Pferde durch den beamteten Thierarzt abhängig gemacht 
werden (§ 51 des Gesetzes).

In diesem Falle müssen die Hengste auf den Beschälstationen und 
alle übrigen Deckhengste in dem gefährdeten Bezirke von 14 zu 14 Tagen 
einer thierärztlichen Untersuchung unterzogen werden..

b. Aushebung der Schutzmaßregeln.

§ 114.

Die nach Vorschrift des § 112 angeordneten Schutzmaßregeln sind 
wieder aufzuheben:

1. rücksichtlich derjenigen Pferde, welche mit erkrankten oder der Seuche 
verdächtigen Hengsten oder Stuten begattet worden sind, wenn sie 
innerhalb 6 Monate nach der Begattung keine verdächtigen Erschei
nungen zeigen, und ihre Unverdächtigkeit durch den beamteten Thier
arzt festgestellt ist;

2. rücksichtlich der der Seuche verdächtigen Pferde, wenn sich nach dem 
Gutachten des beamteten Thierarztes der Verdacht als nicht begründet 
herausgestellt hat, und örtliche Krankheitserscheinuugen, Zeichen von 
Schwäche und Abmagerung nicht mehr vorliegen;

3. rücksichtlich derjenigen Pferde, bei welchen der Ausbruch der Beschäl
seuche sestgestellt ist, 3 Jahre nach erfolgter und vom beamteten 
Thierarzt festgestellter vollständiger Heilung;

4. bei allen erkrankten und verdächtigen Hengsten sofort nach erfolgter 
Kastration.

§ 115.

Die nach Vorschrift des § 113 angeordneten Schutzmaßregeln sind 
aufzuheben, sobald die Krankheit erloschen oder auf vereinzelte Fälle be
schränkt ist.

§ 116.
Die Polizeibehörde hat das Erlöschen der Krankheit durch amtliche 

Publikation zur öffeutlichen Kenutuiß zu bringen und 'dabei bekannt zu 
machen (§ 111), welche Hengste und Stuten auf 3 Jahre von der Zu
lassung zur Begattung ausgeschlossen sind.

II. Bläschcnausschlag der Pferde und des Rindviehs.

§ 117.

Ist der Bläschenausschlag bei Pferden oder bei dem Rindvieh durch 
die amtliche Untersuchuug (§ 12 des Gesetzes) festgestellt, so muß der Be
sitzer der kranken Thiere oder dessen Vertreter angehalten werden, die 
Thiere bis zu ihrer vollstäudigeu Heiluug vou der Begattung auSzu- 
schließen. Ein Wechsel des Standorts oder Gehöfts ist während der 
Dauer der Krankheit verboten.
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§ 118.

Nach Feststellung des Bläschenausschlages ist von der Polizeibehörde 
und dem beamteten Thierarzte (§ 2 Abs. 3 des Gesetzes) möglichst zu er
mitteln, wie lange die Krankheitserscheinungen schon bestanden haben 
und ob neuerdings Pferde bezw. Rindviehstücke mit den kranken Thieren 
in geschlechtliche Berührung gekommen sind.

Bon dem Ergebniß dieser Ermittelungen ist, soweit erforderlich, den 
betheiligten anderen Polizeibehörden Mittheilung zu machen.

§ Iw.

Die Seuche gilt als erloschen und die nach § 117 angeordnete 
Schutzmaßregel ist aufzuhebeu, wenn nach der Erklärung des beamteten 
Thierarztes der Ausschlag bei den kranken Thieren vollständig ab
geheilt ist.

II. Räude der Pferde und Schafe.

a. Ausbruch der Seuche.

§ 120.

Ist der Ausbruch der Räude bei Pferden, (sarcoptes oder denna- 
tocoptes Räude oder Schafen (dermatocoptes Räude) festgestellt (§ 12 
des Gesetzes), so ist derselbe von der Polizeibehörde auf ortsübliche Weise 
und durch Bekanntmachung in dem für amtliche Publikationen bestimm
ten Blatte (Kreis-, Amtsblatt u. s. w.) zur öffentlichen Kenntniß zu 
bringen.

Alle Schafe der Heerde, in welcher sich die Räudekrankheit zeigt, 
gelten als verdächtig.

§ 121.

Räudekranke Pferde oder Schafe müssen, sofern nicht der Besitzer 
die Tödtung derselben vorzieht, dem Heilverfahren eines approbirten 
Thierarztes unterworfen werden (§ 52 des Gesetzes).

Der Besitzer räudekranker Pferde und Schafe ist anzuhalten, gleich
zeitig mit dem Heilverfahren eine Desinfektion der Stallungen, der Ge- 
räthschaften, des Geschirres, der Decken, der Putzzeuge u. s. w. ausfüh- 
reu zu lassen.

Die Polizeibehörde hat dem Besitzer ferner aufzugeben, von der Be
endigung des Heilverfahrens eine Anzeige zu machen.

Auf diese Anzeige hat die Polizeibehörde.eine Untersuchung der Pferde 
oder Schafe durch den beamteten Thierarzt (§ 2 Absatz 3) zu veran
lassen.

Wenn bei dieser Untersuchung noch Erscheinungen der Räude wahr
genommen werden, so ist der Besitzer der Thiere zur Fortsetzung des 
Heilverfahrens anzuhalten.
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§ 122.

Ist das Heilverfahren bei räudekranken Pferden nicht innerhalb zweier 
Monate und bei räudekranken Schafen nicht innerhalb dreier Monate be
endet, so müssen die Thiere der Stallsperre (§ 22 des Gesetzes) unter
worfen werden.

In größeren Städten können räudekranke Pferde von der Polizeibe
hörde sogleich nach der Feststellung der Räudekrankheit bis zur Beendi
gung des Heilverfahrens unter Stallsperre gestellt werden.

Auf den Antrag des Besitzers einer räudekranken Schafheerde oder 
des Vertreters des Besitzers kann für die Ausführung des Heilverfahrens 
eine längere Frist gewährt werden, wenn nach der motivirten schriftlichen 
Erklärung des beamteten Thierarztes mit Rücksicht aus den Zustand der 
Schafe oder auf andere äußere Verhältnisse die sofortige Ausführung der 
Kur nicht zweckmäßig ist.

§ 123.

Hat die Räude bei Schafen in einem Bezirke eine allgemeinere Ver
breitung gesunden, so ist von der zuständigen höheren Polizeibehörde da
rauf zu halten, daß das Heilverfahren thunlichst gleichzeitig bei allen 
kranken Heerden ausgeführt wird.

§ 124.
Häute geschlachteter oder getödteter räudekranker Pferde oder Schafe 

dürfen aus dem Seuchengehöfte nur in vollkommen getrocknetem Zustande 
ausgeführt werden, sofern nicht die direkte Ablieferung derselben an eine 
Gerberei erfolgt.

§ 125.
Die räudekranken Pferde und die zu einer räudekranken Heerde ge

hörigen Schafe dürfen während des Heilverfahrens und bis zur Aufhe
bung der Schutzmaßregeln nicht in fremde Ställe gestellt oder auf chic 
Weide gebracht werden, welche mit gesunden Pferden, beziehungsweise 
mit gesunden Schafen bewendet wird.

Erforderlichen Falles hat die Polizeibehörde dafür Sorge zu tragen, 
daß auf gemeinschaftlichen Weideflächen für das gesunde und für das 
kranke Vieh die HütungSgrenzen regulirt werden.

Vor Beendigung des Heilverfahrens dürfen räudekranke Pferde nur 
innerhalb der Feldmark zur Arbeit verwendet, aber nicht mit gesunden 
Pferden zusammen gespannt oder in unmittelbare Berührung gebracht 
tverden.

Geschirre, Decken und Putzzeuge, welche bei kranken Pferden benutzt 
wurden, dürfen vor erfolgter Desinfektion zum Gebrauche gesunder Pferde 
nicht verwendet werden.

Ein Wechsel des Standortes (Gehöftes) der räudekranken Pferde 
oder der zu einer räudekranken Heerde gehörigen Schafe darf ohne Er
laubniß der Polizeibehörde nicht stattfinden. Diese Erlaubniß ist nur 
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dann zu ertheilen, wenn mit dem Wechsel des Standorts die Gefahr 
einer Seuchenverschleppung nicht verbunden ist.

§ 126.

Die Polizeibehörde kann die Ausführung der zu einer räudekranken 
Heerde gehörigen Schafe zum Zwecke sofortiger Abschlachtung gestatten:

1. nach benachbarten Ortschaften ;
2. nach in der Nähe liegenden Eisenbahnstationen behufs der Weiter

beförderung nach solchen Schlachtviehhöfen oder öffentlichen Schlacht
häusern, welche unter geregelter veterinärpolizeilicher Aufsicht stehen, 
vorausgesetzt, daß die Thiere diesen Anstalten direkt mittelst der Ei
senbahn oder doch von der Abladestation aus mittelst Wagen zuge
führt werden.

Durch vorgängige Vereinbarung mit der Eisenbahnverwaltung oder 
durch unmittelbare polizeiliche Begleitung ist dafür Sorge zu tragen, 
daß eine Berührung mit anderen Schafen auf dem Transporte nicht 
stattfinden kann.

Auch ist der Polizeibehörde des Schlachtortes zeitig vou der Zu
führung der Schafe Kenntniß zu gebeu.

Das Abschlachten der Schafe muß unter polizeilicher Aufsicht er
folgen.

§ 127.

Wird die Senche bei Pferden oder bei Schafherden, welche sich auf 
dem Transporte oder in Gastställen befinden, festgestellt, so hat die Po
lizeibehörde die Absperrung derselben bis zur Beendigung des Heilver
fahrens anzuordnen, sofern nicht der Besitzer das Schlachten der Thiere 
vorzieht.

«Nach Beendigung des Heilverfahrens dürfen die Thiere mit Ge
nehmigung der Polizeibehörde in andere Stallungen oder Gehöfte ge
bracht werden. Wenn zu diesem Zwecke die Ueberführuug der Thiere 
in einen anderen Polizeibezirk stattfindet, so ist die betreffende Polizeibe
hörde von der Sachlage in Kenntniß zu setzen.

Auf beii Antrag des Besitzers oder seines Vertreters kann die Po
lizeibehörde gestatten, daß die auf dem Transporte oder in Gastställen 
betroffenen räudekranken Pferde oder Schafheerden zum Zwecke der Hei
lung oder der Abschlachtung nach ihrem bisherigen oder einem anderen 
Standorte gebracht werden, falls die Gefahr einer Seuchenverschleppnng 
bei dem Transporte durch geeignete Maßregeln beseitigt wird.

§ 128.
Wolle von rüudekranken Schafen darf während der Dauer der 

Schutzmaßregeln nur in festen Säcken verpackt aus dem Seuchengehöfte 
-usgeführt werden.



361

Personen, welche bei der Wollschur räudekranker Schafe verwendet 
sind, dürfen vor einem Wechsel der Kleider oder vor genügender Reini
gung derselben die Wollschur gesunder Schafe nicht vornehmen.

b. Desinfektion.

§ 129.

Stallungen oder andere Räumlichkeiten, in welchen räudekranke 
Pferde oder Schafe vorübergehend aufgestellt gewesen sind, oder in wel
chen die vor der Einleitung eines Heilverfahrens getödteten Pferde oder 
Schafe gestanden haben, müssen nach Angabe des beamteten ThierarzteS 
und unter polizeilicher Ueberwachung desinfizirt werden.

Der Besitzer solcher Stallungen beziehungsweise Räumlichkeiten oder 
der Vertreter des Besitzers ist von der Polizeibehörde anzuhalten, die er
forderlichen Desinfektionsarbeiten ohne Verzug ausführen zu lassen.

Ueber die erfolgte Ausführung der Desinfektion hat der beamtete 
Thierarzt der Polizeibehörde eine Bescheinigung einzureichen.

c. Aufhebung der Schutzmaßregeln.

§ 130.
Die Seuche gilt als erloschen und die angeordneten Maßregeln sind 

aufzuheben:

wenn die räudekranken Pferde oder die zu einer räudekranken Heerde 
gehörigen Schafe getödtet sind und

wenn im Falle des § 129 die vorschriftsmäßige Desinfektion erfolgt 
ist; oder

wenn nach der Erklärung des beamteten Thierarztes bei den be
treffenden Pferden innerhalb 6 Wochen, bei den Schafen oder 
Schafheerden innerhalb 8 Wochen nach Beendigung des Heilver
fahrens sich keine verdächtigen Krankheitserscheinungen gezeigt haben.

§ 131.

Das Erlöschen der Seuche ist nach Aufhebung der Schutzmaßregeln 
durch amtliche Publikation wie der Ausbruch der Seuche (§ 120) zur 
öffentlichen Kenntniß zu bringen.

d. Anwendung auf andere Einhufer.

§ 132.

Die für Pferde in den §§ 120 bis 131 ertheilten Vorschriften fin
den auch auf Esel, Maulesel und Maulthiere Anwendung.
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Urzeneimittel.
Verordnung, betreffend den Verkehr mitArzcneimitteln, vom 4. Januar 1875

(R.-G.-Bl. S. 5).

Wir Withelm rc. verordnen im Namen des Deutschen Reichs, auf 
Grund der Bestimmungen am Schluffe des § 6 der Gewerbeokdnu ig 
vom 21. Juni 1869 (B.-G-Bl. S. 245), was folgt:

§ 1.
Das Feilhalten nnd der Verkauf der iii dem anliegenden Verzeich- 

À aufgeführten Zubereitungen als Heilmittel ist nur in Apotheken ge
stattet, ohne Unterschied, ob diese Zubereitungen aus arzneilich wirksa
men oder aus solchen Stoffen bestehen, welche an und für sich zum me
dizinischen Gebrauch nicht geeignet sind.

§ 2.
Das Feilhalten und der Verkauf der in dem anliegenden Verzeich- 

niß B aufgeführten Droguen und chemischen Präparate ist nur in Apo
theken gestattet.

§ 3.
Auf den Großhandel mit Arzeneimittcln finden die Bestimmungen 

dieser Verordnung nicht Anwendung.

§ 4.
Die Verordnung, betreffend den Verkehr mit Apothekerwaaren, 

vom 25. März 1872 (R.-G.-Bl. S. 85) wird aufgehoben.

A.

Balsaua medicinalia mixta.
Capsulae gelatinosae medicamentis Mit Arzneien gefüllte Gallertkapseln, 

mit Ausnahme derjenigen, welcherepletae, exceptis iis, quae sim
plicia libero commercio tradita 
continent medicamenta.

Decocta medicinalia.
Elcctuaria medicinalia.
Elixiria medicinalia.
Emplastra medicinalia, exceptis 

emplastro adhaesivo anglico et 
emplastro adhaesivo extenso.

Extracta medicinalia, exceptis 
extracto malthi et carnis et
succo liquiritiae. 

Infusa medicinalia.

Gemischte Arznei-Balsame.

einfache, dem freien Verkehre über
lassene Stoffe enthalten.

Arznei-Abkochungen.
— Latwergen.
— Elixire.
— Pflaster mit Ausnahme von 
englischem Pflaster nnd gestriche
nem Heftpflaster.

Arznei-Extrakte, mit Ausnahme von 
Malz- und Fleischextrakt und La-
kritzensaft.

Arznei-Aufgüsse.
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Linimenta medicinalia, excepto 
linimento volatili.

Mixturae medicinales in usum in
ternum et externum, exceptis 
aquis mineralibus artificiosis, 
spiritu aethereo, saponato et 
camphorato.

Pastilli et trochisci medicinales, 
exceptis pastillis ex aquis mi
neralibus paratis et rotulis 
menthae piperitae.

Pilulae.
Pulveres medicinales mixti.
Species medicinales.

Syrupi medicinales, exceptis sy- 
rupis c succis fructuum paratis 
et syrupo simplici.

Tincturae aethereae, aquosae, spi 
rituosac et vinosae medicinales 
(vina medicinalia), exceptis es
sentiis ad liquores parandos spi- 
rituosos domesticos et tinctu
ris Myrrhae Benzoes, Arnicae 
et Valerianae et vino pepsini.

Unguenta medicinalia exceptis 
unguento poduli, Cold - Cream 
et cerato cetaceo labiali.

Acidum benzoicum.
— laeticum.
— succinicum.
— valcrianicum.

Aconitinum et ejus salia.
Aethylenum chloratum.
Ammonium chloratum ferratum.
Amygdalinum.
Aqua amygdalarum amatarum.

— foetida antihysterica.
— laurocerasi.
— opii.

Asa foetida.
Atropinum et ejus salia.
Bismuthum subuitricuui purum.

Arznei-Linimente, mit Ausnahme von 
flüchtigem Liniment.

Flüssige Arzneimischungen für den 
innerlichen und äußerlichen Ge
brauch, mit Ausnahme von künst
lich bereiteten Mineralwässern, 
Hoffmannstropfen, Seifen- und 
Kampherspiritus.

Arznei Pastillen (Zeltchen) mit Aus
nahme der aus Mineralquellen 
bereiteten und der Pfeffermünz
kuchen.

Pillen.
Gemischte Arznei-Pulver.
Mengungen von gröblich zerkleiner

ten Arznei-Substanzen.
Arznei-Syrupe, mit Ausnahme der 

Fruchtsäfte und des weißen Zucker- 
syrups.

Aetherische, wässrige, spirituöse und 
weinige Auszüge, mit Ausnahme 
von Essenzen zur Anfertigung 
geistiger Getränke zur Haushal
tung, sowie der Myrrhen, Benzoe-, 
Arnica- und Baldrian - Tinktur 
und des Pepsinweins.

Arzneisalben und Cerate, mit Aus
nahme von Pappelpomade, Cold- 
Cream und Lippenpomade.

Sublimirte Benzoesäure.
Milchsäure.
Bernstcinsäure.
Baldriansäure.
Aconitin und dessen Salze.
Aethylenchlorid.
Eisensalmiak.
Aiuygdalin.
Bittermandelwasser.
Zusammengesetztes Stinkasantwasser.
Kirschlorbeerwasser.
Opiumwasser.
Stinkasaut.
Attopin und dessen Salze.
Chemisch reines basisches salpetersau

res Wismuthoxid.
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Bismuthum valerianicum.
Bulbus scilla.
Calcarica phosphorica praecipitata.
Cantharides.
Cantharidinum.
Castoreum canaderise.

— sihirienm.
Chininum et ejus salia.
Chinoidinum.
Chloratum hydratumcrystallisatum.
Chloroformium.
Cincboniuum et ejus salia.
Codeinum.
Caffeïnum.
Collodium cantharidatuiu.
Coniinum et ejus salia.
Cortices chinas.

— mezerei.
— radicis granati.

Cubebae.
Cuprum aluminatum.
Digitalinum.
Euphorbium.
Faba calabarica.
Fel tauri depuratum siccum.
Ferrum carbonicum saccharatum.

— chloratum.
— citricum ammoniatum.
— — oxydatum.
— jodatum saccharatum.

— laeticum.
— oxydatum fuscum.
— — saccharatum solubile.
— oxydatum dialysatum.
— reductum.
— sesquichloratum.
— sulfuricum oxydatum am

moniatum.
— sulfuricum siccum.

Flores cinae.
— Kosso.

Folia belladonnae.
— bucco.
— digitalis.
— hyoscyami.

Baldrianfaures WismutHoxid.
Meerzwibel.
Gefällter phosphorsaurer Kalk.
Spanische Fliegen.
Cantharidin.
Canadisches Bibergeil.
Sibirisches Bibergeil.
Chinin und dessen Salze.
Chinoidin.
Kryslallisirtes Chloralhydrat.
Cloroform.
Cinchonin und dessen Salze.
($obern.
Casseïn.
Blasenziehendes Collodium.
Coniin und dessen Salze.
Chinarinden.
Seidelbastrinden.
Granatwurzelrinden.
Cubeben.
Kupferalaun.
Digitalinum.
Euphorbium.
Calabarbohne.
Trockene gereinigte Ochsengalle.
Zuckerhaltiges kohlensaures Eisen.
Eisenchlorur.
Citrouensaures Eisenoxid-Ammonium.
Citronensaures Eisenoxid.
Zuckerhaltiges Jodeisen.
Milchsaures Eisenoxidul.
Eisenoxydhydrat.
Eisenzucker.
Dialysirtes Eisenoxid.
Durch Wasserstoff reduzirtes Eisen.
Eisenchlorid.
Ammoniakalischer Eisenalaun.

Entwässertes schwefelsaures Eiseno 
xidul.

Wurmsamen.
Kosso.
Tollkirschenblätter.
Buccoblätter.
Fingerhutblälter.
Bilsenkraut.
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— stramonii.
— toxicodendri.

Fructus colocynthidis.
— sabadilJac.

Fungus laricis.
Galbanum.
Herba cannabis indicac.

— conii.
— gratiolae.
— lobcliae.

Hydrargyrum bijopatum rubrum. 
— chloratum mite.
— chloratum mite va

pore paratum. 
— jodatum flavum.

— nitricum oxydulatum.
— oxydatum via hti

mida paratum.
— praecipitatum album.

Jodoformium.
Kalium bromatum.

— jodatum.
Kamala.
Kreosotum.
Lactucarium.
Liquor ferri sesquichlorati. 

— plumbi subacetici.
Magnesia ci trica effervescens.

— laetica.
Manna.
Morphinum et ejus salia.
Narceinum.
Narcotinum etc.
Natrum pyrophosphoricum. 

— — ferratum.
— santonicum.

Oleum cajeputi. 
— — rectifieatum.
— chamomillae aethereum. 
— — ' citatum.
— crotonis.
— cubebarum.
— myristicae (seu oleum nu- 

cistae expressum.)
— sabinae.

Stechapfelblätter.
Giftsumachblätter.
Coloquinten.
Sabadillsamen.
Lärchenschwamm.
Mutterharz.
Indischer Hanf.
Schierlingskraut.
Gottesgnadenkraut.
Lobelienkraut.
Rothes Quecksilberjodid.
Quecksilberchlorür.
Durch Dampf bereitetes Quecksilber

chlorür.
Quecksilberjodür.
Salpetersaures Quecksilberoxydul.
Präcipitirtes Quecksilberoxyd.

Weißer Quecksilber-Präcipitat.
Jodoform.
Bronikalium.
Jvdkalium.
Kamala.
Kreosot.
Giftlattichsaft.
Flüssiges Eisenchlorid.
Bleiessig.
Brausepulpcr aus citronensaurer Ma

gnesia bereitet.
Milchsäure Magnesia.
Manna.
Morphin und dessen Salze.
Narcem.
Narcotin rc.
Pyrophospyorsaures Natron.

— Eisenoxyd-Natron.
Santonin-Natron.
Cajeputöl.
Rectificirtes Cajeputöl.
Aetherisches Kamillenöl.
Citronhaltiges Kamillenöl.
Krotonöl.
Cubebenöl.
Wtuskatöl oder Muskatbutter.

Sadebaumöl.
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— sinapis.
— valerianae.

Opium.
Pasta Guarana.
Plumbum jodatum.
Radix belladonnae.

— colombo.
— hellebori viridis.
— ipecacuanhae.
— pyrethri.
— rhei.
— sarsaparillae.
— senegae
— serpentariae.

Resina guajaci.
— jalapae.
— scammoniae.

Rhizoma filicis.
— veratri.

Santoninum.
Secale cornutum.
Semen colchici.

— hyoscyami.
— stramonii.
— strychni.

Stibium sulfuratum aurantiacum.
— — rubeum.

Stipites dulcamarae.
Strychninum et ejus salia.
Sulfur jodatum.
Summitates sabinae.
Tartarus boraxatus.

— natronatus.
— stibiatus.

Tubera aconiti.
— jalapae.

Veratrinum.
Zincum aceticum.

— chloratum.
— ferrocy anatum.
— laeticum.
— sulfocarbolicum.
— sulfuricum purum.
— valerianicum.

Senföl, ätherisches.
Baldrianöl.
Opium.
Guarana.
Jodblei.
Tollkirschenwurzel.
Kolombowurzel.
Grüne Nieswurzel.
Brechwnrzel.
Bertramwurzel.
Rhabarbar.
Sassaparillwurzel.
Senegawurzel.
Birginische Schlangenwurzel.
Guajakharz.
Jalapenharz.
Scammoniaharz.
Wurmfarnwurzel.
Weiße Nieswurzel.
Santonin.
Mutterkorn.
Zeitlosensamen.
Bilsensamen.
Stechapfelsamen.
Krähcnaugen.
Goldschwefel.
Mineralkermes.
Biltersüßstengel.
Strychnin und dessen Salze.
Jodschwefel.
Sadebaumspitzen.
Boraxweinstein.
Seignettesalz.
Brechweinstein.
Eisenhutknollen.
Jalapenknollen.
Veratrin.
Essigsaures Zinkoxid.
Chlorzink.
Ferrocyanzink.
Milchsaures Zinkoxyd.
Carbolschwefelsaures Zinkoxyd.
Reines schwefelsaures Zinkoxyd.
Baldriansaures Zinkoxyd.



Folgende

, Graben Ordnungen
werden, weil sie nur lokales Interesse haben nicht abgedruckt und zwar wegen: 

des Trinke-Kanals vom 25. September 1853 — Amtsbl. S. 110 ; 
des Grabens, der aus dem Zyglonder See in die Tribbe führt, v. 
20. Dezember 1853 — Amtsbl. pro 1854 S. 9, Abänderung der 
§§ 10 und 23 durch Verordnung v. 9. August 1876 — Amtsbl. 
S. 210;
des Marusch-Rudnik-Mischker Mühlen-Fließes vont 27. September 
1853 — Amtsbl. 1854 S. 309 ;
des Baches von Lobdowo nach Folengi vom 30. September 1855, 
— Amtsbl. 1855 S. 242 ;
des Baches bei Thorn vom 14. April 1855 — Amtsbl. 1855 S. 90 ; 
des Rosenthal-Dombrowker Vorfluthsgrabens, vom 31. Oktober 1857 
— Amtsbl. 1857 S. 287 ;
der Struga aus dem Radomno-See zur Drewenz vom 26. Oktober 
1859 — Amtsbl. 1859 S. 233;
des Unterkanals in der Thorner Stadtniederung vom 26. Septem
ber 1862 — Amtsbl. 1862 S. 144;
der Unterhaltung des Struga-Grabens vom 25. Januar 1869, — 
Amtsbl. 1869 S. 18;
der Räumung des Dobrinka-Flusses vom 23. Mai 1872 — Amtsbl. 
1872 S. 65;
des Drehbock-Grabens vom 8. Oktober 1873 — Amtsbl. 1873, 
S. 191 ;
der Räumung des Kamionka-Flusses vom 8. Juni 1880 — Amts
blatt 1880, S. 158.

Die Wahrnehmung der fischereipolizeilichen Auffichts- 
befngnifse betreffend.

Euer Hochwohlgeboren eröffnen wir aus die Berichte vom 19. Okto
ber v. Js. und 8. Februar d. Js., daß in dem § 46 des Fischereige- 
setzes vom 30. Mai 1874 eine bestimmte, zur Wahrnehmung der gesamm- 
ten sischereipolizeilichen Aufsichtsbefugnifse zuständige Behörde nicht hat 
bezeichnet werden sollen. Vielmehr ist im Sinne des § 46 jedesmal 
diejenige erstinstanzliche Behörde als Aufsichtbehörde anzusehen, welche 
hierzu nach dem ihr im Allgemeinen durch die Gesetze zugewiesenen Kreise 
von Zuständigkeiten berufen erscheint. Bon diesem Gesichtspunkte aus, 
welcher auch in einem Erkenntnisse des Ober-VerwaltnugsgerichtH, hory 

/v à

I — ** I
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18. November 1880 in der Streitsache des Amtsvorstehers des Amtsbe
zirks N. wider den Altsitzer N. zur Geltung gelangt ist, werden z. B. 
die im § 16 des Fischereigesetzes der Aufsichtsbehörde zugewieseuen An
zeigebescheinigungen im Geltungsbereiche der Kreisordnung dern Amtsvor
steher zufallen, während andererseits die im § 8 des Gesetzes vorbehatte- 
nen Genehmigungen und Entscheidungen im Wesentlichen nicht in das 
Gebiet der polizeilichen, sondern in das der kommunalen Aufsicht fallen 
und daher nicht von dem Amtsvorsteher, sondern von der Kommunal- 
Aufsichtsbehörde zu ertheilen sind.

Berlin, den 3. März 1881.
Per Minister für Landwirthschafl, Per Minister des Innern.

Pomänen und Aorsten. In Vertretung: Starke, 
gez. Lucius.

(Amtsblatt pro 1881, S. 148.)

Polizei Verordnung,
betreffend die Einrichtung und Behandlung der Bierdruckapparate.

Auf Grund des § 73 des Gesetzes über die Organisation der all
gemeinen Landesverwaltung vom 26. Juli v. Js. (Gesetz - Sammlung 
Seite 291) in Verbindung mit §§ 6, 12 und 15 des Gesetzes über die 
Polizeiverwaltung vom 11. März 1850 (Gesetz-Sammlung Seite 265) 
verordne ich mit Zustimmung des Provinzialraths der Provinz Westpreu
ßen unter Aufhebung aller entgegenstehenden orts-, kreis- und bezirkspo
lizeilichen Vorschriften für den Umfang der ganzen Provinz was folgt:

§ l
Die Anwendung von Bierdruckapparaten in Gast- und Schankwirth- 

schäften ist vom 1. Oktober 1881 ab nur unter folgenden Bedingungen 
gestattet:

a. die zum Drucke erforderliche Luft muß dem Freien entnommen 
werden.
Das Luftleitungsrohr ist an dem im Freien befindlichen Ende be

hufs Fernhaltung gröberer Unreinigkeiten mit einem Trichter zu versehen, 
welcher durch eine Siebplatte abgeschlossen ist. Dasselbe darf nicht in 
der Nähe von Aborten, Düngergruben und ähnlichen Anlagen, auch nicht 
unmittelbar über der Erde sondern muß einige Meter über dem Boden 
ausmünden. Die Orispolizeibehörden haben hierüber nach Lage des 
einzelnen Falles, das Nöthige anzuordneu.

b. die zum Drucke dienende Luft muß, bevor sie in den Luftkessel tritt, 
mittelst Salizylsäure-Watte filtrirt werden. Die letztere ist mindestens 
alle 14 Tage zu erneuern.

c. Das zum Schmieren der Luftpumpe verwandte Oel oder Fett darf 
nicht in den Windkessel gelangen können. Zu diesem Ende ist 
zwischen Luftpumpe und Lustkessel ein Apparat einzuschalten, in wel
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chem sämmtliches von der Luftpumpe fortgeführte Schmieröl rc. sich 
sammelt. Dasselbe muß hier von Zeit zu Zeit durch einen Hahn 
abgelassen werden.

d. Der Luftkessel muß an der tiefsten Stelle eine verschließbare Oeff- 
nung enthalten, welche durch die Einführung eines^ Armes eine 
gründliche Reinigung gestattet.

e. Die Rohrleitung für das Bier muß aus reinem Zinne bestehen, 
und mindestens einen Centimeter weit sein. In dieses Rohr ist 
eine Glasröhre von 0,3 Meter Länge einzuschalten.

f. Im Spundaufsatze des Fasses muß ein Ventil angebracht werden, 
welches das Zurücktreten des Bieres in den Windkessel verhütet. 
In der Nähe des Bierkrahns ist ein Indikator aufzustellen. Mit
telst desselben ist der Luftdruck nach Bedürfniß zu reguliren, und auf 
höchstens einen Atmosphären-Druck zu beschränken.

h. Die Benutzung von Kohlensäure als Druckgas anstatt der Luft ist 
nur auf Grund besonderer Erlaubniß der Ortspolizeibehörde und 
nur dann gestattet, wenn Gewähr dafür geleistet wird, daß die Dar
stellung und Reinigung der Kohlensäure durch Sachverständige 
erfolgt.

§ 2.

Die im Gebrauch befindlichen Bierdruckapparate sind stets rein zu 
halten. Die Ortspolizeibehörden sind befugt, nach Lage des einzelnen 
Falles anzuordnen, wie oft eine gründliche Reinigung zu erfolgen hat.

§ 3.

Inhaber von Schanklokalen, welche einen Bierdruckapparat neu in 
Benutzung nehmen wollen, sind verpflichtet, der Ortspolizeibehörde min
destens 3 Tage vor dem Beginne der Benutzung Anzeige zu machen.

§ 4.

Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieser Polizeiverordnung 
werden mit einer Geldstrafe bis zu Sechszig Mark bestraft.

Danzig, den 16. Mai 1881.

Per Höerprastdent der Provinz Westpreuße«.
v. Ernsthausen.

(Amtsblatt pro 1881 S. 257.)

Bekanntmachung.

Auf Grund des § 38 der Reichsgewerbeordnung vom 21. Juni 
1869 in der Fassung deS Gesetzes vom 23. Juli 1879 (Reichs-Gesetz
blatt Seite 267) werden hiermit über den Umfang der Befugnisse und
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Abdecker, Anmeldung gefallenen Viehs Seite 175.
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Abhänge, 262.
Ablohnnng der Arbeiter an Sonn- und Festtagen, 275.
Abmeldung der Wohnungs- und Ortsveränderungen, 16.
Abraupen, 69.
Abwölfen der Bäume an den Straßen, 300.
Äther, Versendung mit der Post, 201.
Aerzte, deren Meldepflicht 172—173.
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Beschädigung an Wegen, 303.
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Branntweintrinken, Steuerung des übermäßigen 27.
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„ Schwarzwasserbrücke, 108.
„ Drewenzbrücke bei Leibitsch, 77, 139.

Eisenbahn bei Graudenz, 136, 230,
„ bei Thorn 133, 135.
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Buhnenwerke, deren Betreten, 106.

C.
Chaussee-Polizei, 299.
Collekten, 270.
Conditorei-Waaren, Farben zu solchen, 51.

D.
Dachrinnen in Thorn und Konitz, 256.
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Deiche, 106 flgd.
Deklamatorische Borträge in öffentlichen Lokalen, 30.
Dienstboten, Uebertretungen derselben, 8.
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Drage-Fischerei, 154.
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Dynamit, 207.
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Explodirende Stoffe 207.
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Felder, 59.
Ferse, Schiffahrt, 141, Flößerei 84, Buhnen 106.
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Feuer, Polizei-Vorschriften 193.
Feuerlösch-Geräthe 194.
Feuerstätten, deren Anlegung oder Verlegung, 238.
Feuerwerke, unerlaubtes Abbrennen, 197.

„ kskörper 208.
Finnen der Schweine, 193.
Fischnetze, 148, 155.
Fische, todte, deren Verkauf, 157.
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„ Schwarzwasser, Montau, Mataschak-See, Drage, 154.

Flachsseide, 67.
Flachs-Dörren, 195.
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Fliegenpapier, 49.
Flößanstalten in der Oberförsterei Gorzno, 74.

„ zu Leibitsch, 77.
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„ auf der Drewenz, 139, 140.
„ auf der Weichsel und Brahe, 90, 140.

Flüchtlinge, polnische, 20.
Form der Polizei-Verordnungen, 1.
Forst-Polizeiordnungen, 59, 
Fremdenmeldung, 20, 21.
Fuhrwerk, dessen Führer darf dasselbe nicht verlassen, 302.

G.
Garten, 59.
Gasometergebäude, deren Betreten mit Licht 206.
Gastställe, Reinigung 175.
Gastwirthe, Pflichten derselben in Bezug auf Betrunkene, 25.

„ Reisende, 20.
Gastwirthe, Schüler, 29.

„ Gebrauch gestempelter Schankgefäße, 273.
Gebäude, Richten derselben, 231, 232.

„ Entfernung von einander, 257, 259.
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Geheimmittel, 47.
Gesindebücher, 13, 14, 15.
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„ der Apotheker, 39 flg. 362.
„ der Fleischer, 23,
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Gifte, 39, 362.
Giftscheine, 41.
Gorzno, Flößanstalten in der Oberförsterei, 74.
Gottesdienst, Störung desselben, 275.
Graben-Ordnungen, 367.
Gruben, 262.

Handel mit Kleider, Betten rc., 31.
„ „ explodirenden Stoffen, 213.
„ „ Heilmitteln, 51, 362.
„ „ Giften, 39, 362.
„ „ Thierknochen 58.
„ an Sonn- und Feststagen 276.

Hausirer, deren Verkehr an Sonn- und Festtagen, 277.
Hengste im Prioalbesitz, 268, 270.
Heuschrecke, 59.
Hochwasser, 106.
Hohlinaaße, deren Benutzung 274.
Holzhöfe, deren Betreten, 309.
Holzkohlen, deren Aufbewahrung, 194.
Hüteschulen, 282, 371.
Hunde, Aufgreifen herrenloser, 263, 264.

„ tolle', 265, 331.

I
Jagd, Vorschriften für deren Ausübung, 305.
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Insekten schädliche 59, 69.
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Kammerjäger, 38.
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Kähne auf der.Drewenz, 138, 139.
Kinder, deren Impfung, 162.
Kirchhof, 278, 280.
Klauenseuche der Schafe rc. 341.
Kleeseide 67.
Kleider, Handel mit gebranchten, 31.

„ von Kranken 162.
Kollekten, 270.
Kommorsk, Statut für den Wall- und Deichverband, 108,
Krankheiten, ansteckende, 161,
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Krätze, 171.
Krätzsalbe, 172, 174.
Krebse 154.
Kreispolizei-Verordnungen — deren Form 2.
Krippen-Reinigung 175.
Küddow-Flößerei, 92, Fischerei 153.
Kurzebrack, Ufer- und Hafen-Ordnung, 119.
Kultus, Übertretung der darauf bezüglichen Gesetze, 275.
Kunststraßen, Vorschriften zum Schutz derselben, 299.

L.
Lagerung von Materialien in der Nähe von Eisenbahnen, 217.

„ „ Petroleum rc. 203.
„ „ epplodirenden Stoffen 213.

Laienreden auf Kirchhöfen, 280.
Landstraßen, Verkehr auf denselben, 301—303.
Landstreicher, 308.
Laternen, 194.
Lehmgruben, 262.
Leibitsch, Wasserwerke, 77.
Leichen, Ansstellen derselben, 158.

„ - frühzeitige Beerdigungen, 158.
„ deren Transport, 162, 303.

Leinwandhandel, 54.
Lokomobilen, 215.
Lumpen, 162.

M.
Maaß und Gewicht, 273.
Maränen, 154.
Marktverkehr mit Leinwand 55.

„ Wochenmarkt, 56.
Maschinen-Ausputz, 198, 199.
Matassak-See, 154.
Maul- und Klauenseuche, 341.
Medizinalwesen, 157.
Meldelisten, Führung derselben, 16.
Mewe, Fährtrajekt und Schifffahrt auf der Ferse, 118, 141.
Miethen, 196.
Miether, deren Anmeldung, 16.
Militair, marschirendes 303.
Milzbrand, 328.
Mineral-Oel, 203.
Montau, 154.
Mühlhof - Flößerei, 90.
Münzen, 273.
Musikalische Vorträge in öffentlichen Lokalen, 30,
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N.
Namenstafeln an Wagen, 304.
Nitroglizerin, 208.
Nogat-Deiche, 112.

O.
Ortsveränderungen, deren Anmeldungen, 16.

P
Petroleum, 200, 203.
Pfaudleiher, 32, 369. ♦
Pferde:Legitimations-Atteste, 266.

„ deren Deckung, 268, 270.
Pferdekrankheiten, Räude, 358, Rotz, 336, Beschälseuche, 356.

„ Schwemmen 262.
Pflanzen schädliche, 67 flg.
Phosphor 46.

„ Versendung, 199.
Pockenkrankheit der Schafe, 351.
Pockenimpfen, 353.
Polizei-Stunde 27.
Polizei-Verordnungen, deren Form, 1.

„ „ kreispolizeiliche „ 2. ,
Post-Versend. feuergef. Gegenstände unter unrichtiger Deklaration, 20/. 
Privat-Unterrichts-Änstalten — Kontrole schulpfl. Kinder in solchen, 291. 
Prussina-Flößerei, 78 89.

R.
Räude, dec Pferde, 358.

„ „ Schafe, 358.
Raupenvertilgung, 69.
Rattengift, 46.
Raupen, unterlassenes, 69.
Reinigung der Gastställe rc. 175.
Reisende, deren Meldung, 20.
Reparaturen an Gebäuden, 231, flg. 242.
Rinderpest, Maaßregeln dagegen, 177, 311.
Rindvieh-Controlle 177.

„ Krankheiten, 341, 345, 356.
Rohra-Fischerei, 153.
Roßgarten-Fähre, 123.
Rotz der Pferde, 336.
Rückkausshändler, 35, 369.

E.
Särge, deren Oeffnen bei Begräbnißceremonien, 158.
Sand-Gruben, 262.
Sanitätspolizei, 157,
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Schaf - Krankheiten, 341, 351, 358.
Schankgefäße der Wirthe, 273.
Schankwirthschaft, 25 flg.
Scheunen, 234, 246.
Scheuwerden des Viehes in der Nähe von
Schießen in der Nähe von Gebäuden, 197.

257.

Schießpulver 208.
Schießgewehr, 197, 198.
Schifffahrt auf der Weichsel, 115, 142, auf der Drewenz 139, Ferse 141.

„ Zeichen 114.
Schiffer, deren Verhältniß zum Dienstherrn, 12.
Schiffs-Flaggen, 114.
Schlachtvieh, dessen Transport, 23, 182.
Schlitten, 298.
Schmieden, baupoliz. 235.
Schnupftabak in Bleihüllen, 50.
Schober 196.
Schonzeit des Wildes, 306.

„ Verkauf von Fischen in derselben 143.
Schornsteine, 249.

„ deren Reparatur 238.
„ deren Reinigung, 239.
„ Aufbewahrung feuerfangender Sachen in deren Nähe, 194.

Schüler, Nichtdulden derselben in Gastbäusern, 29.
„ zum Viehhüten, 282, 371.

• „ Sistirung durch den Schuldiener, 286.
„ deren Beschäftigung durch Gewerbetreibende, 287.
„ deren Impfung 166.

Schulbesuch, 282.
Schulen, Eindringen in solche, 281.
Schulversäumnisse, 287, 371.
Scywarzwasser-Flößerei, 78, 89, Fischerei, 154.

„ Brücke, 108.
„ Buhnen 106.

Schwefelhölzer, 207.
Schweine, 187, flgd. bis 193.

„ Krankheiten, 341.
Schwemmen der Pferde, 262.
Sorm- und Festtage, Störung der Feier derselben, 275.

„ Jagd an solchen, 281.
„ Hausirhandel an solchen, 277.

Spielzeug, Farben dazu, 51.
Sprengstoffe, 214.
Spritze, Fl. Fischerei, 154.
Staken, 196.
Ställe, 234.



Steinsprengen, 197.
Stöcke mit verborgenen Waffen, 308.
Stoffe, explodirende, 207.
Stuten, deren Deckung, 268, 270.
Straffestsetzungen, vorläufige, 3.
Straßen, 298, 300.
Streichhölzer, deren Bersendung, 207.
Strohdächer, 237, 258.

T.
Tabakrauchen, in der Nähe von Gebäuden, 196.
Tanninseife, 50.
Tanzmusik in Schankhäusern, 25, 26.

„ „ Privatlokalen 28, 29.
Tapeten, 49.
Thierknochen, 58.
Thorn, Baupolizei 256,
Tollwuth, 331.
Transport explodirender Stoffe, 201, 208.

„ von Bieh, 23, 178.
Trichinen, 187, flgd.
Trödler, 31.
Trunkene Personen, 25.
Trunkenbolde, 26.

U
Uebertretungen, — vorläufige Straffestsetzung bei solchen, 3.
Ufer, 105.

„ und Hafen-Ordnung bei Kurzebrack, 119.
Unglücksfälle, deren Verhütung 193.
Unterstützungen armer Personen, 307.
Ursprungs Atteste für Rindvieh, 182.

„ „ „ Pferde, 266.

B.
Verunreinigung der Chauseen, 299.
Veterinairpolizei, 157, 175.
Vieh-Kontrolle, 181.

„ gefallenes, 175.
„ Transport, 23, 178.

Viehseuchen, deren Abwehr und Unterdrückung 177, 324.
Viehtränken, 175.
Viehhüten durch Schulkinder, 281.
Vögel, Einfängen und Tödten nützlicher, 305.
Vögeleier, 305.
Vorläufige Straffestsetzungen, 3.
Vorträge, Veranstaltung deklamatorischer, 30.



X.

W
Wagenachsen, 298.
Wagengeleise, 298.

„ Namenstafeln, 304.
Waffen verborgene, 309, Feilbalten derselben, 197, 198.
Wanderheuschrecke, 59.
Wanderlager, 38.
Wasser, 260.
Wege, 298, Bäume, 300.

„ Fahren auf öffentlichen, 301.
„ Schutz der Anlagen an solchen 303.
„ Entfernung der Windmühlen von solchen, 257.

Weichsel, Buhnenwerke, 106.
„ Deiche, Ufer rc. 112.
„ Eifenbahnbrücke bei Thorn, 133—135, Graudenz 136, 230.
„ Schifffahrt, 115 flg. 142.
„ Fischerei, 156.
„ Fähranstalt bei Graudenz, Fordon-Ostromacko, Mewe 118.
„ Hafengeld bei Kurzebrack 119.
„ „ „ Brahemünde 124.
„ „ „ Roßgarten 123.
„ „ „ Neuenburg, 124.

Werfen unerlaubtes beim Richteu von Gebänden 231.
Wildpret, dessen Schonzeit 306.
Windbüchsen, 197.
Windeldecken, 237.
Windmühlen, 257.
Wochenmarktsartikel 56.
Wochenmärkte, 56, auf. solchen dürfen nützliche Vögel nicht feitgehalten 

werden, 306.
Wohnungsveränderungen, Ab- und Anmeldung, 16.
Wollspinnerei, Abgänge derselben, 198.
Wucherblume, 68.
Wurmkrankheit der Pferde, 336.

Z
Zahne, Flößerei, 92.
Ziegen-Krankheiten, 341.
Zwangsmittel, polizeiliche gegen Gesinde, 9.
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Kerkag von Kcrmann tzostenolilc ins Jena.

Der Chansseeban
JC“ und seine Hilfswissenschaften. 

sg Handbuch für Behörden und Beamte des ChausseebauwesenS ! 
|| unter besonderer Rücksichtnahme auf die Ausbildung der Chaussee- 
D aufseher bearbeitet von \
D E, Müller, Landesbau-Jnspektor.
§ Ein Band. Vep8. Mit J21 Holzschnitten, br. 7 Mark.

Das Buch bezweckt, die Kenntniß der besten Methoden in den 
K Chausseennterhaltungsarbeiteu allen Betheiligten zugänglich zu ma- 
ro chen. Es ist nicht weniger ein Lehrbuch für den Ehausseebau-Tech- | 
55 niker, als ein Nachfchlagebuch für Behörden und Korporationen, I 
S welche für den Chansseebau intéressai sind, und ist somit ten i 

Kreis- und Gemeinde-Vorständen angelegentlichst zu empfehlen.

Verlag von R. Skrzeczek Loebau Wpr.
Empfohlen

vom Oberstaatsanwalt Herrn Dalcke, Marienwerder rc.
NE"Unentbehrlich für jeves Gericht, Polizeiverwaltung, 

ME**  Amts und Ortsvorsteher.
Jnstrnktionsbitch

über Transporte von Gefangenen. Zusammengestellt nach den geltenden 
ministeriellen Bestimmungen und Verordnungen, zum praktischen Gebrauch. 

Herausgegeben von
Rakowicz, Kgl. Gefängniß-Inspektor. Preis 1 JIL

Ferner erschien:
3te durch Sachregister verbesserte Auflage.

Verordnung, à w 

Berwnltnngszwnngsversahren 
wegen Beitreibung von Geldbeträgen vom 7. September 1879 nebst der 

Ausfiihrnngs Anweisung rc.
Preis 50 Pf.

Das Buch ist ganz nnent 
behrlich für jede Verwal

tung, Ortsvorsteher re.

NE" Formulare zum Verwal
tungszwangsverfahren, als:

Pfändungsbefehl, 
Pfänduugsprotokoll, 
Zahlungsverbot u. s. w. 

sind stets vorräthig und kostet das 
Buch nur 60 Pf.

NE*  Ich mache aus das Buch nochmals besonders aufmerksam u. bitte es da, 
wo es noch nicht angeschafft ist, sogleich anzuschaffen.

Loeban Wpr. R Skrzeczeks Verlag.



R. Skrzeczek’s Universal-Kalender für 1882. 
gÿ*  Sein Kalender ist so gediegen. Rein Kalender so reich

haltig, W kein Kalender, bringt so nützliches, wie der 
Universal-Kalender pro 188Ä.
Inhalt des Universal-Kalender Pro 1882 : 

Kalendarium. Dasselbe enthält alle für das Jahr 1882 giftigen 
chronologischen Berechnungen, chronologische Charakteristik nebst Grundla
gen der Festrechnung, vergleichende Zusammenstellung der jüdischen Feste, 
und ferner folgende Capitel: Bon den Jahreszeiten 1882 — Bon den 
Finsternissen desJahres 1882. — Sichtbarkeit der Planeten im Jahre 1882.

Das wichtigste für jede Haushaltung im Universal- 
Kalender ist: „Die Hausapotheke,“ 
ferner: „Das nein*  Viehsenchengesetz," 
welches jeder Pferde- und Rindviehbefitzer kennen muß.

Diesem Theile folgt das Kalendarium der einzelnen Monate nebst 
illustrirtem Notizkalender, sowie genaue Angabe der Planeten-Erschei- 
nungen, den Witterungs-Ankündigungen, Wetterregeln und der Anleitung 
zu dem, was in jedem Monate der Landmann thun soll.
Genealogie der europäischen Megenteuhäufer.
Mnterhaktungsstoff: Die reizende Novelle: Aer Isavellenhengst. Eine 

lustige Geschichte aus dem Studentenleben. Erzählt von Stanislans 
Art'l. — Humoresken. — Schnacken und Schnurren. —

Zinslabelle, Regeln zum Schnellrechnen nach dem deutschen Marksystem 
— Werth in- und ausländischer Münzen in deutscher Mark — Das 
neue Maß und Gewicht — Recepte.
Aas Iahrmarlrtsverzeichniß für 1882 enthält schließlich einen ge

nauen nach amtlichen Quellen zusammengestellten Nachweis der Jahrmärkte.
Der Universalkalender kostet 50 Pf.

und wird gegen Einsendung des Métrages franco nach allen Orten versandt. 
Wer einmal den Universalkalender gekauft hat, kauft ihn 

jedes Jahr wieder zumal er jedes Jahr Gesetze rc. rc. bringt, die Je
dermann nicht nur wissen soll, sondern wissen muß.

(Amtsbl. pro 1881, S. 67.)
Bekanntmachung.

Sämmtliche Kormukare für Schullisien, welche der unterm 22. 
December v. Is. veröffentlichten Gberpräsidiak-Merordnung, die 
Förderung des regelmäßigen Schulbesuchs in den MolKsschulen be
treffend, entsprechen (vergl.) Beilage zum Amtsblatt pro 1881 Mr. 2. 
sind auf holzfreiem Mapier gedruckt im Mertage von K. Skrze- 
czek in Loebau Wpr. erschienen, und bei Entnahme von 1 bis 4 
Wuch für jede Sorte zu 75 Mfg. für das Much, von 5 Much für 
jede Sorte zu 60 Mfg. für das Auch zu beziehen.

Marienwerder, den 9. Mär; 1881.
Königliche Megierung, Abtheilung für Kirchen- und Schulwesen.

(Siehe Umschlag.)



Auf Anordnung des Herrn Ober-Präsidenten der Provinz und 
mit Genehmigung des Herrn Ministers der Geistlichen, Unterrichts
und Medizinal-Angelegenheiten wird die nachstehende Verordnung, 
betreffend die Förderung des regelmäßigen Schulbesuches in den 
Volksschulen und die Verfolgung ungerechtfertigter Schulversäum
nisse zur allgemeinen Kenntniß gebracht. Dieselbe tritt mit dem 
1. April 1881 in Kraft. — Mit diesem Zeitpunkt hört die Gel
tung unserer denselben Gegenstand betreffenden Verordnung vom 
10. Dezember 1863 (außerordentliche Beilage zu No. 3 des Amts
blatts pro 1864) auf; jedoch versteht es sich von selbst, daß die 
Lis zum 1. April 1881 vorgekommenen Schulversäumnisse nach 
den bisher in Geltung gewesenen Bestimmungen zu erledigen, und 
die Vorbereitungen zur Ausführung der neuen Verordnung auch 
schon vor dem 1. April 1881 rechtzeitig zu treffen sind.

Marienwerder, den 22. December 1880.

(Beilage Amtsblatt Nr. 2 vom 12. Januar 1881.)

Königliche Regierung,
Abtheilung für Kirchen- und Schulwesen.

Indem ich mich auf vorstehende Verfügung Höst, beziehe, bringe 
ich zur gest. Nachricht, daß

neuen Fornrutare der
Schult isten

bei mir zu haben sind und zwar mit Abdruck der betr. Ver- 
ordttungcu auf holzfreiem Papier gedruckt.

A. Aormutar betr. Einschulung der Kinder auf dem Lande.
B. do. do in Städten,
C. do. wenn zwei oder mehr Schulen in der Stadt lind,
D. do. bei Ieststellung und Verfolgung ungerechtfertigter 

Schutverläumnisse,
E. Schukversäumnihkisten,
Ę*.  Iachweisnng der Schulversäumnißlisten.

Pas Buch Iormulare Kostet nur 75 Pfg., bei Entnahme
von 5 Auch einer Sorte a Auch nur 60 M.

Persaud nur gegen ßassaeinsendung oder Postnachnahzne.

R. Skrzeczeks Verlag
und Auchdruckerei.



Deutsche Reichsgesetze
mit Erläuterungen aus kompetentester Keder.

Aaer, Oberlandesgerichtsrath, Neichsgesetz, betr. den Verkehr mit 
Nahrungsmitteln, Genußmitteln und Gebrauchsgegenständen: 
2 M. 60 Pf.

Schwarze, v., Generalstaatsanwalt, Reichsgesetz gegen die gemeinge
fährlichen Bestrebungen der Socialdemokratie: 1 M. 60 Pf. ; 
dessen Kommentar zum H'reßgeseh: 3 M. ; zum Wuchergesetz: 
2 M. 60 Pf.

— Wengler, Oberlandesgerichtsrath, die Mehseuchengesehgeöung 
Deutschlands, Kommentar z. Neichsgesetz betr. die Abwehr und 
Unterdrückung von Viehseuchen: (j M. 40 Pf. Vorstehende 
Kommentare sind auch enthalten in der bei Palm & Eicke in 
Erlangen berauskommenden für das deutsche Rechtsleden wichti
gen „Gesetzgebungen des Deutschen Reiches mit Erläuterungen," 
von welchem Sammelwerke bis August 1881 48 in einem be
sonders veröffentlichten Prospect verzeichnete Hefte erschienen sind.

Erlangen.____________Verlag von ^atm & Anke.

Heuser’s Gesetzsammlung?"
1. Bändchen : Gesetze über die Klassensteuer und klassifizirte 

Einkommensteuer. Neue Ausgabe mit Anmerkungen. 
Preis eleg. cart. GO Pf. —

2. Bändchen : Reichs-Gesetz, betreffend den Wucher. Mit Anmer
kungen versehene Ausgabe. Preis eleg. cart. 30 Pf. —

3. Bändchen : Die Gewerbesteuergesetze im preussischen Staate 
und die Besteuerung der Wanderlager. Preis eleg. cart. 
1,80 M. —

4. u. 5. Bändchen : Feld- und Forst-Polizei-Gesetz und Gesetz, 
betreffend den Forstdiebstahl. Mit vielen Anmerkun
gen und Ergänzungen, suwie mit einem Sachregister verse
hene Ausgabe. Preis eleg. cart. 80 Pf. —

6. Bändchen : Patent- und Markenschutz-Gesetz. Neue durchge
sehene und mit vielen Anmerkungen versehene Ausgabe. 
Preis eleg. cart. 80 PL —

7. Bändchen : Press-Gesetz..Neue durch Anmerkungen ergänzte Aus
gabe. Preis eleg. cart. 90 Pf. —

8. Bändchen : Deutsche Gewerbe - Ordnung in durch das In
nungsgesetz veränderter neuester Bearbeitung. Mit An
merkungen versehene Text-Ausgabe. Preis eleg. cart. 
1,20 M.

9. Bändchen : Konkurs-Ordnung für das deutsche Reich. Neu be- 
• arbeitete mit vielen Anmerkungen und den nöthigen Erläu

terungen für den praktischen Gebrauch versehene Ausgabe.
. Preis eleg. cart. 1,20 M.

Gesetzsammlung, welche alle wichtigen Gesetze umfassen wird, 
zeichnet sich durch genaue Revision, handliches Format, solide und ele
gante Ausstattung bei mässigem Preise aus, und sind die schwerverständli
chen Paragraphen mit Erläuterungen und Anmerkungen versehen. Zu be
ziehen durch alle Buchhandlungen.

Neuwied a/Rhein. Leipzig. Heuser’s Verlag (Louis Heuser.)
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